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An die  
Damen und Herren 
der Stadtverordnetenversammlung  
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Woelk 
Tel. 05 61/7 87-12 23 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: Heidi.Woelk@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 14. Juni 2012 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 12. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 
 

Montag, 25. Juni 2012, 16:00 Uhr, 
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 
 
Tagesordnung I 
 
1. Mitteilungen 
 
2. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
3. Fragestunde 
 
4. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die 

Betriebskommission des Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger Kassel" 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.502 - *) 

 
5. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die 

Betriebskommission des Eigenbetriebes "Kassel Wasser" 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.503 - *) 

 
6. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.338 - *) **) 

 
7. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 

hier: Vorlage der Anhänge A und B 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.338 - *) 
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8. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.483 - *) ***) 

 
9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C "Sondergebiet-

Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße" 
(Beschluss über die Durchführungsverträge, Behandlung der Anregungen aus der 
Offenlage und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.486 - *) 

 
10. Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG) 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordnete Anja Lipschik 
- 101.17.494 - und Änderungsanträge der Fraktionen der SPD, B90/Grüne und 

Kassler Linke 
 
11. Kommunaler Schutzschirm 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordnete Anja Lipschik 
- 101.17.473 -  

 
12. Inhalt und Auswirken des Kommunalen Schutzschirms diskutieren 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.491 -  

 
13. Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.416 - *) 

 
14. Modellversuch - Zusammenlegung von innerer und äußerer Schulverwaltung auf 

kommunaler Ebene 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anke Bergmann 
- 101.17.440 -  

 
15. Nahversorgung sichern, nicht-integrierte Standorte stoppen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.478 -  

 
16. Reformschule für alle ermöglichen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordnete Dr. van den Hövel-Hanemann 
- 101.17.489 -  

 
17. Transparenz in den Eigenbetrieben KasselWasser und Stadtreiniger erhöhen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.492 -  
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18. Arbeitslehre-Räume der Heinrich-Schütz-Schule 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Donald Strube 
- 101.17.493 -  

 
19. Marketingmaßnahmen der Stadtreiniger 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.506 -  

 
Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
20. Mitgliedschaft im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: N.N. 
- 101.17.401 - *) 

 
21. Lärmschutz an der A44 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.413 - *) 

 
22. Projekt 50 plus 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 
Stadtverordnete Monika Sprafke 
- 101.17.439 -  

 
23. Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.443 - *) 

 
24. Konzept Sportlerball 2013 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 
Stadtverordnete Anja Lipschik 
- 101.17.444 -  

 
25. Ausstellungskonzeption Neue Galerie 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Knauf 
- 101.17.452 -  

 
26. Bericht Staatstheater Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordnete Weber 
- 101.17.453 -  

 
27. Frauenförderplan für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.471 - *) 
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28. Bericht über rechtsextreme Aktivitäten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.472 - *) 

 
29. Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen der Stadt Kassel an freie 

Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen 
Hier: dritte Änderung 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Hartig und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.474 - *) 

 
30. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/2 "Friedrich-Ebert-Straße - Ständeplatz bis 

Goethestraße" 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.484 - *) 

 
31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 

(Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.485 - *) 

 
32. Satzung zur Änderung der Satzung über die vom Magistrat der Stadt Kassel als 

Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden Gebühren 
(Bauaufsichtsgebührensatzung) 
- Dritte Änderung - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Dr. Behschad und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.500 - *) 

 
33. Neufassung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel 

(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Kai Boeddinghaus und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.501 - *) 

 
34. Rücknahme der Strafanzeige gegen UmbenennungsunterstützerInnen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.507 - *) 
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35. Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
N.N. 
- 101.17.508 - *) 

 
36. Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.512 - *) 

 
37. Bike & Business 

Antrag der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 
- 101.17.513 - *) 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Volker Zeidler 
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
 
*) Die Magistratsvorlagen zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 und die Beschlussempfehlungen 

erhalten Sie als Tischvorlage am 25. Juni 2012. 
**) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie mit der Einladung der Stadtverordnetenversammlung 

vom 27. Februar 2012. 
***) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie über die Geschäftsstellen der Fraktionen. 



 

 (&) 
 
Kassel, 10. Juli 2012

 

Niederschrift 
über die 12. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung am 
Montag, 25. Juni 2012, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesend:  
 
Präsidium 
Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 
Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 
Gabriele Jakat, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 
Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 
Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 

 
Stadtverordnete 
Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 
Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 
Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 
Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 
Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 
Kaja Börner, Stadtverordnete, SPD 
Wolfgang Decker MdL, Stadtverordneter, SPD 
Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 
Uwe Frankenberger MdL, Fraktionsvorsitzender, SPD 
Christian Geselle, Stadtverordneter, SPD 
Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 
Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 
Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 
Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 
Ellen Lappöhn, Stadtverordnete, SPD 
Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 
Wolfgang Rudolph, Stadtverordneter, SPD 
Dr. Günther Schnell, Stadtverordneter, SPD 
Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD 
Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 
Dieter Beig, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Thomas Koch, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Kerstin Linne, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Karin Müller MdL, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Gernot Rönz, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 
Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 
Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 
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Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 
Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 
Eva Kühne-Hörmann, Staatsministerin, Stadtverordnete, CDU 
Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 
Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 
Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 
Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 
Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 
Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 
Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 
Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 
Norbert Domes, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 
Renate Gaß, Stadtverordnete, Kasseler Linke 
Axel Selbert, Stadtverordneter, Kasseler Linke 
Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 
Dr. Bernd Hoppe, Fraktionsvorsitzender, parteilos 
Olaf Petersen, Stadtverordneter, Piraten 
Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 
Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 
Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 
Bernd Wolfgang Häfner, Stadtverordneter, Freie Wähler 

 
Ausländerbeirat 
Kamil Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirats 

 
Magistrat 
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 
Martin Engels, Stadtrat, CDU 
Thomas Flügge, Stadtrat, B90/Grüne 
Esther Haß, Stadträtin, SPD 
Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 
Heike Mattern, Stadträtin, B90/Grüne 
Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 
Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU 
Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 
Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 
Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke 

 
Schriftführung 
Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Andrea Turski, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Heidi Woelk, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Entschuldigt: 
Dr. Maik Behschad, Stadtverordneter, CDU 
Kai Boeddinghaus, Stadtverordneter, Kasseler Linke 
Dirk Döhne, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 
Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 
Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 
Sabine Wurst, Stadtverordnete 
Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 
Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 

 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 14. Juni 2012 
ordnungsgemäß einberufene 12. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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Zur Tagesordnung 
 
Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 
 
TOP 13 Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 
 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.416 – 
 
TOP 21 Lärmschutz an der A44 
 Antrag der CDU-Fraktion 

 - 101.17.413 – 
 
TOP 23 Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 
 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.443 – 
 
TOP 36 Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 - 101.17.512 - 
 
TOP 37 Bike & Business 
 Antrag der Fraktion B90/Grüne 
 - 101.17.513 – 

 
Der Antrag zu Tagesordnungspunkt 21 wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen. Die übrigen Anträge wurden im 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr aus Zeitgründen nicht behandelt. 
 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie die Tagesordnungspunkte 
6. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 
 Vorlage des Magistrat 
 - 101.17.338 - 
und 
7. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 
 hier: Vorlage der Anhänge A und B 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.338 - 
 
sowie die Tagesordnungspunkte 
10. Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz – SchuSG) 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.494 -, 
11. Kommunaler Schutzschirm 
 Antrag der FDP-Fraktion 
 - 101.17.473 - 
und 
12. Inhalt und Auswirken des Kommunalen Schutzschirms diskutieren 
 Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.491 - 
wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufrufen wird. 
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Anträge zur Änderung bzw. Erweiterung der Tagesordnung 
 
Fraktionsvorsitzender Dr. Wett beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den Antrag der 
CDU-Fraktion betr. Freibäder sanieren, 101.17.530. 
Fraktionsvorsitzender Frankenberger, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung (2/3 Mehrheit) bei 
Zustimmung: B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Tagesordnung I um den Antrag 
der CDU-Fraktion betr. Freibäder Sanieren, 101.17.530, wird abgelehnt. 

 
 
Fraktionsvorsitzender Domes beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den Antrag der 
Fraktion Kasseler Linke betr. Information zum Bergrechtlichen Verfahren – Fracking in 
Nordhessen. 
Stadtverordnete Koch, Fraktion B90/Grüne, spricht dagegen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung (2/3 Mehrheit) bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Tagesordnung I um den Antrag 
der Fraktion Kasseler Linke betr. Information zum Bergrechtlichen Verfahren – 
Fracking in Nordhessen, wird abgelehnt. 

 
 
Stadtverordneter Schild, CDU-Fraktion, beantragt den Tagesordnungspunkt 14 betr. 
Modellversuch – Zusammenlegung von innerer und äußerer Schulverwaltung auf kommunaler 
Ebene, 101.17.440, in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung zu überweisen. 
Stadtverordnete van den Hövel-Hanemann, Fraktion B90/Grüne, spricht dagegen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU, FDP 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den 
 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Überweisung des Antrages der Fraktion 
Kasseler Linke betr. Modellversuch – Zusammenlegung von innerer und äußerer 
Schulverwaltung auf kommunaler Ebene, 101.17.440, in den Ausschuss für Schule, 
Jugend und Bildung, wird abgelehnt. 
 

 
Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 
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Tagesordnung I 
 
 
 
1. Mitteilungen 
 
a) Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass für den ausgeschiedenen Herrn 

Henry Thiele (FDP) Herr Nils Weigand (FDP) in die XV. Verbandsversammlung des 
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen nachgerückt ist. 

 
b) Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass für den ausgeschiedenen 

Herrn Dr. Andreas Jürgens (GRÜNE) Frau Sabine Grünwald (GRÜNE) in die XV. Verbands-
versammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen nachgerückt ist. 

 
c) Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 1. Juli 2012 für die 

ausgeschiedene Frau Sabine Wurst (SPD) und ihres persönlichen Vertreters, Stadtverordnete 
Barbara Bogdon (SPD) und als deren persönlicher Vertreter Stadtverordneter Dr. Manuel 
Eichler in den Jugendhilfeausschuss nachrücken wird. 

 
d) Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass mit Wirkung vom 1. Juli 2012 für die 

ausgeschiedene Frau Sabine Wurst (SPD) und ihres persönlichen Vertreters, Herr Norbert 
Sprafke (SPD) und als dessen persönliche Vertreterin Frau Monika Sprafke in die 
Verbandsversammlung des Zweckverband Raum Kassel (ZRK) nachrücken wird. 
 

e) Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt die Ergebnisse der Spiele der Stavokicker 
 des 1. Halbjahres bekannt. 
 
 
 
2. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt den Beschluss des Ortsbeirates Wehlheiden vom 
9. Mai 2012, betr. Ganztagsschule Hupfeldschule bekannt. Den Fraktionen liegt der entsprechende 
Auszug aus der Niederschrift vor. 
 
 
 
3. Fragestunde 
 
Die Fragen Nr. 147 bis 161 sind beantwortet. Die Fragen Nr. 146 und 152 wurden von den Antrag 
stellenden Fraktionen zurückgezogen. 
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4. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die 
Betriebskommission des Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger Kassel" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.502 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt in die Betriebskommission des Eigenbetriebes 
„Die Stadtreiniger Kassel“ 
 
als Mitglieder 
 
1. Herrn Dirk Fleischer, Stegerwaldstraße 3, 34123 Kassel 
2. Frau Melanie Reh, Igelsburgstraße 14, 34128 Kassel 
 
und als deren persönliche Vertreter 
 
1. Herrn Maik Herzog, Stonsbreite 43, 34125 Kassel, 
2. Herrn Dirk Schwaiger, Cornelius-Gellert-Straße 102, 34266 Niestetal. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der 
Stellvertreter in die Betriebskommission des Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger 
Kassel", 101.17.502, wird zugestimmt. 

 
 

5. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die 
Betriebskommission des Eigenbetriebes "Kassel Wasser" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.503 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt in die Betriebskommission des Eigenbetriebes 
„Kassel Wasser“ 
 
als Mitglied 
 
1. Herrn Harald Jordan, Nordstr. 2, 34246 Vellmar, 
2. Herrn Werner Zimmermann, Am Heiligenstock 9, 34355 Staufenberg, 
 
und als deren persönliche Vertreter  
 
1. Herrn Andre Gerth, Goethestr. 19, Boitzenburgerland, 
2. Herrn Michael Kunkel, Spessartweg 10, 34134 Kassel. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der 
Stellvertreter in die Betriebskommission des Eigenbetriebes "Kassel Wasser", 
101.17.503, wird zugestimmt. 

 
 
Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 werden wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung 
aufgerufen jedoch getrennt zur Abstimmung gestellt. 
 
 

6. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.338 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Das als Anlage beigefügte ʼ Integrationskonzept der Stadt Kasselʻ  wird beschlossen.“ 
 
 
 
 Änderungsantrag Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Das ʼ Integrationskonzept der Stadt Kasselʻ  wird wie folgt geändert: 
 
Seite 3 - Vision 
"Bürgerinnen und Bürger" sind durch "Einwohnerinnen und Einwohner" zu ersetzen, 
da nur dadurch alle in Kassel lebenden Menschen angesprochen sind. 
 
Seite 8 - Land Hessen 
Die Fußnote "8" ist zu streichen, da die Aussage inhaltlich falsch ist. Der 
Landesausländerbeirat wurde aufgelöst und wird als agah/Landesausländerbeirat 
weitergeführt. Die agah ist Mitglied im Hess. Integrationsbeirat. 
 
Seite 17 - 5.2 Leitlinien der Integrationsförderung 
Als zusätzlicher Punkt 9 sollte ergänzt werden: 
"Auf kommunaler Ebene haben Alle ein Wahlrecht." 
 
Seite 19 - 6.1.1 Besuch von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendpflege 
In den Zielen sollte folgender Punkt eingefügt werden: 
"Die größtmögliche Heterogenität ist beachtet." 
 
Seite 22 - 6.1.4 Übergang von der Schule in die Ausbildung / Berufswelt 
Folgende Ergänzung soll in den Zielen erfolgen: 
"Anreize für Betriebe, die Auszubildende mit Migrationshintergrund einstellen, 
werden geschaffen." 
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Seite 33 - 6.4.2 Berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen und 
Arbeitssuchenden 
Der letzte Punkt in den Zielen sollte wir folgt geändert werden: 
"Die Quote der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist in allen Bereichen der 
Stadt Kassel erhöht worden. Hierbei ist die allgemeine Bevölkerungsentwicklung 
berücksichtigt." 
 
Seite 38 - 6.6.1 Kooperation mit dem Ausländerbeirat 
Als zusätzliches Ziel soll aufgenommen werden: 
"Der Ausländerbeirat hat ein uneingeschränktes Antrags- und Stimmrecht in allen 
städtischen Gremien." 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats betr. 
Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel, 101.17.338, wird 
abgelehnt. 

 
 
 
 Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Das ʼ Integrationskonzept der Stadt Kasselʻ  wird wie folgt geändert: 
 
Seite 3 - Vision 
"Bürgerinnen und Bürger" sind durch "Einwohnerinnen und Einwohner" zu ersetzen, 
da nur dadurch alle in Kassel lebenden Menschen angesprochen sind. 
 
Seite 8 - Land Hessen 
Die Fußnote "8" ist zu streichen, da die Aussage inhaltlich falsch ist. Der 
Landesausländerbeirat wurde aufgelöst und wird als agah/Landesausländerbeirat 
weitergeführt. Die agah ist Mitglied im Hess. Integrationsbeirat. 
 
Seite 19 - 6.1.1 Besuch von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendpflege 
In den Zielen sollte folgender Punkt eingefügt werden: 
"Die größtmögliche Heterogenität ist beachtet." 
 
Seite 22 - 6.1.4 Übergang von der Schule in die Ausbildung / Berufswelt 
Folgende Ergänzung soll in den Zielen erfolgen: 
"Anreize für Betriebe, die Auszubildende mit Migrationshintergrund einstellen, 
werden geschaffen." 
 
Seite 33 - 6.4.2 Berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen und 
Arbeitssuchenden 
Der letzte Punkt in den Zielen sollte wie folgt geändert werden: 
"Die Quote der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist in allen Bereichen der 
Stadt Kassel erhöht worden. Hierbei ist die allgemeine Bevölkerungsentwicklung 
berücksichtigt." 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne zum 
Antrag des Magistrats betr. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel, 
101.17.338, wird zugestimmt. 

 
 
 
Im Rahmen der regen Diskussion bringt Stadtverordneter Bayer, Piraten-Fraktion, folgenden 
Änderungsantrag ein und begründet ihn.  
 
 Änderungsantrag der Piraten-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Seite 17, - 5.2 Leitlinien der Integrationsförderung,  
als 9. Spiegelstrich soll zusätzlich aufgenommen werden 
„9. Auf kommunaler Ebene haben alle Einwohnerinnen und Einwohner ein 
Wahlrecht.“ 
 
Seite 38, - 6.6.1 Kooperation mit dem Ausländerbeirat,  
als zusätzliches Ziel soll aufgenommen werden 
„Der Ausländerbeirat hat ein uneingeschränktes Antrags- und Stimmrecht in allen 
städtischen Gremien.“ 
 
Seite 41, - 7.1 Strukturelle und prozessuale Organisation, 
im Punkt 1., Satz 2 und 3 soll geändert werden 
„Die Geschäftsführung und Moderation liegt beim Ausländerbeirat. Auf Wunsch kann 
durch den Ausländerbeirat ein Vorschlag zur Besetzung der Gruppe erarbeitet werden.“ 
 
Seite 41, - 701 Strukturelle und prozessuale Organisation,  
im Punkt 2., erster Absatz soll geändert werden 
„…, wird der Ausländerbeirat gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Integrationsförderung“ 
mindestens einmal …“ 
 
Seite 41, - 7.1 Strukturelle und prozessuale Organisation, 
im Punkt 2., erster Spiegelstrich soll ergänzt werden 
„…, der im Rathaus vertretenen Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten, des 
Arbeitskreises Integration …“ 

 
 
Fraktionsvorsitzender Rönz, Fraktion B90/Grüne, beantragt die ‚Abschnittsweise Abstimmung des 
Änderungsantrages der Piraten-Fraktion. 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt fest,  
dass die Abschnitte 1 und 2 des Änderungsantrages der Piraten-Fraktion  
mit der Beschlussfassung über den Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 
erledigt (abgelehnt) sind. Sie stellt die Abschnitte 3 bis 5 zur Abstimmung. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Abschnitt 3 des Änderungsantrages der Piraten-Fraktion zum Antrag des 
Magistrats betr. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel, 
101.17.338, wird abgelehnt. 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 
 

Der Abschnitt 4 des Änderungsantrages der Piraten-Fraktion zum Antrag des 
Magistrats betr. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel, 
101.17.338, wird abgelehnt. 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Abschnitt 5 des Änderungsantrages der Piraten-Fraktion zum Antrag des 
Magistrats betr. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel, 
101.17.338, wird zugestimmt. 

 
 Durch Änderungsanträge der Fraktionen der SPD, B90/Grüne und Piraten 

geänderter Antrag des Magistrats 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Das als Anlage beigefügte ʼ Integrationskonzept der Stadt Kasselʻ  wird in der in der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni 2012 erarbeiteten Fassung 
beschlossen.“ 

 
 
Erarbeitete Fassung: 
 
„Das ʼ Integrationskonzept der Stadt Kasselʻ  wird wie folgt geändert: 
 
Seite 3 - Vision 
"Bürgerinnen und Bürger" werden durch "Einwohnerinnen und Einwohner" ersetzt. 
 
Seite 8 - Land Hessen 
Die Fußnote "8" wird gestrichen.  
 
Seite 19 - 6.1.1 Besuch von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendpflege 
In den Zielen wird folgender Punkt eingefügt: 
"Die größtmögliche Heterogenität ist beachtet." 
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Seite 22 - 6.1.4 Übergang von der Schule in die Ausbildung / Berufswelt 
Folgende Ergänzung wird in den Zielen aufgenommen: 
"Anreize für Betriebe, die Auszubildende mit Migrationshintergrund einstellen, werden 
geschaffen." 
 
Seite 33 - 6.4.2 Berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden 
Der letzte Punkt in den Zielen wird wie folgt geändert: 
"Die Quote der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist in allen Bereichen der Stadt 
Kassel erhöht worden. Hierbei ist die allgemeine Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt." 
 
Seite 41, - 7.1 Strukturelle und prozessuale Organisation, 
Punkt 2., erster Spiegelstrich wird ergänzt  
„…, der im Rathaus vertretenen Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten, des 
Arbeitskreises Integration ….“ 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Dem durch Änderungsanträge der Fraktionen der SPD, B90/Grüne und Piraten 
geänderten Antrag des Magistrats betr. Umsetzung des Integrationskonzeptes der 
Stadt Kassel, 101.17.338, wird zugestimmt. 

 
 
 

7. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 
hier: Vorlage der Anhänge A und B 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.338 1. Änderungsantrag - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die als Anlagen beigefügten Dokumente  
ʼ Anhang A - Übersicht der Handlungsfelder und Zieleʻ  sowie   
ʼ Anhang B - Integrationsmonitoringʻ  werden beschlossen.“ 

 
Im Verlauf einer regen Diskussion erteilt Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich dem Vorsitzenden 
des Ausländerbeirates, Herrn Kamil Saygin, das Wort. Oberbürgermeister Hilgen bezieht Stellung 
zu den Redebeiträgen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt 
Kassel hier: Vorlage der Anhänge A und B, 101.17.338, wird zugestimmt. 
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8. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.483 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ und der  
Behandlung der Anregungen wird zugestimmt. 
 
Folgenden Anregungen wird gefolgt: 
 TÖBs: Ziffern 2.4; 2.5; 2.7; 7.3; 8.1; 9.18; 10.2; 11.1 
 Bürger: Ziffern 89k, 90k, 125j, 131l, 132k, 135k, 136j, 167j, 168l, 169f, 242l, 244j, 

245j, 285a 
 

Folgenden Anregungen wird teilweise gefolgt: 
 TÖBs: Ziffern 2.1; 2.2; 2.6; 7.5; 7.7; 11.2 
 Bürger: Ziffern 52a, 57a, 60b, 61, 63f, 66, 85b, 93b, 226a, 266i, 285a  

 
Folgenden Anregungen wird nicht gefolgt: 
 TÖBs: Ziffern 2.3; 2.8-2.12; 10.4 
 Bürger: Ziffern 2k1-6, 36b, 62b, 63g, 75c, 105i, 113, 126a, 134e, 135l, 143d, 148c, 

165d, 196g, 202a+c, 247d, 252a, 284b, 285b  
 

Folgende Hinweise werden zur Kenntnis genommen: 
 TÖBs: Ziffern 1.1; 3.1; 4.1; 5.2; 6.1-6.7; 7.4; 7.6; 7.8; 10.5; 10.6; 10.8 
 Bürger: Ziffern 1b, 2a, 2k7-9, 2k11, 3b, 5c, 6, 11e, 12b, 13d, 19c+d, 20b, 21c, 28b, 

30b, 31a, 37f, 42a, 44d, 45b+c, 47b, 50d, 51d, 53b, 58e, 59c+e, 63d, 67a+b, 68f-h, 
72c, 75a+b, 76g, 83b, 87f, 89a+b, 90a+b, 93a, 95e, 96e, 97e, 99d, 100d, 101d, 
105h+k, 109g, 112c, 116d, 117d, 120b, 123a, 124e+j, 125a+b, 126, 127g, 129g, 
130g, 131a+f, 132a+b, 135b+f, 136a+b, 137e+j, 142a, 144b, 146a+b, 148d, 
149a+b, 158b+d, 160e, 161, 162e+j, 164g+i, 167a+e, 168a+c+d, 172g, 173h, 174a, 
175h, 176h, 177h, 179c, 180h, 181h, 182h, 183h, 185a, 188f+g, 190h, 191c, 196a, 
198c, 199c, 200c, 203e, 204, 207f, 208f, 213a+d, 215f, 216a+b+e, 218e, 221c, 
223d, 228f, 229a, 232a, 233d, 234c, 235b, 236b, 237b, 242a+f, 243a+d, 
244a+d,245a+e,  246a, 251a+d, 256b, 257g, 258f, 260c, 261j, 265, 266g+h, 267d, 
271e, 272, 277f, 278d+g, 279d+g, 281g, 282b+e, 286a+b, 287g, 288f, 289e  

 
Folgende Einwände, Bedenken und Hinweise werden zurückgewiesen: 
 TÖBs: Ziffern 1.2; 5.1; 7.1; 7.2; 9.1-9.17; 9.19- 9.37; 10.1; 10.3; 10.7 
 Bürger: Ziffern 1a+c+d, 2b-j, 2k10, 3a+c, 4a+b, 5a+b, 7a+b, 8a-d, 9a-c, 10a-e, 11a-

d+f, 12a+c+d, 13a-c, 13e-h, 14a-c, 15 a-d, 16, 17a+b, 18, 19a+b+e, 20a+c-e, 
21a+b+d, 22a+b, 23a-c, 24a-c, 25a-c, 26, 27a-c, 28a+c, 29a-c, 30a+c, 31b, 32a+b, 
33a+b, 34a+b, 35, 36a, 37a-e, 37g+h, 38a-c, 39a-c, 40a-d, 41a+b, 42b-d, 43, 44a-
c+e, 45a, 46a-c, 47a+c-e, 48a-g, 49a-c, 50a-c+e-h, 51a-c+e-h, 52b, 53a+c+d, 54, 
55a-c, 56a-b, 57b+c, 58a-d+f, 59a+b+d, 59f-j, 60a, 62a, 63a-c+e, 64a+b, 65a-g, 
67c+d, 68a-e, 69, 70a-d, 71a-e, 72a+b+d+e, 73a-d, 74a+b, 76a-f+h, 77a-c, 78a+b, 
79, 80a-c, 81a-f, 82a-d, 83a+c+d, 85a+c, 87a-e, 87g+h, 88a-g, 89c-j, 89l-q, 90c-j, 
90l-q, 91a+b, 92, 94a+b, 95a-d, 95f-i, 96a-d, 96f-i, 97a-d, 97f-i, 98a-c, 99a-c, 99e+f, 
100a-c, 100e-h, 101a-c, 102a-e, 103a+b, 104a+b, 105a-g, 105j+I, 106a-e, 107a-c, 
108a-c, 109a-f, 109h+i, 110a+b, 111, 112a+b+d+e, 114a+b, 115, 116a-c+e, 117a-c, 
117e-g, 118a-f, 119a+b, 120a+c+d, 121a-e, 122a-e, 123b-e, 124a-d, 124f-i, 124k-m, 
125c-i, 125k-o, 127a-f+h, 128a-e, 129a-f+h, 130a-f+h, 131b-e, 131g-k, 131m-y, 
132c-j, 132l-q,134a-d, 135a+c-e, 135g-j, 136c-i, 136k-p, 137a-d, 137f-i, 137k-p, 
138a-c, 139a-c, 140a-f, 141a-c, 142b+c, 143a-c, 144a+c+d, 145a+b, 147a-d, 
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148a+b, 149c, 150a+b, 151a-f, 152a+b, 153a+b, 154a-f, 155a-c, 156a-e, 157a-g, 
158a+c+e-h, 159a-d, 160a-d, 162a-d, 162f-i, 162k-p, 163a-c, 164a-f+h, 165a-c+e, 
166a-c, 167b-d, 167f-i, 167k-u,168b+e-k, 168m-r, 169a-e, 169g-n, 170a-e, 171a+b, 
172a-f, 172 h-l, 173a-g+i, 174b+c, 175a-g+i, 176a-g+i, 177a-g+i, 178a-e, 179a+b+d, 
180a-g+i, 181a-g, 182a-g+i, 183a-g+i, 184, 185b-e, 186a-g, 187a-c, 188a-e, 189a-j, 
190a-g, 191a+b, 191d-j, 192a+b, 193a+b, 194, 195a-g, 196b-f, 197a-e, 198a+b, 
198d-j, 199a+b, 199d-j, 200a+b, 200d-j, 201a-e, 202b+d-t, 203a-d, 203f-i, 205a-c, 
206a-f, 207a-e, 207g-i, 208a-e+g+h, 209a-f, 210a-d, 211a-f, 212a-e, 213b+c, 214a-
g, 215a-e+g+h, 216c+d+f+g, 217a+b, 218a-d+f, 219a+b, 220, 221a+b, 221d-f, 
222a-e, 223a-c+e, 224a+b, 225, 226b-d, 227a+b, 228a-e, 229b, 230a+b, 231a-c, 
232b+c, 233a-c+e+f, 234a+b, 235a+c-f, 236a+c+d, 237a+c, 238a+b, 239a-c, 
240a+b, 241a-c, 242b-e, 242g-k, 242m-x, 243b+c+e+f, 244b+c, 244e-i, 244k-w, 
245b-d, 245f-i, 245k-v, 246b-e, 247a-c, 248a+b, 249a-d, 250a-d, 251b+c, 252b+c, 
253, 254a-c, 255a-c, 256a+c-h, 257a-f, 257h-m, 258a-e, 259a-e, 260a+b+d-f, 261a-
i, 261k-o, 262a-c, 263a-c, 264a-e, 266a-f, 267a-c, 267e-g, 268a-e, 269a-c, 270a-e, 
271a-d, 273a-g, 274a+b, 275a-f, 276a-e, 277a-e, 278a-c+e+f, 279a-c+e+f, 280a-c, 
281a-f, 281h-m, 282a+c+d, 283a-f, 284a, 286c+d, 287a-f, 287h-m, 288a-e, 288g-j, 
289a-d, 290a+b, 291, 292a-c, 293a-e, 294a-e 

 
Die Antworten auf die Fragen der Ortsbeiräte Oberzwehren und Niederzwehren 
werden zur Kenntnis genommen und gemäß Punkt 3 und 4 der Anlage 2 beschlossen. 
 
Die Stadt Kassel verpflichtet sich dazu, die sich in ihrem Eigentum befindlichen 
Flächen außerhalb des Stadtgebietes, die für externe Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) vorgesehen sind, entsprechend des laut Bebauungsplan vorgesehenen 
Zwecks (Maßnahmenbereiche 5-19) zu entwickeln. 

 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
Im Rahmen einer regen Diskussion beantragt Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, 
die namentliche Abstimmung der Vorlage. 
 

Abstimmungsliste 

 Ja Nein Enthaltung 

Dr. Rabani Alekuzei X   

Simon Aulepp  X  

Doğan Aydın X   

Jörg-Peter Bayer  X  

Dr. Maik Behschad entschuldigt 

Dieter Beig  X  

Anke Bergmann X   

Jürgen Blutte  X  

Judith Boczkowski X   

Kai Boeddinghaus entschuldigt 

Barbara Bogdon X   

Kaja Börner X   

Wolfgang Decker, MdL X   
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Dirk Döhne entschuldigt 

Norbert Domes  X  

Bernd-Peter Doose X   

Heinz-Gunter Drubel X   

Dr. Manuel Eichler X   

Uwe Frankenberger, MdL X   

Petra Friedrich X   

Ruth Fürsch  X  

Renate Gaß  X  

Christian Geselle X   

Bernd Wolfgang Häfner X   

Dr. Rainer Hanemann X   

Hermann Hartig X   

Christine Hesse  X  

Dr. Bernd Hoppe  X  

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann  X  

Norbert Hornemann X   

Gabriele Jakat X   

Dr. Andreas Jürgens, MdL  X  

Dominique Kalb X   

Esther Kalveram X   

Wolfram Kieselbach X   

Christian Knauf X   

Eva Koch  X  

Thomas Koch  X  

Dorothee Köpp  X  

Stefan Kortmann entschuldigt 

Eva Kühne-Hörmann X   

Ellen Lappöhn X   

Marcus Leitschuh X   

Georg Lewandowski X   

Kerstin Linne  X  

Anja Lipschik  X  

Boris Mijatovic  X  

Karin Müller, MdL  X  

Frank Oberbrunner X   

Olaf Petersen  X  

Heidemarie Reimann X   



 
 

 

Niederschrift zur 12. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 25. Juni 2012 Seite 15 

Gernot Rönz  X  

Dr. Michael von Rüden entschuldigt 

Wolfgang Rudolph X   

Bodo Schild X   

Joachim Schleißing  X  

Dr. Günther Schnell X   

Karl Schöberl  X  

Jutta Schwalm X   

Axel Selbert  X  

Monika Sprafke X   

Norbert Sprafke X   

Waltraud Stähling-Dittmann X   

Donald Strube X   

Birgit Trinczek X   

Harry Völler entschuldigt 

Helga Weber  X  

Dr. Jörg Westerburg X   

Dr. Norbert Wett X   

Sabine Wurst entschuldigt 

Volker Zeidler X   

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
40 Ja-Stimmen 
24 Nein-Stimmen 
0 Enthaltungen 
den 
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 
"Langes Feld" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung, 
101.17.483, wird zugestimmt. 

 
 

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C "Sondergebiet-
Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße" 
(Beschluss über die Durchführungsverträge, Behandlung der Anregungen aus der 
Offenlage und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.486 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„1. Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch  
     (BauGB) zur Vorhaben- und Erschließungsplanung auf dem Grundstück  
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     Wolfhager Straße 199 zwischen dem Vorhabenträger Fa. Edeka und der Stadt  
     Kassel sowie dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 BauGB  
     zur Vorhaben- und Erschließungsplanung auf dem Grundstück Wolfhager  
     Straße 201 zwischen dem Vorhabenträger Fa. Lidl und der Stadt Kassel wird  
     zugestimmt. 
 
  2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB der Stadt  
      Kassel Nr. V/12 C ‚Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße‘  
      wird zugestimmt. 
 
      Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 4 wird zugestimmt. 
 
      Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C ‚Sondergebiet-Läden  
      Wolfhager Straße / Angersbachstraße‘ wird nach § 10 BauGB als Satzung  
      beschlossen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Kasseler Linke, Piraten 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. V/12 C "Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße" 
(Beschluss über die Durchführungsverträge, Behandlung der Anregungen aus der 
Offenlage und Beschlussfassung als Satzung), 101.17.486, wird zugestimmt. 

 
 
Die Tagesordnungspunkte 10, 11 und 12 werden wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur 
Beratung aufgerufen jedoch getrennt zur Abstimmung gestellt. Vor Beginn der Aussprache wird 
zunächst die Anfrage zur Beantwortung aufgerufen 
 

12. Inhalt und Auswirken des Kommunalen Schutzschirms diskutieren 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.491 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Über welche Einsparvorschläge verhandelt der Magistrat mit der Landesregierung? 
 

2. Welches Finanzvolumen haben diese Vorschläge im Jahr? 
 

3. Wie lange gilt die Bindung an diese Vorschläge, wenn die 260 Millionen Euro 
Schutzschirm für Kassel aus der Landeskasse angenommen würden? 
 

4. Wann soll die Stadtverordnetenversammlung in die inhaltlichen Beratung und 
Entscheidungsfindung über den Schutzschirm und die Auflagen einbezogen 
werden? 
 

5. Wird die Landesregierung die erhebliche Reduzierung der Finanzierung der 
Hessischen Kommunen beim Kommunalen Finanzausgleich, bei den 
Regionalisierungsgeldern des ÖPNV und der angekündigten Abzweigung von 
Anteilen für das Land aus der Erstattung der Grundsicherungszahlungen beenden? 
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6. Wie viel zusätzliches Geld hätte Kassel durch eine Rücknahme dieser Kürzungen? 
 

7. Um welchen Betrag würde die Stadtkasse durch die Übernahme eines Drittels der 
Kinderbetreuungskosten durch das Land entlastet, welche immer noch nicht 
umgesetzt worden ist? 
 

8. Wird sich der Magistrat für die Rücknahme der zahlreichen Steuergeschenke der 
Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte für Unternehmen und Großverdiener 
zulasten der Kommunen einsetzen? 
 

9. Welche Ideen für Verbesserungen der Einnahmen der Stadt hat der Magistrat?  
 

10. Wie wirkt sich der Beitritt der Stadt Kassel zum Rettungsschirm auf die 
Handlungsspielräume bei der Aufstellung zum Haushalt aus? 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt Stadtverordnetenvorsteherin 
Friedrich die Anfrage für erledigt. 
 
 

10. Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.494 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „Der Antrag auf Entschuldungshilfe nach § 1 Abs. 1 und die Anträge auf 
Zinsdiensthilfen, nach § 1 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 des 
Schutzschirmgesetzes werden gestellt. 

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, bis zum Ablauf der vom Land Hessen vorgesehenen 

Frist (29. Juni 2012) entsprechende Anträge zu stellen, antragsbegründende 
Unterlagen beizufügen und die Verhandlungen mit dem Land Hessen über die 
abzuschließende Vereinbarung zu führen. 

 
3. Der Magistrat wird beauftragt Optionen für die Realisierbarkeit eines tragfähigen 

Konsolidierungskonzeptes zu prüfen, um mittelfristig ein ausgeglichenes 
ordentliches Jahresergebnis zu ermöglichen. 

 
4. Der Stadtverordnetenversammlung wird die Vereinbarung mit Land Hessen über die 

Inanspruchnahme der Entschuldungshilfe zur Beschlussfassung vorgelegt.“ 
 
 Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Vorlage wird wie folgt geändert: 
 
Folgender Punkt ist als neue Ziffer 1 in den Beschlusstext aufzunehmen: 
 
1. Es wird festgestellt, dass die vom Land Hessen beschlossene Kürzung des 
Kommunalen Finanzausgleichs um 350 Millionen Euro für die Stadt Kassel eine 
Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 15 - 20 Millionen Euro jährlich bedeutet. 
Die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm kann diese Verschlechterung der 
Finanzzuweisung nicht kompensieren. 
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Ziffer 3 alt des Beschlusstextes wird wie folgt ergänzt: 
 
3. Der Magistrat wird beauftragt Optionen für die Realisierbarkeit eines tragfähigen 
Konsolidierungskonzeptes zu prüfen, um mittelfristig ein ausgeglichenes ordentliches 
Jahresergebnis zu ermöglichen. Hierbei soll der Weg der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung nicht verlassen und die Attraktivitätssteigerung der letzten Jahre, 
insbesondere in der Familienfreundlichkeit, der Stärkung des Kultur-, sowie des 
Bildungs- und Hochschulstandortes Kassel, fortgeführt werden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Abschnitt 1 des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen der SPD 
und B90/Grüne zum Antrag des Magistrats betr. Hessisches Kommunales 
Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG), 101.17.494, wird 
zugestimmt. 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Abschnitt 2 des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen der SPD 
und B90/Grüne zum Antrag des Magistrats betr. Hessisches Kommunales 
Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG), 101.17.494, wird 
zugestimmt. 

 
 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Der Beschlusstext wird ergänzt: 
 
5. Bis zur endgültigen Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung 
berichtet der Magistrat über die aktuellen Inhalte der Verhandlungen in jeder Sitzung 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats betr. 
Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG), 
101.17.494, wird abgelehnt. 
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Fraktionsvorsitzender Dr. Hoppe, Piraten-Fraktion, bringt folgenden Änderungsantrag ein. 
 
 Änderungsantrag der Piraten-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Beschlusstext, unter Ziffer 3 soll zusätzlich aufgenommen werden 
„Der Magistrat wird beauftragt Optionen für die Realisierbarkeit eines tragfähigen 
Konsolidierungskonzeptes zu prüfen, um mittelfristig ein ausgeglichenes ordentliches 
Jahresergebnis zu ermöglichen und diese Optionen vor Beginn der Verhandlungen mit 
der Landesregierung der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung 
vorzulegen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Piraten-Fraktion zum Antrag des Magistrats betr. 
Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG), 
101.17.494, wird abgelehnt. 

 
 
 
 Durch gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne geänderter 

Antrag des Magistrats 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „Es wird festgestellt, dass die vom Land Hessen beschlossene Kürzung des 
Kommunalen Finanzausgleichs um 350 Millionen Euro für die Stadt Kassel 
eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 15 - 20 Millionen Euro 
jährlich bedeutet. Die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm kann diese 
Verschlechterung der Finanzzuweisung nicht kompensieren. 
 

2. Der Antrag auf Entschuldungshilfe nach § 1 Abs. 1 und die Anträge auf 
Zinsdiensthilfen, nach § 1 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 des 
Schutzschirmgesetzes werden gestellt. 

 
3. Der Magistrat wird ermächtigt, bis zum Ablauf der vom Land Hessen vorgesehenen 

Frist (29. Juni 2012) entsprechende Anträge zu stellen, antragsbegründende 
Unterlagen beizufügen und die Verhandlungen mit dem Land Hessen über die 
abzuschließende Vereinbarung zu führen. 

 
4. Der Magistrat wird beauftragt Optionen für die Realisierbarkeit eines tragfähigen 

Konsolidierungskonzeptes zu prüfen, um mittelfristig ein ausgeglichenes 
ordentliches Jahresergebnis zu ermöglichen. Hierbei soll der Weg der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung nicht verlassen und die Attraktivitätssteigerung 
der letzten Jahre, insbesondere in der Familienfreundlichkeit, der Stärkung 
des Kultur-, sowie des Bildungs- und Hochschulstandortes Kassel, fortgeführt 
werden. 

 
5. Der Stadtverordnetenversammlung wird die Vereinbarung mit Land Hessen über die 

Inanspruchnahme der Entschuldungshilfe zur Beschlussfassung vorgelegt.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem durch Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne geänderten 
Antrag des Magistrats betr. Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz 
(Schutzschirmgesetz - SchuSG), 101.17.494, wird zugestimmt. 

 
 

11. Kommunaler Schutzschirm 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.473 - 

 

 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Über das Ergebnis der Konsolidierungsverhandlungen mit dem Land betr. dem 
„Kommunalen Schutzschirm“ hat der Magistrat im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen zu berichten. 

 
Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion, zieht im Verlauf der Diskussion den Antrag für 
seine Fraktion zurück. 
 
Der geänderte Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
 

 
 

13. Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.416 - 

 
Abgesetzt 
 
 

14. Modellversuch - Zusammenlegung von innerer und äußerer Schulverwaltung auf 
kommunaler Ebene 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.440 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

15. Nahversorgung sichern, nicht-integrierte Standorte stoppen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.478 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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16. Reformschule für alle ermöglichen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.489 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

17. Transparenz in den Eigenbetrieben KasselWasser und Stadtreiniger erhöhen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.492 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

18. Arbeitslehre-Räume der Heinrich-Schütz-Schule 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.493 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

19. Marketingmaßnahmen der Stadtreiniger 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.506 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
 

20. Mitgliedschaft im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.401 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel schließt sich dem bundesweiten Bündnis „Kommunen für biologische 
Vielfalt“ an und wird Mitglied im gleichnamigen Verein. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Mitgliedschaft im Bündnis 
"Kommunen für biologische Vielfalt", 101.17.401, wird zugestimmt. 
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21. Lärmschutz an der A44 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.413 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

22. Projekt 50 plus 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.439 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, das Projektes 50 plus - Beschäftigungspakt Nordhessen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in einer der nächsten Sitzungen des Ausschuss 
für Soziales, Gesundheit und Sport vorzustellen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Projekt 50 
plus, 101.17.439, wird zugestimmt. 

 
 
 

23. Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.443 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

24. Konzept Sportlerball 2013 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.444 - 

 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, das Konzept für den Sportlerball 2013 dem Ausschuss 
vorzustellen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  
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Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Konzept Sportlerball 2013, 
101.17.444, wird zugestimmt. 

 
 
 

25. Ausstellungskonzeption Neue Galerie 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.452 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
Dorothee Gerckens, die neue Leiterin der Neuen Galerie, in eine der nächsten Sitzungen 
des Ausschusses einzuladen, um das Ausstellungskonzept für die Zeit nach der 
documenta vorzustellen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Ausstellungskonzeption Neue Galerie, 101.17.452, wird zugestimmt. 

 
 
 

26. Bericht Staatstheater Kassel 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.453 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
die/den Intendanten des Kasseler Staatstheaters einzuladen, einmal im Jahr im Ausschuss 
für Kultur über die Ergebnisse der letzten Spielzeit zu berichten und sowohl den nächsten 
Spielplan vorzustellen wie auch die weiteren Überlegungen zur Präsentation des Theaters 
in der Öffentlichkeit darzulegen. 

 
 
 Geänderter gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
die/den Intendanten des Kasseler Staatstheaters einzuladen und einmal im Jahr im 
Ausschuss für Kultur über wichtige Entwicklungen des Staatstheaters zu berichten, z. B. 
über die Ergebnisse der letzten Spielzeit, den nächsten Spielplan, weitere Überlegungen 
zur Präsentation des Theaters in der Öffentlichkeit. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Bericht Staatstheater Kassel, 101.17.453, wird zugestimmt. 

 
 

27. Frauenförderplan für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.471 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von dem beliegenden Bericht zum 
Frauenförderplan für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“ für die Zeit vom 
01.07.2010 bis zum 30.06.2012 (Anlage 1) Kenntnis und stimmt den beigefügten 
Zielvorgaben zum Frauenförderplan für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“ für 
die Zeit vom 01.07.2012 bis zum 31.12.2013/30062014 (Anlage 2) zu. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Frauenförderplan für den Eigenbetrieb "Die 
Stadtreiniger Kassel", 101.17.471, wird zugestimmt. 

 
 

28. Bericht über rechtsextreme Aktivitäten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.472 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung halbjährlich schriftlich 
Bericht über rechtsextreme Aktivitäten im Stadtgebiet zu erstatten und diesen in der 
Stadtverordnetenversammlung vorzustellen.  
Der Bericht soll politisch motivierte Straftaten von Rechts sowie Straftaten von 
Rechtsextremen allgemein, Aktivitäten, Aufmärsche, Verteilungen, Veranstaltungen usw. 
umfassen.  

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Piraten 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Bericht über rechtsextreme Aktivitäten, 
101.17.472, wird abgelehnt. 

 
 
 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung halbjährlich schriftlich 
Bericht über extreme Aktivitäten im Stadtgebiet zu erstatten und diesen in der 
Stadtverordnetenversammlung vorzustellen.  
Der Bericht soll politisch motivierte Straftaten sowie Straftaten von Extremen allgemein, 
Aktivitäten, Aufmärsche, Verteilungen, Veranstaltungen usw. umfassen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Piraten, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
betr. Bericht über rechtsextreme Aktivitäten, 101.17.472, wird abgelehnt. 

 
 
 

29. Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen der Stadt Kassel an freie 
Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen 
Hier: dritte Änderung 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.474 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der dritten Änderung der „Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen der 
Stadt Kassel an freie Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- und 
Ausstattungsmaßnahmen“ in der aus der Anlage ersichtlichen Form wird zugestimmt.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Richtlinien für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen der Stadt Kassel an freie Träger von Kindertagesstätten für 
Bau-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen 
Hier: dritte Änderung, 101.17.474, wird zugestimmt. 

 
 



 
 

 

Niederschrift zur 12. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 25. Juni 2012 Seite 26 

30. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/2 "Friedrich-Ebert-Straße - Ständeplatz bis 
Goethestraße" 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.484 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für den Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Ständeplatz und dem 
Einmündungsbereich der Goethestraße soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 
Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Das Bebauungsplan-Verfahren soll 
beschleunigt nach § 13a BauGB durchgeführt werden. Der Geltungsbereich umfasst die 
Straßenflächen von Ständeplatz, Friedrich-Ebert-Straße und Goethestraße, an die am 
östlichen Ende die Gebäude und Grundstücke Ständeplatz 19 und 23 sowie Friedrich-
Ebert-Straße 1 und 2 angrenzen. Am westlichen Ende grenzen die Gebäude und 
Grundstücke Friedrich-Ebert-Straße 74 und 77 sowie Goethestraße 5 an den 
Geltungsbereich an. Im Norden liegt der Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / 
Karthäuserstraße / Bürgermeister-Brunner-Straße im Geltungsbereich. 
 
Ziel der Planung ist es, für diesen Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße einen Ausbau zu 
ermöglichen. Der Ausbau soll die Straße in ihrer Funktion als Stadtteilzentrum stärken, 
indem die Situation für Fußgänger und Radfahrer sowie die Erreichbarkeit der 
Haltestellen verbessert wird, das Parken und die Flächen für den fließenden Verkehr 
neu geordnet und beidseitig Baumreihen gepflanzt werden. Die Friedrich-Ebert-Straße 
soll als attraktiver innerstädtischer Straßenraum entstehen, der hohe verkehrliche 
Nutzungsqualität mit hoher Aufenthaltsqualität verbindet.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/2 "Friedrich-
Ebert-Straße - Ständeplatz bis Goethestraße" (Aufstellungsbeschluss), 101.17.484, 
wird zugestimmt. 

 
 

31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 
(Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.485 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. VII/8 
„Vogelsang“ wird zugestimmt. Der Bebauungsplan soll gemäß § 30 Baugesetzbuch 
(BauGB) aufgestellt werden. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung für ein Wohngebiet.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 
"Vogelsang" (Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss), 101.17.485, wird 
zugestimmt. 

 
 
 

32. Satzung zur Änderung der Satzung über die vom Magistrat der Stadt Kassel als 
Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden Gebühren 
(Bauaufsichtsgebührensatzung) 
- Dritte Änderung - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.500 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über 
die vom Magistrat der Stadt Kassel als Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden 
Gebühren (Bauaufsichtsgebührensatzung) - Dritte Änderung - in der aus der Anlage 1 zu 
dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der Satzung über die vom 
Magistrat der Stadt Kassel als Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden 
Gebühren (Bauaufsichtsgebührensatzung) - Dritte Änderung -, 101.17.500, wird 
zugestimmt. 

 
 
 

33. Neufassung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel 
(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.501 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in der Anlage 1 zu dieser 
Vorlage beigefügte Neufassung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet 
der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Häfner 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Neufassung der Satzung der Abfallwirtschaft im 
Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung), 101.17.501, wird 
zugestimmt. 

 
 

34. Rücknahme der Strafanzeige gegen UmbenennungsunterstützerInnen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.507 - 

 
 Geänderter Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt den Strafantrag wegen Sachbeschädigung gegen die 
Personen, die an der symbolischen Umbenennung der Holländischen Straße in Halit 
Yozgat Straße beteiligt waren, zurück zu ziehen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der geänderte Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Rücknahme der 
Strafanzeige gegen UmbenennungsunterstützerInnen, 101.17.507, wird abgelehnt. 

 
 

35. Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.508 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, Vertreterinnen/Vertreter des Polizeipräsidiums Nordhessen 
zu einer der kommenden Ausschusssitzungen einzuladen, um über den Stand zu 
rechtsextremistischen Straftaten und Aktivitäten rechtsextremer Gruppierungen in 
Nordhessen zu berichten. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten, 101.17.508, wird zugestimmt. 

 

http://www.stern.de/politik/halit-yozgat-91433798t.html
http://www.stern.de/politik/halit-yozgat-91433798t.html
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 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, Vertreterinnen/Vertreter des Polizeipräsidiums Nordhessen 
zu einer der kommenden Ausschusssitzungen einzuladen, um über den Stand zu 
extremistischen Straftaten und Aktivitäten extremer Gruppierungen in Nordhessen zu 
berichten. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Piraten, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
der SPD und B90/Grüne betr. Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten, 
101.17.508, wird abgelehnt. 

 
 

36. Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.512 - 

 
Abgesetzt 
 
 

37. Bike & Business 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
- 101.17.513 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 21:20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Friedrich Nicole Schmidt 
Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 



 

-I-/-10- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.502  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die Betriebskommission des 
Eigenbetriebes "Die Stadtreiniger Kassel" 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt in die Betriebskommission des Eigenbetriebes „Die 
Stadtreiniger Kassel“ 
 
als Mitglieder 
 
1. Herrn Dirk Fleischer, Stegerwaldstraße 3, 34123 Kassel 
2. Frau Melanie Reh, Igelsburgstraße 14, 34128 Kassel 
 
und als deren persönliche Vertreter 
 
1. Herrn Maik Herzog, Stonsbreite 43, 34125 Kassel, 
2. Herrn Dirk Schwaiger, Cornelius-Gellert-Straße 102, 34266 Niestetal. 

 
 

Begründung: 
 
Der Betriebskommission des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger“ gehören nach § 6  
Abs. 2 Ziffer 3 EigBGes in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Buchstabe f der Betriebssatzung zwei Mitglieder 
des Personalrates des Eigenbetriebes an. Sie sind von der Stadtverordnetenversammlung auf 
Vorschlag des Personalrates zu wählen.  
 
Nach der Personalratswahl im Mai 2012 schlägt der Personalrat vor, die vorstehenden Mitglieder in die 
Betriebskommission zu wählen. Bis auf Herrn Maik Herzog gehörten die vorgeschlagenen Personen 
schon bisher  der Betriebskommission an. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in der Sitzung am 18.Juni 2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

-I-/-10- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.503  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die Betriebskommission des 
Eigenbetriebes "Kassel Wasser" 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt in die Betriebskommission des Eigenbetriebes 
„Kassel Wasser“ 
 
als Mitglied 
 
1. Herrn Harald Jordan, Nordstr. 2, 34246 Vellmar, 
2. Herrn Werner Zimmermann, Am Heiligenstock 9, 34355 Staufenberg, 
 
und als deren persönliche Vertreter  
 
1. Herrn Andre Gerth, Goethestr. 19, Boitzenburgerland, 
2. Herrn Michael Kunkel, Spessartweg 10, 34134 Kassel. 

 
 

Begründung: 
 
Der Betriebskommission des Eigenbetriebes „Kassel Wasser“ gehören nach § 6 Abs. 2 Ziffer 3 
EigBGes in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nummer 6 der Betriebssatzung zwei Mitglieder des 
Personalrates des Eigenbetriebes an. Sie sind von der Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag 
des Personalrates zu wählen.  
 
Nach der Personalratswahl im Mai 2012 schlägt der Personalrat vor, die vorstehenden Mitglieder in die 
Betriebskommission zu wählen. Herr Zimmermann gehörte schon bisher  der Betriebskommission an. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in der Sitzung am 18. Juni 2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.338  Kassel, 1. Februar 2012 
 
 
 
Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Das als Anlage beigefügte ʼ Integrationskonzept der Stadt Kasselʻ  wird beschlossen.“ 
 
 

Begründung: 
 
In Kassel verfügen derzeit 35 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner über einen 
Migrationshintergrund. In den folgenden Jahren wird sich die Anzahl erhöhen, so dass die Stadt Kassel 
sowohl internationaler als auch interkultureller wird. 
 
Ziel des Integrationskonzeptes ist es, die bisherigen und zukünftigen Maßnahmen zur Integration 
Zugewanderter in Kassel noch gezielter aufeinander abzustimmen und damit bestmögliche 
Fördermöglichkeiten zu gewährleisten.  
 
Eine dezernats- und ämterübergreifende Projektgruppe hat unter Leitung des Zukunftsbüros und in 
enger Abstimmung mit dem Ausländerbeirat sowie relevanten Trägern der Integrationsförderung in 
Kassel das Konzept erarbeitet. Wissenschaftlich wurde die Arbeit durch das Institut für Einheit in Vielfalt 
aus Hanau begleitet. 
 
Ausgehend von einer Vision beinhaltet das vorliegende Integrationskonzept neben Bestandsaufnahme, 
Definition und Leitlinien sechs zentrale Handlungsfelder mit Zielen für die nächsten fünf Jahre sowie 
Empfehlungen für eine verbindliche Umsetzung und Fortschreibung. Eine Übersicht der 
Handlungsfelder und Ziele sowie ein Integrationsmonitoring sind Bestandteile des Anhangs zum 
Integrationskonzept. 
 
Es ist geplant, für die Haushaltsberatungen 2013 Mittel zur Umsetzung gezielter Maßnahmen 
anzumelden.  
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Januar 2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

 

 

 

 

INSTITUT FÜR EINHEIT IN VIELFALT        
 INTEGRATION & INTERKULTURELLE KOMPETENZ  FORTBILDUNG      
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Alle gehören dazu! 
Kassel ist bunt und 
lebt Vielfalt in allen Generationen 
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Vision 

Alle gehören dazu! Alle tragen Verantwortung! Kassel ist bunt 
und lebt Vielfalt in allen Generationen. In allen Lebensberei-
chen sind Chancengleichheit und Begegnung auf Augenhöhe 
ein gemeinsamer Lernprozess und werden gelebte Realität. 
Die Bedürfnisse von Angehörigen anderer Kulturen, Nationali-
täten, Religionen und Generationen solidarisch zu vertreten, ist 
gelebte Selbstverständlichkeit aller Kasseler Bürgerinnen und 
Bürger. Individuelle kulturelle Identität und Anerkennung der 
bestehenden Rechtsordnung sind kein Widerspruch. Gleichbe-
rechtigter Zugang zu allen Lebensbereichen wie z. B. Bildung, 
Arbeit, Gesundheitsversorgung, Kultur und Politik ist verwirk-
licht. Alle Bürgerinnen und Bürger sind gleichermaßen stolz 
auf ihre Heimatstadt. 
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Vorwort 
 
 
Zuwanderung als Begleit- und Folgeerscheinung von innergesellschaftlichen und weltwirt-
schaftlichen Strukturveränderungen hat es immer gegeben. Historisch ist sie eher der 
Normalzustand als eine Ausnahmeerscheinung. Statistisch gesehen hat heute jeder fünfte 
Bundesbürger, jede fünfte Bundesbürgerin eine Zuwanderungsgeschichte. In Kassel ist es 
jede/r Dritte, Tendenz steigend. Wir wollen daher die Potenziale der Zugewanderten stär-
ker in den Vordergrund rücken und ihre Erfahrungen, ihre Kenntnisse und ihr Wissen als 
Bereicherung für die Gesellschaft, in der sie leben, bewusst mit einbeziehen. Das frühzeiti-
ge Erlernen der deutschen Sprache ist mir dabei ein zentrales Anliegen. 
 
Besonders wichtig ist, dass in der Stadt Kassel Migrantinnen und Migranten mit ihren un-
terschiedlichen Potenzialen als Gewinn und Chance für das gesamte Gemeinwesen und 
den sozialen Frieden angesehen werden. Gerade vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels und des damit absehbaren Mangels an gut ausgebildeten Fachkräften 
muss es noch stärker gelingen, die Potenziale von jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund zu fördern. Gelungene Integration ist aktuell und zukünftig für die gleichberechtigte 
Teilhabe an gesellschaftlichen Kommunikations-, Entscheidungs- und Verteilungsprozes-
sen wie auch als Wirtschaftsfaktor für Kassel und die Region unverzichtbar.  
 
Mit der Integrationsförderung in Kassel soll ein selbstverständliches Miteinander unabhän-
gig von der Hautfarbe, Religion, Weltanschauung oder Herkunft erreicht werden. Jede und 
jeder soll die gleichen Chancen haben und die eigenen kulturellen Identitäten weiterentwi-
ckeln können. Es geht um gemeinsame Anstrengungen der Mehrheitsgesellschaft und der 
eingewanderten Menschen für ein besseres Verständnis füreinander und ein respektvolles, 
solidarisches Zusammenleben in Kassel und seinen Stadtteilen. 
 
In Kassel muss an dem zentralen Ziel, in allen gesellschaftlichen Bereichen die Sensibilität, 
das Verständnis und den Respekt gegenüber Migrantinnen und Migranten zu erhöhen, 
kontinuierlich weitergearbeitet werden. Integration ist eine permanente Daueraufgabe aller 
gesellschaftlichen Gruppen. Hier sind alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Kassel 
in gleicher Weise gefordert. 

 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
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1. Einleitung 

 
„Alle gehören dazu! Kassel ist bunt und lebt Vielfalt in allen Generationen“ ist nicht nur der 
Titel des vorliegenden Integrationskonzepts, sondern seit vielen Jahren Teil des Selbstver-
ständnisses der Stadt Kassel.  
 
Integration, verstanden als Prozess zur Ermöglichung von Teilhabe und Teilnahme am 
sozialen wie auch kommunalen Leben, zielt nicht alleine auf die neu Zuwandernden, son-
dern auch auf bereits seit langem in Deutschland lebende Personen und bindet die Mehr-
heitsgesellschaft mit ein: Nicht zuletzt hat die deutsche Bevölkerung ebenfalls Mitverant-
wortung bei der aktiven Gestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens und beim Abbau 
von Vorbehalten, die zu Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung führen können. 
 
Integration als gesamtgesellschaftlicher Lernprozess bedeutet, dass Integrations- und Mig-
rationsangelegenheiten Querschnittsaufgaben mit zunehmender Bedeutung sind und als 
solche in der Verantwortung aller liegen: Der Kasseler Stadtgesellschaft, öffentlicher und 
freier Träger sowie von Politik, Verwaltung aber auch der Medien. 
 
Das Integrationskonzept ist daher ein weiterer Schritt der Integrationspolitik für Kassel. 
Integrationspolitik wird demnach als partizipativer und diskursiver Planungsprozess ver-
standen, der einen möglichst breiten politischen und fachlichen Konsens anstrebt. 
 
Das Konzept gliedert sich in sieben Kapitel. In der Einleitung werden die Prozesse der 
Entwicklung des Integrationskonzepts beschrieben. Das nächste Kapitel befasst sich mit 
den wesentlichen Rahmenbedingungen für die Integrationspolitik, bevor eine Standortbe-
stimmung mit Angaben zur demografischen Entwicklung, zur Bevölkerungsstruktur und 
Integration vor Ort im dritten Kapitel vorgenommen wird. Es folgt eine Beschreibung der 
Aktivitäten im Vorfeld der Entwicklung des Integrationskonzepts. Das Kapitel fünf enthält 
die Kasseler Definition sowie die Leitlinien der Integrationsförderung. Einen breiten Raum 
nehmen sechs definierte Handlungsfelder im sechsten Kapitel ein, die die wesentlichen 
Aufgabenbereiche und Zielvorgaben darstellen. Es schließt mit der Erläuterung der Steue-
rung von Integrationsprozessen in Kassel ab. Anhand der Zielsetzungen wurde eine Über-
sicht der Handlungsfelder und Ziele mit konkreten Maßnahmen und Projekten entwickelt, 
welche als Anhang beigefügt ist. 
 
Zur Erarbeitung des Integrationskonzepts wurde durch Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
eine ämterübergreifende Projektgruppe gebildet, der auch Akteurinnen und Akteure der 
Kasseler Integrationsförderung angehörten.

1
 Diese setzte an den Erfahrungen der bisheri-

gen Integrationspolitik und den Erkenntnissen der Beteiligungsprozesse an. Sie konkreti-
sierte die Handlungsfelder und die daran geknüpften Maßnahmen und entwickelte gemein-
sam einen ersten Entwurf, welcher mit über einhundert Vertreterinnen und Vertreter aus 
Politik, Verwaltung, Ausländerbeirat, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften 
sowie Trägern und Einrichtungen der Integrationsförderung in einem Workshop diskutiert 
wurde. Die dort formulierten Optimierungsempfehlungen wurden abschließend weiterentwi-
ckelt und flossen in das Integrationskonzept mit ein. 
 
Integration ist ein lebendiger Prozess, dessen Rahmenbedingungen nicht statisch sind. 
Eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen ruft Veränderungen in der Gesellschaft 
hervor. Die Stadt Kassel wird sich als lernende Organisation immer wieder neu auf die lo-
kalen Gegebenheiten einstellen und sie aktiv mitgestalten. Deshalb ist das Integrations-
konzept der Stadt Kassel als ein dynamisches Konzept angelegt und wird kontinuierlich 
fortgeschrieben. 

                                                
1
 Anm.: Die Mitglieder der Projektgruppe werden auf S. 47 benannt. 
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2. Rahmenbedingungen der Integrationspolitik 

 

2.1 Eckpunkte internationaler Integrationspolitik 

Alle Menschen verfügen von Geburt an über Würde, gleiche unveräußerliche Rechte und 
Grundfreiheiten. Dieses Bekenntnis erwächst aus der im Jahr 1948 verabschiedeten Char-
ta der Vereinten Nationen. Die Menschenrechtserklärung besteht aus 30 Artikeln, die die 
grundlegenden Rechte formuliert, die jedem Menschen zustehen „ohne irgendeinen Unter-
schied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sons-
tiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem 
Stand“

2
 und unabhängig davon, in welchem rechtlichen Verhältnis man zu dem Land steht, 

in dem man sich aufhält. Die Menschenrechte sind durch internationale Menschenrechts-
abkommen der Vereinten Nationen völkerrechtlich verankert.  Eine große Mehrheit von 
Staaten hat diese Abkommen ratifiziert und sich damit verpflichtet, diese Rechte innerstaat-
lich umzusetzen. Vereinte Nationen, aber auch der Europarat, die Europäische Union und 
nationale Gremien überwachen die Einhaltung der Menschenrechte. Zudem sind die Best-
immungen in viele nationale Verfassungen aufgenommen worden. Weltweit betrachtet sind 
die Defizite bei der Umsetzung der Menschenrechte noch beträchtlich. Doch viele Konven-
tionen und Verträge, die seitdem abgeschlossen wurden, gehen von den in der Erklärung 
enthaltenen Grundsätzen aus.  
 
Auf europäischer Ebene werden neben einer normativen Abstimmung zum Aufgabenfeld 
der Migrationspolitik vielfältige Projekte initiiert, die in Kassel als wichtige Möglichkeiten der 
Integrationsförderung genutzt werden und der nachhaltigen Weiterentwicklung von ganzen 
Stadtteilen oder der Förderung von benachteiligten Personengruppen dienen. 
 

2.2 National 

Anfang des Jahres 2010 lebten in Deutschland 81,9 Millionen Menschen. 15,7 Millionen 
von ihnen, also rund ein Fünftel, wiesen einen Migrationshintergrund auf.

3
 Dies bedeutet, 

dass sie selbst oder ihre Familie nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland zugewandert sind. 6,7 Millionen Menschen sind Ausländerinnen und Auslän-
der, 9 Millionen Personen mit Migrationshintergrund hingegen haben die deutsche Staats-
angehörigkeit. Diese Zahlen machen deutlich, dass Deutschland ein Migrationsland ist.

4
 

Auf politischer Ebene rückten diese Entwicklungen in den vergangenen zehn Jahren stär-
ker in den Vordergrund. Auf der Bundesebene fanden ab 2006 mehrere Integrationsgipfel 

statt. Auf dem zweiten Integrationsgipfel am 12. Juli 2007 wurde der erste Nationale In-
tegrationsplan der Bundesregierung vorgestellt. Dieser wurde von der Bundesregierung, 
den Bundesländern, den kommunalen Spitzenverbänden, zahlreichen Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaftlern und Migrantenorganisationen gemeinsam erstellt und 
beinhaltet klare Ziele, konkrete Maßnahmen und Selbstverpflichtungen aller Beteiligten. 
Sein Ziel ist es, integrationspolitische Maßnahmen zu bündeln und damit eine bessere In-
tegration der in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zu erreichen. Hierzu 
haben sich alle Beteiligten auf mehr als 400 Maßnahmen und Selbstverpflichtungen festge-
legt. Die kommunalen Spitzenverbände geben ihren Mitgliedskommunen in ihrem Beitrag 
u. a. die Empfehlungen, unter stärkerer Berücksichtigung von Partizipation und bürger-
schaftlichem Engagement Integration als Querschnittsaufgabe umzusetzen, lokale Netz-
werke zu bilden, Sprache und Bildung im Blick zu behalten, berufliche und sozialräumliche 
Integration zu fördern und alle Maßnahmen möglichst zu evaluieren. Eine der Selbstver-

                                                
2
  Vgl. Vereinte Nationen (1948):  Resolution 217 A, o. S.  

3
  Statistisches Bundesamt (2010): Bevölkerung mit Migrationshintergrund , o. S. 

4
   Aufgrund des Überschusses an Fortzügen ist inzwischen eine negative Wanderungsbilanz entstanden. 

Dies verstärkt die demografischen Probleme. Vgl. Statistisches Bundesamt (2011): Räumliche Bevölke-
rungsbewegungen, o. S.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Land_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilgesellschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Migrantenorganisation&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Integration_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Integration_%28Soziologie%29
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pflichtungen der Kommunen im Nationalen Integrationsplan ist zudem die Entwicklung von 
Gesamtkonzepten zur Integration von Migrantinnen und Migranten.

5
 

 
Nicht zuletzt für die Einlösung ihrer eingegangenen Selbstverpflichtungen haben sich die 
Bundesländer 2007 in einer Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und 
Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder zusammengeschlossen. Hierbei haben 
sie zunächst ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Integrationspolitik im Dokument 
„Integrationspolitische Schwerpunktsetzungen und Zielbestimmungen der Länder" zusam-
mengetragen. Es zeigt die Spannweite der integrationspolitischen Aktivitäten und enthält 
konkrete Zusagen zur Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik. Im Mittelpunkt des 1. 
Fortschrittsberichts zum Nationalen Integrationsplan im Jahr 2008 setzten die Länder 
Schwerpunkte auf die Bereiche der frühkindlichen Förderung in Kindertageseinrichtungen 
und der Integration in das Erwerbsleben. In ihrer 6. Konferenz im Februar 2011 beschlos-
sen die zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder 
ihr gemeinsames Handlungsprogramm „Integration: Im Interesse aller! Chancen erkennen 
– Kompetenzen nutzen – Teilhabe fördern“.

6
 

 

2.3 Land Hessen 

Bereits in den 1990er Jahren stand Integration im Mittelpunkt der Landespolitik. Neben der 
Förderung des muttersprachlichen Unterrichts waren „Beratung“ und „Teilhabe“ definierte 
Aufgabenfelder. 1993 wurde ein landesweiter Ausländerbeirat eingerichtet, der bis heute 
als Arbeitsgemeinschaft der lokalen Ausländerbeiräte (AGAH) als Interessenvertretung 
tätig ist. 
 
Die Hessische Landesregierung verabschiedete im Jahr 2000 ihre Leitlinien der Integrati-
onspolitik. In dieser auch als Integrationskonzept verstandenen Veröffentlichung wird In-
tegration als Querschnittsaufgabe und gegenseitiger Prozess definiert und über die Ziele, 
Zielgruppen und Schwerpunkte der Integrationspolitik in Hessen informiert. Integration sei 
ein friedliches Miteinander, ein gemeinsames Weiterentwickeln der Gesellschaft. Dies er-
fordere einen Lernprozess für alle Menschen im Land, an dessen Ende das Gefühl der 
Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit stehen soll. Hierfür seien auch in Zukunft erhebli-
che Anstrengungen erforderlich. In der Zustandsbeschreibung der hessischen Integrati-
onspolitik werden insbesondere die bei den Zugewanderten häufig eingeschränkte deut-
sche Sprachkompetenz, unterdurchschnittliche Bildungsbeteiligung und -erfolge sowie ein 
hoher Anteil von un- und angelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als Defizite 
benannt. Die Konsequenz daraus sei, dass diese Gruppen überdurchschnittlich von Ar-
beitslosigkeit betroffen seien und damit eine hohe Belastung der Sozialsysteme darstellten. 
In den Leitlinien der Hessischen Landesregierung ist zwar benannt, dass mangelnde In-
tegration die internationale Wettbewerbsfähigkeit schwächt, es wird aber auch betont, dass 
nicht ökonomische Gründe allein für eine Integration sprechen. Auf der Grundlage des 
Wertefundaments Grundgesetz und Hessische Verfassung wird es als unverzichtbar ange-
sehen, den rechtmäßig hier lebenden Ausländerinnen und Ausländern ein Integrationsan-
gebot zu unterbreiten. Die Landesregierung identifiziert vorrangig die folgenden Arbeits-
schwerpunkte: Integrationsförderung durch Spracherwerb, in der Arbeitswelt, in Sport und 
Freizeit, durch politische und behördliche Maßnahmen, soziale Maßnahmen sowie einen 
Abbau unnötiger rechtlicher Hindernisse.

7
 

 
Die Einrichtung eines Integrationsbeirats

8
 auf Landesebene, der ebenfalls in den Leitlinien 

beschrieben wird, erfolgte im Jahr 2000. Seitdem führt er mit gesellschaftlich engagierten 

                                                
5
  Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2007a): Der Nationale 

Integrationsplan. Neue Wege - Neue Chancen, S. 111 
6
  Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, Rheinland-Pfalz (2011): Ergebnisse 

der Integrationsministerkonferenzen, S. 2 ff. 
7 

 Vgl. Hessische Landesregierung (2000): Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung, 
S. 6 - 29 

8
  Der hessische Landesausländerbeirat wurde Bestandteil dieses Gremiums und deshalb aufgelöst.  
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Akteuren der Integrations-, Migrations- und Flüchtlingspolitik, den Verbänden, Institutionen, 
Kirchen, Religionsgemeinschaften, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie den 
Kommunen Dialoge und unterstützt die Landesregierung in Fragen der Integration. Der 
Integrationsbeirat hat sich seitdem als Modell des institutionalisierten Dialogs bewährt und 
wurde auch in anderen Bundesländern in ähnlicher Form eingeführt.

9
 

                                                
9
  Vgl. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa  (2011): Aufgaben des Integrationsbeira-

tes, o. S. 
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3. Standortbestimmung 

 
Bevor an dieser Stelle ein Blick auf aktuelle statistische Daten zur Bevölkerungsstruktur 
und zur sozialräumlichen Integrationsarbeit in den Kasseler Stadtteilen erfolgt, sei darauf 
verwiesen, dass Ein- und Auswanderung gerade aus historischer Perspektive heraus als 
vielfältige Bereicherung und Beeinflussung der Kasseler Stadtentwicklung zu sehen ist, die 
das Stadtbild bis heute prägt. In ihrem geschichtlichen Verlauf sind an vielen Stellen Paral-
lelen zu sehen: 

Die Bevölkerungsverluste des 30jährigen Krieges im 17. Jahrhundert versuchten die Land-
grafen u. a. durch das gezielte Ansiedeln von Arbeitskräften zu kompensieren. Diese, wenn 
man so will, ersten Gastarbeiter waren nicht nur als Arbeitskräfte für die Landwirtschaft und 
Manufakturen notwendig, sondern ebenso für den Kriegs- und Militärdienst. 

Die größte einzelne Zuwanderung der früheren Neuzeit erfolgte durch die Aufnahme fran-
zösischer Flüchtlinge in den Jahren 1604 und 1615. Ab 1685 wurden Hugenotten in Kassel 
aufgenommen und in der für sie errichteten Oberneustadt angesiedelt. Diese neuen Bürge-
rinnen und Bürger prägten schnell das Stadtbild: das Palais Bellevue (heute Brüder Grimm-
Museum) oder die 1957 wiederaufgebaute Karlskirche sind noch heute Zeugnisse des 
französischen Einflusses. 

Durch eine Lockerung der gesetzlichen Rahmenbedingungen konnte sich ab 1831 auch 
jüdisches Leben etablieren; eine jüdische Gemeinde bildete sich schnell mit all ihren religi-
ösen und kulturellen Bereicherungen. Einfluss auf die Stadt hatten hier insbesondere Un-
ternehmer wie z. B. Sigmund Aschrott, der u. a. den Stadtteil Vorderer Westen erschloss.  

Durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges verwandelte sich nicht nur das Kasseler 
Stadtbild fundamental, sondern auch die Stadtbevölkerung, die sich durch einen hohen 
Zuzug von Flüchtlingen, Vertriebenen und Arbeitsmigranten nach Kriegsende rasch zu ei-
ner Großstadt entwickelte, in der viele neue Bürgerinnen und Bürger heimisch wurden und 
das Bild der modernen Großstadt mit einer großen kulturellen Vielfalt bis heute prägen.

10
 

Hierzu gehört auch die ab 1990 verstärkt eingetretene Zuwanderung von Spätaussiedlerin-
nen und Spätaussiedlern sowie Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion, 
darunter auch viele jüdische Bürgerinnen und Bürger, die ihre neue Heimat in Kassel fan-
den. 
 

3.1 Demografische Entwicklung 

Die Bevölkerungszahl Kassels ist seit dem Jahr 2000 nahezu konstant geblieben, die Al-
tersstruktur hat sich jedoch zum Teil stark verändert: Der Anteil der unter 20-Jährigen ist 
um mehr als 6 Prozent zurückgegangen, während der Anteil der über 65-Jährigen um 6 
Prozent zugenommen hat. Nahezu gleich geblieben ist der Anteil der Menschen im Er-
werbsalter (von 20 bis 64 Jahren) mit 62 Prozent. 
 

Tabelle 1: Altersgruppen in Kassel 2000 bis 2010 

Altersgruppe 2000 2010 Veränderungen 

Einwohner absolut in % absolut in % absolut in % 

bis unter 20 36.172 18,9 33.899 17,6 - 2.273 - 6,3 

20 – 64 118.583 62,1 120.679 62,0 2.096 + 1,8 

65 und älter 36.348 19,0 38.534 20,4 2.186 + 6,0 

gesamt 191.103 100,0 193.112 100,0 2.009 + 1,0 

Quelle: Stadt Kassel, Fachstelle Statistik/Einwohnermelderegister. Stand: 31. Dezember 2010 

                                                
10

  Vgl. Härter, K. (2009): Migration, S. 73 - 76 
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Nichtdeutsche Deutsche Prognose 2025

    

Betrachtet man die Entwicklungen innerhalb der älteren Bevölkerung zwischen 2000 und 
2010, ergibt sich ein heterogenes Bild: Während die Gesamtgruppe der über 60-Jährigen 
nur um 2,5 Prozent angewachsen ist, sind beträchtliche Steigerungen innerhalb der jewei-
ligen Altersgruppen bei den 65- bis 69-Jährigen mit 8,9 Prozent, der 70- bis 74-Jährigen 
mit 18,4 Prozent und den 80- bis 84-Jährigen mit 21,0 Prozent zu verzeichnen.  
 
Diese Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung werden sich in den nächsten Jahrzehnten 
verstärken. Die Prognosen für die Verteilung der Altersgruppen bis 2025 weisen hohe Zu-
wächse bei der älteren, insbesondere weiblichen Bevölkerung aus, während alle anderen 
Altersgruppen schrumpfen. Insbesondere der Anstieg der über 80-Jährigen wirft unter dem 
Gesichtspunkt des zu erwartenden höheren Bedarfs von hilfs- oder pflegeunterstützenden 
Angeboten und Anbietern die Frage auf, wie zukünftig deren Versorgung zu sichern ist. 
 
 
Abbildung 1: Bevölkerungsbestand 2010 und Bevölkerungsprognose 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Stadt Kassel, Fachstelle Statistik. Stand 31. Dezember 2010 
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3.2 Bevölkerungsstruktur
11

 

In Kassel leben Menschen aus 151 Staaten: Menschen aus der Türkei, Italien, Polen sowie 
Serbien und Montenegro stellen dabei nach den Deutschen die größten Gruppen der Ein-
wohnerinnen und Einwohner dar. 35,0 Prozent der 193.062 Bewohnerinnen und Bewohner 
(67.484) haben einen Migrationshintergrund. 12,5 Prozent der Einwohnerinnen und Ein-
wohner (dies sind 24.108) besitzen einen ausländischen Pass.  
 
Tabelle 2: Wohnbevölkerung in Kassel 

WOHNBEVÖLKERUNG 2010 

 Personen ohne Migra-

tionshintergrund 

Personen mit Migrati-

onshintergrund
12

 

absolut  in % absolut in % 

Wohnbevölkerung insgesamt 193.062 125.578 65,0 67.484 35,0 

Altersstruktur 

Anteil der über 65-Jährigen (insg. 38.534) 28.012 72,7 10.522 27,3 

Anteil der unter 6-Jährigen (insg. 9.753) 4.418 45,3 5.335 54,7 

Quelle: Stadt Kassel, Fachstelle Statistik/Einwohnermelderegister. Stand. 31. Dezember 2010 

 
Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund

13
 setzen sich aus 11,5 Prozent Aus-

siedlerinnen und Aussiedlern, 12,5 Prozent ausländischen Staatsangehörigen sowie 10,9 
Prozent Eingebürgerten zusammen. Die prozentualen Anteile beziehen sich jeweils auf die 
Gesamtbevölkerung Kassels. 
 
Abbildung 2: Bevölkerungsstruktur der Stadt Kassel 

Bevölkerungsstruktur der Stadt Kassel am 31.12.2010

ohne Migrations-

hintergrund: 65,0%

Aussiedler: 11,5%

Eingebürgerte: 

10,9%
Ausländer: 12,5%

 

Quelle: Stadt Kassel, Fachstelle Statistik/Einwohnermelderegister. Stand: 31. Dezember 2010 

                                                
11    Vgl. Stadt Kassel, Fachstelle Statistik (2011): Statistische Daten zur Bevölkerung Kassels, Stichtag 

31.12.2010 
12

  Dies sind Personen mit Migrationshintergrund aus 151 Nationen (Ausländer, Spätaussiedler und Eingebür-
gerte) 

13
  Menschen mit Migrationshintergrund sind „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als 
Deutsche Geborene mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen El-
ternteil“. Vgl. Statistisches Bundesamt (2009): Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des 
Mikrozensus 2007, S. 6 
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Die Ergebnisse der Sinus-Studie zu den Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland zeigen

14
, wie facettenreich das Bild der Migranten-Population ist. Ihre Le-

benswelten und Lebensstile sind ebenso heterogen wie die der Mehrheitsgesellschaft. Mig-
ranten-Milieus unterscheiden sich weniger nach ethnischer Herkunft, sondern sind vielmehr 
vom Zusammenspiel der sozialen Lage mit jeweils unterschiedlichen Wertvorstellungen 
und Lebensstilen geprägt, so dass man letztlich nicht von der Herkunftskultur auf das Mili-
eu und auch nicht vom Milieu auf die Herkunftskultur schließen kann: Menschen des glei-
chen Milieus mit unterschiedlichem Migrationshintergrund verbindet demnach mehr mitei-
nander als Menschen gleicher Herkunftskultur in anderen Milieus. 
 
Für die Stadt Kassel lässt sich festhalten, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund 
schon lange in Kassel leben oder bereits in Deutschland geboren sind. Sie sind hier zu 
Hause, haben hier ihre Freunde und Familien. Bei der Umsetzung des Integrationskon-
zepts der Stadt Kassel ist es wichtig, zielgruppenspezifische Maßnahmen zu entwickeln, 
um den heterogenen soziokulturellen Lebenswelten der Migrantinnen und Migranten in 
Kassel gerecht zu werden. Dabei sind gleichermaßen geschlechts- und altersspezifische 
Angebote zu berücksichtigen, um die Teilhabe am sozialen Leben auch zielgruppenbezo-
gen zu fördern. 
 

3.3 Integration vor Ort – Sozialräumliche Integrationsförderung in den Kasse-

ler Stadtteilen 

Für eine erfolgreiche Integration bedarf es stets eines positiven Wohnumfelds. Denn Zu-
sammenwachsen beginnt und findet vornehmlich dort statt, wo die Menschen wohnen und 
sie ihre sozialen Verbindungen haben.

15
 Deshalb gilt die sozialräumliche Orientierung im 

kommunalen Handeln als Erfolgsfaktor. Durch die sozialräumliche Ausrichtung wird es 
möglich, auf spezifische Anforderungen gezielt einzugehen und letztlich eine konstruktive 
Vielfalt erfahrbar und erlebbar zu gestalten. In Kassel bestehen bereits vielfältige sozial-
räumlich ausgerichtete Arbeitszusammenschlüsse, um innerhalb der Stadtteile effiziente 
Kooperationen zwischen den vorhandenen Institutionen, Vereinen und Interessenvertretern 
zu schaffen, die der Vernetzung und der gesamtstädtischen Weiterentwicklung und Beglei-
tung der Integrationsförderung dienen. Die umfassendste Plattform ist in erster Linie der 
Ausländerbeirat, der sowohl integrationspolitische Fragen begleitet, aber auch innovativ auf 
das Gemeinwesen der Stadt Kassel einwirkt.  
 
Das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger vor Ort wird von den 23 Ortsbeiräten 
aktiv begleitet. Als fachkundige Ansprechpartnerin bzw. fachkundiger Ansprechpartner 
steht jedem Ortsbeirat ein ernanntes Mitglied des Kasseler Ausländerbeirats für Fragen 
und Handlungsbedarfe im Sinne eines anerkennenden Zusammenlebens im sozialen Nah-
raum beratend zur Seite. 
 
Mit einem gesamtstädtischen Blick begleitet der Arbeitskreis Integration als Zusammen-
schluss unterschiedlichster Träger und Institutionen aus Stadt und Landkreis Kassel seit 
langem die Integrationsförderung in Kassel und ist ein wichtiges Netzwerk, um Positionen 
zu entwickeln, Ressourcen zu bündeln und Informationen weiterzugeben.  
 
Durch diese vielfältigen, gut abgestimmten strukturellen Verbindungen wird gewährleistet, 
dass in den zuständigen Gremien und Ausschüssen, Fragen und Probleme in den relevan-
ten Handlungsfeldern artikuliert werden.  
 

                                                
14

  Wippermann, C./Flaig, B. (2009): Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten, S. 3 - 11 
15  Anm.: Der „Soziale Nahraum“ bezieht sich zunächst auf die Menschen, mit denen eine Person im direkten 

und vertrauensvollen Kontakt steht. Darüber hinaus beschreibt „Sozialräumlich“ auch die Orte, an denen 
sich die Menschen begegnen, also die Stadtteile und Quartiere in Kassel. 
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4. Aktivitäten im Vorfeld des Integrationskonzepts der Stadt Kassel 

 
Seit langem engagieren sich der Ausländerbeirat, Einzelpersonen, Vereine, Verbände und 
Migrantenorganisationen für ein friedliches Miteinander und die Schaffung von Chancen-
gleichheit in Kassel. Aus vielen Initiativen sind mittlerweile Institutionen der Integrationsför-
derung mit Regelangeboten geworden, ohne deren Kompetenzen die Stadt Kassel integra-
tionsfördernde Maßnahmen nicht umsetzen und Fragen der Integration nicht beantworten 
könnte. Durch Politik und Stadtverwaltung wurden in den vergangenen Jahren zukunfts-
weisende Aktivitäten initiiert, die auch das vorliegende Integrationskonzept beeinflusst ha-
ben und im Folgenden kurz skizziert werden.  
 

4.1 Das Kommunale Integrationsprogramm der Stadt Kassel 

Ab den 1970er Jahren betreuten Sozialverbände wie z. B. die Caritas (Schwerpunkt: Italie-
ner), das Diakonisches Werk (Schwerpunkt: Griechen) und die Arbeiterwohlfahrt (Schwer-
punkt: Türken) die zugewanderten Arbeiter und deren Familien. Diese wurden später un-
terstützt von Initiativen wie beispielsweise dem Kulturzentrum Schlachthof e. V. in der 
Nordstadt und dem Frauentreff Brückenhof e. V. in Oberzwehren. 1981 fanden die ersten 
Wahlen zum Ausländerbeirat statt, der nicht nur als Interessenvertretung arbeitete, son-
dern auch Anlaufstelle für vielfältige kulturelle, sportliche und sprachliche Impulse war.   
Im Kommunalen Integrationsprogramm der Stadt Kassel, das die Stadtverordnetenver-
sammlung am 26. Januar 2004 einstimmig beschlossen hat, wird festgestellt, dass Integra-
tion nur gelingen kann, wenn alle mitwirken. Insbesondere sind die Vereine, Verbände, 
Gewerkschaften, Parteien, Unternehmen, Behörden und die Medien benannt. Die Einzel-
maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens innerhalb der Stadt Kassel sehen 
bereits zum damaligen Zeitpunkt die stärkere Einbindung und Unterstützung zugewander-
ter Eltern bei der Begleitung ihrer Kinder im Bildungssystem vor. 
 
Auch die Einstellungspraxis der Stadt Kassel, ihrer Eigenbetriebe und ihrer Gesellschaften 
wird im Hinblick auf den Einbezug von Migrantinnen und Migranten bereits in dem Integra-
tionsprogramm thematisiert. Ebenso wird im Bereich Altenhilfe angeregt, Betreiber und 
Investoren der öffentlichen und privaten Senioren- und Pflegeheime auf die sich verän-
dernde Einwohnerstruktur hinzuweisen und die Zusammensetzung des Seniorenbeirates 
im Hinblick auf ausländische Seniorinnen und Senioren zu überprüfen.  
 
Das Integrationsprogramm enthält Themenfelder wie Kindertagesstätten und Schulen, 
Ausbildung, Arbeit, Stadtentwicklung, Frauen und Familien, Seniorenarbeit, Kultur und 
Freizeit, Spracherwerb sowie Informationen an Zugewanderte. Einige der 2004 formulier-
ten Vorhaben wurden zwischenzeitlich umgesetzt oder befinden sich im Aufbau. So werden 
z. B. bei der Ausschreibung von Ausbildungsplätzen Personen mit Migrationshintergrund 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben, und eine Vielzahl an städtischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern wurde in den letzten Jahren zu interkultureller Kompetenz weiter-
gebildet. 
 
Als zentrales Anliegen wird formuliert, das Staatsangehörigkeitsrecht mit dem Ziel zu ver-
ändern, die Doppelstaatsbürgerschaft zuzulassen und entsprechend dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 25. Februar 1995 die Einführung des Kommunalwahl-
rechts auch für Nicht-EU-Bürger voranzutreiben und eine Änderung des Grundgesetzes, 
möglicherweise auch im Rahmen einer Europäischen Verfassung, anzuregen.  
 

4.2 Zukunftskonferenzen 

In den Jahren 2006 bis 2008 fanden unter breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft und 
Vertreterinnen und Vertretern der Region drei Zukunftskonferenzen zur Auseinanderset-
zung mit den Auswirkungen des demografischen Wandels statt. Im Rahmen dieser Pro-
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zesse sind ein Zukunfts- und ein Umsetzungsprogramm erarbeitet worden. Das Motto des 
Zukunftsprogramms der Stadt Kassel lautet „Gestalten statt verwalten“. 
 
In Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der Stadtgesellschaft haben 
Politik und Verwaltung folgende Zukunftsziele vereinbart: Dem Stadtfrieden verpflichtet – 
Bürgerverantwortung und Bürgerstolz stärken; Stärkung der Wirtschaftskraft; Stärkung der 
urbanen Kultur; Kommunale Bildungsverantwortung wahrnehmen – Sicherung von gesell-
schaftlicher Teilhabe und Wirtschaftskraft.  
Hierfür stehen insbesondere die fünf von den städtischen Dezernaten gemeinsam entwi-
ckelten Leuchtturmprojekte Sprachförderung im Vorschulalter, Science Park Center Kas-
sel, Kinderkultur, Wohnen und Leben in der Innenstadt und Bildungsregion Waldau.  
 
Die Stadt Kassel hat ein ausdrückliches Interesse daran, die Leuchtturmprojekte mit den 
bereits vorhandenen oder neuen Aktivitäten von Organisationen, Vereinen, Wirtschaftsver-
bänden oder Kirchen zu verknüpfen. In den Zukunftsfeldern Bildung, Kultur und Struk-
turentwicklung gehen die Leuchtturmprojekte den gesellschaftlichen Wandel beispielhaft 
an. Im vorliegenden Integrationskonzept wird daher an vielen Stellen auf die positiven Er-
gebnisse der Leuchtturmprojekte verwiesen. 
 

4.3 Erster Integrationsgipfel 

Der erste Integrationsgipfel mit ca. 250 Teilnehmenden wurde im Jahr 2008 durchgeführt. 
Dieser zielte darauf ab, eine Bestandsaufnahme zu machen, was in Kassel von wem für 
Migrantinnen, Migranten und ihre Familien getan wird. Die vorbereitende Befragung von 
Institutionen und Organisationen und der Gipfel selbst lieferten einen Überblick über die 
Integrationsförderung in Kassel, den es in diesem Umfang bisher noch nicht gab. Gleich-
zeitig ist die Grundlage für eine intensivere Vernetzung zwischen Stadtverwaltung, Instituti-
onen und Organisationen gelegt worden. Deutlich geworden ist auch, dass das Thema 
demografischer Wandel viele Schnittstellen und Berührungspunkte zum Thema Integration 
aufweist. Als zukünftige Aufgabenstellung kristallisierte sich heraus, bestehende und neue 
Projekte stärker auf ihre Wirkung hin zu überprüfen, die Vernetzung weiter voranzutreiben 
sowie dabei den interdisziplinären Sachverstand der Verwaltung zu nutzen. Die politische 
Diskussion, die durch eine solche Konferenz mit angestoßen wurde, wurde in der guten 
Kasseler Tradition auch über Parteigrenzen hinweg konstruktiv im Stadtparlament fortge-
führt und wird zukünftig weiter fortzuführen sein.  
 

4.4 Hessisches Landesprogramm „Modellregionen Integration“ 

Um den erfolgreichen Prozess weiter zu unterstützen und zu verstetigen, hat sich die Stadt 
Kassel im Sommer des Jahres 2009 für das Landesprogramm „Modellregionen Integration“ 
beworben und wurde neben fünf weiteren Kommunen und Landkreisen vom Hessischen 
Ministerium der Justiz, für Integration und Europa ausgewählt. Mit abgestimmten innovati-
ven Projekten sollen in den ausgewählten Städten und Landkreisen modellhaft strukturelle 
Veränderungen initiiert und deren nachhaltige Wirkung überprüft werden. Bis Ende des 
Jahres 2013 soll ein ganzheitliches Handlungskonzept ausgearbeitet werden, das beispiel-
gebend auch für andere Kommunen sein soll. Ziel des Programms ist es, bestehende An-
strengungen zu vernetzen, gemeinsame Leitbilder zu erarbeiten und grundlegende Verän-
derungsbedarfe zu erkennen, um die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige hessische 
Integrationspolitik zu schaffen.  
 
Den Auftakt in Kassel bildeten zwei Workshops 2009/2010, bei denen gemeinsam mit den 
Teilnehmenden Bildung, Sport und Kultur bzw. Interkultur als Arbeitsschwerpunkte festge-
legt wurden. In zehn interdisziplinären Arbeitsgruppen wurden Ideen und Konzepte ausge-
tauscht sowie Ziele und konkrete Projektideen entwickelt. Ein Ergebnis neben vielen ande-
ren war die Erarbeitung neuer innovativer Ansätze zur Kulturvermittlung, Sportförderung 
und in der Elternarbeit sowie eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen unterschied-
lichsten Trägern in der Stadt und mit der Stadtverwaltung. 
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Die Erfahrungen, die in den nächsten Jahren in Kassel gewonnen werden, helfen bei der 
parallelen Entwicklung eines Integrationsmonitorings, welches als fester Bestandteil des 
Integrationskonzepts die langfristige Steuerung der Integrationsprozesse der Stadt Kassel 
unterstützen wird. 
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5. Kasseler Definition und Leitlinien der Integrationsförderung 

 
Die Stadt Kassel hat die Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und die 
Chancengleichheit all seiner Bewohnerinnen und Bewohner zum Schlüsselthema des In-
tegrationskonzepts gemacht. Die verabredeten Merkmale der Integrationsförderung wur-
den daher wie folgt definiert und sollen zukünftig berücksichtigt werden, so dass eine 
gleichberechtigte Teilhabe möglich wird und ein solidarisches Miteinander gestärkt wird. 
 

5.1 Definition 

Integration wird von der Stadt Kassel als fortdauernder Prozess verstanden, der alle ge-
sellschaftlichen Bereiche betrifft, insbesondere Recht, Politik, Wirtschaft und Kultur. In-
tegration ist mehr als nur die Eingliederung in bestehende Strukturen. Die Stadt Kassel 
wird mit der Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger Diskriminierungen begegnen, 
Chancengleichheit ermöglichen und Teilhabe gewährleisten. Dies ist nur möglich, wenn auf 
Basis des Grundgesetzes kulturelle und ethnische Verschiedenheiten respektiert werden 
und Potenziale und Fähigkeiten des Gegenübers anerkannt werden: Vielfalt ist ein Gewinn 
für alle. 
 

5.2 Leitlinien der Integrationsförderung 

Die Integrationsförderung in Kassel orientiert sich an folgenden Leitlinien: 
1. Integration bedeutet miteinander, nicht nebeneinander. Sie ist ein dauerhafter Prozess, 

der nicht nur von den Organisationen der Zugewanderten, sondern von allen gesell-
schaftlichen Gruppen mitzutragen ist. 

2. Integrationsförderung richtet sich an Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie 
an ältere Migrantinnen und Migranten. Sie liegt in der gemeinsamen Verantwortung von 
Zugewanderten und der Mehrheitsgesellschaft und setzt interkulturelle Kompetenz vo-
raus. 

3. Integration ist Querschnittsaufgabe in Politik und Verwaltung. Die konsequente interkul-
turelle Öffnung möglichst vieler Institutionen und Angebote fördert Integrationsprozes-
se.  

4. Integration beinhaltet Teilhabe in allen Bereichen des kommunalen Lebens, auch in 
den Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements. Das Erlernen der deutschen 
Sprache ist wesentliche Grundlage gleichberechtigter Teilhabe. 

5. Integration und Entwicklung von kultureller Identität sind kein Widerspruch. Grundlage 
des Zusammenlebens ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. 

6. Integrationsangebote sollen unter Beteiligung der Adressaten konzipiert werden. 

7. Die Umsetzung des Integrationskonzepts ist auf eine planungssichere finanzielle 
Grundlage zu stellen. 

8. Der Prozess der Umsetzung wird durch die/den Integrationsbeauftrag-
te/Integrationsbeauftragten dokumentiert, ausgewertet und regelmäßig fortgeschrieben. 
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6. Handlungsfelder und Ziele der Integrationsförderung 

 
Mit den folgenden Handlungsfeldern setzt Kassel seine Schwerpunkte der Integrationsför-
derung. Hierbei wurden nicht nur die Erfahrungen berücksichtigt, die die Akteurinnen und 
Akteure im Rahmen der Integrationsförderung gemacht haben, sondern auch die Aus-
gangssituation der Migrantinnen und Migranten sowie die Fördermaßnahmen und  
-aktivitäten, die innerhalb der Stadt bereits durchgeführt werden, mit einbezogen. 
 
Die verabredeten Ziele werden im Zuge einer gesteuerten Prozessbegleitung überprüft und 
ausgewertet, so dass Erkenntnisse gewonnen werden können, die es erlauben, zielgerich-
tet integrationsfördernde Maßnahmen zu entwickeln. 
 

6.1 Handlungsfeld Bildung und Sprachförderung 

Bildung und Spracherwerb nehmen eine Schlüsselrolle für das langfristige Gelingen der 
Integration ein. Qualifizierte Bildung im Sinne eines lebenslangen Lernens ist auch der 
Schlüssel für eine friedliche Stadtkultur und für wirtschaftlichen Erfolg von Stadt und Regi-
on. Mit einer starken Wirtschaft wird es gelingen, die dafür nötige Infrastruktur in ange-
messener Qualität zu verwirklichen und zu erhalten. Mit Investitionen in die Bildung wird die 
Voraussetzung für soziale Teilhabe und ein starkes Bürgerbewusstsein geschaffen und 
gleichzeitig verhindert, dass sich Teile der Gesellschaft voneinander entfernen. 
 
Wo spezielle Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund festzustellen sind, kann die 
Kommune ausgleichend und ergänzend tätig werden, obwohl sie keine originäre Entschei-
dungsmöglichkeit auf der Ebene der schulischen Bildung hat. Bildung, verstanden als Wel-
taneignungsprozess, beginnt bereits in der frühen Kindheit vor der Erreichung des Kinder-
gartenalters und setzt sich in Kindertagesstätten fort, insbesondere im Hinblick auf die 
Sprachentwicklung und die interkulturelle Erziehung. 
 
Sprachbeherrschung ist die Schlüsselkompetenz nicht nur für eine erfolgreiche Sozialisati-
on, sondern auch für einen gelingenden Wissenserwerb und daher grundlegend für eine 
erfolgreiche Zukunft in Schule, Ausbildung und Beruf. „Sprache“ rückt in doppelter Hinsicht 
in den Fokus kommunalen Integrationshandelns. Zum einen geht es um Hilfen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund zur Verbesserung ihrer Sprach-
kompetenz in Deutsch und damit ihrer Teilhabechancen. Zum anderen geht es mit Blick 
auf eine globalisierte Welt um die Förderung vorhandener Potenziale zur Mehrsprachigkeit: 
Kinder, die neben Deutsch auch eine weitere Sprache fließend beherrschen, verfügen über 
einen Wissensvorsprung und Wettbewerbsvorteil.  
 

Die folgenden Hauptziele sollen erreicht werden:  

 Die Sprachkompetenz der Menschen mit Migrationshintergrund hat sich verbessert. Sie 
verfügen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift.  

 Die Bildungsbeteiligung und die Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten sind 
nachhaltig verbessert und ihre Bildungsreserven sind erschlossen worden.  

 Der verbesserte Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
erleichtert deren Zugang zu Ausbildung und beruflicher Bildung. 

 Interkulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen ist gefördert worden. 

 



19 
 

6.1.1 Besuch von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendförderung 

Kinder aus Familien, in denen kein Deutsch gesprochen wird, besuchen in Kassel seltener 
und kürzer Kindertagesstätten als deutschsprachige Kinder.

16
 Da Kindertagesstätten für 

einen erfolgreichen Bildungsverlauf wichtige Wegbereiter sind, möchte die Stadt Kassel 
alles dafür tun, dass noch mehr Kinder als bisher möglichst frühzeitig Kindertageseinrich-
tungen besuchen. Um allen Kindern eine qualitativ hochwertige Förderung anzubieten, ist 
hierzu ein möglichst niedriger Betreuungsschlüssel anzustreben, damit auch Aspekte wie 
individuelle Förderung und Elternarbeit verlässlich und nachhaltig berücksichtigt werden 
können. Doch Kindertagesstätten haben nicht nur einen Bildungsauftrag zu erfüllen: Durch 
die Vermittlung interkultureller Kompetenzen kann es ihnen gelingen, Kindern Toleranz und 
Solidarität zu vermitteln und ihnen Neugierde und Offenheit mit auf den Weg zu geben.  
 
Neben den Kindertagesstätten sind in Kassel vielfältige Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendförderung in den einzelnen Stadtteilen verankert. In den Spielhäusern, auf Abenteuer-
spielplätzen oder in den Jugendzentren mit Kindertreffs wird Kindern, Jugendlichen aber 
auch deren Eltern durch ein leicht zugängliches und niedrigschwelliges Freizeitangebot ein 
weiterer Rahmen geboten, um durch freizeitpädagogische Aktivitäten und informelle Bil-
dungsprozesse Erfolgserlebnisse zu erfahren, sich selbst in neuen Rollen ausprobieren zu 
können, Unterstützung zu erhalten oder um die Freizeit zu gestalten. Die Einrichtungen 
sind mehrheitlich in Stadtteilen mit hoher Arbeitslosenquote und hohem Migrantenanteil 
verankert und zählen insbesondere Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer negativen 
Bildungsbiografie Rückschläge in der Schule, bei der Ausbildungsplatzsuche oder in famili-
ären Situationen erfahren haben, zu einer großen Nutzergruppe der Angebote.  
Da alle offenen Einrichtungen – sowohl in freier als auch in kommunaler Trägerschaft – 
beteiligungsorientiert arbeiten, werden Kinder und Jugendliche aktiv in die Programmge-
staltung einbezogen. Sie erfahren sich hierbei als Mitverantwortliche, die in Aushandlungs-
prozessen in die Entscheidungsfindung mit eingebunden und so auch an der Gestaltung 
ihrer Umwelt beteiligt werden. 
 
Auch für Eltern sind die Einrichtungen häufig eine entscheidende Hilfestelle, da sie als un-
terstützende und vertrauensvolle Institutionen im Sozialraum wahrgenommen werden. Die 
pädagogischen Fachkräfte müssen daher stets interkulturell außerordentlich kompetent 
agieren und nicht nur sozio-ökonomische Hintergründe, sondern ebenso kulturelle Zu-
sammenhänge berücksichtigen.  
 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Kinder aus allen Bevölkerungsgruppen und unabhängig ihres Aufenthaltsstatus besu-
chen früh und lange eine Kindertageseinrichtung. 

 Kindern ab drei Jahren ist der kostenlose Besuch einer Kindertageseinrichtung ermög-
licht worden, um die Versorgungsquote im letzten Kindergartenjahr von nahezu 100 
Prozent zu erreichen. 

 Plätze für Kinder unter drei Jahren sind ausgebaut worden, so dass deren Zahl bei der 
Betreuung auf mindestens 35 Prozent erhöht worden ist. 

 Elternarbeit, verstanden als Erziehungspartnerschaft, ist gefördert worden. 

 Zielgerichtete und stadtteilbezogene außerschulische Sprachförder- und Bildungsange-
bote für Kinder und Jugendliche sind entwickelt worden. 

 Bestehende Projekte der Sprachförderung sind erhoben, gesichert, aufeinander abge-
stimmt und ggf. bedarfsgerecht ausgebaut worden. 

 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendförderung sind innerhalb ihrer Sozialräu-
me vernetzt worden. 

 Offene Kinder- und Jugendtreffs haben kultursensible Bildungsangebote für heterogene 
Gruppen angeboten. 

                                                
16

 Vgl. Stadt Kassel, Zukunftsbüro (2010b): Dokumentation Workshop „Modellregionen Integration“, S. 12 
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6.1.2 Sprachförderung in Kindertagesstätten 

Kinder beginnen im ersten Lebensjahr, sich Sprache in Interaktion mit ihrer Umwelt anzu-
eignen. Sprache ist die Fähigkeit, die Kinder im persönlichen Kontakt zu ihren Mitmen-
schen in allen Lebensbereichen lernen und erweitern. Sprachförderung ist folglich als ein 
integrierter Bestandteil der pädagogischen Tätigkeit im gesamten Tagesablauf einer Kin-
dertagesstätte oder Schule zu sehen. Entscheidend sind dabei die Intensität und Qualität 
der Kommunikation zwischen Fachkräften und Kindern. Die äußeren Rahmenbedingungen 
und die Qualität der Ausbildung sind ein weiterer Maßstab für eine erfolgreiche Sprachent-
wicklung. 
 
Bei allen Trägern von Kindertagesstätten steht die Sprachförderung im Fokus der pädago-
gischen Arbeit. In allen kommunalen Kindertagesstätten erfolgt die Sprachförderung nach 
dem Vorbild des „Würzburger Trainingsprogramms“. Wie im Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan festgehalten,

17
 finden gemeinsame Fortbildungen der Fachkräfte von Kin-

dertagesstätten und Grundschulen statt. Darüber hinaus hat sich eine gute Zusammenar-
beit zwischen den Institutionen im Rahmen der Vorlaufkurse an Grundschulen etabliert.  
 
Seit 2002 stehen finanzielle Mittel aus dem Hessischen Förderprogramm „Deutschkennt-
nisse für Kinder im Kindergartenalter“ zur Verfügung und kommen städtischen Kinderta-
geseinrichtungen zugute.

18
 Schwerpunkt des Förderprogramms ist seitdem die Weiterbil-

dung des pädagogischen Personals, an der bisher weit über 300 Mitarbeitende der Kinder-
tageseinrichtungen teilgenommen haben. 
 
Zusätzlich zur fachlichen Weiterbildung wird das Leuchtturmprojekt „Sprachförderung im 
Vorschulalter in Kasseler Kindertagesstätten“ in Kooperation zwischen der Stadt Kassel, 
dem Kulturzentrum Schlachthof e. V. und dem SPIELRAUM-THEATER umgesetzt. Ziel ist 
flächendeckend Sprachkurse zu installieren, so dass jedes Kind bis zur Einschulung 
sprachlich befähigt wird, dem Unterricht zu folgen und Vorlaufkurse mittelfristig entbehrlich 
sein werden. Die Sprachförderung beginnt hierbei so früh wie möglich, setzt direkt an der 
Lebenswelt der Kinder an und fördert diese in Kleingruppen. Darüber hinaus sind die Eltern 
aktiv einbezogen. Die Förderung der Herkunfts- oder Muttersprache ist dabei ein bewuss-
ter, zusätzlicher Ansatzpunkt. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Das Leuchtturmprojekt Sprachförderung ist bedarfsgerecht als dauerhaftes Angebot in 
allen Kindertagesstätten installiert worden. 

 Der Dialog zwischen Eltern und Fachkräften ist in den Kindertagesstätten intensiviert 
worden. 

 Für jede Kindertagesstätte sind Lesepaten gewonnen worden. 

 Mittels der erworbenen Sprachkompetenz gestaltet sich der Übertritt in die Grundschule 
für die Kinder positiv. 

 

6.1.3 Sprachförderung in der Schule 

Damit Mehrsprachigkeit auch langfristig zu einer echten Kompetenzerweiterung führen 
kann, ist es wichtig, dass Kinder innerhalb ihrer familiären Umgebung einen möglichst 
reichhaltigen Wortschatz ihrer Muttersprache erlernen, der ab Eintritt in den Kindergarten 
um die deutsche Sprache ergänzt wird.  
 
Für Kinder, die zum Zeitpunkt der Schulanmeldung über nicht hinreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügen, bieten Kasseler Schulen zwölfmonatige freiwillige Vorlauf-
kurse an. Im Schuljahr 2009/2010 gab es beispielsweise 10 Intensivklassen und -kurse, an 

                                                
17

  Vgl. Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit, Hessisches Kultusministerium (2007) 
Hrsg.): Bildung von Anfang an: Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen 

18
  Vgl. Stadt Kassel, Zukunftsbüro (2010b): A. a. O., S. 15 - 20 



21 
 

denen über 150 zukünftige Schülerinnen und Schüler teilnahmen; im Bereich der Deutsch-
Förderkurse zur Verbesserung der Sprachkenntnisse in Wort und Schrift waren dies ca. 
150 Maßnahmen bei über 1.300 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern im Sekundar-
stufen- und ca. 200 Maßnahmen für ca. 1.300 Schülerinnen und Schüler im Primarbereich.  
 
Auch wurden an vielen Schulen weitere Unterstützungsangebote wie z. B. Hausaufgaben-
betreuung eingeführt. Doch Klassenstärken von 26 Kindern in den Grundschulen und 30 
Kindern in den weiterführenden Schulen erschweren die Möglichkeiten zur erforderlichen 
individuellen und passgenauen Förderung eines jeden Kindes. Dies wäre aber für den 
schulischen Erfolg genauso erforderlich wie die Einbeziehung der Eltern. Sofern Eltern 
jedoch aufgrund ihrer eigenen Sprachkompetenzen unsicher sind, ist es Schulen häufig 
nicht möglich, sie aktiv in die Bildungsverlaufsplanung mit einzubeziehen. Aus diesem 
Grund gilt es umso mehr, interkulturelle Kompetenzen bei Lehrkräften zu schulen, damit 
diese alle Kinder und Jugendlichen in derselben Weise fördern und so ihre Bildungschan-
cen erhöhen können. 
 
Um den Verlauf der Schulzeit positiv zu gestalten, wird ab dem Schuljahr 2011/2012 das 
Projekt „Deutschsommer“ der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt und weiterer Projekt-
förderer durch das Dezernat Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit in Kassel eingeführt. 
Das Angebot richtet sich zunächst an 45 Zuwandererkinder der dritten Klassen, die 
Sprachdefizite aufweisen. Sie erhalten die Möglichkeit, im Rahmen eines zweiwöchigen 
Ferienprogramms spielerisch ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, damit der Übergang 
in die weiterführende Schule positiv verläuft.  
 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Sprachförderung sowie Hausaufgabenbetreuung sind intensiviert und in den Schulen, 
die den Ganztagsbetrieb anstreben, besonders berücksichtigt worden. 

 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine individuelle und passgenaue Förderung 
erhalten und deren Übergang in die weiterführende Schule positiv verläuft, ist kontinuier-
lich gestiegen.  

 Mehrsprachigkeit ist als Kompetenz anerkannt, gepflegt und gefördert worden.  

 Das Projekt „Deutschsommer“ ist eingeführt worden. 

 Die Elternbeteiligung ist intensiviert worden. 
 

6.1.4 Übergang von der Schule in die Ausbildung / Berufswelt 

Perspektiven zu schaffen und Partizipation am gesamtgesellschaftlichen Leben zu ermög-
lichen und zu fördern, ist untrennbar mit der erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt 
verknüpft. Vielfältige Angebote der Berufsorientierung wie Praktikumsbörsen, Praktikums-
klassen, Berufspraktika und Jobstarter sind bereits vorhanden und werden seit 2008/2009 
durch das „Übergangsmanagement Schule-Beruf“ ergänzt. 
 
Das Projekt „Übergangsmanagement Schule-Beruf“ ist ein Angebot für Schülerinnen und 
Schüler von acht Kasseler Haupt- und Realschulen. Kernelement ist, den Übergang Schu-
le-Beruf und die Berufsorientierung ab Jahrgangsstufe 7 zu koordinieren, eine passgenaue 
Vermittlung in eine Ausbildung vorzubereiten sowie die bisherigen Kooperationen und Akti-
vitäten zu bündeln und zu systematisieren. Erweitert wird dieses durch Elternarbeit mit dem 
Ziel, insbesondere sorgeberechtigte Migrantinnen und Migranten hinsichtlich der Bedeu-
tung und Möglichkeiten beruflicher Bildung zu sensibilisieren und zu informieren. Die Um-
setzung erfolgt durch die Einbeziehung ehrenamtlicher Mentorinnen und Mentoren zur Un-
terstützung im Einzelfall, durch die Kooperation mit den bereits vorhandenen Berufsorien-
tierungsangeboten und durch die Entwicklung verbindlicher Kooperationsstrukturen mit der 
Wirtschaft. 
 
Neben den genannten Angeboten und Fördermaßnahmen ist es notwendig, Schritte einzu-
leiten, die die vorherrschenden Benachteiligungen für Schulabgänger aus Migrantenfami-
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lien überwinden. Dies kann durch eine gezielte Sensibilisierung und Anerkennung des Mig-
rationshintergrunds als Zusatzqualifikation wie z. B. der zweiten Muttersprache oder inter-
kultureller Kompetenz geschehen. Zum anderen ist die gleichberechtigte Anerkennung 
formaler ausländischer oder im Ausland erworbener Bildungsabschlüsse sowohl der beruf-
lichen Ausbildung als auch des Hochschulstudiums anzustreben. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Ein ganzheitliches und zielgruppenorientiertes Konzept „Bildung / Sprachförderung“ ist 
entwickelt und umgesetzt worden. 

 Innerhalb der Kasseler Stadtteile sind Bildungsträger, Organisationen und Kommune 
nach dem Vorbild der Bildungsregion Waldau bedarfsgerecht vernetzt worden. 

 Bei der Berufsorientierung des „Übergangsmanagements Schule-Beruf“ sind interkultu-
relle Kompetenzen vermittelt worden. 

 Bildungslotsen sind zur Förderung des „Übergangsmanagements Schule-Beruf“ einge-
bunden worden. 

 Kontinuierlich mehr Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind in ein Aus-
bildungsverhältnis gekommen. 

 Für ausbildungsreife Jugendliche sind Möglichkeiten der außerbetrieblichen Ausbildung 
geschaffen worden, um Benachteiligungen abzubauen. 

 

6.1.5 Kultursensible Elternarbeit 

Der Bildungserfolg von Kindern hängt vom Elternhaus als prägendes soziales Gefüge ab. 
Entscheidend für den Schulerfolg von Kindern sind die Bereitschaft und die Befähigung der 
Eltern zu einer konstanten Begleitung ihrer Kinder durch das deutsche Bildungssystem und 
deren Aufgeschlossenheit gegenüber verschiedenen Bildungsangeboten.  
 
Um Eltern aktiv auf ihre Anforderungen und Aufgaben als Erziehungsberechtigte vorzube-
reiten, sind die Mitarbeitenden der Kindertagesstätten ausdrücklich in kultursensibler El-
ternarbeit fortgebildet worden und werden weiterhin geschult. Konkret bedeutet dies, dass 
sie Familien mit Migrationshintergrund mit all ihren Potenzialen bewusst wahrnehmen. Das 
Aufwachsen in verschiedenen Kulturen kann für Kinder und gleichermaßen für Eltern ein 
Gewinn sein, der es ihnen ermöglicht, schon frühzeitig interkulturelle Kompetenzen zu er-
lernen, die für ihren weiteren Lebensweg eine wichtige Bereicherung darstellen. Für die 
Elternarbeit ist es daher entscheidend, dass nicht die Defizite, sondern die Möglichkeiten 
der Förderung und Unterstützung in den Vordergrund gerückt werden. 
 
Eltern mit Migrationshintergrund sind aber in den allgemein zugänglichen Elternbildungs-
angeboten und in der aktiven Elternarbeit an Kindertagesstätten und Schulen weiterhin 
deutlich unterrepräsentiert. Erschwerend kommt hinzu, dass Angebote der Elternarbeit 
häufig nicht verzahnt sind. Um Eltern möglichst frühzeitig zu erreichen, sollten verstärkt 
niedrigschwellige Formen entwickelt werden wie z. B. aufsuchende Angebote, die gezielt 
Migrantinnen und Migranten als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einbeziehen und 
Angebote in Treffpunkten wie die der Stadtteiltreffs oder Bürgerhäuser installiert werden, 
die darüber hinaus  eine gute Möglichkeit sein können, um Institutionen und Eltern aus 
einem Quartier miteinander bekannt zu machen.  
 
In Kassel gibt es bereits erfolgreiche Ansätze kultursensibler Elternarbeit, die in Projekt-
form existieren, z. B. das Projekt „Aktive Eltern“ des Kulturzentrums Schlachthof e. V.. In 
Kooperation mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Einrichtungen organisieren die 
Verantwortlichen Eltern-Cafés, Spielkreise und andere Aktivitäten zur interkulturellen Be-
gegnung für Eltern in fünf Kasseler Stadtteilen.  
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Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Strukturen und Praxis der Elternarbeit sind in Kindertagesstätten und Schulen durch 
Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen mit dem Ziel der interkulturellen 
Öffnung positiv verändert worden. 

 Es ist ein Leitfaden zur interkulturellen Erziehungspartnerschaft zwischen Kindertages-
stätte und Eltern entwickelt worden. 

 Ein Netzwerk „Kultursensible Elternarbeit und Familienbildung“ ist aufgebaut worden, 
das neue Zugänge für bisher nicht oder wenig erreichte Eltern eröffnet. 

 Es finden gemeinsame Fortbildungen für alle pädagogischen Mitarbeitenden der Kinder-
tagesstätten und alle Lehrkräfte zum Thema „Kultursensible Arbeit“ statt. 

 Es sind offene Spieltreffs (unter 3 Jahre) und Elterntreffs (0 bis 10 Jahre) in Anbindung 
an Wohnquartiere und Institutionen eingerichtet worden. 

 

6.1.6 Sprachkurse für Erwachsene 

Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bieten für Menschen mit 
einem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus differenzierte Fördermöglichkeiten. Die 
Sprachkursträger arbeiten mit den Migrationsberatungen sowohl für Erwachsene wie Ju-
gendliche zusammen. Eine Einbindung in Integrations- und Sprachprogramme gestaltet 
sich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen jedoch bei jener Personengruppe als 
schwierig, die über keinen auf „Dauer angelegten Aufenthaltsstatus“ verfügt und sich oft-
mals seit mehr als fünf Jahren in der Bundesrepublik aufhält. Obwohl ihr Lebensmittelpunkt 
Deutschland ist, können sie an keinem Integrationsangebot teilnehmen, da ihnen der er-
forderliche „Titel“ fehlt. 
 
Für Migrantinnen und Migranten mit geringer schulischer Vorbildung, fehlenden Lernstrate-
gien, einer hohen Distanz zur Gesellschaft und deren Erwartungen, aber auch mangelnder 
Motivation gestalten sich Integrationskurse als häufig schwer zu meisternde Fördermaß-
nahmen. Sprachliche Förderung geschieht dann meist außerhalb der „normalen“ Leben-
sumgebung. Deutsch ist so vielfach nur Unterrichtssprache und es besteht demzufolge die 
Gefahr, dass das Erlernte schnell wieder vergessen wird. Eine Bildungsberatung im Sinne 
lebenslangen Lernens, die weitere Fördermöglichkeiten und Perspektiven aufzeigt und 
diese auch im Einzelfall weiter begleitet, könnte die Motivation steigern und helfen, weitere 
Hemmnisse abzubauen. Die Abteilung „Deutsch als Fremdsprache“ der vhs Region Kassel 
arbeitet seit 2010 eng mit dem Hessencampus Kassel, Abteilung Bildungsberatung, zu-
sammen und bietet individuelle Beratungsangebote an. 
 
Seit 2009 gibt es über eine Förderung der Europäischen Union die Möglichkeit, auch nach 
dem Ausschöpfen aller Ansprüche aus der Integrationskursverordnung weitere sprachliche 
Förderung mit dezidierter Arbeitsmarktorientierung zu erhalten. Die Umsetzung erfolgt in 
enger Kooperation zwischen dem Kulturzentrum Schlachthof e. V., dem Jobcenter Stadt 
Kassel und der Bundesagentur für Arbeit. Neben den Sprach- bzw. Integrationskursen sind 
weiterhin die geförderten gemeinwesenorientierten und wohnumfeldbezogenen Projekte 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bedeutsam.  
 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Ein transparenter und zielgruppenbezogener Zugang zu Sprachkursen und Weiterbil-
dungsangeboten für Erwachsene und ältere Menschen ist u. a. durch die Verknüpfung 
von Integrations- und Sprachkursen ermöglicht. 

 Bestehende Sprachförder-Projekte sind vernetzt, gemeinsame Veranstaltungen und 
Angebote werden geplant und durchgeführt. 

 Sprachförder-Angebote sind auf institutioneller Ebene mit Angeboten der beruflichen 
Bildung stärker verknüpft worden, um den Betroffenen einen das Leben begleitenden 
und voranbringenden Lernprozess zu ermöglichen.  

 Bestehende niederschwellige Deutschkurse, insbesondere für Frauen bzw. Mütter sind 
ausgebaut und weiterentwickelt worden. 
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6.2 Handlungsfeld Kultur / Interkultur und interreligiöser Dialog 

Kultur und Kunst können Freiräume anbieten, um Grenzen zu überschreiten, Fremdes zu 
verstehen, mit Neuem zu experimentieren und sich auf Ungewöhnliches einzulassen. Da-
rauf aufbauend wird Interkultur als gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte in allen Bereichen von Kunst und Kultur verstanden. Um diese 
umfassende Teilhabe an Kultur zu ermöglichen, sollen alle kulturellen Ressourcen, Ange-
bote und Ausdrucksmöglichkeiten der verschiedenen Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund in die Kasseler Kulturlandschaft einbezogen werden. 
 
Auch wenn Religion kein originäres Feld kommunalen Handelns ist, will die Stadt interreli-
giöse Aktivitäten unterstützen, so dass religiöse Einrichtungen auch als Orte der kulturellen 
Begegnung nutzbar werden, den Dialog befördern und zu einem friedlichen Miteinander in 
Kassel beitragen. 
 

Die folgenden Hauptziele sollen erreicht werden:  

 Ein Kasseler Modell interkultureller Stadtentwicklung, das zur dauerhaften Verankerung 
der Interkultur in die Kasseler Kulturlandschaft beiträgt, ist entworfen worden. 

 Alle Kultureinrichtungen haben sich in ihrer Zugangs- und Angebotsstruktur interkulturell 
geöffnet. 

 Eine Stelle für Koordination und Netzwerkarbeit ist eingerichtet worden, die u. a. die 
Aufgabe hat, Dialog, Entwicklung und Ziele für den Wirkungsbereich „Kultur und Inter-
kultur“ langfristig mit allen Akteurinnen und Akteuren zu etablieren. 

 Die Stadt unterstützt Aktivitäten, die ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher 
religiöser Bekenntnisse fördern. 

 

6.2.1 Interkultureller Dialog der Kulturschaffenden 

Die vom Kulturamt der Stadt Kassel in Auftrag gegebene Bestandserhebung „Interkultur – 
Vielfalt (Diversity) als Bereicherung“

19
 hat exemplarisch für den Kulturbetrieb gezeigt, dass 

der Schwerpunkt Interkultur häufig eine untergeordnete Rolle spielt. Hinsichtlich der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, der kulturellen Schwerpunkte, der Präsentationsformen und 
nicht zuletzt hinsichtlich der Besucherorientierung soll eine stärkere interkulturelle Öffnung 
und Ausrichtung der Kulturbetriebe entwickelt und verfolgt werden. Zudem fehlen in vielen 
Bereichen bisher die gemeinsame Geschichte der Zuwanderung sowie die Sicht der Zuge-
wanderten auf diesen Teil der gemeinsamen Kulturgeschichte. Es braucht einen fachlichen 
Dialog zwischen Zugewanderten und Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte; exempla-
risch am Beispiel der Museen, um deren Bestände und Inhalte neu zu sehen, daraus im 
Diskurs gemeinsam neue Sichtweisen auf die über 300-jährige Zuwanderungsgeschichte 
entwickeln zu können und zu neuen Präsentationsformen und Vermittlungsformaten zu 
kommen. 
 
Neben dem gefestigten Kulturbetrieb sind die künstlerischen und ästhetischen Schnittstel-
len wichtig, die Formen gemeinsamer Ausstellungen, Konzerte, Produktionen und Auffüh-
rungen von regionalen Kulturakteuren und Kulturschaffenden mit und ohne Zuwande-
rungsgeschichte verwirklichen. Insbesondere öffentliche Präsentationen oder Aufführungen 
haben eine hohe Bedeutung, da sich hierbei die Zuschauerinnen und Zuschauer als ge-
meinsame Stadtgesellschaft im Erleben von Kultur sowie im Diskurs über Kultur einbringen 
können. 
 
 
 
 
 

                                                
19   Vgl. Stadt Kassel, Kulturamt (2008): Interkultur – Vielfalt (Diversity) als Bereicherung 
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Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Kulturverantwortliche und Kulturbetrieb haben sich auf interkulturelle und heterogene 
Anforderungen eingestellt. 

 Die entwickelten Leitlinien zur Interkultur sind in ein Handlungskonzept zur dauerhaften 
Realisierung von Interkultur überführt worden, das regelmäßig fortgeschrieben wird. 

 Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein interdisziplinär besetzter „Runder Tisch 
Interkultur“ eingerichtet worden, der die verschiedenen Interessen und den Austausch 
fördert. 

 Interkulturelle Projekte von Kulturschaffenden mit Zuwanderungsgeschichte sowie Pro-
jekte, die Kulturschaffende mit und ohne Zuwanderungsgeschichte gemeinsam entwi-
ckeln, sind gefördert worden. 

 Die Zuwanderungsgeschichte Kassels als gemeinsame Stadtgeschichte aller in Kassel 
lebenden Bevölkerungsgruppen ist aufgearbeitet worden und wird in geeigneter Form 
vermittelt.  

 Interkulturelle Stadtgeschichte hat Eingang in die Ausstellungs- und Vermittlungspraxis 
der Museen und Ausstellungsorte in Kassel gefunden. 

 Interkulturelle Kulturinhalte und Kulturveranstaltungen sind in der Kasseler Stadtöffent-
lichkeit sichtbar und anerkannt. 

 Kulturelle Partnerschaften mit Regionen aus Herkunftsländern der Zugewanderten sind 
insbesondere für Kulturbegegnungen und künstlerischen Austausch intensiviert worden. 

 

6.2.2 Kinderkultur, Jugendkultur und kulturelle Bildung 

Folgt man den Erfahrungen der Mitarbeitenden aus Jugendhilfe und Schule, können Kinder 
und Jugendliche bildungsferner Milieus über Kulturangebote in Kindertagesstätten, Schu-
len und Jugendeinrichtungen unmittelbar erreicht werden. Denn es sind weniger Eltern, 
sondern vielmehr Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte sowie Mitarbeitende der Jugend-
arbeit, die Kindern den Zugang zu den Kulturangeboten ermöglichen und als Brückenbauer 
fungieren. Oft fehlen jedoch die Mütter und Väter, die die Gruppen bei entsprechenden 
Exkursionen und Projektpräsentationen begleiten. Ihre Teilnahme begünstigt erfahrungs-
gemäß später außerschulische Folgebesuche. Kinder und Jugendliche mit einem Migrati-
onshintergrund können offenbar besser erreicht werden, wenn Kulturschaffende und Kul-
turinstitutionen jenseits ihrer tradierten Aufführungs- und Ausstellungsräume aktiv auf Kin-
der und Jugendliche sowie auf ihre Familien zugehen und die Erfahrungs- und Lebensum-
stände dieser Zielgruppe in der Ansprache und Vermittlung berücksichtigen. 
 

“Kinderkultur Kassel“ steht für umfangreiche Angebote, Programme und Veranstaltungen 
für alle Kinder und Familien in Kassel.

20
 Hierbei wird mit zahlreichen Kooperationspartnern, 

Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden aller Sparten sowie Akteurinnen und Akt-
euren der kulturellen Bildung zusammengearbeitet, die in der Kinderkulturlandschaft Kas-
sel wirken. Ergänzt werden die Angebote durch wechselnde Sonderprojekte. Das Modell-
projekt „Abenteuer Museum“ initiiert an den Schnittstellen von Schulen, Museen und Aus-
stellungsorten kulturpädagogische Projekte, deren Erfahrungswerte gesammelt und aus-
gewertet werden. So können gemeinsam mit Museumspädagoginnen und -pädagogen, 
Lehrkräften und den teilnehmenden Kindergruppen neue und modellhafte Vermittlungsfor-
mate entstehen, die an die interkulturellen Lebenserfahrungen der Kinder anknüpfen. Ziel 
dieses Projektes ist es, spielerische und kreative Schlüsselimpulse bei der Entdeckung der 
Kulturschätze zu entwickeln, die Kindern und Jugendlichen wichtige Berührungspunkte mit 
Museen und Ausstellungsorten ermöglichen. Mittelfristig sollen hierdurch möglichst viele 
Wege aufgezeigt werden, wie tragende Strukturen und Partnerschaften entstehen können. 
 
Die unterschiedlichen Ausprägungen der Jugendkultur haben unabhängig von ihrer Her-
kunft eine besondere Bedeutung bei der Identitätsfindung und bei der Bildung von Lebens-

                                                
20  Vgl. Stadt Kassel, Kulturamt (2011): Informationen zum Kulturprogramm für Kinder, o. S.  
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entwürfen Jugendlicher. Für junge Menschen ist es wichtig, dass sie ausreichend Möglich-
keiten und Freiräume erhalten, ihre Kulturdefinitionen zu erproben und auszuleben. Zu den 
Aufgaben von Kultur- wie auch von Jugendeinrichtungen gehört es hierbei, unter Beteili-
gung der Jugendlichen kulturelle Angebote und künstlerisch-kreative Freiräume stets neu 
auszuloten, um auch außerschulische Orte der Kreativität und Begegnung zu schaffen. Die 
Kasseler Jugendkulturtage „all2gether jam“ und die Kulturwerkstätten sind hierfür beispiel-
haft zu nennen: Erfolgreiche Kulturangebote bauen prägende Kooperationen auf und er-
möglichen die Begegnung und den Austausch differenzierter Jugendkulturen – auch über 
sozialräumliche Grenzen hinweg. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Kasseler Kindertagesstätten, Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, Kulturzen-
tren, Initiativen, Vereine und Kulturproduktionen fördern Kinderkultur. 

 Zwischen Schulen, Museen und Ausstellungsorten bestehen verbindliche Kooperations-
partnerschaften. 

 Interkulturelle Projekte sind mit Schulen, Kultureinrichtungen und Initiativen initiiert und 
umgesetzt worden.  

 Ein interkulturelles Arbeitskonzept für Kindertagesstätten und Schulen ist entwickelt 
worden.  

 Das städtische Kinderkulturprogramm ist fortgeführt worden. 

 Das Modellprojekt „Abenteuer Museum“ hat dauerhafte Partnerschaften zwischen Mu-
seen und Kultureinrichtungen sowie Grundschulen und Jugendhilfeeinrichtungen aufge-
baut.  

 Zur kontinuierlichen Entwicklung und Koordination von Projekten zur kulturellen Bildung 
für Kinder und Jugendliche ist eine Stelle eingerichtet worden.  

 Jugendkulturelle Angebote knüpfen an die lokale Jugendkulturszene an und fördern die 
kulturell-ästhetische Bildung sowie den Austausch zwischen und innerhalb der jugend-
kulturellen Bereiche. 

 

6.2.3 Interreligiöser Dialog 

Religiöse Einrichtungen sind gleichermaßen Orte der Begegnung und des Austausches. 
Sie sind nicht nur zentrale Orte für die Vermittlung von Normen und Werten sowie der reli-
giösen Erziehung von Kindern und Jugendlichen, sondern ein verbindendes, Vertrauen 
stiftendes Element für die Menschen. Glaubensgemeinschaften fungieren darüber hinaus 
häufig als erste Anlaufstelle, wenn man sich in einer neuen Stadt oder einem neuen Land 
zurechtfinden muss. Diese vielfältigen Funktionen und Aufgaben machen religiöse Einrich-
tungen zu Orten der Unterstützung und Integration. So sind diese Einrichtungen wichtige 
Kooperationspartner und Türöffner, um Menschen zu erreichen und Begegnungen zu 
schaffen. 
 
Der im Oktober 2009 erstmals von der Stadt Kassel einberufene und moderierte „Runde 
Tisch der Religionen“ wird unter Vorsitz von Oberbürgermeister Bertram Hilgen weiter fort-
geführt.

21
 Dabei besteht Konsens, dass sich der „Runde Tisch der Religionen“ weniger 

theologischen Fragen als dem wechselseitigen besseren Kennenlernen widmen und einen 
Beitrag zur Lösung sozialer Herausforderungen in der Stadt Kassel leisten soll. Ziel ist, das 
friedliche Miteinander der Religions- und Glaubensgemeinschaften zu erhalten und zu för-
dern. Die verschiedenen Religions- und Glaubensgemeinschaften sollen dazu angeregt 
werden, sowohl die Elternarbeit in Kindertagesstätten und Schulen als auch (kulturelle) 
Bildungsprozesse zu unterstützen. Außerdem soll die Sprachschulung der Imame weiter-
entwickelt werden. Zusätzlich zum „Runden Tisch der Religionen“ hat sich der „Rat der 
Religionen“ konstituiert, der sich mit dem Oberbürgermeister und dem Magistrat bei stadt-
gesellschaftlichen Themen mit religiösem Hintergrund berät. 
                                                
21

  Dem „Runden Tisch der Religionen“ sind die interreligiösen Friedensgebete, in Reaktion auf die Anschläge 
vom 11. September 2001, vorausgegangen sowie die daraus entstandene Ortsgruppe Kassel „Religions for 
Peace“ der World Conference for Religion and Peace.  
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Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Zur Erhaltung und Weiterentwicklung des friedlichen Miteinanders der Religions- und 
Glaubensgemeinschaften und zur Erhaltung des Stadtfriedens ist der interreligiöse Dia-
log zwischen den Religions- und Glaubensgemeinschaften nachhaltig gefördert worden.  

 Die Religionsgemeinschaften sind in Aktivitäten und Projekte der Stadt einbezogen wor-
den. 

 Der Rat der Religionen hat seine Arbeit erfolgreich aufgenommen. 
 

6.3 Handlungsfeld Sport und Gesundheit 

„Wir wollen Kassel in Bewegung setzen, um allen Menschen in der Stadt sportliche Aktivi-
täten für Gesundheit, Gemeinschaft und Bildung nahe zu bringen und damit bürgerschaftli-
ches Engagement zu stärken!“

22
 – so formulierte 2010 die Arbeitsgruppe Sport beim Work-

shop zum Landesprogramm „Modellregionen Integration“ ihre Ziele. Von dieser Aussage 
geht auch das Handlungsfeld Gesundheit und Sport aus, allerdings ergänzt um den Be-
reich Gesundheitsversorgung. 
 
Diese Ziele zu realisieren, kann aber nicht von Vertreterinnen und Vertretern der Vereine 
allein getragen werden, sondern bedarf struktureller Unterstützung und der Schaffung von 
verbesserten Rahmenbedingungen, damit das Ausüben von Sport nicht aufgrund kulturel-
ler Unterschiede oder finanzieller Probleme scheitert.  
 
Das Feld der Gesundheitsversorgung und Pflege ist bisher in Kassel im Hinblick auf Bedar-
fe von Migrantinnen und Migranten noch nicht systematisch bearbeitet. Hier sind Daten-
grundlagen und Akteursnetzwerke erst aufzubauen. Ein erster Schritt war bereits eine um-
fassende Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu inter-
kultureller Kompetenz. Für den weiteren Ausbau kultur- und geschlechtersensibler Ansätze 
sind derartige Fortbildungen auch für die niedergelassenen Ärzte und die ambulanten und 
stationären Gesundheitseinrichtungen ein großer Wunsch. 
 
Die Gesundheitsversorgung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber stellt eine weitere 
Herausforderung dar, weil gesetzliche Vorgaben diese zum einen einschränken und zum 
anderen das „Arbeitsverbot für Menschen mit dem Status Asylbewerber/Flücht-
linge/Illegale“ eine hohe psychische Belastung für die Betroffenen darstellt. 
 

Die folgenden Hauptziele sollen erreicht werden:  

 Der Zugang zu gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen, vor allem für Erwachsene, zu 
Pflege und diagnosegerechten Behandlungsformen ist u. a. durch den Abbau von Ver-
ständigungshemmnissen verbessert worden. 

 Strategien zur Senkung von finanziellen, kulturellen, sprachlichen und informationellen 
Zugangshindernissen zu Angeboten des Sports, der Bewegung und der Gesundheits-
förderung sind entwickelt worden. 

 Die Vernetzung zwischen den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zuguns-
ten einer kultursensiblen Ansprache und Begleitung von Menschen mit Migrationshinter-
grund ist verbessert worden. 

 Sport als Integrationsfaktor ist für ein aktives Miteinander besser genutzt worden. 
 

6.3.1 Sport als Beitrag zur Integration 

Sport und eine aktive Freizeitbeschäftigung jeglicher Art bilden insbesondere für die In-
tegration von Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Handlungsbereich. Durch Freude 
an Bewegung und durch das eigene Erleben als aktives Mitglied in einer nicht zwangsläufig 
leistungsorientierten Vereinsgruppe können Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Her-

                                                
22  Stadt Kassel, Zukunftsbüro (2010b): A. a. O., S. 39 
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kunft Anerkennung erfahren, Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen. Daher wird 
Sport nicht nur als Möglichkeit der körperlichen Gesunderhaltung betrachtet: Es werden 
allgemeine Werte wie beispielsweise Teamfähigkeit und das Einhalten von Regeln vermit-
telt. Bedingt durch die steigende Individualisierung, Mobilität und Flexibilisierung sinkt in-
zwischen allerdings bei vielen Menschen die Bereitschaft, sich dauerhaft an Vereine zu 
binden und dort Engagement zu übernehmen. Hinzu kommt die Konkurrenz durch kom-
merzielle Anbieter. Für die weitgehend vom Ehrenamt getragenen Sportvereine erwachsen 
daraus beträchtliche Herausforderungen, wollen sie weiterhin ihrem Anliegen der Integrati-
on nachkommen. 
 
In den vergangenen Jahren ist man gerade in der Aktivierung und Vermittlung im Bereich 
Sport neue Wege gegangen. Die Gestaltung offener und ortsnaher Angebote wie z. B. 
Midnightsport-Events (durchgeführt u. a. von ACT Kassel und komma e. V.), Streetbolzer 
oder durch die Freestyle-Halle (Dynamo Windrad e. V. mit dem Spielmobil Rote Rübe e. V. 
und Vabia Vellmar e. V.) zeigen durch ihre rege Nachfrage, dass hier ein Bedarf bei Kin-
dern und Jugendlichen besteht, dem in dieser Form durch traditionelle Vereinsstrukturen 
und -angebote nicht entsprochen werden kann. Einen besonderen Beitrag leisten in die-
sem Feld vor allem jene Sportvereine, die 2011 wieder oder neu als anerkannte hessische 
Stützpunkt-Sportvereine im Bundesprogramm „Integration durch Sport“

23
 die Idee des ge-

lingenden Miteinanders im Sport in praktische Angebote umsetzen.  
 
Zur Anerkennung der gesellschaftlichen Vielfalt und zur Betonung von Sport als verbinden-
des Instrument ist es wichtig, dass Vereinsvorstände sowie Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter interkulturell sensibel agieren. Auch müssen Sportangebote geschaffen werden, die 
die Bedürfnisse der Migrantinnen und Migranten aufgreifen, damit mehr Migrantinnen und 
Migranten als bisher die Vereinsangebote nutzen. Darüber hinaus gilt es, mehr Migrantin-
nen und Migranten für ehrenamtliche Tätigkeiten in Sportvereinen zu gewinnen und durch 
Kooperationen mit Migrantenorganisationen und Multiplikatoren der Integrationsförderung 
die Angebote und Strukturen der Vereine bekannter zu machen.   
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Akteursnetzwerke innerhalb des Freizeitsports, aber auch zwischen den Bereichen 
Sport und Gesundheit sind aufgebaut worden. 

 Sportvereine haben ihre Möglichkeiten des kulturübergreifenden Miteinanders ausge-
schöpft und ihre Angebote bedarfsgerecht weiterentwickelt. 

 Trainerinnen und Trainer sowie Vereinsverantwortliche haben ihre interkulturellen Kom-
petenzen weiterentwickelt. 

 Migrantinnen sind für die Durchführung von Sportangeboten und für ehrenamtliche Auf-
gaben gewonnen worden.  

 Geschlechtersensible und altersgerechte Sportangebote sind auf- und ausgebaut wor-
den. 
 

6.3.2 Sport und Bewegung als Weg der Gesunderhaltung 

Bewegung als Beitrag zur Gesunderhaltung wird u. a. in Kindertagesstätten und freizeitpä-
dagogischen Einrichtungen in Kassel, häufig in enger Anbindung an Sportvereine, geför-
dert. 
 
Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für alle Lebensbereiche und ermöglicht eine indivi-
duell gestaltete und lange Lebensplanung. Fehlende Sprachkenntnisse und kulturelle Un-
terschiede können Unsicherheiten und Schwierigkeiten bei den Akteuren des Gesund-

                                                
23

  Das bundesweite Programm „Integration durch Sport“ wird vom Deutschen Olympischen Sportbund und 
durch das Bundesministerium des Inneren und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Die 
Sportjugend Hessen setzt das Programm hessenweit um. Kasseler Stützpunktvereine 2011 sind 1. Skate-
boardverein Mr. Wilson Kassel e. V., ACT Kassel e. V., BSV ’93 Kassel e. V., FSC Dynamo Windrad e. V., 
Schwer-Athletik-Verein Kassel e. V., SV Türkgücü Kassel e. V., TSV ’91 Kassel-Oberzwehren e. V.  
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heitswesens im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund auslösen. Grundsätzlich 
kann festgestellt werden, dass im Bereich der Gesundheitsversorgung sowohl Informati-
onsdefizite auf Seiten der Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund als auch organi-
sationsbetreffende Mängel in den Gesundheitseinrichtungen bei der Berücksichtigung der 
Bedürfnisse, der Kommunikationsformen und kulturellen Erwartungen dieser Gruppen be-
stehen. Die Anzahl der einzuschulenden Kinder, die deutlich übergewichtig sind, ist in 
Stadtteilen mit einer hohen Anzahl an Familien mit Migrationshintergrund besonders groß, 
wie die Statistiken der Schuleingangsuntersuchungen des Gesundheitsamtes zeigen.

24
 

 
Neben Kindern sind auch Erwachsene eine wichtige Zielgruppe, da im höheren Alter die 
Gefahr von Stürzen, Bluthochdruck und Diabetes steigt. Das Ausscheiden aus dem Ar-
beitsleben ist oft mit einem Rückzug ins ausschließlich familiäre Umfeld verbunden, 
wodurch Sprachkompetenzen leiden können und Isolation zur Stadtgesellschaft im Alter 
befördert wird. Daher müssen Angebote im Seniorenbereich zu Gesundheit sowie geistiger 
und sportlicher Bewegung für diese Zielgruppen erschlossen bzw. geöffnet werden und mit 
einem kultursensiblen Ansatz ausgebaut werden. Als eines der möglichen Projekte ist hier 
„GRIPS - kompetent im Alter“

25
 des Referats für Altenhilfe der Stadt und des Evangeli-

schen Stadtkirchenkreises Kassel zu benennen. Das bürgerschaftlich getragene Netzwerk 
verfolgt das Ziel, älteren Menschen durch wohnortnahe Trainingsgruppen die Möglichkeit 
zu bieten, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu erhalten und gleichzeitig soziale 
Kontakte zu knüpfen.

26
 Solche Angebote gilt es unter Einbeziehung lokaler Akteurinnen 

und Akteure auch für Migrantinnen und Migranten gezielt zu platzieren. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Zielgruppenspezifische Kampagnen zur Förderung von Sport, Bewegung und Gesund-
heitsförderung sind entwickelt und durchgeführt worden. 

 Migrantenorganisationen haben an der Weiterentwicklung von Angeboten des Sports, 
der Bewegung und der Gesundheitsförderung mitgewirkt. 

 Ärzte weisen Patienten mit Migrationshintergrund gezielt auf die Chancen der sportli-
chen Betätigung hin. 

 Kindertagesstätten, Schulen und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche ha-
ben sich mit Sportvereinen vernetzt und entwickeln freizeitorientierte Sportangebote. 

 Trainingsangebote wie „GRIPS – kompetent im Alter“ haben sich verstärkt an ältere 
Migrantinnen und Migranten gewandt und sich bezogen auf deren spezifischen Bedarfs-
lagen weiterentwickelt. 

 Um den Zugang zum Gesundheitswesen zu erleichtern, sind geschulte Migrantinnen 
und Migranten als Multiplikatoren im Rahmen von Sprachkursen einbezogen worden, 
die dort Informationen zum deutschen Gesundheitssystem vermitteln.  
 

6.3.3 Kultursensible Gesundheitsversorgung 

Das Gesundheitssystem Deutschlands ist ohne die Arbeitsleistung der Migrantinnen und 
Migranten nicht denkbar. Sie sind längst in den Pflegeberufen, im ärztlichen Bereich sowie 
in vielen unterstützenden hauswirtschaftlichen und technischen Bereichen beschäftigt. 
Trotz der hohen Beteiligung von ihnen an der Erbringung von Leistungen des Gesund-
heitswesens wird häufig versäumt, ihre multiethnischen Erfahrungen und interkulturellen 
Kompetenzen für die Gesundung und die Versorgung der Patientinnen und Patienten ge-
zielt und effizient zu nutzen. Die kulturspezifischen Belange werden vielfach übersehen, da 

                                                
24

  Die Daten beziehen sich auf alle untersuchten Kinder bei der Untersuchung zur Einschulung 2009 und 
2010 bzw. auf vorgelegte Vorsorgebücher und Impfbücher. Vgl. Gesundheitsamt Region Kassel (2010): 
Kinder- und Jugendgesundheit: Allgemeine Prävention, o. S.  

25
  „GRIPS – kompetent im Alter“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Referats für Altenarbeit der Stadt Kassel 

und dem Seniorenreferat des Ev. Stadtkirchenkreises, bei dem speziell geschulte Freiwillige an neun 
Standorten wohnortnahe Angebote zur Gesunderhaltung für ältere Menschen durchführen.  

26
  Vgl. Stadt Kassel, Referat für Altenhilfe (2010): GRIPS – kompetent im Alter. Bericht 2009 - 2010, S. 3, 14, 

21 
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viele Einrichtungen der Regeldienste nicht auf Patientinnen und Patienten mit Migrations-
hintergrund eingestellt sind. So fehlt es etwa vielfach an interkulturellem Wissen ebenso 
wie an bi- bzw. multilingualem Fachpersonal mit Migrationshintergrund sowie an Dolmet-
scherdiensten für den gesundheitlichen Bereich. 
Die Vorsorgeuntersuchungen für nicht deutschsprachige Kindern werden vermutlich über-
wiegend aus Unkenntnis immer noch zu wenig wahrgenommen. Sofern Patientinnen und 
Patienten nicht oder nur unzureichend in der Lage sind, ihr gesundheitliches Befinden zu 
artikulieren und Ärzte oder medizinisches Personal mangels Kenntnis der spezifischen kul-
turellen Biografie sich schwer tun, Erkrankungen festzustellen, kann dies häufig zu Miss-
verständnissen und Fehldiagnosen führen.

27
 Diese Problematik wird sich in den nächsten 

Jahren verstärken, da die Zahl älterer Migrantinnen und Migranten, insbesondere türki-
scher Herkunft, in Kassel stetig steigt und hier ein zunehmender Pflegebedarf innerhalb 
der nächsten Jahre entstehen wird. Da Pflege- und Altenheime noch nicht auf ein interkul-
turelles Klientel ausgelegt sind, ruhen angesichts des aktuellen Mangels an Altenpflege-
kräften die Hoffnungen insbesondere auf Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit 
Migrationshintergrund, die Pflegeberufe erlernen mögen. Sie würden in Altenheimen und 
Kliniken eine interkulturelle Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft fördern und so als 
Brückenbauer die beschriebenen wichtigen Aufgaben übernehmen. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 In stadtteilorientierten und sozialräumlichen Vorhaben hat der Bereich Gesundheit und 
Gesundheitsinformation regelhaft Eingang gefunden.  

 Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen haben sich zur Erkennung und Behand-
lung migrationsspezifischer gesundheitlicher Störungen durch Vermittlung von kulturel-
len Besonderheiten bzw. Bedürfnissen qualifiziert. 

 Bei der Gesundheitsversorgung sind die sprachlichen Voraussetzungen der Nutzerinnen 
und Nutzer berücksichtigt worden; ihre kulturellen und religiösen Prägungen haben im 
Interesse einer wirksamen Versorgung Eingang in die Konzepte der Behandlung und 
Pflege gefunden. 

 Einrichtungen des Gesundheitswesens haben im institutionen- und sektorenübergrei-
fenden Austausch Wege dafür erarbeitet, wie sprachliche und kulturelle Besonderheiten 
ihrer Nutzerinnen und Nutzer sowie Patientinnen und Patienten Berücksichtigung finden 
können.  

 Der dreisprachige Gesundheits-, Pflege- und Beratungs-Wegweiser ist aktualisiert und 
allen Neuzugewanderten zur Verfügung gestellt worden. 

 Interkulturelles Älterwerden ist insbesondere im Hinblick auf Menschen muslimischen 
Glaubens in Kooperation mit Altenhilfeeinrichtungen und Migrantenorganisationen in 
Kassel intensiver thematisiert worden.  
 

6.4 Handlungsfeld Teilhabe am Arbeitsmarkt
28

 

Erfolgreiche gesellschaftliche Integration hängt in entscheidendem Maße von der Teilhabe 
am Erwerbsleben ab. Durch Erwerbstätigkeit können Menschen für ihren Lebensunterhalt 
aufkommen, erhalten soziale Anerkennung und knüpfen gesellschaftliche Kontakte, die 
über den Bereich der Familie oder der ethnischen Gemeinschaft hinausreichen und einen 
wichtigen Stellenwert bei der sozialen Integration einnehmen. Wenn Personen den Weg 
der beruflichen Selbständigkeit wählen, übernehmen sie überdies Verantwortung für ihr 
eigenes berufliches Handeln und ggf. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen Einfluss 

                                                
27

  Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hrsg.) (2007b): 7. Bericht 
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Auslän-
derinnen und Ausländer in Deutschland, S. 137 f. 

28
  Leider weist die Bundesagentur für Arbeit noch nicht die Personengruppen der Migrantinnen und Migranten 

in ihren Statistiken aus. Derzeit lassen sich nur Ausländerinnen und Ausländer sowie deutsche Bürger diffe-
renzieren, so dass Aussagen zur Situation der Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt nur be-
dingt zahlengestützt möglich sind. 
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auf den Wirtschaftsstandort und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung in ihrer Kommune 
bei. 
Die Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen mit dem Blick auf Ausländerinnen und Aus-
länder, dass deren Arbeits- und Bildungssituation unter verschiedenen Aspekten prekär 
sind. Hintergründe sind zumeist eine vergleichbar geringe Schulbildung, keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung, nicht ausreichende Sprachkenntnisse oder rechtliche Probleme 
hinsichtlich der Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen. So hat beinahe 
die Hälfte der ausländischen Beschäftigten keinen in Deutschland anerkannten Berufsab-
schluss. Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund tragen in Deutschland ein 
wesentlich höheres Arbeitsmarktrisiko als Menschen ohne Migrationshintergrund (dies gilt 
für Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit, für Spätaussiedlerinnen und Spätaus-
siedler sowie Eingebürgerte gleichermaßen).

29
  

 
Für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge ist der Zugang in mehrfacher Hinsicht erschwert. 
Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung bzw. Arbeitsmarktintegration sind für sie von 
besonderer Bedeutung, da hier zum einen durch fehlende oder nicht anerkannte Bildungs-
abschlüsse der Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten erschwert ist und zum anderen diskri-
minierende Vorbehalte die Aufnahme eines gesicherten Arbeitsverhältnisses erschweren.  
 
Erfreulich ist, dass die Zahl der Arbeitslosen mit ausländischem Pass im Bezirk der Bunde-
sagentur für Arbeit Kassel deutlich unter der in Hessen und auch unter dem Bundesdurch-
schnitt liegt. Die Arbeitslosenquote der Ausländerinnen und Ausländer lag im Jahr 2010 im 
Bezirk der Agentur für Arbeit Kassel bei 18,5 Prozent. Die Quote der deutschen Arbeitslo-
sen betrug im gleichen Zeitraum 6,3 Prozent.

30
 Damit ist festzustellen, dass Ausländerin-

nen und Ausländer überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind.  
 

Die folgenden Hauptziele sollen erreicht werden:  

 Die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten an der Erwerbsarbeit, der Selbständigkeit 
und an der Aus- und Weiterbildung ist quantitativ und qualitativ verbessert worden. 

 Eine interdisziplinäre und entscheidungsbefähigte Arbeitsgruppe, die Maßnahmen zur 
Arbeitsmarktintegration auf operativer Ebene abstimmt, ist eingerichtet worden. 

 

6.4.1 Junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger 

Bildungsungleichheiten führen gerade für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund zu einem häufigeren Scheitern am Schul- und Ausbildungssystem. Anforderungen 
der Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber wie Arbeitsfähigkeit und Ausbildungsreife sind 
daher keine Ansprüche, die erst mit Erlangung des Schulabschlusses relevant werden 
können: Alle Maßnahmen des Kasseler Integrationskonzepts sind daher als Wegbereiter 
zur gleichberechtigten Teilhabe und der Herstellung von Chancengleichheit zu verstehen.  
 
Die Chancen auf eine qualifizierende Berufsausbildung und spätere Integration in den Ar-
beitsmarkt steigen mit guten Sprachkenntnissen und einem guten Bildungsabschluss. Auf-
grund des besonderen Förderbedarfs von Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden 
durch das kommunale „Übergangsmanagement Schule-Beruf“ spezielle Angebote für die-
se Zielgruppe geschaffen. Durch den Ansatz der möglichst individuellen Förderung werden 
kulturelle Hintergründe entsprechend beachtet (s. Kap. 6.1.4). 
 
Viele Ausbildungsunternehmen berücksichtigen bereits die individuellen Ressourcen, über 
die Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte verfügen. Mit Blick auf die Veränderungen 
durch den demografischen Wandel gilt es, diese Sensibilität zu steigern, so dass interkultu-
relle Belegschaften den vielfältigen Anforderungen einer heterogenen Gesellschaft gerecht 
werden können. 
 

                                                
29

  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2011a): Jahresbericht 2010 
30

 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2011b): S. 79, 81f. 
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Wo spezielle Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund festzustellen sind, kann die 
Kommune ausgleichend und ergänzend tätig werden, obwohl sie keine originäre Entschei-
dungsmöglichkeit auf der Ebene der schulischen Bildung hat. Hierzu ist die Stadt Kassel u. 
a. Partner des hessenweiten Projekts „OloV“, der landesweiten Strategie zur „Optimierung 
der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in 
Hessen". Gemeinsames Ziel ist es, allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen 
eine Chance auf eine berufliche Ausbildung anzubieten. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu diesem Ziel sind die "Qualitätsstandards zur Optimierung der lokalen Vermittlungsar-
beit", welche seit März 2008 in den hessischen Regionen umgesetzt werden.
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Ergänzend hierzu wird das Projekt „Professionalisierung für die Gestaltung von Übergän-
gen in Ausbildung und Beruf" durch das Jugendamt der Stadt Kassel umgesetzt. Die am 
Übergang beteiligten Akteurinnen und Akteure ermittelten im ersten Schritt ihren Qualifizie-
rungsbedarf, werden diesen anhand gemeinsamer Veranstaltungen umsetzen, um an-
schließend berufsgruppenübergreifend und zum Vorteil der Ausbildungsplatzsuchenden 
vernetzt und kohärent miteinander arbeiten zu können. Eines der zentralen Ergebnisse des 
Austausches der Kooperationspartner ist, dass bestehende Förder- und Unterstützungsan-
gebote derzeit sowohl für die Zielgruppen der Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger 
als auch für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unübersichtlich sind und aufeinander 
besser abgestimmt und kommuniziert werden müssen. 
 
Neben solchen projektbezogenen Maßnahmen der Stadt Kassel ist diese selbst Ausbil-
dungsbetrieb, Träger von Einrichtungen und Kooperationspartner in Projekten, die eine 
verbesserte Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund zum Ziel haben. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Der Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund bei regional ansässigen Un-
ternehmen und in der Stadtverwaltung Kassel ist erhöht worden. 

 Die Anzahl der Unternehmen, die interkulturelle Kompetenz als Bestandteil des Anforde-
rungsprofils vorweisen und Fortbildungen zu interkultureller Kompetenz anbieten bzw. 
daran teilnehmen, ist gestiegen. 

 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, die interkulturelle Potenziale von jungen Mig-
rantinnen und Migranten verdeutlichen, sind umgesetzt worden. 

 Fördermaßnahmen zur Ausbildungsaufnahme sind unter Berücksichtigung des demo-
grafischen Wandels und des zukünftigen Fachkräftebedarfs fortgesetzt und präzisiert 
worden. 

 

6.4.2 Berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden 

Durch einen Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt haben sich in den vergangenen Jahren 
die Berufe vom produzierenden Bereich zum Dienstleistungssektor verlagert, so dass ge-
rade Migrantinnen und Migranten, die überwiegend im produzierenden Gewerbe tätig wa-
ren, von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Wesentlicher Grund für die Beschäftigungsver-
luste im Strukturwandel ist die ungünstige Qualifikationsstruktur der betroffenen Arbeits-
kräfte. Der Anteil von Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau liegt bei Migrantinnen 
und Migranten noch immer mehr als doppelt so hoch wie bei Menschen ohne Migrations-
hintergrund. Gründe hierfür liegen an der ursprünglichen Anwerbepraxis der Bundesrepub-
lik und deren Nachwirkungen. Niedrige Qualifikationen gehen einher mit zum einen man-
gelnden Sprachkenntnissen und zum anderen keiner oder nur geringer Teilnahme an Wei-
terbildungsmaßnahmen, so dass ein Übergang in den Dienstleistungssektor oft schwierig 
wird.  
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 Vgl. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Referat Berufliche Bildung 
(2010) (Hrsg.): Qualitätsstandards: Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Be-
setzung von Ausbildungsplätzen 
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Das Jobcenter Stadt Kassel, ehemals Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK)
32

, mit 
seinem Auftrag, die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die soziale Integration 
für Langzeitarbeitslose zu organisieren und zu sichern, setzt im Kontext der Herausforde-
rungen des demografischen Wandels zielgruppenbezogene Schwerpunkte. Für Jugendli-
che wird der Übergang von der Schule in den Beruf geebnet; Maßnahmen der beruflichen 
Qualifizierung helfen, das Angebot von Fachkräften in der Region zu sichern; Existenz-
gründer erhalten ebenso gezielte Förderung wie Alleinerziehende und ältere Arbeitssu-
chende. 
Förderangebote des Jobcenters Stadt Kassel richten sich insbesondere an Langzeitar-
beitslose. Mit dem Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm organisiert das Jobcenter 
Stadt Kassel die Aktivierung und Integration von Langzeitarbeitslosen bzw. erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen. Das Arbeitsmarktprogramm sah in 2009 neben der Nutzung der Sprach-
förderangebote (Integrationskurse) des BAMF rund 130 Teilnehmerplätze zur sprachlichen 
Förderung von Migrantinnen und Migranten vor. Seit 2010 decken die verschiedenen EU-, 
Bundes- und Landesprogramme den Sprachförderbedarf des Jobcenters Stadt Kassel 
komplett ab. Ein vielseitiges Angebot diente der beruflichen Qualifizierung sowie der Ver-
besserung der beruflichen Integration.  
 
Nicht immer ist der einzige Weg aus der Hilfebedürftigkeit die Aufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Tätigkeit. Für eine Reihe von Arbeitssuchenden ist auch die Gründung 
eines eigenen Unternehmens eine realistische Perspektive. Daher ist die Beratung und 
Förderung bei der Existenzgründung sowie die Erhaltung und Sicherung von kleinen Un-
ternehmen ein wichtiger Eckpunkt des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms. Im Jahr 
2010 wurden durch das Jobcenter Stadt Kassel insgesamt 182 Geschäftsideen gefördert. 
Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer ist dabei mit 28 Prozent im Vergleich zu den 
beiden Vorjahren konstant geblieben. Beide Werte lagen im Bundestrend. Betrachtet man 
Menschen mit Migrationshintergrund, die sich durch eine Förderung des Jobcenters Stadt 
Kassel selbständig machen konnten, so liegt der Anteil bei 45 Prozent. Zum größten Teil 
sind es kleinere Betriebe oder Familienbetriebe, die gefördert wurden. Die Einsparungen 
für die öffentlichen Haushalte waren dadurch beachtlich.
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 Die Förderung der lokalen ethni-

schen Ökonomie wird in den nächsten Jahren kontinuierlich fortgesetzt.  
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Für den Bereich der Weiterbildung ist eine systematische Übersicht erarbeitet worden. 

 Weiterbildungsmaßnahmen sind aufeinander abgestimmt geplant worden.  

 Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarktintegration und Existenzgründung sind unter Be-
rücksichtigung des demografischen Wandels und des zukünftigen Fachkräftebedarfs 
fortgesetzt und präzisiert worden. 

 Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarktintegration sind mit anderen bestehenden Förder-
programmen kompatibel gemacht worden. 

 Unterstützungsmaßnahmen zur Existenzgründung sind fortgeführt bzw. Möglichkeiten 
der Mikrofinanzierung von Gründungen genutzt worden. 

 Die Quote der Beschäftigten mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst ist erhöht 
worden. 
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  Seit 1. Januar 2011 „Jobcenter“ 
33

  Seit 2005, dem Gründungsjahr der AFK, belaufen sich die Einsparungen für den Bund auf jährlich rund 9,7 
Millionen Euro, die Einsparungen durch anrechenbares Einkommen der Gründer auf rund 2 Millionen Euro 
und die Einsparungen für die Kommune (Kosten der Unterkunft) auf rund 5,2 Millionen Euro. Das ergibt ei-
ne Summe von fast 17 Millionen Euro pro Jahr. 
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6.5 Handlungsfeld Wohnen und Leben im Stadtteil 

Strukturelle Benachteiligungen auf Arbeits- und Wohnungsmarkt führen dazu, dass Men-
schen aus den größten Zuwanderungsgruppen zu einem hohen Prozentsatz in Quartieren 
leben, die häufig durch Wohnungen mit geringerer Qualität und ein Wohnumfeld geprägt 
sind, das wenig attraktiv (häufig Sanierungsstau, geringe Grünflächen) und mehrfach  be-
lastet ist (z. B. durch Verkehr und Schadstoffe).
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 Daraus ergeben sich spezifische Anfor-

derungen, besonders an die soziale Infrastruktur.  
 
Für das Zusammenleben im Stadtteil sind Wohnort und Wohnverhältnisse bestimmende 
Faktoren. Gutes Zusammenleben beweist sich im Alltag – auf der Straße, im Park, beim 
Einkaufen, in der Nachbarschaft oder in Vereinen. „Die Gestaltung des Wohnumfeldes und 
des öffentlichen Raumes sowie die öffentlichen und privaten Infrastrukturangebote sind 
daher wichtige Rahmenbedingungen für das Zusammenleben und die Chancen der In-
tegration vor Ort“.
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Abbildung 3: Stadtteile nach Migrationshintergrund 

Quelle: Stadt Kassel, Fachstelle Statistik. Stand: 31. Dezember 2010 

 
Durch sozialräumliche, infrastrukturelle Verbesserungen ist die Lebensqualität in den 
Stadtteilen zu erhöhen, in denen ein Großteil der Menschen mit Migrationshintergrund 
wohnen. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass jene Maßnahmen aus den Stadt-
teilen heraus entwickelt und nicht von außen aufgesetzt werden. Dies kann nur durch die 
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  Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2007a): A. a. O., S. 112 
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Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet werden. Um 
Benachteiligungen entgegenzuwirken, wird derzeit in den Kasseler Stadtteilen Wesertor, 
Rothenditmold und Nord-Holland das Bundesprogramm "Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf – Die soziale Stadt" umgesetzt. Dabei werden Aspekte wie Infrastruktur-
planung, Erwachsenenbildung, Wirtschaftsförderung, Wohnungspolitik und Freiflächen-
entwicklung mit einbezogen und durch die Stadtteilplaner vor Ort, aber auch durch die 
Gremien des Stadtteils, begleitet. 
 
Durch weitere gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation und der Wohn-
umfeldbedingungen müssen Stadtteile mit Defiziten im baulichen Bestand, der verkehrs- 
und infrastrukturellen Ausstattung auch deshalb attraktiver gemacht werden, um sozioöko-
nomisch besser gestellte Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier zu halten und Bürge-
rinnen und Bürger aus anderen Stadtteilen zum Umzug in das Quartier zu motivieren. Hier-
für ist es von großer Bedeutung, stadtteilbezogene und sozialräumliche Handlungsansätze 
in gesamtstädtische Strategien einzubinden und Begegnungs- und Beteiligungsmöglichkei-
ten bereits ab Planungsbeginn zu berücksichtigen, damit Menschen aus den verschiedens-
ten Stadtteilen direkter in Kontakt kommen können. Mit Blick auf ein städtisches Gesamt-
konzept ist es ebenso wichtig, ressortübergreifend und synergetisch geltende Integrations-
ziele abgestimmt umzusetzen. 
 

Die folgenden Hauptziele sollen erreicht werden:  

 Eine integrierte, sozialraumorientierte und partizipative Stadtteil- und Quartiersentwick-
lung ist initiiert und in gesamtstädtische Strategien eingebunden worden. 

 Nahmobilitätskonzepte zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Nutzung des 
öffentlichen Raums als Platz der Begegnung und Kommunikation sind entwickelt wor-
den. 

 In allen Kasseler Stadtteilen sind sozialräumliche Bildungs- und Freizeitangebote aufei-
nander abgestimmt worden, die das Gemeinwesen aktiv gestalten. 

 Das Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund 
ist in den Stadtteilen verbessert worden und der Zusammenhalt im Sozialraum ist ge-
stärkt worden. 

 

6.5.1 Förderung des Wohnungsbaus und Wohnumfelds 

Für viele Zugewanderte stellen die Kasseler Stadtteile mit einem relativ hohen Migranten-
anteil eine erste Brücke zum Ankommen in einer neuen Gesellschaft dar. Durch Nachbarn 
mit gleichen ethnischen und kulturellen Wurzeln und eine häufig auf sie zugeschnittene 
Infrastruktur erfahren sie Unterstützung und erleben Halt.  
 
Viele Kasseler Stadtteile, vor allem jene, in denen Migrantinnen und Migranten in großer 
Anzahl leben, sind durch Bedingungen des sozialen Wohnungsbaus geprägt. Wenngleich 
es keine Stadtteile mit einer unzureichenden Infrastruktur gibt, ist dennoch festzustellen, 
dass einige durch leerstehende Geschäfte und von Sanierungsstau im privaten Woh-
nungsbau betroffene Quartiere ihre Attraktivität für viele Bürgerinnen und Bürger verloren 
haben. Hier gilt es insbesondere Unterstützungsmöglichkeiten für Mieterinnen und Mieter 
zu schaffen. 
 
Integration im eigenen Wohnumfeld bezieht sich daher bewusst auf alle Bürgerinnen und 
Bürger eines Sozialraums und meint damit ein aus dem Stadtteil heraus angeregtes und 
umgesetztes nachbarschaftliches Zusammenleben. Der Eigentumserwerb ist in diesem 
Zusammenhang nicht nur ein wichtiger Schritt zur Integration, sondern innerhalb des jewei-
ligen Sozialraums ein wesentlicher Beitrag zur Identifikation mit dem Wohnumfeld. Zur At-
traktivitätssteigerung ist es daher entscheidend, abgestimmte Bildungs- und attraktive Frei-
zeitangebote sowie eine angemessene Infrastruktur zu entwickeln. Zur Quartiersgestaltung 
gilt es daher, neue Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser und sozialräumlich angesie-
delte Beratungsangebote einzurichten, auszubauen und zu vernetzen. 
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Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Mit Wohnungsbaugesellschaften und privaten Vermietern sind Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Lebenssituation in Mietwohnungen erarbeitet und umgesetzt worden. 

 Wohnungssuche und Bildung von Wohneigentum durch Haushalte mit Migrationshinter-
grund sind durch Beratung und Informationen gefördert worden. 

 Generationenübergreifendes Wohnen ist gefördert und unter dem Aspekt der interkultu-
rellen Vielfalt weiterentwickelt worden. 

 Angebote an wohnortnahen Spiel- und Sportstätten sowie alters- und geschlechtsge-
rechte Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche, die auch Räume zur eigenen Gestal-
tung bieten, sind vorhanden. 

 

6.5.2 Bewahrung und Förderung von Heterogenität in den Kasseler Stadttei-

len und Sozialräumen 

Das Leben in den Kasseler Stadtteilen wird durch Angebote von Vereinen, sozialen und 
öffentlichen Einrichtungen sowie unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften geprägt. In 
Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf stehen darüber hinaus vielfältige Institutionen mit 
unterstützenden Angeboten zur Verfügung, die zumeist interkulturell arbeiten und präventiv 
Hilfe und Unterstützung anbieten. Neben der Einbindung institutioneller Angebote ist es 
ebenso entscheidend, dass innerhalb der Stadtteile das aktive Zusammenleben der Bürge-
rinnen und Bürger gefördert wird. Hier gilt es durch die Einbeziehung lokaler Treffpunkte 
wie Bürgerhäuser, Stadtteiltreffs, Jugendzentren, aber auch Einrichtungen wie Stadtteilbib-
liotheken oder Museen, Orte der interkulturellen Begegnung zu schaffen, die durch nied-
rigschwellige Ansätze eine Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger erreichen. Durch eine be-
wusste Begegnung im Alltag werden Kontakte geknüpft und Freundschaften gefördert, so 
dass das eigene Wohnumfeld positiv wahrgenommen wird und ethnisch-kulturellen Kon-
fliktsituationen vorgebeugt werden kann. 
 
Als besonders nachhaltig haben sich jene Projekte erwiesen, die mit langen Projektlaufzei-
ten in Sozialräumen implementiert wurden und in enger Abstimmung und in bewusster Ein-
beziehung der Bürgerinnen und Bürger innerhalb des Sozialraums ausgehandelt wurden. 
Hierfür sind zum einen die bereits erwähnten Beteiligungsmöglichkeiten weiter zu entwi-
ckeln, damit diese auch explizit Bürgerinnen und Bürger, die sich bisher nicht beteiligten, 
erreichen. Zum anderen gilt es, neue Optionen der Angebotsinitiierung zu entwickeln. Die 
häufigen Forderungen nach sozialräumlichen Bewohnerfonds, die für Angebote im Ge-
meinwesen genutzt werden können, wurden im Stadtteil Wesertor im November 2010 um-
gesetzt und scheinen eine denkbare Form der Aktivierung und Beteiligung zu sein. 
Eine heterogene Ausgestaltung der Stadtteile erfolgt nicht nur in Form von durchlässigen 
Strukturen, sondern auch durch das interkulturelle Arbeiten der Einrichtungen über den 
eigenen Sozialraum hinaus. Hierdurch werden Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern 
aus anderen Stadtteilen oder anderen kulturellen Hintergründen möglich und die Akzep-
tanz und Toleranz des Gegenübers gefördert.  

 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Stadtteilprojekte zur längerfristigen Verbesserung der Wohnsituation der zugewanderten 
Menschen sind durch neue Netzwerke wohnungsmarktrelevanter Akteurinnen und Ak-
teure unter Beteiligung von Migrantinnen und Migranten weiterentwickelt worden. 

 Sozialräumliche Angebote werden zielgerichtet für Menschen aus anderen Stadtteilen 
angeboten, so dass ein kultur- und generationenübergreifender Austausch entsteht und 
Vorurteile abgebaut werden. 

 Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Jugendzentren, Nachbarschaftstreffs, Stadtteilbiblio-
theken usw. werden im Sinne interkultureller Begegnungsstätten genutzt und richten ih-
re Angebote und Programme interkulturell aus. 

 In Stadtteilen mit Unterstützungsbedarf finden regelmäßig imagefördernde Veranstal-
tungen in Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den ansässigen sozialen 
und wirtschaftlichen Institutionen statt. 
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6.6 Handlungsfeld kommunale Verwaltung – Integration als Querschnittsauf-

gabe 

Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um die damit verbundenen Heraus-
forderungen zielgerichtet und an der Lebenswelt der Migrantinnen und Migranten orientiert 
weiter als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung zu professionalisieren, braucht es 
klare Zuständigkeitsstrukturen und eine dezernats- und ämterübergreifende Zusammenar-
beit.  
 
Daher ist eine Verzahnung und Vernetzung der bereits geleisteten Integrationsbemühun-
gen unterschiedlichster Ämter unter Federführung einer verantwortlichen Querschnittsstelle 
wie die der/des Integrationsbeauftragten erforderlich. Da Integration eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist, muss es neben verwaltungsinternen Koordinationsrunden eine 
starke Vernetzung mit der Stadtgesellschaft geben. Geeignet dafür sind Netzwerke mit 
unterschiedlichen Organisationen wie Verbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebern und der 
Arbeitsverwaltung, selbstverständlich auch mit Initiativgruppen und Migrantenorganisatio-
nen. Die Vernetzung dient dem Informationsaustausch, der Koordination, der Konzipierung 
und Weiterentwicklung von Maßnahmen. Sie erleichtert die Steuerungsverantwortung der 
Kommune, verstärkt die Wirkung durch Kooperation mit Multiplikatoren und sie verhindert 
den Verlust von Ressourcen, indem sie möglichen Doppelstrukturen vorbeugt. 
 
Für die lokale Netzwerkarbeit in Kassel kommt dabei dem Ausländerbeirat eine besondere 
Rolle zu. Viele notwendige Impulse sind von Mitgliedern des Ausländerbeirates angestoßen 
worden. Er ist als politische Interessensvertretung ein akzeptiertes Bindeglied zur Stadtge-
sellschaft und unterstützt den Prozess der Verständigung von Zugewanderten und Mehr-
heitsgesellschaft. In Reaktion auf die verstärkte Zuwanderung der Gruppe von Vertriebe-
nen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in das Stadtgebiet Kassel wurde 2004 die 
Stelle einer/eines Aussiedlerbeauftragten eingerichtet. Durch die 2008 eingeführte Stelle 
der/des Integrationsbeauftragten hat die Stadt Kassel ein weiteres Zeichen hinsichtlich der 
gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Themas Migration und Integration gesetzt. Mit 
den Ortsbeiräten, den Kultur- und Bildungseinrichtungen, den Sportvereinen, den Verbän-
den sowie einzelnen in der Integrationsarbeit engagierten Bürgerinnen und Bürgern erfolgt 
darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit im Sinne einer kommunalen Querschnittsauf-
gabe. 
 

Die folgenden Hauptziele sollen erreicht werden:  

 Die klassischen Grenzen kommunaler Fachzuständigkeiten sind beim Thema Integrati-
on überschritten worden und eine dezernats- und ämterübergreifende Zusammenarbeit 
ist gewährleistet. 

 Die Zusammenarbeit und der Austausch aller am Integrationsprozess beteiligten Ämter 
im Sinne einer Integration als Querschnittsaufgabe sind entwickelt worden. 

 

6.6.1 Kooperation mit dem Ausländerbeirat der Stadt Kassel 

1981 wurde mit dem Ausländerbeirat der Stadt Kassel das erste Gremium dieser Art in 
Hessen und eines der ersten bundesweit ins Leben gerufen. Alle fünf Jahre wählen die in 
Kassel lebenden Ausländerinnen und Ausländer den Ausländerbeirat. Der Beirat hat 37 
Mitglieder und berät Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Kommis-
sionen in allen Angelegenheiten, die Migrantinnen und Migranten betreffen, und kann 
selbst eigene Anträge in die Ausschüsse einbringen. Durch die regelmäßige Teilnahme an 
Ausschusssitzungen und verschiedenen Arbeitsgruppen der Arbeitsgemeinschaft Auslän-
derbeiräte Hessen vernetzt sich der Ausländerbeirat landesweit und tritt in einen Erfah-
rungs- und Informationsaustausch mit Ausländervertretungen anderer hessischer Kommu-
nen. So ist eine weitere Steigerung der Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Ausländer-
beirat eine Herausforderung, der sich nicht nur Kassel stellen muss. Am 7. November 2010 
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wurde zum achten Mal der Ausländerbeirat gewählt, und es wurde mit 10,3 Prozent eine 
weitere Steigerung der Beteiligung erreicht.

36
  

 
Der Ausländerbeirat beteiligt sich nicht nur durch seine Beratungsfunktion städtischer 
Gremien aktiv an der Gestaltung einer friedlichen Stadtgesellschaft, sondern fördert den 
Stadtfrieden mit Engagement. Indem er Möglichkeiten zum Austausch und der Begegnung 
der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen schafft, gestaltet er aktiv das Zusammenleben 
in der Stadt Kassel. In diesem Zusammenhang ist auf das vom Ausländerbeirat organisier-
te „Fest der Kulturen“ unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters hinzuweisen, 
das seit 2005 jährlich ein fester Bestandteil im multikulturellen Kalender der Stadt ist. Dar-
über hinaus organisierte er mit Case International e. V. die Afrika-Woche oder ist seit 2007 
neben ASG ITALIA e. V. Mitorganisator der Aktion „Weihnachten für Obdachlose“ und ver-
anstaltet seit 2002 ein internationales Fußballturnier. Der Fachausschuss „Internationale 
Frauen“ bietet nicht nur Begegnungsmöglichkeiten an, sondern richtet verschiedene Fach-
veranstaltungen mit aus. 
 

Ziel der nächsten fünf Jahre: 

 Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen dem Ausländerbeirat und 
der/dem Integrationsbeauftragten sowie anderen Gremien der Stadt Kassel sind durch 
regelmäßigen Austausch und Entwicklung gemeinsamer Projektideen und Aktivitäten in-
tensiviert worden. 

 

6.6.2 Aufgabenbereiche der/des Integrationsbeauftragten 

Die kommunalpolitische Bedeutung der Integrationsförderung in Kassel wird u. a. durch die 
im Jahr 2008 eingerichtete Stelle einer/eines Integrationsbeauftragten, deren/dessen Auf-
gaben 2009 in die Arbeitsbereiche des Zukunftsbüros eingegliedert wurden, deutlich. 
Kernpunkt der Arbeit ist der Austausch und die gewinnbringende Vernetzung aller am In-
tegrationsprozess beteiligten Akteurinnen und Akteure. Auf dieser Grundlage werden be-
reits bestehende integrationspolitische Maßnahmen und Konzepte weitergeführt, vertieft 
und ggf. an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. Mit der Entwicklung eines Integ-
rationskonzepts der Stadt Kassel sollen einzelne Prozesse thematisch gebündelt und so 
besser sichtbar gemacht werden. Die Verzahnung mit einem Integrationsmonitoring er-
möglicht, Erfolge sichtbar zu machen und Handlungsbedarfe aufzuzeigen, so dass eine 
gezielte Steuerung der Integrationsmaßnahmen realisiert werden kann. 
 
Die vielfältigen Aufgaben der/des Integrationsbeauftragten sind exemplarisch folgende und 
entsprechen den Anforderungen einer kommunalen Querschnittsaufgabe: 

 Erarbeitung und Umsetzung eines integrationspolitischen Gesamtkonzeptes mit konkre-
ten Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Integrationsförderung in der Stadt Kassel 

 Planung, Initiierung und Begleitung von Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung des 
Integrationskonzepts 

 Fortschreiben des Integrationskonzepts, inklusive Zielüberprüfung, Integrationsmonito-
ring und Controlling 

 Koordination der Steuerung und Umsetzung des Integrationskonzepts 

 Aufbau und Pflege von Vernetzungsstrukturen, insbesondere mit den verschiedenen 
Migrantenorganisationen und -gruppen 

 Unterstützung der Abstimmung und Vernetzung von Angeboten und Diensten freier 
Träger und Migrantenorganisationen 

 Unterstützung externer Arbeitskreise zur Förderung von Integrationsbemühungen und 
regelmäßiger Kontakt zu Migrantenorganisationen 
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  Wahlbeteiligung bei der Ausländerbeiratswahl in den letzten drei Amtsperioden: 2001: 7,5 Prozent, 2005: 
9,0 Prozent 2010: 10,3 Prozent. Vgl. Stadt Kassel, Haupt- und Bürgeramt, Wahlbüro (2010): Ergebnisse 
der Ausländerbeiratswahlen, o. S. 
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 Unterstützung der städtischen Ämter bei der Umsetzung und Weiterentwicklung integra-
tionsrelevanter Aufgaben und Anforderungen 

 Initiierung und Moderation eines internen Fachkreises aus ämterübergreifenden An-
sprechpartnern 

 Berichterstattung an die politischen Gremien 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 

6.6.3 Bürgerschaftliches Engagement 

Wie vielfältig und bereichernd das Zusammenleben in Kassel durch seine Bewohnerinnen 
und Bewohner ist, wird besonders deutlich, wenn man sich die große Vereinslandschaft 
anschaut. Rund 100 eingetragene Vereine von Migrantinnen und Migranten aus 16 unter-
schiedlichen Nationen sind bekannt.

37
 Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gesamt-

zahl an Migrantenorganisationen um ein Vielfaches höher liegt. Das Themenspektrum ver-
einsgebundener Aktivitäten reicht über Sport, Kultur, Kirche, Moschee, Frauen, Bildung, 
Integration bis hin zur Jugend- und Elternarbeit. Bürgerschaftliches Engagement findet 
allerdings nicht nur im Verein durch dessen Vorstand oder die Mitglieder statt, sondern 
entspringt gleichermaßen dem alltäglichen Lebensumfeld der Menschen wie beispielsweise 
in der Nachbarschaftshilfe. Wie groß hier die wechselseitigen Unterstützungsleistungen 
und -netzwerke sind, kann jedoch nur erahnt werden. 
 
Viele Initiativen und Angebote in der Integrationsförderung zielen auf die Qualifizierung von 
Migrantinnen und Migranten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und deren 
Ausbildung zu interkulturellen Brückenbauern ab. Im Rahmen des Bundesprogramms 
"XENOS - Integration und Vielfalt“, sind in der Kasseler Nordstadt Migrantinnen und Mig-
ranten zu Bildungsbegleiterinnen und Bildungsbegleitern ausgebildet worden. Innerhalb 
des Programms „STÄRKEN vor Ort“ des Europäischen Sozialfonds werden im Stadtteil 
Rothenditmold verschiedene Projekte unter Beteiligung von Migrantinnen und Migranten 
verwirklicht. Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ wurden im Stadtteil 
Wesertor im Jahr 2010 mehrere Projekte realisiert. 

 
Eine dezernatsübergreifende Projektgruppe unter Federführung des Zukunftsbüros der 
Stadt Kassel hat ein Diskussionspapier mit Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Ge-
staltung und Weiterentwicklung von Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung erarbeitet.

38
 

Ein Ergebnis der in diesem Rahmen durchgeführten Bestandserhebung ist u. a., dass mit 
der klassischen Angebotsstruktur im Ehrenamt Zugewanderte nicht im gewünschten Um-
fang angesprochen und erreicht werden. Zukünftig sollen daher verstärkt Migrantinnen und 
Migranten für die Freiwilligenarbeit gewonnen werden. Die bereits erwähnte Vielzahl eh-
renamtlicher Aktivitäten der Zugewanderten muss darüber hinaus noch stärker in der Öf-
fentlichkeit sichtbar gemacht werden. 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre:  

 Vernetzung und Austausch zwischen Vereinen auf Stadtteilebene sind durch Stadtteil-
arbeitskreise gestärkt worden. 

 Vereinsvorstände sind in interkultureller Kompetenz weitergebildet worden. 

 Zur administrativen Unterstützung von Migrantenorganisationen sind entsprechende 
Angebote der Stadtverwaltung transparent dargestellt worden.  

 Gemeinsame Projekte und Aktionen zwischen Migrantenvereinen und deutschen Verei-
nen sind gefördert worden. 

 Das bürgerschaftliche Engagement von Migrantinnen und Migranten ist unterstützt und 
gefördert worden. 
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  Auskunft des Ordnungsamts der Stadt Kassel am 11.08.2010 
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  Vgl. Stadt Kassel, Zukunftsbüro (2010a): Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung in Kassel 
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6.6.4 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

Die Empfehlungen des Nationalen Integrationsplanes für eine kommunale Integrationspoli-
tik haben im Kern ein doppeltes Ziel: Die verbesserte Repräsentanz von Menschen mit 
Migrationshintergrund, ihrer Interessen und Sprachen in der Verwaltung und die verbesser-
te Kompetenz der Verwaltung im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund.

39
 

 
In der Stadtverwaltung Kassel waren unter Berücksichtigung der Zahl der Auszubildenden 
im Jahr 2009 insgesamt 2.812 Personen beschäftigt. Davon besitzen 48 eine ausländische 
Staatsangehörigkeit. Der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshinter-
grund, die innerhalb der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe beschäftigt 
sind, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine genaue Zahl lässt sich jedoch 
nicht beziffern, da weder der Geburtsort noch der Migrationshintergrund von der Personal-
verwaltung statistisch erfasst werden darf. Lediglich für die Auszubildenden der Stadtver-
waltung Kassel lässt sich festhalten, dass der Anteil der Auszubildenden mit Migrationshin-
tergrund von 2008 bis 2010 bereits von 18,2 Prozent auf 25,9 Prozent gesteigert werden 
konnte. Die jährliche Stellenausschreibung für Auszubildende enthält inzwischen folgende 
Formulierung: „Die Stadt Kassel möchte für die Ausbildungen junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund motivieren und bittet um ihre Bewerbungen.“ Zur Verbesserung der inter-
kulturellen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließ-
lich der Eigenbetriebe bietet das Personalamt der Stadt Kassel seit 2008 – inzwischen in 
Kooperation mit der JAFKA gGmbH – regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen an. 
 
Langfristig wird sich die Stadtverwaltung Kassel noch stärker einer interkulturellen Öffnung 
annehmen. Interkulturelle Kompetenz stellt in diesem Zusammenhang die Berücksichti-
gung unterschiedlicher kultureller Kompetenzen innerhalb der Belegschaft dar und bezieht 
Mitarbeitende, die aufgrund ihrer eigenen Migrationsbiografie über spezifische Kompeten-
zen verfügen, gezielt in die Entwicklung von Lösungen und Umsetzungsstrategien mit ein. 
Ziel muss es sein, dass die Vielfalt der Bevölkerungszusammensetzung sich auch inner-
halb der Stadtverwaltung in gleicher Weise widerspiegelt.  
 

Ziele der nächsten fünf Jahre: 

 Die „Charta der Vielfalt“ wird umgesetzt. 

 Bei allen Stellenausschreibungen ist der Zusatz aufgenommen worden, dass Menschen 
mit Migrationshintergrund besonders aufgefordert werden, sich zu bewerben. 

 Der allgemeine Anforderungskatalog für Stellen oder Ausbildungsplätze ist durch den 
Punkt „interkulturelle Kompetenzen / Erfahrungen“ erweitert worden. 

 Die Interkulturellen Kompetenzen aller Mitarbeitenden und insbesondere der Führungs-
kräfte der Stadtverwaltung sind durch regelmäßige Fortbildungen gefördert worden. 

 Die/der Integrationsbeauftragte hat gemeinsam mit allen Ämtern deren Dienstleistungs-
angebote hinsichtlich einer interkulturellen Serviceorientierung weiterentwickelt.  

 Zur Unterstützung in kultursensiblen Arbeitszusammenhängen ist ein internes Netzwerk 
„Kulturdolmetscher“ eingerichtet worden. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit ist intensiviert worden. 
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  Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2007a), A. a. O., S. 77 - 81 
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7. Steuerung 

Die Umsetzung des Integrationskonzepts muss strukturell und prozessual organisiert und 
gesteuert werden. Hierzu gehören auch der Aufbau eines Integrationsmonitorings und ei-
nes Berichtwesens. 

 

7.1 Strukturelle und prozessuale Organisation 

Die Arbeit der Projektgruppe, die die Entwicklung des Integrationskonzepts begleitet hat, 
endet mit der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung. Im Zuge der Kon-
zeptentwicklung hat sich gezeigt, dass eine dezernatsübergreifende Vorgehensweise und 
die Beteiligung des Ausländerbeirates sowie von Akteurinnen und Akteuren der Integrati-
onsförderung in Kassel von entscheidender Bedeutung ist.  
 
Die Steuerung der Umsetzung des Integrationskonzepts sollte wie folgt organisiert werden: 
 
1. Um den internen Austausch mit den Fachämtern zu gewährleisten, ist gemäß der All-

gemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Kassel (ADGA) eine dauerhafte, 
fachübergreifende Arbeitsgruppe „Integrationsförderung“ einzurichten. Die Geschäfts-
führung und Moderation liegt beim Zukunftsbüro. Auf Wunsch kann durch das Zu-
kunftsbüro ein Vorschlag zur Besetzung der Gruppe erarbeitet werden. Die Arbeits-
gruppe „Integrationsförderung“ trifft sich in der Regel einmal im Quartal, bei Bedarf 
auch häufiger. 
 
Die Arbeitsgruppe „Integrationsförderung“ berät und unterstützt das Zukunftsbüro unter 
dem Aspekt der Qualitätssicherung bei folgenden Aufgaben: 
- Entwicklung von Schritten und Methoden zur Umsetzung des Integrationskonzepts 
- Festlegung und Umsetzung eines geeigneten Controllingverfahrens zur Überprü-

fung der innerhalb der Stadtverwaltung verabredeten Ziele und Maßnahmen 
- Erstellung des Integrationsberichts im Turnus von zwei Jahren 
- Interpretation der Ergebnisse des Integrationsmonitorings 
- Fortschreibung des Integrationskonzepts 

 
2. Um eine breite Beteiligung bei der Umsetzung und Fortschreibung des Integrations-

konzepts zu gewährleisten, wird das Zukunftsbüro gemeinsam mit der Arbeitsgruppe 
„Integrationsförderung“ mindestens einmal jährlich zu einem „Runden Tisch Integrati-
onsförderung“ einladen. 
- Der „Runde Tisch Integrationsförderung“ ist offen für Mitglieder des Magistrats, des 

Ausländerbeirats, der im Rathaus vertretenen Fraktionen, des Arbeitskreises In-
tegration sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung.  

- Die/der Integrationsbeauftragte berichtet dem „Runden Tisch Integrationsförderung“ 
über die Fortschritte bei der Umsetzung des Integrationskonzepts und über die Er-
gebnisse des Integrationsmonitorings. 

- Der „Runde Tisch Integrationsförderung“ spricht Empfehlungen zur Fortschreibung 
des Integrationskonzepts und zur Schwerpunktsetzung von Maßnahmen aus und 
dient als Plattform zum Austausch von Informationen und Erfahrungen zum Thema 
„Integrationsförderung in Kassel“. 
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7.2 Integrationsmonitoring 

Im Rahmen des Landesprogramms Modellregionen Integration vom Hessischen Ministeri-
um der Justiz, für Integration und Europa wird derzeit ein Integrationsmonitoring für die 
Stadt Kassel entwickelt. Das Kasseler Monitoring orientiert sich dabei an einem vom Land 
zur Verfügung gestellten Rahmenindikatorensatz. Zielsetzung des Integrationsmonitorings 
ist die Herstellung einer interkommunalen Vergleichbarkeit und das Sichtbarmachen der 
Kasseler Zuwanderungs- und Integrationsprozesse anhand von statistischen Daten. Die 
regelmäßige Beobachtung der Integrationsprozesse anhand von Indikatoren und Kennzah-
len dient der Messung von Entwicklungen und Wirkungen. Mit dem Integrationsmonitoring 
als statistische Ergänzung des Integrationskonzepts kann abgebildet werden, ob und wie 
sich Lebenslagen oder Lebensverhältnisse zwischen Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund langfristig aneinander angleichen.  
 
Inhaltlich gliedert sich das Integrationsmonitoring in vier Themenfelder, die sich an die In-
tegrationsdimensionen
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anlehnen. Die Indikatoren, die der strukturellen Dimension zuge-

ordnet werden, bilden den Zugang zu den Kernstrukturen der Kasseler Gesellschaft in 
Schlüsselbereichen wie Bildung, Arbeit und Gesundheit ab. Der Aufbau interethnischer 
Netzwerke und Beziehungen wird innerhalb der sozialen Dimension abgebildet. Die kultu-
relle Dimension umfasst Daten zum Erwerb der deutschen Sprache und statistische 
Kenntnisse zu den sozialen und kommunikativen Gewohnheiten der Kasseler Bevölkerung. 
Den Abschluss des Integrationsmonitorings bildet die identifikatorische Dimension, die In-
dikatoren zur Entwicklung von Zugehörigkeitsgefühlen umfasst.  
 
Die Dimensionen bauen stufenweise aufeinander auf und sind bestimmend für den Erfolg 
oder Misserfolg der Integration. Dabei gibt es jedoch zahlreiche Wechselwirkungen: 
Sprachkenntnisse sind beispielsweise grundlegend für eine erfolgreiche Integration in das 
Bildungssystem und bedingen einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt. So ist ohne 
eine strukturelle Integration weder eine soziale noch eine emotionale Hinwendung zur Auf-
nahmegesellschaft möglich. Das Wort ‚Prozess’ in Bezug auf Integration macht zudem 
deutlich, dass diese Entwicklungen über einen langen Zeitraum gedacht werden müssen: 
Dies bedeutet, sie sind generationsübergreifend und prägen den sozialen Habitus von Mig-
rantinnen und Migranten hinsichtlich ihrer Gewohnheiten, ihres Fühlens und ihres Han-
delns. Die Dimensionen können durch die Umsetzung dieses Integrationskonzepts nicht in 
gleichem Maße beeinflusst werden. Die Stadt Kassel schafft Voraussetzungen, insbeson-
dere im Bereich der strukturellen Integration. Auswirkungen sollten sich daraus nachhaltig 
ergeben. 
 
Die für das Integrationsmonitoring relevanten Messgrößen und Indikatoren werden hierbei 
in enger Abstimmung mit der Fachstelle Statistik und unter Rückgriff auf weitere relevante 
Ämter und Einrichtungen der Stadt Kassel und Landes- bzw. Bundeseinrichtungen zu-
sammengetragen. Die sich anschließende Interpretation, Kontextualisierung und Aufberei-
tung der Daten erfolgt durch die/den Integrationsbeauftragte/Integrationsbeauftragten im 
engen Austausch mit den jeweiligen Fachämtern. 
 
Da das Integrationsmonitoring für die Stadt Kassel eine empirisch gestützte Planungs- und 
Entscheidungsgrundlage darstellen wird, sollen Ergebnisse in Ergänzung zu den im Integ-
rationskonzept verabredeten Handlungsfeldern und Zielen interpretiert werden. Eine Ursa-
chen-Wirkungs-Analyse wird nur dann möglich werden, wenn zusätzlich zur Datenerhe-
bung eine systematische Berichterstattung erfolgt. 
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 Die Unterscheidung von vier Dimensionen der Integration geht auf Hartmund Esser zurück und erwies sich 
in der Integrationsforschung als sinnvoll. Sie wurde u.a. von Friedrich Heckmann modifiziert. Vgl. Heck-
mann, F. (2005): Bedingungen erfolgreicher Integration, o. S. 
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7.3 Berichtswesen 

Integration ist ein fortlaufender Prozess, der immer wieder neu gestaltet und strukturiert 
werden muss. Das vorliegende Integrationskonzept der Stadt Kassel ist hierzu eine Ar-
beitsgrundlage. Es ist ein Gemeinschaftswerk, das ohne das Engagement vieler Bürgerin-
nen und Bürger und Einrichtungen nicht möglich gewesen wäre. Auch die Umsetzung des 
Konzeptes wird ohne dieses Engagement kaum möglich sein. 
 
Das Zukunftsbüro legt den städtischen Gremien einen Integrationsbericht im Turnus von 
zwei Jahren vor. Dieser Bericht enthält Aussagen zu 

 Tendenzen und Entwicklungen des Integrationsprozesses in Kassel, 

 den in den zurück liegenden zwei Berichtsjahren im Rahmen des Integrationskonzepts 
durchgeführten Programmen und Maßnahmen, 

 dem Sachstand in den einzelnen Handlungsfeldern, 

 dem Sachstand der Integration in Kassel anhand der Daten des Monitorings, 

 den besonders herausragenden Schlüsselprojekten. 
 
Eine besondere Herausforderung wird hierbei der Beurteilung von Zielen zukommen, die 
erst nach einer entsprechenden Planungsphase umgesetzt werden können. Auch werden 
viele Wirkungen, wie zum Beispiel bei schulischer Förderung, erst nach mehreren Jahren 
messbar sein. Hinzu kommt die Herausforderung, unmittelbare kausale Zusammenhänge 
von Maßnahmen und Wirkungen nachzuweisen. 
 
Das Integrationsmonitoring wird für das Berichtswesen gesamtstädtische Zuwanderungs- 
und Integrationsprozesse anhand statistischer Daten kompakt sichtbar machen. 
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Ausblick und Dank 

 

Das Integrationskonzept der Stadt Kassel ist umfangreich geworden. Es stellt kurz den 
internationalen, nationalen und hessischen Bezug her. Zur Standortbestimmung werden 
die demografischen Daten benannt. Es beschreibt die vorausgegangenen Leistungen auf 
dem Weg zu diesem Konzept. Mit der Definition und den Leitlinien wird die Gesamtrichtung 
angegeben, die in den einzelnen Handlungsfeldern zielgruppenspezifisch beschritten wer-
den soll. In jedem Handlungsfeld werden einige der bereits laufenden relevanten Maßnah-
men dargestellt und weitere Bedarfe aufgezeigt. Für jedes Handlungsfeld sind konkrete 
Ziele für die nächsten Jahre formuliert. Die für die Umsetzung des Integrationskonzeptes 
erforderlichen Strukturen und Prozesse sind beschrieben, ebenso das Berichtswesen und 
das Monitoring. 
 
Die Erarbeitung des Integrationskonzepts wäre ohne die engagierte Mitwirkung von vielen 
Beteiligten nicht möglich gewesen. Es ist im besten Sinne des Wortes ein Gemeinschafts-
werk geworden. Ich möchte mich bei dem Ausländerbeirat, allen Mitgliedern der Projekt-
gruppe, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops, den zahlreichen weiteren 
Mitwirkenden aus den Ämtern der Stadt und den zahlreichen freien Trägern und nicht zu-
letzt beim IEV – Institut für Einheit in Vielfalt, Hanau, unserem wissenschaftlichen Begleiter, 
für die engagierte Mitwirkung ganz herzlich bedanken. 
 
Mein besonderer Dank gilt der Stadtverordnetenversammlung, die mit ihrem Beschluss nun 
„die Zeit nach dem Konzept“ ermöglichen wird. Das Empfinden aller Mitwirkenden ist, dass 
die „eigentliche Arbeit“ nun nach der Verabschiedung des Konzepts beginnt. Wenn unser 
Integrationskonzept dieses Gefühl auslöst, dann ist es uns gelungen! Denn in erster Linie 
war es unser Ziel, durch die Entwicklung des Integrationskonzepts möglichst viele Partner 
zu gewinnen, um die Zukunft der Integration in Kassel gemeinsam zu gestalten. Wir wer-
den diese Zusammenarbeit fortsetzen, um die aufgestellten Ziele nachhaltig zu erreichen.  
 
Ich will, dass die Integration in Kassel zu einer Erfolgsgeschichte wird.  
 
 
 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
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Mitglieder der Projektgruppe 

 
Der Projektgruppe, die unter der Leitung der Integrationsbeauftragten gearbeitet hat, ge-
hörten an: 
 
 

Ullrich BIEKER Geschäftsbereich des Oberbürgermeis-
ters, Leiter des Zukunftsbüros 

Cornelia ENGELHARDT-FRÖHLICH Dezernat für Verkehr, Umwelt,  
Stadtentwicklung und Bauen 

Britta FEDDERN Jobcenter Stadt Kassel 

Dr. Ute GIEBHARDT Frauenbeauftragte 

Gerhard HARBUSCH Sozialamt, Hilfen zum Lebensunterhalt 

Dr. Gabriele OEFNER Gesundheitsamt Region Kassel 

Daniela RITTER Kinder- und Jugendbeauftragte 

Graziella RODE Volkshochschule Region Kassel 

Katrin ROTTKAMP Geschäftsbereich des Oberbürgermeis-
ters, Zukunftsbüro, Integrationsbeauf-
tragte 

Kamil SAYGIN Vorsitzender des Ausländerbeirats 

Katja SCHÖNE Dezernat für Jugend, Schule,  
Frauen und Gesundheit 

Wolfgang SCHWERDTFEGER Dezernat für Sport, Ordnung  
und Sicherheit 

Angelika TRILLING Sozialamt, Referat für Altenhilfe 

Ruth WAGNER Kulturamt, Kulturförderung und -beratung 

Reinhold WEIST Geschäftsbereich des Oberbürgermeis-
ters, Referent für Grundsatzfragen 

Hilla ZAVELBERG-SIMON Caritasverband Nordhessen e. V., als 
Vertreterin des Arbeitskreises Integration 

 
 
Zur wissenschaftlichen Begleitung des Konzeptentwicklungsprozesses waren darüber hin-
aus  
 

Nezih AÇBA Geschäftsführer des IEV - Instituts für  
Einheit in Vielfalt, Hanau 

sowie   

Prof. Dr. Süleyman GÖGERCIN 

 

Fachrat des IEV - Instituts für Einheit in 
Vielfalt, Hanau 
 

als feste Mitglieder in die Projektgruppe eingebunden. 
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Anhang 
 
A  Übersicht der Handlungsfelder und Ziele  
 (wird im Laufe des Jahres 2012 vorgelegt) 
 
B Integrationsmonitoring 
 (wird im Laufe des Jahres 2012 vorgelegt) 
 



 

-I-/-IG- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.338  Kassel, 5. April 2012 
 
 
 
Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Kassel 
hier: Vorlage der Anhänge A und B 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die als Anlagen zum Integrationskonzept der Stadt Kassel beigefügten Dokumente ʼ Anhang A - 
Übersicht der Handlungsfelder und Zieleʻ  sowie  ʼ Anhang B - Integrationsmonitoringʻ  werden 
beschlossen.“ 

 
 

Begründung: 
 
In seiner Sitzung vom 16. Januar 2012 hat der Magistrat die Umsetzung des Integrationskonzepts 
beschlossen. 
 
Hierzu wurde angekündigt, im Jahr 2012 eine Übersicht der Handlungsfelder und Ziele sowie ein 
Integrationsmonitoring ergänzend zum Integrationskonzept vorzulegen. 
 
Zwischenzeitlich wurden diese Anhänge fertiggestellt. Insbesondere die Übersicht der Handlungsfelder 
und Ziele wurde mit allen zu beteiligenden Dezernaten und Ämtern abgestimmt, so dass eine gezielte 
und koordinierte Umsetzung von Maßnahmen erfolgen kann. 
 
Das Integrationsmonitoring, welches im Rahmen des Hessischen Landesprogramms „Modellregionen 
Integration“ entwickelt wurde, orientiert sich an Rahmenindikatoren des Landes Hessen und ermöglicht 
einen Überblick zur Lebenssituation der Kasseler Einwohnerinnen und Einwohner. Durch seine 
geplante regelmäßige Fortschreibung werden einerseits Integrationsprozesse erfasst und dargestellt. 
Darüber hinaus wird es als strategisches Steuerungsinstrument zur Weiterentwicklung der 
Integrationsförderung dienen und die Fortschreibung des Integrationskonzepts (geplant für 2016) 
unterstützen. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 26. März 2012 beschlossen mit dem Hinweis, dass 
die Umsetzung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes, sofern sie mit Ausgaben verbunden sind, 
unter Haushaltsvorbehalt steht. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anhang A 

 
Integrationskonzept 

der Stadt Kassel 
 
 
 

 

Übersicht der Handlungs-
felder und Ziele 
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Leitlinien der Integrationsförderung  
Die Integrationsförderung in Kassel orientiert sich künftig an folgenden Leit-

linien: 
1. Integration bedeutet miteinander, nicht nebeneinander. Sie ist ein dau-

erhafter Prozess, der nicht nur von den Organisationen der Zugewan-
derten, sondern von allen gesellschaftlichen Gruppen mitzutragen ist. 

2. Integrationsförderung richtet sich an Kinder und Jugendliche und deren 
Familien sowie an ältere Migrantinnen und Migranten. Sie liegt in der 
gemeinsamen Verantwortung von Zugewanderten und der Mehrheitsge-
sellschaft und setzt interkulturelle Kompetenz voraus. 

3. Integration ist Querschnittsaufgabe in Politik und Verwaltung. Die kon-
sequente interkulturelle Öffnung möglichst vieler Institutionen und Ange-
bote fördert Integrationsprozesse.  

4. Integration beinhaltet Teilhabe in allen Bereichen des kommunalen Le-
bens, auch in den Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements. Das 
Erlernen der deutschen Sprache ist wesentliche Grundlage gleichbe-
rechtigter Teilhabe. 

5. Integration und Entwicklung von kultureller Identität sind kein Wider-
spruch. Grundlage des Zusammenlebens ist die freiheitlich-
demokratische Grundordnung. 

6. Integrationsangebote sollen unter Beteiligung der Adressaten konzipiert 
werden. 

7. Die Umsetzung des Integrationskonzepts ist auf eine planungssichere 
finanzielle Grundlage zu stellen.  

8. Der Prozess der Umsetzung wird durch die/den Integrationsbeauftrag-
te/Integrationsbeauftragten dokumentiert, ausgewertet und regelmäßig 
fortgeschrieben. 

  

 
 
Zur Lesbarkeit der Übersicht der Handlungsfelder und Ziele: 
 
Die nachfolgende Übersicht erlaubt einen kompakten Überblick über die sechs Handlungs-
felder des Integrationskonzepts sowie die jeweils dazugehörigen Hauptziele. Innerhalb der 
einzelnen Handlungsfelder finden Sie tabellarisch untergliedert die für die nächsten fünf 
Jahre verabredeten Ziele mit Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung  sowie die für 
die Umsetzung verantwortlichen Organisationseinheiten.  
 
 
 

 
 
 

 
  



2 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. Handlungsfeld Bildung und Sprachförderung  ___________________ 3 

1.1 Besuch von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendförderung  _____________________________________________ 3 

1.2 Sprachförderung in Kindertagesstätten  ____________________________ 4 

1.3 Sprachförderung in der Schule ___________________________________ 4 

1.4 Übergang von der Schule in die Ausbildung / Berufswelt _______________ 5 

1.5 Kultursensible Elternarbeit  ______________________________________ 5 

1.6 Sprachkurse für Erwachsene ____________________________________ 6 

2. Handlungsfeld Kultur / Interkultur und interreligiöser Dialog ________ 7 

2.1 Interkultureller Dialog der Kulturschaffenden  ________________________ 7 

2.2 Kinderkultur, Jugendkultur und kulturelle Bildung _____________________ 8 

2.3 Interreligiöser Dialog  ___________________________________________ 9 

3. Handlungsfeld Sport und Gesundheit ___________________________ 9 

3.1 Sport als Beitrag zur Integration  __________________________________ 9 

3.2  Sport und Bewegung als Weg der Gesunderhaltung  _________________ 10 

3.3 Kultursensible Gesundheitsversorgung ____________________________ 10 

4. Handlungsfeld Teilhabe am Arbeitsmarkt  ______________________ 11 

4.1 Junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ___________________ 11 

4.2 Berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden _____ 12 

5. Handlungsfeld Wohnen und Leben im Stadtteil __________________ 13 

5.1 Förderung des Wohnungsbaus und Wohnumfelds ___________________ 13 

5.2 Bewahrung und Förderung von Heterogenität in den Kasseler 
Stadtteilen und Sozialräumen ___________________________________ 13 

6. Handlungsfeld kommunale Verwaltung – Integration als 
Querschnittsaufgabe _______________________________________ 14 

6.1  Aufgaben und Wirkungskreis des Ausländerbeirates der Stadt Kassel ___ 14 

6.2 Aufgabenbereiche der/des Integrationsbeauftragten _________________ 14 

6.3 Bürgerschaftliches Engagement _________________________________ 15 

6.4 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ____________________________ 15 

 



3 
 

Handlungsfelder und Ziele der Integrationsförderung im 
Umsetzungszeitraum 2012 bis 2016 

 

 

1. Handlungsfeld Bildung und Sprachförderung 

Hauptziele 

 Die Sprachkompetenz der Menschen mit Migrationshintergrund hat sich verbessert. Sie verfü-
gen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift.  

 Die Bildungsbeteiligung und die Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten sind nachhal-
tig verbessert und ihre Bildungsreserven sind erschlossen worden.  

 Der verbesserte Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erleich-
tert deren Zugang zu Ausbildung und beruflicher Bildung. 

 Interkulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen ist gefördert worden. 

 

1.1 Besuch von Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendförde-
rung 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.1.1  Kinder aus allen Bevölkerungsgruppen 
und unabhängig ihres Aufenthaltssta-
tus besuchen früh und lange eine Kin-
dertageseinrichtung. 

Auswahlkriterien zur Platz-
vergabe in Kindertagesstät-
ten und Vergleich der Be-
suchsdauer aller Kinder 

Jugendamt 

1.1.2  Kindern ab drei Jahren ist der kosten-
lose Besuch einer Kindertageseinrich-
tung ermöglicht worden, um die Ver-
sorgungsquote im letzten Kindergar-
tenjahr von nahezu 100 Prozent zu 
erreichen. 

Kindergartenbesuchsquote  Jugendamt 

1.1.3  Plätze für Kinder unter drei Jahren sind 
ausgebaut worden, so dass deren Zahl 
bei der Betreuung auf mindestens 35 
Prozent erhöht worden ist. 

Vorhandene Plätze für Kin-
der unter drei Jahren und 
deren Betreuungsquote 

Jugendamt 

1.1.4  Elternarbeit, verstanden als Erzie-
hungspartnerschaft, ist gefördert wor-
den. 
  

Anzahl durchgeführter Fort-
bildungen zur interkulturellen 
Elternarbeit 

Jugendamt 

1.1.5  Zielgerichtete und stadtteilbezogene 
außerschulische Sprachförder- und 
Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche sind entwickelt worden. 

Anzahl entwickelter Sprach-
förder- und Bildungsangebo-
te für Kinder und Jugendliche 
und deren Umsetzung 

Jugendamt 

1.1.6  Bestehende Projekte der Sprachförde-
rung sind erhoben, gesichert, aufei-
nander abgestimmt und gegebenen-
falls bedarfsgerecht ausgebaut wor-
den. 

Erarbeitete Übersicht über 
bestehende Projekte der 
Sprachförderung 

Jugendamt 

1.1.7  Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendförderung sind innerhalb ihrer 
Sozialräume vernetzt worden. 

Anzahl der Stadtteilarbeits-
kreise mit dem Themen-
schwerpunkt Kinder/Jugend-
liche 

Jugendamt 

1.1.8  Offene Kinder- und Jugendtreffs haben 
kultursensible Bildungsangebote für 
heterogene Gruppen angeboten. 

Anzahl kultursensibler Bil-
dungsangebote und deren 
Teilnehmende 

Jugendamt 
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1.2 Sprachförderung in Kindertagesstätten 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.2.1  Das Leuchtturmprojekt Sprachförde-
rung ist bedarfsgerecht als dauerhaftes 
Angebot in allen Kindertagesstätten 
installiert worden. 

Umsetzung des Leuchtturm-
projektes Sprachförderung 

Jugendamt 

1.2.2  Der Dialog zwischen Eltern und Fach-
kräften ist in den Kindertagesstätten 
intensiviert worden. 

Anzahl der Eltern-Initiativen 
in den Kindertagesstätten 

Jugendamt 

1.2.3  Für jede Kindertagesstätte sind Lese-
paten gewonnen worden. 
 

Anzahl der Lesepaten Jugendamt 

1.2.4  Mittels der erworbenen Sprachkompe-
tenz gestaltet sich der Übertritt in die 
Grundschule für die Kinder positiv. 

Anzahl der Rückstellungen 
bei der Einschulung 

Jugendamt 

 

1.3 Sprachförderung in der Schule1 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.3.1  Sprachförderung sowie Hausaufga-
benbetreuung sind intensiviert und in 
den Schulen, die den Ganztagsbetrieb 
anstreben, besonders berücksichtigt 
worden. 

Zahl der durchgeführten 
Sprachfördermaßnahmen 
sowie Hausaufgabenbetreu-
ungen 

Jugendamt 

1.3.2  Anzahl der Schülerinnen und Schüler, 
die eine individuelle und passgenaue 
Förderung erhalten und deren Über-
gang in die weiterführende Schule 
positiv verläuft, ist kontinuierlich ge-
stiegen.  

Steigerung der Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund in der 
Sekundarstufe 1 und Sekun-
darstufe 2 / Gymnasiale 
Oberstufe  

Jugendamt 

1.3.3  Mehrsprachigkeit ist als Kompetenz 
anerkannt, gepflegt und gefördert wor-
den.  

Anzahl der Sprachkurse in 
Minderheitensprachen 

Jugendamt 

1.3.4  Das Projekt „Deutschsommer“ ist ein-
geführt worden. 

Anzahl der Kinder, die am 
Projekt „Deutschsommer“ 
teilnehmen 

Jugendamt 

1.3.5  Die Elternbeteiligung ist intensiviert 
worden. 

Anzahl von Eltern mit Migra-
tionshintergrund in Elternbei-
räten und in Fördervereinen 
der Schulen 

Jugendamt 

 

  

                                                
1  

 Anm.: Für die Umsetzung der Ziele sind zusätzliche politische Entscheidungen notwendig. 
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1.4 Übergang von der Schule in die Ausbildung / Berufswelt 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.4.1  Ein ganzheitliches und zielgruppenori-
entiertes Konzept „Bildung / Sprach-
förderung“ ist entwickelt und umge-
setzt worden. 

Entwicklung und Umsetzung 
von ganzheitlichem und ziel-
gruppenorientiertem Konzept 

Jugendamt 

1.4.2  Innerhalb der Kasseler Stadtteile sind 
Bildungsträger, Organisationen und 
Kommune nach dem Vorbild der Bil-
dungsregion Waldau bedarfsgerecht 
vernetzt worden. 

Erfolgte Vernetzung 
 

Jugendamt 

1.4.3  Bei der Berufsorientierung des „Über-
gangsmanagements Schule-Beruf“ 
sind interkulturelle Kompetenzen ver-
mittelt worden. 
 

 Verankerung der Vermitt-
lung interkultureller 
Kompetenz im Curricu-
lum 

 Anzahl durchgeführter 
Trainings 

Jugendamt 

1.4.4  Bildungslotsen sind zur Förderung des 
„Übergangsmanagement Schule-
Beruf“ eingebunden worden. 

Anzahl der Bildungslotsen 
 

Jugendamt 

1.4.5  Kontinuierlich mehr Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund sind 
in ein Ausbildungsverhältnis gekom-
men. 

Zahl der Ausbildungsverhält-
nisse 
 

Jugendamt 

1.4.6  Für ausbildungsreife Jugendliche sind 
Möglichkeiten der außerbetrieblichen 
Ausbildung geschaffen worden, um 
Benachteiligungen abzubauen. 

 Zahl der Berufsschüle-
rinnen und Berufsschüler 
(im Bereich der Berufs-
orientierung) ohne Aus-
bildungsvertrag 

 Anzahl der Jugendlichen 
mit Ausbildungsvertrag in 
der regulären und au-
ßerbetrieblichen Ausbil-
dung 

Jugendamt 

 

1.5 Kultursensible Elternarbeit 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.5.1  Strukturen und Praxis der Elternarbeit 
sind in Kindertagesstätten und Schulen 
durch Organisations- und Personal-
entwicklungsmaßnahmen mit dem Ziel 
der interkulturellen Öffnung positiv 
verändert worden. 

Anzahl durchgeführter Maß-
nahmen in Kindertagesstät-
ten und Schulen 

Jugendamt 

1.5.2  Es ist ein Leitfaden zur interkulturellen 
Erziehungspartnerschaft zwischen 
Kindertagesstätte und Eltern entwickelt 
worden. 

Entwickelter Leitfaden  Jugendamt 

1.5.3  Ein Netzwerk „Kultursensible Elternar-
beit und Familienbildung“ ist aufgebaut 
worden, das neue Zugänge für bisher 
nicht oder wenig erreichte Eltern eröff-
net. 

Einrichtung eines Netzwerks 
„Kultursensible Elternarbeit 
und Familienbildung“ 

Jugendamt 

 



6 
 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.5.4  Es finden gemeinsame Fortbildungen 
für alle pädagogischen Mitarbeitenden 
der Kindertagesstätten und alle Lehr-
kräfte zum Thema „Kultursensible 
Arbeit“ statt. 

Anzahl durchgeführter Fort-
bildungen zum Thema „Kul-
tursensible Arbeit“ 

Jugendamt 

1.5.5  Es sind offene Spieltreffs (unter 3 Jah-
re) und Elterntreffs (0 bis 10 Jahre) in 
Anbindung an Wohnquartiere und 
Institutionen eingerichtet worden. 

Anzahl eingerichteter Spiel- 
und Elterntreffs 

Jugendamt 

 

1.6 Sprachkurse für Erwachsene 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

1.6.1  Ein transparenter und zielgruppenbe-
zogener Zugang zu Sprachkursen und 
Weiterbildungsangeboten für Erwach-
sene und ältere Menschen ist u. a. 
durch die Verknüpfung von Integrati-
ons- und Sprachkursen ermöglicht. 

Gestiegene Anzahl der Teil-
nehmenden an Angeboten 
und Kursen 

Volkshochschule 
Region Kassel 

1.6.2  Bestehende Sprachförder-Projekte 
sind vernetzt, gemeinsame Veranstal-
tungen und Angebote werden geplant 
und durchgeführt. 

 Austausch zwischen den 
Projektträgern findet re-
gelhaft statt; 

 Initiierung bzw. Verknüp-
fung der Aktivitäten ist 
erfolgt. 

Volkshochschule 
Region Kassel 

1.6.3  Sprachförderangebote sind auf institu-
tioneller Ebene mit Angeboten der 
beruflichen Bildung stärker verknüpft 
worden, um den Betroffenen einen das 
Leben begleitenden und voranbrin-
genden Lernprozess zu ermöglichen. 

Abstimmung und Verknüp-
fung erfolgt 

Volkshochschule 
Region Kassel 

1.6.4  Bestehende niederschwellige 
Deutschkurse, insbesondere für Frau-
en bzw. Mütter sind ausgebaut und 
weiterentwickelt worden. 

Anzahl der Kurse und deren 
Teilnehmerinnen 

Volkshochschule 
Region Kassel 
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2. Handlungsfeld Kultur / Interkultur und interreligiöser Dialog 

Hauptziele 

 Ein Kasseler Modell interkultureller Stadtentwicklung, das zur dauerhaften Verankerung der In-
terkultur in die Kasseler Kulturlandschaft beiträgt, ist entworfen worden. 

 Alle Kultureinrichtungen haben sich in ihrer Zugangs- und Angebotsstruktur interkulturell geöff-
net. 

 Eine Stelle für Koordination und Netzwerkarbeit ist eingerichtet worden, die u. a. die Aufgabe 
hat, Dialog, Entwicklung und Ziele für den Wirkungsbereich „Kultur und Interkultur" langfristig mit 
allen Akteurinnen und Akteuren zu etablieren. 

 Die Stadt unterstützt Aktivitäten, die ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher religiöser 
Bekenntnisse fördern. 

 

2.1 Interkultureller Dialog der Kulturschaffenden 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

2.1.1  Kulturverantwortliche und Kulturbetrieb 
haben sich auf interkulturelle und hete-
rogene Anforderungen eingestellt. 

Berücksichtigung interkultu-
reller Aspekte in der Weiter-
entwicklung der Angebote 

Kulturamt 

2.1.2  Die entwickelten Leitlinien zur Interkul-
tur sind in ein Handlungskonzept zur 
dauerhaften Realisierung von Interkul-
tur überführt worden, das regelmäßig 
fortgeschrieben wird. 

Entwicklung und Fortschrei-
bung eines an Interkultur 
orientierten Handlungskon-
zeptes 

Kulturamt 

2.1.3  Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
ist ein interdisziplinär besetzter „Run-
der Tisch Interkultur“ eingerichtet wor-
den, der die verschiedenen Interessen 
und den Austausch fördert. 

Einrichtung des „Runden 
Tisches Interkultur“ 

Kulturamt 

2.1.4  Interkulturelle Projekte von Kultur-
schaffenden mit Zuwanderungsge-
schichte sowie Projekte, die Kultur-
schaffende mit und ohne Zuwande-
rungsgeschichte gemeinsam entwi-
ckeln, sind gefördert worden. 

 Anzahl interkultureller 
Projekte von Kulturschaf-
fenden mit Zuwande-
rungsgeschichte  

 Anzahl gemeinsamer 
Projekte von Kulturschaf-
fenden mit und ohne 
Migrationshintergrund 

 Beteiligung der Men-
schen mit Zuwande-
rungsgeschichte in ent-
sprechenden Gremien 
und Initiativen (Förder-
vereine der Kultureinrich-
tungen, Museumsverei-
ne, Gremien u. a.) 

Kulturamt 

2.1.5  Die Zuwanderungsgeschichte Kassels 
als gemeinsame Stadtgeschichte aller 
in Kassel lebenden Bevölkerungsgrup-
pen ist aufgearbeitet worden und wird 
in geeigneter Form vermittelt.  

Aufarbeitung und Veröffentli-
chung der Zuwanderungsge-
schichte 

Kulturamt 

2.1.6  Interkulturelle Stadtgeschichte hat 
Eingang in die Ausstellungs- und Ver-
mittlungspraxis der Museen und Aus-
stellungsorte in Kassel gefunden. 

Präsenz interkultureller Inhal-
te und Kulturveranstaltungen 
in der Stadtöffentlichkeit 

Kulturamt 
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Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

2.1.7  Interkulturelle Kulturinhalte und Kultur-
veranstaltungen sind in der Kasseler 
Stadtöffentlichkeit sichtbar und aner-
kannt. 

Anteile interkultureller Stadt-
geschichte in den Ausstel-
lungen 

Kulturamt 

2.1.8  Kulturelle Partnerschaften mit Regio-
nen aus Herkunftsländern der Zuge-
wanderten sind insbesondere für Kul-
turbegegnungen und künstlerischen 
Austausch intensiviert worden. 

Anzahl der kulturellen Part-
nerschaften / Begegnungen 
(Städte und Regionen) 

Kulturamt 

 

2.2 Kinderkultur, Jugendkultur und kulturelle Bildung 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

2.2.1  Kasseler Kindertagessstätten, Bil-
dungs- und Kinderbetreuungseinrich-
tungen, Kulturzentren, Initiativen, Ver-
eine und Kulturproduktionen fördern 
Kinderkultur. 

Anzahl der initiierten Projekte 
bzw. Angebote zur Förde-
rung der Kinderkultur und 
deren Nachfrage 

Kulturamt 

2.2.2  Zwischen Schulen, Museen und Aus-
stellungsorten bestehen verbindliche 
Kooperationspartnerschaften. 

Anzahl der Kooperations-
partnerschaften 

Kulturamt 

2.2.3  Interkulturelle Projekte sind mit Schu-
len, Kultureinrichtungen und Initiativen 
initiiert und umgesetzt worden.  

Anzahl der interkulturellen 
Projekte 

Kulturamt 

2.2.4  Ein interkulturelles Arbeitskonzept für 
Kindertagesstätten und Schulen ist 
entwickelt worden.  

Entwicklung eines interkultu-
rellen Arbeitskonzeptes 

Kulturamt 

2.2.5  Das städtische Kinderkulturprogramm 
ist fortgeführt worden. 
 

Weiterführung erfolgt Kulturamt 

2.2.6  Das Modellprojekt „Abenteuer Muse-
um“ hat dauerhafte Partnerschaften 
zwischen Museen und Kultureinrich-
tungen sowie Grundschulen und Ju-
gendhilfeeinrichtungen aufgebaut. 

Anzahl der Partnerschaften Kulturamt 

2.2.7  Zur kontinuierlichen Entwicklung und 
Koordination von Projekten zur kultu-
rellen Bildung für Kinder und Jugendli-
che ist eine Stelle eingerichtet worden.  

Eine Stelle ist eingerichtet. Kulturamt 

2.2.8  Jugendkulturelle Angebote knüpfen an 
die lokale Jugendkulturszene an und 
fördern die kulturell-ästhetische Bil-
dung sowie den Austausch zwischen 
und innerhalb der jugendkulturellen 
Bereiche. 

Anzahl interkultureller Ju-
gendkulturangebote 

Kulturamt  
Jugendamt 
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2.3 Interreligiöser Dialog 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

2.3.1  Zur Erhaltung und Weiterentwicklung 
des friedlichen Miteinanders der Reli-
gions- und Glaubensgemeinschaften 
und zur Erhaltung des Stadtfriedens ist 
der interreligiöse Dialog zwischen den 
Religions- und Glaubensgemeinschaf-
ten nachhaltig gefördert worden.  

Regelmäßige Einberufung 
des „Runden Tisches der 
Religionen“ unter Vorsitz des 
Oberbürgermeisters 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

2.3.2  Die Religionsgemeinschaften sind in 
Aktivitäten und Projekte der Stadt ein-
bezogen worden. 

Entwicklung von Formen des 
Einbezugs von Religionsge-
meinschaften in Aktivitäten 
und Projekte der Stadt 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

2.3.3  Der „Rat der Religionen“ hat seine 
Arbeit erfolgreich aufgenommen. 

Regelmäßige Arbeitstreffen 
unter Vorsitz des Oberbür-
germeisters 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

 

3. Handlungsfeld Sport und Gesundheit 

Hauptziele 

 Der Zugang zu gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen, vor allem für Erwachsene, zu Pflege 
und diagnosegerechten Behandlungsformen ist u. a. durch Abbau von Verständigungshemmnis-
sen verbessert worden. 

 Strategien zur Senkung von finanziellen, kulturellen, sprachlichen und informationellen Zu-
gangshindernissen zu Angeboten des Sports, der Bewegung und der Gesundheitsförderung 
sind entwickelt worden. 

 Die Vernetzung zwischen den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zugunsten einer 
kultursensiblen Ansprache und Begleitung von Menschen mit Migrationshintergrund ist verbes-
sert worden. 

 Sport als Integrationsfaktor ist für ein aktives Miteinander besser genutzt worden. 

 

3.1 Sport als Beitrag zur Integration  

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

3.1.1  Akteursnetzwerke innerhalb des Frei-
zeitsports, aber auch zwischen den 
Bereichen Sport und Gesundheit sind 
aufgebaut worden. 

Initiierte Akteursnetzwerke  Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro  
Sportamt 

3.1.2  Sportvereine haben ihre Möglichkeiten 
des kulturübergreifenden Miteinanders 
ausgeschöpft und ihre Angebote be-
darfsgerecht weiterentwickelt. 

Anzahl interkultureller Sport-
angebote 
 

Sportamt 

3.1.3  Trainerinnen und Trainer sowie Ver-
einsverantwortliche haben ihre inter-
kulturellen Kompetenzen weiterentwi-
ckelt. 

Anzahl Fortbildungen zur 
interkulturellen Kompetenz 
und deren Inanspruchnahme 

Sportamt 

3.1.4  Migrantinnen sind für die Durchführung 
von Sportangeboten und für ehrenamt-
liche Aufgaben gewonnen worden. 

Anzahl der Migrantinnen, die 
eine Sportgruppe leiten oder 
trainieren 

Sportamt 

3.1.5  Geschlechtersensible und altersge-
rechte Sportangebote sind auf- und 
ausgebaut worden. 

Anzahl von Sportangeboten, 
die den Bedürfnissen von 
älteren Einwohnerinnen und 
Einwohnern und solchen mit 
Migrationshintergrund ent-
sprechen 

Sportamt  
Frauenbüro 
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3.2  Sport und Bewegung als Weg der Gesunderhaltung 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

3.2.1  Zielgruppenspezifische Kampagnen 
zur Förderung von Sport, Bewegung 
und Gesundheitsförderung sind entwi-
ckelt und durchgeführt worden. 

Anzahl gezielter Kampagnen 
zur Bewegung sowie zur 
Sport- und Gesundheitsför-
derung 

Sportamt  
Sozialamt 

3.2.2  Migrantenorganisationen haben an der 
Weiterentwicklung von Angeboten des 
Sports, der Bewegung und der Ge-
sundheitsförderung mitgewirkt. 

Anzahl der beteiligten Mig-
rantenorganisationen an der 
Weiterentwicklung von An-
geboten 

Sportamt  

3.2.3  Ärzte weisen Patienten mit Migrations-
hintergrund gezielt auf die Chancen 
der sportlichen Betätigung hin. 

Anzahl der Migrantinnen und 
Migranten, die am Programm 
„Bewegung auf Rezept“ teil-
nehmen 

Gesundheitsamt 
Region Kassel 

3.2.4  Kindertagesstätten, Schulen und Frei-
zeiteinrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche haben sich mit Sportverei-
nen vernetzt und entwickeln freizeitori-
entierte Sportangebote. 

Anzahl gemeinsam entwi-
ckelter Sportangebote 

Jugendamt 

3.2.5  Trainingsangebote wie „GRIPS – kom-
petent im Alter“2 haben sich verstärkt 
an ältere Migrantinnen und Migranten 
gewandt und sich bezogen auf deren 
spezifische Bedarfslagen weiterentwi-
ckelt. 

Zahl der GRIPS-Gruppen, 
die von Einwanderern durch-
geführt und besucht werden 

Sozialamt 

3.2.6  Um den Zugang zum Gesundheitswe-
sen zu erleichtern, sind geschulte Mig-
rantinnen und Migranten als Multiplika-
toren im Rahmen von Sprachkursen 
einbezogen worden, die dort Informati-
onen zum deutschen Gesundheitssys-
tem vermitteln. 

Anzahl der erfolgten Bera-
tungen im Rahmen von 
Sprachkursen 

Gesundheitsamt 
Region Kassel, 

Volkshochschule 
Region Kassel 

 

3.3 Kultursensible Gesundheitsversorgung 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

3.3.1  In stadtteilorientierten und sozialräum-
lichen Vorhaben hat der Bereich Ge-
sundheit und Gesundheitsinformation 
regelhaft Eingang gefunden. 

Anzahl der Stadtteilarbeits-
kreise, die sich den Gesund-
heitsthemen widmen 

Sozialamt,  
Gesundheitsamt 
Region Kassel 

3.3.2  Akteurinnen und Akteure im Gesund-
heitswesen haben sich zur Erkennung 
und Behandlung migrationsspezifi-
scher gesundheitlicher Störungen 
durch Vermittlung von kulturellen Be-
sonderheiten bzw. Bedürfnissen quali-
fiziert. 

Anzahl kultursensibler Kon-
zepte sowie Qualifizierungs-
angebote im Gesundheits-
wesen und deren Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer 

Gesundheitsamt 
Region Kassel 

  

                                                
2  „GRIPS – kompetent im Alter“ ist ein Projekt, bei dem speziell geschulte Freiwillige wohnortnahe Angebote 

zur Gesunderhaltung für ältere Menschen durchführen.  
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Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

3.3.3  Bei der Gesundheitsversorgung sind 
die sprachlichen Voraussetzungen der 
Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigt 
worden; ihre kulturellen und religiösen 
Prägungen haben im Interesse einer 
wirksamen Versorgung Eingang in die 
Konzepte der Behandlung und Pflege 
gefunden. 

Konzepte und Praxis der 
Behandlung und Pflege 

Sozialamt,  
Gesundheitsamt 
Region Kassel 

3.3.4  Einrichtungen des Gesundheitswesens 
haben im institutionen- und sektoren-
übergreifenden Austausch Wege dafür 
erarbeitet, wie sprachliche und kultu-
relle Besonderheiten ihrer Nutzerinnen 
und Nutzer sowie Patientinnen und 
Patienten Berücksichtigung finden 
können. 

Einrichtung eines „Runden 
Tisches Gesundheit / Pflege“ 

Gesundheitsamt 
Region Kassel 

3.3.5  Der dreisprachige Gesundheits-, Pfle-
ge- und Beratungs-Wegweiser ist ak-
tualisiert und allen Neuzugewanderten 
zur Verfügung gestellt worden. 

Für Migrantinnen und Mig-
ranten sind mehrsprachige 
Gesundheits-, Pflege und 
Beratungs-Wegweiser er-
stellt. 

Gesundheitsamt 
Region Kassel 

3.3.6  Interkulturelles Älterwerden ist insbe-
sondere im Hinblick auf Menschen 
muslimischen Glaubens in Kooperation 
mit Altenhilfeeinrichtungen und Migran-
tenorganisationen in Kassel intensiver 
thematisiert worden. 

Anzahl der durchgeführten 
Informationsveranstaltungen 
und deren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Sozialamt 

 
 

4. Handlungsfeld Teilhabe am Arbeitsmarkt 

Hauptziele 

 Die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten an der Erwerbsarbeit, der Selbständigkeit und an 
der Aus- und Weiterbildung ist quantitativ und qualitativ verbessert worden. 

 Eine interdisziplinäre und entscheidungsbefähigte Arbeitsgruppe, die Maßnahmen zur Arbeits-
marktintegration auf operativer Ebene abstimmt, ist eingerichtet worden. 

 

4.1 Junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

4.1.1  Der Anteil von Auszubildenden mit 
Migrationshintergrund bei regional 
ansässigen Unternehmen und in der 
Stadtverwaltung Kassel ist erhöht wor-
den. 

Anteil von Auszubildenden 
mit Migrationshintergrund in 
der Stadtverwaltung 

Personal- und 
Organisationsamt 

4.1.2  Die Anzahl der Unternehmen, die in-
terkulturelle Kompetenz als Bestandteil 
des Anforderungsprofils vorweisen und 
Fortbildungen zu interkultureller Kom-
petenz anbieten bzw. daran teilneh-
men, ist gestiegen. 

Anzahl der Unternehmen Jobcenter  

4.1.3  Öffentlichkeitswirksame Veranstaltun-
gen, die interkulturelle Potenziale von 
jungen Migrantinnen und Migranten 
verdeutlichen, sind umgesetzt worden. 

Anzahl der Veranstaltungen Jugendamt,  
Jobcenter 
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Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

4.1.4  Fördermaßnahmen zur Ausbildungs-
aufnahme sind unter Berücksichtigung 
des demografischen Wandels und des 
zukünftigen Fachkräftebedarfs fortge-
setzt und präzisiert worden. 

Anzahl durchgeführter Maß-
nahmen zur Ausbildungsauf-
nahme 

Jugendamt 
Jobcenter 

 

4.2 Berufliche Qualifizierung von Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

4.2.1  Für den Bereich der Weiterbildung ist 
eine systematische Übersicht erarbei-
tet worden. 

Übersicht ist  erstellt. Jobcenter 

4.2.2  Weiterbildungsmaßnahmen sind aufei-
nander abgestimmt geplant worden.  

Erfolgte Planung Jobcenter 

4.2.3  Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarktin-
tegration und Existenzgründung sind 
unter Berücksichtigung des demografi-
schen Wandels und des zukünftigen 
Fachkräftebedarfs fortgesetzt und 
präzisiert worden. 

Anzahl der Fördermaßnah-
men sowie deren Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sowie 
die Vermittlung ins Arbeitsle-
ben 

Jobcenter 

4.2.4  Fördermaßnahmen zur Arbeitsmarktin-
tegration sind mit anderen bestehen-
den Förderprogrammen kompatibel 
gemacht worden. 

Anzahl der abgestimmten 
Maßnahmen 

Jobcenter 

4.2.5  Unterstützungsmaßnahmen zur Exis-
tenzgründung sind fortgeführt bzw. 
Möglichkeiten der Mikrofinanzierung 
von Gründungen genutzt worden. 

Anzahl von Existenzgrün-
dungen, Selbständigenquote 

Jobcenter 

4.2.6  Die Quote der Beschäftigten mit Migra-
tionshintergrund im öffentlichen Dienst 
ist erhöht worden. 

Anzahl der Migrantinnen und 
Migranten im öffentlichen 
Dienst 

Personal- und 
Organisationsamt, 

Jobcenter 
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5. Handlungsfeld Wohnen und Leben im Stadtteil 

Hauptziele 

 Eine integrierte, sozialraumorientierte und partizipative Stadtteil- und Quartiersentwicklung ist 
initiiert und in gesamtstädtische Strategien eingebunden worden. 

 Nahmobilitätskonzepte zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Nutzung des öffentli-
chen Raums als Plätze der Begegnung und Kommunikation sind entwickelt worden. 

 In allen Kasseler Stadtteilen sind sozialräumliche Bildungs- und Freizeitangebote aufeinander 
abgestimmt worden, die das Gemeinwesen aktiv gestalten. 

 Das Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund ist in 
den Stadtteilen verbessert worden und der Zusammenhalt im Sozialraum ist gestärkt worden. 

 

5.1 Förderung des Wohnungsbaus und Wohnumfelds 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren3 Verantwortlich 

5.1.1  Mit Wohnungsbaugesellschaften und 
privaten Vermietern sind Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Lebenssituation 
in Mietwohnungen erarbeitet und um-
gesetzt worden. 

Bedarfsorientierte Konzepte 
und Maßnahmen zur Ver-
besserung der Wohnsituation 

Stadtplanung, 
Bauaufsicht und 
Denkmalschutz 

5.1.2  Wohnungssuche und Bildung von 
Wohneigentum durch Haushalte mit 
Migrationshintergrund sind durch Bera-
tung und Informationen gefördert wor-
den. 

Anzahl durchgeführter Bera-
tungen 

Bauverwaltungs-
amt 

5.1.3  Generationenübergreifendes Wohnen 
ist gefördert und unter dem Aspekt der 
interkulturellen Vielfalt weiterentwickelt 
worden. 

Innovative Wohnprojekte 
werden verwirklicht 

Stadtplanung, 
Bauaufsicht und 
Denkmalschutz 

5.1.4  Angebote an wohnortnahen Spiel- und 
Sportstätten sowie alters- und ge-
schlechtsgerechte Freizeitanlagen für 
Kinder und Jugendliche, die auch 
Räume zur eigenen Gestaltung bieten, 
sind vorhanden. 

Anzahl vorhandener Spiel- 
und Sportstätten sowie woh-
nortnahe Freizeitstätten für 
Kinder und Jugendliche 

Umwelt- und  
Gartenamt 

 

5.2 Bewahrung und Förderung von Heterogenität in den Kasseler Stadtteilen und 
Sozialräumen 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

5.2.1  Stadtteilprojekte zur längerfristigen 
Verbesserung der Wohnsituation der 
zugewanderten Menschen sind durch 
neue Netzwerke wohnungsmarktrele-
vanter Akteurinnen und Akteure unter 
Beteiligung von Migrantinnen und Mig-
ranten weiterentwickelt worden. 

Netzwerke auf städtischer 
Ebene 

Stadtplanung, 
Bauaufsicht und 
Denkmalschutz 

 
 

                                                
3  Anm.: Indikatoren wie Größe der Wohnungen, durchschnittliche Mietpreise, Wohnraumangebote, erhöhte 

Zugangschancen und Belegungsrechte oder Belegung sozial gebundener Wohnungen können nicht nach 
der Herkunft der potentiellen Mieterinnen und Mieter differenziert erfasst werden. Auch ist die Erhebung sta-
tistischer Daten in weiten Teilen aus Datenschutzgründen nicht möglich.  
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Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

5.2.2  Sozialräumliche Angebote werden 
zielgerichtet für Menschen aus ande-
ren Stadtteilen angeboten, so dass ein 
kultur- und generationenübergreifender 
Austausch entsteht und Vorurteile 
abgebaut werden. 

Anzahl der Angebote und 
deren Nutzer 

Kulturamt, 
Sozialamt, 
Jugendamt 

5.2.3  Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Ju-
gendzentren, Nachbarschaftstreffs, 
Stadtteilbibliotheken usw. werden im 
Sinne interkultureller Begegnungsstät-
ten genutzt und richten ihre Angebote 
und Programme interkulturell aus. 

 Anzahl interkultureller 
Begegnungsstätten 

 Anzahl der Vereine, die 
sich interkulturell geöff-
net haben 

 Ein interkulturelles Nut-
zungskonzept der Bür-
gerhäuser ist erarbeitet. 

Kulturamt, 
Sozialamt, 
Jugendamt 

5.2.4  In Stadtteilen mit Unterstützungsbedarf 
finden regelmäßig imagefördernde 
Veranstaltungen in Kooperation mit 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
den ansässigen sozialen und wirt-
schaftlichen Institutionen statt. 

Anzahl der Veranstaltungen Stadtplanung, 
Bauaufsicht und 
Denkmalschutz 

 
 

6. Handlungsfeld kommunale Verwaltung – Integration als Quer-
schnittsaufgabe 

Hauptziele 

 Die klassischen Grenzen kommunaler Fachzuständigkeiten sind beim Thema Integration über-
schritten worden und eine dezernats- und ämterübergreifende Zusammenarbeit ist gewährleis-
tet. 

 Die Zusammenarbeit und der Austausch aller am Integrationsprozess beteiligten Ämter im Sinne 
einer Integration als Querschnittsaufgabe sind entwickelt worden. 

 

6.1  Aufgaben und Wirkungskreis des Ausländerbeirates der Stadt Kassel 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

6.1.1  Der Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Aus-
länderbeirat und dem Zukunftsbüro 
sowie anderen Gremien der Stadt 
Kassel sind durch regelmäßigen Aus-
tausch und Entwicklung gemeinsamer 
Projektideen und Aktivitäten intensi-
viert worden. 

 Regelmäßige Austausch-
treffen erfolgen 

 Projekte und Aktivitäten 
werden umgesetzt. 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

 

6.2 Aufgabenbereiche der/des Integrationsbeauftragten 

Die vielfältigen Aufgaben der/des Integrationsbeauftragten entsprechen den Anforderungen ei-
ner kommunalen Querschnittsaufgabe und werden im Integrationskonzept (vgl. S. 37 f.) darge-
stellt. 

 

  



15 
 

6.3 Bürgerschaftliches Engagement 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

6.3.1  Vernetzung und Austausch zwischen 
Vereinen auf Stadtteilebene durch 
Stadtteilarbeitskreise sind gestärkt 
worden. 

Anzahl vertretener Vereine in 
Stadtteilarbeitskreisen 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

6.3.2  Vereinsvorstände sind in interkulturel-
ler Kompetenz weitergebildet worden. 

Anzahl der teilnehmenden 
Vereinsvorstände an Ange-
boten der Weiterbildung in 
interkultureller Kompetenz 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

6.3.3  Zur administrativen Unterstützung von 
Migrantenorganisationen sind Angebo-
te der Stadtverwaltung transparent 
dargestellt worden. 

Darstellung der Ansprech-
partner durch die Stadtver-
waltung 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

6.3.4  Gemeinsame Projekte und Aktionen 
zwischen Migrantenvereinen und deut-
schen Vereinen sind gefördert worden. 

Anzahl verwirklichter ge-
meinsamer Projekte und 
Aktionen 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

6.3.5  Das bürgerschaftliche Engagement 
von Migrantinnen und Migranten ist 
unterstützt und gefördert worden. 

Anzahl ausgestellter Ehren-
amtskarten 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

 

6.4 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

6.4.1  Die „Charta der Vielfalt“ wird umge-
setzt. 

Umsetzung ist erfolgt. Personal- und 
Organisationsamt 

6.4.2  Bei allen Stellenausschreibungen ist 
der Zusatz aufgenommen worden, 
dass Menschen mit Migrationshinter-
grund besonders aufgefordert werden, 
sich zu bewerben. 

Aufnahme des Zusatzes 
erfolgt bei Auszubildenden- 
Ausschreibungen 

Personal- und 
Organisationsamt 

6.4.3  Der allgemeine Anforderungskatalog 
für Stellen oder Ausbildungsplätze ist 
durch den Punkt „Interkulturelle Kom-
petenzen / Erfahrungen“ erweitert wor-
den. 

Anforderungskatalog ist er-
gänzt, soweit es die Stelle 
erfordert 

Personal- und 
Organisationsamt 

6.4.4  Die interkulturellen Kompetenzen aller 
Mitarbeitenden und Auszubildenden 
und insbesondere der Führungskräfte 
der Stadtverwaltung sind durch regel-
mäßige Fortbildungen gefördert wor-
den. 

Anzahl durchgeführter Fort-
bildungen 

Personal- und 
Organisationsamt 

6.4.5  Die/der Integrationsbeauftragte hat 
gemeinsam mit allen Ämtern deren 
Dienstleistungsangebote hinsichtlich 
einer interkulturellen Serviceorientie-
rung weiterentwickelt. 

Anzahl entwickelter Dienst-
leistungsangebote 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 
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Ziele der nächsten fünf Jahre Indikatoren Verantwortlich 

6.4.6  Zur Unterstützung in kultursensiblen 
Arbeitszusammenhängen ist ein inter-
nes Netzwerk „Kulturdolmetscher“ 
eingerichtet worden. 

Anzahl der Unterstützungs-
anfragen 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 

6.4.7  Die Öffentlichkeitsarbeit ist intensiviert 
worden. 

 Regelmäßige Informatio-
nen über aktuelle Veran-
staltungen und Entwick-
lungen in Kassel 

 Darstellung sämtlicher 
Angebote und Akteure 
sowohl auf der Homepa-
ge als auch in kultursen-
siblen Broschüren und 
Printmedien 

Geschäftsbereich d. 
Oberbürgermeisters 

Zukunftsbüro 
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1. Einleitung 
 

Der Leitspruch des Kasseler Integrationskonzepts „Kassel ist bunt und lebt Vielfalt in allen 

Generationen“ gilt in gleichem Maße auch für die vorliegende Zusammenfassung des Integ-

rationsmonitorings1, das im Rahmen des hessischen Landesprogramms „Modellregionen 

Integration“ entwickelt wurde. Zielsetzung des Monitorings ist es, eine interkommunale Ver-

gleichbarkeit herzustellen und die Kasseler Zuwanderungs- und Integrationsprozesse an-

hand von statistischen Daten sichtbar zu machen. 

 

Mit dem Begriff Monitoring wird die systematische Erfassung und Beobachtung von Entwick-

lungen, hier bezogen auf die Einbindung und Teilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-

pen am gesellschaftlichen Leben in Kassel, bezeichnet. Das Integrationsmonitoring orientiert 

sich in der Systematik an Dimensionen und Indikatoren, die von allen deutschen Großstäd-

ten in ähnlicher Weise eingesetzt werden. 

1.1 Möglichkeiten und Grenzen statistischer Daten 
 

Die im Einwohnermelderegister vorhandenen Daten sagen zunächst nur wenig über den 

Migrationshintergrund aus, lediglich anhand der Staatsangehörigkeit können unmittelbar 

Rückschlüsse gezogen werden. Die Fachstelle Statistik der Stadt Kassel arbeitet aus diesem 

Grund mit einem speziellen Datenaufbereitungsprogramm (MigraPro).  

 

Entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes besitzen folgende Personen 

einen Migrationshintergrund: 

 

- alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewander-

ten 

- sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer 

- und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 1949 

zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. 

 

Eine Unterscheidung der Daten nach ‚Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund‘ 

kann nur für einzelne Bereiche geleistet werden. Dies ist damit begründet, dass z. B. in den 

Schul- und Arbeitsmarktstatistiken nur eine Unterscheidung zwischen deutscher und nicht-

deutscher Staatsbürgerschaft erfasst wird.  

                                                
1 Eine ausführliche Version des Integrationsmonitorings kann beim Zukunftsbüro der Stadt Kassel  

  angefordert werden. 
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2. Rahmendaten 
 

In Kassel leben laut Einwohnermelderegister 193.112 Menschen (Stand 31. Dezember 

2010),  die sich aus dem Blickwinkel Migration in vier unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

aufteilen lassen: Menschen ohne Migrationshintergrund, Ausländer, Eingebürgerte und 

Aussiedler.  

 
Ausländer, Eingebürgerte und Aussiedler werden auch unter dem Begriff ‚Menschen mit 

Migrationshintergrund‘ zusammengefasst.  
 

Die Bevölkerungszusammensetzung variiert deutlich nach Altersgruppen.  
 

Verteilung nach Altersgruppen zum 31.12.2010 

 
Die unterschiedliche Verteilung zwischen den Altersgruppen ist zum einen durch die 

Zuwanderungswellen im Zuge der Gastarbeiterabkommen, der Verabschiedung des 

Bundesvertriebenengesetzes und durch die Änderung des Grundgesetzes, Artikel 16a 

(Asylrecht) entstanden. Zum anderen zeigen die Prozentsätze in den Altersgruppen 0 bis 

unter 3 und 3 bis unter 6 an, dass die Bevölkerungsgruppe der Migrantinnen und Migranten 

ein höheres Wachstum im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund aufweist. 

Für die langfristige Entwicklung der Stadtgesellschaft bedeutet dies, dass sich beide 

Gruppen zahlenmäßig fortlaufend einander annähern. 

ohne 
Migrations-
hintergrund 

65,1% 
Ausländer 

12,5% 

Eingebürgerte 
10,9% 

Aussiedler 
11,5% 

Bevölkerungszusammensetzung  
Stand 31.12.2010 

45,0% 

45,6% 

51,7% 

63,3% 

66,9% 

72,7% 

55,0% 

54,4% 

48,3% 

36,7% 

33,1% 

27,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 bis unter 3

3 bis unter 6

6 bis unter 18

18 bis unter 25

25 bis unter 65

65 und älter

ohne Migrationshintergrund  mit Migrationshintergrund
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3. Wichtige Daten für die Integrationsförderung für den  
Zeitraum 2008 bis 2010 

3.1 Kernbereiche der Integration 
 

Die rechtliche Integration, die Integration im Betreuungswesen, im Schul- und Ausbildungs-

wesen, auf dem Arbeitsmarkt sowie im Gesundheitswesen sind zentrale Bereiche zur Be-

obachtung von Entwicklungen im Rahmen eines Integrationsmonitorings, die nachfolgend 

gezielt betrachtet werden. 

  

 Beginnend mit einer Betrachtung zur rechtlichen Integration von den in Kassel leben-

den Ausländerinnen und Ausländern hat sich gezeigt, dass auf der einen Seite rund 

ein Viertel von ihnen über keinen unbefristeten Aufenthaltstitel verfügt und damit be-

reits rein rechtlich erschwerte Bedingungen für die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben hat. Auf der anderen Seite lebt über die Hälfte der Ausländerinnen und Aus-

länder bereits seit mindesten acht Jahren in Kassel.  

 Für den Bereich der Integration im Betreuungswesen kann zusammenfassend eine 

positive Entwicklung aufgezeigt werden. Der Prozentsatz von betreuten Kindern unter 

drei Jahren konnte in diesem Zeitraum von 9,9 Prozent auf 14,2 Prozent gesteigert 

werden. Die Betreuungsquote für Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren liegt 

mit 88,4 Prozent im Jahr 2010 auf einem hohen Niveau. Der Anteil an Kindern mit 

Migrationshintergrund, die einen Förderbedarf bei der deutschen Sprache aufweisen, 

konnte vom Schuljahr 2008/2009 bis zum Schuljahr 2010/2011 um rund drei Pro-

zentpunkte auf 34,7 Prozent verringert werden. Dies darf allerdings nicht darüber 

hinweg täuschen, dass nach wie vor rund ein Drittel der Kinder mit Migrationshinter-

grund einen Unterstützungsbedarf bei der deutschen Sprache hat. 

 Eine ähnliche Bilanz kann auch im Schul- und Ausbildungsbereich gezogen werden. 

Insgesamt hat sich der Unterschied zwischen beiden Bevölkerungsgruppen verrin-

gert. Eine statistische Unterscheidung ist hier nur zwischen Deutschen und Auslän-

dern möglich, wodurch sich die Aussagekraft abschwächt. Die bestehende Notwen-

digkeit, mehr Chancengleichheit zu schaffen, wird anhand der Zahlen zu den Schul-

abschlüssen und der Ausbildungsbeteiligung dennoch deutlich.  

 Für den Bereich der Öffnung der Stadtverwaltung für Menschen mit Migrationshinter-

grund kann sich der Blick nur auf die Auszubildenden richten, da aus datenschutz-

rechtlichen Gründen keine Aussage über die Zusammensetzung der gesamten Be-

legschaft hinsichtlich eines Migrationshintergrund getroffen werden kann. Insgesamt 

konnte der Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund innerhalb der Stadt-

verwaltung um sieben Prozentpunkte auf 25,9 Prozent gesteigert werden, im Rah-

men der Ausbildungsinitiative Stadtnetz sogar um rund 17 Prozentpunkte auf einen 

Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund von 64,3 Prozent. 

 Die Situation von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat sich auf 

dem Arbeitsmarkt in dem untersuchten Zeitraum etwas verbessert. Allerdings liegt 

der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern bei den Erwerbstätigen fast durchge-

hend rund 20 Prozentpunkte unter jenem von deutschen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern. Dieser Unterschied verweist in der Konsequenz auch bereits auf die 
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Unterschiede zwischen beiden Gruppen im Leistungsbezug des Sozialgesetzbuches 

II (Hartz IV). Es zeigt sich, dass Ausländerinnen und Ausländer insgesamt, aber auch 

unterschieden nach Altersgruppen, doppelt so häufig auf staatliche Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes angewiesen sind wie Deutsche.   

 Bei der Integration in das Gesundheitswesen kann zusammenfassend festgestellt 

werden, dass sowohl die Kinderschutzimpfungen gegen Mumps, Masern und Röteln 

als auch die Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchung (‚U8‘) für Kinder im Alter 

von rund 4 Jahren umfangreich angenommen werden.   

3.2 Gesellschaftliche Teilhabe  
 

Die Tatsache, dass über ein Viertel der Ausländerinnen und Ausländer bereits seit 

mindestens 20 Jahren in Kassel leben, zeigt, dass unsere Stadt auch zu ihrer Heimat wurde. 

Informationen über Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen mit und ohne 

Migrationshintergrund sind sehr schwierig zu erhalten, da sie sich fast ausschließlich im 

privaten Raum abspielen. Die Statistik des Standesamtes ist eine der wenigen Quellen, auf 

die man sich hier stützen kann. Daran, dass im Jahr 2010 fast jede sechste geschlossene 

Ehe einen binationalen Charakter hatte, wird deutlich, dass beide Bevölkerungsgruppen 

auch im Sinne der Partnerwahl aufeinander zugehen. 

3.3 Sprachförderung 
 

Der Bedarf an Sprachförderung ist gerade für Kinder mit Migrationshintergrund weiterhin 

hoch. Ein ausreichendes Sprachvermögen ist besonders wichtig für die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben, um auch die Chancen des deutschen Bildungssystems erfolgreich wahr-

nehmen zu können. Im Schuljahr 2008/2009 haben 11,8 Prozent der Kinder eines Jahrgangs 

an vorschulischen Sprachkursen teilgenommen. Bis zum Schuljahr 2010/2011 konnte die 

Beteiligung an dem freiwilligen Angebot von Staatlichem Schulamt für den Landkreis und die 

Stadt Kassel und den Kasseler Grundschulen auf 18,4 Prozent gesteigert werden. Mit den 

vorschulischen Sprachkursen sollen Kinder bereits frühzeitig im Bereich der deutschen 

Sprache gefördert werden, damit sich die reguläre Einschulung in die erste Klasse aus 

diesem Grund nicht verschiebt.   

3.4 Entwicklung der Zugehörigkeit 
 
Die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls von Migrantinnen und Migranten abzubilden, ist 

nur ansatzweise möglich, da es sich hier um persönliche Einstellungen und Empfindungen 

handelt. Die bewusste Entscheidung, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, ist mo-

mentan die einzige sichere Datengrundlage, aus der man eine objektive Schlussfolgerung 

zur Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls ziehen kann. Insgesamt leben in Kassel 21.127 

Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden 

haben und repräsentieren damit rund 10 Prozent der Gesamtbevölkerung.  

 

Ein sicherer Aufenthaltsstatus oder der Zugang zu Bildung und Arbeit sind wichtige Kriterien, 

damit sich ein Gefühl der Zugehörigkeit überhaupt entwickeln kann. Mit Blick auf die Aufent-

haltsdauer von Ausländerinnen und Ausländern in Kassel zeigt sich allerdings auch, dass 

über ein Viertel ihren Lebensmittelpunkt seit mindestens 20 Jahren in Kassel hat und damit 

in ähnlicher Weise ihre Zugehörigkeit zum Ausdruck bringt. 
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4. Fazit 
 

Auch wenn eine durchgehende Unterscheidung nach Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund innerhalb der einzelnen Bereiche das erklärte Ziel war, so konnte es 

aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit und Möglichkeit der Erhebung von Daten nur 

für bestimmte Bereiche realisiert werden.  

 

Die beschriebenen Daten und Entwicklungen bilden in ihrer Gesamtheit klar ab, dass 

Migrantinnen und Migranten vor allem in einzelnen Bereichen des Bildungssektors und der 

Arbeitsmarktintegration unterrepräsentiert und benachteiligt sind. In diesem Zusammenhang 

müssen auch die Ergebnisse zum Spracherwerb mit betrachtet werden. Sprache als 

Schlüssel für einen erfolgreichen Schulbesuch sowie für den Zugang zum Arbeitsmarkt spielt 

hier eine zentrale Rolle und ist Grundvorrausetzung.  

 

Die einzelnen Initiativen und Maßnahmen, die im Bereich der Integrationsförderung durch 

freie Träger, Organisationen und Institutionen sowie die Stadt Kassel seit mehreren Jahren 

geleistet werden, können nur bedingt durch das Monitoring abgebildet werden. Dies ist zum 

einen darin begründet, dass hier die Gesamtstadt und nicht einzelne Stadtteile untersucht 

werden. Darüber hinaus werden viele Neuerungen wie die Sprachförderung im Kindergarten 

erst über einen Zeitraum von mehreren Jahren in ihrer Wirksamkeit gesamtstädtisch 

sichtbar.  

 

Als eigenständiger Teil des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes wird das Monitoring 

parallel zur zweijährigen Überprüfung der im Konzept festgelegten Ziele fortgeschrieben und 

kontinuierlich weiter entwickelt. Das Integrationsmonitoring dient damit gleichermaßen als 

statistische Grundlage, um auf Entwicklungen und Tendenzen hinzuweisen und kann zudem 

als politisches Steuerungsinstrument genutzt werden. 
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Vorlage Nr. 101.17.483  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ und der  
Behandlung der Anregungen wird zugestimmt. 
 
Folgenden Anregungen wird gefolgt: 
 TÖBs: Ziffern 2.4; 2.5; 2.7; 7.3; 8.1; 9.18; 10.2; 11.1 
 Bürger: Ziffern 89k, 90k, 125j, 131l, 132k, 135k, 136j, 167j, 168l, 169f, 242l, 244j, 245j, 

285a 
 

Folgenden Anregungen wird teilweise gefolgt: 
 TÖBs: Ziffern 2.1; 2.2; 2.6; 7.5; 7.7; 11.2 
 Bürger: Ziffern 52a, 57a, 60b, 61, 63f, 66, 85b, 93b, 226a, 266i, 285a  

 
Folgenden Anregungen wird nicht gefolgt: 
 TÖBs: Ziffern 2.3; 2.8-2.12; 10.4 
 Bürger: Ziffern 2k1-6, 36b, 62b, 63g, 75c, 105i, 113, 126a, 134e, 135l, 143d, 148c, 165d, 

196g, 202a+c, 247d, 252a, 284b, 285b  
 

Folgende Hinweise werden zur Kenntnis genommen: 
 TÖBs: Ziffern 1.1; 3.1; 4.1; 5.2; 6.1-6.7; 7.4; 7.6; 7.8; 10.5; 10.6; 10.8 
 Bürger: Ziffern 1b, 2a, 2k7-9, 2k11, 3b, 5c, 6, 11e, 12b, 13d, 19c+d, 20b, 21c, 28b, 30b, 

31a, 37f, 42a, 44d, 45b+c, 47b, 50d, 51d, 53b, 58e, 59c+e, 63d, 67a+b, 68f-h, 72c, 
75a+b, 76g, 83b, 87f, 89a+b, 90a+b, 93a, 95e, 96e, 97e, 99d, 100d, 101d, 105h+k, 
109g, 112c, 116d, 117d, 120b, 123a, 124e+j, 125a+b, 126, 127g, 129g, 130g, 131a+f, 
132a+b, 135b+f, 136a+b, 137e+j, 142a, 144b, 146a+b, 148d, 149a+b, 158b+d, 160e, 
161, 162e+j, 164g+i, 167a+e, 168a+c+d, 172g, 173h, 174a, 175h, 176h, 177h, 179c, 
180h, 181h, 182h, 183h, 185a, 188f+g, 190h, 191c, 196a, 198c, 199c, 200c, 203e, 204, 
207f, 208f, 213a+d, 215f, 216a+b+e, 218e, 221c, 223d, 228f, 229a, 232a, 233d, 234c, 
235b, 236b, 237b, 242a+f, 243a+d, 244a+d,245a+e,  246a, 251a+d, 256b, 257g, 258f, 
260c, 261j, 265, 266g+h, 267d, 271e, 272, 277f, 278d+g, 279d+g, 281g, 282b+e, 
286a+b, 287g, 288f, 289e  

 
Folgende Einwände, Bedenken und Hinweise werden zurückgewiesen: 
 TÖBs: Ziffern 1.2; 5.1; 7.1; 7.2; 9.1-9.17; 9.19- 9.37; 10.1; 10.3; 10.7 
 Bürger: Ziffern 1a+c+d, 2b-j, 2k10, 3a+c, 4a+b, 5a+b, 7a+b, 8a-d, 9a-c, 10a-e, 11a-d+f, 

12a+c+d, 13a-c, 13e-h, 14a-c, 15 a-d, 16, 17a+b, 18, 19a+b+e, 20a+c-e, 21a+b+d, 
22a+b, 23a-c, 24a-c, 25a-c, 26, 27a-c, 28a+c, 29a-c, 30a+c, 31b, 32a+b, 33a+b, 34a+b, 
35, 36a, 37a-e, 37g+h, 38a-c, 39a-c, 40a-d, 41a+b, 42b-d, 43, 44a-c+e, 45a, 46a-c, 
47a+c-e, 48a-g, 49a-c, 50a-c+e-h, 51a-c+e-h, 52b, 53a+c+d, 54, 55a-c, 56a-b, 57b+c, 
58a-d+f, 59a+b+d, 59f-j, 60a, 62a, 63a-c+e, 64a+b, 65a-g, 67c+d, 68a-e, 69, 70a-d, 71a-
e, 72a+b+d+e, 73a-d, 74a+b, 76a-f+h, 77a-c, 78a+b, 79, 80a-c, 81a-f, 82a-d, 83a+c+d, 
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85a+c, 87a-e, 87g+h, 88a-g, 89c-j, 89l-q, 90c-j, 90l-q, 91a+b, 92, 94a+b, 95a-d, 95f-i, 
96a-d, 96f-i, 97a-d, 97f-i, 98a-c, 99a-c, 99e+f, 100a-c, 100e-h, 101a-c, 102a-e, 103a+b, 
104a+b, 105a-g, 105j+I, 106a-e, 107a-c, 108a-c, 109a-f, 109h+i, 110a+b, 111, 
112a+b+d+e, 114a+b, 115, 116a-c+e, 117a-c, 117e-g, 118a-f, 119a+b, 120a+c+d, 121a-
e, 122a-e, 123b-e, 124a-d, 124f-i, 124k-m, 125c-i, 125k-o, 127a-f+h, 128a-e, 129a-f+h, 
130a-f+h, 131b-e, 131g-k, 131m-y, 132c-j, 132l-q,134a-d, 135a+c-e, 135g-j, 136c-i, 
136k-p, 137a-d, 137f-i, 137k-p, 138a-c, 139a-c, 140a-f, 141a-c, 142b+c, 143a-c, 
144a+c+d, 145a+b, 147a-d, 148a+b, 149c, 150a+b, 151a-f, 152a+b, 153a+b, 154a-f, 
155a-c, 156a-e, 157a-g, 158a+c+e-h, 159a-d, 160a-d, 162a-d, 162f-i, 162k-p, 163a-c, 
164a-f+h, 165a-c+e, 166a-c, 167b-d, 167f-i, 167k-u,168b+e-k, 168m-r, 169a-e, 169g-n, 
170a-e, 171a+b, 172a-f, 172 h-l, 173a-g+i, 174b+c, 175a-g+i, 176a-g+i, 177a-g+i, 178a-
e, 179a+b+d, 180a-g+i, 181a-g, 182a-g+i, 183a-g+i, 184, 185b-e, 186a-g, 187a-c, 188a-
e, 189a-j, 190a-g, 191a+b, 191d-j, 192a+b, 193a+b, 194, 195a-g, 196b-f, 197a-e, 
198a+b, 198d-j, 199a+b, 199d-j, 200a+b, 200d-j, 201a-e, 202b+d-t, 203a-d, 203f-i, 205a-
c, 206a-f, 207a-e, 207g-i, 208a-e+g+h, 209a-f, 210a-d, 211a-f, 212a-e, 213b+c, 214a-g, 
215a-e+g+h, 216c+d+f+g, 217a+b, 218a-d+f, 219a+b, 220, 221a+b, 221d-f, 222a-e, 
223a-c+e, 224a+b, 225, 226b-d, 227a+b, 228a-e, 229b, 230a+b, 231a-c, 232b+c, 233a-
c+e+f, 234a+b, 235a+c-f, 236a+c+d, 237a+c, 238a+b, 239a-c, 240a+b, 241a-c, 242b-e, 
242g-k, 242m-x, 243b+c+e+f, 244b+c, 244e-i, 244k-w, 245b-d, 245f-i, 245k-v, 246b-e, 
247a-c, 248a+b, 249a-d, 250a-d, 251b+c, 252b+c, 253, 254a-c, 255a-c, 256a+c-h, 257a-
f, 257h-m, 258a-e, 259a-e, 260a+b+d-f, 261a-i, 261k-o, 262a-c, 263a-c, 264a-e, 266a-f, 
267a-c, 267e-g, 268a-e, 269a-c, 270a-e, 271a-d, 273a-g, 274a+b, 275a-f, 276a-e, 277a-
e, 278a-c+e+f, 279a-c+e+f, 280a-c, 281a-f, 281h-m, 282a+c+d, 283a-f, 284a, 286c+d, 
287a-f, 287h-m, 288a-e, 288g-j, 289a-d, 290a+b, 291, 292a-c, 293a-e, 294a-e 

 
Die Antworten auf die Fragen der Ortsbeiräte Oberzwehren und Niederzwehren werden zur 
Kenntnis genommen und gemäß Punkt 3 und 4 der Anlage 2 beschlossen. 
 
Die Stadt Kassel verpflichtet sich dazu, die sich in ihrem Eigentum befindlichen Flächen 
außerhalb des Stadtgebietes, die für externe Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
vorgesehen sind, entsprechend des laut Bebauungsplan vorgesehenen Zwecks 
(Maßnahmenbereiche 5-19) zu entwickeln. 

 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Oberzwehren wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 7. Februar 2012 zur Anhörung 
vorgelegt, dem Ortsbeirat Niederzwehren zu seinen Sitzungen am 9. Februar 2012 und 19. März 2012. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 3. Mai 2012 und 
21. Mai 2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung 
inklusive Umweltbericht (Anlage 3), die Festsetzungen durch Text (Anlage 4) sowie eine 
unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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1. Anlass zur Planung 

Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit beabsichtigt die Stadt Kassel, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Gewerbestandortes "Langes Feld" im 
südlichen Bereich des Stadtgebietes zu schaffen. Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Kassel hat daher am 03.09.2007 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 
"Langes Feld" beschlossen. Die Entscheidung zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfolg-
te vor dem Hintergrund eines erkennbaren Engpasses geeigneter Gewerbeflächen in Kassel. 

Der Magistrat der Stadt Kassel hat daher bereits in 2003 eine Machbarkeitsstudie "Langes 
Feld" beauftragt.1 Die Machbarkeitsstudie beinhaltet in Teil I eine Erhebung der verfügba-
ren Gewerbeflächen in Kassel und dem Umland sowie die Ermittlung des künftigen Gewer-
beflächenbedarfs der Stadt Kassel. 

Die Analyse kam zu dem Ergebnis, dass der Bestand an potenziell nutzbaren Gewerbeflä-
chen innerhalb der Stadt Kassel zum Erhebungszeitpunkt 2003 / 2004 insgesamt 66,1 ha um-
fasste. 

In den letzten Jahren verlief die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Kassel sehr dyna-
misch. Im Mittelwert der Jahre 1991 bis 2010 wurden von der Stadt jährlich ca.7,6 ha ge-
werblich nutzbare Baugrundstücke veräußert, im jüngeren Zeitraum 2006 bis 2010 ca. 6,3 
ha pro Jahr. 

Zurzeit (Stand: Ende September 2011) verfügt die Stadt Kassel noch über 8,21 ha ver-
marktbare Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Es handelt sich dabei um Flächen mit Größen 
zwischen 2.000 und 9.000 m². Davon liegen 6,65 ha in Gewerbegebieten – 2,15 ha im In-
dustriepark Waldau, 4,50 ha im Baugebiet Thielenäcker. Hinzu kommen 1,56 ha an Einzel-
flächen, die sich über das ganze Stadtgebiet verteilen. Auch die im Kasseler Stadtgebiet 
vorhandenen Brachflächen haben nur ein begrenztes Flächenpotenzial und meist erhebliche 
Entwicklungs- bzw. Mobilisierungsrestriktionen. Sie stellen deshalb keine Alternative zum 
geplanten Gewerbegebiet „Langes Feld“ dar. 

Der künftige Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel wird nach den Ergebnissen der Mach-
barkeitsstudie für den Zeitraum bis 2020 (bezogen auf das Basisjahr 2005) auf ca. 60 - 
70 ha ermittelt. Auf der Grundlage verschiedener methodischer Bedarfsermittlungen und 
Prognoseverfahren wird diese Größenordnung für realistisch eingeschätzt. Dies entspricht 
einem durchschnittlichen jährlichen Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel in der Größen-
ordnung von ca. 4 - 5 ha. 

Die Gegenüberstellung der Bestandssituation und der Bedarfsprognose verdeutlicht, dass 
das vorhandene Gewerbeflächenangebot der Stadt Kassel für eine mittel- bis langfristige 
Bedarfsdeckung nicht ausreicht. Neben dieser quantitativen Betrachtung ist auch die 
Standortqualität von Bedeutung. 

Der Standort "Langes Feld" verfügt über ein Flächenpotenzial, das den Gewerbeflächenbe-
darf der Stadt Kassel für einen längerfristigen Planungshorizont decken kann. Aufgrund 

                                                   
1  Planquadrat Dortmund, Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur: Gewerbestandort "Langes Feld", 

Machbarkeitsstudie, Dortmund, Januar 2005 
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seiner Lage unmittelbar an den Autobahnen A 44 und A 49 und der damit gegebenen Opti-
on einer direkten Anbindung an das Fernstraßennetz verfügt er auch über eine Lage, die der 
in der Unternehmensbefragung geäußerten Präferenz entspricht. Vor dem Hintergrund der 
aus der Unternehmensbefragung sich ergebenden weiteren Standortpräferenzen kann bei ei-
nem entsprechenden Nutzungskonzept, das eine Mischung von Produktionsunternehmen 
und (unternehmensbezogenen) Dienstleistungen vorsieht, und einer städtebaulichen Gestal-
tung, die über den gängigen Standard von Gewerbegebieten hinausgeht, im Langen Feld 
auch qualitativ ein Flächenangebot bereitgestellt werden, das für die Mehrzahl der Unter-
nehmen im Kasseler Raum eine hohe Attraktivität besitzt. 

2. Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Dreieck zwischen der A 49 im Norden und der A 44 im Süden. Im 
Westen verläuft im Geländeschnitt die ICE-Trasse, im Osten bilden die bewaldeten West-
hangflächen des Fuldatals eine deutliche landschaftsräumliche Zäsur. 

Das geplante Gewerbegebiet liegt auf einer gering geneigten Plateaufläche im Südosten des 
Stadtgebietes. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes greift über die für eine 
gewerbliche Nutzung vorgesehenen Flächen hinaus. In den räumlichen Geltungsbereich 
einbezogen werden die für landschaftsökologische Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen 
Flächen sowie Flächen für die Niederschlagswasserbewirtschaftung. Im Nordwesten wird 
die Anschlussstelle Niederzwehren der A 49 in den Geltungsbereich einbezogen, um die 
verkehrliche Anbindung des geplanten Gewerbestandortes planungsrechtlich zu gewährleis-
ten. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 
"Langes Feld" ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 
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Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. VIII / 73 „Langes Feld“ 

 

3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplanung 

Der neue Regionalplan Nordhessen (RPN 2009) wurde am 02.07.2009 verabschiedet und 
am 11.01.2010 durch die hessische Landesregierung genehmigt. Er wurde mit seiner Veröf-
fentlichung am 15.03.2010 rechtswirksam. 

Der Regionalplan Nordhessen weist den geplanten Gewerbestandort "Langes Feld" als Vor-
ranggebiet für Industrie und Gewerbe (Planung) aus. Nach Genehmigung und Bekanntma-
chung des Regionalplanes werden die als Ziele gekennzeichneten Aussagen der textlichen 
Fassung und die in der Karte als Vorranggebiete ausgewiesenen Bereiche für alle öffentli-
chen Stellen bei ihren Planungen und Maßnahmen gem. § 4 Abs. 1 HLPG verbindlich. Ge-
genüber der kommunalen Bauleitplanung begründen sie gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) eine Anpassungspflicht. Die Vorranggebiete schließen entgegenstehende raumbe-
deutsame Nutzungen aus. 
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Abb. 2: Ausschnitt Regionalplan Nordhessen 

 

In der Begründung zu den Zielen wird ausgeführt: Die "Vorranggebiete Industrie und Ge-
werbe, Planung" in Kassel (Langes Feld) und Niestetal (Sandershäuser Berg) sind aufgrund 
ihrer Standortqualitäten hervorragend geeignet, das Flächenangebot für das Oberzentrum 
und den Verdichtungsraum Kassel auch über den Planungshorizont dieses Regionalplanes 
zu sichern, sofern sie in das überregionale Verkehrsnetz eingebunden sind. Diese Einbin-
dung ist vor dem Satzungsbeschluss über einen Bebauungsplan und einer Vermarktung si-
cherzustellen.  

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der am 08.08.2009 in Kraft getretene FNP 2007 des Zweckverbandes Raum Kassel enthält 
für das Bebauungsplangebiet und den Umgebungsbereich folgende Darstellungen: 

 gewerbliche Bauflächen für den Bereich Langes Feld entsprechend den Ausweisungen 
im Regionalplan Nordhessen, 

 künftige Straßenverkehrsfläche als Trassensicherung zur Anbindung des Langen Feldes 
an die A 44 im Süden und die Anschlussstelle Niederzwehren der A 49 im Norden, 

 das Plangebiet wird überlagert mit der nachrichtlichen Darstellung des Landschafts-
schutzgebiets und im östlichen / südöstlichen Bereich als Schutzgebiet für Grund- und 
Quellwassergewinnung, 

 der Umgebungsbereich der gewerblichen Bauflächen wird als Flächen für die Landwirt-
schaft und als Grünflächen dargestellt, 
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 durch das Plangebiet verlaufen verschiedene Leitungstrassen (Gas, Wasser, Strom). 

Abb. 3: FNP-Ausschnitt 

 

3.3 Bebauungspläne 

Vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 Langes Feld sind zwei rechtskräfti-
ge Bebauungspläne der Stadt Kassel berührt: 

 Teilflächen des Bebauungsplans B VIII/49 für das Gebiet am Sandgraben in Kassel-
Niederzwehren vom 12.04.1975; die Festsetzungen, die dort einen Abbau von Sand vor-
sehen, sind nicht mehr aktuell. Die betroffenen Teilflächen werden entsprechend der 
Festsetzungen des Bebauungsplans VIII/73 Langes Feld angepasst. 

 Teilflächen des Bebauungsplans VIII/64 Keilsberg vom 25.03.1986, westlich des Auto-
bahnknotens Niederzwehren; die betroffenen Teilflächen werden entsprechend der Fest-
setzungen des Bebauungsplans VIII/73 Langes Feld angepasst.  

3.4 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan 2007 des Zweckverbandes Raum Kassel stellt im Maßnahmenkonzept 
den durch das geplante Gewerbegebiet verursachten Eingriffsbereich dar. 

In der Bewertung des Eingriffes werden folgende Auswirkungen dargelegt: 

 Mensch: Zunahme der Emissionen durch Gewerbebetriebe / Lieferverkehr, 

 Pflanzen / Tiere: Verlust eines Brut- und Rastgebietes von regionaler Bedeutung, 

 Boden: Verlust wertvoller Ackerböden durch Bodenversiegelung, 
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 Wasser: verminderte Grundwasserneubildung, 

 Klima / Luft: Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes, 

 Landschaft: Verlust eines Naherholungsgebietes, Veränderung des Landschaftsbildes, 

 Kultur-/Sachgüter: keine negativen Auswirkungen. 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes und der parallelen Entlassung aus dem Landschaftsschutz gehen die 
Funktionen des Landschaftsschutzgebietes verloren. 

4. Heutige Situation 

Das Plangebiet liegt "inselhaft" zwischen den beiden Autobahnen A 49 im Norden und 
A 44 im Süden, die westlich des Plangebietes am Kreuz Kassel-Südwest dreiecksförmig 
aufeinander stoßen. Geprägt wird das Plangebiet durch eine großflächige ackerbauliche 
Nutzung. Die Ackerflächen werden von zwei im Westen des Langen Feldes liegenden Aus-
siedlerhöfen sowie von fünf weiteren auswärtigen Landwirtschaftsbetrieben bewirtschaftet. 
Grünlandflächen und Gehölzstrukturen sind in diese Ackernutzung eingestreut, bilden je-
doch keine zusammenhängende Biotopstruktur. 

Neben der landwirtschaftlichen Nutzung befinden sich im Langen Feld noch verschiedene 
sonstige Nutzungen: Modellflugplatz, Schießsportanlage und zwei Hundeübungsplätze. Mit 
Ausnahme des Modellflugplatzes liegen diese Nutzungen im Randbereich des Langen Feldes, 
außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes.  

Planungsrelevant ist weiterhin der als Denkmal geschützte englische und russische Solda-
tenfriedhof des 1. Weltkrieges im Südwesten des Langen Feldes sowie die im Landschafts-
raum liegende kleine Wohnsiedlung Am Sandgraben im Osten des Planungsraumes. 

Das Geländerelief wird bestimmt von einer Hochfläche auf ca. 200 m ü. NHN, die an der 
Nordost- und Westseite sowie im Osten zur Fulda bis auf ca. 150 m ü. NHN teilweise steil 
abfällt. Die Hangflächen zur Fulda hin sind bewaldet, die Hangflächen im Norden und 
Nordwesten werden ebenfalls überwiegend ackerbaulich genutzt. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich mehrere kleine Fließgewässer: der Eselsgraben 
mit seinem Zufluss, dem Erkebach im Westen, der Drecksbach sowie der Kraftwerksgraben 
in der Kachenhohle im Norden des Langen Feldes. Neben diesen 4 Fließgewässern sind 
weitere zeitweilig wasserführende Gräben und Entwässerungsgräben entlang von Wegen 
vorhanden. Hier sind vor allem der Läusegraben im Südosten und der Sandgraben im Nor-
den zu nennen. 

Das Lange Feld wird von einem Wirtschaftswegenetz durchzogen, welches gleichzeitig als 
Rad- und Wanderwegeverbindung von Bedeutung ist. In der Nord-Südrichtung ist hier ins-
besondere der Dittershäuser Weg zu nennen, der im Norden die Verbindung zum Ortsteil 
Niederzwehren (Brücke über die A 49) herstellt. In südliche Richtung quert der Weg als 
Unterführung die A 44 und stellt die Verbindung nach Dittershausen und Rengershausen 
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her. Auf den Dittershäuser Weg stoßen mehrere Wirtschaftswege, die die Ost-West-
Richtung aufnehmen. 

5. Planungsziele und Plankonzept 

5.1 Planungsziele 

Entsprechend der eingangs dargelegten stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung der Ent-
wicklung eines Gewerbestandortes zur Deckung des mittel- bis langfristigen Gewerbeflä-
chenbedarfs in der Region Kassel, sollen hierfür mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. VIII/73 "Langes Feld" die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen nachfolgende Planungsziele verfolgt und 
abwägend berücksichtigt werden: 

 planungsrechtliche Sicherung eines quantitativ ausreichenden Gewerbeflächenangebotes 
für einen langfristigen Planungshorizont, 

 hohe Standortqualität durch gute verkehrliche Anbindung und ein städtebaulich hoch-
wertiges Gestaltprofil, 

 Beachtung der Immissionsschutzbelange benachbarter Wohnquartiere im Hinblick auf 
gewerblich-industrielle Immissionen und verkehrsbedingte Immissionen, 

 Beachtung der naturräumlichen Situation, insbesondere Beachtung der Reliefsituation 
und landschaftsökologisch wichtiger Biotopstrukturen, 

 Beachtung der klimatischen Anforderungen durch Freihaltung klimatisch wichtiger 
Funktionsgebiete und Leitbahnen, 

 Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines zusammenhängenden Wegenetzes für die Nah-
erholung, 

 Einbindung der gewerblichen Bauflächen in das Landschaftsbild unter Beachtung der 
Fernwirkung, 

 Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft durch Ausgleichsmaßnahmen im 
Gebiet sowie auf externen Kompensationsflächen. 

5.2 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept basiert auf der in der Machbarkeitsstudie, Teil II (2005) vorge-
nommenen Restriktionsanalyse des Raumes. Als Ausschlussbereiche für eine gewerbliche 
Flächeninanspruchnahme wurden dabei die nach Westen, Norden und Nordosten abfallen-
den Hangflächen definiert, die eine hohe Wertigkeit für alle untersuchten Schutzgüter auf-
weisen. 

Die gewerbliche Flächennutzung beschränkt sich auf die Plateaufläche im südöstlichen 
Teilbereich des Langes Feldes, die im Hinblick auf die verschiedenen Schutzgüter eine rela-
tiv niedrige Konfliktdichte aufweist. 
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Die vorgenommene räumliche Begrenzung des Gewerbestandortes orientiert sich an den 
vorgefundenen topografischen und naturräumlichen Elementen: 

 im Westen wird ein angemessener Abstand zu dem unter Denkmalschutz stehenden Sol-
datenfriedhof eingehalten. Der von Nordwesten nach Südosten geradlinig verlaufende 
Wirtschaftsweg Am Keilsberg bildet hier die räumliche Begrenzung des Gewerbegebietes, 

 im Norden und Nordosten orientiert sich die Abgrenzung an der Höhensituation, vor-
handenen Wirtschaftswegen und vorhandenen Gehölz- und Heckenstrukturen. So bilden 
die dichten Gehölzflächen im nordöstlichen Bereich eine natürliche Barriere und ein 
wichtiges Element des Landschaftsbildes, 

 im südöstlichen Bereich wird das Gewerbegebiet ebenfalls durch einen hier verlaufenden 
Wirtschaftsweg mit wegebegleitendem Gewässer (Läusegraben) begrenzt. 

Mit der vorbeschriebenen Abgrenzung des Gewerbestandortes wird der Eingriff in Natur 
und Landschaft minimiert: 

 die klimatisch sensiblen Bereiche im Westen und Nordwesten des Plangebietes (vorhan-
dene Kaltluftbahn) bleiben in ihrer Struktur und Funktion weitgehend erhalten, 

 sämtliche wertvolle Landschaftselemente und schützenswerte Biotope im Plangebiet 
bleiben erhalten, 

 es werden keine Waldflächen in Anspruch genommen, 

 es kann ein Freiflächenkonzept entwickelt werden, das die vorhandenen wertvollen Bio-
tope an den Rändern der Hochfläche verbindet ("Grünes Band") und durch entsprechen-
de Anpflanzungen die Fernwirkung der entstehenden Bebauung minimiert, 

 Teilbereiche des Trinkwasserschutzgebietes und die für das Grundwasservorkommen 
empfindlichen Bereiche im Südosten des Plangebietes werden nicht in Anspruch ge-
nommen, 

 die Fließgewässer und Feuchtzonen im Plangebiet werden nicht weiter beeinträchtigt, 
sondern in das Freiflächenkonzept einbezogen. 

Das städtebauliche Grundkonzept für den Gewerbestandort orientiert sich an der vorgefun-
denen orthogonalen Parzellen-, Wege- und Nutzungsstruktur des Langen Feldes, die mit 
den Anforderungen an das Erschließungs- und Grundstücksraster eines Gewerbegebietes in 
Übereinstimmung steht. 

Die Größe des Plangebiets erfordert eine ablesbare Gliederung der Bauflächen, auch im 
Hinblick auf die Bildung sinnvoller Realisierungsabschnitte. Diese Gliederung erfolgt durch 
Grünflächen, die gleichzeitig die städtebauliche Qualität des Standortes maßgeblich beein-
flussen. Zentral wird eine 50 m breite Grünachse in Ost-West-Richtung angeordnet, die den 
Gewerbestandort in einen nördlichen und südlichen Abschnitt gliedert. Diese zentrale 
Grünachse nimmt gleichzeitig die vorhandene Wegeverbindung (Hauptwanderweg) wieder 
auf und stellt eine offene Verbindung zu dem Soldatenfriedhof im Südwesten her. Die zent-
rale Grünachse wird durch eine Grünfuge in Nord-Süd-Ausrichtung gekreuzt, die ebenfalls 
die hier bereits vorhandene Wegeverbindung wieder aufnimmt. Im Ergebnis zeigen sich 
drei deutlich voneinander getrennte und unmittelbar ablesbare Realisierungsabschnitte. 
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Umschlossen wird das Gesamtgebiet durch einen "grünen Rahmen", der zu einer Minde-
rung des Eingriffes in das Landschaftsbild beiträgt. Der "grüne Rahmen" wird begleitet 
durch die vorhandenen Wirtschaftswege, so dass das vorhandene Wegenetz im Langen Feld 
weitestgehend erhalten bleibt. An den "grünen Rahmen" schließen sich landwirtschaftliche 
Flächen und Kompensationsflächen an. 

Für die im Plangebiet entstehenden Gebäude wird eine Dachbegrünung festgesetzt. Damit 
werden der Eingriff in Natur und Landschaft, die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
sowie die klimaökologischen Auswirkungen der Planung deutlich gemindert (vgl. Pkt. 
6.7.7). 

Die innere Struktur des Gewerbegebietes folgt den Anforderungen an einen funktionalen 
und nachfragegerechten Gewerbestandort. Das Erschließungsraster ist orthogonal aufgebaut 
und lässt eine in Länge und Breite flexible Flächenparzellierung zu. 

Zentrales Element der Verkehrserschließung ist die mittig angeordnete Haupterschließungs-
achse, die unmittelbar an die Anschlussstelle Niederzwehren der A 49 anbindet. An diese 
Haupterschließungsachse binden schleifenförmig die Erschließungsstraßen an. 

6. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Standort "Langes Feld" eröffnet die Möglichkeit, ein breit gefächertes gewerbliches 
Nutzungsspektrum anzusiedeln. Überwiegend erfolgt eine Festsetzung der Flächen als Ge-
werbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO. 

Aufgrund der peripheren Lage mit ausreichenden Abständen zu Wohnsiedlungsbereichen, 
bietet der Standort auch die Möglichkeit, Gewerbebetriebe anzusiedeln, die entsprechend 
ihrem potenziellen Immissionsgrad industrielle Flächen im Sinne des § 9 BauNVO benöti-
gen. Unter Beachtung der Abstände zu Wohnsiedlungsbereichen wird der südwestliche Be-
reich des Gewerbestandortes als Industriegebiet (GI) gem. § 9 BauNVO festgesetzt. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksflächen 

Die getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen den Betrieben eine 
gute Grundstücksausnutzung sichern. Die Grundflächenzahl (GRZ) als wichtige Bestim-
mungsgröße der Grundstücksausnutzung wird daher nach dem gemäß § 17 BauNVO 
höchstzulässigen Maß mit 0,8 festgesetzt. 

Darüber hinaus wird das Maß der baulichen Nutzung gemäß den Anforderungen des § 16 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO durch die Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Die Höhe der bau-
lichen Anlagen bezieht sich auf die Oberkante eines Gebäudes (First bzw. Oberkante Attika 
bei Flachdach). Das Gelände liegt überwiegend auf einem Höhenniveau zwischen 197 bis 
200 m über Normalhöhennull (m ü. NHN). Im südlichen und südöstlichen Bereich fällt das 
Gelände auf ca. 195 m ü. NHN ab.  
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Ziel der getroffenen Höhenfestsetzungen ist es, den Betrieben einerseits einen ausreichen-
den Spielraum bei der Ansiedlungsplanung entsprechend ihren funktionalen Anforderungen 
zu gewähren, andererseits aber die Veränderung des Landschaftsbildes, insbesondere die 
Fernwirkung der Bebauung, verträglich zu gestalten. 

Die Oberkante der baulichen Anlagen wird in den zentralen und den südwestlichen Berei-
chen des Gewerbegebietes auf eine max. zulässige Höhe von 214 m ü. NHN festgesetzt. 
Dies entspricht bei einem Bezugsmaß des vorhandenen Geländeniveaus von 200 m ü. NHN 
einer zulässigen Gebäudehöhe von 14 m. Mit diesem Höhenmaß werden die Standardanfor-
derungen an Gewerbe- und Fabrikbauten mit einer Produktionsebene abgedeckt. Nur im 
südlichen Randbereich der GI-Flächen, der von den umgebenden Siedlungs- und Freiraum-
bereichen nicht einsehbar ist, ergeben sich bei einem vorhandenen Geländeniveau zwischen 
198 und 195 m ü. NHN zulässige Gebäudehöhen zwischen 16 und 19 m.  

Für die an den „Hangkanten“ liegenden Teilflächen im Norden, Osten und Südosten des 
Gewerbegebietes wird die max. zulässige Höhe auf 210 m ü. NHN begrenzt. Damit werden 
die Fernwirkung der Bebauung sowie die damit verbundene Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes reduziert.  

Entsprechend der Geländetopografie wird die max. zulässige Bauhöhe in den Bereichen 
zwischen dem am höchsten gelegenen zentralen Bereich und den am tiefsten liegenden Be-
reichen am östlichen Rand auf 212 m ü. NHN festgesetzt, so dass sich auch in diesen Berei-
chen eine zulässige Gebäudehöhe zwischen 12 und 14 m ergibt. Das gleiche gilt für den 
nordwestlichen Randbereich der Bauflächen.  

Eine weitere Differenzierung der Höhenfestsetzungen erfolgt für die Baufelder beidseits der 
Haupterschließungsachse. Zur Ausbildung einer signifikanten "Adresse" wird hier das Ziel 
einer stadträumlich wirksamen Raumkante verfolgt. Für eine bauliche Tiefe von 15 m ent-
lang der jeweiligen Straßenfront wird daher ein Mindestmaß der Gebäudehöhe von 
207,50 m ü. NHN festgelegt. Dies entspricht einer Gebäudehöhe von mindestens 7,50 m 
entsprechend einer zweigeschossigen Bebauung als Bürogebäude. Ausgehend von der 
Haupterschließungsachse soll sich die stadträumlich wirksame Raumkante entlang der zent-
ralen Grünachse fortsetzen. Die Festsetzung des Mindestmaßes der Gebäudehöhe wird 
dementsprechend beidseits der zentralen Grünachse weitergeführt – in östliche Richtung bis 
zu dem querenden Nord-Süd-Grünzug, in westliche Richtung bis zur nächsten querenden 
Erschließungsstraße (Planstraße C). In den Baufeldern, die an den äußeren Enden der zent-
ralen Grünachse liegen, wird auf diese Festsetzung verzichtet. Diese Bereiche haben einen 
weniger repräsentativen Charakter. Sie sind durch Erschließungsraster und Grundstückszu-
schnitte zur Ansiedlung kleinerer Unternehmen vorgesehen, für die sich eine mehrgeschos-
sige Bebauung häufig nicht mit ihren betrieblichen Anforderungen vereinbaren lässt.  

6.3 Zulässige und unzulässige Vorhaben im Gewerbegebiet „Langes Feld“ 

Die wesentliche stadtentwicklungspolitische Zielsetzung der Entwicklung des Gewerbe-
standortes Langes Feld besteht in der Bereitstellung eines ausreichenden Flächenangebotes 
zur Deckung des mittel- bis langfristigen Gewerbeflächenbedarfs in der Region Kassel. Mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 "Langes Feld" werden dafür die pla-
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nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass 
der Standort „Langes Feld“ die letzte größere, zusammenhängende Fläche zur Entwicklung 
eines Gewerbestandortes im Stadtgebiet darstellt und im gesamten Raum Kassel das Flä-
chenpotenzial zur Entwicklung neuer Gewerbe- und Industriegebiete sehr begrenzt ist2.  

Die mit dem Bebauungsplan Nr. VIII / 73 „Langes Feld“ zu entwickelnden und für die An-
siedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellenden Flächen sollen deshalb vor-
rangig für Betriebe des produzierenden Gewerbes sowie für Dienstleistungsunternehmen 
und für Handwerksbetriebe vorgehalten und entsprechend planungsrechtlich gesichert wer-
den. Damit sollen die Festsetzungen im Bebauungsplan auch gezielt zur Steuerung der Ge-
werbeansiedlungen im Kasseler Stadtgebiet beitragen. Aus diesen Gründen erfolgt mittels 
der Möglichkeiten der Baunutzungsverordnung zur horizontalen Gliederung der Baugebiete 
(§ 1 Abs. 4 bis 6 BauNVO sowie § 1 Abs. 9 BauNVO) eine dezidierte Regelung der zuläs-
sigen, ausnahmsweise zulässigen und nicht zulässigen Vorhaben innerhalb der festgesetzten 
GE- und GI Flächen. 

6.3.1 Unzulässigkeit von Einzelhandelbetrieben 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gem. § 1 Abs. 9 BauNVO Einzelhandel nicht 
zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbe-
betriebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von max. 10 %, insge-
samt aber nicht mehr als 200 m² pro Betrieb, Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet 
selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer hand-
werklichen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen 
oder warten. 

Dies begründet sich zum Einen aus den oben dargelegten stadtentwicklungspolitischen 
Zielsetzungen für den Gewerbestandort „Langes Feld“. Zudem ergibt es sich aus dem 
Kommunalen Entwicklungsplan Zentren 2007 (KEP Zentren) des Zweckverbandes Raum 
Kassel, das die Ziele und Grundsätze der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung im Zweck-
verbandsgebiet festlegt und Maßnahmeempfehlungen zur Umsetzung der Ziele formuliert. 
Demnach gibt es für die nächsten ca. 10 Jahre keine Entwicklungsspielräume, die eine Ver-
kaufsflächenerweiterung außerhalb der Innenstadt und Stadtteilzentren sowie der Nahver-
sorgung rechtfertigen könnten. Zusätzliche Flächen mit entsprechenden Umsatzerwartungen 
haben tendenziell negative Auswirkungen auf die Zentren und damit auf die Versorgungs-
struktur.  

6.3.2 Unzulässigkeit von Transport- und Speditionsgewerbe 

Vor dem Hintergrund der Flächenknappheit und begrenzter Entwicklungspotenziale für 
Gewerbestandorte im Raum Kassel werden auch Betriebe des Transport- und Speditions-
gewerbes im Gewerbegebiet Langes Feld gem. § 1 Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht für innerbetriebliche Logistikfunktionen und -flächen von Gewerbebetrieben, so-

                                                   
2  Vgl. dazu auch: Planquadrat Dortmund, Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur: Gewerbestandort 

"Langes Feld", Machbarkeitsstudie, Dortmund, Januar 2005 
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fern sie in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Hand-
werks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen und der Betriebsfläche des Hand-
werks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb untergeordnet sind. 

Zur Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen dieser Branchen steht der Standort „GVZ 
Kassel“ zur Verfügung, der in regionaler Kooperation und in Abstimmung mit den Zielen 
der Regionalplanung als Standort zur Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen aus dem 
Logistikbereich entwickelt wurde. Der Ausschluss von Transport- und Speditionsgewerbe 
im Gewerbegebiet „Langes Feld“ dient damit ebenfalls der gezielten Entwicklung und Vor-
haltung der Flächen im Gewerbegebiet Langes Feld für Betriebe des produzierenden Ge-
werbes sowie für Dienstleistungsunternehmen und für Handwerksbetriebe. Diese Festset-
zung dient so auch der gezielten Steuerung der künftigen Gewerbeansiedlungen in der Stadt 
sowie im Raum Kassel, entsprechend den in den übergeordneten, regionalen Konzepten zur 
Raumentwicklung genannten Zielsetzungen. 

6.3.3 Gliederung der Gewerbe- und Industrieflächen nach Abstandsklassen 

Die Gliederung des Plangebietes erfolgt auf Grundlage des Abstandserlasses des Landes 
NRW3 in Verbindung mit § 1 Abs. 4 BauNVO und basiert auf der vorliegenden Immissi-
onsbeurteilung, die durch das afi Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern er-
arbeitet wurde4. Durch die Zonierung des Gebietes mit Hilfe des Abstandserlasses wird 
Vorsorge zum Schutz der Nachbarschaft des Plangebietes vor möglichen Immissionen 
(Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche) getroffen. Der Abstandserlass wird über NRW hinaus in 
der ganzen Bundesrepublik angewendet und wird auch von Gerichten als antizipiertes 
Sachverständigengutachten gewertet. Wie in der Broschüre zum Abstandserlass aufgeführt, 
ist „Die Anwendung des Abstandserlasses in der Planungspraxis ... durch die Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichtsbarkeit mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden (bei-
spielhaft dazu OVG NRW Urteil vom 30.9.2005 – 7D142/04NE ).“ In der aktuellen Aufla-
ge des Abstandserlasses ist der Stand der Technik des Immissionsschutzes berücksichtigt, 
und durch den Aufbau der Festsetzungen für den Bebauungsplan werden auch Entwicklun-
gen des Standes der Technik berücksichtigt.  

Die nächstgelegene Wohngebiete bzw. empfindlichen Nutzungen im Umfeld des geplanten 
Bebauungsplanes „Langes Feld“ sind: 

 Wohngebiet Sandgraben (Immissionsort 1; Reines Wohngebiet) 

 Ludwig-Noll-Krankenhaus Kassel (Immissionsort 2; Klinikgebiet) 

 Kleingartenanlage südl. BAB 44 (Immissionsort 3; Außenbereich Beurteilung wie All-
gemeines Wohngebiet) 

 Wohngebiet Dittershausen (Immissionsort 4; Allgemeines Wohngebiet) 

                                                   
3  Rd.Erl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen – V-3 – 8804.25.1 vom 06.06.2007, Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und 
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände 
(Abstandserlass NRW) 

4  Vgl.: afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik: Lärmgutachten Zum Bebauungsplan Nr. 
VIII/73 „Langes Feld“ der Stadt Kassel; Haltern, 14.05.2010 
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 Wohnhaus Am Keilsberg (Immissionsort 5; Außenbereich Beurteilung wie Mischgebiet) 

 Wohngebiet Wintertalstraße (Immissionsort 6; Reines Wohngebiet) 

 Wohngebiet Karlsbader Straße (Immissionsort 7; Reines Wohngebiet) 

Vorbelastungen durch Gewerbelärm liegen an den Immissionsorten 1 und 2 (Wohngebiet 
Sandgraben und Krankenhaus) durch das Heizkraftwerk Kassel vor. An dem Immissions-
ort 7 liegen Vorbelastungen durch Gewerbelärm durch die benachbarten Gewerbebetriebe 
(Schreinerei, Bauunternehmung) vor. Für diese Immissionsorte wird pessimistisch ange-
nommen, dass die benachbarten Gewerbebetriebe die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 
schon heute ausschöpfen. Maßgeblich für die Gliederung des Plangebietes sind aufgrund 
der empfindlichen Nutzungen und der bestehenden Vorbelastungen die Immissionsorte 1, 2 
(Reines Wohngebiet und Klinikgebiet) und 7 (Reines Wohngebiet). Aufgrund des geringen 
Abstandes zum Plangebiet ist außerdem der Immissionsort 5 (Am Keilsberg) für die Zonie-
rung des westlichen Plangebietes ein maßgeblicher Immissionsort. Die Immissionsorte 4 
und 6 (Wohngebiete Wintertalstraße und Dittershausen) liegen deutlich weiter von dem 
Plangebiet entfernt und sind deshalb für die Zonierung nach Abstandserlass nicht die maß-
geblichen Immissionsorte.  

Die Festlegungen für den Immissionsschutz erfolgen anhand der nächstgelegenen Wohnge-
bäude/Klinikgebäude im Umfeld des Bebauungsplangebietes. Damit ist auch für die weiter 
entfernt liegenden Gebäude ein ausreichender Immissionsschutz gewährleistet. 

Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen durch Gewerbelärm am Wohngebiet Sandgra-
ben soll die Festsetzung der Abstandsklassen im B-Plan das Abstandserfordernis des Ab-
standserlasses um eine Stufe unterschreiten. Das Klinikgebäude stellt mit der sehr empfind-
lichen Nutzung und den vorhandenen Vorbelastungen durch Gewerbelärm die empfind-
lichste Nutzung im Umfeld des Plangebietes dar. Deshalb sollen die Festsetzungen der Ab-
standsklassen im B-Plan das Abstandserfordernis des Abstandserlasses um zwei Stufen un-
terschreiten.  

Das Wohngebäude Am Keilsberg liegt im Außenbereich und kann damit bei der Beurtei-
lung von Lärmimmissionen wie ein Mischgebiet beurteilt werden. Bei der zukünftigen Be-
lastung durch mögliche Geruchsimmissionen würde das Gebäude aber bei einer Beurteilung 
wie Mischgebiet die gleichen Schutzanforderungen haben wie ein Wohngebiet. Deshalb 
sollen die Festsetzungen im B-Plan die Abstandserfordernisse des Abstandserlasses NRW 
zu diesem Immissionsort erfüllen. Die mit (*) in der Abstandsliste des Abstandserlasses 
NRW gekennzeichneten Betriebe der nächst niedrigeren Abstandsklasse können mit Nach-
weis der immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit auch zugelassen werden. Für Teilflä-
chen des Bebauungsplanes werden die unzulässigen Anlagen und ausnahmsweise zulässi-
gen Anlagen entsprechend der oben aufgeführten Auswertung nach Abstandserlass NRW 
vorgeschlagen. Ausnahmsweise zugelassen werden können dabei Anlagen der nächsten 
niedrigeren Abstandsklasse, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten denen der zulässigen 
Anlagen entsprechen. Für das gesamte Plangebiet wird aufgrund der Nähe zu dem Klinik-
gebiet zusätzlich in den Festsetzungen festgeschrieben, dass die Betriebe durch Gutachten 
nachweisen müssen, dass ein ausreichender Immissionsschutz gewährleistet ist. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Prüfung des Immissionsschutzes im Baugenehmigungsverfah-
ren nicht vernachlässigt wird. 
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Der Immissionsort 3 (Kleingartenanlage südl. der BAB 44) wird bei der Beurteilung der 
Lärmimmissionen tagsüber mit den gleichen Immissionsrichtwerten beurteilt wie ein allg. 
Wohngebiet. Nachts besteht dort kein Schutzanspruch, da kein nächtliche Wohnnutzung 
stattfindet. Der Abstand zwischen der Kleingartenanlage und der Teilfläche GI 1 (nächstge-
legen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt ca. 300 m. Zum Schutz eines allgemeinen 
Wohngebietes kann die Abstandsklasse gemäß Abstandserlass um eine Abstandsklasse ver-
ringert werden – hier von „nicht zulässig sind Abstandsklassen I-IV“ auf „nicht zulässig 
sind Abstandsklassen I-III“), da die Zonierungen nach Abstandserlass auf den Schutz von 
reinen Wohngebieten abzielen. Damit berücksichtigt die unten aufgeführten Festsetzung 
auch einen ausreichenden Schutz der Kleingartenanlage bei einer Beurteilung vergleichbar 
einem allg. Wohngebiet nach DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 

Die Einstufung des Schutzanspruches zum Schutz gegen Geruchsimmissionen einer Klein-
gartenanlage wird entsprechend der „Begründung und Auslegungshinweise“ zur GIRL – 
Geruchsimmissionsrichtlinie des LAI (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissions-
schutz) zum Punkt 3.1 Immissionswerte vorgenommen. In der Begründung und den Ausle-
gungshinweisen zur GIRL ist dazu ausgeführt: „Kleingartensiedlungen sind im Allgemei-
nen wie Gewerbegebiete zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Randbedingungen des 
Einzelfalls entgegenstehen“. In der Begründung der Stadt Baunatal zum B-Plan 69 sind kei-
ne Gründe für die Schutzwürdigkeit des Kleingartengebietes vergleichbar dem eines allge-
meinen Wohngebietes aufgeführt. Für eine Abweichung von den Empfehlungen der GIRL 
liegen keine neuen Erkenntnisse vor. Eine völlige Entwertung der Kleingartenanlage durch 
die Anwendung der GIRL ist nicht zu erwarten. Im Vergleich zu Wohngebieten (zul. Ge-
ruchshäufigkeit 10 %) ist durch die hier vorgenommene Einstufung der Kleingartenanlage 
wie Gewerbegebiete an 18 zusätzlichen Tagen im Jahr eine wahrnehmbare Geruchsimmis-
sion möglich (zul. Geruchshäufigkeit 15 %). Es kann aber angenommen werden, dass es in 
der Kleingartenanlage nicht zu diesen Geruchshäufigkeiten kommt, da die Geruchshäufig-
keit von 15 % im Industriegebiet selbst auch nicht überschritten werden darf. Da die be-
nachbarten Betriebe im Industriegebiet aber viel näher an einer möglichen Geruchsquelle 
liegen, werden die Geruchsemissionen durch das Plangebiet selbst schon eingeschränkt 
werden. Entsprechend kann der Abstand zwischen Kleingartenanlagen und Gewerbe- und 
Industriegebieten die Abstandserfordernisse des Abstandserlasses unterschreiten.  

Im Bereich der Stadt Baunatal liegen die Ortslagen Rengershausen und Felsengarten mit 
Abständen zwischen dem Plangebiet und der Ortslage Rengershausen mit ca. 850 m und der 
Ortslage Felsengarten mit ca. 750 m an. Bei diesen Abständen wären im Plangebiet noch 
Betriebe der Abstandsklasse III (700 m Abstand) zulässig. In den GI-Flächen sind aber nur 
Betriebe der Abstandsklassen IV bis VII zulässig. Selbst durch Betriebe der Abstandsklasse 
III (700 m) ist ein Einhalten der Immissionsrichtwerte für reine Wohngebiet (tags 50 dB(A), 
nachts 35 dB(A)) zu erwarten. Durch die Einschränkung der Ansiedlung auf Betriebe ab der 
Abstandsklasse IV (500 m) sind noch geringere Geräuschimmissionen zu erwarten. Bei ei-
ner Vorbelastung der Ortslagen durch Verkehrslärm von ca. 60-65 dB(A) tags und 59-61 
dB(A) nachts liegen die möglichen Gewerbelärmimmissionen um mehr als 10-15 dB tags 
und 24-26 dB nachts unter den Verkehrslärmbelastungen und tragen damit nicht mehr zu 
der Gesamtlärmimmission bei. An dem Wohngebiet Sandgraben wird das Abstandserfor-
dernis des Abstandserlasses unterschritten, weil schon erhebliche Vorbelastungen durch 
Gewerbelärm bestehen. Solche Vorbelastungen durch Gewerbelärm liegen in den Ortslagen 
Rengershausen und Felsengarten nicht vor. Mit den vorgeschlagenen Festsetzungen unter-
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schreiten mögliche Gewerbelärmimmissionen den Verkehrslärm erheblich um mehr als 10 
dB tags und 20 dB nachts. 

Zukünftige Schallschutzhindernisse an der A 44 sind auch Hindernisse für den Gewerbe-
lärm aus dem Plangebiet, da die Hindernisse in jedem Fall zwischen dem Plangebiet und 
den Ortslagen Rengershausen bzw. Felsengarten errichtet würden. Eine Zunahme der Ge-
werbelärmimmissionen durch solche Hindernisse ist deshalb nicht möglich und wird des-
halb nicht weiter betrachtet. 

Ein Friedhof mit den russischen und englischen Kriegsgräbern liegt im Außenbereich west-
lich des Plangebietes. Dieser kann wie andere Nutzungen im Außenbereich wie ein Misch-
gebiet beurteilt werden. Der Abstandserlass des Landes NRW sieht vor, dass unempfindli-
chere Nutzungen als reine Wohngebiete wie z. B. Mischgebiete nicht dem Abstandserfor-
dernis des Abstandserlasses genügen müssen, sondern diese Abstände auch unterschreiten 
können. Bei Mischgebieten kann üblicherweise der Abstand um zwei Abstandsklassen ver-
ringert werden. Bei dem hier vorliegenden Abstand von ca. 200 m zwischen dem Friedhof 
und dem Plangebiet und den unzulässigen Betrieben und Anlagen der Abstandsklassen I bis 
III (zulässig Betriebe ab Abstandsklasse 500 m) ist dieses Kriterium erfüllt. Es wird kein 
Konflikt zwischen dem Plangebiet und dem Friedhof gesehen.  

In der Seveso-II Richtlinie (Richtlinie 96/82/EG geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG 
der EU) ist in Artikel 12 zum Schutz von Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden 
und Gebieten, wichtigen Verkehrswegen und Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt 
des Naturschutzes besonders wertvollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten eine Rege-
lung zur Überwachung von der Ansiedlung gefordert. In dem „Leitfaden – KAS 18 – Ar-
beitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“ von November 2010 sind dazu 
Abstandsklassen aufgeführt, die den Schutz von Wohngebieten vor den Gefahren durch 
schwere Unfälle berücksichtigen. 

Ca. 100 m südlich des geplanten Gewerbe- und Industriegebietes grenzt die BAB 44 an. 
Diese Straße kann als wichtiger Verkehrsweg mit hohem Verkehrsaufkommen eingestuft 
werden. Die Berücksichtigung von Störfallanlagen bei der Zonierung des Industriegebietes 
wird sich deshalb auf den Schutz der BAB 44 beziehen.  

Auf diesen Grundlagen sind die Festsetzungen im Bebauungsplan zur Gliederung der In-
dustrie- und Gewerbeflächen getroffen: 

Die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit ist von allen emittierenden Betrieben nach-
zuweisen. 

6.3.4 Weitere Regelungen zur Zulässigkeit von Nutzungen und Vorhaben 

Aus den dargelegten stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen, die Flächen im Gewerbe-
gebiet Langes Feld vorrangig für Betriebe des produzierenden Gewerbes sowie für Dienst-
leistungsunternehmen und für Handwerksbetriebe zu entwickeln, werden die in den Gewer-
begebietsflächen nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für sportliche 
Zwecke gem. § 1 Abs. 5 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt. Aus den gleichen städte-
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baulichen Gründen wird gem. § 1 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 
BauNVO in den GE-Gebieten und nach § 9 Abs. 2 BauNVO in den GI-Gebieten allgemein 
zulässigen Tankstellen nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

Die angeführten Entwicklungsziele für das Gewerbegebiet Langes Feld begründen auch, 
dass die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO in den GE-Gebietsflächen ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie die Vergnü-
gungsstätten gem. § 1 Abs. 6 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt werden. Ebenso wer-
den die gem. § 9 Abs. 3 BauNVO in den GI-Gebietsflächen ausnahmsweise zulässigen An-
lagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gem. § 1 
Abs. 6 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt.  

Aus den gleichen Gründen wird auf der Grundlage von § 1 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, 
dass die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO in den GE-Gebieten und gem. § 9 Abs. 3 BauNVO in 
den GI-Gebieten ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personal in den Teilflächen westlich des gliedernden Nord-Süd-Grünzuges (Teilflächen 
GE 1 bis GE 5sowie GI 1 und GI 2) nicht zulässig sind. Dies begründet sich zusätzlich aus 
den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die solche Wohnnutzungen auch im Ge-
werbegebiet stellen. Insbesondere der für diese Nutzungen einzuhaltende Immissionsricht-
wert von 50 dB(A) nachts ist bei einem Nachtbetrieb auf den umliegenden Gewerbeflächen 
i.d.R. nicht zu gewährleisten. Um die Option auf einen Nachtbetrieb für ansiedelnde Betrie-
be sicherzustellen, werden deshalb Betriebswohnungen in den zentralen und in den westli-
chen Teilflächen ausgeschlossen. Damit bleiben Betriebswohnungen nur in den östlichen 
Teilflächen (GE 6 und GE 7) ausnahmsweise zulässig. Dieser Teilbereich liegt im hinteren 
Bereich des inneren Erschließungsnetzes und eignet sich aufgrund des engmaschigeren Er-
schließungsrasters mit geringeren Gründstückstiefen und -größen am besten für die Ansied-
lung kleinerer Unternehmen und Handwerksbetriebe, für die die Möglichkeit zur Errichtung 
einer Betriebsinhaberwohnung häufiger ein Ansiedlungskriterium darstellt.  

Aus Gründen des Grund- und Trinkwasserschutzes wird durch bedingte und befristete Fest-
setzungen gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB geregelt, dass in den GE- und GI-Flächen, 
die innerhalb des Bereiches der geplanten Wasserschutzzone III (zukünftige Abgrenzung) 
des Wasserschutzgebietes „Neue Mühle / Tränkeweg“ liegen, Gewerbebetriebe und Nut-
zungen, bei denen von einem hohen Gefährdungspotenzial für das Grundwasser auszugehen 
ist, nicht zulässig sind, solange die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzge-
biet „Neue Mühle / Tränkeweg“ im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund, dass nach den aktuellen Planungen der Städtischen Werke AG die 
Tiefenbrunnen am Tränkeweg, die Auslöser für die Festsetzung der Schutzgebietszone III 
sind, in den nächsten Jahren aufgegeben werden.  

Der betroffene Bereich der geplanten Wasserschutzzone III befindet sich im dritten Bauab-
schnitt des Plangebiets Langes Feld, der voraussichtlich nicht vor 2018 realisiert werden 
wird. Bis zur Realisierung dieses Bauabschnitts ist möglicherweise gar keine Wasser-
schutzgebietszone III mehr vorhanden. Aus diesem Grund werden die relativ strengen Re-
gelungen und Auflagen, die auf die derzeit noch geplante Änderung der Wasserschutzge-
bietsverordnung mit der geplanten Wasserschutzzone III zurückgehen, als bedingte und be-
fristete Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1Nr. 2 BauGB in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
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Der für diesen Bereich festgesetzte zeitlich befristete Ausschluss umfasst die nachfolgenden 
Gewerbebetriebe und Nutzungen mit einem hohen Grundwassergefährdungspotenzial: 

• Gewerbebetriebe, in welchen mit Wasser gefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Was-
serhaushaltsgesetz zum unmittelbaren Betriebszweck umgegangen wird. 

• Betriebe zur Entsorgung (Verwertung und Beseitigung), Lagerung, Behandlung sowie 
zum Umschlagen von Abfällen, Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch, soweit die 
Stoffe Wasser gefährdend sind. 

• Betriebe zur Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrott, Autowracks 
und Altreifen. 

6.4 Festsetzungen von örtlichen Bauvorschriften - Werbeanlagen 

Um die Veränderungen des Landschaftsbildes durch das Gewerbegebiet zu begrenzen, ist 
eine übermäßige Fernwirkung durch überdimensionierte Werbeanlagen zu verhindern. Des-
halb wird eine örtliche Bauvorschrift gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 der Hes-
sischen Bauordnung (HBO) im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu Werbeanlagen er-
lassen, die die zulässige bauliche Höhe der Werbeanlagen auf die in den Gewerbe- und In-
dustriegebietsflächen jeweils zulässigen Gebäudehöhen begrenzt.  

Darüber hinaus dürfen Werbeanlagen innerhalb der 40 m-Bauverbotszone entlang der A 44 
und A 49 nach den Anforderungen des Fernstraßengesetzes nicht errichtet werden. In einer 
Entfernung von mehr als 40 m bis 100 m bedürfen Werbeanlagen der Zustimmung der 
Straßenverwaltung, die an die entsprechenden Anforderungen des Fernstraßengesetztes ge-
knüpft ist. Dazu ist ein entsprechender textlicher Hinweis in den Plan aufgenommen wor-
den. 

6.5 Verkehrliche Erschließung  

6.5.1 Anschluss an das Straßenverkehrsnetz 

Die Machbarkeitsstudie zeigte eine Anbindung des Gewerbestandortes Langes Feld sowohl 
an die A 44 über eine neue Anschlussstelle als auch an die A 49 über die vorhandene An-
schlussstelle Niederzwehren auf. Allerdings legt das Bundesverkehrsministerium als Straßen-
baulastträger der Bundesautobahnen sehr strenge Maßstäbe an die Genehmigungsfähigkeit 
neuer Anschlussstellen an. Grundsätzlich können danach neue Anschlussstellen nur einge-
richtet werden, wenn sie zu einer großräumigen Verbesserung der Verkehrsverbindungen 
und Verkehrsverhältnisse im angrenzenden überörtlichen Verkehrsnetz beitragen. Ein wei-
teres Positivkriterium ist - möglicherweise auch bei fehlender großräumiger Wirkung - die 
Entlastung benachbarter und andernfalls überlasteter Autobahnknoten. Die Verkehrsunter-
suchungen im vorliegenden Fall zeigten jedoch, dass eine zusätzliche Anschlussstelle an der 
BAB A 44 weder eine großräumige Wirkung entfaltet noch einen Beitrag zur Entlastung 
des benachbarten Autobahnkreuzes Kassel-West leistet. Das dem Bebauungsplan zugrunde 
liegende verkehrliche Erschließungskonzept sieht daher eine alleinige Anbindung der Ge-
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werbefläche Langes Feld an das Autobahnnetz über die Anschlussstelle Niederzwehren der 
A 49 und an das städtische Verkehrsnetz über die Fortführung der Frankfurter Straße in das 
Gewerbegebiet vor. Diese Anbindung ist im Rahmen eines Verkehrsgutachtens auf Leis-
tungsfähigkeit und Auswirkungen untersucht worden.5  

Im Falle einer Sperrung dieser Verkehrsanbindung (bspw. wegen eines Unfalls) kann der 
Verkehr, ggf. mit Hilfe von Ordnungskräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus dem Gewer-
begebiet über bestehende Wirtschaftswege geführt werden, so dass es im „Störungsfall“ 
ausreichend Möglichkeiten zur Verkehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen gibt 
(vgl. Abb. 4): 

1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kompostwerk zur Dittershäuser 
Straße weiter zur Frankfurter Straße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompost-
werk für Begegnungsverkehr vorhanden) 

2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur Frankfurter Straße (die 
Breite der Brücke beträgt zwischen den Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw 
ist daher nicht möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel zum Kraftwerksgraben 
zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der BAB 44 Richtung Bauna-
tal-Rengershausen bzw. Fuldabrück Dittershausen 

                                                   
5  ambrosius ⋅ blanke - verkehr ⋅ infrastruktur: Gewerbegebiet "Langes Feld" in Kassel, Verkehrsuntersuchung, 

Bochum, Juni 2009 
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Abb. 4: Planskizze: mögliche „Notzufahrten“ in das Gewerbegebiet Langes Feld 

 
Zur Erfassung der bestehenden Verkehrssituation im Planungsraum wurden im Dezember 
2008 und im Januar 2009 Zählungen an der Anschlussstelle Niederzwehren an mehreren 
Knotenpunkten im Zuge der Frankfurter Straße und der Dittershäuser Straße in Kassel so-
wie an mehreren Knotenpunkten in Baunatal durchgeführt. 

Ausgehend von der erfassten Ist-Situation (Analysefall) wird zunächst der Prognose-0-Fall 
ermittelt. Der Prognose-0-Fall, bezogen auf das Jahr 2020, beschreibt die Verkehrsmengen, 
die bei den vorhersehbaren Strukturveränderungen im Untersuchungsraum - Veränderungen 
bei Einwohnern und Beschäftigten, Wirtschaftsentwicklung und Veränderungen im Ver-
kehrsverhalten - sowie bereits festgelegten Netzveränderungen im Prognosezieljahr zu er-
warten sind. Eine Gewerbeflächenentwicklung Langes Feld ist in diesem Prognosefall nicht 
enthalten. Ein wesentliches Element aber, das im Prognose-0-Fall eingerechnet wurde, ist 
die Weiterführung der BAB A 44 vom Dreieck Kassel-Ost bis zum Anschluss an die BAB 
A 4 bei Herleshausen. Die Berechnungen zum Prognose-0-Fall zeigen einen deutlichen An-
stieg der Verkehrsbelastungen auf der Verbindung A 49 - A 44 - A 7 - A 44 (neu), die durch 
Verkehrsumlagerungen aus der gesamten Region südlich von Kassel resultieren. Der Stre-
ckenabschnitt der A 49 zwischen den Kreuzen Kassel-West und Kassel-Mitte wird demge-
genüber in einer Größenordnung zwischen 3 und 6 % entlastet6. 

                                                   
6  In die Prognoseberechnungen ist auch der geplante Anschluss der A 49 an die A5 eingegangen. Die damit 

verbundenen prognostizierten Verkehrszunahmen auf der A 49 haben aber auf den Streckenabschnitt nörd-
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Der Planfall beschreibt hingegen die zukünftige Verkehrssituation unter Einschluss des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens aus dem Gewerbegebiet Langes Feld. Wesentlicher Be-
stimmungsfaktor des Verkehrsaufkommens ist die in dem Gewerbegebiet zu erwartende 
Zahl der Beschäftigten bei vollständiger Ausnutzung. Auf der Grundlage verschiedener Er-
hebungsergebnisse ist für den Gewerbestandort Langes Feld von einer Beschäftigtenzahl in 
der Größenordnung von ca. 3.800 - 4.000 Beschäftigten auszugehen. Dies entspricht einer 
durchschnittlichen Beschäftigtendichte von ca. 50 Beschäftigten je Hektar Nettobauland. 
Ausgehend von dieser Beschäftigtenzahl wird das Verkehrsaufkommen (Verkehrsaufkom-
men der Beschäftigten, Kunden- und Besucherverkehr und Wirtschaftsverkehr) für den 
Gewerbestandort Langes Feld auf ein tägliches Verkehrsaufkommen von insgesamt 
5.800 Kfz/Tag im Ziel- und Quellverkehr ermittelt. 

Die durch das Gewerbegebiet Langes Feld induzierte Zusatzverkehrsbelastung wird sich 
wie folgt im Verkehrsnetz verteilen: 
 Der Ziel- und Quellverkehr des Gewerbestandortes Langes Feld wird ganz überwiegend 

die Route über die A 49, Anschlussstelle Niederzwehren, wählen. Fast 90 % des auf das 
Gewerbegebiet bezogenen Verkehrs (ca. 10.400 Kfz/24h) wird die Anschlussstelle Nie-
derzwehren nutzen. 

 Circa 10 % des Gewerbegebietsverkehrs (ca. 1.200 Kfz/24h) werden über die Frankfur-
ter Straße abgewickelt werden. 

Die Verteilung des durch das Gewerbegebiet Langes Feld verursachten Zusatzverkehrs ge-
genüber dem Prognose-0-Fall 2020 im Verkehrsnetz zeigen Tab. 1 und Abb. 5.  

Tab. 1: Variante 3 – Veränderungen gegenüber dem Prognose-0-Fall 2020 

Nr. 
Querschnittslage 

 

DTVw P3 2020  
Veränderung im Ver-

gleich zu P0 

Kfz/24h  [Kfz] [%] 

1 Frankfurter Straße südlich Korbacher Straße  16.200 200 1,3 
2 Am Auestadion nördlich AS Auestadion 49.000 2.400 5,2 
3 A 49 zwischen AS Auestadion und AS Waldau 74.700 2.800 3,9 
4 Frankfurter Straße westlich Dennhäuser Straße 11.900 600 5,3 
5 Dennhäuser Straße östlich Frankfurter Straße 3.900 400 11,4 
6 Altenbaunaer Straße westlich Frankfurter Straße 14.800 800 5,7 
7 Dennhäuser Straße südlich A 49 3.900 400 11,4 
8 Frankfurter Straße nördlich AS Niederzwehren 8.300 1200 16,9 
9 A 49 nördlich AS Niederzwehren 67.700 7.100 11,7 
10 A 49 zwischen AS Niederzwehren und AK Kassel-West 58.100 500 0,9 
11 A 44 östlich AK Kassel-West 59.100 600 1,0 
12 A 44 westlich AD Kassel-Süd 59.100 600 1,0 

 

                                                                                                                                                               
lich des Autobahnkreuzes Kassel-West keine nennenswerten Auswirkungen, da die zusätzlichen Verkehrs-
mengen sich ab dem Kreuz Kassel-West sich zum überwiegenden Teil auf die A 44 und die A 7 verteilen.  
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Abb. 5: Lage der Vergleichsquerschnitte 

 

Die Abwicklung des weit überwiegenden Verkehrsaufkommens über die Anschlussstelle 
Niederzwehren und die A 49 setzt entsprechend leistungsfähige Knotenpunkte voraus. Die 
durchgeführten Leistungsuntersuchungen erstrecken sich zum Einen auf die Ein- und Aus-
fahrten der Anschlussstellen Niederzwehren und Auestadion im Zuge der A 49 und zum 
Anderen auf den nördlichen und südlichen Anschlussknoten im Zuge der Frankfurter Straße 
an der AS Niederzwehren. Dabei ist zu beachten, dass für die Fahrtrichtung nach Südwesten 
die Morgenspitze (7:00 bis 8:00 Uhr) die maßgebliche Spitzenbelastung darstellt, während 
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für die Gegenrichtung nach Nordosten die Nachmittagsspitze (16:00 bis 17:00 Uhr) den 
maßgeblichen Belastungsfall bildet. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen wurden nach den Verfahren des Handbuchs für die 
Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) jeweils für die Ein- und Ausfahrten und je-
weils für die Belastungsfälle Prognose-0 und Planfall 3 durchgeführt. Für die Anschlussstel-
le Niederzwehren zeigt sich an den Anschlusspunkten der nördlichen Fahrbahn keine gra-
vierende Veränderung des Gesamtbildes in der Verkehrsqualität. Zwar sinkt die Qualität 
des Verkehrsablaufes an der Ausfahrt von Stufe A auf Stufe D, andererseits steigt die Quali-
tät im Einfahrtsbereich von Stufe D auf Stufe C. Für die Gegenrichtung zeigt sich im rele-
vanten Zeitraum der Nachmittagsspitze für die Einfahrt in die Autobahn ein Absinken der 
Verkehrsqualität von Stufe D auf Stufe E und damit in einen Bereich nahe der Vollauslas-
tung. Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine nur 
während einer Spitzenstunde auftretende Verkehrsqualität der Stufe E nicht zwangsläufig 
zu einer massiven Qualitätseinbuße der Verkehrssituation führt. 

An der Anschlussstelle Auestadion treten im Planfall 3 keine Veränderungen der Qualitäts-
stufen gegenüber dem Prognose-0-Fall auf. In beiden Fällen ist bei der Einfahrt in Fahrt-
richtung Südwesten mit einer Qualitätsstufe E zu rechnen, wobei der Auslastungsgrad durch 
den gewerbegebietsbezogenen Verkehr nur geringfügig zunimmt. In Gegenrichtung ist be-
reits im Prognose-0-Fall mit einer Qualitätsstufe F zu rechnen. Die Verkehrsveränderungen 
im Zuge der Gewerbeentwicklung führen hier sogar zu einer leichten Reduzierung des Aus-
lastungsgrades, ohne dass dadurch die Qualitätsstufe F verlassen wird. 

Sofern der Baulastträger der Autobahn nicht aus eigener Veranlassung eine verkehrstechni-
sche Ertüchtigung anstrebt, ist zu erwägen, wegen der vom Gewerbegebiet werktäglich nur 
kurzzeitig verursachten Verkehrszunahme zwischen den betrachteten Anschlussstellen Nie-
derzwehren und Auestadion entweder eine temporäre Dreistufigkeit unter Einbeziehung des 
Standstreifens oder eine durchgezogene Verflechtungsstrecke einzurichten. 

Die Leistungsfähigkeit der beiden Anschlussknoten an die Frankfurter Straße wurde nach 
der überschlägigen Methode AKF (Addition Kritischer Fahrzeugströme) ermittelt. Für bei-
de Knotenpunkte zeigen sich in der konzipierten Form gut ausreichende bis sehr gute Quali-
täten des Verkehrsablaufes. Für den nördlichen Anschlussknoten wurde dem bereits in früh-
ren Überlegungen dargestellten Konzept eines zweistreifigen Linkseinbiegens auch eine re-
duzierte Form mit nur einer Linkseinbiegespur untersucht. Auch wenn diese reduzierte 
Form mit einer Qualitätsstufe C die Anforderungen immer noch deutlich erfüllt, wird die 
ursprünglich konzipierte Zweistreifigkeit beibehalten. Dadurch wird eine zusätzliche Leis-
tungsreserve gewonnen, die auch bei unerwartet hohen Verkehrsspitzen oder bei - ereignis-
bedingt möglichen - starken Fahrzeugpulks einen Rückstau auf die Autobahn zuverlässig 
ausschließt. 

Aus den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsuntersuchungen wurde der im Bebauungsplan 
festgesetzte Entwurf der umgestalteten Anschlussstelle Niederzwehren entwickelt. Die im 
Plan dargestellte Detailplanung des Autobahnknotens ist Bestandteil der Bebauungsplan-
festsetzungen, über die das Planungsrecht für den Umbau des Knotens realisiert wird. Diese 
Detailplanung ist mit dem zuständigen Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel (ASV) 
abgestimmt. Zur Realisierung des Umbaus wird eine Baudurchführungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Kassel und dem ASV geschlossen. Die dargestellte Detailplanung enthält 
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Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft: Es gibt einen breiten Mittelstreifen auf der 
Verlängerung der Frankfurter Straße in Richtung Gewerbegebiet, so dass vom Platz her eine 
abschnittsweise Dreistreifigkeit zur Erleichterung des Einfädelns auf die A 49 nachträglich 
möglich ist, wenn der Verkehr in Zukunft zunehmen würde. Im Bebauungsplan selbst wur-
de der gesamte Zubringer als Verkehrsfläche – ohne Gliederung durch Verkehrsgrün wie im 
Detailplan – festgesetzt, so dass für einen solchen Ausbau keine Änderung des Bebauungs-
plans erforderlich wäre. 

6.5.2 Anschluss an den ÖPNV 

Ein Gewerbegebiet in der geplanten Größe mit ca. 4.000 Beschäftigten benötigt eine gute 
ÖPNV-Anbindung. Dabei wurden zwei Varianten betrachtet, eine Anbindung durch Bus 
und eine Erschließung durch die Straßenbahn. Die Prüfung der verkehrswirtschaftlichen 
und verkehrlichen Eckdaten beider Lösungen ergab den Ausschlag für eine Omnibusanbin-
dung, welche die wirtschaftlichere Lösung für eine leistungsfähige ÖPNV-Erschließung des 
Gewerbegebietes darstellt. 

Abb. 6: Geplante Buslinienführung im Gewerbegebiet Langes Feld 

 

Die vorgesehene Busanbindung (vgl. Abb. 6) knüpft mit einer neuen Linie entweder an der 
Haltestelle Brüder-Grimm-Straße oder an der Dennhäuser Straße an das vorhandene Li-
niennetz an. Die geplante Buslinie wird in einer Schleife im Uhrzeigersinn durch das Ge-
werbegebiet geführt. Diese Linienführung erlaubt es, dass die erforderlichen Haltestellen im 
vorgesehenen Regelquerschnitt der Erschließungsstraßen untergebracht werden können – 
jeweils auf der Innenseite mit dem vorgesehenen Parkstreifen. Im Gewerbegebiet sind ins-
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gesamt fünf einseitige und eine doppelseitige Haltestelle vorgesehen. Die geplante Buslini-
enführung mit den vorgesehenen Haltestellen ist in der folgenden Abbildung dargestellt.  

6.5.3 Gebietsinterne Erschließung 

Ausgehend von der Verlängerung der Frankfurter Straße mit dem umgebauten Anschluss-
knoten Niederzwehren der A 49 wird das Gewerbegebiet durch eine zentrale Verkehrsachse 
in Nord-Süd-Richtung erschlossen. Endpunkt dieser Verkehrsachse ist ein Kreisverkehrs-
platz im Süden. An diese zentrale Verkehrsachse binden schleifenförmig Erschließungs-
straßen an, die die jeweiligen Baufelder erschließen. 

Die Dimension der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen beruht dabei 
auf folgenden Querschnitten (vgl. Abb. 7u. Abb. 8): 
Abb. 7: Querschnitt der 3-streifigen Haupterschließungsstraße 
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Abb. 8 Querschnitt der 2-streifigen Erschließungsstraßen 

 
Die aufgezeigten Straßenquerschnitte werden allen verkehrsfunktionalen und städtebauli-
chen Anforderungen eines großen Gewerbegebietes gerecht: 
 Fahrbahnquerschnitte für den Begegnungsfall Lkw/Lkw bzw. Lkw/Bus, 
 3-streifiger Querschnitt der Haupterschließungsachse für Linksabbiegeverkehre, 
 Längsparkstreifen in den Straßen für Pkw und Lkw, 
 Kombinierter Rad-/Gehweg beidseitig in der Haupterschließungsachse, 
 Baumpflanzungen im Straßenraum als wichtiges Element des städtebaulichen Erschei-

nungsbildes, 
 Ausreichende Dimensionierung der Seitenbereiche/Gehwege für die Verlegung der Ver-

sorgungsleitungen. 

6.5.4 Radverkehr 

Aufgrund des zu erwartenden moderaten Radverkehrsaufkommens über den gesamten Ta-
gesverlauf innerhalb des Gewerbegebietes wurde aus Gründen der Kostenminimierung auf 
die Planung separater Radwege verzichtet. 

Durch die radverkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Dittershäuser Str. im Norden 
sowie die Rad-/Gehweganbindung mittels Kreisverkehr im Süden ist eine gute Erreichbar-
keit des Plangebiets in der Nord-Süd-Achse für den Radverkehr gegeben. Des Weiteren ist 
eine auch für Fahrräder nutzbare Wegeverbindung innerhalb der Grünstreifen als West-Ost-
Achse mit Anbindung an das umgebende landwirtschaftliche Wegesystem vorgesehen. 
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6.5.5 Stellplätze 

Der auf der Grundlage der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel vom 01.03.2004 erforderliche 
Stellplatzbedarf ist in den GE- und GI-Gebieten auf den jeweiligen Grundstücksflächen un-
terzubringen. Stellplätze sind auf den Grundstücksflächen nur innerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen zulässig.  

Die Stellplätze sind wie folgt zu gestalten: 

- Bei der Herstellung sind für die Aufstellflächen wasserdurchlässige, begrünte Befesti-
gungsarten (Schotter- oder Pflasterrasen o. ä.) zu verwenden.  

Für die im Bereich der in Aussicht genommenen Wasserschutzzone III (zukünftige Abgren-
zung) gelegenen GE- und GI-Flächen wird durch eine bedingte, zeitlich befristete Festset-
zung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB geregelt, dass die Aufstellflächen der Stellplät-
ze wasserdicht zu befestigen und an die städtische Kanalisation anzuschließen sind, solange 
die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzgebiet „Neue Mühle / Tränkeweg“ 
im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass nach 
den aktuellen Planungen der Städtischen Werke AG die Tiefenbrunnen am Tränkeweg, die 
Auslöser für die Festsetzung der Schutzgebietszone III sind, in den nächsten Jahren aufge-
geben werden. Der betroffene Bereich der geplanten Wasserschutzzone III befindet sich im 
dritten Bauabschnitt des Plangebiets Langes Feld, der voraussichtlich nicht vor 2018 reali-
siert werden wird. Bis zur Realisierung dieses Bauabschnitts ist möglicherweise gar keine 
Wasserschutzgebietszone III mehr vorhanden. Aus diesem Grund werden die relativ stren-
gen Regelungen und Auflagen, die auf die derzeit noch geplante Änderung der Wasser-
schutzgebietsverordnung mit der geplanten Wasserschutzzone III zurückgehen, als bedingte 
und befristete Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

- Ebenerdige, nichtunterkellerte Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind seitlich 
mit einem mindestens 1,50  m breiten Pflanzstreifen intensiv und dauerhaft zu begrünen.  

- Stellplatzanlagen mit mehr als 1.000 m² Fläche und mehreren parallelen Fahrbahnen sind 
zusätzlich durch Gehölzpflanzungen (Mindestbreite 1,5 m) zwischen den Stellplatzstreifen, 
die verschiedenen Fahrbahnen zugeordnet sind, zu unterteilen. 

- Je angefangene 6 Stellplätze ist zwischen diesen ein stadtklimafester, orts- und land-
schaftstypischer Baum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

Darüber hinaus werden zusätzlich Stellplätze im öffentlichen Straßenraum, innerhalb der 
festgesetzten Verkehrsflächen bereit gestellt.  
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6.6 Ver- und Entsorgung 

6.6.1 Leitungsgebundene Versorgung 

Wasserversorgung 

Das Gewerbegebiet „Langes Feld“ wird an das städtische Wasserversorgungsnetz angebun-
den. Dabei wird eine Versorgungsleistung von 400 m³ pro Tag für das Gewerbegebiet zu-
grunde gelegt. 

Die derzeit durch das Plangebiet verlaufende Wasserleitung DN 300 wird verlegt. Damit 
entfällt die Notwendigkeit zur Festsetzung eines Leitungsrechts für diese Leitung.  

Energieversorgung 

Für die Energieversorgung des Gewerbegebietes wurden neben der Versorgung mit Strom 
die beiden Alternativen Gas und Fernwärme betrachtet. Für beide Energieträger verlaufen 
Transportleitungen in einer Trasse in unmittelbarer Nähe des neuen Gewerbegebietes, an 
die es angeschlossen werden kann. Die Trassierung beider Leitungen wurde im Plan festge-
setzt. Leitungsrechte sind nicht erforderlich, da sie komplett in öffentlichen Flächen verlau-
fen. 

Es wurde eine Entscheidung zugunsten einer Gasversorgung getroffen, da diese im Gegen-
satz zu einer Fernwärmeversorgung die Bereitstellung von Prozesswärme ermöglicht. Eine 
Ansiedlungsoption für Betriebe, die für ihre Produktion auf Prozesswärme angewiesen sind, 
setzt damit eine Gasversorgung im Langen Feld voraus. Dazu zählen eine Reihe von Be-
triebsarten der im Geltungsbereich des Bebauungsplans zulässigen Abstandsklassen IV bis 
VII der Abstandsliste des Abstandserlasses NRW. Die gewählten Regelquerschnitte der Er-
schließungsstraßen berücksichtigen eine Versorgung mit Gas. 

Für die Stromversorgung erfolgt die Anbindung an das vorhandene Elektrizitätsnetz mittels 
einer 10 kV-Leitung. Zur Stromverteilung sind im Gebiet 15 Transformatorstationen vorge-
sehen.  

Telekommunikation 

Im sämtlichen Erschließungsstraßen sind geeignete Trassen in einer Breite von ca. 0,5 m für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Dies wurde bei der Bemes-
sung der Regelquerschnitte entsprechend berücksichtigt. Es ist als kostengünstige Lösung 
zu empfehlen im Zuge der Erschließung des Plangebietes in den Straßentrassen zwei 100er 
Leerrohre zu verlegen, in die Fernmeldekabel eingezogen werden können. 
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6.6.2 Entwässerung 

Die Entwässerung des Gewerbegebietes Langes Feld erfolgt im Trennsystem.  

Regenwasser 

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der vorhandenen Bodenverhält-
nisse nicht möglich. Zudem ist auf den Flächen, die innerhalb der im Plan vermerkten in 
Aussicht genommenen Wasserschutzzone III (zukünftige Abgrenzung) des Wasserschutz-
gebietes „Neue Mühle / Tränkeweg liegen, eine Versickerung von Niederschlagswasser 
nicht zulässig.  

Die Oberflächenentwässerung erfolgt entsprechend dem natürlichen Geländeverlauf in drei 
Richtungen zu den Vorflutern „Eselsgraben“, „Sandgraben“ und „Läusegraben“. Die inner-
halb der Bauflächen erforderlichen Leitungstrassen zur Ableitung der Niederschlagswässer 
werden durch entsprechende Leitungsrechte gesichert. Durch die Anordnung von naturna-
hen Regenrückhaltebecken in Erdbauweise wird sichergestellt, dass die natürlichen Abflüs-
se des unbefestigten Geländes auch nach Errichtung des Gewerbegebietes nicht überschrit-
ten werden. Nach dem derzeitigen Planungsstand ergeben sich für die Rückhaltebecken fol-
gende Richtgrößen: 

 RRB „West“ in Eselsgraben ca. 3.500 m³ 
 RRB „Süd“ in Läusegraben ca. 7.000 m³ 
 RRB „Ost“ in Sandgraben ca. 6.500 m³ 
Daraus ergibt sich ein Rückhaltevolumen von insgesamt ca. 17.000 m³. Die RRB West und 
Süd werden entsprechend dem erhöhten Schutzbedürfnis der Gewässer Eselsgraben und 
Läusegraben mit Sedimentationsanlagen zur Regenwasserbehandlung ausgestattet.  

Die Regenrückhaltebecken übernehmen über die primäre Wasserrückhaltung hinaus ökolo-
gische Funktionen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Feuchtstandorten 
und Kleingewässern. Sie dienen auch als Ausweichlebensraum für Amphibien und somit als 
Artenschutzmaßnahme (CEF-Maßnahme). Um dies sicherzustellen, erfolgen entsprechende 
allgemeine Festsetzungen im Bebauungsplan (vgl. Kap 5.3.2.3 im Umweltbericht):  

 Gestaltung der Becken als begrünte Erdbecken, 
 Anlage von mindestens 500 m² naturnahe Kleingewässer, 
 Entwicklung von mindestens 3.000 m² Feuchtbrachflächen. 

Die genaue Lokalisierung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der technischen Planung der 
Entwässerung des Gewerbegebietes. 

Zum Ausschluss von Schadstoffbelastungen im Niederschlagswasser wird festgesetzt, dass 
Dacheindeckungen mit Zink, Kupfer und Blei unzulässig sind. Solche Dacheindeckungen 
würden ansonsten eine aufwändige Vorklärung des von den Dachflächen abfließenden Nie-
derschlagswassers erfordern, bevor es in die Oberflächengewässer eingeleitet werden könn-
te.  
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Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserableitung ist in Richtung der ehemaligen Graf-Haeseler-Kaserne vorge-
sehen. Das Schmutzwasser wird dort an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation ange-
schlossen. Um die maximal zulässige Entlastungsfracht am Regenüberlaufbecken Da-
maschkestraße auch nach Ansiedlung des neuen Gewerbegebietes einhalten zu können, 
wird es außerdem erforderlich, das dort vorhandene Becken um ca. 700 m³ zu vergrößern. 

6.7 Grünordnung und Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft 

Die städtebauliche Qualität des Gewerbestandortes Langes Feld wird maßgeblich durch das 
großzügige Grünflächenkonzept bestimmt: 

 zentrale Grünachsen als gebietsinterne Gliederungselemente und 

 "grüner Rahmen" als Übergang zum Landschaftsraum. 

Zur langfristigen Sicherung dieser Flächen als wichtige Grün- und Freiraumelemente mit 
ökologischer Bedeutung erfolgt die Festsetzung als öffentliche Grünfläche gem. § 9 (1), 
Nr. 15 BauGB. Die genaue Funktionsbestimmung und Festsetzung von Pflanzmaßnahmen 
gem. § 9 (1), Nr. 25 BauGB erfolgt auf der Grundlage des Umweltberichtes (vgl. Kap. 5.3 
im Umweltbericht). 

6.7.1 Zentrale Grünachsen 

Im Bebauungsplan werden zwei zentral gelegene Grünachsen als öffentliche Grünflächen 
gem. § 9 (1), Nr. 15 BauGB festgesetzt. Diese Grünflächen umfassen zusammen ca. 10 ha 
Fläche. Sie erfüllen mehrere Funktionen: 

 Gliederung und Gestaltung der Bauflächen; 

 Förderung der Durchlüftung des Baugebietes in der Hauptwindrichtung entsprechend 
den Aussagen des Klimagutachtens;  

 Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen als Teilausgleich für Überbauung vor-
handener Wege sowie Sicherung der Durchlässigkeit des geplanten Baugebietes für den 
Fuß- und Radverkehr; 

 Aufenthaltsbereich für die Kurzzeiterholung der im Gebiet Beschäftigten. 

Die Flächen werden entsprechend den Empfehlungen des Klimagutachtens als möglichst 
offene Grünflächen gestaltet (extensiv gepflegte Rasen- bzw. Wiesenflächen) mit Baum-
pflanzungen in den Randbereichen entlang der Bebauung bzw. der Erschließungsstraßen. 
Innerhalb dieser Flächen werden Rad-/ Fußwege angelegt bzw. die vorhandenen Wege aus-
gebaut. 

Eine weitere öffentliche Grünfläche in südöstlicher Verlängerung der geplanten Haupter-
schließungsstraße wird in der gleichen Weise wie für die beiden Haupt-Grünachsen gestal-
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tet. Sie stellt die Verbindung zwischen der Haupterschließungsstraße und dem Weg südöst-
lich des Gewerbegebiets her (vgl. Kap. 5.3.1.3 im Umweltbericht). 

6.7.2 „Grüner Rahmen“ – Begrünung der Ränder des Gewerbegebietes 

Die vorhandenen Feldgehölzbestände in den Randbereichen der Hochfläche bleiben voll-
ständig erhalten und werden durch weitere Pflanzungen zu einem geschlossenen Grüngürtel 
um die geplante Bebauung ergänzt. Dadurch erfolgt eine Einbindung in die umgebende 
Landschaft, und die Fernwirkung der Bebauung wird deutlich vermindert. Im Bebauungs-
plan werden diese Flächen als öffentliche Grünflächen gem. § 9 (1), Nr. 15 BauGB festge-
setzt, überlagert mit Festsetzungen zur Erhaltung bzw. zur Anpflanzung von Gehölzen und 
sonstigen Begrünungsmaßnahmen gem. § 9 (1), Nr. 25 BauGB. Um eine möglichst rasche 
Eingrünung des Baugebiets zu erzielen, sollen die Flächen mindestens zu einem Drittel mit 
standorttypischen Laubgehölzen bepflanzt werden. Die übrigen Flächen können der natürli-
chen Sukzession überlassen werden (vgl. Kap. 5.3.2.1 im Umweltbericht).  

6.7.3 Ergänzungen des Wegenetzes  

Innerhalb der beiden geplanten Grünachsen, die das Gewerbegebiet von Nordosten nach 
Südwesten und von Nordwesten nach Südosten durchziehen, werden Wege für den Fuß- 
und Radverkehr ausgebaut und mit dem vorhandenen Wegenetz außerhalb des Gewerbege-
biets verknüpft. Dadurch wird das geplante Gewerbegebiet für den nicht motorisierten Ver-
kehr durchlässig gestaltet und die geplanten Grünachsen für die Nah- und Kurzzeiterholung 
erschlossen. 

Darüber hinaus wird eine durchgehende Wegeverbindung um das Gewerbegebiet geschaf-
fen, die alle vorhandenen auf das Gebiet zulaufenden Wegeverbindungen aufnimmt und 
entlang der Außenränder um die Bebauung herum führt. Damit bleiben die landschaftlich 
attraktiven Bereiche am Rand der Hochfläche mit reizvollen Fernblicken über das Kasseler 
Becken weiterhin für die Naherholung nutzbar (vgl. Kap. 5.3.2.2 im Umweltbericht). 

6.7.4 Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden, zusätzlich zu den genannten Grünfestset-
zungen, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB auf der Grundlage des Fachbeitrages 
Grün und Umwelt als Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und 
Landschaft festgesetzt. (vgl. auch Kap. 5.3.2.4 bis 5.3.2.7 im Umweltbericht). Einige dieser 
Maßnahmen dienen gleichzeitig dem artenschutzrechtlichen Ausgleich. Diese sogenannten 
CEF-Maßnahmen (Continuous ecological functionality-measures) dienen der Vermeidung 
des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes gemäß § 44 Absatz 5 Bundes-
Naturschutzgesesetz (BNatSchG). Sie müssen vor Realisierung der Planung durchgeführt 
werden.  

 Maßnahmenbereich 1: Kachenhohle / Steinbreite 
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 Maßnahmenbereich 2: Waldrandbereich Sommerberg, Läusegraben (tlw. CEF-
Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 3: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensenberg / Eselsgra-
ben (tlw. CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 4: südliche Erweiterung Dorothea-Viehmann-Park 

6.7.5 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans  

Zum Ausgleich aller durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind darüber hinaus weitere Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb des 
Bebauungsplans, aber in räumlicher Nähe und im funktionalen Zusammenhang zu den Ein-
griffen erfolgen (vgl. auch Kap. 5.3.3 im Umweltbericht). Diese Maßnahmen sind im Plan 
(tlw. in Ausschnittsfenstern) festgesetzt. Einige der Maßnahmenbereich dienen in Teilen 
oder auch komplett dem artenschutzrechtlichen Ausgleich. Diese sogenannten CEF-
Maßnahmen (Continuous ecological functionality-measures) dienen der Vermeidung des ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes gemäß § 44 Absatz 5 Bundes-Naturschutzgesesetz 
(BNatSchG). Sie müssen vor Realisierung der Planung durchgeführt werden. 

 Maßnahmenbereich 5: Rückhaltebecken Keilsberg am Eselsgraben 

 Maßnahmenbereich 6: Waldrandbereich Sommerberg (tlw. CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 7: Nordteil des Langen Feldes (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 8: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensenberg / Eselsgra-
ben 

 Maßnahmenbereich 9: Kranichholz 

 Maßnahmenbereich 10: Östlich des Soldatenfriedhofs 

 Maßnahmenbereich 11: Nördliche Hasenhecke (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 12: Höhenweg Ihringshausen (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 13: Parkvorfeld Wilhelmshöhe (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 14: Fuldaschleife Hafen (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 15: Südrand Brasselsberg (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 16: Untere Morgenbreite, südlich Nordshausen (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 17: Erdwall III, südlich Nordshausen (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 18: Im Heckenlande, nordwestlich Guxhagen (CEF-Maßnahme) 

 Maßnahmenbereich 19: Waldrandbereich an der A 44 

6.7.6 Zuordnung der Maßnahmen 

Funktional sind durch die geplante Verkehrserschließung vor allem die westlichen Hangla-
gen des Langen Feldes und die Eselsgrabenaue betroffen. Deshalb werden der öffentlichen 
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Erschließung die geplanten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in diesen Berei-
chen zugeordnet, nämlich die Maßnahmen der im Plan dargestellten Maßnahmenbereiche 
Nr. 3, 5, 6 und 8.  

Die naturschutzrechtlichen Ausgleichmaßnahmen in allen anderen Maßnahmenbereichen 
einschließlich der öffentlichen Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs und die Maß-
nahmen in den Regenrückhaltebecken werden den Eingriffen im Bereich der Baugrundstü-
cke zugeordnet. Entsprechend werden die Kosten der Maßnahmen aufgeteilt (vgl. auch 
Kap. 5.3.4.2 im Umweltbericht). 

6.7.7 Dachbegrünung 

Gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB wird für Gebäude im Bereich der Gewerbegebietsflä-
chen (GE 1 bis GE 7) sowie der Industriegebietsflächen (GI 1 und GI 2) festgesetzt, dass 
mindestens 60 % der Dachflächen flächenhaft zu begrünen sind. Die Dachbegrünungen sind 
als extensive Gründächer herzustellen. Dachflächen mehrerer Gebäude oder Gebäudeteile 
gelten als eine Dachfläche, wenn diese als ein Vorhaben genehmigt oder verwirklicht wer-
den.  

Die Dachbegrünung dient der Minderung des Eingriffes der Planung in Natur und Land-
schaft sowie der klimaökologischen Auswirkungen. Mit der Dachbegrünung sind die fol-
genden klimaökologischen Positiveffekte verbunden (vgl. auch Kap. 5.3.1.1 im Umweltbe-
richt): 

• Reduzierung der Luftschadstoffbelastung – insbesondere von Feinstaub – durch Erhö-
hung der schadstoffspezifischen Depositionsgeschwindigkeiten partikel- und gasförmi-
ger Spurenstoffe. Durch die geringere Aufheizung der Luft über begrünten Dächern ist 
die vertikale Auftriebsströmung und somit die Staubaufwirbelung geringer. Darüber hin-
aus bilden die Pflanzen einen Filter, in dem sich der in der Luft enthaltene Staub absetzt.  

• Dämpfung von Extremwerten der Oberflächentemperaturen. 

• Verbesserung der Wärmedämmung und Schutz der Dachhaut vor Witterungseinflüssen. 

• Erhöhung der Wasserrückhaltefähigkeit nach Starkregen mit der dadurch bedingten 
Vermeidung von Abflussspitzen in der Kanalisation. Bei Extensivbegrünung beträgt der 
jährliche Wasserrückhalt im Mittel ca. 60 % vom Niederschlag. 

• Verbesserung des Erscheinungsbildes der Bauflächen von höher gelegenen Standorten 
aus betrachtet. 

• Wiederherstellung von Vegetationsstandorten, Teilausgleich für den Verlust von Boden-
funktionen. 
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6.7.8 Sonstige Begrünungsmaßnahmen auf den Gewerbegrundstücken 

Zur weiteren Grüngestaltung des Gewerbegebietes wird festgesetzt, dass die Grundstücks-
freiflächen zwischen der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie gärtnerisch zu gestal-
ten sind. Davon ausgenommen sind notwendige Grundstückszufahrten. Lagerflächen inner-
halb der GE- und GI-Flächen sind außerhalb von Gebäuden, Stellplätzen und Zufahrten mit 
einem Baum pro 1.000 m² Fläche zu begrünen. Für die Baumpflanzungen sind Hochstämme 
standortgerechter Arten zu verwenden (vgl. Artenliste im Umweltbericht – Kap. 5.3.2.1). 

Stellplatzanlagen auf privaten Grundstücken sind entsprechend der Stellplatzsatzung der 
Stadt Kassel vom 01.03.2004 zu begrünen (s. Kap. 6.5.5): 

6.7.9 Begrünung der Verkehrsflächen 

Das Gewerbegebiet Langes Feld soll ein gestalterisch hochwertiges Gewerbegebiet werden. 
Dabei nimmt die Gestaltung und Begrünung der Straßenräume, neben den bisher genannten 
Maßnahmen einen hohen Stellenwert ein. Die Baumpflanzungen im Nahbereich der Ver-
kehrsflächen leisten neben ihrer gestalterischen Funktion einen wesentlichen Beitrag zur 
Verminderung der ungünstigen klimatischen Auswirkungen der Flächenversiegelung durch 
Beschattung dieser Flächen. 

Entlang der Haupterschließungsstraße (Planstraße A) sind – wie im Plan dargestellt – beid-
seitig Straßenbäume aus der im Plan und im Umweltbericht aufgeführten Artenliste oder 
anderer geeigneter Arten in einem Abstand von 15 m auf dem straßenbegleitenden Park-
streifen zu pflanzen. 

Entlang der beiden den Grünzug begleitenden inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen B) 
sind Straßenbäume aus der im Plan und im Umweltbericht aufgeführten Artenliste oder an-
derer geeigneter Arten in einem Abstand von 15 m auf der der Bebauung zugewandten Sei-
te auf dem straßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 

Entlang der übrigen inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen C) ist einseitig (auf der dem 
straßenbegleitenden Parkstreifen gegenüberliegenden Straßenseite) eine Baumreihe aus der 
im Plan und im Umweltbericht aufgeführten Artenliste oder anderer geeigneter Arten in ei-
nem Abstand von 10 m zu pflanzen. Auf dem straßenbegleitenden Parkstreifen sind Stra-
ßenbäume aus der im Plan aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 45 m zu pflanzen. 

7. Flächenbilanz 

Aus den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt sich nachfolgende Flächenbilanz vgl. 
Tab. 2). Sie zeigt, dass ca. ein Drittel der Gesamtfläche (ca. 178 ha) des Geltungsbereiches 
als Gewerbeflächen (57,4 ha) und ca. 10 Prozent als Industrieflächen (18,2 ha) bereit ge-
stellt werden. Darüber hinaus nehmen gebietsinterne Ausgleichsflächen sowie öffentliche 
Grünflächen mit jeweils mehr als 30 ha große Flächenanteile ein.  

Tab. 2: Flächenbilanz 

Flächenbilanz Bebauungsplan VIII / 73 Kassel Langes Feld 
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Flächenangaben in m² in ha Anteil in % 
Gewerbeflächen (GE) 573.789 57,4 32,2% 
Industrieflächen (GI) 182.390 18,2 10,2% 
Straßenverkehrsflächen (int. Erschl.) 94.197 9,4 5,3% 
Straßenverkehrsflächen (ext. Erschl.) 51.475 5,2 2,9% 
Verkehrsflächen (Wege) 32.179 3,2 1,8% 
Verkehrsgrünflächen 58.092 5,8 3,3% 
Flächen für Versorgungsanlagen 59.571 6,0 3,4% 
Grünflächen (öffentlich) 314.464 31,4 17,6% 
gebietsinterne Ausgleichsflächen 333.388 33,3 18,7% 
davon landwirtschaftl. Flächen 299.297 29,9 16,8% 

sonstige Flächen für die Landwirtschaft 80.843 8,1 4,6% 

Plangebiet (gesamt) 1.780.388 178,0 100,0% 

8. Bodenordnung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans VIII / 73 werden über-
wiegend landwirtschaftlich genutzt. Es befinden sich ca. 89,4 ha der Flächen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans im Eigentum der Stadt Kassel. Dies entspricht einem Flächen-
anteil von ca. 51 Prozent. Eigentümer der übrigen Flächen sind überwiegend Landwirte. Die 
städtischen Eigentumsflächen und die der Nichtlandwirte sind weitestgehend an Landwirte 
verpachtet. 

Für die Bodenordnung wird das Instrument der Umlegung nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches (§§ 45 BauGB ff.) eingesetzt. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 8. Dezember 2008 die Durchfüh-
rung der Umlegung angeordnet. Als Umlegungsstelle ist der Magistrat – Liegenschaftsamt 
– eingesetzt. Der Umlegungsbeschluss wurde am 28. Juni 2010 von der Stadtverordneten-
versammlung gefasst. 

In diesem Rahmen wurden die agrarstrukturellen Aspekte und die einzelbetriebliche Exis-
tenzsicherung der Landwirte des Langen Feldes in besonderer und spezifischer Weise be-
rücksichtigt. 

Die Frage der Existenzgefährdung wurde in einem 1. Schritt individuell und umfassend ge-
prüft. Hierzu wurden durch öffentlich bestellte Sachverständige die erforderlichen Gutach-
ten erstellt, um das Ausmaß der Existenzgefährdung durch Flächeninanspruchnahme durch 
die gewerbliche Standortentwicklung zu ermitteln. Auf diesen Ermittlungen baut das Flä-
chenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe auf, mit 
dem Ziel die agrarstrukturellen Belange und einzelbetrieblichen Existenzen zu sichern. Die-
ses Flächenkonzept wurde im Auftrag der Stadt Kassel von der Hessische Landgesellschaft 
mbH (HLG) erarbeitet. 

Danach werden durch die Planung ca. 90 ha mit ca. 660.000 Ertragsmesszahl 
(EMZ)Punkten der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Als Ersatzflächen können ca. 
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165 ha mit ca. 997.000 EMZ-Punkten den Landwirten angeboten werden, so dass sich ein 
Überhang von ca. 75 ha. und ca. 337.000 EMZ-Punkten ergibt. Damit können negative 
Auswirkungen auf die agrarstrukturellen Belange und hinsichtlich der Existenz der einzel-
nen Betriebe abgewendet werden. Von den sieben im Langen Feld wirtschaftenden land-
wirtschaftlichen Betrieben sind sechs als existenzgefährdet anzusehen. Im Rahmen des Ge-
samtkonzeptes wurde für jeden Landwirt ein individuelles, d.h. unter Berücksichtigung der 
jeweils spezifischen betrieblichen Belange, Konzept erarbeitet, in welchem alle bestehenden 
Existenzgefährdungen abgewendet werden können. Die einzelnen Tauschlandangebote 
wurden den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben vorgestellt und es erfolgt derzeit die 
Feinabstimmung.  

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind zur Abwendung ihrer Existenzgefährdungen grund-
sätzlich zum Abschluss entsprechender Flächentauschverträge bereit. 

9. Umweltbelange 

9.1 Klima 

Basierend auf dem Planungskonzept der Machbarkeitsstudie für den Gewerbestandort 
„Langes Feld“ wurde aufgrund der besonderen Klimafunktion weiter Bereiche im „Langen 
Feld“ ein Klimagutachten erstellt. Es untersucht und bewertet die sich aus der geplanten 
Bebauung ergebenden Auswirkungen auf die lokalen klimaökologischen Verhältnisse und 
leitet daraus Planungsempfehlungen zur Minimierung klimatischer und lufthygienischer 
Negativeffekte ab. 

Bezüglich der Belüftungssituation kommt es durch die vorgesehene Bebauung des Langen 
Feldes für die Siedlungsbereiche von Niederzwehren und Rengershausen zu keinen nen-
nenswerten Veränderungen im Kaltluftgeschehen und damit zu keinen negativen Auswir-
kungen. Auch für die talnahe Bebauung von Kassel (Südstadt) sind keine nachhaltigen bi-
oklimatischen Negativeffekte zu befürchten. Für den Siedlungsbereich Neue Mühle ist mit 
einer leicht reduzierten Kaltluftzufuhr über die südwestliche Hangzone zu rechnen. Das 
verbleibende Gunstpotenzial reicht jedoch aus, um nachhaltige bioklimatische Zusatzbelas-
tungen zu vermeiden. Insgesamt bleiben die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebietes 
auf die lokalen Kaltluftbewegungen im Fuldatal begrenzt. Die allgemein erforderlichen 
Mindestgrößen für Kaltluftströmungsleitbahnen werden mit dem Planungskonzept eingehal-
ten. 

Im Hinblick auf den „Wärmeinseleffekt“ kommt es im geplanten Gewerbegebiet zu einer 
flächenhaften Zunahme der Lufttemperatur um ca. 1,5 – 3,0°C. Diese bleibt auf das nähere 
Gebietsumfeld (bis in eine Entfernung von 150 – 300m) beschränkt. Damit ist in den umlie-
genden Wohnsiedlungsbereichen mit keinen thermischen Zusatzbelastungen zu rechnen. 
Das im Planungskonzept (Rahmenplan) vorgesehene Netz von Grün und Abstandsflächen 
wird positiv bewertet. Es ermöglicht eine allseitige Umströmung der Baukörper, so dass der 
Wärmeinseleffekt zusammen mit gezielten grünordnerischen Maßnahmen eng begrenzt 
werden kann. Der Empfehlung des Klimagutachtens den zentralen von SW nach NO verlau-
fenden Grünzug auf eine Breite von mindestens 60m aufzuweiten, um im zentralen Teilbe-
reich des Gewerbegebietes eine Überlagerung der Wärmeauren der nördlich und südlich 
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angrenzender Bebauung zu verhindern, wurde im Rahmen des Bebauungsplan-Entwurfs 
weitgehend gefolgt.  

9.2 Immissionsschutz 

9.2.1 Luftschadstoffe 

Zur Problematik des Stadtklimas und der Luftreinhaltung wurde vom Büro ÖKOPLANA 
bereits das „Klima- und Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort Langes 
Feld in Kassel-Niederzwehren“ vorgelegt (Büro ÖKOPLANA, Mannheim 2007). Es enthält 
modellhafte Abschätzungen bezüglich der PM10- und NO2-Belastungen in der Frankfurter 
Straße. Zur näheren Analyse der Immissionswerte wurden vom 16. Januar 2009 bis zum 
11.01.2010 kontinuierliche Luftschadstoffmessungen durchgeführt.  

Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens des Ingenieurbüros abvi zeigen, dass die in der 
Machbarkeitsstudie zum Langen Feld von 2005 (Planquadrat Dortmund) prognostizierten 
Verkehrszahlen, aufgrund der darin noch sehr allgemein gehaltenen Nutzungsstruktur, zu 
hoch angesetzt sind. Auch die für das Klima- und Luftschadstoffgutachten (Büro 
ÖKOPLANA 2007) von der Stadt Kassel bereitgestellten Verkehrszahlen für die Frankfur-
ter Straße nördlich der Anschlussstelle Niederzwehren sind demnach deutlich geringer.  

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Luftschadstoffmessungen entlang der Frankfur-
ter Straße in Niederzwehren und der aktualisierten Straßennetzbelastungen wurden die Im-
missionsverhältnisse aktualisiert und bewertet. Die Ergebnisse sind in dem ergänzenden 
Gutachten „Aktualisierung der kleinklimatischen und lufthygienischen Modellrechnungen 
zum B-Plan-Verfahren Nr. VIII/73 Langes Feld“ (Büro ÖKOPLANA, Mannheim 2010) 
festgehalten. Entsprechend der Vorgaben der 22. BImSchV7 wurden die Luftschadstoffe 
Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM 10) betrachtet. Zusätzlich wird auch der 
Feinstaubanteil PM 2.5 in die Beurteilung miteinbezogen. 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung dokumentieren, dass die Immissionsbelastung 
aufgrund des technischen Fortschritts bei der Vermeidung von Schadgasemissionen, trotz 
der prognostizierten Verkehrszunahmen auf der Frankfurter Straße, dennoch unter den Wer-
ten des Ist-Zustandes (2010) bleibt. Am westlichen Straßenrand der Frankfurter Straße wer-
den im Planfall-Szenario (2020) – d.h. unter Berücksichtigung der durch das Gewerbegebiet 
zusätzlich zu erwartenden Verkehrsbelastung – NO2-Werte bis ca. 29 µg/m³ berechnet. Öst-
lich der Frankfurter Straße sind im Nahbereich der angrenzenden Bebauung – NO2-
Immissionen bis ca. 28 µg/m³ zu erwarten. Damit wird im Bereich der Wohnbebauung der 
NO2-Grenzwert der 22. BImSchV von 40 µg/m³ sicher eingehalten. 

                                                   
7  Seit dem 06.08.2010 ist die Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen 

(39. BImSchV) in Kraft getreten. Die neue Rechtsverordnung fasst zur Verwaltungsvereinfachung bestehende 
nationale Regelungen z. B. über Immissionswerte, Emissionshöchstmengen und zur Information der Öffent-
lichkeit, zusammen. Damit wurde die bis dahin geltende 22. BImSchV aufgehoben. Dabei bleiben die Luftqua-
litätswerte für Feinstaub (PM10) sowie für Stickoxide unverändert. Erstmals werden Luftqualitätswerte für 
Feinstaub (PM2.5) festgesetzt. Seit 2010 gilt ein Zielwert von 25 µg/m³, der ab 2015 zum einzuhaltenden 
Grenzwert wird. Aus diesem Grund wurde bereits der Feinstaubanteil PM 2.5 in die Beurteilung miteinbezo-
gen. 
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Für den Luftschadstoff PM 10 ergibt sich, dass im Planfall-Szenario (2020) die Überschrei-
tungshäufigkeit des PM 10-Kurzzeitgrenzwertes von 50 µg/m³ gegenüber dem heutigen Zu-
stand um ca. 3 bis 4 Tage zurückgehen wird. Eine Grenzwertüberschreitung ist nicht zu er-
warten, so dass eine gravierende PM 10-Immissionszusatzbelastung durch das Gewerbege-
biet Langes Feld nicht zu erwarten ist. 

Bezüglich der PM 2.5-Immisssionen sind im Planfall-Szenario (2020) entlang der Frankfur-
ter Straße an den Hausfassaden noch PM 2.5-Werte bis ca. 16.2 µg/m³ zu erwarten, so dass 
der mögliche Grenzwert von 20 µg/m³ zu 81 % erreicht wird. 

Der Planungsraum „Langes Feld“ fungiert im Ist-Zustand als Schadgassenke. Durch das 
planungsspezifische Verkehrsaufkommen und betriebliche Immissionen wird diese Funkti-
on reduziert. Eine unzulässige lufthygienische Zusatzbelastung ist hieraus jedoch nicht ab-
zuleiten.  

 

9.2.2 Lärmimmissionen 

Zur Untersuchung der mit dem Bebauungsplan verbundenen Lärmimmissionen und geeig-
neter Maßnahmen zum Immissionsschutz wurde ein Fachgutachten bei dem Büro afi, Arno 
Flörke, Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See, in Auftrag gegeben.  

Bei dem Gutachten8 handelt es sich um eine schalltechnische Untersuchung, die sich so-
wohl auf Verkehrs- als auch auf Gewerbelärm bezieht. Sie gliedert sich in die drei Teilbe-
reiche 

 Gewerbelärmauswirkungen auf das Umfeld 
 Verkehrslärmauswirkungen auf das Umfeld 
 Verkehrslärm im Plangebiet 

Gewerbelärmauswirkungen auf das Umfeld 

[s. Kap. 6.3.3 Gliederung der Gewerbe- und Industrieflächen nach Abstandsklassen] 

Verkehrslärmauswirkungen auf das Umfeld 

Durch den Bebauungsplan wird Baurecht für die Erschließungsstraßen zum und im Plange-
biet geschaffen. Die neue Erschließungsstraße zum Plangebiet hin wird an die Autobahnan-
schlussstelle Niederzwehren angeschlossen. Dazu werden neue Erschließungsstraßen bis 
zur Anschlussstelle Niederzwehren gebaut und die Auffahrten und Abfahrten von der BAB 
49 bis zur Frankfurter Straße teilweise in ihrer Linienführung geändert.  

Bei dem Neubau der Erschließungsstraßen bis zur Anschlussstelle Niederzwehren handelt 
es sich um den Neubau einer Straße, während es sich bei der Änderung der Anschlussstelle 
um einen erheblichen baulichen Eingriff handelt. Für diesen erheblichen baulichen Eingriff 

                                                   
8  Vgl.: afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik: Lärmgutachten Zum Bebauungsplan Nr. 

VIII/73 „Langes Feld“ der Stadt Kassel; Haltern, 14.05.2010  
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der Anschlussstelle ist zu prüfen, ob es sich auch um eine wesentliche Änderung im Sinne 
der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung handelt. Eine wesentliche Änderung 
liegt dann vor, wenn sich die Beurteilungspegel an einem Immissionsort durch die Bau-
maßnahme um 3 dB erhöhen. Dabei werden nur die Beurteilungspegel der umzubauenden 
Straße beurteilt. Ebenso liegt eine wesentliche Änderung vor, wenn die Beurteilungspegel 
erstmals tags auf ≥ 70 dB(A) oder nachts auf ≥ 60 dB(A) erhöht werden oder die Beurtei-
lungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts weiter erhöht werden. Im Fall einer 
wesentlichen Änderung ist zu prüfen, ob die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV über-
schritten werden und damit Anspruch auf Prüfung von Schallschutz besteht.  

Über diese formelle Prüfung hinaus wird der Neubau der Erschließungsstraßen zusammen 
mit den geänderten Auf- und Abfahrten als Neubau einer Straße im Sinne der 16. BImSchV 
– Verkehrslärmschutzverordnung eingestuft, was einen erhöhten Immissionsschutzanspruch 
für die umgebenden Nutzungen bedeutet. Es wird deshalb auf Grundlage der 16. BImSchV 
geprüft, ob durch die neu gebauten Erschließungsstraßen zusammen mit den baulich geän-
derten Fahrspuren der Anschlussstelle Niederzwehren die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV überschritten werden. Die Geräuschimmissionen der BAB 49 und der Frankfurter 
Straße in dem nicht geänderten bestehenden Teil werden dabei entsprechend der 16. BIm-
SchV nicht mit berücksichtigt. 

Durch den alleinigen Neubau der Erschließungsstraßen werden die Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht für Wohngebiete an 
den umliegenden Wohngebäuden nicht überschritten. 

Der erhebliche bauliche Eingriff in die Anschlussstelle Niederzwehren ist keine wesentliche 
Änderung im Sinne der 16. BImSchV. Die Beurteilungspegel an den Gebäuden an der 
Westseite der Frankfurter Straße und nördlich der Wintertalstraße werden weder um 3 dB 
erhöht noch auf 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht. 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch den Neubau der Er-
schließungsstraßen zusammen mit den geänderten Auf- und Abfahrten sind ausschließlich 
nachts an 14 Gebäuden westlich der Frankfurter Straße zu erwarten. 

Als aktive Schallschutzmaßnahmen könnten  

 eine Verlängerung des Lärmschutzwalls nördlich der Frankfurter Straße um ca. 66 m von 
einer Höhe von 177 m ü. NN auf 178 m ü. NN am östlichen Ende des Walls an der Win-
tertalstraße und 

 eine Erhöhung der Lärmschutzwand von 3 m auf 7 m über Grund nördlich der BAB 49 
von der Anschlussstelle Niederzwehren auf einer Länge von 375 m 

ergriffen werden. Mit diesen aktiven Schallschutzmaßnahmen wird auch nachts der Immis-
sionsrichtwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) für Wohngebiete eingehalten.  

Allein die Verlängerung des Lärmschutzwalls an der Frankfurter Straße würde zu keiner er-
heblichen Verbesserung an den betroffenen Gebäuden an der Wintertalstraße führen, auch 
dann nicht, wenn der Lärmschutzwall von heute ca. 5 m über Grund auf ca. 8 m über Grund 
erhöht würde. Die Erhöhung der Lärmschutzwand nördlich der BAB 49 auf einer Länge 
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von 375 m ist mit einem erheblichen baulichen und einem dementsprechenden Kostenauf-
wand verbunden.  

Vor dem Hintergrund, dass es ausschließlich nachts zu Grenzwertüberschreitungen an nur 
wenigen Gebäuden kommt, machen aktive Schallschutzmaßnahmen wenig Sinn, da sie vor 
allem die Erdgeschosszone schützen, die Schlafräume sich in der Regel aber in den Oberge-
schossen befinden. In der gegebenen Situation haben passive Schallschutzmaßnahmen ge-
genüber aktiven Schallschutzmaßnahmen (Erhöhung von Lärmschutzwall und –wand) zu-
dem den Vorteil, dass sie die betroffenen Schlafräume zusätzlich vor dem Verkehrslärm der 
Frankfurter Straße schützen, was aufgrund der Lage von Lärmschutzwall und –wand beim 
aktiven Schallschutz nicht der Fall ist. Ferner sind keine der Naherholung dienenden Frei-
flächen von Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte betroffen, für deren Schutz sich 
ausschließlich aktive Schallschutzmaßnahmen eignen würden.  

Angesichts dieser Situation sind aktive Schallschutzmaßnahmen in diesem Fall nicht die op-
timale Lösung zum Schutz der betroffenen Nutzungen und zudem unverhältnismäßig teuer. 
Deshalb werden zum Schutz der betroffenen 14 Gebäude passive Schallschutzmaßnahmen 
ergriffen. Dazu ist im Rahmen der Ausführungsplanung nachzuprüfen, ob an allen betroffe-
nen Gebäuden (alle Gebäude innerhalb der im Lärmgutachten in Karte 23 dargestellten 49 
dB(A)-Isophone) Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen besteht. Zusätzlich ist die 49 
dB(A)-Isophone für die Nacht und die 59 dB(A)-Isophone für den Tag neu zu berechnen. 
Liegen auf Grundlage der Ausführungsplanung zusätzliche Gebäude innerhalb der 49 
dB(A)- bzw. 59-dB(A)-Isophonen, ist auch für diese Gebäude zu prüfen, ob Anspruch auf 
Schallschutzmaßnahmen besteht. Dazu ist auf Grundlage der Ausführungsplanung für jedes 
Fenster der betroffenen Gebäude der Beurteilungspegel nach RLS-90 (Richtlinie für den 
Lärmschutz an Straßen 1990) zu berechnen und zu prüfen, ob sich hinter dem Fenster ein 
schutzwürdiger Raum (Tag: Raum zum dauernden Aufenthalt von Menschen; Nacht: 
Schlafraum) befindet und welche baulichen Schallschutzmaßnahmen zum Schutz des Rau-
mes erforderlich sind. Die Durchführung der Anspruchsprüfung ist in der 24. BImSchV 
festgelegt. Die Abwicklung der Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen ist während des B-
Plan-Verfahrens verbindlich zu regeln. Eine entsprechende textliche Festsetzung wurde in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

Verkehrslärm im Plangebiet 

Im Plangebiet sind durch die Straßen nur im Bereich der Haupterschließungsstraße in einem 
ca. 100 m breiten Korridor Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 tags 
von bis zu. 3 dB zu erwarten. Im GI-Gebiet liegen tagsüber Beurteilungspegel < 70 dB(A) 
vor. In dem 100 m breiten Korridor entlang der Haupterschließung in Nord-Süd-Richtung 
werden in den Baufeldern der GE-Gebiete Fassadenschalldämm-Maße von 35 dB(A) für 
Büros und von 40 dB(A) für Wohnungen festgesetzt.  

Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäudefassa-
den erforderlich, die in der Lärmschutzzone A liegen. Sofern nicht durch Grundrissanord-
nung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminde-
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rung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen mindestens die in der 
Tabelle aufgeführten Bauschalldämm-Maße aufweisen.  

Lärm-
schutzzone 

Bau-Schalldämm-Maße für 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä. Büroräume1 u. ä. 
 Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 

A 40 35 
1   An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur 

einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

Im gesamten Planungsgebiet sind für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme fest-
gesetzt, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassade nicht verschlechtern.  

Verkehrslärm im vorhandenen öffentlichen Straßennetz 

Durch das Plangebiet entstehen neue Verkehre, die sich auf das öffentliche Straßennetz ver-
teilen. Von der neuen Erschließungsstraße des Plangebietes können die Fahrzeuge auf die 
BAB 49 und die Frankfurter Straße fahren. Das Verkehrsgutachten des Büros ambrosius 
blanke gibt dazu an, dass ca. 10 % der Verkehre über die Frankfurter Straße und ca. 90 % 
der Verkehre über die BAB 49 fahren werden. Zur Beurteilung der daraus resultierenden 
Veränderungen der verkehrsbedingten Schallimmissionen im vorhandenen öffentlichen 
Straßennetz wird der Prognose-Null-Fall (Veränderungen ohne Gewerbegebiet Langes 
Feld) mit dem Planfall (Veränderungen mit Gewerbegebiet Langes Feld) im Jahr 2020 ver-
glichen.  

Das Verkehrsaufkommen auf der Frankfurter Straße (Abschnitt zwischen Anschlussstelle 
Niederzwehren und Altenbaunaer Straße) steigert sich von 7100 Kfz/Tag auf 8300 Kfz/Tag 
und auf der BAB 49 Richtung Auestadion von 60600 Kfz/Tag auf 67700 Kfz/Tag. Die Ver-
kehrszunahme führt zu einer Steigerung der Geräuschimmissionen von 1,2 dB tags und 0,5-
0,7 dB nachts an den straßenseitigen Fassaden in der Frankfurter Straße nördlich der An-
schlussstelle Niederzwehren. Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag sind auch mit den zu-
sätzlichen Verkehren an den Gebäuden an der Frankfurter Straße nicht zu erwarten. Nachts 
sind Beurteilungspegel > 60 dB(A) nur an den beiden südlichsten Gebäuden an der Westsei-
te der Frankfurter Straße (Frankfurter Straße Ecke Wintertalstraße) zu erwarten. Hier wird 
durch die Verkehrszunahme der Nachtwert von 60 dB(A), ab dem ungesunde Wohnverhält-
nisse zu erwarten sind, überschritten. An diesen Gebäuden liegen aber auch schon ohne die 
Verkehre aus dem Langen Feld Beurteilungspegel von 60,1 bis 60,4 dB(A) vor. Die Lärm-
zunahme beträgt hier nachts 0,6 dB. Diese Gebäude liegen in dem Bereich, in dem durch 
den Neubau der Erschließungsstraße zum Langen Feld auch die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV überschritten werden. Deshalb werden an diesen Gebäuden im Rahmen der 
Ausführungsplanung der neuen Straßen und des Umbaus der Anschlussstelle Niederzweh-
ren passive Schallschutzmaßnahmen ergriffen. 

Mögliche Reflexionen an Hallengebäuden im Plangebiet haben keine lärmerhöhende Wir-
kung im Umfeld. Selbst eine 15 m hohe durchgehende Halle am Rand des GI-Gebietes 
würde nur eine Lärmpegelerhöhung von < 0,05 dB verursachen. Diese rein rechnerische 
Erhöhung ist durch den Menschen nicht wahrnehmbar und damit akustisch nicht relevant. 
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Auf den Straßen mit einer Verkehrszunahme von ca. 10 % und weniger (BAB 49, Denn-
häuser Straße, Altenbaunaer Straße, Frankfurter Straße nördlich der Altenbaunaer Straße) 
sind nur Verkehrslärmzunahmen von bis zu 1 dB tags und bis zu 0,6 dB nachts zu erwarten. 
Die Straßen liegen alle mindestens 2 Kreuzungen hinter der neuen Erschließungsstraße zum 
Plangebiet Langes Feld. Die prognostizierten Verkehrsänderungen auf diesen Straßen kön-
nen dabei durch Änderungen der gewählten Fahrstrecken der heute schon dort fahrenden 
Verkehrsteilnehmer oder durch neue Kfz aus dem Gebiet Langes Feld verursacht werden. 
Eine eindeutige Differenzierung zwischen diesen beiden Effekten ist anhand der vorliegen-
den Verkehrsuntersuchung nicht möglich. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die be-
rechnete Zunahme der Verkehrslärmimmissionen in dem weiteren Straßennetz als akustisch 
nicht relevant eingestuft werden kann. 

9.3 Grundwasserschutz 

Ein Teil des zukünftigen Gewebegebietes liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzge-
bietes „Neue Mühle / Tränkeweg“. Diese Schutzbestimmung steht einer gewerblichen Nut-
zung nicht entgegen. Der Regierungspräsident Kassel hat ein Verfahren zur Neufestsetzung 
der Schutzzone eingeleitet.  

In diesem Rahmen hat die Stadt ein geologisches Gutachten mit vorangehenden Tiefenboh-
rungen beim Baugrundinstitut Kassel in Auftrag gegeben, um zu erkunden, ob diese Erwei-
terung sachgerecht ist. Das Gutachten liegt vor und spricht sich aufgrund der festgestellten 
hydrogeologischen Verhältnisse sogar für eine Rücknahme der alten Grenze des Wasser-
schutzgebietes aus.  

Im Entwurf des Bebauungsplans VIII/73 Langes Feld wird die derzeit rechtsgültige Ab-
grenzung der Wasserschutzzone III nachrichtlich übernommen. 

Die voraussichtliche neue Abgrenzung der Wasserschutzzone III ist als Vermerk im Bebau-
ungsplan-Entwurf eingetragen. Auslöser für die Festsetzung der Schutzgebietszone III sind 
die Tiefenbrunnen am Tränkeweg. Diese werden aber nach den aktuellen Planungen der 
Städtischen Werke AG in den nächsten Jahren aufgegeben, weil die Trinkwassergewinnung 
grundlegend neu geplant wird. Die entsprechende Planung liegt bereits vor. Genehmigung 
und Realisierung stehen aber noch aus. Bis zum endgültigen Abschalten aller Tiefenbrun-
nen (Übergangszeit mit gleichzeitigem Betrieb von neuen und alten Brunnen) können noch 
5-10 Jahre vergehen.  

Der betroffene Bereich der geplanten Wasserschutzzone III (zukünftige Abgrenzung) befin-
det sich im dritten Bauabschnitt des Plangebiets Langes Feld, der voraussichtlich nicht vor 
2018 realisiert werden wird. Bis zur Realisierung dieses Bauabschnitts ist möglicherweise 
gar keine Wasserschutzgebietszone III mehr vorhanden. Aus diesem Grund werden die rela-
tiv strengen Regelungen und Auflagen, die auf die derzeit noch geplante Änderung der 
Wasserschutzgebietsverordnung mit der Wasserschutzzone III zurückgehen, als bedingte 
und befristete Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
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Mit solchen Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird geregelt, dass in 
dem betroffenen Bereich der Wasserschutzzone III sowohl in den festgesetzten Gewerbege-
bieten als auch in den festgesetzten Industriegebieten folgende Gewerbebetriebe und Nut-
zungen, bei denen von einem hohen Gefährdungspotenzial für das Grundwasser auszugehen 
ist, nicht zulässig sind, solange die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzge-
biet „Neue Mühle / Tränkeweg“ im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist: 

• Gewerbebetriebe, in welchen mit Wasser gefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Was-
serhaushaltsgesetz zum unmittelbaren Betriebszweck umgegangen wird. 

• Betriebe zur Entsorgung (Verwertung und Beseitigung), Lagerung, Behandlung sowie 
zum Umschlagen von Abfällen, Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch, soweit die 
Stoffe Wasser gefährdend sind. 

• Betriebe zur Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrott, Autowracks 
und Altreifen. 

Durch eine weitere bedingte Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird für 
den betroffenen Bereich der Wasserschutzzone III geregelt, dass die Aufstellflächen der 
Stellplätze wasserdicht zu befestigen und an die städtische Kanalisation anzuschließen sind, 
solange die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzgebiet „Neue Mühle / 
Tränkeweg“ im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist. Eine Befestigung der Aufstellflä-
chen, wie außerhalb des Wasserschutzgebiets, ist alternativ dann möglich, wenn aufgrund 
der konkret vorgesehenen Nutzung der Stellplätze und der örtlichen Bodenverhältnisse vor-
ab fachbehördlich festgestellt wurde, dass auch bei einer wasserdurchlässigen Befestigung 
keine Grundwasserverunreinigung zu besorgen ist. Für die fachbehördliche Feststellung 
sind der zuständigen Wasserbehörde vorab entsprechende Nachweise über die Nutzung und 
die örtlichen Bodenverhältnisse zur Entscheidung vorzulegen. 

9.4 Altlasten 

Innerhalb des Plangebietes selbst sind keine Altlasten(verdachts)flächen vorhanden.  

Nördlich des Plangebietes befinden sich zwei weitgehend unverfüllte Abbaugruben, die als 
Altfläche im Altflächenkataster verzeichnet sind, am Sandgraben sowie im Bereich Warte-
küppel. Östlich des Plangebietes befindet sich ein als Altablagerung gekennzeichneter Be-
reich, der als alte Steinbrüche in der Nähe des Ludwig-Noll-Krankenhauses beschrieben ist. 
Südlich des Bebauungsplangebietes befinden sich zwei weitere Altablagerungen, ein ehe-
maliger Steinbruch nahe der A 44 sowie der ehemalige Müllplatz Rengershausen im Be-
reich Felsengarten, für den der Altlastenverdacht aufgehoben ist. Nach Aussage des Regie-
rungspräsidiums geht von den genannten Altflächen kein Gefährdungspotenzial auf das 
Planungsvorhaben aus.  
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9.5 Archäologie / Denkmalschutz 

Westlich des Plangebietes befinden sich ein russischer und ein britischer Soldatenfriedhof, 
die beide als Denkmale geschützt sind. Hier befand sich während des 1. Weltkrieges ein 
Lager für 20.000 Kriegsgefangene. Zum Gedenken an die durch eine Fleckfieberepidemie 
Umgekommenen wurde in den 20er Jahren der Lagerfriedhof zur Gedenkstätte ausgebaut. 

Auf Anregung der Landesdenkmalpflege im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden in der Flur „Langefeld“ archäologische Untersuchungen 
von der Stadt Kassel in Auftrag gegeben. Sie wurden in Form von systematischen Feldbe-
gehungen im März und April 2009 durchgeführt und sind inzwischen abgeschlossen.  

Die Auswertung hat ergeben, dass in diesem Gebiet seit dem Spätmittelalter eine landwirt-
schaftliche Nutzung stattgefunden hat, wie sie an vielen Orten vorzufinden ist. Die relativ 
geringe Menge an Fundstücken deutet darauf hin, dass hier keine Siedlungsaktivitäten oder 
Bestattungen stattgefunden haben. Da im Plangebiet mit keinen archäologischen Befunden 
zu rechnen ist, sind keine archäologischen Schutzmaßnahmen oder weiterführenden Erkun-
dungen durchzuführen. 

10. Planverfahren 

10.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung, die vom 18.03. bis zum 30.04.2008 
durchgeführt wurde, wurden eine Reihe von Hinweisen gegeben sowie Anregungen und 
Bedenken geäußert.  

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Anregungen beziehen sich auf:  

• die Belange der Landwirtschaft – mögliche Existenzgefährdung ansässiger landwirt-
schaftlicher Betriebe aufgrund der Inanspruchnahme hochwertiger landwirtschaftlichen 
Flächen durch die Planung; 

• Hinweise von Leitungsträgern hinsichtlich im Gebiet vorhandener Leitungstrassen; 

• Hinweise auf zu beachtende fachliche Richtlinien und Vorschriften (bspw. zu Brand-
schutz); 

• Untersuchungen und Untersuchungsumfang der von der Planung ausgehenden bzw. zu 
erwartenden Auswirkungen (insbesondere Immissionen) auf die Umgebung bzw. umge-
bende Siedlungsbereiche bzw. empfindliche Nutzungen; Berücksichtigung und Beach-
tung der Untersuchungsergebnisse in der Planung; 

• eine Anbindung des Recyclinghofes „Langes Feld“ an die neue Infrastruktur des Langen 
Feldes. 
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Die von den Behörden vorgebrachten Anregungen zu den Untersuchungen und dem Unter-
suchungsumfang zu den Auswirkungen der Planung sind weitgehend in die in der Zwi-
schenzeit erarbeiteten Fachgutachten eingeflossen. Die Ergebnisse der vorliegenden Fach-
gutachten und Untersuchungen fanden Eingang in die Umweltprüfung und den Umweltbe-
richt und werden im Bebauungsplanentwurf entsprechend berücksichtigt.  

Die Hinweise werden – soweit sie sich auf den Bebauungsplan und das Bebauungsplanver-
fahren beziehen – beachtet.  

Bezüglich der Belange der Landwirtschaft und dem Umgang mit den durch die Planung be-
troffenen Landwirten wird seitens der Stadt ein Konzept erarbeitet. Es ist vom Grundsatz 
vorgesehen, den durch die Flächeninanspruchnahme in ihrer Existenz gefährdeten landwirt-
schaftlichen Betrieben geeignete landwirtschaftliche Ersatzflächen bereit zu stellen. Dies er-
folgt durch das Liegenschaftsamt der Stadt Kassel mit fachlicher und personeller Unterstüt-
zung der Hessischen Landgesellschaft (HLG), die in der Lage ist, landwirtschaftliche Er-
satzflächen auch außerhalb des Kasseler Stadtgebietes zur Verfügung zu stellen.  

Die gewünschte Anbindung des Recyclinghofes wurde geprüft. Eine unmittelbare direkte 
Anbindung des vorhandenen Weges an die neue Erschließungsstraße ist sowohl aufgrund 
der Höhenverhältnisse als auch bezüglich der verkehrstechnischen Einbindung unmittelbar 
nach der Zu-/Abfahrt des Autobahnknotens nicht möglich. Zusätzlich wurden vier technisch 
machbare alternative Anschlussvarianten untersucht. Die Untersuchung kommt zu dem Er-
gebnis, dass angesichts der derzeitigen verhältnismäßig geringen Auslastung des Recyc-
linghofes und der damit funktionierenden Anbindung über die Dennhäuser Straße die Inves-
titionskosten für eine alternative Anbindung unverhältnismäßig hoch sind. 

10.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung hat in der Zeit vom 22.06. bis 10.07.2009 durch Aus-
hang im Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht stattgefunden. Zusätzlich gab es am 
24.06.2009 Gelegenheit zur Information im Rahmen einer Bürgerveranstaltung sowie über 
eine Informationsbroschüre, die an alle Haushalte in Ober- und Niederzwehren verteilt 
wurde. Die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebrachten zahlrei-
chen Anregungen und Bedenken zur Planung lassen sich in 8 inhaltliche Themenbereiche 
aufteilen. Dabei liegen die Schwerpunkte, auf die sich die meisten Anregungen und Beden-
ken der Bürger konzentrieren, auf den Themenbereichen:  

• Verkehr / verkehrliche Auswirkungen 

• Immissionsbelastungen (Lärm und Luftschadstoffe) durch Verkehr und Gewerbe 

• Klima / (stadt)klimatische Auswirkungen 

• Flächenverlust und Entwertung des Langen Feldes für Natur / Landschaft / Naherholung  

• Alternativen zur Gewerbeflächenentwicklung im Langen Feld 
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Weitere Themenbereiche / Sachpunkte, zu denen Anregungen und Bedenken geäußert wur-
den, sind: 

• Inanspruchnahme / Verlust von hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen sowie Exis-
tenzbedrohung von Landwirten 

• Kosten der Planung / Verschwendung von Steuergeldern 

• Sonstige Anregungen und Bedenken 

Bezüglich des Themenbereiches Verkehr konzentrierten sich die geäußerten Bedenken auf 
erhöhte Verkehrsbelastungen und die dadurch befürchteten negativen Auswirkungen in der 
Umgebung, insbesondere im Straßennetz und den Siedlungsbereichen von Niederzwehren. 
Dazu weist das vorliegende Verkehrsgutachten nach, dass die Planung im Straßennetz von 
Niederzwehren zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens führt. Die Verkehrsbelastung 
erhöht sich auf der Frankfurter Straße im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Nieder-
zwehren und der Altenbaunaer Straße um 16,9 %, im Abschnitt zwischen Altenbaunaer 
Straße und Dennhäuser Straße um 5,3 % und im Abschnitt nördlich der Korbacher Straße 
um 1,3 %. Die Leistungsfähigkeitsuntersuchungen zeigen, dass das vorhandene Straßennetz 
sowie der umzubauende Anschlussknoten (A49) Niederzwehren die zusätzlichen Ver-
kehrsmengen aufnehmen können.  

Das vorliegende Lärmgutachten weist nach, dass die damit verbundenen Erhöhungen der 
Lärmimmissionen ausschließlich nachts an 14 Wohngebäuden westlich der Frankfurter 
Straße und nördlich der Wintertalstraße zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV führen. Für diese Gebäude werden im Bebauungsplan passive Schallschutz-
maßnahmen festgesetzt.  

Zur Gewährleistung des erforderlichen Immissionsschutzes für umgebende Nutzungen im 
Hinblick auf die sich im Gewerbegebiet ansiedelnden Gewerbebetriebe erfolgt im Rahmen 
des Bebauungsplanes die Gliederung des geplanten Gewerbegebietes nach dem Abstandser-
lass NRW. Auf dieser Grundlage werden für Teilflächen im geplanten Gewerbegebiet be-
stimmte Anlagen als nicht zulässig festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass bei Einhal-
tung der im Abstandserlass vorgegebenen betriebsspezifischen Abstände Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Lärm oder Gerü-
che in den umliegenden Wohngebieten nicht entstehen. 

Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen der Planung konzentrieren sich die geäußerten 
Bedenken auf mögliche Verschlechterungen der (stadt)klimatischen Verhältnisse in der 
Umgebung des geplanten Gewerbegebietes sowie im gesamten Kasseler Stadtgebiet (Kasse-
ler Becken) aufgrund der klimatischen Funktion und Bedeutung des Langen Feldes als 
Frischluftschneise und Kaltluftentstehungsgebiet.  

Die Planung berücksichtigt dies auf Basis der Ergebnisse und Empfehlungen des vorliegen-
den Klimagutachtens. Die Untersuchungsergebnisse des Klima- und Luftschadstoffgutach-
tens verdeutlichen, dass durch die geplante Bebauung des Langen Feldes die Kaltluftbil-
dung im Gebiet selbst verringert wird. Es kommt zu einer flächenhaften Zunahme der Luft-
temperatur um ca. 1,5° bis 3,0° C. Diese bleibt auf das nähere Planungsumfeld, bis in eine 
Entfernung von 150 – 300 m beschränkt, so dass in Niederzwehren mit keinen thermischen 
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Zusatzbelastungen zu rechnen ist. Das innerhalb des Gewerbegebietes geplante Netz von 
Frei- und Abstandsflächen ermöglicht eine allseitige Umströmung der Baukörper, so dass 
der Wärmeinseleffekt zusammen mit gezielten grünordnerischen Maßnahmen eng begrenzt 
werden kann. Die im Plangebiet vorgesehene Dachbegrünung der Gebäude reduziert zudem 
die Aufheizung der Luft und dämpft die Extremwerte der Oberflächentemperaturen. Damit 
enthält die Planung eine Reihe von Maßnahmen, die die klimatischen Negativeffekte einer 
Bebauung im Langen Feld mindern. 

Die vorgebrachten Bedenken zum Freiflächenverlust im Langen Feld durch die Inanspruch-
nahme für das Gewerbegebiet führen zu keinen Veränderungen der Planung.  

Die Planungskonzeption war von Anfang an so ausgerichtet, die mit dem Freiflächenverlust 
verbundenen Auswirkungen auf Natur, Landschaftsraum und Naherholung so gering wie 
möglich zu halten. Das geplante Gewerbegebiet beschränkt sich in seiner Ausdehnung auf 
die Plateaufläche im südöstlichen Teilbereich des Langen Feldes. Durch diese Konzeption 
bleiben die höherwertigen Lebensräume in den Randbereichen des Langen Feldes vollstän-
dig erhalten und werden durch verschiedene Biotopentwicklungsmaßnahmen aufgewertet 
(Waldrandbereich im Südosten, ergänzende Feldgehölzpflanzungen im Umfeld des geplan-
ten Gewerbegebiets). Die besonders empfindlichen, weithin einsehbaren Hanglagen und 
Randbereiche der Hochfläche des Langen Feldes werden von Bebauung frei gehalten, so 
dass dort der weiträumige landwirtschaftlich geprägte Charakter der Landschaft erhalten 
wird. Durch Erhaltung der vorhandenen Feldgehölze im Randbereich der Hochfläche und 
durch Schließen der Lücken zwischen diesen Beständen zu einem durchgehenden Rand-
grünstreifen erhält das Gewerbegebiet einen „grünen Rahmen“. In Verbindung mit der vor-
gesehenen Beschränkung der Bauhöhen sowie der vorgesehenen Festsetzung von Dachbe-
grünung wird so eine wirksame Eingrünung des Gewerbegebietes erreicht und die hier zum 
Ausdruck gebrachte Befürchtung einer störenden Dominanz der Bebauung im Landschafts-
bild vermieden. Aus allen tiefer bis gleich hoch gelegenen Bereichen betrachtet kann die 
Bebauung dadurch weitgehend verdeckt und in die den Horizont bildende Waldkuppen-
landschaft (Söhre, Habichtswald) eingebunden werden. Der „grüne Rahmen“ wird begleitet 
durch die vorhandenen Wirtschaftswege, die tlw. ergänzt werden, so dass das vorhandene 
Wegenetz im Langen Feld weitestgehend erhalten wird. Damit bleiben die Naherholungs-
funktionen des Langen Feldes in den westlichen, nördlichen und nordöstlichen Teilberei-
chen erhalten. 

Mögliche Alternativen zur Gewerbeflächenentwicklung im Langen Feld wurden bereits im 
Rahmen der im Jahr 2005 vorgelegten Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Gewerbe-
gebietes im Langen Feld geprüft. Sie kam zu dem Ergebnis, dass mögliche Alternativen, 
wie die auch von den Bürgern vorgebrachten Vorschläge, wie Wiedernutzung von Gewer-
bebrachen bzw. Flächenreserven an anderen Standorten nicht geeignet sind bzw. nicht aus-
reichen, um den künftigen Gewerbeflächenbedarf in der Stadt Kassel decken zu können.  

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen und eine damit 
zusammenhängende mögliche Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen Betrieben wird 
auf die in den Kapiteln. 8 und 10.1 gemachten Aussagen verwiesen (Erarbeitung eines Kon-
zeptes zur Bereitstellung landwirtschaftlicher Ersatzflächen in Kooperation mit der HLG).  
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Die Bürgeranregungen und -bedenken zu den Kosten der Planung und der angeblichen Ver-
schwendung von Steuergeldern sind nicht unmittelbar bebauungsplanrelevant und führten 
zu keinen Veränderungen der Planung.  

Es wurde der Anregung gefolgt, die räumliche Grenze des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplans auf das notwendige Maß zu begrenzen. Dies führte dazu, dass Teilflächen am 
westlichen Rand des Plangebietes im Bereich des Friedhofs, Teilflächen am nordwestlichen 
Rand in der Nähe der Autobahnanschlussstelle sowie am nordöstlichen Rand des Plangebie-
tes aus dem Geltungsbereich herausgenommen wurden.  

10.3 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs 2 BauGB fand im Zeitraum vom 09.02. bis zum 
12.03.2010 statt. Aufgrund von Fristverlängerungen für einzelne Behörden verlängerte sich 
der Beteiligungszeitraum bis ca. Mitte April 2010.  

Zahlreiche Anregungen und Stellungnahmen hatten den Charakter von Hinweisen und be-
zogen sich nicht unmittelbar auf die Inhalte des Bebauungsplans. Zudem gab es eine Reihe 
von Anregungen und Stellungnahmen, die für das Bebauungsplanverfahren nicht relevant 
sind. Im folgenden wird nur auf die Anregungen und Stellungnahmen von Behörden einge-
gangen, die sich mit wesentlichen Inhalten des Bebauungsplans auseinandersetzen und sich 
daraus ergebende Änderungen bzw. -ergänzungen aufgezeigt. 

Unter Hinweis auf den Regionalplan Nordhessen und den Flächennutzungsplan des ZRK 
wurde mehrmals angeregt, das geplante Gewerbegebiet im Langen Feld interkommunal zu 
entwickeln bzw. seine Entwicklung mit der Entwicklung des Gewerbegebietes „Sanders-
häuser Berg“ in Niestetal abzustimmen. Die Gemeinde Niestetal hat aktuell in Absprache 
mit dem RP Kassel einen Bebauungsplan für eine ausschließlich kommunale Entwicklung 
in diesem Bereich beschlossen. Durch die Entscheidung der Gemeinde Niestetal, den San-
dershäuser Berg für einen einzelnen großen Betrieb in einem Teilbereich von 47 ha aus-
schließlich kommunal zu entwickeln, ist das interkommunale Projekt in diesem Bereich in 
Frage gestellt und der Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes Feld ist dennoch weiterhin 
grundsätzlich offen. Das Thema ist aber auf Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend 
zu behandeln, sondern kann nur im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung weiter verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende Einwände, dass die Bereitstellung der geplanten Gewerbeflächen 
im Langen Feld weit über den Bedarf der Stadt Kassel hinaus ginge, werden mit Hinweis 
auf die äußerst begrenzten Gewerbeflächenreserven der Stadt Kassel zurückgewiesen.  

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen durch das geplante Gewerbegebiet 
war ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt im Rahmen der Behördenbeteiligung. Dabei 
wurden insbesondere wirtschaftliche Nachteile und mögliche Existenzgefährdungen für die 
von der Planung betroffenen Landwirte angeführt und eine entsprechende Berücksichtigung 
dieser Belange gefordert. In der Abwägung wurde dabei auf das derzeit vom Liegenschafts-
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amt der Stadt Kassel in Kooperation mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) erarbeitete 
Managementkonzept verwiesen. 

Von den sieben im Langen Feld wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben sind sechs 
als existenzgefährdet anzusehen. Es wurde ein Gesamtkonzept erstellt, in welchem alle be-
stehenden Existenzgefährdungen abgewendet werden können. Die einzelnen Tauschlandan-
gebote wurden den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben vorgestellt und es erfolgt 
derzeit die Feinabstimmung.  

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind zur Abwendung ihrer Existenzgefährdungen grund-
sätzlich zum Abschluss entsprechender Flächentauschverträge bereit. 

Die Begründung wurde entsprechend aktualisiert und ergänzt. 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Behördenbeteiligung befasst sich mit Fragen zum 
Artenschutz, insbesondere möglichen Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG. Vor die-
sem Hintergrund wurde die inhaltliche Auseinandersetzung zu diesem Thema im Rahmen 
der Umweltprüfung weiter intensiviert und im Umweltbericht noch ausführlicher als bisher 
dokumentiert. Die intensive Auseinandersetzung sowohl mit den inhaltlichen wie mit den 
rechtlichen Voraussetzungen möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände kommt 
zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben bei Berücksichtigung der im Bebauungsplan 
festgesetzten internen und externen Ausgleichsmaßnahmen für die im Gebiet vorkommen-
den Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäischen Vogelarten gem. Art. 1 der EU-
VRL keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten 
sind. Von daher ist eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht erforderlich.  

Eine ganze Reihe von Anregungen und Stellungnahmen der Behörden bezogen sich nicht 
unmittelbar auf den Bebauungsplan sondern auf Inhalte und angebliche Fehler bzw. Ver-
säumnisse der im Rahmen des Verfahrens erstellten Fachgutachten. Ein großer Teil dieser 
Einwände ist nicht zutreffend und wurde zurückgewiesen. Einige Einwände führten aber zu 
Nacherhebungen bzw. vertiefenden Untersuchungen oder Ergänzungen in den Fachgutach-
ten. So wurde bspw. im Frühjahr 2010 eine Rastvogelkartierung im Langen Feld durchge-
führt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass das Lange Feld nur eine lokale Bedeutung als 
Rastgebiet besitzt und im Naturraum ‚Kasseler Becken’ in ausreichendem Umfang ver-
gleichbare Ackerflächen und Offenlandbereiche vorhanden sind, die sich als Rastplatz für 
die betroffenen Vogelarten eignen, auf die sie ausweichen können. 

Auch das Immissionsschutzgutachten, das Klimagutachten sowie das Verkehrsgutachten 
wurden aufgrund der eingegangen Behördenstellungnahmen an einigen Punkten ergänzt 
bzw. in ihren Aussagen präzisiert. Nur in Einzelfällen kam es dadurch zu Veränderungen / 
Ergänzungen im Umweltbericht, in der Begründung oder in den textlichen Festsetzungen. 
Diese Ergänzungen führten aber zu keinen wesentlichen inhaltlichen Veränderungen des 
Bebauungsplans. 

Aufgrund der Stellungnahmen und Anregungen der Behörden wurden gegenüber dem Vor-
entwurf folgenden Änderungen / Ergänzungen im Bebauungsplan-Entwurf vorgenommen, 
die aber keine wesentlichen inhaltlichen Veränderungen der Gesamtplanung darstellen: 
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• Hinsichtlich des Grundwasserschutzes wird zum Einen die Abgrenzung der derzeit noch 
rechtsgültigen Wasserschutzzone III des Wasserschutzgebietes „Neue Mühle / Tränke-
weg“ nachrichtlich übernommen und zusätzlich die geplante neue Abgrenzung der 
Wasserschutzzone III im Plan vermerkt. Zusätzlich wird ein textlicher Hinweis auf die 
Wasserschutzzonenverordnung „Neue Mühle / Tränkeweg“ und die Beachtung der da-
rin aufgeführten wasserrechtlichen Auflagen aufgenommen. Die textliche Festsetzung 
zu den Stellplatzanlagen wird modifiziert, so dass die Anforderungen der künftigen 
Wasserschutzzonenverordnung erfüllt werden. 

• Vor dem Hintergrund der überarbeiteten Entwässerungsfachplanung (KEB) wurden die 
Rückhaltevolumina der Regenrückhaltebecken in der Begründung angepasst und ein 
zusätzliches Leitungsrecht zugunsten des KEB im nordwestlichen Teil des Gewerbege-
bietes zwischen den Teilflächen GE 1 und GE 2 festgesetzt. 

• Beim Anschlussknoten Niederzwehren an die A 49 kam es zu geringfügigen, fachplane-
risch begründeten Anpassungen bezüglich den einzurichtenden Abbiegespuren und 
Aufstelllängen. 

• Im Rahmen der äußeren Verkehrserschließung wird in der Begründung auf die mögli-
chen „Notzufahrten“ im Falle einer Sperrung der Haupterschließung aufgrund einer 
möglichen Störung (Unfall o.ä.) hingewiesen. 

• In der Begründung wird die radverkehrliche Anbindung des geplanten Gewerbegebietes 
ergänzt.  

• Die Kurvenradien der inneren Erschließungsstraßen wurden auf Grundlage einer 
Schleppkurvenüberprüfung angepasst.  

• Aufgrund der einzuhaltenden Anbauverbotszone von 40 m an Bundesautobahnen wurde 
das südliche Regenrückhaltebecken (nördlich der A 44) entsprechend von der Auto-
bahn abgerückt. 

• Es wurde ein textlicher Hinweis zu den nach Fernstraßengesetz zu beachtenden Aufla-
gen bzgl. Werbeanlagen an Autobahnen ergänzt. 

• Hinsichtlich des Immissionsschutzes wurde ein Verwendungsverbot für fossile Brenn-
stoffe zur Vermeidung von Feinstaubemissionen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 festgesetzt. Zur 
Reduzierung von Lichtemissionen wurde eine textliche Festsetzung zum Ausschluss 
von Fassadenbeleuchtung an den Außenrändern des Gewerbegebietes ergänzt. Zudem 
wurden die textlichen Festsetzungen sowie der Begründungstext zur Gliederung des 
Gewerbegebietes nach Abstandserlass NRW an einigen Stellen geringfügig ergänzt / 
geändert, auf Grundlage der Überarbeitungen / Ergänzungen des Immissionsschutzgut-
achtens.  

• Es wurden zwei zusätzliche externe Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt (Maßnahmen 10 
und 11). Diese ergeben sich zum Einen aus den Anregungen der Behörden und zum 
Anderen aus der Fortentwicklung der Planung und der daraus resultierenden Überarbei-
tung der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung.  
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• Es wurde ein textlicher Hinweis zum Umgang mit möglichen Kampfmitteln, die sich 
auf dem Gelände befinden könnten, ergänzt. 

• In der Begründung wurde ein Kapitel zu den Kosten und der Finanzierung der Planung 
ergänzt. 

10.4 Beteiligung der Bürger im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Bebauungsplan-Entwurf hat in der Zeit vom 10.01. bis 11.02.2011 im Amt für Stadt-
planung, Bauaufsicht und Denkmalschutz öffentlich ausgelegen. Insgesamt wurden wäh-
rend der Offenlage von ca. 290 Bürgern Anregungen und Bedenken zum Bebauungsplan 
vorgebracht. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Anregungen und Bedenken der Bürger wa-
ren die gleichen wie bei der frühzeitigen Beteiligung. Sie konzentrierten sich wiederum auf 
die Themenbereiche:  

• Verkehr / verkehrliche Auswirkungen, 

• Immissionsbelastungen (Lärm und Luftschadstoffe) durch Verkehr und Gewerbe, 

• Klima / (stadt)klimatische Auswirkungen, 

• Flächenverlust und Entwertung des Langen Feldes für Natur / Landschaft / Naherholung, 

• Alternativen zur Gewerbeflächenentwicklung im Langen Feld, 

• Inanspruchnahme / Verlust von hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen sowie Exis-
tenzbedrohung von Landwirten, 

• Kosten der Planung / Verschwendung von Steuergeldern, 

• Sonstige Anregungen und Bedenken. 

Die Inhalte der meisten geäußerten Anregungen und Bedenken entsprachen im Wesentli-
chen denen aus der frühzeitigen Beteiligung der Bürger und wurden in ähnlicher Weise ab-
gewogen (vgl. Kap. 10.2).  

Die erneut geäußerten Bedenken zur Existenzbedrohung von betroffenen Landwirten wur-
den auf der Grundlage des vorliegenden Flächenkonzeptes abschließend abgewogen.  

Die Frage der Existenzgefährdung wurde in einem ersten Schritt individuell und umfassend 
geprüft. Hierzu wurden durch öffentlich bestellte Sachverständige die erforderlichen Gut-
achten erstellt, um das Ausmaß der Existenzgefährdung durch Flächeninanspruchnahme der 
geplanten gewerblichen Standortentwicklung zu ermitteln. Auf diesen Ermittlungen baut 
das Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe 
auf, mit dem Ziel die agrarstrukturellen Belange und einzelbetrieblichen Existenzen zu si-
chern. 
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Danach werden durch die Planung ca. 90 ha mit ca. 660.000 Ertragsmesszahl 
(EMZ)Punkten der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Als Ersatzflächen können ca. 
165 ha mit ca. 997.000 EMZ-Punkten den Landwirten angeboten werden, so dass sich ein 
Überhang von ca. 75 ha. und ca. 337.000 EMZ-Punkten ergibt.  

Von den sieben im Langen Feld wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben sind sechs 
als existenzgefährdet anzusehen. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes wurde für jeden Land-
wirt ein individuelles, d.h. unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen betrieblichen 
Belange, Konzept erarbeitet, in welchem alle bestehenden Existenzgefährdungen abgewen-
det werden können. Die einzelnen Tauschlandangebote wurden den betroffenen landwirt-
schaftlichen Betrieben vorgestellt und es erfolgt derzeit die Feinabstimmung.  

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind zur Abwendung ihrer Existenzgefährdungen grund-
sätzlich zum Abschluss entsprechender Flächentauschverträge bereit. 

10.5 Erneute Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

Die zu beteiligenden Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden am 03.01.2011 
über die Offenlage des Bebauungsplan-Entwurfs unterrichtet und Ihnen die Planungsunter-
lagen erneut zur Kenntnis gegeben. Sie hatten Gelegenheit bis zum 11.02.2011 erneut zum 
Bebauungsplan-Entwurf Stellung zu nehmen.  

Aufgrund der im Rahmen dieser erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden folgende Änderungen / 
Ergänzungen im Bebauungsplan-Entwurf vorgenommen: 

• Zusätzliche externe Kompensationsmaßnahmen aus Artenschutzgründen zur Verbesse-
rung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und andere Offenlandarten, indem 
durch sogenannte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen – Continuous 
ecological functionality-measures) gemäß § 44 Absatz 5 Satz 3 BNatSchG artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen durch vermeidende Vorsorge entgegengetreten wird. 
Als Kompensation werden geeignete Aufwertungsmaßnahmen (Anlage von Blühstrei-
fen) getroffen, um geeignete Lebensbedingungen für 29 zusätzliche Brutpaare zu schaf-
fen. 

• Korrektur der Abgrenzung der in Aussicht genommenen neuen Abgrenzung der Wasser-
schutzzone III aus dem Neufestsetzungsverfahren. 

• Bedingte Festsetzungen gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 für die innerhalb der neuen, in 
Aussicht genommenen Wasserschutzzone III liegenden GE- und GI-Flächen hinsichtlich 
wasserundurchlässiger Befestigung von Stellplatzflächen innerhalb der GE- und GI-
Flächen sowie Ausschluss weiterer Betriebs- und Nutzungsarten aus Gründen des 
Grund- und Trinkwasserschutzes 

Voraussichtlich wird die Schutzzone III in naher Zukunft aufgegeben, da mit dem Bau 
eines neuen Wasserwerks der bisherige Grund für die Wasserschutzzone III, nämlich die 
Tiefbrunnen am Tränkeweg, entfallen würde. Der betroffene Bereich der Wasserschutz-
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zone III befindet sich im dritten Bauabschnitt des Plangebiets Langes Feld, der nicht vor 
2018 realisiert werden wird. Bis zur Realisierung dieses Bauabschnitts ist möglicher-
weise gar keine Wasserschutzgebietszone III mehr vorhanden. Der Bebauungsplan wür-
de – wenn man dem Vorschlag des RP folgen würde - dann aber eine überholte Rege-
lung enthalten, die auf die derzeit noch geplante Änderung der Wasserschutzgebietsver-
ordnung mit der Wasserschutzzone III zurückgeht. Von daher wird eine bedingte Fest-
setzung nach § 9 (2) Nr. 2 BauGB vorgenommen. Sie gilt nur bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Wassergewinnung über die derzeitigen Tiefenbrunnen am Tränkeweg entfällt 
und das Wasserschutzgebiet Zone III aufgehoben werden kann. 

• Änderung der Detailplanung zum Anschlussknoten Niederzwehren der A 49 aufgrund 
der Abstimmung der Verkehrsplanung mit dem zuständigen Amt für Straßen- und Ver-
kehrswesen Kassel (ASV). In diesem Zusammenhang Ergänzung der textlichen Festset-
zungen sowie der Begründung zur Neuberechnung der 49 dB(A)-Isophone für die Nacht 
und die 59 dB(A)-Isophone für den Tag im Rahmen der Ausführungsplanung der An-
schlussstelle Niederzwehren. 

• Herausnahme der textlichen Festsetzung zur Beschränkung der Zulässigkeit bestimmter 
Brennstoffe aufgrund der geänderten 1. BImSchV. 

Mit den Anforderungen, die die neue seit März 2010 in Kraft getretene 1. BImSchV hin-
sichtlich des Emissionsverhaltens kleiner und mittlerer Feuerungsanlagen zur Erzeugung 
von Wärme in privaten Haushalten und kleingewerblichen Betrieben stellt, wird dem 
Ziel, die Emissionen aus solchen Anlagen gering zu halten, bereits ausreichend Rech-
nung getragen.  

In der neuen 1. BImSchV werden die Emissionsgrenzwerte für Heizungsanlagen und 
Einzelraumfeuerungsanlagen stufenweise verschärft. In der 1. Stufe, die seit Inkrafttreten 
der Novelle einzuhalten ist, sind Grenzwerte festgeschrieben, die dem heutigen Stand der 
Technik entsprechen und bereits von vielen Anlagen eingehalten werden. Die geplanten 
Grenzwerte der 2. Stufe, die ab dem 01.01.2015 einzuhalten sind, setzten weitere Ent-
wicklungen in der Anlagentechnik voraus, wobei modernste Anlagen bereits heute diese 
Anforderungen einhalten. 

Ein darüber hinaus gehender Ausschluss von Brennstoffen oder bestimmten Feuerungs-
anlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplans lässt sich städtebaulich nicht begrün-
den. 

• Ergänzung und Überarbeitung der Begründung im Kap. 8 Bodenordnung vor dem Hin-
tergrund und auf der Grundlage des mittlerweile vorliegenden Flächenkonzeptes zum 
Ausgleich / Flächentausch für die von der Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen 
Flächen im Langen Feld betroffenen Landwirten. 

• Korrektur der Situationsbeschreibung in der Begründung bezüglich der beiden Aussied-
lerhöfe im Langen Feld, die bewirtschaftet werden. 

• Weitere Redaktionelle Änderungen in den textlichen Festsetzungen sowie in der Be-
gründung aufgrund von Hinweisen  
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11. Kosten und Finanzierung 

Kosten im Haushalt der Stadt Kassel sind die Grunderwerbskosten, die Erschließungskosten 
im Sinne der §§ 127 ff. Baugesetzbuch einschließlich Umbau des Anschlussknotens an die 
A 49 im Anschluss Niederzwehren sowie die Kosten für naturschutzrechtliche Ausgleichs-
maßnahmen und artenschutzrechtliche Ausgleichmaßnahmen (CEF-Maßnahmen). Diese ak-
tualisierten Kosten belaufen sich auf ca. 31,30 Mio. Euro. Sie teilen sich in die Bereiche 
Grunderwerb mit ca. 10,34 Mio. Euro, Herstellung der Verkehrsanlagen mit ca. 17,85 Mio. 
Euro und Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen mit ca. 3,11 Mio. Euro auf.  

Diese Kosten sind nachhaltig zu finanzieren durch die Erlöse aus Grundstücksverkäufen.  

Die aktuelle Bodenrichtwertkarte der Stadt Kassel weist für vergleichbar erschlossene ge-
werbliche Bauflächen 60 Euro je qm aus. Bei einem zu erwartenden Verkaufserlös für eine 
vermarktbare, erschlossene Baufläche von ca. 75,6 ha ergeben sich Erlöse von ca. 45,37 
Mio. Euro. Bei einem Verkaufspreis von 65 Euro je qm, der durchaus als markt- und stand-
ortgerecht erscheint, würden die Erlöse aus Grundstücksverkäufen auf ca. 49,15 Mio. Euro 
steigen. 

Damit ergibt sich ein positives Ergebnis von ca. 14,08 Mio. Euro bei einem Verkaufspreis 
von 60 Euro je qm Bauland und von ca. 17,86 Mio. Euro bei einem Verkaufspreis von 65 
Euro je qm Bauland. Die Maßnahme trägt sich damit selbst. 

Beim Kasseler Entwässerungsbetrieb werden die Kosten für die Erstellung der Abwasseran-
lagen in Höhe von ca. 15,6 Mio. Euro sowie für den Betrieb dieser Anlagen über Kanalbau-
kostenbeiträge sowie über Benutzungsgebühren gemäß der Satzung über die Abwasserbe-
seitigung in der Stadt Kassel gedeckt. Damit ist die Kostendeckung gegeben. 

Auch der oder die Versorgungsträger decken die Kosten für die Erstellung und den Betrieb 
ihrer Anlagen über die entsprechenden Anschlussgebühren sowie die Lieferung von Leis-
tungen an Kunden und erwirtschaften in der Regel einen Gewinn. Somit ist auch hier die 
Wirtschaftlichkeit gegeben. Die Kosten für die Errichtung der Versorgungsanlagen betragen 
ca. 10,7 Mio. Euro. 

Es ist vorgesehen, den Standort nachfragegerecht in drei Bauabschnitten zu entwickeln: Der 
1. Bauabschnitt umfasst ca. 26,7 ha, der 2. Bauabschnitt ca. 28,5 ha und der 3. Bauabschnitt 
ca. 20,4 ha. 

Würde man die Kosten des Grunderwerbs und der Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen den 
Flächenverhältnissen der Bauabschnitte proportional zuordnen, ergäben sich für den 1. 
Bauabschnitt Kosten im Haushalt der Stadt in Höhe von ca. 15,4 Mio. Euro, denen Erlöse 
durch Flächenverkäufe in Höhe von ca. 16 Mio. Euro gegenüberstehen würden, so dass ein 
positives Ergebnis von ca. 0,6 Mio. Euro verbliebe. Im 1. Bauabschnitt fallen die Kosten für 
die Maßnahmen an, die übergreifend für die gesamte Gebietsentwicklung erforderlich sind 
(baulicher Anschluss an den Autobahnknoten Kassel-Niederzwehren und Bau der Haupter-
schließungsstraße). Die flächenproportionale Zuordnung der Grunderwerbskosten bildet 
möglicherweise den realen Kostenverlauf nicht ab; dieser ergibt sich aus den Verhandlun-
gen mit den Landwirten im Rahmen des Flächenkonzeptes, zu deren Existenzsicherung und 
den diesbezüglichen vertraglichen Vereinbarungen. 
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Die Kosten des Entwässerungssystems betragen im 1. Bauabschnitt 6,2 Mio. Euro. 

Eine Förderung im Rahmen des Ziel-2-Programms des Europäischen Strukturfonds EFRE 
kann nicht einkalkuliert werden, weil die laufende Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 bald 
ausläuft und alle diesbezüglichen Mittel seitens des Landes Hessen bereits disponiert sind. 
Angesichts des positiven Ergebnisses der Standortentwicklung ist die Förderfähigkeit zu-
dem angesichts der Vorschriften zu Einnahmen schaffenden Investitionen in der maßgebli-
chen Strukturfondsverordnung fraglich. Für die kommende Förderperiode können derzeit 
noch keine Aussagen gemacht werden, weil die Planungen der Europäischen Union noch 
nicht so weit fortgeschritten sind.  
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1. Einleitung 
Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert die Umweltprüfung gemäß § 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) für den Bebauungsplan Nr. VIII/73 'Langes Feld'. Wegen der 
weitgehenden inhaltlichen Übereinstimmungen werden gleichzeitig die grünordne-
rischen Inhalte des Bebauungsplans dargestellt (daher auch die Bezeichnung 
'Fachbeitrag Grün und Umwelt').  
 
 
1.1 Anlass, Inhalte und Ziele der Planung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 3.9.2007 die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes gemäß § 30 BauGB für das Gebiet des Langen Fel-
des beschlossen. Ziel und Zweck des Bebauungsplanverfahrens ist laut Aufstel-
lungsbeschluss die planungsrechtliche Sicherung einer gewerblichen Standort-
entwicklung und der damit verbundenen Ausgleichs- und Erschließungsmaßnah-
men.  
 
Die planerische Entscheidung stützt sich auf die Empfehlungen der Machbar-
keitsstudie1 (2005) zur Entwicklung des Langen Feldes als Gewerbestandort. 
 
 
1.2 Lage und Größe des Plangebiets 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ca. 179 ha) liegt im Süden der Stadt 
Kassel in der Gemarkung von Niederzwehren. Er umfasst die geplanten Bauflä-
chen, die Erschließungsstraße und Anschlussstelle an die Autobahn (A 49), die 
erforderlichen Regenrückhaltebecken sowie die geplanten Flächen für land-
schaftspflegerische Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld des geplanten Gewer-
begebiets. Weitere Teilgebiete werden für Kompensationsmaßnahmen außerhalb 
dieser Fläche benötigt, die im Bereich Hasenhecke, Ihringshausen, Fuldaschleife 
beim Hafen, Parkvorfeld Wilhelmshöhe, Kranichholz, Brasselsberg, Nordshausen 
und in der Fuldaaue nordwestlich von Guxhagen liegen (s. Übersichtskarte fol-
gende Seite).  
 
Das Untersuchungsgebiet für die Umweltprüfung bezieht weitere an den Gel-
tungsbereich angrenzende Flächen mit in die Betrachtung ein. Es wird begrenzt 
durch die Dennhäuser Straße im Norden und Osten, die A 49 im Westen, die 
Main-Weser-Bahn und die A 44 im Süden und umfasst ca. 400 ha.  

                                              
1  Stadt Kassel (2005): Machbarkeitsstudie Gewerbestandort 'Langes Feld', bearbeitet von 

Planquadrat, Dortmund, mit Fachbeitrag 'Natur und Landschaft’, bearbeitet von Büro Soll-
mann, Schauenburg 
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1.3 Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen 

1.3.1 Rechtsgrundlagen 

Das Baugesetzbuch enthält die Verpflichtung, bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen u. a. die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege - insbeson-
dere des Naturhaushaltes und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - 
zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 Nr. 4 und 7 BauGB). Außerdem ist die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in die 
Abwägung einzubeziehen (§ 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 
Gemäß § 2 (4) des Baugesetzbuches (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist als gesonderter Teil der 
Begründung des Bebauungsplanes darzustellen (§ 2 a BauGB). Die zu behan-
delnden Inhalte des Umweltberichts sind in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB festgelegt.  
 
 
1.3.2 Fachplanerische Vorgaben 
1.3.2.1 Umweltbericht zum Regionalplan 

Der Raum Kassel wird im Umweltbericht zum Regionalplan (2009) als 'Kumula-
tionsraum' betrachtet. Für das geplante Gewerbegebiet im Langen Feld werden 
folgende Aussagen getroffen:  
 
� Beeinträchtigungen der Funktionen des Regionalen Grünzugs (wird als erheb-

lich bewertet) 
� Inanspruchnahme von Teilen des Landschaftsschutzgebiets 'Stadt Kassel', zu-

sammen mit weiteren Projekten im Stadtgebiet ca. 3,5% der Gesamtfläche des 
LSG (wird im Umweltbericht als nicht erheblich bewertet im Hinblick auf das 
wesentliche Ziel der Sicherung stadtnaher Freiräume) 

� mögliche Konflikte mit Trinkwasserschutzgebiet (Bewertung als im weiteren 
Verfahren unter Vermeidung nachteiliger Auswirkungen lösbar) 

 
In der Gesamtbetrachtung des Kumulationsraums Kassel kommt der Umweltbe-
richt zu folgender Einschätzung:  
 
"Zusammenfassend lässt sich aus der summarischen Betrachtung für den Raum 
Kassel feststellen, dass die mögliche Neuversiegelung von rund 1,5 % der Kumula-
tionsraumfläche zu Verlusten von Boden und Bodenfunktionen führt. Im Einzelfall 
erfolgt eine beachtenswerte Überplanung von Trinkwasserschutzgebieten (15,5 %). 
Durch das geplante Gewerbegebiet 'Langes Feld' wird wichtiger Freiraum mit viel-
fältigen Funktionen beansprucht. Die Abwägung im Kumulationsraum Kassel geht 
daher zu Lasten der Klimafunktion und der Luftreinhaltung und der regionalen Frei-
raumfunktionen mit unterschiedlichen zu gewichtenden umweltfachlichen Ge-
sichtspunkten." 
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1.3.2.2 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) Nordhessen (RP Kassel, 2000, s. folgende 
Kartenausschnitte) charakterisiert das Lange Feld als gering strukturierten, acker-
baulich geprägten Raum (hellgelbe Fläche im linken Kartenausschnitt, 'Aa'), die 
östlich angrenzenden bewaldeten Hänge entlang der Fulda als Raum hoher Viel-
falt (ockerfarbene Flächen, 'FL') und die Fuldaaue als Raum mittlerer Vielfalt (dun-
kel-gelbe Flächen). Das Lange Feld ist mit Ausnahme des nördlichen Teils (da-
mals geplante Gewerbeerweiterungsflächen südwestlich des Kraftwerks) als vor-
handenes Landschaftsschutzgebiet (grüne Linie in beiden Kartenausschnitten) 
und als Pflegefläche des Regionalen Landschaftspflegekonzeptes (blaue Fläche 
im rechten Kartenausschnitt) dargestellt. Die Waldhänge zur Fulda und die Berei-
che innerhalb der Fuldaschleife um Freienhagen sind als Raum mit herausragen-
der Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung ausgewiesen (violette 
Schraffur im rechten Kartenausschnitt). Die waldfreien Flächen in der Fuldaaue 
südlich und südöstlich des Langen Feldes sind als freizuhaltender Raum aus 
Gründen des Landschaftsbildes dargestellt (violett punktierte Flächen). Für den 
Bereich 'Kranichholz' (geplante Kompensationsfläche außerhalb des Langen Fel-
des) enthält der Landschaftsrahmenplan außer der Darstellung des vorhandenen 
Landschaftsschutzgebiets keine weiteren Aussagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222: : : :     Ausschnitte aus dem Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000Ausschnitte aus dem Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000Ausschnitte aus dem Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000Ausschnitte aus dem Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000    

links: Zustand und Bewertung, rechts: Entwicklungsplan 
 
Für die weiteren Maßnahmenflächen außerhalb des Langen Feldes trifft der Land-
schaftsrahmenplan folgende Aussagen: 
� Raum mit herausragender Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung: 

Maßnahmenflächen in der Fuldaschleife beim Hafen, im Bereich Nordshausen/ 
Brasselsberg und im Parkvorfeld Wilhelmshöhe 

� Hauptachse für Schutz und Entwicklung im Siedlungsbereich: Fuldaschleife 
beim Hafen 

� Freizuhaltender Raum aus Gründen des Landschaftsbildes: Fuldaschleife 
beim Hafen, Parkvorfeld Wilhelmshöhe, Bereich Brasselsberg / Nordshausen, 
Fuldaniederung Guxhagen 

� Pflegeraum Landschaftsbild (1. Priorität): Parkvorfeld Wilhelmshöhe 
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Die Hochfläche des Langen Feldes ist im LRP als avifaunistisch wertvoller Bereich 
erfasst (Brut- und Rastgebiet von regionaler Bedeutung), ebenso die gesamte 
Fuldaaue (Brut- und Rastgebiet von überregionaler Bedeutung). Die geplante 
Maßnahmenfläche in der Fuldaschleife beim Hafen liegt innerhalb dieses Gebiets. 
Die geplante Maßnahmenfläche nordwestlich von Guxhagen liegt in einem Brut-
gebiet lokaler Bedeutung und in einem Rastgebiet regionaler Bedeutung (Nr. 99 
im Planausschnitt).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333: : : :     Avifaunistisch werAvifaunistisch werAvifaunistisch werAvifaunistisch werttttvolle Bereiche volle Bereiche volle Bereiche volle Bereiche     

(Ausschnitt aus der Themenkarte Nr. 11 zum LRP) 
 
 
1.3.2.3 Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan2 führt folgende Auswirkungen durch 
das geplante Gewerbegebiet auf: 
 
� Verlust eines Brut- und Rastgebiets von regionaler Bedeutung (Bewertung als 

erheblich negativ); Funktionsverlust der außerhalb gelegenen Gebüschstruktu-
ren als Trittsteinbiotope 

� Verlust von ca. 92 ha wertvollster Böden (Bewertung als erheblich negativ) 
� Flächenversiegelung mit der Folge verminderter Grundwasserneubildung 
� Verlust eines großen Kaltluftentstehungsgebiets, der jedoch laut Klimagutach-

ten für das Stadtgebiet Kassel als nicht erheblich eingestuft wird 
� Verlust eines wichtigen Naherholungsgebiets mit Aussichtspunkten; völlige 

Veränderung des Landschaftsraumes und des Landschaftsbildes 
                                              
2  Zweckverband Raum Kassel (2008): Umweltbericht zum Flächennutzungsplan des ZRK 2007 
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� Zunahme der Emissionen durch Gewerbe und Verkehr 
� Funktionsverlust des Landschaftsschutzgebiets 
� mögliche Beeinträchtigung von Feuchtbrachflächen und Ufergehölzen (Schutz 

gemäß § 30 BNatSchG) durch geplante Erschließungsstraße 
 
Zur Vermeidung und zum Ausgleich werden vor allem folgende Maßnahmen emp-
fohlen: 
 
� verbindliche Festsetzung der im Klimagutachten angenommenen Rahmenbe-

dingungen zur Gestaltung des Baugebiets im Bebauungsplan 
� Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche unter Berücksich-

tigung von Erkenntnissen aus vorliegenden Untersuchungen (z.B. Flughafen 
Frankfurt) 

� Umsetzung geeigneter Maßnahmen aus dem Maßnahmenpool des Land-
schaftsplanes zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffe 

 
1.3.2.4 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan3 formuliert für das Lange Feld (Planungsraum Nr. 80) fol-
gendes Leitbild: 
� „Erhalt und Weiterentwicklung als weiträumige, in der Fläche durch standort-

angepasste, nachhaltige landwirtschaftliche Nutzungsformen geprägte Kultur-
landschaft mit gleichzeitig hohen Naherholungsqualitäten und Funktion als 
Kaltluftentstehungsgebiet 

� Sicherung / Weiterentwicklung / Ergänzung von ehemaligen Obstwiesen, Ge-
hölzbeständen, Brachflächen, feuchten Sonderstandorten sowie linearen 
Kleinstrukturen entlang von Wegen und Gewässern als Sonderlebensräume, 
Rückzugsgebiete und Verbindungselemente im Sinne des Biotop- und Arten-
schutzes 

� Aufwertung der Biotopfunktion der Fließgewässer, Entwicklung von Ufer-
schutzstreifen 

� langfristige Freihaltung der als Kaltluftabflussbahn bedeutsamen Randberei-
che 

� gestalterische Hervorhebung / Betonung von Zugangsbereichen, Hauptwegen 
und besonderen topografischen Punkten durch geeignete Maßnahmen 

� im Hangbereich zur Fulda Stabilisierung eines Laubwaldes mit Bodenschutz-
funktion 

� Schutz von Boden, Grundwasser 
� Begrenzung der von Modellflugplatz und Vereinsflächen ausgehenden Beein-

trächtigungen durch entsprechende Nutzungsregelungen.“ 
 
Laut Landschaftsplan sind durch die Entwicklung eines Gewerbegebiets im Lan-
gen Feld hinsichtlich aller Schutzgüter negative Auswirkungen zu erwarten, eine 
besondere Betroffenheit wird für die Schutzgüter 'Mensch' und 'Boden' genannt. 
Zur Kompensation werden Renaturierungsmaßnahmen im Bereich des Sandgra-
bens sowie die Zuordnung weiterer Maßnahmen aus den im Landschaftsplan zu-
sammengestellten Entwicklungsmaßnahmen empfohlen. 

                                              
3  Zweckverband Raum Kassel (2007): Landschaftsplan (Beschluss der Verbandsversammlung 

vom 04.07.2007) 
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Für die geplanten Maßnahmenflächen außerhalb des Langen Feldes enthält der 
Landschaftsplan folgende Darstellungen: 
� Kranichholz: Funktionsfläche Landschaftsbild und Klima, Fläche für Regelun-

gen und Maßnahmen (Umwandlung in Park), potenzielle Kompensationsfläche 
� Dorothea-Viehmann-Park: Funktionsfläche Landschaftsbild und Klima, Fläche 

für Regelungen und Maßnahmen (Sicherung und Entwicklung der westlichen 
Siedlungsrandzone entlang der Bahn als siedlungsnaher Freiraum / Naherho-
lungsbereich und Stadtteil übergreifende Grünverbindung), potenzielle Kom-
pensationsfläche 

� nördlich der Hasenhecke: Fläche für Landwirtschaft, Anlage von Feldgehölzen 
östlich der geplanten Maßnahmenfläche als Leitstruktur für Fledermäuse 

� Ihringshausen / Höheweg: Fläche für Landwirtschaft, keine weiteren Maßnah-
men 

� Parkfvorfeld Wilhelmshöhe / Prinzenquelle: Fläche für Landwirtschaft, Funkti-
onsfläche Klima, Renaturierung des Riedwiesenbaches am Ostrand außerhalb 
der Fläche 

� Fuldaschleife beim Hafen: Funktionsfläche Wasser, Boden und Klima; Um-
wandlung der Ackerflächen im Überschwemmungsgebiet in Grünland 

� Südrand Brasselsberg: Fläche für Landwirtschaft; Westrand: Funktionsraum 
Klima 

� Nordshausen / Untere Morgenbreite: Fläche für Landwirtschaft; Umwandlung 
der Ackerflächen in Grünland 

� Erdwall III südwestlich Nordshausen: Eingriffsbereich durch Wallschüttung; 
keine negativen Auswirkungen auf Schutzgüter; positive Wirkungen für 
Schutzgüter Menschen (Immissionsminderung) und Landschaftsbild (Eingrü-
nung Autobahn); Umwandlung der nördlich angrenzenden Ackerflächen in 
Grünland; Renaturierung der Quellbäche des Heisebachs 

 
1.3.2.5 Luftreinhalteplan 

Auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist Kassel 
mit den angrenzenden Städten und Gemeinden aufgrund seiner Einwohnerzahl, 
Einwohnerdichte und Fläche als 'Ballungsraum' definiert. Die Beckenlage in Ver-
bindung mit einer hohen Emissionsdichte und häufig auftretenden Inversionswet-
terlagen erfordert eine besondere Vorsorge bei der Vermeidung von hohen Luft-
schadstoffemissionen. Im Juli 2006 ist der 'Luftreinhalte- und Aktionsplan für den 
Ballungsraum Kassel' 4 in Kraft getreten. Das Auslösekriterium für die Erstellung 
des Plans war die zu hohe Anzahl an Überschreitungen des zulässigen Tagesmit-
telwertes für PM10 (Feinstaub mit einem Durchmesser von maximal 10 µm) an 
beiden Luftmessstationen des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 
(HLUG) in Kassel im Jahr 2003. An der Verkehrsmessstation Fünffensterstraße 
wurde zusätzlich der ab 2010 geltende Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid über-
schritten. Der 'Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel' ver-
pflichtet die Kommunen, die Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden zu verrin-
gern durch geeignete Maßnahmen u. a. in folgenden Bereichen: 
 

                                              
4  Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2006): Luft-

reinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel 



8 

� Verkehr: Umstellung auf schadstoffarme Fahrzeuge, Förderung der öffentli-
chen Verkehrsmittel und des Fahrradverkehrs, verkehrssteuernde Maßnah-
men, Schutzpflanzungen an Autobahnen  

� Bauleitplanung/Gebäudeheizung: z. B. Ausweisung der noch bebaubaren Ge-
biete im Flächennutzungsplan als 'Vorranggebiete für Luftreinhaltung' gemäß 
§ 5 (2) Nr. 6 BauGB, Brennstoffsatzung, Sanierung von Gebäuden im Bestand  

 
Im August 2011 wurde wegen der anhaltenden Überschreitungen des Grenzwer-
tes für den Jahresmittelwert von Stickstoffdioxid (NO2) die 1. Fortschreibung des 
Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel vom Hessischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Kraft gesetzt. Mit den 
vorgesehenen Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass der NO2-Grenzwert 
spätestens 2015 eingehalten wird. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass 
es zu keiner Überschreitung der PM10-Grenzwerte kommt. Wie im Luftreinhalte- 
und Aktionsplan liegen die Schwerpunkte der Maßnahmen im Verkehrs- und Ge-
bäudebereich.  
 
 
1.3.3 Schutzgebiete 
1.3.3.1 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind folgende Schutzge-
biete nach Naturschutzrecht (§§ 23 bis 29 BNatSchG) ausgewiesen:  
 
Landschaftsschutzgebiet 

Fast das gesamte Lange Feld war Teil des Landschaftsschutzgebietes 'Stadt 
Kassel' (VO vom 16.08.1995) mit Ausnahme der Flächen südwestlich des Kraft-
werks (die im alten Flächennutzungsplan für Bebauung vorgesehenen waren) und 
des Bereichs zwischen Eselsgraben und A 49 (Kompostwerk und Obstplantage 
der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau). Mit der Änderung der Verordnung 
zum LSG vom 28.09.2010 wurden die für die Bebauung vorgesehenen Bereiche, 
die geplante Erschließungsstraße und ein Teil der unmittelbar an das Gewerbege-
biet angrenzenden Randbegrünung aus dem Landschaftsschutzgebiet herausge-
nommen (s. Bestandsplan und Grünordnungsplan). Die verbleibenden landwirt-
schaftlichen Bereiche sowie die baugebietsexternen Ausgleichsflächen sind wei-
terhin Bestandteil des Landschaftsschutzgebiets. Auch die für Kompensations-
maßnahmen außerhalb des Langen Feldes vorgesehenen Flächen 'Kranichholz' 
und 'Dorothea-Viehmann-Park' sowie die als Artenschutzmaßnahme für Offen-
landarten geplanten Blühstreifen im Stadtgebiet Kassel liegen innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets 'Stadt Kassel'.  
 
Gesetzlich geschützte Biotope 

Folgende Bereiche bzw. Landschaftselemente unterliegen dem Schutz des § 30 
BNatSchG5 bzw. des § 13 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum BNatSchG 
(HAG BNatSchG) (s. auch Bestandsplan und Kap.  3.2.1): 
 

                                              
5  Über die in § 30 BNatSchG genannten Biotope hinaus zählen hierzu gem. § 13 des Hessi-

schen Ausführungsgesetzes zum BNatSchG (Entwurf 2010) auch Alleen und Streuobstbe-
stände im Außenbereich. 
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� naturnahe Gewässer und deren Ufervegetation: Teiche in der Kachenhohle 
� Röhrichte, Seggenrieder, Quellbereiche: Quellmulde in der Kachenhohle, am 

Erkebach, in der Rückhaltemulde (Goldbach) am Rand des Lärmschutzwalls 
an der A 49 

� Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trocken-warmer Standorte: Teilbereiche 
am Keilsberg und im Sandgraben 

� Alleen: Beuysbaumreihen entlang der Dennhäuser Straße, Ebereschenallee 
am Zufahrtsweg vom Eselsgraben zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg 

� Streuobstbestände im Außenbereich: am Warteküppel, am Keilsberg und auf 
mehreren Teilflächen beim Sandgraben im Nordosten des Gebiets 

 
Natura 2000 

Im Nahbereich östlich und südlich des Plangebiets liegt das Natura-2000-Gebiet 
(Vogelschutzgebiet) „Fuldaaue um Kassel“ (Nr. 4722-401). Dieses Schutzgebiet 

besteht aus drei Teilflächen. Die hier zu 
betrachtende mittlere Teilfläche (s. fol-
gende Abbildung) umfasst die gesamte 
Fuldaaue zwischen Dittershausen und 
Waldau. Die abwechslungsreich und 
teilweise naturnah strukturierte 
Fuldaaue im Kasseler Becken ist ein 
wichtiges Rast-, Überwinterungs- und 
Vermehrungsgebiet für Zugvogelarten 
nach Abs. 4 (2) der Vogelschutzrichtli-
nie und zählt wegen seiner 
wärmebegünstigten Lage in einer 
Hauptvogelzugschneise zu den fünf 
besten Gebieten in Nordhessen.6  
Zwei der vorgesehenen externen 
Maßnahmenflächen (Fuldaschleife 
beim Hafen und in der Gemarkung 
Guxhagen) liegen innerhalb dieses 
Schutzgebiets. 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 4444: : : :     NaturaNaturaNaturaNatura----2000200020002000----Gebiet FuldaaueGebiet FuldaaueGebiet FuldaaueGebiet Fuldaaue    

 
Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 

Entlang des Kraftwerksgrabens ('Kachenhohle') und des südlich anschließenden 
Wirtschaftswegs Richtung Keilsberg wurden zur naturschutzrechtlichen Kompen-
sation von Eingriffen in Fließgewässer im Bereich des Industriegebietes Waldau-
Ost neue Ackerrandstreifen mit einer Gesamtlänge von 945 m und einer Gesamt-
fläche von 3.990 m² zum Schutz des Gewässers und als vernetzendes Land-
schaftselement angelegt. 
 

                                              
6  Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2004): Stan-

darddatenbogenauszug zum Natura-2000-Gebiet 4722-401 
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1.3.3.2 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

Wasserschutzgebiet 

Der nordöstliche und östliche Teil des Langen Feldes liegt innerhalb des Wasser-
schutzgebiets 'Neue Mühle / Tränkeweg' (Zone III) (s. Abb. 10 in Kap. 3.2.3.4). Die 
Brunnen befinden sich in der Fuldaaue nördlich der Dennhäuser Straße. Neben 
der hydrogeologischen Neubewertung durch das Hessische Landesamt für Um-
welt und Geologie (2003) wurden 2008 weitere Detailuntersuchungen7 innerhalb 
des geplanten Baugebiets zur Erkundung des Untergrundes und der neuen 
Schutzgebietsabgrenzung durchgeführt. Aufgrund dieser Untersuchungen könnte 
die geplante neue Schutzgebietsabgrenzung im Bereich des geplanten Gewerbe-
gebiets geändert werden. Das Verfahren beim Regierungspräsidium Kassel zur 
Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets ruht derzeit. Hintergrund sind Überle-
gungen des Wasserversorgers zur Neuordnung der Wassergewinnung in diesem 
Bereich. Die noch nicht rechtsgültige mögliche Neuabgrenzung ist in Abbil-
dung 10 (Kap. 3.2.3.4) und im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt. 
 
Überschwemmungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Überschwemmungsgebiete ausgewiesen.  
 
Fließgewässer und Uferzonen 

Die Uferbereiche von Gewässern im Außenbereich8 unterliegen dem Schutz des 
§ 23 des Hessischen Wassergesetzes (HWG). Sie sind von Bebauung frei zu hal-
ten und entsprechend den Zielen des § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
naturnah zu erhalten bzw. zu entwickeln.  
 
Heilquellenschutzgebiet 

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt in der Zone B 2 gemäß der Verordnung 
zum "Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle 'TB Wilhelms-
höhe 3' in der Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Ther-
malsolebad Kassel GmbH, Kassel". In der Zone B 2 sind Bohrungen, die tiefer als 
50 m unter NN. in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig. Die geplan-
ten Bauflächen im Langen Feld liegen auf ca. 200 m ü. NN, so dass die zu schüt-
zenden Schichten nicht berührt werden. 
 
1.3.3.3 Denkmalschutz 

Am Keilsberg am Südwestrand des Plangebiets befinden sich ein russischer und 
ein britischer Soldatenfriedhof, die beide als Denkmale geschützt sind. Hier be-
fand sich während des 1. Weltkrieges ein Lager für 20.000 Kriegsgefangene. Zum 
Gedenken an die durch eine Fleckfieberepidemie Umgekommenen wurde in den 
20er Jahren der Lagerfriedhof zur Gedenkstätte ausgebaut.  
 
Die Alleebaumreihe entlang der Dennhäuser Straße (Beuys-Eichen) als Teil des 
Kunstprojektes '7.000 Eichen' unterliegt ebenfalls dem Schutz gemäß § 2 Abs. 2 
des Hessischen Denkmalgesetzes. 

                                              
7  Baugrundinstitut Dipl. Ing. Knierim GmbH (2008): Gutachten zur Geologie und Hydrogeologie 

des Plangebietes 'Langes Feld'; im Auftrag des Magistrats der Stadt Kassel 
8  10 m beiderseits gemessen von der Oberkante der Uferböschungen gemäß § 23 HWG 
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Die Ergebnisse der archäologischen Erkundung des Gebiets sind im Kapitel 3.2.6 
dargestellt. 
 
 
 

2. Methodik der Umweltprüfung 
Die Umweltprüfung betrachtet auf der Grundlage vorhandener Umweltinformatio-
nen, einer Biotop- und Nutzungskartierung sowie weiterer Gutachten die Auswir-
kungen des Planungsvorhabens auf die Schutzgüter 
� Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
� Boden 
� Wasser 
� Klima, Immissionen (Luftverunreinigungen, Lärm) 
� Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 
� Kulturgüter 
 
Für die Beurteilung der Auswirkungen der Planung und der vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird der 
derzeitige Landschaftszustand mit der Planung verglichen. Neben der argumenta-
tiven Gegenüberstellung werden quantifizierende Bewertungen in Anlehnung an 
die Kompensationsverordnung9 vorgenommen.  
 
Für die Umweltprüfung wurden folgende Fachgutachten erstellt, deren Ergebnisse 
im vorliegenden Fachbeitrag 'Grün und Umwelt' zusammenfassend wiedergege-
ben werden: 
� Machbarkeitsstudie Gewerbestandort 'Langes Feld' (Planquadrat und Büro 

Sollmann, 2005) 
� Klima- und Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort 'Langes 

Feld' in Kassel-Niederzwehren (Ökoplana, 2007) 
� Brutvogelkartierung des geplanten Gewerbegebies 'Langes Feld' (H. Haag, 

2005) 
� Rastvogelkartierung auf dem Gelände des geplanten Gewerbegebiets Langes 

Feld (Haag, 2010) 
� Stadt Kassel (1997): Entwicklungsplanung 'Langes Feld' in Kassel; bearbeitet 

von Büro Sollmann, Schauenburg, (mit Erfassung verschiedener Tierarten-
gruppen durch Dipl. Biol. Inthof)  

� Gutachten zur Geologie und Hydrogeologie des Langen Feldes (Baugrundin-
stitut Knierim, 2008) 

� Lärmgutachten (A. Flörke, 2010) 
� Erfassung der Feldlerche (Alauda arvensis) auf Teilflächen im Bereich der 

Stadt Kassel (BÖF, 2010) 
� Faunistische Bestandserfassung Vögel (Aves) in Kassel-Nordshausen (Klapp, 

2011) 
 

                                              
9  Kompensationsverordnung (Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaß-

nahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben) vom 
1. September 2005 (GVBl. 2005 S. 624) 
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3. Erfassung und Bewertung des derzeitigen Um-
weltzustandes 

3.1 Landschaftsgeschichte und derzeitige Flächennutzungen 

Aufgrund seiner Lage in der Nähe alter Siedlungen und seiner fruchtbaren Löss-
böden wurde das Lange Feld schon früh überwiegend ackerbaulich genutzt. Wie 
die folgenden Kartenausschnitte aus dem 19. Jahrhundert zeigen, entsprach die 
Nutzungsverteilung im Langen Feld damals bereits weitgehend der heutigen. Die 
Wald-Feld-Grenze hatte schon ungefähr den heutigen Verlauf. Die Landwirt-
schaftsflächen waren weitgehend gehölzfrei abgesehen von einzelnen Streuobst-
wiesen südlich der Neuen Mühle, im Sandgraben, am Warteküppel und am Keils-
berg. Grünlandnutzung beschränkte sich - wie heute - auf die Hanglagen am 
Keilsberg, die bachnahen Flächen am Eselsgraben und den Waldrandbereich im 
Südosten (Sommerberg). Darüber hinaus sind im Bereich der Kachenhohle Grün-
landflächen erkennbar, die heute weitgehend ackerbaulich genutzt werden.  
 
In den folgenden Jahrzehnten wurden das Wegenetz sowie die Gewässer ausge-
baut und abschnittsweise begradigt. Die Sandsteinbrüche südlich der Neuen 
Mühle wurden teilweise verfüllt und aufgeforstet. An der Dennhäuser Straße ent-
stand das Kraftwerk.  
 
In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts sind folgende wesentlichen 
Veränderungen der Landschaft zu verzeichnen: 
 
� Veränderungen der Fluraufteilung, Zusammenlegung von Parzellen, Erhöhung 

der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung, Bau der Aussiedlerhöfe am 
Keilsberg 

� 'Verinselung' des Langen Feldes durch Bau der Autobahnen A 4410 (60er Jah-
re) und der A 49 (Inbetriebnahme 1981) sowie Ausdehnung der Siedlungsflä-
chen im Umfeld  

� Zunahme der Freizeitnutzungen (Entwicklung von Reitanlagen, Modellflug-
platz, Vereinsgrünflächen, Rad- und Wanderwege) 

� Durchführung einzelner landschaftspflegerischer Maßnahmen zur Erhöhung 
des Biotopwertes (Anlage der Teiche in der Kachenhohle, Anpflanzung von 
Feldgehölzen südlich des Sandgrabens und im Südostteil des Gebiets) 

                                              
10  Im Zusammenhang mit dem Bau der A 44 kam der Südteil des Langen Feldes bis an die Au-

tobahn zur Stadt Kassel durch Gebietstausch mit der Stadt Baunatal.  
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Ausschnitte aus dem 
'Plan der Gegend von Cassel' 
aufgenommen 1835 – 1840 
(Dieses Planwerk endet im Süden mit dem hier 
dargestellten Kartenausschnitt) 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 5555: : : :     historische Kartenhistorische Kartenhistorische Kartenhistorische Karten    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus der  
'Niveau Karte des Kur-
fürstenthums Hessen' 
Blatt Besse, 1861 
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Gegenwärtig verteilen sich die Nutzungen im Untersuchungsgebiet wie folgt: 
(ohne die vorgesehenen externen Maßnahmenflächen) 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111: : : :     Flächennutzungen im UntersuchungsgebietFlächennutzungen im UntersuchungsgebietFlächennutzungen im UntersuchungsgebietFlächennutzungen im Untersuchungsgebiet    

 
Flächennutzungen Flächennutzungen Flächennutzungen Flächennutzungen im Untersuchungsgebietim Untersuchungsgebietim Untersuchungsgebietim Untersuchungsgebiet    %%%%    
Acker 63 
Wald 9 
Grünland 6 
Feldgehölze und Streuobstbrachen 7 
Siedlungsflächen 6 
Straßen, befestigte Wege 3 
Wegraine und bewachsene Wege 3 
Grünflächen  1 
Sonstige 2 
Summe 100 

 
Der Anteil überbauter bzw. versiegelter Flächen beträgt somit im Untersuchungs-
gebiet bisher weniger als 10%.  
 
Die für Kompensationsmaßnahmen vorgesehene Fläche 'Kranichholz' außerhalb 
des Untersuchungsgebiets wird derzeit ackerbaulich genutzt. 
 
 
3.2 Schutzgüter 

3.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
3.2.1.1 Naturraum, potenzielle natürliche Vegetation 

Das Plangebiet liegt im Südteil der naturräumlichen Haupteinheit 'Kasseler Be-
cken' (s. auch Abbildung 19 im Kap. 5.2.1.3) im Bereich eines Plateaus des mittle-
ren Buntsandsteins auf ca. 200 m ü.NN, das an den Rändern (außer auf der Süd-
seite) ca. 30-60 m abfällt. Die Hochfläche ist - abgesehen von den Randbereichen 
- mit Lösslehm überdeckt (s. auch Kap. 3.2.2). Bei Ausbleiben der Nutzung würde 
sich auf den Lössstandorten als potenzielle natürliche Vegetation Flattergras-
Hainsimsen-Buchenwald entwickeln mit Übergängen zu typischem Hainsimsen-
Buchenwald im Bereich der Steilhänge zur Fulda (mittlerer Buntsandstein). 
 
3.2.1.2 Vorhandene Biotoptypen 

(s. Bestandsplan im Anhang) 
Die folgende Bestandsbeschreibung basiert auf den früheren Kartierungen des 
Gebiets (s. u.), die durch erneute Geländebegehungen und Auswertung der Luft-
bildaufnahme von 2007 aktualisiert wurden. 
 
Äcker und Raine 

Die fruchtbaren Böden auf der Hochfläche des Langen Feldes werden seit Jahr-
hunderten intensiv ackerbaulich genutzt (etwa 2/3 des Plangebiets). Bei der heute 
üblichen Bewirtschaftung bieten Ackerflächen neben den Nutzpflanzen wenig Le-
bensraum für Arten der naturraumtypischen Flora und Fauna. Insbesondere die 
überwiegend einjährigen Ackerwildkräuter sind kaum mehr anzutreffen. Durch Zu-
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sammenlegen von Parzellen wurden die einzelnen Anbauflächen immer größer, so 
dass entsprechend weniger Ackerränder und Raine als Rückzugs- und Ausbrei-
tungsraum von Ackerbegleitarten zur Verfügung stehen.  
 
Die wenigen verbliebenen Raine sind z. T. sehr schmal und so stark durch die 
Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen beeinträchtigt, dass sich nur wenige 
Arten dort halten können (vor allem Queckenfluren). Ab einer Breite von 3 - 5 m 
wird jedoch das Artenspektrum auf den Wegrainen deutlich größer. Die am besten 
entwickelten Wegraine sind an solchen Wegen zu finden, an denen parallele Ent-
wässerungsgräben geführt werden. Dadurch ist neben der größeren Breite eine 
höhere Standort- und Artenvielfalt von trockenen bis feuchten Verhältnissen gege-
ben mit Übergängen von Mädesüß-Hochstaudenfluren in den Gräben zu Beifuß-
Gesellschaften und nitrophilen Staudenfluren außerhalb der Gräben. 
 
 

linkes Bild: verbreiterter Rain entlang des Kraftwerksgrabens in der Kachenhohle 
rechtes Bild: breiter Wegrain mit Wegeseitengraben südwestlich des Sandgrabens 
 
Auch der größte Teil der für Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Flächen 
außerhalb des Langen Feldes werden derzeit ackerbaulich genutzt mit Ausnahme 
der geplanten Blühstreifen / Blühflächen im Nordteil des Langen Feldes (bewach-
sene Wege), im Bereich des Lärmschutzwall südlich Nordshausen (Brachevegeta-
tion) und der Fläche in der Fuldaschleife südöstlich von Guntershausen (Grün-
land). 
 
Grünland 

Der Grünlandanteil ist im Langen Feld sehr gering (ca. 6% der Fläche). Die Grün-
landnutzung konzentriert sich auf die Hanglagen des Keilsberges, die großenteils 
als Pferdeweiden genutzt werden, sowie kleinere Teilflächen am Sommerberg im 
Südostteil des Gebiets. Wegen der guten Ertragsfähigkeit der Böden sowie der 
geringen Hangneigung war der Grünlandanteil im Langen Feld auch schon im 
19. Jahrhundert gering. Im Waldrandbereich am Sommerberg, entlang des Kraft-
werksgrabens und des Drecksbaches sowie kleinflächig eingestreut zwischen den 
Äckern waren jedoch noch Grünlandflächen vorhanden, die heute ackerbaulich 
genutzt werden oder brach liegen, bzw. am Sommerberg z. T. auch aufgeforstet 
wurden. 
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linkes Bild: Grünlandflächen am Sommerberg im Südostteil des Langen Feldes 
rechtes Bild: Pferdeweiden am Keilsberg am Westrand des Langen Feldes 
 
Die Grünlandflächen am Keilsberg sind überwiegend als intensiv genutzte Frisch-
wiesen bzw. -weiden einzustufen. Lediglich an einzelnen trockenen Stellen in den 
Hanglagen sind kleinflächig Übergänge zu Magerrasenfragmenten und Ansätze 
der Verbuschung mit Schlehen, Weißdorn und Wildrosen erkennbar. 
 
Bewachsene Wege 

Etwa die Hälfte des Wegenetzes im Langen Feld ist unbefestigt und relativ wenig 
befahren, so dass dort eine mehr oder weniger geschlossene Pflanzendecke von 
Trittpflanzengesellschaften anzutreffen ist. Solche bewachsenen Wege haben im 
Gegensatz zu den vegetationslosen bzw. versiegelten Wegen keine bzw. nur sehr 
geringe Trennwirkung für auf Staudensäume und Raine angewiesene Lebewesen 
wie z. B. Laufkäfer. Zusammen mit den angrenzenden Wegerainen können be-
wachsene Wege als Verbindungs- und Rückzugsraum für diese Arten dienen.  

 
Graswege im Waldrandbereich am Südostrand des Langen Feldes 
 
Feldgehölze 

Die vorhandenen Gehölzbestände beschränken sich auf die Randbereiche der 
Hochfläche. Ältere waldartige Gehölzbestände befinden sich im Bereich der Ein-
schnittböschungen der Main-Weser-Bahn am Südwestrand des Plangebiets, die 
zusammen mit den angrenzenden Gärten, Obstbaumbrachen und Feuchtbrach-
flächen entlang des Eselsgrabens sowie dem parkartigen alten Laubbaumbe-
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stand des russischen Friedhofs einen sehr vielfältigen Lebensraum bilden. Auch 
auf den Böschungen der A 44 und A 49 im Süden und Westen des Hochplateaus 
wurden flächenhafte Gehölzpflanzungen mit einem hohen Anteil von Laubbäumen 
(Hainbuche, Ahorn, Wildkirschen, Eichen, Rotbuchen, Pappeln) angelegt, die in-
zwischen ebenfalls einen fast waldartigen Charakter erreichen. 
 
Der zentrale Bereich der Hochfläche ist gehölzfrei. In den 80er Jahren wurden am 
Nordrand der Hochfläche drei größere zusammenhängende Feldholzinseln aus 
heimischen Gehölzarten angelegt, die inzwischen eine Wuchshöhe von 10-15 m 
erreicht haben. Zwischen den teilweise weitständigen Gehölzanpflanzungen wur-
den Teilflächen der natürlichen Sukzession überlassen.  
 
Vereinzelt haben sich innerhalb der Landwirtschaftsflächen im Südostteil des Lan-
gen Feldes Gebüschgruppen - vor allem Schlehen - entlang von Wegen und Grä-
ben entwickelt. 

linkes Bild: Feldgehölze am Nordrand der Hochfläche des Langen Feldes (Blick nach Südosten) 
rechtes Bild: Feldgehölz nördlich des Warteküppels (Blick nach Westen) 
 
Streuobstbestände und Brachen 

Auf dem Warteküppel und im Sandgraben sowie in brachliegenden Gärten am 
Keilsberg sind alte Streuobstbestände (zusammen ca. 6,0 ha) vorhanden, die seit 
einigen Jahren nicht mehr genutzt bzw. gepflegt werden. Der Obstbaumbestand 
ist inzwischen stark vergreist. Die früher als Wiesen genutzten Flächen unter den 
Bäumen liegen ebenfalls brach. Dort haben sich Hochstaudenfluren und trockene, 
teilweise magere Grasfluren entwickelt, die zunehmend verbuschen (Rosen, 
Schlehen, Holunder).  
 
Einzelne ältere Obstbäume stehen auf Ackerrainen am Sensenberg und nördlich 
des Warteküppels. Weitere Obstbäume zusammen mit anderen Laubbäumen be-
finden sich am Südrand der Häuserzeile 'Am Sandgraben'. Am Südostrand des 
Langen Feldes wurden auf einer Brachfläche in Waldrandnähe einzelne Obst-
bäume und andere Laubgehölze angepflanzt. Jüngere regelmäßig gepflegte 
Obstbaumpflanzungen befinden sich auf dem Gelände der Lehr- und Versuchs-
anstalt für Gartenbau südlich der Kompostierungsanlage. 
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linkes Bild: Obstbäume, Feldgehölze und Sukzessionsflächen im Sandgraben 
rechtes Bild: Siedlung am Sandgraben mit umgebenden Obstbäumen und Feldgehölzen 
 
Wald 

Im Osten reicht der Waldbestand auf den Fuldatalhängen in das Plangebiet her-
ein. Die Waldfläche im Nordostteil angrenzend an das Ludwig-Noll-Krankenhaus 
ist überwiegend mit standortgerechten Laubbaumarten bestockt (Rotbuchen, 
Hainbuchen, Eichen) mit einzelnen großkronigen Altbäumen. Südlich daran an-
schließend sind Pappel-, Fichten- und Lärchenforsten mit kleinflächig eingestreu-
ten Laubbäumen vorhanden. In den Nadelholzbeständen fehlt die Kraut- und 
Strauchschicht fast vollständig.  
 
Entlang der Waldränder im Osten des Untersuchungsgebiets sind kaum Gebüsch 
und Staudensäume vorhanden. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen grenzen 
meist übergangslos an den Hochwald. Im nördlichen Teil des Gebiets verlaufen 
ein Wirtschafts- bzw. Wanderweg und eine 110 kV-Hochspannungsleitung direkt 
am Waldrand. Lediglich im nordöstlichen Randbereich des Langen Feldes ist an-
satzweise ein stufiger Waldsaum mit Übergängen in benachbarte Wiesenbrachen 
und Feldgehölze vorhanden. 
 
Weitere kleine Waldflächen befinden sich am Südwestrand des Gebiets entlang 
der Bahnanlagen (überwiegend Laubmischbestand, beim Soldatenfriedhof auch 
Fichten und Lärchen). 

 
linkes Bild: waldartige Bestände entlang der Bahnlinie am Südwestrand des Langen Feldes 
rechtes Bild: Waldhänge des Fuldatals am Ostrand des Langen Feldes 
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linkes Bild: Nadelwald ohne Waldsaum und ohne Krautschicht am Südostrand des Langen Feldes 
rechtes Bild: Waldrand auf der Ostseite des Langen Feldes ohne Saumzone 
 
Gewässer und Ufervegetation 

Im Plangebiet sind 4 kleine Fließgewässer vorhanden (Eselsgraben, Erkebach, 
Drecksbach und Kraftwerksgraben, s. auch Kap. 3.2.3.1).  
 
Der Eselsgraben - das größte dieser 4 Fließgewässer - wird im Nordteil nahe der 
Kompostierungsanlage von einem Ufergehölzsaum aus Erlen und einzelnen Wei-
den sowie einem Streifen mit feuchten Hochstaudenfluren (hoher Anteil von 
Brennnessel und indischem Springkraut) und Feuchtbrachflächen begleitet. Im 
südlichen Teil sind nur einzelne Weiden und mehrere junge Ebereschen vorhan-
den. Das Bachbett ist begradigt und mit Basaltbrocken befestigt. Nördlich der 
A 49 ist der Eselsgraben in mehreren Abschnitten verrohrt. Die Offenlegung und 
Renaturierung im Abschnitt zwischen Dittershäuser Straße und Dennhäuser Straße 
ist geplant und z.T. bereits im Bau. 
 
Der Erkebach - ein Zufluss des Eselsgrabens beim Sensenberg - beginnt in einer 
kleinen Senke südwestlich des Warteküppels und wurde in ein geradliniges Bett 
verlegt, das von Feldgehölzen gesäumt ist (Schlehen, Weißdorn, Wildrosen, Ho-
lunder, Weiden).  
 
Der Kraftwerksgraben beginnt im Bereich einer Quellmulde südöstlich des Warte-
küppels. Dort wurden 3 kleine Teiche angelegt (s. unten) und randlich (vor allem 
auf der Westseite entlang des Weges) mit Gehölzen bepflanzt. In diesem Ab-
schnitt des Grabens ist die Sohle etwas breiter und teilweise mit Brunnenkresse 
bewachsen. Nördlich der Teiche verläuft der Graben parallel zu einem asphaltier-
ten Wirtschaftsweg begleitet von einem Saum aus nitrophilen Hochstauden (vor 
allem Brennnesseln, indisches Springkraut) und einzelnen Schlehengebüschen. 
Innerhalb des Kraftwerksgeländes ist der Graben verrohrt.  
 
Der Drecksbach beginnt in der Ackerfläche zwischen Kraftwerk und A 49 und führt 
als schnurgerader Graben nach Norden Richtung Fulda. Die Ackerflächen reichen 
bis an den Graben heran, so dass sich keine Ufervegetation entwickeln kann. 
 
Der Läusegraben - ein nur zeitweilig Wasser führender Graben am Sommerberg - 
ist als Wegeseitengraben ausgebaut. Er wird von einem breiten Saum aus Binsen 
begleitet, der in die angrenzenden Grünlandflächen hineinreicht und zusammen 
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mit diesen regelmäßig gemäht wird. Er durchfließt nördlich der Böschungen der 
A 44 eine feuchte Senke mit Brachflächen (Brennnessel- und Mädesüß-Fluren), 
die teilweise mit Fichten bepflanzt wurde. Im Bereich der Unterführung unter der 
A 44 ist der Läusegraben verrohrt.  
 

links: Läusegrabenmulde mit Binsen;  rechts: Einmündung des Erkebaches in den Eselsgraben 
 
Alle übrigen zeitweilig Wasser führenden Gräben im Gebiet sind Wegeseitengrä-
ben, die - wie oben beschrieben - in Verbindung mit den angrenzenden Wegrai-
nen wichtige belebende Elemente innerhalb der Ackerfläche darstellen. 
 
Am Kraftwerksgraben wurden 3 kleine Teiche angelegt, die aus Grund-/ Sicker-
wasser gespeist werden. Zu der unmittelbar südlich davon gelegenen Quelle des 
Kraftwerksgrabens besteht keine direkte Verbindung. In den Teichen wurden 
Krebsschere (Stratiotes aloides) und Wasserschlauch (Utricularia vulgaris) gefun-
den - beides gefährdete Arten (Stufe 3 der Roten Liste Deutschlands; Krebssche-
re: besonders geschützte Art gemäß § 7 BNatSchG11). Der mittlere Teich war im 
Spätsommer 2008 von einer fast geschlossenen Decke aus Wasserlinsen über-
zogen, was einen hohen Nährstoffgehalt indiziert. Um die Teiche hat sich eine 
Röhrichtzone entwickelt, die von breitblättrigem Rohrkolben dominiert wird. Auf 
den angrenzenden, teilweise sickernassen Standorten haben sich großflächige 
Sumpfseggenbestände (vor allem Carex acutiformis) mit einzelnen Vorkommen 
der in Hessen gefährdeten Rispensegge (Carex paniculata) angesiedelt. Die 
Randbereiche dieser Feuchtbrachflächen werden von Hochstaudenfluren be-
stimmt. Insbesondere der Südteil dieser Staudenfluren hat sich inzwischen zu ei-
nem fast geschlossenen Bestand aus kanadischer Goldrute (Solidago canaden-
sis) entwickelt. Die Ufer der Teiche (insbesondere des untersten Teiches) sind 
teilweise relativ steil, so dass sie für Amphibien schwer zugänglich sind. Durch 
zunehmende Verbuschung der angrenzenden Flächen werden die Uferzonen be-
schattet, so dass die Röhricht- bzw. Flachwasservegetation zurückgedrängt wird.  
 
Im Bereich westlich des Lärmschutzwalles an der A 49 wurden Rückhaltemulden 
angelegt, in deren Sohlen sich Feuchtbrachen und Röhrichtfragmente entwickelt 
haben. Eine weitere Feuchtbrachfläche mit Hochstaudenfluren befindet sich süd-
östlich des Erkebachs am Westhang des Langen Feldes.  

                                              
11  Die hier aufgeführten §§ des BNatSchG beziehen sich auf die Fassung bis März 2010 gültige 

Fassung. In der ab März 2010 gültigen Neufassung ist die Nummerierung teilweise geändert.  
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oben: mittlerer Teich in der Kachenhohle mit Vorkommen der Krebsschere 
unten links: Weidengebüsch und Ackerfläche östlich der Teiche; unten rechts: stark verschatteter unterer 
Teich 
 

 
 
3.2.1.3 Tiere 

Abgeleitet aus den vorhandenen Biotoptypen, den Lebensraumansprüchen der 
für das Gebiet relevanten Artengruppen und vorliegenden Daten und Kartierungen 
zur Fauna des Gebiets (s. Kap. 2) soll im Folgenden die Bedeutung des Langen 
Feldes als Lebensraum für Tiere umrissen werden. Eine Auflistung der streng ge-
schützten Arten und die Ermittlung, in wie weit das Lange Feld für diese als Le-
bensraum relevant ist, befindet sich im Anhang.  
 
Die Darstellung bezieht sich auf den gesamten Untersuchungsraum, der mehr als 
doppelt so groß ist als der Geltungsbereich des Bebauungsplans. Inwieweit die im 
Folgenden aufgeführten Arten von der Planung betroffen sind, wird im Kapi-
tel 5.2.1 behandelt.  
 
Säugetiere 

Wegen der isolierten Lage des Plangebiets und der oben beschriebenen Biotopsi-
tuation wurden im Langen Feld im Wesentlichen nur verbreitete und wenig spezia-
lisierte Säugetierarten vorgefunden wie Reh, Wildschwein, Fuchs, Kaninchen, 
Feldmaus, Feldhase, Eichhörnchen, Igel, Maulwurf. Die drei letztgenannten Arten 
sind nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und somit zu den 
besonders geschützten Arten gemäß § 7 BNatSchG zuzurechnen. 
 



22 

Das Lange Feld wird von Fledermäusen12 (z. B. Großer Abendsegler) als Jagd-
habitat und Überfluggebiet genutzt. Dabei werden vor allem die Waldrandberei-
che, die größeren Feldgehölzbestände und die Gewässer mit Ufergehölzsäumen 
als Leitlinien bevorzugt. Die landwirtschaftlich geprägte strukturarme Hochfläche 
ist dagegen für Fledermäuse nur von geringer Bedeutung. Überwinterungsplätze 
sind im Nahbereich des Plangebiets nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. 
Wochenstuben wären allenfalls in Altbaumbeständen in den nahe gelegenen Wäl-
dern auf den Fuldatalhängen und ggf. auch im Bereich der Main-Weser-Bahn 
denkbar, wurden aber im Rahmen des Fledermausgutachtens der Stadt Kassel13 
nicht erfasst. Für das Plangebiet und die angrenzenden Bereiche werden in die-
sem Gutachten keine Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen. 
 
Wegen der vorhandenen mächtigen Lösslehmschicht und der verbreiteten Acker-
nutzung wäre das Lange Feld wie auch weitere angrenzende ackerbaulich ge-
prägte Gebiete in der westhessischen Senke und im Randbereich der Söhre po-
tenziell als Lebensraum für den Feldhamster (streng geschützte Art gem. § 7 
BNatSchG) geeignet. In den letztgenannten Bereichen wurden bis nach 1995 Vor-
kommen des Feldhamsters nachgewiesen, die bei neuerlichen Untersuchungen 
nicht mehr bestätigt werden konnten14. Innerhalb des Langen Feldes liegen auch 
für die Zeit vorher keine Nachweise vor. 
 
Das Lange Feld liegt unweit von Gebieten, die von der Wildkatze besiedelt sind. 
Hier ist vor allem der Bereich Söhre/Kaufunger Wald als größter zusammenhän-
gender Lebensraum der Wildkatze in Hessen sowie der Habichtswald15 zu nen-
nen. Wildkatzenwanderwege als Korridore zwischen diesen beiden Lebensräu-
men sind nicht bekannt16 und wegen der vorhandenen Raumstruktur (überwie-
gend bebaute Bereiche mit schwer überwindbaren Zäsuren wie Autobahnen und 
anderen Hindernissen) auch nicht zu erwarten.  
 
Vögel 

Neben den für die Machbarkeitsstudie ausgewerteten Daten liegt inzwischen eine 
Kartierung der Brutvögel im Langen Feld17 vor, die zu folgendem Ergebnis kommt:  
 
"Es konnten 57 verschiedene Arten mit 764 Revierpaaren festgestellt werden. Damit 
war das Lange Feld im Vergleich mit anderen Untersuchungen sehr arten- und in-
dividuenreich. Die häufigsten Arten waren Amsel, Feldlerche, Mönchsgrasmücke, 
Goldammer, Haussperling und Kohlmeise. Mit Rebhuhn und Kiebitz brüteten auch 
zwei hessen- und deutschlandweit stark gefährdete Arten im Gebiet.  
 

                                              
12  Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (streng zu schützende 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse). Sie zählen somit zu den streng geschützten Arten 
im Sinne des § 7 BNatSchG 

13  Barz, J. und Heck, K. (1996): Fledermausgutachten für das Stadtgebiet Kassel 
14  Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2004): Natura 

2000 - Verbreitung des Feldhamsters in Hessen 
15  Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2004): Natura 

2000 - Verbreitung der Wildkatze in Hessen 
16  BUND Hessen (2007): Biotopverbundkonzept für die Wildkatze (Felis sylvestris sylvestris) in 

Hessen im Rahmen des BUND-Projektes 'Ein Rettungsnetz für die Wildkatze' 
17  Haag, H. (2005): Brutvogelkartierung des geplanten Gewerbegebiets 'Langes Feld' 2005  
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Weiterhin nutzen mindestens 18 verschiedene Vogelarten der näheren Umgebung 
das Gebiet als Nahrungsraum, darunter acht verschiedene Greifvögel. Allein zehn 
dieser Arten stehen in Hessen oder Deutschland auf der Roten Liste.  
 
Rastend oder als Durchzügler konnten 21 verschiedene Arten festgestellt werden, 
von denen 19 auf der Roten Liste stehen, darunter mit Wachtelkönig, Schilfrohr-
sänger, Ringdrossel, Schwarzkehlchen und Brachpieper fünf Arten die jedes Jahr 
nur mit wenigen Nachweisen im Kreis Kassel erscheinen." 
 
Als charakteristische und häufig auftretende Brutvogelart ist im Plangebiet vor al-
lem die Feldlerche zu nennen. Sie ist an offene Landschaften gebunden und mei-
det vertikale Hindernisse wie Gebäude, Wald- und Gehölzbestände oder Freilei-
tungen in einem Abstand von ca. 60 - 100 m (s. auch Abb.  16 im Kap. 5.2.1.3). 
Die Vorkommen der Feldlerche sind landesweit rückläufig (unzureichender bis 
ungünstiger Erhaltungszustand), so dass die Art in die Vorwarnstufe zur Roten Lis-
te Hessens aufgenommen wurde. Die negative Entwicklung der Feldlerche ist vor 
allem auf die intensive Landbewirtschaftung in Verbindung mit dichteren Frucht-
folgen, schnellerem und dichterem Wachstum der Einsaaten und Einsatz von Pes-
tiziden zurückzuführen18. Deshalb ist ein Rückgang der Populationen landesweit 
auch in solchen Gebieten festzustellen, wo keine sonstigen Beeinträchtigungen 
durch Flächenentzug erfolgten. Es ist anzunehmen, dass die Population der Feld-
lerche im Langen Feld längerfristig auch ohne das geplante Gewerbegebiet zu-
rückgehen wird, wenn keine Gegensteuerung erfolgt.  
 
Bei der Kartierung 2005 lag die Besiedlungsdichte der Feldlerche auf der Hoch-
fläche des Langen Feldes mit vier Brutpaaren im (s. auch Abb. 17 im 
Kap. 5.2.1.3). Dies lag vermutlich daran, dass in den davor liegenden Jahren die 
Lebensraumverhältnisse durch temporäre Flächenstilllegungen im Langen Feld 
damals sehr günstig waren. In den Folgejahren bis heute wurden die damals still-
gelegten Flächen fast vollständig wieder bewirtschaftet. Von daher muss heute mit 
einer deutlich geringeren Siedlungsdichte gerechnet werden. 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich zweier lokaler Populationen19 der Feld-
lerche, so dass erforderlichen Kompensationsmaßnahmen in den Bereichen bei-
der Populationen möglich sind.  
 
Kiebitz, Rebhuhn und Fasan als weitere Brutvogelarten des freien Feldes sind nur 
mit einzelnen Brutpaaren oder nur unregelmäßig im Gebiet vertreten. Der Kiebitz 
wurde auf einer Brachfläche im Südosten des Langen Feldes an einem eher unty-
pischen Platz unweit der Hochspannungsleitung erfasst. Laut Aussage des Kartie-
rers besteht ein Zusammenhang der Population mit weiteren Brutrevieren im Na-
turschutzgebiet Fuldaaue (Buga-See). 
 

                                              
18  Bundesamt für Naturschutz : Vögel in Deutschland 2009, http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/ 

documents/themen/monitoring/statusreport2009_ebook.pdf 
19  Staatliche Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland (2010): Ermittlung und Ab-

grenzung der lokalen Populationen der Feldlerche in Hessen 
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Auch die Wachtel wurde früher im zentralen Bereich der Hochfläche als unregel-
mäßiger Brutvogel beobachtet, konnte aber bei der Kartierung 2005 nur als Rast-
vogel nachgewiesen werden.  
 
Als typische am Boden im Grünland brütende Vogelarten waren bis 1985/86 Wie-
senpieper und Schafstelze im Langen Feld anzutreffen. Beide Vogelarten sind in 
Hessen gefährdet bzw. stark gefährdet (Schafstelze). Die Schafstelze (zwei Paare) 
brütete laut Brutvogelkartierung 2005 auch auf Ackerflächen im zentralen Bereich 
der Hochfläche. Der Wiesenpieper wurde nicht mehr nachgewiesen. Das Ver-
schwinden dieser Art hängt vermutlich mit Störungen im potenziellen Brutgebiet 
und mit der Änderung bzw. Aufgabe der Grünlandnutzung zusammen. 
 
In den Rand- bzw. Hanglagen des Langen Feldes sind geeignete Lebensräume 
für Hecken, Brachflächen und Waldränder bewohnende Vogelarten vorhanden, 
die von der Planung nicht oder nur in sehr geringem Umfang berührt werden. Hier 
sind vor allem die Gehölzbestände sowie die Streuobstbrachen am Warteküppel 
und im Sandgraben zu nennen, die als Brut- und Nahrungsbiotop sowie als Sing-
warte genutzt werden. Als typische Arten sind hier z. B. Neuntöter, Dorngrasmü-
cke, Gartengrasmücke, Nachtigall, Gelbspötter, Girlitz, Gartenrotschwanz und 
Goldammer zu nennen (Neuntöter, Nachtigall, Gartenrotschwanz und Gelbspötter 
zählen zu den gefährdeten Arten der Roten Liste Hessen). In den Alt- und 
Totholzbeständen wurde der Grünspecht (ebenfalls eine gefährdete Vogelart) an-
getroffen. 
 
Das Lange Feld wird von Zugvögeln als Rastplatz genutzt. Hier wurden u. a. Kie-
bitz, Regen-Brachvogel, Wachtel, Wachtelkönig, Wasserläufer, Neuntöter, 
Feldschwirl, Schilfrohrsänger, Klappergrasmücke, Teichrohrsänger, Braunkehl-
chen, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, Brachpieper, Baumpieper und Wiesen-
pieper beobachtet. Deshalb wurde die Hochfläche im Landschaftsrahmenplan 
Nordhessen (2000)20 als Rastgebiet von regionaler Bedeutung dargestellt, (s. 
Abb. 3 in Kap. 1.3.2). Im Frühjahr 2010 erfolgte eine Erfassung der im Langen 
Feld rastenden Vögel (H. Haag). Es wurden 31 Vogelarten erfasst, die im Langen 
Feld rasteten. Der Gutachter kommt zu folgender Einschätzung der Bedeutung 
des Plangebiets für die Vogelrast:  
 
"Aus den oben genannten Ergebnissen lässt sich ablesen, dass das Lange Feld 
kein traditionelles Rastgebiet ist, das von bestimmten Arten und vor allem Individu-
en regelmäßig und gezielt angeflogen wird. Beispiele hierfür wären die Großen 
Rastplätze für Gänse, Enten oder Kraniche an den Küsten, aber auch Rieselfelder 
oder Größere Seen für Limikolen.  
 
Es wird aber von vielen Offenlandarten sozusagen beim Vorbeiziehen als Rastge-
biet angesteuert, wenn die Rastbedingungen auf den Feldern günstig sind, oder 
die Vögel durch schlechte Witterungsverhältnisse zum Rasten gezwungen werden. 
Hierbei spielt sicher auch die Lage des Langen Feldes nahe des Fuldatals in einer 

                                              
20  Die Bewertung als regional bedeutsames Brut- und Rastgebiet erfolgte u. a wegen der Vor-

kommen von Wachtel, Schafstelze, Kiebitz und anderen Offenlandarten. 
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größeren Fuldaschleife eine Rolle, da Flüsse als Leitlinien für den Vogelzug dienen. 
Es besitzt daher nur eine lokale Bedeutung als Rastgebiet." 
 
Die freie Hochfläche ist darüber hinaus als Jagdgebiet verschiedener Vogelarten 
(z. B. Graureiher, Habicht, Sperber, Schwarz- und Rotmilan, Turm-, Baum- und 
Wanderfalke, Schwalben) von Bedeutung, die ihre Nistplätze außerhalb des Ge-
biets haben (also kein Fortpflanzungs- und Überwinterungsbiotop dieser Arten). 
 
Alle erfassten Vogelarten zählen als 'europäische Vogelarten' 21 zu den besonders 
geschützten Arten entsprechend § 7 (2) Nr. 10 BNatSchG. Folgende dieser Arten 
werden darüber hinaus den streng geschützten Arten gemäß § 7 (2) Nr. 11 zuge-
ordnet22: 
 
� Brutvögel innerhalb des Plangebiets: Kiebitz, Mäusebussard, Turmfalke 
� Randbrüter und Nahrungsgäste: Habicht, Sperber, Schwarzmilan, Rotmilan, 

Baumfalke, Wanderfalke, Turmfalke, Waldohreule, Schwarzspecht 
� Rastvögel: Wachtelkönig, Waldwasserläufer, Schilfrohrsänger, Brachpieper 
� ziehende Vögel über dem Langen Feld: Wespenbussard, Grauammer 
 
Amphibien und Reptilien 

Amphibien sind auf erreichbare und geeignete Laichgewässer innerhalb ihres art-
spezifischen Aktionsradius angewiesen. Als einzige Stillgewässer sind im Unter-
suchungsgebiet drei kleine Teiche in der Kachenhohle vorhanden, die von Teich-
molch und Erdkröte - beide zählen zu den besonders geschützten Arten - als 
Laichgewässer genutzt werden23. Die Biotopqualität der Teiche und deren Umfeld 
haben sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert, so dass davon aus-
gegangen werden kann, dass diese Arten die Teiche weiterhin als Laichgewässer 
aufsuchen.  
 
Erdkröten legen auf ihren Wanderungen zwischen Laichbiotop und terrestrischen 
Lebensräumen teilweise mehr als 2 km zurück, so dass sie theoretisch von den 
Teichen in der Kachenhohle aus das gesamte Plangebiet als terrestrischen Le-
bensraum nutzen könnten. Teichmolche wandern dagegen i. d. R. nur im Umkreis 
von wenigen 100 Metern um das Laichgewässer24; d.h. sie nutzen das direkte 
Umfeld der Teiche auch als Sommer- und Überwinterungslebensraum.  
 
Über das Vorkommen weiterer Amphibienarten liegen keine Daten vor. Die Eig-
nung der Teiche als Laichgewässer für Amphibien ist jedoch eingeschränkt, da 
die Ufer z. T. sehr steil sind und den Amphibien den Ein- und Ausstieg erschwe-
ren. Der Nährstoffgehalt des Wassers ist relativ hoch, so dass der Amphibienlaich 
leicht verpilzt. Zeitweilig waren im mittleren Teich Goldfische eingesetzt, die die 
Amphibienlarven fressen. Unmittelbar westlich der Teiche verläuft ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg, der u. a. auch als Zufahrt zum Modellflugplatz auf der Hochfläche 

                                              
21  Als 'europäische Vogelarten' sind gemäß Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409 

EWG) alle in Europa heimischen Vogelarten zu verstehen. 
22  artenschutzrechtliche Bestimmungen zu diesen Arten s. Kap. 5.2.1 
23  Diese beiden Arten wurden bei der Bestandsaufnahme für die 'Entwicklungsplanung Langes 

Feld' (1995) nachgewiesen. 
24  Blab, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere 
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des Langen Feldes genutzt wird, so dass die Amphibien auf ihren Wanderungen 
von und zu den terrestrischen Lebensräumen gefährdet sind.  
 
Da die Teiche - insbesondere die beiden oberen Wasserflächen - stark durch um-
gebende Gehölzbestände beschattet werden, sind sie für Arten wie z. B. Laub-
frosch25, Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte oder Kreuzkröte, die sonnenexpo-
nierte Gewässer bevorzugen, wenig geeignet. Außerdem finden diese Arten im 
Langen Feld nicht die artspezifisch bevorzugten Sommerlebensräume und Über-
winterungsquartiere. Alle 3 Teiche weisen nur eine geringe Wassertiefe auf, so 
dass sie für den Kammmolch, der größere und tiefere Stillgewässer bevorzugt, 
weniger geeignet erscheinen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass im 
Plangebiet keine Vorkommen der in Anhang II und IV der FFH-Richtlinie (beson-
ders geschützte und streng geschützte Arten gemäß § 7 BNatSchG) aufgeführten 
Amphibienarten zu erwarten sind, in deren geografischen Verbreitungsgebiet das 
Lange Feld liegt. 
 
Als einzige Reptilienart wurde die Blindschleiche im Gebiet beobachtet. Sie bevor-
zugt Feldgehölze, Waldränder, Brachflächen und feuchte Staudenfluren in Ge-
wässernähe als Lebensraum. Die Blindschleiche ist eine besonders geschützte 
Art gemäß Bundesartenschutzverordnung und zählt somit zu den besonders ge-
schützten Arten gemäß § 7 BNatSchG. 
 
Libellen 

Die Teiche in der Kachenhohle sind innerhalb des Plangebiets die einzigen für Li-
bellen geeigneten Gewässer. Es wurden jedoch nur häufige, anspruchslose und 
anpassungsfähige Arten festgestellt26, die kleine Weiher (sogar Gartenteiche) ge-
nauso besiedeln wie Gräben oder vegetationsarme Seen (Hufeisen-Azurjungfer, 
Große Pechlibelle, Blaugrüne Mosaikjungfer, Herbst-Mosaikjungfer, Vierfleck, Blut-
rote Heidelibelle, Gemeine Heidelibelle).  
 
Sonstige Tierarten 

Die Lebensraumverhältnisse im Langen Feld werden überwiegend durch Acker-
nutzung bestimmt. Ackerflächen können wegen der periodischen Beseitigung der 
Vegetationsdecke durch Bodenbearbeitung und anderer nutzungsbedingter Ver-
änderungen für den überwiegenden Teil der in Ackerlandschaften lebenden Tier-
arten nur als Teillebensraum dienen, wenn ausreichend Rückzugsmöglichkeiten 
und Ausbreitungsräume zur Verfügung stehen, die nicht ackerbaulich genutzt 
werden. Daraus folgt, dass die Lebensraumqualität von Ackerlandschaften durch 
die Art und Verteilung der nicht ackerbaulich genutzten Flächen bestimmt wird. 
Dies sind insbesondere die Acker- und Wegraine, bewachsene Wege sowie He-
cken und Feldgehölze. Bei den im Ackerland lebenden Bodentieren überwiegen 
Arten mit hoher Vermehrungsrate und der Fähigkeit, durch aktiven Ortswechsel 
den Bewirtschaftungseingriffen zu entgehen. Ein typisches Beispiel dafür sind die 
im Ackerland häufigen Laufkäferarten, deren Überlebensstrategie in Rückzug auf 

                                              
25  Ein bemerkenswertes Einzelvorkommen des Laubfrosches befindet sich im NSG Dönche 

(HMULV - Natura 2000 - Die Situation der Amphibien der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie 
in Hessen) 

26  Kartierung 1995 im Rahmen der 'Entwicklungsplanung Langes Feld' 
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Ackerrandstreifen und Raine besteht, wobei Entfernungen von max. 75-100 m zu-
rückgelegt werden.  
 
Die Staudensäume um die Gehölzbestände sind die insektenreichsten Bereiche 
im Langen Feld. Hier wurden u. a. auch der in Hessen gefährdete Schwalben-
schwanz und der silbrige Perlmuttfalter angetroffen (nur einzelne Funde). Beide 
Arten sind gemäß Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und somit 
zu den besonders geschützten Arten gemäß § 7 BNatSchG zuzurechnen. 
 
Im Bereich der Staudensäume um die Gehölzbestände wurden auch die meisten 
Heuschreckenarten nachgewiesen, wobei allerdings nur häufige Arten mit wenig 
differenzierten Standortansprüchen vertreten waren. An Gewässern lebende Heu-
schreckenarten wurden nicht gefunden. Ähnlich wie bei den Libellen konnten im 
Plangebiet nur häufige Tagfalter- und Heuschreckenarten mit wenig spezialisierten 
Lebensraumansprüchen festgestellt werden.  
 
3.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung 

Das Plangebiet ist eine überwiegend von Ackerbau geprägte stadtnahe Kultur-
landschaft mit insbesondere in den Randbereichen eingestreuten kleinflächigen 
höherwertigen Landschaftselementen. Die vorhandenen Biotoptypen werden in 
Anlehnung an den Bewertungsrahmen der Kompensationsverordnung von Hes-
sen folgendermaßen eingestuft: 
 
� Als bezogen auf das Plangebiet wertvollste Lebensräume werden die Laub-

waldbestände und größeren Flurgehölze mit Arten der potenziellen natürlichen 
Vegetation, die Ufergehölzbestände am Eselsgraben, die Teiche in der Ka-
chenhohle mit umgebenden Röhricht- und Nassstaudenbeständen (gesetzlich 
geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG), die Streuobstbestände und 
Streuobstbrachen27 sowie größere zusammenhängende mehrjährige Brachflä-
chen (natürliche Sukzession) und breitere Raine (mehr als 3 m) eingestuft 28.  

� Der mittleren Wertstufe werden die überwiegend intensiv genutzten Grünland-
flächen, die schmaleren Raine (weniger als 3 m) und bewachsenen Feldwege, 
die Gärten und Grünflächen mit standortgerechten Laubgehölzen und Obst-
bäumen sowie die Nadelwaldbestände zugeordnet. 29 

� Der unteren Wertstufe werden Ackerflächen, artenarme Gärten und Grünflä-
chen sowie alle vegetationsfreien bzw. versiegelten Flächen zugeordnet.  

 
Diese Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen schließt auch deren Bedeutung 
als Tierlebensraum ein. Abweichend davon ist jedoch die offene Hochfläche des 
Langen Feldes von Bedeutung als Brut-, Nahrungs- und Rastbiotop verschiede-
ner gemäß § 44 (1) BNatSchG geschützter Vogelarten. 

                                              
27  Schutz gem. § 13 HAG BNatSchG 
28  Biotoptypen mit >30 Wertpunkten / m² gemäß Kompensationsverordnung 
29  Biotoptypen mit 20 -30 Wertpunkten / m² gemäß Kompensationsverordnung 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 6666: : : :     Schutzgut Pflanzen, Tiere, LebensräSchutzgut Pflanzen, Tiere, LebensräSchutzgut Pflanzen, Tiere, LebensräSchutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräuuuumemememe    
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3.2.2 Boden 
3.2.2.1 Gesteine 

Wie bereits erwähnt, liegt das Plangebiet im Bereich eines Plateaus des mittleren 
Buntsandsteins, dessen Oberfläche nach Nordwesten abfällt. Die Hochfläche ist 
von einer mächtigen Lössschicht bedeckt, die lediglich in den Hanglagen geringer 
ausgeprägt ist oder fehlt. Im Südosten ist der Buntsandstein durch eiszeitliche 
Kies-, Sand- und Schluffablagerungen (Flussterrassen) überdeckt. Der Bereich 
des Warteküppels ist durch alttertiäre Ablagerungen bestimmt. 
 
Im Rahmen eines Gutachtens zur Geologie und Hydrologie30 wurden 7 Bohrungen 
(8 bis 21 m tief) durchgeführt, die zeigen, dass im größten Teil des Gebiets über 
dem mittleren Buntsandstein eine mehrere Meter mächtige Schicht aus tertiären 
Sanden und Tonen liegt, die nur im Südosten östlich einer Verwerfungslinie (etwa 
zwischen Läusegraben und Neue Mühle) fehlt. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 7777: : : :     Geologische KarteGeologische KarteGeologische KarteGeologische Karte    

Der Bereich südlich des Dorothea-Viehmann-Parks ist - wie der größte Teil des 
Langen Feldes - von Löss bedeckt, ebenso die Flächen westlich und nördlich der 
Hasenhecke. Die geplanten Kompensationsflächen am Grunnelbach (Kranich-
holz) und in der Fuldaaue sind von jungen Auensedimenten bestimmt. Alttertiäre 
Ablagerungen bestimmen die Böden im Bereich südlich von Brasselsberg, west-
lich von Nordshausen und im Parkvorfeld Wilhelmshöhe.  
 
3.2.2.2 Relief 

Der zentrale Teil des Untersuchungsgebiets wird von einer fast ebenen Hochflä-
che (ca. 200 m ü. NN, Geländeneigung <4 %) geprägt, die an der West-, Nord-
ost- und Ostseite steil abfällt. Die Hangneigung in den letztgenannten Bereichen 
beträgt teilweise über 10 %. Als markante Geländeformen sind die beiden Kuppen 
am westlichen Rand des Gebiets - der Warteküppel und der Keilsberg - zu nen-
nen sowie der tief eingeschnittene Sandgraben im Norden des Gebiets.  
 

                                              
30  Baugrundinstitut Knierim (2008): Gutachten zur Geologie und Hydrogeologie des Plangebie-

tes Langes Feld; im Auftrag des Magistrats der Stadt Kassel 
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Im Bereich der Bahnstrecken, der A 49, der Bebauung am Kraftwerk und um das 
Ludwig-Noll-Krankenhaus wurde das natürliche Relief durch tiefe Einschnitte, 
Dammschüttungen und Terrassierung stark verändert. 
 

 
Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 8888: : : :     HangneigungHangneigungHangneigungHangneigung    

 
3.2.2.3 Bodenarten, Bodenfruchtbarkeit 

Der größte Teil des Plangebietes ist mit Löss bedeckt, auf dem sich Para-
braunerden mit hoher Ertragsfähigkeit entwickelt haben (A1-Standorte31). Dassel-
be gilt für die für Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Flächen außerhalb 
des Langen Feldes (Kranichholz: G1-Standort, Bereich südlich des Dorothea-
Viehmann-Parks: A1 -Standort). 
 
Lediglich im südöstlichen und westlichen Randbereich des Langen Feldes mit ge-
ringerer bzw. fehlender Lössüberdeckung sind andere Bodentypen vertreten: 
 
Auf den sandig-lehmigen Verwitterungsschichten (Flussterrassenablagerungen) 
im südöstlichen Randbereich sind tiefgründige Braunerden mit geringer Nährstoff- 
und Basensättigung entstanden, die stellenweise zu Staunässe neigen. Auf den 
alttertiären Schluff- und Tonschichten im Bereich des Warteküppels haben sich 
tiefgründige und schwere Böden mit mittlerem bis geringem Nährstoffgehalt ent-
wickelt, die ebenfalls zur Staunässe neigen. Als Sonderstandorte sind die Sicker-
wasser- und Quellmulden in der Kachenhohle, im Läusegraben und am Erkebach 
zu nennen sowie einzelne relativ magere, trockene Standorte am Westhang des 
Keilsberges und am Sandgraben. 

                                              
31  Hessisches Ministerium für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Abt. 

Landentwicklung (1979): Standortkarte von Hessen - natürliche Standorteignung für die land-
bauliche Nutzung, Blatt 4722 Kassel 
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staunasse Bereiche südöstlich des 
Läusegrabens im Südostteil des Langen 
Feldes 
 

Im Untersuchungsgebiet ist bisher nur ein nur kleiner Teil der Flächen (weniger als 
10%) bebaut oder versiegelt (s. Kap. 3.1). Auf allen anderen Flächen sind die na-
türlichen Bodenfunktionen und das gewachsene Bodenprofil weitgehend erhalten. 
Allerdings werden die Flächen durch die Bodenbearbeitung, Bodenerosion, Dün-
gemittel- und Pestizideintrag mechanisch und chemisch verändert. Relativ unge-
stört sind alte Brach- und Gehölzflächen. 
 
3.2.2.4 Nitratrückhaltevermögen der Böden 

Im größten Teil des Untersuchungsgebiets ist das Nitratrückhaltevermögen ent-
sprechend der Feldkapazität im durchwurzelbaren Bodenraum sehr hoch bis 
hoch, lediglich im Südosten (südöstlich des Läusegrabens und kleinflächig in den 
westlichen Hanglagen am Warteküppel und am Keilsberg mittel. Die Bereiche um 
den Läusegraben im Südosten und am Westhang des Langen Feldes um den Er-
kebach sind mittel bis stark von Stauwasser beeinflusst.32  
 
3.2.2.5 Bodenbelastungen 

Im geplanten Eingriffsbereich und dessen unmittelbarer Nachbarschaft sind keine 
Altlasten bzw. Altablagerungen bekannt. Im weiteren Umfeld außerhalb der ge-
planten Gewerbeflächen befinden sich im Norden (Warteküppel) zwei weitgehend 
unverfüllte Abbaugruben, im Osten ein ehemaliger Steinbruch (Steilhang zur Ful-
da) und im Süden (südlich der A 44) ein ehemaliger Steinbruch sowie ein ehema-
liger Müllplatz. Ein Gefährdungspotenzial geht von diesen Altablagerungen für das 
geplante Gewerbegebiet nicht aus. 33  
 
Das Untersuchungsgebiet liegt in einem Bombenabwurfgebiet des 2. Weltkrieges. 
Auf der Hochfläche im Bereich des heutigen Modellflugplatzes war eine Flak-
Stellung vorhanden. Es ist damit zu rechnen, dass im Boden Kampfmittelreste 
vorhanden sind.34 Vor baulichen Eingriffen muss eine systematische Untersu-
chung durchgeführt werden. 
 

                                              
32  Hessisches Landesamt für Geologie und Umwelt (2002): Nitratrückhaltevermögen der Bö-

den, Blatt 4722 Kassel, Maßstab 1:50.000 
33  Schreiben des RP Kassel / Dez. 31.5 vom 20.09.2007 
34  Regierungspräsidium Darmstadt / Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (2006): Kas-

sel, Bebauungsplan Nr. VIII/73 "Langes Feld", Kampfmittelbelastung 
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3.2.2.6 Zusammenfassende Bewertung 

Eine besondere Qualität des Untersuchungsgebiets sind die Böden hoher Er-
tragsfähigkeit (A1-Standorte), die etwa 80% der Gesamtfläche einnehmen. Auch in 
den für Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Bereichen außerhalb des Lan-
gen Feldes sind Böden hoher Ertragsfähigkeit vorhanden. 
 
Als kleinflächige Sonderstandorte sind staunasse Bereiche und Feuchtzonen / 
Quellbereiche an den Fließgewässern zu nennen.  
 
Die Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung / 
Bebauung sind bisher insgesamt sehr gering.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 9999: : : :     Schutzgut BSchutzgut BSchutzgut BSchutzgut Boooodendendenden    
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3.2.3 Wasser 
3.2.3.1 Fließgewässer 

Im Planungsgebiet sind 4 Fließgewässer vorhanden: der Eselsgraben mit seinem 
Zufluss, dem Erkebach, im Westen des Untersuchungsgebiets, der Drecksbach 
sowie der Kraftwerksgraben am Nordhang des Langen Feldes.  
 
Der Eselsgraben kommt aus der Feldflur 'Wiesengrund' nördlich von Rengershau-
sen, nimmt dort den Überlauf aus der Mischwasserkanalisation von Rengershau-
sen und die Oberflächenentwässerung der Autobahn A 44 auf, unterquert die A 44 
und die Main-Weser-Bahn und fließt danach in einem begradigten, mit Basalt-
steinbrocken befestigten Bett, das größtenteils von einem Ufergehölzsaum aus 
Weiden und einzelnen Erlen begleitet wird, Richtung Norden bis zur A 49. Nach 
Durchfließen mehrer verrohrter Abschnitte in Niederzwehren mündet er beim Trän-
keweg in den Grunnelbach, der nördlich der A 49 in die Fulda einleitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

links: Eselsgraben mit einzelnen Ufergehölzen und Brennnesselsaum nordwestlich des Keilsbergs 
rechts: Erkebach mit begleitenden Gehölzen südwestlich des Warteküppels 
 
Der Erkebach beginnt in der Feldflur am Südwesthang des Warteküppels (östlich 
der Kompostierungsanlage). Er verläuft in einem geradlinigen von Gehölzen ge-
säumten Bett, das nach ca. 250 m nach in den Eselsgraben mündet.  
 
In der Senke südlich der Teiche in der Kachenhohle beginnt der Kraftwerksgra-
ben, der unterhalb der Teiche in einem schnurgeraden, als Wegeseitengraben 
ausgebauten Bett ohne Ufergehölzsaum nach Norden fließt und das Kraftwerks-
gelände in einer ca. 280 m langen Verrohrungsstrecke unterquert. Nordöstlich der 
Dennhäuser Straße verläuft das Gewässer in einem mit Betonhalbschalen befes-
tigten schnurgeraden Bett nach Nordosten zum Zulaufgraben der Karlsaue. Die-
ser zuletzt genannte Abschnitt führt nur zeitweilig Wasser. 
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rechts: Kraftwerksgraben bei der Teichanlage (hinter den Feldgehölzen rechts im Bild)  
links: Beginn der Verrohrung unter dem Kraftwerksgelände 
 
Der Drecksbach beginnt in einer kleinen Senke zwischen der A 49 und dem Kraft-
werksgelände am Nordrand des Langen Feldes und verläuft als schnurgerader 
kleiner Graben durch die Ackerfläche bis zur Dennhäuser Straße. Nach einer Ver-
rohrungsstrecke unter der Straße und der angrenzenden Bebauung wird er nach 
ca. 100 m wieder als offener Wasserlauf in Betonhalbschalen nach Nordosten in 
den Zulaufgraben zur Karlsaue geleitet. 
 
Entsprechend der Bewertung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geo-
logie35 wird die biologische Gewässergüte der Gewässer im Langen Feld mit Aus-
nahme des Oberlaufs des Eselsgrabens der Stufe 3 'mäßig belastet' zugeordnet. 
Die Strukturgüte der Gewässer erreicht jedoch nur die Stufen 5 und 6 'stark bzw. 
sehr stark verändert'. In der folgenden Tabelle sind die Bewertungen für die ein-
zelnen Abschnitte der Fließgewässer zusammengestellt: 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222::::    GewässerbewertungGewässerbewertungGewässerbewertungGewässerbewertung    

GewässerGewässerGewässerGewässer    Biologischer GewässerzBiologischer GewässerzBiologischer GewässerzBiologischer Gewässerzuuuustandstandstandstand    GewässerstrukturgüteGewässerstrukturgüteGewässerstrukturgüteGewässerstrukturgüte    

Stufe 5 (stark verändert): 
Südteil der Fließstrecke bis zu den Tei-
chen 

Stufe 6 (sehr stark verändert): 
mittlerer Abschnitt von den Teichen bis 
ca. 200 m südlich des Kraftwerks 

Stufe 5 (stark verändert): 
ca. 200 m südlich des Kraftwerks bis 
zum Beginn der Verrohrung 

Kraftwerksgraben Stufe 3 (mäßig belastet:):  
gesamte Fließstrecke 

Stufe 7 (vollständig  verändert): 
vom Kraftwerksgelände bis zur Mündung 

Drecksbach Stufe 3 (mäßig belastet): 
gesamte Fließstrecke 

Stufe 7 (vollständig verändert): 
gesamte Fließstrecke 

                                              
35  Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie: Biologische Gewässer- und Strukturgüte 

in Hessen 2000 
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GewässerGewässerGewässerGewässer    Biologischer GewässerzBiologischer GewässerzBiologischer GewässerzBiologischer Gewässerzuuuustandstandstandstand    GewässerstrukturgüteGewässerstrukturgüteGewässerstrukturgüteGewässerstrukturgüte    

Stufe 5 (stark verändert): 
südwestlich des Keilsberges 

Stufe 4 (kritisch belastet): 
im Südteil bis etwa zur A 49 

Stufe 6 (sehr stark verändert): 
zwischen Keilsberg und Kompostwerk 

Eselsgraben 

Stufe 3 (mäßig belastet:):  
bis zur Mündung in den Grunnel-
bach 

Stufe 5 (stark verändert): 
zwischen Kompostwerk und Beginn der 
Verrohrung 

Erkebach nicht erfasst nicht erfasst 

 
Neben diesen vier Fließgewässern sind weitere zeitweilig Wasser führende Gräben 
und Entwässerungsgräben entlang von Wegen vorhanden. Hier sind vor allem der 
Läusegraben im Südosten und der Sandgraben im Norden zu nennen. 
 
Die Gewässer im Langen Feld sind infolge der oben beschriebenen Verroh-
rungsstrecken vom Fließgewässersystem der Umgebung getrennt. Alle Fließge-
wässer innerhalb des Langen Feldes sind ausgebaut und begradigt, allerdings 
mit bewachsenen Uferböschungen. Die intensive Bewirtschaftung der angrenzen-
den Flächen hat einen erhöhten Nährstoffeintrag in die Gewässer zur Folge, der 
an begleitenden Säumen aus nitrophilen Stauden (insbesondere Brennnesseln, 
indisches Springkraut) deutlich erkennbar ist. 
 
Der für Kompensationsmaßnahmen vorgesehene bisher ackerbaulich genutzte 
Fläche 'Kranichholz' grenzt unmittelbar an den Grunnelbach an, der in diesem Ab-
schnitt in einem leicht mäandrierenden teilweise von Weiden begleiteten Bett ver-
läuft ('sehr stark verändert' gemäß Gewässerstrukturgütekarte).  
 
3.2.3.2 Stillgewässer 

In der Kachenhohle wurden 3 kleine Teiche angelegt, die von Grund-/ Sickerwas-
ser der Quellmulde gespeist werden. Die Ufer der Teiche sind teilweise relativ steil 
und von Gehölzen beschattet. Das Vorkommen von Rohrkolbenröhricht und 
Brennnesselbeständen sowie flächenhafter Ausbreitung von Wasserlinsen im mitt-
leren Teich lässt auf einen hohen Nährstoffgehalt des Wassers und der angren-
zenden Böden schließen, der vermutlich durch Düngemittelauswaschung und 
Bodenerosion aus den angrenzenden Ackerflächen verursacht wird. 
 
3.2.3.3 Grundwasser 

Der im Untersuchungsgebiet vorhandene mittlere Buntsandstein ist ein Kluft-
Grundwasserleiter, wobei das Grundwasser vorwiegend auf Trennfugen fließt. 
Darüber hinaus enthält der mittlere Buntsandstein lagenweise bindemittelarme 
mittel- bis grobkörnige Sandsteine, die neben der oben genannten Wasserweg-
samkeit auf Trennfugen auch eine nennenswerte Gesteinsdurchlässigkeit besit-
zen36. Der mittlere Buntsandstein (Grundwasserleiter) ist im Langen Feld von einer 
meist über 25 m mächtigen Schicht aus tertiären und quartären Ablagerungen 
überdeckt. Die im Plangebiet durchgeführten Bodenuntersuchungen37 zeigen, 

                                              
36  Rambow, D. (1981): Erläuterungen zur geologischen Karte von Hessen, 1:25.000, Blatt 4723 
37  Baugrundinstitut Knierim (2008): Gutachten zur Geologie und Hydrogeologie des Plangebie-

tes Langes Feld; im Auftrag des Magistrats der Stadt Kassel 
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dass das Hauptgrundwasserstockwerk im mittleren Buntsandstein durch die meh-
rere Meter mächtige Überdeckung mit tertiären Tonen abgeschirmt ist. Über die-
ser Tonschicht bilden sich lokale Grundwasservorkommen, die die Quellen am 
nördlichen Rand der Hochfläche speisen (Erkebach, Kraftwerksgraben). Im Süd-
ostteil (östlich der im Kapitel 3.2.2.1 erwähnten Verwerfungslinie) fehlt die tertiäre 
Tonschicht, so dass das Hauptgrundwasserstockwerk dort direkt infiltriert wird. 
 
Die Hydrogeologische Karte von Hessen38 stellt den größten Teil des Langen Fel-
des als Bereich mittlerer bis mäßiger -, im Südostteil (südöstlich des Läusegra-
bens) hoher Grundwasserergiebigkeit dar. Die Verschmutzungsempfindlichkeit 
des Grundwassers ist im größten Teil des Langen Feldes entsprechend den oben 
beschriebenen geologischen Verhältnissen gering, lediglich im Südostteil (südöst-
lich der Läusegrabensenke) mittel. Die letztgenannten Bereiche mit höherer Ver-
schmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers weisen dagegen, abweichend 
vom übrigen Untersuchungsgebiet, gute Eignung für die Versickerung von Nie-
derschlagswasser39 auf. 
 
Die beiden für Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Flächen in Niederzweh-
ren außerhalb des Langen Feldes (Dorothea-Viehmann-Park und Kranichholz) 
werden - wie der größte Teil des Langen Feldes - als Bereiche mittlerer Grund-
wasserergiebigkeit und geringer Verschmutzungsempfindlichkeit dargestellt.  
 
Der östliche Teil des Langen Feldes ist als Wasserschutzgebiet ausgewiesen (s. 
auch Kap. 1.3.3.2). Die Grundwasserneubildung und der unterirdische Grundwas-
sereinzugsbereich der von den Brunnen genutzten Grundwasservorkommen des 
mittleren Buntsandsteins reichen nach Süden und Westen weit über das vorhan-
dene Wasserschutzgebiet hinaus 40. Eine Neuabgrenzung, die den gesamten un-
ter- und oberirdischen Einzugsbereich der Brunnen erfasst, wird im oben zitierten 
Gutachten für nicht praktikabel und wegen vorhandener wenig durchlässiger 
Deckschichten auch nicht für erforderlich gehalten. 
 
Die 2008 im Rahmen des Hydrogeologischen Gutachtens41 durchgeführten Bo-
denuntersuchungen zeigen, dass der südöstliche Bereich des Langen Feldes 
(östlich der oben erwähnten Verwerfung) in jedem Fall im Wasserschutzgebiet 
verbleiben muss, da hier die das Hauptgrundwasserstockwerk schützende tertiäre 
Tonschicht fehlt, so dass diese Flächen dem direkten Einzugsgebiet der Trink-
wasserbrunnen 'Neue Mühle' zuzurechnen sind. Für die nordwestlich angrenzen-
den Bereiche gilt dies nicht. Hier wäre nach Einschätzung des hydrogeologischen 
Gutachtens eine Entlassung von Teilbereichen aus dem Wasserschutzgebiet 
möglich: 
 
                                              
38  Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz - Abt. 

ländlicher Raum (1995): Standortkarte von Hessen - hydrogeologische Kate, Bl. 4722 Kassel 
39  Stadt Kassel / Tiefbauamt (1993): Hydraulische und hydrologische Untersuchung zu dezen-

tralem Rückhalt und Versickerung von Niederschlagswasser in Kassel 
40  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2003): Gutachten zur Festsetzung eines 

Wasserschutzgebietes für die Brunnen Tränkeweg und Brunnengalerie Neue Mühle der Städ-
tischen Werke Kassel; bearbeitet von Dr. M. Hemfler 

41  Baugrundinstitut Knierim (2008): Gutachten zur Geologie und Hydrogeologie des Plangebie-
tes Langes Feld; im Auftrag des Magistrats der Stadt Kassel 
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"Da im Untersuchungsgebiet, nordwestlich der kartierten Verwerfung die durchhal-
tende hydraulische Trennschicht der tertiären Tone die Infiltration von Sickerwasser 
in das Grundwasserstockwerk des Mittleren Buntsandsteins unterbindet und das 
auf der Trennschicht nach Norden abströmende Grundwasser über den o. g. Be-
reich der Schichtquellen und über die Wegegräben in die Fulda abgeleitet wird, 
trägt der untersuchte Bereich des Plangebietes nicht mehr unmittelbar zur Grund-
wasserregeneration der nordöstlich gelegenen Wassergewinnungsanlagen bei. 
Folglich liegt dieser Bereich nicht mehr im Wassereinzugsgebiet und kann daher 
aus dem Wasserschutzgebiet entlassen werden." 
 
Die entsprechend den o. g. Untersuchungen geplante Neuabgrenzung des Was-
serschutzgebiets ist in Abbildung 10 (folgende Seite) nachrichtlich dargestellt. 
 
3.2.3.4 Zusammenfassende Bewertung 

Von besonderer Bedeutung sind im Untersuchungsgebiet die für die Trinkwasser-
gewinnung genutzten Grundwasservorkommen (ergiebige und teilweise ver-
schmutzungsempfindliche Grundwasservorkommen im Südostteil, mäßig ergiebi-
ge und weniger verschmutzungsempfindliche Grundwasservorkommen im mittle-
ren und westlichen Teil). Über dem Hauptgrundwasserstockwerk im mittleren 
Buntsandstein sind lokale kleinere Grundwasservorkommen vorhanden, die die 
Quellbereiche des Erkebachs und des Kraftwerksgrabens speisen. 
 
Die Fließgewässer des Gebiets sind nur mäßig belastet, jedoch naturfern ausge-
baut und durch Verrohrungsabschnitte als Lebensraum unterbrochen. 
 
Der Anteil überbauter bzw. versiegelter Flächen ist im Untersuchungsgebiet bisher 
sehr gering, so dass das Niederschlagswasser weitgehend im Gebiet verbleibt 
(gute Aufnahme- und Speicherfähigkeit der bewachsenen Böden, insbesondere 
solcher Bereiche mit dauerhafter Vegetationsdecke wie Wald, Gehölz- und Suk-
zessionsflächen, Grünland). 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 10101010: : : :     Schutzgut WasserSchutzgut WasserSchutzgut WasserSchutzgut Wasser    
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3.2.4 Klima, Immissionen 
3.2.4.1 Klimaökologische Situation 

Die klimatischen Verhältnisse in und um Kassel wurden in einem Klimagutachten42 
des Zweckverbandes Raum Kassel untersucht und bewertet. Die Ergebnisse sind 
in der Klimafunktionskarte dargestellt (s. Planausschnitt). Dort wird die Hochfläche 
des Langen Feldes als 'hoch aktive, vor allem Kaltluft produzierende Fläche im 
Außenbereich, größtenteils mit geringer Rauigkeit und entsprechender Hangnei-
gung' charakterisiert, die über Kaltluftabfluss- und Ventilationsflächen entlang des 
Kraftwerksgrabens und des Eselsgrabens mit der Fuldaaue in räumlichem Zu-
sammenhang stehen. Entsprechend wird die klimaökologische Wertigkeit fast des 
gesamten Planungsgebietes hoch eingestuft.  
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11111111: : : :     KlimKlimKlimKlimaaaafunktionskarte ZRKfunktionskarte ZRKfunktionskarte ZRKfunktionskarte ZRK    

 
 
Im Kasseler Becken überwiegen südliche bis südwestliche und nördliche Wind-
richtungen, so dass das Untersuchungsgebiet in der Hauptwindrichtung bezogen 
auf die Kasseler Innenstadt liegt. Über ‚Ventilationsflächen’ in der Fuldaaue be-
steht eine weitgehend siedlungsfreie Frischluftleitbahn vom Langen Feld bis ins 
Stadtzentrum. 
 

                                              
42  Zweckverband Raum Kassel (2009): Klimafunktionskarte Zweckverband Raum Kassel 2009 

mit Zukunftsprognosen; Bearbeitung: Universität Kassel 



41 

Zur genaueren Beurteilung der klimatischen Funktionen des Langen Feldes wurde 
ein Klimagutachten43 erstellt, in dem die o. g. Funktionen näher untersucht und 
durch Messungen überprüft wurden. Das Gutachten kommt zu folgender Ein-
schätzung: 
 
"Funktion des Langen Feldes für das lokale Klima"Funktion des Langen Feldes für das lokale Klima"Funktion des Langen Feldes für das lokale Klima"Funktion des Langen Feldes für das lokale Klima    
� Das Lange Feld fungiert als klimaökologischer Ausgleichsraum (Kalt- und 

Frischluftproduktion) mit positiver Auswirkung auf die Fuldaaue östlich der 
Dennhäuser Straße und Kassel-Niederzwehren. 

� Die Freiflächen bilden zum einen selbst ein Kaltluftentstehungsgebiet, zum 
anderen hat das Lange Feld eine Funktion als Ventilationsbahn, über welche 
die regional angelegten Ausgleichsströmungen zwischen südlichem bis süd-
westlichem Freiraumgefüge und der städtischen Bebauung im Fuldatal bo-
dennah durchgreifen können. Dies führt im direkten Planungsumfeld zu einer 
Intensivierung der Belüftung bzw. Durchlüftung. 

    
Kaltluftbewegungen im Planungsraum 'Langes Feld' und in dessen Umfeld Kaltluftbewegungen im Planungsraum 'Langes Feld' und in dessen Umfeld Kaltluftbewegungen im Planungsraum 'Langes Feld' und in dessen Umfeld Kaltluftbewegungen im Planungsraum 'Langes Feld' und in dessen Umfeld     
(Me(Me(Me(Messsssungen)sungen)sungen)sungen) 
� Im Planungsumfeld herrschen im Allgemeinen südliche bis südwestliche Wind-

richtungen vor. Das deutet auf ein stadteinwärts gerichtetes Regional-/ Lokal-
windsystem bei austauscharmen Wetterlagen hin. Die Analysen haben ge-
zeigt, dass sich v.a. bei austauscharmen Strahlungswetterlagen über den Frei-
räumen 'Langes Feld' und Fuldaaue ein lokales kaltluftinduziertes Strömungs-
system ausbildet. 

� Die vom Langen Feld nach Norden bis Nordosten ins Fuldatal abfließende 
Kaltluft wird in das Kaltluftgeschehen entlang der Fuldaaue mit einbezogen. 
Entlang der Fulda bildet sich eine auf die Bebauung von Kassel zugerichtete 
Kaltluftströmung. Aufgrund des geringen Gefälles neigt die Kaltluft im Bereich 
dicht gehölzüberstellter Flächen und am Autobahndamm der A 49 bzw. an der 
Eisenbahntrasse südlich der Giesewiesen vermehrt zu Stagnation. Im boden-
nächsten Luftraum (10 m ü. G.) bildet sich daher im Laufe der Nacht zwischen 
Neue Mühle und A 49 ein 'Kaltluftsee' aus. 

� Nur bei gleichzeitig bodennah durchgreifenden regional bzw. überregional an-
gelegten Höhenwinden, die zusätzlich Bewegungsimpulse auf die lokale bo-
dennahe Kaltluft ausüben, kann die Kaltluft der Fuldaaue wirklich in die Be-
bauung verfrachtet werden. Die Bewegungsimpulse über den Kaltluftabfluss 
aus dem Langen Feld sind zu schwach. Die von der Talkaltluft ausgehenden 
Ventilationseffekte für die angrenzende Bebauung (z.B. Südstadt) sind daher 
recht gering. 

� Für die Versorgung der Kasseler Innenstadt sind die lokalen bodennahen Kalt-
luftbewegungen über das Lange Feld hinweg von eher geringer Bedeutung. 
Hier spielt das Fahrenbachtal südlich von Lohfelden eine sehr große Rolle, a-
ber auch Habichtswald und Söhrewald tragen wesentlich zur Kaltluftversor-
gung der Innenstadt bei. Das Lange Feld unterstützt im Wesentlichen die kli-

                                              
43  Stadt Kassel (2007): Klima- und Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort 

'Langes Feld' in Kassel - Niederzwehren (Zitat aus Kap. 1 'Zusammenfassung'); bearbeitet 
durch Ökoplana, Mannheim 
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maökologischen Ausgleichsleistungen der Fuldaaue für das südliche Stadtge-
biet von Kassel. 

� Die Bebauung von Niederzwehren profitiert nur in begrenztem Umfang vom 
Kaltluftpotenzial des Langen Feldes. In Niederzwehren bestimmen im Wesent-
lichen Kaltluftbewegungen aus der Hangzone zwischen Baunsberg und Bras-
selsberg die örtliche Situation. 

� Die Trasse der A 49 wirkt nicht nur als Hindernis für den Luftaustausch, son-
dern ist auch für den Eintrag von Kfz-bedingten Luftschadstoffen in die bo-
dennahen Kaltluftschichten verantwortlich, so dass nur bedingt von Frischluft-
zufuhr gesprochen werden kann. In Richtung Rengershausen wird das Lange 
Feld durch die Trasse der A 44 vom südlichen Freiraum getrennt. 

� Die Messungen zeigen, dass sich bei gegenläufigem Höhenwind aus nördli-
chen Richtungen im Bereich der nordöstlichen Hangzone des Langen Feldes 
keine kräftigen Hangabwinde in Richtung Fuldaaue entwickeln können. Der 
Höhenwind greift immer wieder bodennah durch und durchsetzt die örtlich 
gebildete Kaltluft mit wärmerer Luft aus höheren Luftschichten. Die Bildung 
laminarer Kaltluftbewegungen wird so unterbunden. Nur entlang des tiefer ein-
geschnittenen Eselsgrabens kann sich bei derartigen Wetterlagen ein wirksa-
mer gerichteter Kaltluftstrom entwickeln. Die hieraus resultierenden klimaöko-
logischen Positiveffekte für die Bebauung von Niederzwehren sind aber auch 
hier durch die querende Autobahntrasse der A 49 gering." 

 
 
3.2.4.2 Immissionen 

Luftreinhaltung 

Wegen Überschreitung der Grenzwerte für Feinstaub (PM 10) im Jahr 2003 be-
stand für den Raum Kassel die Verpflichtung zur Erstellung eines Luftreinhalte-
plans. Auch der ab 2010 geltende Grenzwert für Stickstoffdioxid wird an der 
Messstation Fünffensterstraße deutlich überschritten. 
 
Die Quellen der Feinstaubbelastung im Ballungsraum waren im Jahr 2000 zu 
mehr als der Hälfte dem Kfz-Verkehr zuzuordnen (56 %), die übrige Menge zu 
gleichen Anteilen Gebäudeheizung und Industrie (je 22 %). Im Stadtgebiet waren 
der Kfz-Verkehr mit 45 %, die Gebäudeheizung mit 42% und die Industrie mit 14 % 
beteiligt. Neuere Zahlen lassen vermuten, dass die Gebäudeheizungen wegen 
des in der Vergangenheit unterschätzten Anteils der Holzverbrennung deutlich 
höhere Emissionen verursachen.  
 
Nach den Ausbreitungsberechnungen des Luftreinhalteplans wurde bezogen auf 
das Jahr 2003 in der Frankfurter Straße wie auf den meisten Kasseler Hauptver-
kehrsstraßen der Kurzzeit-Immissionsgrenzwert für Feinstaubbelastung überschrit-
ten. Das Gleiche gilt für den ab 2010 geltenden Grenzwert für das Jahresmittel 
von Stickstoffdioxid.  
 
Zur näheren Analyse der Immissionswerte wurden vom 16.1.2009 bis 9.2.2010 für 
PM10 und 26.1.2010 für NO2 von der Eurofins GfA GmbH Luftschadstoffmessun-
gen in der Frankfurter Straße durchgeführt. Auf dem Gelände der Bereitschaftspo-
lizei wurde auf einer kleinen Grünfläche PM10 sowie NO2 und auf Höhe der Frank-
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furter Straße 353 und 364 NO2 gemessen. Die Messungen wurden wegen Mess-
geräteausfällen verlängert, so dass ein Datenkollektiv für jeweils 365 Tage vorliegt. 
 
Die gemessenen Werte sind niedriger als die in dem Klima- und Luftschadstoff-
gutachten als Basis zugrunde gelegten Schadstoffwerte aus dem lufthygienisch 
ungünstigen Jahr 2003. Sowohl bei PM10 als auch bei NO2 sind sie etwas höher 
als an der Luftmessstation Mitte des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 
Geologie (HLUG). Die Station Mitte und die Frankfurter Straße entsprechen einer 
innerstädtischen Lage abseits viel befahrener Hauptverkehrsachsen. Im Messzeit-
raum sind am Messort Bereitschaftspolizei und in Mitte jeweils 12 Überschreitun-
gen des zulässigen Tagesmittelwertes von PM10 aufgetreten. Die Mittelwerte be-
trugen für den gleichen Zeitraum an der Bereitschaftspolizei 24,2 µg/m³ und in 
Mitte 21,7 µg/m³. Die Ergebnisse der NO2-Messungen zeigen, dass die 
Mittelwerte entlang der Frankfurter Straße zwischen 27,0 Fg/m³ (Station 
Bereitschaftspolizei) und 29,8 Fg/m³ (Station Frankfurter Straße 364) liegen. An 
der HLUG-Station Mitte waren es 25,7 µg/m³. 
 
Lärm 

Das Untersuchungsgebiet ist neben der erhöhten Grundbelastung im Kasseler 
Becken den Verkehrsimmissionen der beiden im Randbereich verlaufenden Auto-
bahnen mit folgender Kfz-Belastung 44 ausgesetzt:  
� A 44: 38.200 Kfz/24 Stunden 
� A 49 nördlich AS Niederzwehren: 61.600 Kfz/24 Stunden 
� A 49 südlich AS Niederzwehren: 59.200 Kfz/24 Stunden 
� Südteil Frankfurter Str.: 7.800 Kfz/24 Stunden (zw. A 49 u. Altenbaunaer Str.) 
 
Die A 49 verläuft südöstlich von Niederzwehren teilweise in einem Einschnitt, so 
dass dort zumindest die Lärmausbreitung eingeschränkt ist. Alle anderen Auto-
bahnabschnitte im Randbereich des Langen Feldes verlaufen in Dammlage oder 
annähernd auf der Höhe der angrenzenden Flächen, so dass sich die Emissionen 
ungehindert in die Flächen ausbreiten können. Der von den angrenzenden Auto-
bahnen verursachte Straßenlärm beträgt im Plangebiet nach der Lärmkartierung 
Hessen 2007 des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie als Ganzta-
geswert LDEN zwischen 50 und 65 dB(A) und als Nachtwert LNIGHT zwischen 45 und 
60 dB(A).  
 
Die Umgebung des Plangebiets wird geprägt durch die Verkehrslärmimmissionen 
der sich hier kreuzenden Bundesautobahnen A 44 und A 49. Im nordwestlichen 
Bereich kommen noch die Immissionen des Kfz-Verkehrs der Frankfurter Straße 
(Autobahnzubringer) hinzu. In den zu Fulda hin abfallenden östlichen Nachbarflä-
chen sind außer den Verkehrslärmimmissionen die Gewerbelärmimmissionen des 
Kraftwerkes Dennhäuser Straße, vor allem für die Nachtzeit, zu nennen. 
 
Nordwestlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfernung von ca. 300 m 
eine Wohnsiedlung an der Straße am Sandgraben. Ein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan ist hier nicht vorhanden. Der gültige Flächennutzungsplan sieht hier 

                                              
44  abvi (2009): Gewerbegebiet 'Langes Feld' – Verkehrsuntersuchung, erstellt im Auftrag der 

Stadt Kassel  
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„Wohnbaufläche“ vor. Als Gebietseinstufung kommt hier allgemeines oder reines 
Wohngebiet in Frage. Die Belastung durch Verkehrslärm ist hier von untergeord-
neter Bedeutung. Durch das nahe gelegene Kraftwerk Dennhäuser Straße ist je-
doch von einer wesentlichen Vorbelastung durch Gewerbelärm bis hin zur Aus-
schöpfung von Immissionswerten auszugehen. Das gleiche gilt auch für das et-
was südlicher gelegene Ludwig-Noll-Krankenhaus.  
 
Südlich des Plangebietes und südlich der Bundesautobahn A 44 liegt in der Ge-
markung von Baunatal-Rengershausen eine Kleingartenanlage sowie weiter süd-
lich der Fulda der Ortsrand von Fuldabrück-Dittershausen. Hier ist von einer er-
heblichen Belastung durch den Autobahnlärm auszugehen, ebenso in Baunatal-
Rengershausen südwestlich des Plangebietes jenseits der Bundesautobahn.  
 
Unmittelbar westlich des Plangebietes befinden sich 2 Aussiedlerhöfe, die bisher 
hauptsächlich von den Geräuschimmissionen der Bundesautobahnen A 44 und 
A 49 betroffen sind. 
 
Nordwestlich des Plangebietes unmittelbar nördlich der Autobahnzufahrt Kassel-
Niederzwehren westlich der Frankfurter Straße befindet sich Wohnbebauung. Die-
se ist wesentlich durch den Straßenverkehrslärm (A 49, Anschluss Niederzwehren, 
Frankfurter Straße) belastet (LDEN bis 65 dB(A), LNight bis 60 dB(A), nur Autobahn-
lärm). Gewerbelärm ist hier nicht vorhanden. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
existiert hier nicht, nach Flächennutzungsplan ist dieses Gebiet als Wohnbauflä-
che ausgewiesen. 
 
Nördlich des Plangebietes, nordwestlich der A 49 befinden sich Gebäude der Be-
reitschaftspolizei Kassel sowie kleinere gewerblich genutzte Flächen, nördlich an-
schließend Wohnbebauung (kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden, nach 
Flächennutzungsplan Wohnbaufläche). 
 
3.2.4.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das Lange Feld liegt als unbebaute Fläche ohne Emittenten in Hauptwindrichtung 
bezogen auf die Kasseler Süd- und Innenstadt und fungiert bisher als 'Schadgas-
senke' im Vergleich zur Schadstoffbelastung im Kasseler Becken. Es hat darüber 
hinaus die klimatische Funktion eines Kaltluftentstehungsgebiets. Die Kaltluftströ-
mung ist in den nördlichen Hangbereichen und entlang des Eselsgrabens beson-
ders ausgeprägt. Wegen vorhandener Strömungshindernisse - insbesondere der 
Dämme und Gehölzriegel an der A 49 - kann die Kaltluft aus dem Langen Feld die 
benachbarten Siedlungsflächen jedoch nur erreichen, wenn zugleich lokale oder 
regionale Höhenwinde die Strömung verstärken. Das Lange Feld unterstützt die 
klimaökologischen Ausgleichsleistungen der Fuldaaue für das südliche Kasseler 
Stadtgebiet. 
 
Für die Kaltluftbildung sind innerhalb des Untersuchungsgebiets vor allem die 
freie Hochfläche und die nördlichen und westlichen Hanglagen von Bedeutung. 
 
Die bewaldeten Hänge im Ostteil des Gebiets erfüllen ebenfalls - wenn auch in 
geringerem Umfang - klimaökologische Ausgleichsfunktionen als Frischluftentste-
hungsgebiete. 
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Versiegelte bzw. überbaute Flächen sind bisher im Untersuchungsgebiet nur mit 
einem sehr geringen für das lokale Klima nicht relevanten Flächenanteil vorhan-
den. 
 
Die beiden geplanten Kompensationsflächen außerhalb des Langen Feldes (Do-
rothea-Viehmann-Park, Kranichholz) liegen gemäß Klimagutachten des ZRK alle in 
Bereichen mit sehr hohen bis hohen klimaökologischen Ausgleichsfunktionen 
(Kaltluft- und Frischluftsystem im Goldbachgrünzug, entlang der Bahntrasse und 
der Grunnelbachniederung). 
 
Teile des Plangebiets und der benachbarten Flächen sind erhöhten Immissionen 
durch stark frequentierte Verkehrsachsen (insbesondere durch die A 44, A 49 und 
die Frankfurter Straße) ausgesetzt.  
 
Als immissionsempfindliche Bereiche sind die Wohngebiete im Umfeld des ge-
planten Gewerbegebiets, die beiden Aussiedlerhöfe am Keilsberg, das Ludwig-
Noll-Krankenhaus und die Kleingartenanlage südlich der A 44 in Baunatal-
Rengershausen zu betrachten. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 12121212: : : :     Schutzgut KlSchutzgut KlSchutzgut KlSchutzgut Kliiiimamamama    
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3.2.5 Landschaftsbild, Erholung 
3.2.5.1 Landschaftsbild, landschaftliche Vielfalt 

Das Landschaftsbild des Langen Feldes ist geprägt durch die fast ebene, gehölz-
freie, weite Hochfläche, die interessante Fernblicke über das gesamte Kasseler 
Becken und die umliegenden Mittelgebirgskuppen ermöglicht. Umgekehrt ist das 
Gebiet weithin sichtbar, besonders aus dem Bereich etwa vom Weinberg, Vorde-
rer Westen / Tannenkuppe, Wilhelmshöhe, Brasselsberg bis Altenbauna / Bauns-
berg. Dabei sind besonders die Ränder der Hochfläche bzw. die oberen Hangla-
gen wahrnehmbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick vom Langen Feld (beim 
Modellflugplatz) Richtung Innenstadt 
 
 
Die Waldränder im Bereich der Steilhänge zur Fulda, die Gehölzpflanzungen ent-
lang der Autobahnen (A 44 und A 49), entlang der Main-Weser-Bahn und die Ge-
hölzgruppen und Streuobstbestände im Randbereich der Hochfläche (vor allem 
am Warteküppel, am Sandgraben und am Keilsberg) bilden einen grünen Rah-
men um die freie Hochfläche. Von außerhalb betrachtet bestimmen diese Gehölz-
bestände das Erscheinungsbild des Gebietes. Die Hochfläche selbst ist nur von 
hochgelegenen Punkten aus gut wahrnehmbar.  
 
3.2.5.2 Landschaftsbezogene Erholung 

Obwohl das Lange Feld eine wesentlich geringere Landschaftsvielfalt im Vergleich 
zu anderen stadtnahen Freiräumen wie z.B. die Dönche oder die Fuldaaue auf-
weist und in weiten Teilen von den Immissionen der umliegenden Verkehrsachsen 
belastet ist, wird es dennoch für die Nah- und Kurzzeiterholung zum Spazierenge-
hen, Radfahren, Laufen und Reiten intensiv genutzt. Grund dafür dürften außer der 
Nähe zum Stadtgebiet vor allem die landschaftliche Weite mit den oben beschrie-
benen Panoramablicken über das Kasseler Becken sein, die die Monotonie und 
mangelnden visuellen Reize im Nahbereich der Wege z. T. aufwiegen und einen 
angenehmen Kontrast zur 'städtischen Enge' bilden. 
 
Die wichtigsten Zugänge zum Langen Feld sind die Dittershäuser Straße von Nie-
derzwehren Richtung Dittershausen bzw. Rengershausen, die Keilsbergstraße und 
die Verlängerung der Oberzwehrener Straße aus Oberzwehren, die Straße 'Warte-
kuppe' aus Niederzwehren sowie die Straße 'Am Sandgraben' und der Hohlweg 
am Waldrand westlich des Ludwig-Noll-Krankenhauses aus dem Bereich Fulda-
aue / Neue Mühle / Dennhäuser Straße.  
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Das Lange Feld bildet die landschaftliche Fortführung zweier wichtiger innerstäd-
tischer Grünzüge: 
� Grünzug von der Innenstadt entlang der Fulda über die Karlsaue bzw. Fulda-

aue zum Langen Feld 
� Grünzug vom Park Schönfeld über die Freiflächen entlang der Bahn / Gold-

bachgrünzug zum Langen Feld  
Die beiden geplanten Kompensationsflächen außerhalb des Langen Feldes in 
Niederzwehren (Dorothea-Viehmann-Park und Kranichholz) sind Bestandteil 
dieses Grünzugs.) 

 
Innerhalb des Langen Feldes sind mehrere Wander- und Radwege beschildert (s. 
folgende Karte). Das Gebiet wird zunehmend auch zum Reiten genutzt. Im Nah-
bereich befinden sich mehrere Reithöfe (Aussiedlerhof auf dem Keilsberg und Hof 
westlich Freienhagen / Dennhäuser Straße). 
 

links: Sitzplatz auf dem Warteküppel 
rechts: Wanderwegekreuzung nordwestlich des Soldatenfriedhofs 
 
Im Langen Feld liegen mehrere Vereinsgrünflächen: 
� Hunde-Übungsplätze am Eselsgraben und nördlich des Warteküppels 
� Modellflugplatz im Zentrum der Hochfläche 
� Gemeinschaftsgrünanlagen und Kinderspielplatz am Südrand der Siedlung im 

Sandgraben 
� Schießanlage an der Main - Weser - Bahn / Keilsberg 
 
3.2.5.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das Lange Feld ist eine weiträumige von Ackerbau geprägte Kulturlandschaft, die 
Fernblicke über das gesamte Kasseler Becken bietet. Entsprechend empfindlich 
ist das Landschaftsbild - insbesondere in den Randlagen der Hochfläche.  
 
In den Hanglagen im Osten und Westen sowie in der südöstlichen Waldrandzone 
sind auch Bereiche höhere Landschaftsvielfalt vorhanden.  
 
Wegen seiner siedlungsnahen Lage und der vorhandenen landschaftlichen Quali-
täten wird das Gebiet intensiv für die Naherholung genutzt, insbesondere zum 
Spazierengehen, Radfahren. Dasselbe gilt für die für Kompensationsmaßnahmen 
vorgesehenen Flächen außerhalb des Langen Feldes.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 13131313: : : :     Schutzgut Landschaft, landschaftsbezogene ErhSchutzgut Landschaft, landschaftsbezogene ErhSchutzgut Landschaft, landschaftsbezogene ErhSchutzgut Landschaft, landschaftsbezogene Erhoooolunglunglunglung    
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3.2.6 Kulturgüter 

Wie bereits im Kapitel 1.3.3 erwähnt, sind im Untersuchungsgebiet der Soldaten-
friedhof am Keilsberg sowie die Beuys-Bäume entlang der Dennhäuser Straße als 
Denkmale geschützt.  

 
links: britischer Friedhof                                                     rechts: russischer Friedhof 
 
 

 
 
Beuys-Eichen entlang der Dennhäuser Straße 
 
 
Im Plangebiet wurden zwischen dem 23.02. und 18.04.2009 archäologische Pros-
pektionen vorgenommen mit dem Ziel, eventuell vorhandene Reste anthropoge-
ner Aktivitäten aufzufinden45. Die Untersuchung lieferte folgende Ergebnisse: 
 
"Es wurde Fundmaterial des Mesolithikums und des Hoch- bzw. Spätmittelalters 
sowie vorgeschichtliche Keramik geborgen. Die für ein 1,1 km² großes Gebiet rela-
tiv kleine Fundmenge deutet darauf hin, dass hier keine Siedlungsaktivitäten oder 
Bestattungen stattgefunden haben. Das Gebiet wurde seit dem Mittelalter als 
landwirtschaftliche Fläche genutzt."  
 
 

                                              
45  Warnecke, Dr. Th. (2009): Bericht über archäologische Prospektionen (Feldbegehungen) in 

Kassel-Niederzwehren, Flur „Langefeld“: im Auftrag der Stadt Kassel 
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3.3 Prognose des Umweltzustandes ohne Durchführung der 
Planung 

Ohne die hier zu behandelnde Planung des Gewerbegebiets würde sich die Situa-
tion im Langen Feld voraussichtlich in absehbarer Zeit nicht grundsätzlich verän-
dern. Wegen der hohen landwirtschaftlichen Eignung der Flächen kann davon 
ausgegangen werden, dass das Gebiet weiterhin intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt würde. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich die Biotopsituati-
on nicht wesentlich verändern bzw. eher verschlechtern würde. Auch hinsichtlich 
der Erholungsnutzung sind keine grundsätzlichen Veränderungen zu erwarten. Mit 
jeder weiteren Siedlungsentwicklung im Nahbereich steigt der Wert der weiträumi-
gen Flächen des Langen Feldes für die landschaftsbezogene Erholung.  
 
Allerdings gab es in den 90er Jahren auch Überlegungen46, das Lange Feld öko-
logisch aufzuwerten und dort naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für 
Eingriffe in anderen Bereichen durchzuführen. Die damals entwickelten Konzepte 
sind bei Realisierung des geplanten Gewerbegebiets z. T. nicht mehr umsetzbar 
bzw. nicht mehr sinnvoll. Ein Teil der damals geplanten Maßnahmen kann in die 
Ausgleichskonzeption für das Gewerbegebiet übernommen werden. 
 
 
 

4. Zielkonzept 
4.1 Anzustrebender Zustand 

Aus Umweltsicht würde der anzustrebende Zustand der in der 'Entwicklungspla-
nung Langes Feld' 47 dargestellten Konzeption entsprechen. Dort ist vorgesehen, 
das Lange Feld als landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft zu erhalten und 
insbesondere von den Rändern her ökologisch sowie hinsichtlich des Land-
schaftsbildes und der Erholungsnutzung aufzuwerten: 
 
� Erhaltung der offenen Landwirtschaftsflächen auf der Hochfläche und in den 

nördlichen Hanglagen, Aufwertung durch Entwicklung von Kleinstrukturen - 
insbesondere von Ackerrainen 

� Entwicklung von extensiv genutzten Grünlandflächen mit Feldholzinseln in den 
Hanglagen am Westrand des Gebiets 

� Entwicklung von extensiv genutzten Grünlandflächen im Südosten des Gebiets 
in Verbindung mit der Wiederherstellung von Feuchtstandorten entlang des 
Läusegrabens 

� Aufwertung der Waldsaumzone durch Entwicklung eines stufig aufgebauten 
Waldmantels (Strauch- und Krautsaum) am Ostrand des Gebiets 

� Offenlegung und Renaturierung der Fließgewässer 
� Herausnahme störender Nutzungen wie z. B. des Modellflugplatzes 
 

                                              
46  Stadt Kassel - Umwelt- und Gartenamt (1995): Entwicklungsplanung Langes Feld; bearbeitet 

von Büro Sollmann, Schauenburg 
47  Stadt Kassel / Umwelt- und Gartenamt (1997): Entwicklungsplanung 'Langes Feld'; bearbeitet 

von Büro Sollmann, Schauenburg 
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Ein großer Teil dieser Entwicklungsziele und Maßnahmen betrifft Flächen außer-
halb des Eingriffsbereichs für das geplante Gewerbegebiet und kann im Rahmen 
des Kompensationskonzepts der Eingriffe für das Gewerbegebiet umgesetzt wer-
den.  
 
 
4.2 Empfehlungen für die Bauleitplanung 

Hinsichtlich der Vermeidung / Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen wer-
den für das Bebauungsplanverfahren folgende Empfehlungen gegeben: 
 
Pflanzen, Tiere, Lebensräume 

� Erhaltung der kleinflächig vorhandenen wertvollen Landschaftselemente im 
Umfeld des geplanten Gewerbegebiets (vor allem Feldgehölze, Obstbaumbe-
stände, Sukzessions-/Brachflächen, Gewässer) 

� Ergänzung / Vernetzung der Feldgehölze an den Rändern der Hochfläche mit-
einander und mit dem Waldrandbereich ('grünes Band' um die Hochfläche, 
s. auch Landschaftsbild / landschaftsbezogene Erholung) 

� Entwicklung von Feuchtbiotopen im Bereich möglicher Flächen für Regenwas-
serrückhaltung 

� Aufwertung der Waldrandbereiche im Südosten des Gebiets  
� Aufwertung / Renaturierung der Fließgewässer im Umfeld des geplanten Ge-

werbegebiets 
� Aufwertung der Eselsgrabenaue und der Hanglagen im Westen des Langen 

Feldes 
� Aufwertung von geeigneten Offenlandlebensräumen außerhalb des Langen 

Feldes 
 
Boden 

� Minimierung der Eingriffe in das natürliche Relief durch angepasste Konzepti-
on der Erschließung, Parzellierung und Bebauung 

� Erhaltung der Sonderstandorte im Nahbereich der Fließgewässer 
� Schonung hochwertiger Ackerböden bei der Planung der erforderlichen Kom-

pensationsmaßnahmen  
� Minimierung der Flächenversiegelung 
� ungestörte Bodenentwicklung im Bereich der zu erhaltenden und zu entwi-

ckelnden Grün- und Ausgleichsflächen 
 
Wasser 

� Berücksichtigung der Erfordernisse des Trinkwasserschutzes bei der weiteren 
Planung 

� Minimierung und Verlangsamung des Oberflächenwasserabflusses aus den 
potenziellen Bauflächen durch Dachbegrünung, Rückhaltung, Verwendung 
und Versickerung von Regenwasser in Verbindung mit Renaturierungsmaß-
nahmen an Fließgewässern, insbesondere am Kraftwerksgraben  

� Minimierung der Flächenversiegelung, Verwendung durchlässiger Materialien 
zur Oberflächenbefestigung, soweit mit dem Ziel des Grundwasserschutzes 
vereinbar 
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� Vermeiden von Eingriffe in Wasser führende Schichten insbesondere im Ein-
zugsbereich der Quellen des Kraftwerksgrabens und des Erkebaches  

� naturnahe Umgestaltung der Fließgewässer  
 
Klima, Luft 

� Berücksichtigung der klimatisch bedeutsamen Luftströmungen bei der Aus-
richtung der Gebäude sowie der zulässigen Bauhöhe und Ausdehnung ent-
sprechend dem Klima- und Luftschadstoffgutachten von Ökoplana 

� Vermeidung zusätzlicher Strömungshindernisse bei der Erschließung 
� Minimierung der Oberflächentemperaturerhöhung durch geeignete Begrü-

nungsmaßnahmen (insbesondere durch Dachbegrünung und Überschirmung 
versiegelter Flächen mit Bäumen) 

� Ansiedlung von emissionsarmen Betrieben 
� Festsetzung emissionsarmer Gebäudeheizungen 
� gute Erschließung für nicht motorisierten Verkehr und öffentliche Verkehrsmittel  
 
Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

� Minimierung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Anpassung 
der Erschließung, Parzellierung und Bebauung an das natürliche Relief 

� Erhaltung der das Landschaftsbild bestimmenden Gehölzbestände in den 
Hanglagen und im Randbereich des Gebiets, Ergänzung zu einem 'grünen 
Band' in den besonders sensiblen weithin sichtbaren Bereichen am Nordwest-, 
Nord- und Nordostrand der Hochfläche zur Vermeidung störender Fernwir-
kung und Dominanz der Bebauung im Stadtbild  

� Minimierung der Fernwirkung der Bebauung durch entsprechende Vorgaben 
zur Höhe und Gestaltung der Baukörper 

� Erhaltung, Wiederherstellung und Ergänzung der für die Naherholung wichti-
gen Wegeverbindungen aus den Siedlungsgebieten und Grünzügen in das 
Lange Feld, Verlegung der Wege in die zu erhaltenden bzw. zu entwickelnden 
Grünbereiche (insbesondere 'grünes Band' mit Aussichtpunkten entlang der 
Ränder der Hochfläche) 

 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Untersuchungsgebiets 

Bei Integration der o. g. landschaftsplanerischen Ziele in die Planung des Gewer-
begebietes können einige der zu erwartenden Eingriffe gemindert bzw. kompen-
siert werden. Soweit ein vollständiger Ausgleich innerhalb des Eingriffsbereichs 
nicht möglich ist, werden vorzugsweise Ausgleichsmaßnahmen im funktionalen 
bzw. räumlichen Zusammenhang angestrebt. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 14141414: : : :     ZielkoZielkoZielkoZielkonnnnzeptzeptzeptzept    
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5. Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der 
Planung 

5.1 Beschreibung der Planung 

Der Bebauungsplanentwurf (Planquadrat, Stand: Mai 2010) weist im zentralen Teil 
der Hochfläche des Langen Feldes entsprechend den Voruntersuchungen der 
Machbarkeitsstudie eine Fläche von insgesamt ca. 76 ha als Gewerbe- (Nordteil) 
bzw. Industriegebiet (Südteil) aus, das entsprechend der Ausdehnung der Hoch-
fläche des Langen Feldes und der vorhandenen Parzellenstruktur in Südwest-
Nordostrichtung orientiert ist. Die geplanten Bauflächen werden durch zwei Grün-
achsen von Südwest nach Nordost und von Nordwest nach Südost in 
4 Segmente gegliedert und orthogonal aufgeteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 15151515: : : :     Städtebauliches KonzStädtebauliches KonzStädtebauliches KonzStädtebauliches Konzept ept ept ept     

(Planquadrat, 2009) 
 
Die Erschließung erfolgt über eine neu zu bauende Straße, die im Bereich der Au-
tobahnanschlussstelle Kassel-Niederzwehren an das vorhandene Straßennetz 
(A 49 und Frankfurter Straße) angebunden wird. 
 
Die Grundflächenzahl (Verhältnis zwischen überbaubarer Fläche und Grund-
stücksfläche) wird in allen Baufeldern mit 0,8 festgesetzt, so dass 80% der Grund-
stücksflächen überbaut bzw. versiegelt werden können. Die maximalen Bauhöhen 
werden gestaffelt von 210 m ü. NN im Norden und Nordosten bis 214 m ü. NN im 
zentralen Bereich und am Südrand begrenzt. Damit wird gewährleistet, dass die 
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Gebäudehöhen i. d. R. unter 15 m bleiben und an den Rändern außer im Süden 
bei maximal ca. 12 m liegen. 
 
Um die geplanten Gewerbeflächen wird ein Grüngürtel aus Gehölz- und Sukzes-
sionsflächen entwickelt, in den die vorhandenen Feldgehölze am Rand der Hoch-
fläche einbezogen werden. Im Bereich dieses Grüngürtels ist der Ausbau eines 
durchgehenden Fuß- und Radweges vorgesehen, der die vorhandenen Wegever-
bindungen im Langen Feld aufnimmt und die durch das Gewerbegebiet unterbro-
chenen Verbindungen um das Gebiet herum führt bzw. neu verknüpft. Im Randbe-
reich des geplanten Baugebiets werden drei Regenrückhaltebecken angelegt, die 
das Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet aufnehmen und gedrosselt in 
den Eselsgraben (Nordwesten), Läusegraben (Süden) und Sandgraben (Nordos-
ten) einleiten. Darüber hinaus sind folgende landschaftspflegerischen Maßnah-
men außerhalb des Baugebiets geplant: 
 
� Aufwertung der Waldrandbereiche und des Läusegrabens im Südosten des 

Langen Feldes  
� Anlage eines Uferstreifens am Eselsgraben (Feuchtbrache) und Entwicklung 

von Grünland am Westhang des Langen Feldes südwestlich anschließend an 
die geplanten Entwicklungsmaßnahmen im Bereich des Sensenbergs 

� Entwicklung von Kleingewässern / Feuchtbrachen / Feuchtvegetation im ge-
planten Regenrückhaltebecken 'Keilsberg' am Eselsgraben 

� Anlage von Blühstreifen innerhalb der Ackerflächen in den nördlichen Hangla-
gen des Langen Feldes 

� südliche Erweiterung des Dorothea-Viehmann-Parks (2. Bauabschnitt) 
� Entwicklung von Grünflächen im Bereich 'Kranichholz' (Grunnelbach westlich 

von Niederzwehren) 
� Maßnahmen zur Verbesserung der Biotopsituation für Offenlandarten (insbe-

sondere für die Feldlerche) in verschiedenen Bereichen im  Stadtgebiet von 
Kassel sowie in Fuldatal - Ihringshausen und Guxhagen 

 
 
5.2 Auswirkungen 

5.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
5.2.1.1 Veränderungen der Biotopsituation 

Für das geplante Gewerbegebiet werden ausschließlich bisherige Ackerflächen 
und Wirtschaftswege in Anspruch genommen. Dort werden außer den geplanten 
Bauflächen (ca. 76 ha) öffentliche Grünflächen (zentrale Grünachsen und Privat-
grünflächen auf den Grundstücken) sowie Alleebaumreihen entlang der Erschlie-
ßungsstraßen angelegt. 
 
Alle im Kapitel 3.2.1 beschriebenen Kleinstrukturen, die hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere höher bewertet wurden, bleiben in ih-
rer Flächenausdehnung unverändert. Allerdings wird deren Funktion als Tierle-
bensraum teilweise durch die Nähe der geplanten Bebauung und Erschließung 
eingeschränkt. Dies betrifft insbesondere die Feldgehölze am Rand der Hochflä-
che nördlich des Gewerbegebiets, da die geplante Bebauung bis unmittelbar an 
deren südliche Saumzone heranreicht. Ähnliches gilt für den Waldrandbereich am 
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östlichen Rand des geplanten Gewerbegebiets. Diesen Eingriffen soll durch Neu-
anlage von Gehölzflächen und durch Aufwertung des Waldrandbereichs östlich 
des Baugebiets entgegengewirkt werden (s. Kap. 5.3.2 und 5.3.3). 
 
Durch den Bau des Gewerbegebiets und die dadurch zu erwartende Flächenver-
siegelung im Einzugsbereich der Quelle 'In der Kachenhohle' (Kraftwerksgraben) 
sind Verminderungen der Quellschüttung und der Sickerwasserzuführung in die 
benachbarten Teiche zu erwarten (s. Kap. 5.2.5), so dass eine Schädigung der 
Feuchtbiotope nicht auszuschließen ist, und entsprechende Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind (s. Kap.  5.3.2.4 und 5.3.2.3). 
 
Weitere Eingriffe sind durch die geplante Haupterschließungsstraße und deren 
Anschluss an die A 49 zu erwarten: 
 
� Eingriffe in die vorhandenen Gehölzbestände entlang der A 49 für den geplan-

ten Umbau der Anschlussstelle 
� Durchschneidung / Überquerung der Eselsgrabenaue und des Ufergehölz-

streifens östlich der geplanten Anschlussstelle an die A 49 
� Beeinträchtigung / Zerschneidung von Offenland und Brachflächen in den 

westlichen Hanglagen des Langen Feldes zwischen dem Eselsgraben und 
dem geplanten Gewerbegebiet 

� Verminderung der Wasserführung des Erkebaches durch Eingriffe in den Bo-
den-Wasser-Haushalt (Flächenversiegelung im Einzugsbereich) sowie durch 
Eingriffe in das Relief im Zusammenhang mit dem Bau der geplanten Haupt-
zufahrtsstraße (s. auch Kap. 5.2.5) 

 
Diese Eingriffe werden vorrangig durch ökologische Aufwertungen der westlichen 
Hanglagen des Langen Feldes kompensiert (s. Kap. 5.3.2.6 und 5.3.3.1). 
 
5.2.1.2 Auswirkungen auf Pflanzen 

Durch die oben erwähnten möglichen Veränderungen Standortverhältnisse und 
der Biotopsituation Quellereich in der Kachenhohle ist die Krebsschere als einzige 
im Plangebiet nachgewiesene besonders geschützte Pflanzenart (§ 7 BNatSchG) 
betroffen. Eine Schädigung derer Lebensräume ist gem. § 44 (4) nicht zulässig. 
 
Zur Vermeidung und zum Ausgleich der Beeinträchtigungen werden Maßnahmen 
zur Stabilisierung der Wasserführung der Teiche vorgesehen (s. Kap. 5.3.2.4) und 
zusätzliche naturnah gestaltete Kleingewässer geschaffen (s. Kap. 5.3.2.3). 
 
5.2.1.3 Auswirkungen auf Tiere 

Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die hier zu betrachtenden Tierarten sind fol-
gende Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens von Bedeutung: 
� Flächenverlust / Verlust von Offenlandbiotopen im Bereich der Hochfläche 
� Veränderungen der Biotopstruktur im Randbereich der Hochfläche durch ge-

plante Ausgleichsmaßnahmen (Entwicklung von Feldgehölzen, Waldsäumen, 
Frischwiesen und Feuchtbrachen) 

� mögliche zeitweilige Austrocknung im Bereich des Feuchtgebiets in der Ka-
chenhohle 
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� Zerschneidung der Eselsgrabenaue (Bachlauf mit Ufergehölzsaum, Leitstruk-
tur für Fledermäuse) und der westlichen Hangbereiche (Sensenberg) durch 
die geplante Erschließungsstraße 

� verkehrsbedingte Beeinträchtigung des Umfeldes der geplanten Straße durch 
Lärm, Abgase und mögliche Kollision mit Tieren 

� betriebsbedingte Beeinträchtigung des Nahbereichs um das Gewerbegebiet 
(Lärm, Bewegungsunruhe, Lichtemissionen) 

 
Hinsichtlich des Artenschutzes und der Verbote des § 44 BNatSchG sind die be-
sonders geschützten und streng geschützten Arten zu betrachten (s. Tab. 3 und 
Anhang).  
 
Geplante Maßnahmen zur Eingriffsminderung und zum Ausgleich 

Im Kapitel 5.3 werden die geplanten Maßnahmen zur Eingriffsminderung und zum 
Ausgleich näher beschrieben. Den Verboten des § 44 (1) Nr. 1 (Zugriffsverbot auf 
besonders geschützte Arten) wird dadurch entsprochen, dass die Baufeldräu-
mung nur außerhalb der Brutzeiten48 (1. März - 30. Sept.)erfolgen darf. Im Hinblick 
auf die Beeinträchtigung der hier zu betrachtenden Tierarten sind vor allem fol-
gende weiteren Maßnahmen von Bedeutung, deren Umsetzung bei der arten-
schutzrechtlichen Prüfung vorausgesetzt wird: 
� Entwicklung eines Randgrünstreifens um das geplante Gewerbegebiet mit 

landschaftstypischen Gehölzen und Saumvegetation 
� Entwicklung eines stufigen Waldsaums im Südosten des Langen Feldes 
� Einleiten von Quellwasser in die Teiche in der Kachenhohle 
� Neuanlage von Kleingewässern und Feuchtvegetation im Bereich der Rückhal-

tebecken 
� Entwicklung von Feuchtbrachen und Frischwiesen im Südosten des Langen 

Feldes und im Bereich Eselsgraben / Sensenberg 
� Anlage von Blühstreifen und Blühflächen in geeigneten Offenlandbereichen 
� Bau eines großzügigen Durchlasses für den Eselsgraben und den parallel da-

zu verlaufenden Weg unter der geplanten Erschließungsstraße 
 
Auswirkungen auf Vögel 

Nach den Aussagen des Gutachtens zu den Vögeln des Langen Feldes49 sind 
durch das geplante Vorhaben folgende Auswirkungen zu erwarten: 
 
"Es können 4 verschiedene Gruppen von Vögeln unterschieden werden: 
1. Arten die in ihrem Bestand etwa gleich häufig bleiben werden,  
2. Arten die im Bestand zunehmen werden,  
3. Arten die im Bestand abnehmen werden,  
4. Arten die vermutlich ganz aus dem Langen Feld verschwinden werden. 
 
1. Zur ersten Gruppe gehören die weitaus meisten der Gehölze bewohnenden 

Kleinvögel wie Drosseln, Meisen, Grasmücken, Laubsänger und Finken. Bei ih-
nen ist zu vermuten, dass sie durch das Bauvorhaben in ihrem Bestand nicht 
oder nur wenig beeinflusst werden. Dies liegt zum einen daran, dass nur weni-

                                              
48  § 39 (5) BNatSchG 
49  Haag, H. (2005): Brutvogelkartierung des geplanten Gewerbegebiets "Langes Feld" 2005 
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ge Gehölze überbaut werden, und dass die meisten der in den Hecken und 
Feldgehölzen brütenden Arten die am Rand des Langen Feldes wachsen, nur 
eine geringe Fluchtdistanz aufweisen. Möglicherweise gehören einige der we-
nig spezialisierten Arten wie z.B. die Amsel sogar zu den Arten die langfristig 
gesehen zunehmen werden, da mit der Eingrünung des Gewerbegebietes zu-
sätzliche Gehölze gepflanzt werden. 

2. Sicher zunehmen werden solche Vögel die ohnehin eine Bindung an Siedlun-
gen haben und bevorzugt in Nischen oder Höhlen von Gebäuden brüten. Hier-
zu zählen vor allem Haussperling, Bachstelze, Hausrotschwanz und Turmfalke. 
Wie oben erwähnt werden auch einige der in Gehölzen brütenden Vögel zu-
nehmen, darunter z.B. Kohlmeise, Wachholderdrossel und Grünling. Diese Ar-
ten finden derzeit im zentralen Bereich des Langen Feldes keine Brutmöglich-
keiten, da ihnen Gehölze fehlen. Sie sind jedoch nicht störungsanfällig und 
werden auch im Gewerbegebiet brüten, wenn dieses mit Gehölzen durchgrünt 
ist. 

3. Abnehmen werden dagegen Arten der offenen Feldflur. Diese reagieren oft sehr 
empfindlich auf senkrechte Strukturen wie sie Lagerhallen und andere große 
Gebäude darstellen. Von der Feldlerche ist z.B. bekannt, dass sie bereits einen 
Abstand von ca. 50-60 m zu Stromleitungen und bis zu 120 m zu Waldrändern 
und hohen Gebäuden hält (v. Blotzheim & Bauer, 1985), was auch im Untersu-
chungsgebiet festzustellen war. Da die Feldlerche gerade auf der gehölzfreien 
Hochfläche einen hohen Brutbestand aufweist, wird sie in ihrem Bestand ver-
mutlich mehr als halbiert, da ihre Brutplätze einerseits direkt überbaut werden 
und sie andererseits die Kulisse des Gewerbegebietes meiden wird50. Ebenfalls 
zurückgehen, wenn auch manchmal nur um einige wenige Paare, werden ver-
mutlich Feldschwirl, Dorngrasmücke und Goldammer. Diesen Arten ist gemein-
sam, dass sie als Lebensraum eine Kombination aus einzelnen, lichten Gebü-
schen, Hochstauden und freier Feldflur benötigen. Ihr Lebensraum wird in der 
Flächenausdehnung eingeschränkt.  

4. Ganz verschwinden werden Schafstelze, Kiebitz und vermutlich auch Rebhuhn 
und Fasan51. Alle Arten benötigen eine großflächig offene, abwechselungsrei-
che aber nicht zu stark strukturierte Feldflur, um eine tragfähige Population zu 
erhalten. Mit der Anlage des Gewerbegebietes, wird die Fläche des Langen 
Feldes aber soweit eingeschränkt, dass die genannten Arten keine ausreichen-
de Brutmöglichkeit mehr finden werden. 

5. Eingeschränkt wird auch der Nahrungsraum für die in den umliegenden Wäl-
dern brütenden Greifvögel wie Mäusebussard, Roter und Schwarzer Milan, die 
bevorzugt auf den freien Ackerflächen jagen." 

 
Im Hinblick auf die oben beschriebenen Artengruppen 1 und 2 entstehen durch 
das geplante Vorhaben keine Probleme hinsichtlich der Verbote des § 44 
BNatSchG. 
 
Schwieriger stellt sich die Situation für die Artengruppen 3 und 4 dar. In der fol-
genden Tabelle werden die zu erwartenden Auswirkungen und die vorgesehenen 

                                              
50  vgl. Abbildung 17 
51  Der Autor merkt an, dass der Fasan in Nordhessen witterungsbedingt vermutlich keine trag-

fähigen Populationen aufbauen und erhalten kann und nur durch Aussetzung von gezüchte-
ten Tieren seitens der Jägerschaft überlebt. 
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Maßnahmen für die betroffenen Brutvogelarten der Gruppen 3 (s.o.) und die als 
Nahrungsgäste im Langen Feld festgestellten Greifvögel dargestellt. Bei der Beur-
teilung wird vorausgesetzt, dass Beeinträchtigungen nach § 44 (1) Nr. 1 durch 
Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit ausgeschlossen werden. 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333: : : :     Von der Planung betroffene europäische VogelartenVon der Planung betroffene europäische VogelartenVon der Planung betroffene europäische VogelartenVon der Planung betroffene europäische Vogelarten    

(Brutvögel und Nahrungsgäste während der Brutzeit) 
 
Erläuterung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen: 
 

 Erhaltungszustand 
 günstiger Erhaltungszustand 
 unzureichend-ungünstiger Erhaltungszustand 
 ungünstig-schlechter Erhaltungszustand 
 keine Angabe 

Schutzstatus 
s streng geschützte Art 
b besonders geschützte Art 
Gefährdung gemäß Roter Liste Hessen (2006) 
RL 1 vom Erlöschen bedrohte Art 
RL 2 stark gefährdete Art 
RL 3 gefährdete Art 
RL V Art der Vorwarnliste 
RL - nicht in der Roten Liste aufgeführt 
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LebensraumaLebensraumaLebensraumaLebensrauman-n-n-n-
sprüchesprüchesprüchesprüche    

BeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungen    
VerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbestände    
gem.gem.gem.gem. § § § §    44 (1)44 (1)44 (1)44 (1)    
ohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmen    

geplante geplante geplante geplante     
MaßnaMaßnaMaßnaMaßnahhhhmenmenmenmen    

BewertungBewertungBewertungBewertung    

Vogelarten des OffenlaVogelarten des OffenlaVogelarten des OffenlaVogelarten des Offenlannnndesdesdesdes                    
Feldlerche 
(Alauda arven-
sis) 

b 
RL 
V 

 Offenlandvogelart; 
brütet in niedrigen 
nicht zu dichten 
Vegetationsbestän-
den auf Äckern, 
Grünland, Brachen 
 
zweithäufigste Vo-
gelart im Langen 
Feld (49 Brutpaare) 

Verlust von mehr als 
der Hälfte der Brutre-
viere durch Überbau-
ung, mögliche Beein-
trächtigung weiterer 
durch Gehölzpflan-
zungen und Anlage 
von Rückhaltebecken 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Anlage von Blüh-
streifen und Blühflä-
chen zur Verbesse-
rung der Lebens-
raumverhältnisse in 
den verbleibenden 
landwirtschaftlich 
genutzten Flächen 
im Nordteil des 
Langen Feldes und 
anderen geeigneten 
Offenlandschaften 
im betroffenen Na-
turraum  

Erhaltungszustand 
der lokalen Popula-
tion wird durch ge-
plante Biotopver-
besserungsmaß-
nahmen außerhalb 
des Eingriffsbe-
reichs gesichert 
(s. auch Erläuterun-
gen im Anschluss 
an die Tabelle) 

Vogelarten des Offenlandes mit Gehölzen und SäVogelarten des Offenlandes mit Gehölzen und SäVogelarten des Offenlandes mit Gehölzen und SäVogelarten des Offenlandes mit Gehölzen und Säuuuumenmenmenmen        
Mönchsgra-
smücke 
(sylvia atricapil-
la) 

b 
RL - 

 dichte Hecken und 
Gehölzbestände, 
Laubwäldern, Parks 
und Gärten in Ver-
bindung mit offenen 
Flächen 
 
dritthäufigste Brut-
vogelart im Langen 
Feld (47 Brutpaare) 

Verlust eines Brutplat-
zes durch Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung 
von Saumvegetati-
on in Umfeld außer-
halb des Eingriffs-
bereichs, insbeson-
dere im Südosten 
des Langen Feldes  

keine erhebliche 
Verschlechterung 
des Erhaltungszu-
standes der lokalen 
Population; günsti-
ger Erhaltungszu-
stand wird gesichert 

Goldammer 
(Emberiza citri-
nella) 

b 
RL - 

 lichte Gebüsche 
und Hochstauden-
fluren in Verbindung 
mit freier Feldflur 
 
vierthäufigste Brut-
vogelart im Langen 
Feld (46 Brutpaare) 

Verlust von 2 Brutplät-
zen durch Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung 
von Saumvegetati-
on in Umfeld außer-
halb des Eingriffs-
bereichs, insbeson-
dere im Südosten 
des Langen Feldes  

keine erhebliche 
Verschlechterung 
des Erhaltungszu-
standes der lokalen 
Population; günsti-
ger Erhaltungszu-
stand wird gesichert 
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LebensraumaLebensraumaLebensraumaLebensrauman-n-n-n-
sprüchesprüchesprüchesprüche    

BeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungen    
VerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbestände    
gem.gem.gem.gem. § § § §    44 (1)44 (1)44 (1)44 (1)    
ohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmen    

geplante geplante geplante geplante     
MaßnaMaßnaMaßnaMaßnahhhhmenmenmenmen    

BewertungBewertungBewertungBewertung    

Sumpfrohrsän-
ger 
(Acrocephalus 
palustris) 

b 
RL - 

 offene bis halboffe-
ne strukturreiche 
Landschaft, insbe-
sondere Stauden-
säume und Hoch-
staudenfluren; 
 
häufige Brutvogelart 
im Langen Feld  
(34 Brutpaare); 

Verlust eines Brutplat-
zes durch Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung 
von Saumvegetati-
on in Umfeld außer-
halb des Eingriffs-
bereichs, insbeson-
dere im Südosten 
des Langen Feldes 

keine erhebliche 
Verschlechterung 
des Erhaltungszu-
standes der lokalen 
Population; günsti-
ger Erhaltungszu-
stand wird gesichert 

Dorngras-
mücke 
(Sylvia commu-
nis) 

b 
RL - 

 lichte Gebüsche 
und Hochstauden-
fluren in Verbindung 
mit freier Feldflur 
 
häufige Brutvogelart 
im Langen Feld  
(24 Brutpaare) 

Verlust von 1 – 3 Brut-
plätzen durch Bebau-
ung bzw. Nähe zur 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung 
von Saumvegetati-
on in Umfeld außer-
halb des Eingriffs-
bereichs, insbeson-
dere im Südosten 
des Langen Feldes 

keine erhebliche 
Verschlechterung 
des Erhaltungszu-
standes der lokalen 
Population;  
günstiger Erhal-
tungszustand wird 
gesichert 

Feldschwirl 
(Locustella 
naevia) 

b 
RL - 

 lichte Gebüsche 
und Hochstauden-
fluren in Verbindung 
mit freier Feldflur, 
auch Feuchtwiesen 
 
relativ seltene Brut-
vogelart im Langen 
Feld  
(6 Brutpaare) 

Einschränkung der 
Nahrungshabitate; 
keine Brutplätze be-
troffen 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung 
von Saumvegetati-
on in Umfeld außer-
halb des Eingriffs-
bereichs, insbeson-
dere im Südosten 
des Langen Feldes 

keine erhebliche 
Verschlechterung 
des Erhaltungszu-
standes der lokalen 
Population;  
günstiger Erhal-
tungszustand wird 
gesichert 

Bluthänfling 
(Carduelis can-
nabina) 

b 
RL 
V 

 offene bis halboffe-
ne Landschaften mit 
Gebüschen und 
Bäumen; auch Bra-
chen; Brut- und 
Nahrungsbiotope 
oft weit auseinander 
liegend 
 
relativ seltene Brut-
vogelart im Langen 
Feld  
(6 Brutpaare) 

Verlust eines Brutplat-
zes durch Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Gehölzpflanzungen 
und Entwicklung 
von Saumvegetati-
on in Umfeld außer-
halb des Eingriffs-
bereichs, insbeson-
dere im Südosten 
des Langen Feldes 

keine erhebliche 
Verschlechterung 
des Erhaltungszu-
standes der lokalen 
Population;  
günstiger Erhal-
tungszustand wird 
gesichert 

Schafstelze 
(Motacilla flava) 

b 
RL 
V 

 offene gehölzarme 
Landschaften; Wei-
den, Äcker 
 
seltene Brutvogelart 
im Langen Feld  
(3 Brutplätze) 

Verlust von 2 Brutplät-
zen durch Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 3 

Aufwertung des 
Lebensraums durch 
Entwicklung von 
zusammenhängen-
den Bereichen mit 
Grünland und Bra-
chen im Südosten 
des Langen Feldes 
und am Sensenberg 

Erhaltungszustand 
der lokalen Popula-
tion wird gesichert 



62 

ArtengruArtengruArtengruArtengrupppppe / pe / pe / pe / 
ArtArtArtArt    

S
ch
ut
zs
ta
tu
s,
 

S
ch
ut
zs
ta
tu
s,
 

S
ch
ut
zs
ta
tu
s,
 

S
ch
ut
zs
ta
tu
s,
 

G
ef
äh
rd
un
g

G
ef
äh
rd
un
g

G
ef
äh
rd
un
g

G
ef
äh
rd
un
g
    

E
rh
al
tu
ng

s
E
rh
al
tu
ng

s
E
rh
al
tu
ng

s
E
rh
al
tu
ng

s -- --
zu
st
an
d

zu
st
an
d

zu
st
an
d

zu
st
an
d
    

LebensraumaLebensraumaLebensraumaLebensrauman-n-n-n-
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BeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungen    
VerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbestände    
gem.gem.gem.gem. § § § §    44 (1)44 (1)44 (1)44 (1)    
ohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmen    

geplante geplante geplante geplante     
MaßnaMaßnaMaßnaMaßnahhhhmenmenmenmen    

BewertungBewertungBewertungBewertung    

Kiebitz 
(Vanellus vanel-
lus) 

s 
RL 
1 

 großflächige offene 
abwechslungsrei-
che aber nicht zu 
stark strukturierte 
Landschaften 
 
seltener unregelmä-
ßiger Brut- und 
Rastvogel im Lan-
gen Feld 
(2 Brutpaare) 

Beeinträchtigung des 
Lebensraumes durch 
Nähe der geplanten 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 und 3 

Aufwertung des 
Lebensraumes 
durch Entwicklung 
von zusammenhän-
genden Bereichen 
mit Feucht- und 
Frischwiesen im 
Südostteil des Lan-
gen Feldes, Ent-
wicklung von Blüh-
streifen in geeigne-
ten Offenlandberei-
chen, insbesondere 
in der Fuldaaue 
beim Hafen und bei 
Guxhagen 

Erhaltungszustand 
der lokalen Popula-
tion wird durch ge-
plante Biotopver-
besserungsmaß-
nahmen außerhalb 
des Eingriffsbe-
reichs gesichert 
(s. auch Erläuterun-
gen im Anschluss 
an die Tabelle) 

Rebhuhn 
(Perdix perdix) 

b 
RL 
2 

 überwiegend offene 
Landschaften ge-
gliedert durch ein-
zelne Hecken, Rai-
ne und Säume 
 
seltener Brutvogel 
im Langen Feld 
(2 Brutpaare) 

Beeinträchtigung bei-
der vorhandenen 
Brutplätze durch Nähe 
zur geplanten Bebau-
ung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 und 3 

Aufwertung des 
Lebensraumes 
durch Entwicklung 
von Hecken und 
Saumvegetation im 
Umfeld außerhalb 
des Eingriffsbe-
reichs, insbesonde-
re im Südosten des 
Langen Feldes 

Erhaltungszustand 
der lokalen Popula-
tion wird gesichert 
 

Fasan 
(Phasianus 
colchicus) 

b 
RL - 

 überwiegend offene 
Landschaften ge-
gliedert einzelne 
Hecken, Raine und 
Säume 
 
seltener Brutvogel 
im Langen Feld 
(2 Brutpaare) 
 

Beeinträchtigung bei-
der vorhandenen 
Brutplätze durch Nähe 
zur geplanten Bebau-
ung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 und 3 

Aufwertung des 
Lebensraumes 
durch Entwicklung 
von Hecken und 
Saumvegetation im 
Umfeld außerhalb 
des Eingriffsbe-
reichs, insbesonde-
re im Südosten des 
Langen Feldes 

Erhaltungszustand 
der lokalen Popula-
tion wird gesichert 

Greifvogelarten Greifvogelarten Greifvogelarten Greifvogelarten                         
Mäusebussard 
(Buteo buteo) 

s 
RL - 

 Wälder und größere 
Gehölzbestände als 
Bruthabitat in Ver-
bindung mit offener 
Feldflur als Jagd-
habitat 
 
Brut im Nahbereich 
des Langen Feldes, 
Langes Feld ist 
wichtiges Nah-
rungshabitat  

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr.  2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Blühstreifen 

günstiger Erhal-
tungszustand der 
Art wird durch das 
Vorhaben nicht be-
einträchtigt, Jagd-
habitate bleiben im 
räumlichen Zu-
sammenhang aus-
reichend erhalten 
und werden teilwei-
se aufgewertet 
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BeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungen    
VerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbestände    
gem.gem.gem.gem. § § § §    44 (1)44 (1)44 (1)44 (1)    
ohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmen    

geplante geplante geplante geplante     
MaßnaMaßnaMaßnaMaßnahhhhmenmenmenmen    

BewertungBewertungBewertungBewertung    

Rotmilan 
(Milvus milvus) 

s 
RL - 

 Wälder und größere 
Gehölzbestände als 
Bruthabitat in Ver-
bindung mit offener 
Feldflur als Jagd-
habitat 
 
vermutlich Brutvogel 
in östlich angren-
zenden Waldflächen 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr.  2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Blühstreifen 

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 

Schwarzmilan 
(Milvus 
migrans) 

s 
RL 
V 

 Wälder und größere 
Gehölzbestände als 
Bruthabitat in Ver-
bindung mit offener 
Feldflur als Jagd-
habitat, oft in der 
Nähe von Flüssen 
 
vermutlich Brutvogel 
in östlich angren-
zenden Waldflächen 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Blühstreifen 

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 

Baumfalke 
(Falco sub-
buteo) 

s 
RL 
3 

 Wälder, Gehölzbe-
stände als Bruthabi-
tat in Verbindung 
mit offener Feldflur 
und Gewässern als 
Jagdhabitat; Jagd-
habitate oft in sehr 
großen Entfernun-
gen zum Brutplatz 
 
vermutlich Brut in 
Waldflächen östlich 
des Gebiets 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Gehölzen und 
Saumvegetation 
sowie von Blühstrei-
fen 

Erhaltungszustand-
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 

Turmfalke 
(Falco tinnun-
culus) 

s 
RL - 

 halboffene bis offe-
ne Landschaften mit 
Feldgehölzen und 
Baumgruppen, 
Waldrändern; Brut 
auch auf hohen 
Gebäuden 
 
mehrere Brutpaare 
in der Nachbar-
schaft des Gebiets 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Gehölzen und 
Saumvegetation 
sowie von Blühstrei-
fen  

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 

Wanderfalke 
(Falco peregri-
nus) 

s 
RL 
3 

 Brutplätze in Felsen, 
Steinbrüchen, an 
Gebäuden; Jagd im 
freien Flug 
 
Langes Feld ist 
Jagdhabitat 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Gehölzen und 
Saumvegetation 
sowie von Blühstrei-
fen 

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 
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LebensraumaLebensraumaLebensraumaLebensrauman-n-n-n-
sprüchesprüchesprüchesprüche    

BeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungenBeeinträchtigungen    
VerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbeständeVerbotstatbestände    
gem.gem.gem.gem. § § § §    44 (1)44 (1)44 (1)44 (1)    
ohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmenohne Maßnahmen    

geplante geplante geplante geplante     
MaßnaMaßnaMaßnaMaßnahhhhmenmenmenmen    

BewertungBewertungBewertungBewertung    

Sperber 
(Accipiter ni-
sus) 

s 
RL - 

 Brutplätze meist in 
(Nadel-) Wäldern; 
Jagd in gehölzrei-
chen Landschaften  
 
Langes Feld ist 
Jagdhabitat 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Gehölzen und 
Saumvegetation 
sowie von Blühstrei-
fen 

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 

Habicht 
(Accipiter genti-
lis) 

s 
RL 
V 

 Brutplätze in Wäl-
dern, vor allem alte 
Laubholzbestände, 
auch Parkanlagen 
 
Langes Feld ist 
Jagdhabitat 

Einschränkung des 
Jagdhabitats durch 
Bebauung 
 
§ 44 (1) Nr. 2 

Aufwertung von 
Jagdhabitaten au-
ßerhalb des Ein-
griffsbereichs durch 
Entwicklung von 
Blühstreifen 

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten und werden 
teilweise aufgewer-
tet 

Graureiher 
(Ardea cinerea) 

b 
RL 
3 

 Brutplätze in älteren 
Waldbeständen, 
Jagd an Gewässern 
und Gräben, oft 
sehr weit entfernt 
vom Brutplatz, Lan-
ges Feld hat nur 
geringe Bedeutung 
als Jagdhabitat 

keine Beeinträchti-
gung  

keine Maßnahmen 
erforderlich 

Erhaltungszustand 
der Art wird durch 
das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt, 
Jagdhabitate blei-
ben im räumlichen 
Zusammenhang 
ausreichend erhal-
ten 

 
Die Übersicht zeigt, dass durch die Planung für einige Vogelarten Beeinträchti-
gungen während der Brutzeit nicht ausgeschlossen sind. Durch die vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen werden für die betroffenen Arten gleichwertige Le-
bensräume im Nahbereich geschaffen bzw. vorhandene Lebensräume verbessert, 
so dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt bleibt und somit die Verbotstatbestände des § 44 
(1) BNatSchG nicht erfüllt sind. 
 
Von der Planung besonders betroffen ist die Feldlerche. Legt man die hohen Be-
standszahlen der Kartierung von 2005 zu Grunde, so werden durch das geplante 
Gewerbegebiet 29 Brutplätze überbaut und weitere drei Brutplätze wegen der Nä-
he zur geplanten Bebauung und Randbegrünung ggf. nicht mehr genutzt. Ange-
sichts der im Kapitel 3.2.1.3 genannten mittlerweile eingetretenen Verschlechte-
rungen der Lebensbedingungen für die Feldlerche wird der durch die Planung 
verursachte Verlust auf 29 Brutreviere eingeschätzt.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 16161616: : : :     Lebensräume der FeldlercheLebensräume der FeldlercheLebensräume der FeldlercheLebensräume der Feldlerche    

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 17171717::::    Besiedlungsdichte der FeldlercheBesiedlungsdichte der FeldlercheBesiedlungsdichte der FeldlercheBesiedlungsdichte der Feldlerche    
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Zur Sicherung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Feldlerche 
werden Maßnahmen auch außerhalb des Langen Feldes geplant, die zum Ziel 
haben, geeignete Offenlandbereiche innerhalb der betroffenen Lebensräume der 
lokalen Populationen durch Anlage von Blühstreifen oder Blühflächen für die Feld-
lerche aufzuwerten, so dass dort eine höhere Besiedlungsdichte möglich wird (s. 
Kap. 5.3.3.7). 
 
Nach einer Untersuchung der Staatlichen Vogelschutzwarte52 ist die Anlage von 
sog. Blühstreifen ein sehr geeignetes Mittel zur Förderung der Besiedlungsdichte 
der Feldlerche. In diesem Gutachten wird empfohlen, 5-10 m breite Streifen für die 
Entwicklung kurzlebiger Brachevegetation zu entwickeln. Das Steigerungspotenzi-
al durch solche Maßnahmen beträgt etwa 5 Reviere je 10 ha. Für jedes zu kom-
pensierende Revier ist ein ca. 10 m breiter Blühstreifen mit einer Länge von etwa 
100 m anzulegen (also ca. 0,1 ha Blühstreifen pro neu anzusiedelndes Brutpaar). 
Durch die Anlage der Blühstreifen im Nordteil des Langen Feldes (Maßnahme 
Nr. 7, s. Kap. 5.3.3.3) und in anderen Bereichen außerhalb des Eingriffsbereichs 
(Maßnahmen Nr. 11-18, s. Kap. 5.3.3.7) wird der Verlust an Brutplätzen ausgegli-
chen.  
 
Für den Kiebitz, der wie die zuvor beschriebenen Arten durch den Verlust von Of-
fenlandbiotopen betroffen ist, sind in der Nähe seines festgestellten Brutplatzes 
zur Biotopverbesserung die Maßnahmenbereiche 2 und 6 vorgesehen. Er ist emp-
findlich gegenüber vertikalen Strukturen wie die geplante Bebauung und Randbe-
grünung, so dass nicht sicher ist, ob er diese Biotopverbesserungen annimmt. 
Durch die Anlage von Blühstreifen /-flächen insbesondere in den feuchteren Be-
reichen wie die Fuldaaue beim Hafen und nordwestlich von Guxhagen (s. 
Kap. 5.3.3.7) - werden die Lebensraumverhältnisse dort für den Kiebitz verbessert. 
Die Maßnahme in der Fuldaaue beim Hafen liegt in räumlicher Nähe zu weiteren 
biotopverbessernden Maßnahmen in der Gemarkung Sandershausen im Bereich 
der Niestemündung, so dass dort ggf. Synergieeffekte eintreten werden.  
 
Ebenfalls betroffen sind Schafstelze, Rebhuhn und Fasan, die wie die Feldlerche 
an Offenlandbiotope gebunden sind. Durch die vorgesehenen Maßnahmen im 
räumlichen Zusammenhang wie die Entwicklung von Frischwiesen und Feucht-
grünland im Südosten des Langen Feldes und am Sensenberg werden sich die 
Lebensraumbedingungen für Schafstelze, Rebhuhn und Fasan jedenfalls nicht 
verschlechtern.  
 
Für die in der Tabelle nicht aufgeführten Zugvogelarten (s. Kap. 3.2.1.3), die das 
Lange Feld als Rastplatz nutzen, verliert das Gebiet durch die geplante Bebauung 
seine Anziehungskraft als Rastplatz. Wie im Rastvogelgutachten53 nachgewiesen, 
ist das Lange Feld jedoch kein traditionelles Rastgebiet, das von bestimmten Ar-
ten gezielt angeflogen wird. Es kann also angenommen werden, dass die betrof-

                                              
52  Staatliche Vogelschutzwarte Hessen, Rheinlandpfalz, Saarland (VSW) in Zusammenarbeit mit 

der Planungsgruppe für Natur und Landschaft (2010): Grundlagen zur Umsetzungdes Kom-
pensationsbedarfs für die Feldlerche (Alauda arvensis) in Hessen; im Auftrag des Hessischen 
Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen 

53  Haag, H. (2010): Rastvogelkartierung auf dem Gelände des geplanten Gewerbegebiets 'Lan-
ges Feld' im Jahr 2010; im Auftrag der Stadt Kassel 
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fenen Arten andere geeignete Flächen (s. folgende Abbildung) anfliegen werden, 
die im räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen (z. B. Ackerlandschaften 
südlich von Baunatal, in den Gemarkungen Fuldabrück und Lohfelden sowie 
nördlich von Kassel), so dass durch das Vorhaben keine erhebliche Störung die-
ser Arten während der Wanderungszeit (Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 2) erfolgt. 
 

 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 18181818: Offenlandberei: Offenlandberei: Offenlandberei: Offenlandbereiche che che che ((((SchraffurSchraffurSchraffurSchraffur) ) ) ) als potenzielle Räume für die Zugvogelrastals potenzielle Räume für die Zugvogelrastals potenzielle Räume für die Zugvogelrastals potenzielle Räume für die Zugvogelrast    
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Auswirkungen auf Säugetiere 

Wie im Kapitel 3.2.1.3 beschrieben, wurden im Langen Feld nur weit verbreitete 
Säugetierarten mit wenig spezialisierten Lebensraumansprüchen vorgefunden. 
Der Verlust von Offenlandflächen als Lebensraum dieser Arten wird durch die vor-
gesehenen Kompensationsmaßnahmen im Umfeld des Plangebiets (Hecken-
pflanzungen, Gehölzsäume, Grünlandentwicklung) und durch die Anlage von 
Blühstreifen in entfernter gelegenen Bereichen kompensiert.  
 
Beeinträchtigungen von Fledermäusen sind durch den Bau der Erschließungs-
straße im Bereich der Eselsgrabenaue möglich, da lineare Landschaftselemente 
wie der dort vorhandene Ufergehölzstreifen häufig als Leitstruktur und Jagdhabitat 
von Fledermäusen genutzt werden.  
 
Die Planung sieht eine an der schmalsten Stelle über 20 m breite Öffnung unter 
dem Straßendamm vor, in dem der Eselsgraben und der parallele Wirtschaftsweg 
geführt werden. Durchlässe dieser Größe werden von Fledermäusen problemlos 
durchflogen, so dass der Lebensraumzusammenhang entlang des Eselsgrabens 
erhalten bleibt.  
 
Auswirkungen auf Amphibien und Reptilien 

Die möglichen Veränderungen im Bereich der Kachenhohle haben im ungünstigs-
ten Fall den Verlust der Laichbiotope für die dort lebenden Amphibien (Teich-
molch, Erdkröte) und des Lebensraumes der dort festgestellten Libellenarten (s. 
Kap. 3.2.1.3) zur Folge. Deshalb werden Maßnahmen zur Stabilisierung der Was-
serführung der Teiche vorgesehen (s. Kap. 5.3.2.4) und im Bereich der Regen-
rückhaltebecken zusätzliche naturnah gestaltete Kleingewässer als für diese Arten 
geschaffen (s. Kap. 5.3.2.3). 
 
Lebensräume der einzigen im Plangebiet vorkommenden Reptilienart – der Blind-
schleiche – werden durch die Planung nur in sehr geringem Umfang im Bereich 
vorhandener Hecken und Säume am Nordrand des geplanten Gewerbegebiets 
berührt, die nach Umsetzung der Planung unmittelbar an die gewerbliche Bebau-
ung angrenzen und entsprechend abgewertet werden. Durch die vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen im Nahbereich (Randgrünstreifen, Entwicklungsmaß-
nahmen im Waldrandbereich (Maßnahmenbereiche 2 und 6) werden umfangrei-
che neue für diese Art geeignete Lebensräume geschaffen.  
 
Libellen 

Ungünstige Auswirkungen auf die wenigen im Gebiet festgestellten Libellen durch 
die mögliche Verminderung der Wasserversorgung der Quellmulde in der Ka-
chenhohle werden durch die Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserführung 
der Teiche (s. Kap. 5.3.2.4) vermieden. Weitere Verbesserungen werden durch die 
Entwicklung neuer Feuchtbiotope im Bereich der geplanten Rückhaltebecken (s. 
Kap. 5.3.2.3) und durch die Entwicklung von Feuchtzonen entlang des Läusegra-
bens (s. Kap. 5.3.2.5) erzielt.  
 



69 

Sonstige Tierarten 

Durch das geplante Gewerbegebiet werden in sehr geringem Umfang vorhande-
ne Acker- und Wegraine beansprucht, die Lebens- und Ausbreitungsraum für 
Kleintiere – insbesondere Käfer, Heuschrecken, Schmetterlinge und andere Insek-
tenarten sind. Durch die Anlage von Blühstreifen in geeigneten Offenlandberei-
chen im Naturraum werden umfangreiche neue Biotope geschaffen, die über die 
Maßnahmenfläche hinaus eine Aufwertung der angrenzenden Ackerflächen als 
Lebensraum für diese Arten bewirken.  
 
Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen auf streng geschützte Arten 
und europäische Vogelarten 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch das Vorhaben bei Berücksichti-
gung der aufgeführten Maßnahmen (nähere Beschreibung im Kap. 5.3) für die im 
Gebiet vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäischen Vo-
gelarten gem. Art. 1 der EU-VRL entweder keine Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten sind oder zumindest keine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population dieser Arten durch 
die Planung eintreten werden. 
 
 
5.2.2 Klima 

Die klimatischen Auswirkungen der geplanten Bebauung im Langen Feld wurden 
in einem Gutachten54 untersucht und bewertet. Die wesentlichen Aussagen wer-
den im Folgenden zusammenfassend dargestellt und die Folgerungen des Gut-
achters als Zitat aufgeführt: 
 
Auswirkungen auf siedlungsnahes Kaltluftentstehungsgebiet 

� keine nennenswerten kaltluftabflussbedingten kleinklimatischen Veränderun-
gen in Niederzwehren und Rengershausen 

� leicht reduzierte Kaltluftzufuhr im Siedlungsbreich 'Neue Mühle', jedoch ohne 
nachhaltige bioklimatische Zusatzbelastungen (z.B. durch verzögerte nächtli-
che Abkühlung) 

� Verminderung des Kaltluftvolumenstroms im Bereich des Kraftwerksgrabens 
um 30-65%, infolge dessen Verminderung der Kaltluftstromdichte in der Ful-
daaue südlich der A 49 um 6,5-10%, keine Auswirkungen über den Bereich 
'Am Sportzentrum' hinaus Richtung Südstadt und Innenstadt 

 
"Insgesamt kann demnach noch von keiner erheblichen Schwächung des sied-
lungsnahen Kaltluftströmungsgeschehens gesprochen werden. Die allgemein er-
forderlichen Mindestgrößen für Kaltluftströmungsleitbahnen werden in Richtung 
Niederzwehren und Rengershausen eingehalten. Der Abstand zur Bebauung 'Am 
Sandgraben' erreicht nicht ganz den empfohlenen Mindestwert von 400 m. Dies 
kann in diesem Teilbereich aber aufgrund der geringen Bebauungsdichte (im 
Wohngebiet) aus klimaökologischer Sicht akzeptiert werden. 

                                              
54  Ökoplana (2007): Klima- und Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort 'Lan-

ges Feld in Kassel - Niederzwehren (S. 63 ff); im Auftrag der Stadt Kassel, eine Aktualisierung 
des Gutachtens im Hinblick auf die aktuelle bauliche Planung und die Luftschadstoffmes-
sungen  ist vorgesehen, liegt aber noch nicht vor. 
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Die im Rahmenkonzept vorgeschlagenen grünordnerischen Ausgleichsmaßnah-
men sind aus Sicht der Klimaökologie zu begrüßen. Durch die Umwandlung von 
Ackerflächen in Extensivgrünland wird eine intensive Kaltluftbildung auch über den 
Zeitpunkt der Ernte (meist August/September) hinaus erreicht. Auch die Pflanzung 
von Gehölzen/Hecken unmittelbar entlang des Gewerbegebietes ist positiv zu be-
werten. Da sich die Flächen in unmittelbarer Lee-Lage zur Bebauung befinden, er-
geben sich hieraus keine weiteren gravierenden Strömungshindernisse. 
 
Wie die Berechnungen zu den thermischen Aspekten der Planung dokumentieren, 
reicht bei südlicher Anströmung die Warmluftfahne des Gewerbegebietes bis in 
den Bereich Warteküppel. Zur Minimierung dieses Effektes sind möglichst umfang-
reiche bebauungsinterne Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen." 
 
Auswirkungen auf Ventilationsbedingungen im Planungsumfeld: 

� Einschränkung der ortsspezifischen Belüftungssituation infolge der Erhöhung 
der Oberflächenrauigkeit durch die geplante Bebauung; Vermeidung durch 
geeignete räumliche Anordnung der Bebauung möglich 

 
"Wie die Ergebnisse der numerischen Modellrechnungen zu strömungsdynami-
schen Aspekten belegen, ist im Lee der potenziellen Bebauung bei Gebäudehö-
hen von 10 m bis in eine Entfernung von ca. 200 – 240 m mit einer Beeinträchti-
gung der bodennahen Ventilation zu rechnen. D .h. die strömungsdynamischen 
Verhältnisse werden in der bestehenden Bebauung nicht nachhaltig modifiziert. 
Auch entlang der Autobahn A 49 sind keine wesentlich veränderten Ausbreitungs-
bedingungen zu erwarten." 
 
Auswirkungen auf das Kleinklima innerhalb des Plangebiets: 

� 'Wärmeinseleffekt' durch Bebauung und Flächenversiegelung; Zunahme der 
durchschnittlichen Lufttemperaturen innerhalb des Gebiets und im näheren 
Umfeld (bis in eine Entfernung 150 - 300 m) um ca. 1,5 – 3,0°C; Minimierung 
durch Ausgleichswirkung der geplanten Grünachsen, Begrünungsmaßnahmen 
auf den Grundstücken und im Bereich der Verkehrsflächen 

 
"Wie die mikroskaligen Modellrechnungen dokumentieren sind die bebauungsin-
ternen Ventilationsbahnen insgesamt derart dimensioniert, dass sich im weiteren 
Umfeld der Bebauung keine gravierenden klimaökologischen Negativeffekte (Wind-
feld, thermische Umgebungsbedingungen) einstellen werden. 
Zur klimaökologischen Optimierung der Planung wäre jedoch eine Aufweitung der 
zentralen Grünachse von 50 auf 60 m zu empfehlen, um die klimaökologische Ak-
tivwirkung der Grünflächen zu erhöhen. 
Aus klimaökologischer Sicht wäre zudem nicht nur eine zur Haupterschließungs-
achse und zur Grünachse hin abgestaffelte Gebäudehöhe vorteilhaft, sondern 
auch in Richtung des nördlichen Freiraumgefüges." 
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Zielvorstellungen zur Sicherung eines günstigen Eigenklimas innerhalb der ge-
planten Bebauung zur Reduzierung des „Wärmeinseleffektes“    
„Neben großzügigen Grünachsen sind zur Sicherung eines möglichst günstigen 
Eigenklimas auch auf den einzelnen Grundstücken sowie entlang der Erschlie-
ßungsachsen thermisch wirksame Ausgleichsmaßnahmen zu realisieren. ... 
 

Die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Planungsgebietes sind 
aus klimaökologischer Sicht zu begrüßen. So bewirken Dach- und/oder Fassaden-
begrünungen folgende klimaökologischen Positiveffekte: 
� Reduzierung der Luftschadstoffbelastung – insbesondere von Feinstaub – 

durch Erhöhung der schadstoffspezifischen Depositionsgeschwindigkeiten 
partikel- und gasförmiger Spurenstoffe. Durch die geringere Aufheizung der 
Luft über begrünten Dächern ist die vertikale Auftriebsströmung und somit die 
Staubaufwirbelung geringer. Darüber hinaus bilden die Pflanzen einen Filter, in 
dem sich der in der Luft enthaltene Staub absetzt. Letzteres gilt vor allem für 
intensiv begrünte Dächer 

� Dämpfung von Extremwerten der Oberflächentemperaturen  
� Erhöhung der Wasserrückhaltefähigkeit nach Starkregen mit der dadurch be-

dingten Vermeidung von Abflussspitzen in der Kanalisation. Bei Extensivbe-
grünung beträgt der jährliche Wasserrückhalt im Mittel ca. 60% vom Nieder-
schlag, bei Intensivbegrünung sogar bis 85%.“ 

 
 
5.2.3 Immissionen 
5.2.3.1 Lärm 

Die durch das geplante Gewerbegebiet verursachten Lärmimmissionen - verur-
sacht durch die Gewerbenutzung und zusätzlichen Verkehr - wurden in einem 
Gutachten ermittelt (Büro afi, Arno Flörke, Ingenieurbüro für Akustik und Umwelt-
technik, Haltern am See). Entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens soll im 
Bebauungsplan eine Gliederung von zulässigen Betrieben mittels Abstandserlass 
NRW erfolgen. Hierbei wird die gesamte gewerbliche Planfläche in Einzelflächen 
gegliedert. Aufgrund der Abstände dieser einzelnen Flächen zu der umliegenden 
Wohnbebauung werden Betriebe ab einer bestimmten Abstandsklasse von der 
Ansiedlung ausgeschlossen. Die vorhandene gewerbliche Vorbelastung wird der-
art berücksichtigt, dass bei bereits bestehender Ausschöpfung des Richtwertes 
nochmals eine Abstandsstufe reduziert wird (so bei der Wohnbebauung 'Am 
Sandgraben', Ludwig-Noll-Krankenhaus, Wohnbaufläche Karlsbader Straße). Bei 
diesem Verfahren werden bereits im Bauleitverfahren Anforderungen an das E-
missionsverhalten von ansiedlungswilligen Betrieben ersichtlich mit dem Ziel, an 
der vorhandenen schützenswerten Wohnbebauung unter Berücksichtigung der 
bereits bestehenden Vorbelastung die Immissionswerte einzuhalten. Die Festle-
gungen ersetzen nicht den immissionsschutzrechtlichen Nachweis im Bauan-
tragsverfahren, wohl aber wird hier den Betrieben und den Behörden die Möglich-
keit der immissionsschutzrechtlichen Einordnung eines gewerblichen Vorhabens 
gegeben. 
 
Die Beurteilung der Auswirkung der äußeren Erschließungsstraße mit Anschluss 
an die Autobahn erfolgt anhand der Verkehrslärmschutzverordnung, 16. BImSchV, 
in der Immissionsgrenzwerte genannt sind. Bei Grenzwertüberschreitungen wer-
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den im Gutachten geeignete aktive Maßnahmen zur Pegelreduzierung vorge-
schlagen. Verbleiben Überschreitungen, wird im Bauleitverfahren verbindlich die 
Abwicklung und Umsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen an Wohnge-
bäuden geregelt. Die Anspruchsprüfung erfolgt nach der Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung, 24. BImSchV. 
 
Im Plangebiet selbst kann es durch Verkehrsimmissionen nur an der Haupter-
schließungsstraße zu Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005-1, 
Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau, kommen. Im Bebauungsplan werden für 
die betroffenen Fassaden resultierende Bauschalldämm-Maße nach DIN 4109, 
Schallschutz im Hochbau, für Büro- und Wohnnutzung verbindlich festgelegt. 
 
 
5.2.3.2 Luftverunreinigungen 

Die Ergebnisse der Aktualisierung der kleinklimatischen und lufthygienischen Mo-
dellrechnungen des Büros ÖKOPLANA für das Nullfall-Szenario zeigen, dass 
durch den technischen Fortschritt und die prognostizierte Verkehrsabnahme (-5%) 
die PM10-Belastung bis zum Jahr 2020 abnimmt. Im Planfall-Szenario steigt die 
Verkehrsbelastung auf der Frankfurter Straße durch den Gewerbestandort 'Langes 
Feld' von 7.100 Kfz/24 Std. wieder auf 8.600 Kfz/Std. an. Auch nach Realisierung 
des Gewerbestandortes 'Langes Feld' ist deshalb gegenüber dem Ist-Zustand un-
ter alleiniger Berücksichtigung des Verkehrs mit einem Rückgang der Feinstaub-
belastung zu rechnen. 
 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für NO2 dokumentieren, dass die Im-
missionsbelastung gegenüber dem Nullfall-Szenario im Straßenraum zwar leicht 
ansteigt, jedoch unter den Werten des Ist-Zustandes (2010) bleibt. Am westlichen 
Straßenrand der Frankfurter Straße werden im Planfall-Szenario NO2-Werte bis ca. 
29 Fg/m³ berechnet. Östlich der Frankfurter Straße sind im Nahbereich der an-
grenzenden Bebauung NO2-Immissionen bis ca. 28 Fg/m³ zu erwarten. Die Zu-
nahme der Immissionswerte gegenüber dem Nullfall-Szenario beträgt weniger als 
1 Fg/m³. Gegenüber dem Ist-Zustand ist im Planfall-Szenario wie bei PM10 eine 
leichte Immissionsabnahme zu verzeichnen. 
 
Aussagen zu Effekten anlagenbedingter Immissionsbelastungen sind erst bei ge-
nauer Kenntnis der einzelnen Emissionsquellen und Emissionsorte möglich. 
Durch die Auswahl der zulässigen Betriebsarten und emissionsmindernde Fest-
setzungen werden die Auswirkungen als gering eingeschätzt. 
 
 
5.2.4 Boden 

Im Bebauungsplan werden ca. 76 ha als Gewerbe- bzw. Industriegebiet ausge-
wiesen. Bei einer für Gewerbegebiete üblichen Ausnutzung der Grundstücke bis 
zur Grundflächenzahl 0,8, die im Bebauungsplan festgesetzt wird, ist mit einer 
Flächenversiegelung von insgesamt rund 61 ha zu rechnen. Hinzu kommen die 
geplante Zufahrtsstraße von der A 49, die internen Erschließungsstraßen und die 
Ergänzungen des Wegenetzes im Randbereich des geplanten Gewerbegebiets 
(zusammen ca. 19 ha), so dass insgesamt rund 80 ha bisher landwirtschaftlich 



73 

genutzte Böden hoher Ertragsfähigkeit überbaut bzw. versiegelt werden. Auf die-
sen Flächen werden die natürlichen Bodenfunktionen fast vollständig aufgehoben. 
 
Im Bereich der im Bebauungsplan ausgewiesenen internen Grünzüge (zusammen 
ca. 10 ha) bleiben die natürlichen Bodenfunktionen uneingeschränkt erhalten. Die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen (20% der Grundstücke bei GRZ 0,8) wer-
den als Grünflächen gestaltet, so dass auch dort die natürlichen Bodenfunktionen 
weitgehend erhalten bzw. wieder hergestellt werden, auch wenn z. T. umfangrei-
che Veränderungen der Bodenstruktur zu erwarten sind. 
 
Weitere Eingriffe in den Boden sind für den Bau der drei geplanten Regenrückhal-
tebecken im Nahbereich des Gewerbegebiets erforderlich. Hierfür muss das na-
türliche Relief verändert und ggf. Fremdmaterial zur Abdichtung eingebaut wer-
den. Die Becken werden jedoch naturnah gestaltet und begrünt, so dass die na-
türlichen Bodenfunktionen weitgehend wieder hergestellt werden können. 
 
 
5.2.5 Wasser 
5.2.5.1 Oberflächenwasser 

Von dem geplanten Gewerbegebiet werden keine Fließgewässer direkt berührt. 
Die Oberflächenentwässerung der zu erwartenden versiegelten bzw. überbauten 
Flächen von rund 80 ha (s. Kap. 5.2.4) bewirkt jedoch eine wesentliche Erhöhung 
des Oberflächenwasserabflusses aus dem Gebiet. Eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse und der Ein-
schränkungen durch die Lage innerhalb bzw. im Nahbereich des Wasserschutz-
gebiets nicht möglich. 
 
Deshalb sind in den Randbereichen des geplanten Gewerbegebiets drei Rückhal-
tebecken in Form von naturnah zu gestaltenden Erdbecken vorgesehen, so dass 
das anfallende Oberflächenwasser gedrosselt und verzögert an das Fließgewäs-
sersystem abgeben wird. Die Oberflächenentwässerung erfolgt entsprechend 
dem natürlichen Geländeverlauf Richtung Eselsgraben, Läusegraben und Sand-
graben.  
� RRB West: Einleitung in den Eselsgraben:ca. 3.500 m³ 
� RRB Süd: Einleitung in den Läusegraben: ca. 6.500 m³ 
� RRB Ost: Einleitung in Verrohrung des Sandgrabens: ca. 7.000 m³ 
 
Insgesamt ergibt sich ein Rückhaltevolumen von ca. 17.000 m³. Im Bebauungs-
plan werden dafür ca. 5,5 ha Flächen für Versorgungsanlagen ausgewiesen, die in 
die Randbegrünung des Gewerbegebiets eingebunden werden.  
 
Durch die Regenrückhaltebecken wird sichergestellt, dass die Abflüsse auch nach 
Errichtung des Gewerbegebietes die Mengen des unbefestigten Geländes nicht 
überschreiten werden. Inwieweit eine Niederschlagswasserbehandlung vor der 
Einleitung in die o. g. Gewässer erforderlich wird, ist unter Beachtung des DWA 
Regelwerkes M 153 noch zu prüfen. Die relativ große Flächenausweisung für die 
Rückhaltebecken ist aufgrund der Topografie (Hanglagen) und des Erfordernisses 
vorgeschalteter Absetzbecken notwendig.  
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Zum Ausschluss von Schadstoffbelastungen im Niederschlagswasser wird fest-
gesetzt, dass Dacheindeckungen mit Zink, Kupfer und Blei unzulässig sind. Sol-
che Dacheindeckungen würden ansonsten eine aufwändige Vorklärung des von 
den Dachflächen abfließenden Niederschlagswassers erfordern, bevor es in die 
Oberflächengewässer eingeleitet werden könnte. 
 
Da das Regenwasser in den Rückhaltebecken wegen des Trinkwasserschutzge-
biets nicht versickern darf, muss in einer Baugrunduntersuchung geprüft werden, 
ob und wie die Becken durch Fremdmaterial (z.B. durch Einbau einer Tonschicht) 
abzudichten sind.  
 
5.2.5.2 Grundwasser 

Entsprechend den Ergebnissen der Hydrogeologischen Untersuchung55 ist der 
Hauptgrundwasserkörper, der für die Trinkwassergewinnung genutzt wird, im 
größten Teil des geplanten Gewerbegebiets durch mächtige undurchlässige 
Deckschichten gegen Infiltration geschützt, so dass durch das geplante Gewer-
begebiet keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Lediglich am Südostrand 
des Gebiets im Bereich des Läusegrabens reicht die geplante Bebauung in Zonen 
höherer Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers (s. Kap. 3.2.3.3), so 
dass Schutzvorkehrungen erforderlich sind.  
 
Der nördliche Teil des geplanten Gewerbegebiets liegt im vermuteten Einzugsbe-
reich der Quelle 'In der Kachenhohle' (Kraftwerksgraben), der laut geologischem 
Gutachten56 insgesamt ca. 47,4 ha umfasst (s. folgende Abb. 20). Innerhalb die-
ses Bereichs sind entsprechend dem Bebauungsplanentwurf 18,8 ha als gewerb-
liche Bauflächen vorgesehen, die bis zu 80%, also ca. 15 ha überbaut bzw. ver-
siegelt werden können (GRZ 0,8), was rund 32% des Quelleinzugsbereichs ent-
spricht. Es muss also angenommen werden, dass dadurch die Quellschüttung 
entsprechend um ein Drittel vermindert wird.  
 
Die drei Teiche in der Kachenhohle werden zwar nicht aus dem Quellablauf ge-
speist (das Wasser aus der Quelle fließt direkt in den Kraftwerksgraben), sondern 
ausschließlich durch Sicker- bzw. Grundwasser aus der Quellmulde. Durch die 
Verminderung der Wasserzufuhr infolge der Versiegelung im Einzugsbereich kann 
eine entsprechende Verminderung der Wasserzufuhr nicht ausgeschlossen wer-
den, so dass die Gefahr besteht, dass die Teiche im ungünstigsten Fall während 
längerer Trockenperioden trocken fallen könnten. Um dies zu vermeiden, wird die 
Versorgung der Teiche durch Einleitung von Wasser aus der Quelle verbessert (s. 
Kap. 5.3.2.4). 
 

                                              
55  Baugrundinstitut Knierim (2008): Gutachten zur Geologie und Hydrogeologie des Plangebie-

tes Langes Feld; im Auftrag des Magistrats der Stadt Kassel 
56  Baugrundinstitut Knierim (2009): Untersuchungskonzept im Rahmen eines Angebots zur Er-

kundung des Quelleinzugsbereichs; Schreiben vom 22.06.2009 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 19191919: : : :     Quellbereich 'In der Kachenhohle'Quellbereich 'In der Kachenhohle'Quellbereich 'In der Kachenhohle'Quellbereich 'In der Kachenhohle'    

 
Ähnlich wie für den Quellbereich in der Kachenhohle beschrieben, wird sich die 
Flächenversiegelung im Einzugsbereich des Erkebaches auf dessen Wasserfüh-
rung auswirken. Die Erkebachquelle befindet sich nordwestlich des geplanten 
Gewerbegebiets südöstlich des Kompostwerks. Sie führt aber im Gegensatz zur 
Quelle in der Kachenhohle nur temporär Wasser. Der Erkebach hat keine ausge-
prägte vom Wasser bestimmte Vegetation und ist naturfern ausgebaut. Ob das 
geplante Regenrückhaltebecken im Nahbereich oberhalb des Erkebaches zur 
Stabilisierung der Wasserführung im Erkebach beitragen kann, sollte im Rahmen 
der Planung des Beckens geprüft werden. 
 
Verbesserungen für das Schutzgut Wasser sind durch die im Rahmen des Vorha-
bens vorgesehenen Flächen für landschaftspflegerische Maßnahmen und Grün-
züge zu erwarten, auf denen der Wasserhaushalt gegenüber der bisherigen inten-
siven Flächennutzung durch Verminderung des Eintrages von Nähr- und Schad-
stoffen entlastet und der Oberflächenwasserabfluss durch eine dauerhafte Vege-
tationsdecke vermindert wird. 
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5.2.6 Landschaftsbild, Erholung 
5.2.6.1 Landschaftsbild 

Der geplante Gewerbestandort im Langen Feld liegt auf einem Plateau auf ca. 
200 m ü. NN. Aus der Ferne betrachtet bestimmen vor allem die Hanglagen um 
die Hochfläche das Landschaftsbild. Beispielhaft soll dies im folgenden Gelände-
schnitt für die Blickbeziehung von der Weinbergterrasse am Südrand der Kasseler 
Innenstadt verdeutlicht werden, die etwa auf gleicher Höhe wie das Plangebiet 
liegt. Von dort aus sind die nördlichen Hanglagen des Langen Feldes gut erkenn-
bar. Die Hochfläche selbst ist durch die vorhandenen Gehölzbestände in den 
Randlagen weitgehend verdeckt. Durch weitere Entwicklung von Gehölzen im 
Randbereich des geplanten Gewerbegebiets ist eine gute landschaftliche Einbin-
dung möglich, so dass die Gewerbebauten das Erscheinungsbild dieses Bereichs 
nicht störend dominieren werden, vorausgesetzt dass die Höhe der Gebäude die 
Wuchshöhen dieser Gehölzbestände (ca. 10 m) nicht wesentlich übersteigt. 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 20202020: : : :     Geländeschnitte, SichtbeziehungenGeländeschnitte, SichtbeziehungenGeländeschnitte, SichtbeziehungenGeländeschnitte, Sichtbeziehungen    
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Blick von der 
Weinbergterrasse nach 
Süden über die Karlsaue 
auf das Lange Feld 
(Teleaufnahme): 
Das Landschaftsbild wird 
von den Hangflächen um 
das Hochplateau 
bestimmt. Die geplante 
Bebauung wird durch 
vorhandene und geplante 
Gehölzpflanzungen 
großenteils verdeckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick aus der Fuldaaue 
südlich des Langen 
Feldes (Ditterhäuser 
Brücke) nach Nordosten: 
Die geplante Bebauung 
wird von den 
Hangwäldern verdeckt 
 
 
Anders stellen sich die Verhältnisse in den über 200 m ü. NN gelegenen Berei-
chen dar, aus denen die Hochfläche des Langen Feldes teilweise gut zu sehen 
ist, und wo die abschirmende Wirkung der Gehölzbestände am Rand der Hoch-
fläche weniger wirksam ist.  
 
Die folgende Karte (Abb. 22) zeigt, aus welchen Bereichen im Umkreis von 5 km 
um das geplante Gewerbegebiet aufgrund der Höhenlage eine Sichtbeziehung 
dorthin möglich ist. Teilweise vorhandene dazwischen liegende Sichthindernisse 
werden dabei nicht berücksichtigt.  
 
Auch außerhalb dieser 5-km-Zone ist teilweise eine gute Sicht auf das Plangebiet 
möglich, jedoch können Veränderungen der Landschaft durch die geplante Be-
bauung aus diesen Entfernungen betrachtet kaum noch eine störende Dominanz 
im Gesamterscheinungsbild bewirken. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 21212121: : : :     Visuelle EinwirkungsbereicheVisuelle EinwirkungsbereicheVisuelle EinwirkungsbereicheVisuelle Einwirkungsbereiche    

 
 
 
Die in der Karte dargestellten Gebiete, aus denen zumindest teilweise eine Sicht-
beziehung zum Langen Feld möglich ist, werden im Folgenden näher betrachtet: 
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Wilhelmshöhe, Herkules 

Von den Aussichtsterrassen am Herkules ist die Hochfläche des Langen Feldes 
gut sichtbar. Sie liegt allerdings weit außerhalb der Sichtachse (Wilhelmshöher Al-
lee) am Rand des Sichtfeldes und in mehr als 5 km Entfernung, so dass eine Be-
bauung keine störende Fernwirkung und Dominanz im Landschaftsbild bewirken 
wird. 
 

 
 
Helleböhn, Dönche 

Von den höheren Gebäuden in Helleböhn und der Randbebauung an der Dönche 
(documenta urbana), die etwa auf gleicher Höhe oder etwas höher als die Hoch-
fläche des Langen Feldes liegen, ist die Fläche sehr gut zu sehen. Die geplante 
Bebauung wird kaum durch davor liegende Sichthindernisse verdeckt. Sie wird 
sich als helles Band vor die dunkle Kulisse des Söhrewaldes (links im Bild) schie-
ben, jedoch nicht die Horizontlinie überschneiden (hier: Blick von der Hermann-
Mattern-Straße nach Südosten). 
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Brasselsberg, Westrand Nordshausen 

Ähnlich ist die Situation in Brasselsberg, wobei die Wirkung der geplanten Bebau-
ung infolge der größeren Entfernung geringer sein wird (hier: Blick vom Ostrand 
von Brasselsberg über die Dönche nach Südosten). 
 

 
 
Altenbauna / Baunsberg 

Von den am Waldrand des Baunsbergs gelegenen Wohnhäusern in Altenbauna 
ist das Lange Feld als schmales Band vor dem Hintergrund der bewaldeten Berge 
der Söhre sichtbar. Die geplante Bebauung wird somit nicht die Horizontlinie ü-
berschneiden und wegen der relativ großen Entfernung keine störende Dominanz 
im Landschaftsbild bewirken. Der im unten stehenden Foto vom Lärmschutzwall 
nördlich dieser Wohnsiedlung dargestellte Blick stellt dabei den maximal sichtba-
ren Bereich dar, da sämtliche Wohngebäude mit Ausnahme des Hochhauses in 
der Baunsbergstraße tiefer stehen als der Lärmschutzwall. 
 

Die übrigen Wohngebiete von Altenbauna und Kirchbauna liegen tiefer als das 
Lange Feld oder so, dass die dazwischen liegende Bebauung - insbesondere das 
VW-Werk - die Sicht auf das Plangebiet verstellen. 
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Rengershausen 

Aus den nördlichen Bereichen in Rengershausen ist die Sicht auf das Lange Feld 
durch den dicht mit Gehölzen bewachsenen Damm der Autobahn (A 44) verdeckt. 
Jedoch wird die geplante Bebauung von den höher gelegenen Häusern am süd-
östlichen Rand des Ortes aus betrachtet diese Gehölzbestände überragen und 
die bisher mögliche Sicht auf das Stadtgebiet von Kassel teilweise verstellen, oh-
ne dabei die Horizontlinie nördlich des Kasseler Beckens zu überschneiden (hier: 
Blick vom Sportplatz Rengershausen nach Norden). 

 
Dörnhagen 

Die Wohngebiete am Waldrand nördlich des Ortskerns von Dörnhagen liegen 
teilweise über 200 m ü. NN, so dass von dort theoretisch die Sicht auf das Lange 
Feld möglich ist. Der Sichtwinkel ist jedoch so flach, dass die dazwischen liegen-
den Waldbestände östlich und südöstlich des Langen Feldes die geplante Be-
bauung weitgehend verdecken werden (hier: Blick vom Parkplatz an der B 83 
nordöstlich von Dörnhagen nach Nordwesten). 

 
Alle anderen Wohngebiete der Gemeinde Fuldabrück (Bergshausen, Dennhau-
sen, Dittershausen, Ortskern Dörnhagen) liegen tiefer als das Lange Feld. Unter 
der Voraussetzung, dass die Bauhöhen innerhalb des geplanten Gewerbegebiets 
die Wuchshöhe der östlich und südlich angrenzenden Waldbestände im Bereich 
der Fuldatalhänge nicht überschreiten, ist keine visuelle Beeinträchtigung dieser 
Siedlungsgebiete möglich. 
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Die im Kapitel 3.2.5.1 beschriebenen besonders empfindlichen, weithin einsehba-
ren Hanglagen und Randbereiche der Hochfläche des Langen Feldes werden von 
Bebauung frei gehalten. Durch Erhaltung der vorhandenen Feldgehölze im Rand-
bereich der Hochfläche und durch Schließen der Lücken zwischen diesen Be-
ständen zu einem durchgehenden Randgrünstreifen um das geplante Gewerbe-
gebiet in Verbindung mit Beschränkung der Bauhöhen (niedriger als Wuchshöhe 
der Gehölze, also ca. 10 m) und gestalterischen Festsetzungen (Beleuchtung, 
Außenwerbung) kann eine wirksame Eingrünung des Baugebiets und die Vermei-
dung störender Dominanz der Bebauung im Landschaftsbild gewährleistet wer-
den. Die ergänzenden Gehölzpflanzungen sollten möglichst frühzeitig - am besten 
vor Beginn der baulichen Entwicklung - angelegt werden. Aus allen tiefer bis 
gleich hoch gelegenen Bereichen betrachtet kann die Bebauung dadurch weitge-
hend verdeckt und in die den Horizont bildende Waldkuppenlandschaft (Söhre, 
Habichtswald) eingebunden werden. Der weiträumige landwirtschaftlich geprägte 
Charakter der Landschaft wird zumindest in den Hanglagen um das geplante 
Gewerbegebiet erhalten. 
 
Die darüber hinaus vorgesehenen Maßnahmen im Waldrandbereich südöstlich 
des geplanten Gewerbegebiets sowie außerhalb des Langen Feldes (Dorothea-
Viehmann-Park, Kranichholz, s. Kap. 5.3) bewirken dort eine Bereicherung und 
visuelle Aufwertung des Landschaftsbildes. Dasselbe gilt auch für die vorgesehe-
ne Anlage von Blühstreifen in Offenlandbereichen (als artenschutzrechtliche Maß-
nahme für die Feldlerche), die durch ihre Blütenaspekte zu einer Bereicherung der 
betroffenen Räume beitragen werden.  
 
 
5.2.6.2 Erholung 

Durch das geplante Gewerbegebiet wird die Erholungsfunktion des Langen Fel-
des eingeschränkt, das vor allem durch seine Weiträumigkeit in Verbindung mit 
Fernblicken über das Kasseler Becken attraktiv ist. Die Bereiche mit den beson-
ders weiten Panoramablicken am Rand der Hochfläche werden jedoch erhalten. 
Sie sollen zur Kompensation des Verlustes von Erholungsgebieten (Hochfläche) 
aufgewertet und durch ergänzende Wegeverbindungen erschlossen werden. Ziel 
dabei ist es, einen durchgehenden landschaftlich attraktiven 'Panoramaweg' zu 
schaffen, der alle vorhandenen Wegeverbindungen aus den angrenzenden 
Wohngebieten aufnimmt und entlang des Randgrünstreifens um das geplante 
Gewerbegebiet herum führt. Dazu sind zwei Ergänzungen des vorhandenen We-
genetzes am Nord- und am Südostrand des geplanten Gewerbegebiets von zu-
sammen ca. 1.100 m Länge vorgesehen. 
 
Durch die im Kapitel 5.3.2 und 5.3.3 beschriebenen Maßnahmen zur ökologischen 
Aufwertung der verbleibenden Offenlandflächen (naturnahe Gestaltung der Ge-
wässer, Entwicklungsmaßnahmen im Waldrandbereich) wird zugleich der Erho-
lungswert dieser Räume erhöht. 
 
Der Dittershäuser Weg als bisheriger Hauptweg im Bereich der Hochfläche des 
Langen Feldes wird durch das geplante Gewerbegebiet unterbrochen. Er wird in-
nerhalb der Bebauung in Form separater Rad-/ Fußwege parallel zur Haupter-
schließungsstraße geführt. Alternativ dazu kann die beschriebene neu zu schaf-
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fende Wegeverbindung entlang der Ränder außerhalb des Gewerbegebiets ge-
nutzt werden. Der nördliche Teil des Dittershäuser Weges wird künftig die Funkti-
on des Hauptzugangs für den Fuß- und Radverkehr aus Niederzwehren in das 
geplante Gewerbegebiet übernehmen. 
 
Das geplante Gewerbegebiet wird durch zwei zentrale Grünachsen (bisherige 
Wirtschaftswege) untergliedert, in das vorhandene Wegenetz integriert und insge-
samt durchlässig gestaltet. 
 
Die im Kapitel 5.3.3 beschriebenen Maßnahmen außerhalb des Langen Feldes 
(Dorothea-Viehmann-Park, Kranichholz, Anlage von Blühstreifen und Blühflächen) 
bewirken dort eine Bereicherung des Landschaftsbildes und Aufwertung für die 
landschaftsbezogene Erholung. 
 
 
5.2.7 Kulturgüter 

Der Abstand zwischen dem geplanten Gewerbegebiet und dem südwestlich da-
von gelegenen als Kulturdenkmal geschützten Soldatenfriedhof Niederzwehren 
beträgt ca. 170 m. In diesem Abstandsstreifen bleibt die landwirtschaftliche Nut-
zung bestehen. Entlang der Ränder des Gewerbegebiets ist die Entwicklung eines 
Gehölzstreifens zur landschaftlichen Einbindung der Bebauung vorgesehen. So-
mit kann gewährleistet werden, dass die Gedenkstätte durch das Gewerbegebiet 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Das ebenfalls als Kulturdenkmal geschützte Gesamtkunstwerk '7000-Eichen' von 
J. Beuys wird durch die Planung nicht tangiert. Die geschützten Bäume säumen 
als Alleebaumreihen die Dennhäuser Straße ca. 800 m nördlich der geplanten Be-
bauung. 
 
 
5.3 Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung und zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen, Entwicklungsmaßnahmen 

Das Kompensationskonzept ist so aufgebaut, dass – entsprechend den Vorgaben 
des Naturschutzgesetzes (§§ 14/15 BNatSchG) – angestrebt wird, die zu erwar-
tenden Eingriffe soweit wie möglich zu mindern bzw. zu vermeiden (s. 
Kap. 5.3.1.1). Für die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden Maßnahmen 
in funktionalem Zusammenhang im Nahbereich gesucht. Um den Flächenbedarf 
so gering wie möglich zu halten, werden vorrangig Flächen mit hohem Aufwer-
tungspotenzial (Verbesserungen für mehrere Schutzgüter) gewählt. Hier sind vor 
allem die landwirtschaftlich weniger interessanten teilweise staunassen Flächen 
mit relativ hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers im Südosten 
des Langen Feldes zu nennen oder die Uferbereiche des Eselsgrabens und die 
angrenzenden Hanglagen. Ein großer Teil der vorgesehen Maßnahmenflächen ist 
auch im Kompensationsplan zum Landschaftsplan Kassel enthalten (Waldrandbe-
reich im Südosten des Langen Feldes, Hangbereiche am Sensenberg, Eselsgra-
benaue am Keilsberg, Flächen südöstlich der Teiche in der Kachenhohle). 
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5.3.1 Maßnahmen innerhalb des Baugebiets 
5.3.1.1 Maßnahmen auf den Gewerbegrundstücken 

Innerhalb der gewerblich nutzbaren Grundstücksflächen sind hinsichtlich der Ein-
griffsermittlung und der Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Beeinträchti-
gungen folgende Teilbereiche zu unterscheiden, für die unterschiedliche Festset-
zungen getroffen werden: 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444: : : :     BegrünungsmaßnahBegrünungsmaßnahBegrünungsmaßnahBegrünungsmaßnahmen auf den Gewerbegrundstückenmen auf den Gewerbegrundstückenmen auf den Gewerbegrundstückenmen auf den Gewerbegrundstücken    

Teilflächen der GTeilflächen der GTeilflächen der GTeilflächen der Ge-e-e-e-
werbwerbwerbwerbeeeegrundstückegrundstückegrundstückegrundstücke    

Abschätzung der Abschätzung der Abschätzung der Abschätzung der     
FlächeFlächeFlächeFlächennnngrößegrößegrößegröße    

Festsetzungsempfehlungen undFestsetzungsempfehlungen undFestsetzungsempfehlungen undFestsetzungsempfehlungen und    
Umfang der BegrünungsmaßnahmenUmfang der BegrünungsmaßnahmenUmfang der BegrünungsmaßnahmenUmfang der Begrünungsmaßnahmen    

1.)   Gebäude ca. 35% der Grundstücks-
flächen57: 
75,6 ha x 35 % = 26,46 ha 
davon 60% zu begrünen 

extensive Dachbegrünung auf mindestens 
60 % der Dachflächen  
(60 % von 26,46 ha = 15,88 ha) 
 
insgesamt ca. 15,88 ha Gründächer 

2.)   Stellplätze zu erwartende Stellplatz-
zahl gemäß Verkehrsprog-
nose, aufgerundet:  
3.000 Stellplätze, 
ca. 30 m² je Stellplatz ein-
schließlich Zufahrten und 
Begrünung 
(entspricht ca. 12 % der 
Grundstücksflächen) 

Begrünung entsprechend der Stellplatzsat-
zung der Stadt Kassel (Anpflanzung von 
mindestens einem Laubbaum je angefange-
ne 6 Stellplätze, Randbegrünung und Unter-
gliederung bei größeren Anlagen, möglichst 
durchlässige Befestigung in den Flächen au-
ßerhalb des Wasserschutzgebiets58) 
 
insgesamt ca. 9 ha begrünte Stellplätze;  
Anpflanzung von mindestens 500 Bäumen 

3.)   Hof- und Lager-
flächen 

ca. 25,02 ha59 
(entspricht ca. 33% der 
Grundstücksflächen) 

Festsetzung der Anpflanzung eines Laub-
baumes je 1.000 m² Grundstücksfläche au-
ßerhalb der bebauten Flächen sowie der 
Stellplätze und Zufahrten 
 
insgesamt ca. 250 Bäume 

4.)   zu begrünende 
Freiflächen 

20 % der Grundstücksflä-
chen bei GRZ 0,8: 
75,6 ha x 20 % = 15,12 ha 

- Festsetzung der gärtnerischen Gestaltung 
der Freiflächen (20 % der Grundstücke); 

- Festsetzung der gärtnerischen Gestaltung 
der Vorflächen der Gebäude zwischen Bau-
grenze und Straßenbegrenzungslinie mit 
Ausnahme von Zufahrten 

 
insgesamt ca. 15,12 ha Grünflächen 

 
Dachbegrünung 

Im Bebauungsplan wird extensive Dachbegrünung (Substratstärke mindestens 
5 cm) im auf mindestens 60 % aller Dachflächen festgesetzt60. Bei dieser pau-
schalen Festsetzung ist keine Ausnahmeregelung für spezielle Dachformen und 
Dachaufbauten erforderlich.  
 
Gründächer haben in vielerlei Hinsicht positive Wirkungen: 

                                              
57  Von Planquadrat (2009) ermittelte Erfahrungswerte aus vergleichbaren Gewerbegebieten 
58  Etwa 59 % der GE/GI-Flächen liegen außerhalb des WSG, 41 % innerhalb; dementsprechend 

werden die ermittelten Stellplatzflächen in der Bilanz (Kap. 5.4.2) unterschiedlich bewertet 
59  Grundstücksflächen abzüglich Gebäude (1), Stellplätze (2) und begrünte Freiflächen (4): 

75,60 ha – 26,46 - 9,00 ha – 15,12 ha = 25,02 ha 
60  s. auch Klimagutachten Ökoplana, 2007 
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� Verbesserung des Kleinklimas (Verminderung der Oberflächenaufheizung bei 
starker Sonneneinstrahlung, Verdunstung, Staubsedimentation) 

� Rückhaltung und Verdunstung bzw. verzögerter Abfluss von Regenwasser 
� Verbesserung des Erscheinungsbildes der Bauflächen von höher gelegenen 

Standorten aus betrachtet 
� Wiederherstellung von Vegetationsstandorten, Teilausgleich für den Verlust 

von Bodenfunktionen 
� Verbesserung der Wärmedämmung und Schutz der Dachhaut vor Witterungs-

einflüssen 
 
Stellplatzbegrünung 

Für die Stellplätze werden die Regelungen der derzeit gültigen Stellplatzsatzung 
im Bebauungsplan festgesetzt (Anpflanzung von mindestens einem Laubbaum je 
angefangene 6 Stellplätze, Randbegrünung und Untergliederung bei größeren An-
lagen, möglichst durchlässige Befestigung aller Stellplätze außerhalb des Was-
serschutzgebiets.  
 
Die Kronen der im Bereich der Stellplätze anzupflanzenden Bäume werden einen 
Teil der versiegelten Flächen innerhalb der Grundstücke überschirmen und da-
durch das Kleinklima wesentlich verbessern (Verminderung der Aufwärmung der 
Oberflächen, Luftbefeuchtung, Staubsedimentation). 
 
Baumpflanzungen im Bereich der Hof- und Lagerflächen 

Mit Festsetzung der Anpflanzung eines Baumes je 1.000 m² Grundstücksfläche 
außerhalb der mit Gebäuden überstellten Grundstücksflächen sowie der Stellplät-
ze und Zufahrten wird eine Mindestbegrünung der Hof- und Lagerflächen festge-
legt, die für das Kleinklima und für das Erscheinungsbild dieser Bereiche von ho-
her Bedeutung ist (insgesamt Anpflanzung von ca. 250 Bäumen). 
 
Grünflächen auf den Gewerbegrundstücken 

Entsprechend der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahl von 0,8 
sind 20 % der Grundstücksflächen dauerhaft zu begrünen. 
 
Im Hinblick auf das Gesamterscheinungsbild des geplanten Gewerbegebiets und 
die Gestaltung des Straßenraumes wird festgesetzt, dass die Vorflächen der Ge-
bäude zwischen der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie als Grünflächen 
mit Ausnahme notwendiger Zufahrten gärtnerisch zu gestalten sind. Für die Ges-
taltung der zu begrünenden Flächen werden keine weiteren Vorgaben gemacht. 
 
Gestalterische Festsetzungen zu den Gebäuden 

Im Bebauungsplan wird zur Vermeidung störender Fernwirkung und negativer 
Auswirkungen auf nachtaktive Insekten für die Gebäude an den Außenrändern 
des Gewerbegebiets Fassadenbeleuchtung durch textliche Festsetzungen aus-
geschlossen.  
 
Im Hinblick auf die Gestaltung des Straßenraumes sind im Bebauungsplan Fest-
setzungen enthalten, die die straßenseitige Mindestbauhöhe in der Haupterschlie-
ßungsstraße und in den Straßen parallel zum zentralen Grünzug festlegen.  
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5.3.1.2 Begrünung der Verkehrsflächen 

Straßenbaumpflanzungen 

Für die Erschließung des geplanten Gewerbegebiets sind 3 verschiedene Stra-
ßentypen vorgesehen: 
� Haupterschließungsstraße: 3-streifig (Nutzung der mittleren Spur für Linksab-

bieger und als Querungshilfe für Fuß-/Radverkehr), beidseitiger Pkw-
Parkstreifen mit Baumstandorten zwischen den Stellplätzen, beidseitige Fuß/- 
Radwege 

� interne Erschließungsstraßen: 2-streifig, einseitiger Lkw-Parkstreifen mit 
Baumstandorten zwischen den Stellplätzen, einseitiger Gehweg hinter den 
Stellplätzen, einseitiger unbefestigter Streifen auf der den Parkplätzen gegen-
über liegenden Seite (Außenkurvenseite) mit Baumreihe (Pflanzabstand 10 m, 
Verschieben der Baumstandorte für Einfahrten um bis zu 1 m in der Reihe zu-
lässig) 

� Straßen parallel zum Hauptgrünzug: Profil wie interne Erschließungsstraßen, 
jedoch auf der bebauten Seite nur Pkw-Stellplätze mit Baumstandorten dazwi-
schen, einseitiger Gehweg hinter den Pkw-Stellplätzen; Straßenseite zum 
Grünzug: keine Stellplätze, kein Gehweg 

 
Für die Straßenbaumpflanzungen werden folgende Arten empfohlen: 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 5555: : : :     StraßenbäumeStraßenbäumeStraßenbäumeStraßenbäume    

StraßenbäumeStraßenbäumeStraßenbäumeStraßenbäume    
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Linde (Tilia cordata) 

 
Bei Realisierung der oben dargestellten Regelprofile werden insgesamt voraus-
sichtlich 576 Straßenbäume angepflanzt: 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 6666: : : :     Ermittlung der Anzahl der StraßenbäumeErmittlung der Anzahl der StraßenbäumeErmittlung der Anzahl der StraßenbäumeErmittlung der Anzahl der Straßenbäume    

StraßentypStraßentypStraßentypStraßentyp    BaumstandorteBaumstandorteBaumstandorteBaumstandorte    AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl    

Haupterschließungsstraße  
(ca. 700 m) 

beidseitig im Abstand von ca. 15 m 80 

Straßen beiderseits des Grünzugs 
(zusammen ca. 1.900 m) 

- bebaute Seite: alle 15 m 
 

116 
 

sonstige Erschließungsstraßen 
(zusammen ca. 3.100 m) 

- Straßenseite mit Lkw-Stellplätzen 
- Straßenseite ohne Stellplätze 

70 
310 

SummeSummeSummeSumme        576576576576    

 
Die Baumpflanzungen im Nahbereich der Verkehrsflächen leisten neben ihrer ge-
stalterischen Funktion einen wesentlichen Beitrag zur Verminderung der ungünsti-
gen klimatischen Auswirkungen der Flächenversiegelung durch Beschattung die-
ser Flächen. 
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Begrünungsmaßnahmen im Bereich der Anschlussstelle an die A 49 

Die durch den Umbau des Knotenpunktes entfallenden Fahrbahnflächen werden 
entsiegelt und in die angrenzenden Verkehrsgrünflächen einbezogen. Die Flä-
chengröße entspricht in etwa den neu zu bauenden Fahrbahnteilstücken innerhalb 
des Knotenpunktes. 
 
Die neu entstehenden Böschungsflächen im Bereich der Brückenrampen am E-
selsgraben und zwei Restflächen (zwischen Kompostwerk und dem geplanten 
Straßendamm sowie zwischen dem Weg parallel zum Eselsgraben und der ge-
planten Straße) werden mit standorttypischen Gehölzen (Artenliste s. Kap. 5.3.2.1) 
bepflanzt. 
 
5.3.1.3 Anlage von Grünzügen im Gewerbegebiet 

Im Bebauungsplan werden zwei zentral gelegene Grünachsen als öffentliche 
Grünflächen festgesetzt mit zusammen ca. 10 ha. Diese Flächen erfüllen mehrere 
Funktionen: 
� Gliederung und Gestaltung der Bauflächen 
� Förderung der Durchlüftung / Durchblasbarkeit des Baugebiets in der Haupt-

windrichtung entsprechend den Aussagen des Klimagutachtens 
� öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen als Teilausgleich für Überbau-

ung vorhandener Wege sowie Sicherung der Durchlässigkeit des geplanten 
Baugebiets für den Fuß- und Radverkehr 

� Aufenthaltsbereich für die Kurzzeiterholung der im Gebiet Beschäftigten 
 
Die Flächen werden entsprechend den Empfehlungen des Klimagutachtens als 
möglichst offene Grünflächen gestaltet (extensiv gepflegte Rasen- bzw. Wiesen-
flächen) mit Baumpflanzungen in den Randbereichen entlang der Bebauung bzw. 
der Erschließungsstraßen. Innerhalb dieser Flächen werden Rad-/ Fußwege ange-
legt bzw. die vorhandenen Wege ausgebaut. 
 

 
linkes Bild: Blick von der Zufahrt zum Soldatenfriedhof nach Nordosten: geplante Hauptgrünachse 
durch das Gewerbegebiet  
 
rechtes Bild: Zufahrt zum Soldatenfriedhof / Blick nach Südwesten - südwestliche Fortsetzung der 
Hauptgrünachse; geplante Anpflanzung einer Obstbaumreihe links parallel zum Weg 



88 

 
 
 
 
 
 
 
geplanter Grünzug von Südosten nach 
Nordwesten durch das Gewerbegebiet (Blick 
vom Modellflugplatz nach Nordwesten) 
 

 
Eine weitere öffentliche Grünfläche in südöstlicher Verlängerung der geplanten 
Haupterschließungsstraße wird in der gleichen Weise wie für die beiden Haupt-
Grünachsen gestaltet. Sie stellt die Verbindung zwischen der Haupterschlie-
ßungsstraße und dem Weg südöstlich des Gewerbegebiets her. 
 
 
5.3.2 Maßnahmen im Geltungsbereich außerhalb des Baugebiets 
5.3.2.1 Begrünung der Ränder des Gewerbegebiets 

Die vorhandenen Feldgehölzbestände in den Randbereichen der Hochfläche 
bleiben vollständig erhalten und werden durch weitere Pflanzungen zu einem ge-
schlossenen Grüngürtel um die geplante Bebauung ergänzt. Dadurch erfolgt eine 
Einbindung in die umgebende Landschaft, und die Fernwirkung der Bebauung 
wird deutlich vermindert (s. auch Kap. 5.2.6). Im Bebauungsplan werden diese 
Flächen als öffentliche Grünflächen überlagert mit Festsetzungen zur Erhaltung 
bzw. zur Anpflanzung von Gehölzen und sonstigen Begrünungsmaßnahmen (ins-
gesamt 18,27 ha, davon 3,18 ha vorhandene Feldgehölze) zusätzlich zu den oben 
beschriebenen internen Grünzügen). 
 
Um eine möglichst rasche Eingrünung des Baugebiets zu erzielen, sollen die Flä-
chen mindestens zu einem Drittel mit standorttypischen Laubgehölzen bepflanzt 
werden. Die übrigen Flächen können der natürlichen Sukzession überlassen wer-
den (ähnlich der vorhandenen Feldgehölzfläche innerhalb dieses Randgrünstrei-
fens südöstlich des Sandgrabens). Anstatt der Anpflanzung von Gehölzen können 
Teilbereiche auch durch Ablagerung von Gehölzschnitt standorttypischer Arten 
der Selbstbegrünung überlassen werden (sog. Benjes-Hecken). Zum Schutz vor 
Wildverbiss ist in der Anfangszeit eine Einzäunung bzw. Verbissschutz erforder-
lich. Entlang der Außenränder zu den verbleibenden Landwirtschaftsflächen wird 
ein Streifen in unterschiedlicher Breite (mindestens 5 m) als Saumzone (Gras- und 
Staudenflur) entwickelt und von Gehölzaufwuchs frei gehalten. Der im Zuge einer 
früheren Kompensationsmaßnahme verbreiterte Rain parallel zum Weg in der Ka-
chenhohle wird in die Grünflächen einbezogen und erhalten. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 7777: : : :     Gehölzarten für die BepflanzungGehölzarten für die BepflanzungGehölzarten für die BepflanzungGehölzarten für die Bepflanzung    

BäumeBäumeBäumeBäume    
Ahorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Eiche (Quercus robur) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Bäume 2. Ordnung, GroßsträucherBäume 2. Ordnung, GroßsträucherBäume 2. Ordnung, GroßsträucherBäume 2. Ordnung, Großsträucher    
Hasel (Corylus avellana) 
Holunder (Sambucus nigra) 
Salweide (Salix caprea) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Feldahorn (Acer campestre) 
SträucherSträucherSträucherSträucher    
Hundsrose (Rosa canina) 
Weißdorn (Crataegus mongyna) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Hartriegel (Cornus sanguinea) 

 

 
Linkes Bild: Weg entlang des nordöstlichen Randes des geplanten Gewerbegebiets, Blick vom 
Waldrand nach Nordwesten – das Feldgehölz links des Weges wird bis zum Waldrand verlängert 
 
rechtes Bild: Blick vom Weg in der Kachenhohle nach Osten auf die Nordwestecke des geplanten 
Gewerbegebiets (Ackerfläche mit Strohballen); die vorhandenen Feldgehölze am rechten Bildrand 
bilden den Randgrünstreifen um die geplante Bebauung und werden um weitere Pflanzungen in 
der Bildmitte ergänzt 
 
 
5.3.2.2 Ergänzungen des Wegenetzes 

Innerhalb der beiden geplanten Grünachsen, die das Gewerbegebiet von Nordos-
ten nach Südwesten und von Nordwesten nach Südosten durchziehen, werden 
Wege für den Fuß- und Radverkehr ausgebaut und mit dem vorhandenen Wege-
netz außerhalb des Gewerbegebiets verknüpft. Dadurch wird das geplante Ge-
werbegebiet für den nicht motorisierten Verkehr durchlässig gestaltet und die ge-
planten Grünachsen für die Nah- und Kurzzeiterholung erschlossen. 
 
Darüber hinaus wird eine durchgehende Wegeverbindung um das Gewerbegebiet 
geschaffen, die alle vorhandenen auf das Gebiet zulaufenden Wegeverbindungen 
aufnimmt und entlang der Außenränder um die Bebauung herum führt. Folgende 
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Ergänzungen / Neubauten von Wegeverbindungen sind erforderlich (s. auch fol-
gende Karte): 
 
� Südwestrand des Gewerbegebiets von der Unterführung des Dittershäuser 

Weges unter der A 44 bis zum südwestlichen Rand des zentralen Grünzugs 
durch das Gewerbegebiet als Ersatz für das entfallende Teilstück des Ditters-
häuser Weges innerhalb der geplanten Bebauung (ca. 500 m) 

� Nordrand des geplanten Gewerbegebiets zwischen Sandgraben und der 
Haupterschließungsstraße als höhenparallele Ergänzung des 'Panoramawe-
ges' und Ersatz für die entfallenden Wege im nördlichen Teil der geplanten 
Bebauung (ca. 650 m) 

 
Damit bleiben die landschaftlich attraktiven Bereiche am Rand der Hochfläche mit 
reizvollen Fernblicken über das Kasseler Becken weiterhin für die Naherholung 
nutzbar. Durch die vorhandenen und geplanten Gehölzflächen entlang der Ränder 
wird dieser 'Panoramaweg' von Beeinträchtigungen durch die Bebauung soweit 
wie möglich abgeschirmt. Die vorgeschlagene Wegenetzergänzung am Nordrand 
des geplanten Gewerbegebiets wird annähernd höhenparallel auf der von der ge-
planten Bebauung abgewandten Seite der vorhandenen Feldgehölze trassiert, um 
den Weg möglichst attraktiv zu gestalten. An geeigneten Aussichtspunkten wer-
den Sitzplätze eingerichtet und mit Baumgruppen begrünt.  
 



91 

 

 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 22222222: : : :     WegenetzWegenetzWegenetzWegenetz    
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Ergänzung des Wegenetzes am Nordwestrand 
des Gewerbegebiets ('Panoramaweg') 
gelbe Linie: geplanter Weg,  
rote Linie: Rand des Gewerbegebiets 
 
oben links: Beginn des Weges am Aussichts-
punkt 'Wartekuppe' (Wegkreuzung Dittershäuser 
Weg / Weg am Kraftwerksgraben, Blick nach 
Norden) 
oben rechts: mittlerer Teil des Wegs westlich der 
vorhandenen Feldgehölze 
südlich des Sandgrabens (Blick nach Nordost) 
unten links: Nordteil des Wegs (südlich des 
Sandgrabens, Blick nach Südwest) 

 
Der geplante Weg am Südwestrand des Gewerbegebiets in südlicher Verlänge-
rung der Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen und dem Soldatenfriedhof muss die bis-
herigen Funktionen des Dittershäuser Weges, der überbaut wird, übernehmen 
(Erschließung der verbleibenden Landwirtschaftsflächen, Fuß- und Radwegver-
bindung nach Rengershausen und Dittershausen, Naherholungsfunktion). Des-
halb sollte dieser Weg durchgehend asphaltiert werden. 

 
linkes Bild: Weg am Südwestrand des geplanten Gewerbegebiets, Blick nach Süden; geplante 
Verlängerung des Weges bis zur Unterführung unter der A 44 (Bildhintergrund) 
rechtes Bild: Grasweg nördlich parallel zur A 44 zwischen der Unterführung des Dittershäuser We-
ges und der geplanten Verlängerung des Weges am Südwestrand des Gewerbegebiets; Ausbau 
als Ersatz für den entfallenden Dittershäuser Weg 
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5.3.2.3 Regenwasserrückhaltung 

Die Entwässerung des geplanten Gewerbegebiets erfolgt im Trennsystem, wobei 
das Regenwasser in 3 Rückhaltebecken eingeleitet wird (s Kap. 5.2.5), die so 
ausgelegt werden, dass der Abfluss aus den Becken den natürlichen Abfluss aus 
dem Gebiet bei Starkregenereignissen nicht übersteigt. Dadurch wird vermieden, 
dass die betroffenen Fließgewässer (Eselsgraben, Sandgraben und Läusegraben) 
stoßweise mit großen Wassermengen belastet werden, die Schädigungen des 
Gewässerbettes durch Erosion und insgesamt Erhöhungen der Hochwasserpegel 
zur Folge hätten.  

 
links oben: Standort des 
Regenrückhaltebeckens West (hinter der 
Wegeinmündung von den Aussiedlerhöfen), 
Blick nach Nordwesten 
 
rechts oben: Standort des RRB Ost, Blick 
nach Nordwesten; rechts im Bild: Gehölzbe-
stände im Sandgraben 
 
links unten: Standort des RRB Süd (Blick nach 
Osten); rechts im Bild: Gehölzbestand auf 
dem Damm der A 44, links und in der 
Bildmitte: Gehölze in der Läusegrabenmulde 

 
Die Rückhaltebecken werden als Erdbecken angelegt, mit möglichst flachen Bö-
schungen in das vorhandene Relief eingefügt und durch Einsaat begrünt. In den 
Stauräumen wird sich dem Standort angepasste Feuchtvegetation entsprechend 
der Überflutungshäufigkeit und –dauer von selbst entwickeln. In den Randberei-
chen außerhalb der Stauräume werden Teilbereiche mit standorttypischen Laub-
gehölzgruppen (Artenliste s. Kap. 5.3.2.1) locker überstellt. 
 
Die Regenrückhaltebecken sollen über die primäre Aufgabe der Wasserrückhal-
tung hinaus weitere ökologische Funktionen erfüllen, insbesondere im Hinblick auf 
die Entwicklung von Feuchtstandorten und Kleingewässern als Ersatz für mögli-
che Beeinträchtigungen der vorhandenen Teiche in der Kachenhohle. Sie dienen 
somit auch als Ausweichlebensraum für Amphibien und somit als Artenschutz-
maßnahme (CEF).  
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Da die technische Planung der Regenrückhaltebecken erst im Rahmen der weite-
ren Planung der Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt, werden im Bebau-
ungsplanverfahren nur allgemeine Festsetzungen ohne genaue Lokalisierung der 
Maßnahmen getroffen und entsprechend in der Bilanzierung berücksichtigt: 
� Gestaltung der Becken als begrünte Erdbecken 
� Anlage von mindestens 500 m² naturnahe Kleingewässer 
� Entwicklung von mindestens 3.000 m² Feuchtbrachflächen 
 
Die Festlegung der Flächengrößen für die Neuanlage von naturnahen Kleinge-
wässern und Feuchtbrachflächen orientiert sich an der Größe der vorhandenen 
Teiche und Feuchtzonen in der Kachenhohle, die möglicherweise durch die Ver-
minderung der Wasserversorgung beeinträchtigt werden (s. Kap. 5.2.1.1 und 
5.2.5.2), wofür durch Neuanlage eine entsprechende Kompensation sichergestellt 
werden soll. In diesen neu zu entwickelnden Feuchtbereichen können sich ähnli-
chen Pflanzengesellschaften wie im Umfeld der Teiche in der Kachenhohle entwi-
ckeln (insbesondere Rohrkolbenröhricht, Mädesüß-Hochstaudenfluren, Seggen-
riede). 
 
Die günstigsten Voraussetzungen für die Anlage von kleinen Wasserflächen und 
Feuchtvegetation sind im Bereich des geplanten Rückhaltebeckens am Läuse-
graben südöstlich des geplanten Gewerbegebiets gegeben, da hier die Hangnei-
gung am geringsten ist. Außerdem besteht ein räumlicher Zusammenhang mit 
den geplanten Feuchtzonen am Läusegraben. Hier kann voraussichtlich der ü-
berwiegende Anteil der erforderlichen Kleingewässerflächen im nordöstlichen Teil 
der im Bebauungsplan für die Rückhaltung ausgewiesenen Fläche untergebracht 
werden. Allerdings ist wegen der Nähe zur Autobahn beidseitig am Fuß des Stra-
ßendammes ein Amphibienschutzzaun erforderlich, der die Tiere in den vorhan-
denen großzügigen Durchlass des Läusegrabens leitet, so dass der Lebensraum-
zusammenhang zu den Waldflächen auf den Fuldatalhängen gesichert werden 
kann. Die erforderlichen Feuchtbrachflächen sind gegebenenfalls auf alle drei ge-
planten Regenrückhaltebecken zu verteilen.  
 
5.3.2.4 Maßnahmen im Bereich des Feuchtbiotops in der Kachenhohle 

(Maßnahmenbereich Nr. 1 im Plan) 
Wie im Kapitel 5.2.5.2 beschrieben, muss davon ausgegangen werden, dass die 
Quellschüttung und der Sickerwasseraustritt in der Kachenhohle infolge der Flä-
chenversiegelung im Einzugsbereich vermindert wird, so dass die Wasserversor-
gung der Teiche zumindest in längeren Trockenperioden nicht gesichert wäre. Um 
ein Trockenfallen der Teiche zu vermeiden, soll das aus der Quelle ablaufende 
Wasser durch geringfügige Modellierung teilweise in die Teiche eingeleitet werden 
anstelle der bisherigen direkten Ableitung über den Wegeseitengraben Richtung 
Kraftwerk. Damit kann die Wasserversorgung der Teiche und deren Wasserquali-
tät verbessert und die Gefahr des Austrocknens vermindert werden. Um die Was-
serzufuhr für alle drei Teiche zu verbessern, ist es erforderlich, Verbindungsmul-
den zwischen den Teichen zu modellieren, so dass das überlaufende Wasser 
dem nächsten Teich zugeführt wird. Die Funktionsfähigkeit der Verbindungen 
muss ca. alle 5 Jahre überprüft werden (Veränderungen durch Erosion oder durch 
Verlandung).  



95 

 
linkes Bild: Quellaustritt in der Kachenhohle 
rechtes Bild: Wegeseitengraben mit Brunnenkresseröhricht westlich der Teiche, in den bisher das 
Quellwasser eingeleitet wird 
 
Die Sohle des Kraftwerksgrabens (Wegeseitengraben westlich der Teichanlage), 
in den derzeit das gesamte Quellwasser eingeleitet wird, wird durch kleine Ab-
flusshindernisse angehoben, so dass der Wasserentzug aus den angrenzenden 
Flächen verringert wird, und das dort vorhandene Brunnenkresseröhricht erhalten 
werden kann. Dazu ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. 
 
Zur Minderung des Nährstoffeintrags in die bereits stark eutrophierten Teiche in 
der Kachenhohle wird die südöstlich angrenzende bisher als Acker genutzte Flä-
che in Dauergrünland umgewandelt. 

 
linkes Bild: Teichanlage in der Kachenhohle mit umgebendem Weidengebüsch und südöstlich 
angrenzender Ackerfläche 
rechtes Bild: starker Algenwuchs in den Teichen in der Kachenhohle durch hohen Nährstoffgehalt 
des Wassers 
 
Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Kassel. Der nördliche Teil (an-
grenzend an die Teiche in der Kachenhohle) ist im Landschaftsplan als potenziel-
ler Kompensationsbereich dargestellt. Im Flächennutzungsplan ist sie bis auf den 
Bereich um die Teiche als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
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5.3.2.5 Aufwertung der Waldrandzone und des Läusegrabens  

(Maßnahmenbereich Nr. 2 im Plan) 
Die Waldränder im Südosten des Langen Feldes sind durch schroffe Grenzlinien 
zwischen Hochwald und Landwirtschaftsflächen gekennzeichnet. Waldmantelge-
büsch und Krautsäume sind bisher nicht vorhanden.  

Waldrand am Ostrand des Langen Feldes ohne Waldsaumzone 
 
Zur ökologischen Aufwertung dieser Bereiche wird parallel zum Waldrand ein 20 - 
30 m breiter Streifen mit standortgerechten Laubgehölzen (Bäume 2. Ordnung 
und Sträucher) und dazwischen bzw. davor liegenden Gras- und Staudenfluren 
entwickelt. Dadurch werden in Verbindung mit den vorhandenen Feldgehölzen 
und den unten beschriebenen angrenzenden Biotopentwicklungsmaßnahmen 
(Anlage von Feuchtbiotopen am Läusegraben und von Extensivgrünland) zu-
sammenhängende, vielfältige, mit der offenen Landwirtschaftsfläche verzahnte 
Bereiche geschaffen, die als Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
(insbesondere Vögel, Insekten, Kleinsäuger) von Bedeutung sind. In gleicher Wei-
se wird die östlich angrenzende Fläche im Waldrandbereich in der Gemarkung 
Fuldabrück-Dennhausen (s. Kap. 5.3.3.2) umgestaltet. 
 
Die dem Waldrand vorgelagerten zu Staunässe neigenden Flächen bis zum Läu-
segraben werden bereits teilweise als Grünland genutzt. Die dazwischen liegen-
den bisher noch ackerbaulich genutzten Bereiche werden als extensive Frischwie-
sen entwickelt (kein Düngemittel- und Pestizideinsatz). Dadurch können die Le-
bensraumbedingungen für am Boden brütende Vogelarten deutlich verbessert 
werden. Diese Maßnahme ist aufgrund des Artenschutzes erforderlich (CEF-
Maßnahme zur Lebensraumverbesserung vor allem für den Kiebitz, der in diesem 
Bereich als Brutvogel festgestellt wurde sowie für Vogelarten der Hecken- und 
Waldränder) und daher dem Eingriff vorlaufend auszuführen.  
 
Besonders (stau-)nasse Standorte finden sich im Nahbereich des Läusegrabens. 
Diese Flächen sollen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen und für die 
Entwicklung von Feuchtvegetation genutzt werden. Durch Aufweitung des Gra-
benbettes in Verbindung mit dem Rückbau vorhandener Entwässerungsgräben 
und der Anhebung der Sohle des Läusegrabens werden neue Feuchtzonen ge-
schaffen, die einer naturnahen Entwicklung überlassen werden, so dass sich Röh-
richt und Hochstauden entwickeln können. Dafür ist ggf. eine wasserrechtliche 
Genehmigung erforderlich. 
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oben links: Feuchtgrünland südöstlich des 
Läusegrabens 
 
unten links: als Entwässerungsgraben 
ausgebauter Läusegraben (Blick nach 
Nordwesten) 
 
unten rechts: staunasse Ackerflächen im 
Südostteil des Langen Feldes beim 
Läusegraben (Blick nach Südwesten) 
 

 
Am Läusegraben nördlich der Unterquerung der A 44 wird eine ca. 30-40-jährige 
Fichtenanpflanzung durch Herausnahme von Einzelbäumen schrittweise in ein na-
turnahes Feldgehölz aus standorttypischen Laubholzarten umgewandelt und in 
die umgebenden Gehölzbestände und Sukzessionsflächen integriert. 

 

linkes Bild: Fichtenbestand am Läusegraben nördlich der A 44, Blick von Westen 
rechtes Bild: Blick von Nordosten, im Vordergrund der Läusegraben 
 
Im Landschaftsplan ist das gesamte Gebiet als potenzieller Kompensationsbe-
reich dargestellt. Die Entwicklung von Grünland und die Aufwertung der Wald-
saumzone entsprechen der Darstellung des Flächennutzungsplans (Grünfläche). 
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Die Stadt Kassel konnte innerhalb dieses Maßnahmenbereichs drei Grundstücke 
(zusammen ca. 1,4 ha, davon ca. 0,55 ha Acker) bisher nicht erwerben, so dass 
die Umsetzung der im Plan dargestellten Maßnahmen dort nicht gesichert ist. 
Deshalb werden diese nicht städtischen Grundstücke bei der Bilanzierung nicht 
berücksichtigt. Um auszuschließen, dass auf den Privatgrundstücken durch 
Brachfallen und Verbuschen die Lebensraumfunktionen für Offenlandarten beein-
trächtigt werden, werden Gehölze auf die im Plan dargestellten Bereiche (Wald-
randzone und vorhandene Feldholzinseln) beschränkt und für die übrigen Flächen 
mit Ausnahme der Feuchtzonen entlang des Läusegrabens eine landwirtschaftli-
che Nutzung festgesetzt.  
 
5.3.2.6 Aufwertung Eselsgrabenaue / Sensenberg (nördlicher Teil) 

(Maßnahmenbereich Nr. 3 im Plan) 
Die Flächen am Westhang des Sensenbergs werden bisher als Acker genutzt. Die 
Ackernutzung reicht bis dicht an die Uferböschung des Eselsgrabens heran. Ufer-
säume sind kaum vorhanden.  
 
Durch Umwandlung der Hangflächen in Dauergrünland und Entwicklung eines 
mindestens 10 m breiten Ufersaumes am Eselsgraben als Feuchtbrache / Hoch-
staudenflur wird der gesamte Bereich ökologisch aufgewertet, der Eselsgraben 
und der Erkebach von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaftsfläche entlastet 
und der Boden vor Erosion geschützt. Diese Maßnahme dient zugleich dem Ar-
tenschutz (CEF-Maßnahme), insbesondere der Lebensraumverbesserung für die 
Schafstelze, die im nordwestlichen Randbereich des geplanten Gewerbegebiets 
mit zwei Brutpaaren erfasst wurde. Daher ist die Umsetzung dem Eingriff vorlau-
fend durchzuführen. 
 
Die innerhalb der Maßnahmenfläche vorhandenen Feldgehölze, Frischwiesen und 
Feuchtbrachen werden erhalten und in die Gesamtmaßnahme einbezogen. Die 
vorhandene Ebereschenreihe am Südwestrand der Fläche wird ebenfalls erhalten 
und durch Nachpflanzungen von Obstbäumen oder Ebereschenarten ergänzt.  
 
Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Kassel. Sie ist im Landschaftsplan 
als potenzieller Kompensationsbereich dargestellt. Die Umgestaltung als Grünflä-
che entspricht der Darstellung des Flächennutzungsplans. 
 

links oben: Eselsgraben mit südöstlich angrenzenden Ackerflächen bis dicht an die Uferzone 
rechts oben: Grünlandbrache und Hochstaudenfluren am Sensenberg südlich des Erkebachs 
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links: Ebereschenallee an der Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen 
rechts: Lücke in der Ebereschenallee im nordwestlichen Abschnitt 
 
5.3.2.7 Südliche Erweiterung des Dorothea-Viehmann-Parks 

(Maßnahmenbereich Nr. 4 im Plan) 
Der im Zusammenhang mit dem Bau des Wohngebiets am Goldbach entwickelte 
Dorothea-Viehmann-Park wird derzeit nach Süden auf bisher als Acker genutzten 
Flächen am Westrand des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 'Langes Feld' 
erweitert. Die Fläche ist Teil eines Grünzugs, der von der Stadtgrenze im Süden 
zwischen den Siedlungsflächen von Ober- und Niederzwehren bis an die Alten-
baunaer Straße reicht und dort an den Grünzug parallel zur Bahntrasse anschließt. 
Die Erweiterungsfläche befindet sich im Eigentum der Stadt Kassel. Sie ist im 
Landschaftsplan als potenzieller Kompensationsbereich ausgewiesen. Die Um-
gestaltung als Grünfläche entspricht der Darstellung des Flächennutzungsplans. 
Die Fläche wird als großzügiges Wiesengelände mit mehreren Baum- und Ge-
hölzgruppen gestaltet und durch neue Wege in südlicher Verlängerung der vor-
handenen Hauptwege für die Naherholung erschlossen.  
 
Für die inzwischen bereits umgesetzte Planung ergibt sich laut Schreiben der Un-
teren Naturschutzbehörde vom 21.04.2010 entsprechend der Kompensationsver-
ordnung ein Netto-Biotopwertgewinn von insgesamt 152.439 Wertpunkten, die als 
Ausgleich für die Eingriffe im Langen Feld angerechnet werden. Voraussetzung für 
diese Bewertung ist, dass die als Frischwiese zu entwickelnde Teilfläche zweimal 
jährlich gemäht und das Schnittgut abtransportiert wird. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 23232323: : : :     SüdlicheSüdlicheSüdlicheSüdliche Erweiterung des Dorothea Erweiterung des Dorothea Erweiterung des Dorothea Erweiterung des Dorothea----ViehmannViehmannViehmannViehmann----ParksParksParksParks    

Stadt Kassel, Umwelt- und Gartenamt (2010): Ausschnitt aus dem Planentwurf für den 2. Bauab-
schnitt des Dorothea-Viehmann-Parks  
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linkes Bild: Blick vom 1. BA des Dorothea-Viehmann-Parks nach Süden auf die bis Winter 2009 
noch als Acker genutzte Erweiterungsfläche 
rechtes Bild: südliche Erweiterungsfläche des Dorothea-Viehmann-Parks (inzwischen realisiert) 
 
5.3.3 Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
5.3.3.1 Aufwertung der Eselsgrabenaue am Keilsberg 

(Maßnahmenbereich Nr. 5 im Plan) 
Auf der im Plan dargestellten bisher als Acker genutzten Fläche in der Eselsgra-
benaue westlich des Keilsbergs ist die Anlage eines Hochwasserrückhaltebe-
ckens geplant61. Im Zusammenhang mit dem Bau dieser Anlage soll die Fläche 
über das für die Funktion eines Rückhaltebeckens erforderliche Maß hinaus auf-
gewertet werden durch Entwicklung von Feuchtvegetation / Feuchtbrachen und 
Kleingewässern im Sohlenbereich des geplanten Beckens. Die Fläche befindet 
sich im Eigentum der Stadt Kassel. Sie ist im Landschaftsplan als potenzieller 
Kompensationsbereich und im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt. 

 

 
links: Standort des Rückhaltebeckens am Eselsgraben westlich des Keilsbergs (Blick nach Südos-
ten) vor Baubeginn 
rechts: fertig gestelltes Rückhaltebecken (August 2011) 
 

                                              
61  Das Hochwasserrückhaltebecken wurde inzwischen fertig gestellt (Sommer 2011) 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 24242424: : : :     Hochwasserrückhaltebecken KeilHochwasserrückhaltebecken KeilHochwasserrückhaltebecken KeilHochwasserrückhaltebecken Keilssssbergbergbergberg    

Kasseler Entwässerungsbetrieb (2009): 
Antrag auf wasserrechtliche Plangenehmigung gem. § 31 (3) WHG; Bearbeitung: PLF, Kassel 
 
5.3.3.2 Aufwertung des Waldrandbereichs (Gemarkung Fuldabrück) 

(Maßnahmenbereich Nr. 6 im Plan) 
In gleicher Weise wie für den Maßnahmenbereich Nr. 2 (s. Kap. 5.3.2.5) beschrie-
ben und begründet wird die unmittelbar östlich anschließende Fläche im Wald-
randbereich in der Gemarkung von Fuldabrück-Dennhausen umgestaltet. Da die-
se Maßnahme aus Artenschutzgründen erforderlich ist, ist sie dem Eingriff vorlau-
fend auszuführen (CEF-Maßnahme).  

linkes Bild: Blick von Südwesten auf den nördlichen Teil der Fläche (Gemarkung Dennhausen) 
rechtes Bild: Blick von Norden auf den Südteil der Fläche (Gemarkung Dennhausen) 
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Die Stadt Kassel erwirbt die Grundstücke mit Ausnahme von zwei Flurstücken 
(zusammen ca. 0,66 ha) im Nordteil des Maßnahmenbereichs. Wie beim Maß-
nahmenbereich 2 beschrieben, werden auch diese Flächen bei der Bilanzierung 
nicht berücksichtigt.  
 
5.3.3.3 Entwicklung von Blühstreifen im Nordteil des Langen Feldes 

(Maßnahmenbereich Nr. 7 im Plan) 
Im Nordteil des Langen Feldes werden die verbleibenden Landwirtschaftsflächen 
als Lebensraum für die Feldlerche und andere Offenlandarten aufgewertet. Die 
Maßnahmen haben zum Ziel, die Besiedlungsdichte für am Boden brütende Arten 
zu erhöhen, die Bruterfolge zu verbessern und damit den Erhaltungszustand der 
lokalen Populationen dieser Arten im Langen Feld zu stabilisieren.  
 

 
Dazu werden Blühstreifen auf 
Wegeparzellen angelegt. Diese Wege 
haben infolge des Zusammenlegens von 
Flurstücken keine Erschließungsfunktion 
mehr und sind somit entbehrlich.  
 
 
Feldrain bzw. Grasweg im Nordteil des Langen 
Feldes, der als Blühstreifen entwickelt wird 
 

 
Durch jährliches Umbrechen und Eggen der Flächen außerhalb der Brutzeiten sol-
len ungestörte Bereiche mit lückenhafter Vegetationsdecke geschaffen werden, 
die sich als Brutplätze für Bodenbrüter eignen. Da diese Maßnahme aus Arten-
schutzgründen erforderlich ist, ist sie dem Eingriff vorlaufend auszuführen (CEF-
Maßnahme). 
 
Wie in den Abbildungen 16 und 17 (Kap. 5.2.1.3) dargestellt, ist die Besiedlung in 
diesen Bereichen unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch vertikale 
Elemente (Bebauung, Gehölze, Hochspannungsleitung) mit 2,8 - 3,1 Brutpaaren 
je 10 ha derzeit deutlich niedriger als auf der offenen Hochfläche (3,4 – 4,0 Brut-
paare / 10 ha) und somit steigerungsfähig62 (auf 6-10 Brutreviere/10 ha gemäß 
Gutachten der Staatlichen Vogelschutzwarte). Die vorgesehenen Blühstreifen 
(insgesamt ca. 0,67 ha) bieten Lebensraum für ca. sieben Brutpaare. 
Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Kassel. 

                                              
62  VSW (2010): Grundlagen zur Umsetzung des Kompensationsbedarfs für die Feldlerche in 

Hessen: je neu zu schaffendes Brutrevier sind ca. 0,1 ha Blühstreifen erforderlich 
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5.3.3.4 Aufwertung Eselsgrabenaue / Sensenberg (südlicher Teil) 

(Maßnahmenbereich Nr. 8 im Plan) 
Die bisher als Acker genutzte Fläche reicht bis an die Uferböschungen des Esels-
grabens. Wie für den nördlich angrenzenden Maßnahmenbereich Nr. 3 beschrie-

ben und begründet, wird auch auf 
dieser Fläche der Uferbereich 
entlang des Eselsgrabens in einer 
Breite von mindestens 10 m als 
Feuchtbrache entwickelt und die 
östlich anschließenden Hanglagen in 
Dauergrünland umgewandelt. Die 
Stadt Kassel erwirbt die Fläche.  
 
 
Eselsgraben am Sensenberg, Blick nach 
Norden: Ackerflächen reichen bisher bis an 
die Uferböschungen 
 

 
5.3.3.5 Entwicklung öffentlicher Grünflächen im 'Kranichholz' 

(Maßnahmenbereich Nr. 9 im Plan) 
Das Kranichholz ist eine isoliert gelegene landwirtschaftlich genutzte Fläche am 
westlichen Ortsrand von Niederzwehren, die im Westen von der Bahntrasse, im 
Süden vom Grunnelbach und im Osten von der Bebauung umschlossen wird. Im 
Norden und Westen grenzen Gartengrundstücke und kleine Pferdeweiden an. Die 
Fläche ist derzeit nur über einen schmalen Weg am Nordrand erreichbar, der von 
der Straße 'Am Kranichholz' zum Weg parallel zur Bahn führt. Am Ostrand der Flä-
che wurde 2010 ein Wanderweg angelegt, der später über den Grunnelbach hin-
weg eine Verbindung zum Dorothea-Viehmann-Park herstellen soll. Diese Verbin-
dung ist derzeit nur als Provisorium in Form von Trittsteinen im Bachbett vorhan-
den. Das Kranichholz soll ein wichtiges Bindeglied zwischen den vorhandenen 
Grünzügen entlang der Bahnlinie, dem Grunnelbach und dem Dorothea-
Viehmann-Park werden. Diese Wegeverbindung ist nicht Bestandteil der Kompen-
sationsmaßnahme für das Lange Feld.  
 
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Kassel. Es ist im Land-
schaftsplan als potenzieller Kompensationsbereich dargestellt. Die Umgestaltung 
als Grünfläche entspricht der Darstellung des Flächennutzungsplans. Am Süd- 
und Ostrand der Fläche verläuft eine 60-KV-Stromleitung und ein Steuerkabel (s. 
Bestandsplan), die von der Maßnahmenplanung nicht berührt werden. 
 
Ähnlich wie für den Dorothea-Viehmann-Park beschrieben (s. Kap. 5.3.2.7), soll 
der Bereich 'Kranichholz' als öffentliche Grünfläche für die Naherholung entwickelt 
werden. Dazu wird die bisherige Ackerfläche in eine Wiese umgewandelt und mit 
Baumgruppen begrünt.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 25252525: : : :     EntwicEntwicEntwicEntwicklung öffentlicher Grünflächen im Kranichholzklung öffentlicher Grünflächen im Kranichholzklung öffentlicher Grünflächen im Kranichholzklung öffentlicher Grünflächen im Kranichholz    

 
rechtes Bild: Blick über die 
Fläche nach Südosten; rechts 
im Bild: Ufergehölze am Grun-
nelbach 
 
 
unten links: Blick von Süden 
über den Grunnelbach 
(Einmündung Goldbach) auf 
die Fläche 
 
unten rechts: neu angelegter 
Weg am Ostrand der Fläche 
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5.3.3.6 Anlage eines Feldraines mit Obstbäumen beim Soldatenfriedhof 

(Maßnahmenbereich Nr. 10 im Plan) 
In südwestlicher Verlängerung der geplanten Hauptgrünachse durch das Gewer-
begebiet wird der Zugangsweg zur Gedenkstätte am Keilsberg durch die Anpflan-
zung einer Obstbaumreihe in Verbindung mit der Verbreiterung des südwestlichen 
Wegraines auf 6 m für die Naherholung und als vernetzendes Landschaftselement 
aufgewertet (Anpflanzung von 14 Obstbäumen, Pflanzabstand zwischen den 
Bäumen ca. 10 m, Abstand zur Landwirtschaftsfläche: ca. 4 m).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zufahrtsweg zum Soldatenfriedhof, Blick nach 
Südwesten: auf der linken Seite des Wegs soll 
ein ca. 6 m breiter Rain angelegt und eine Obst-
baumreihe angepflanzt werden. 

 
 
5.3.3.7 Anlage von Blühstreifen/-flächen außerhalb des Langen Feldes 

(Maßnahmenbereiche Nr. 11 – 18 im Plan) 
Die durch das geplante Gewerbegebiet zu erwartenden Lebensraumverluste der 
Feldlerche und anderer Offenlandarten werden durch Anlage von Blühstreifen 
bzw. -flächen auch außerhalb des Langen Feldes im räumlichen Zusammenhang 
der lokalen Populationen (s. Kap. 3.2.1.3) verbessert. Aufgrund der Landschafts-
struktur im Bereich dieser geplanten Blühstreifen ist eine deutliche Steigerung der 
Besiedlungsdichte möglich. 63 
 
Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 BNatSchG müssen diese 
Maßnahmen vor Realisierung des Vorhabens durchgeführt werden (CEF-Maß-
nahmen).  
 
Durch die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Maßnahmen werden 22-25 neue 
Brutreviere geschaffen. 
 

                                              
63  Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung (BÖF) (2010): Erfassung der Feldlerche 

(Alauda arvensis) auf Teilflächen im Bereich der Stadt Kassel; im Auftrag der Stadt Kassel  
Klapp – Büro für Umweltplanung (2011): Faunistische Bestandserfassung Vögel (Aves), Kas-
sel-Nordshausen; im Auftrag der Stadt Kassel 
Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (VSW) in Zusammen-
arbeit mit der Planungsgruppe für Natur und Landschaft (2010): Grundlagen zur Umsetzung 
des Kompensationsbedarfs für die Feldlerche (Alauda arvensis) in Hessen; im Auftrag des 
Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen 



106 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 8888: : : :     Maßnahmen für die FeldlercheMaßnahmen für die FeldlercheMaßnahmen für die FeldlercheMaßnahmen für die Feldlerche und andere Offenlandarten und andere Offenlandarten und andere Offenlandarten und andere Offenlandarten außerhalb des Langen Fe außerhalb des Langen Fe außerhalb des Langen Fe außerhalb des Langen Felllldesdesdesdes    

 

NrNrNrNr
. . . .     

BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung    FlurstückFlurstückFlurstückFlurstück    
GrGrGrGröööößeßeßeße    
[m²][m²][m²][m²]    

MaßnahmeMaßnahmeMaßnahmeMaßnahme    
AufwertungspotenzAufwertungspotenzAufwertungspotenzAufwertungspotenziiiialalalal    
für die Feldlerche für die Feldlerche für die Feldlerche für die Feldlerche 
((((BrutreviereBrutreviereBrutreviereBrutreviere))))    

11 nördlich Ha-
senhecke 

Gemarkung Wolfsanger, 
Flur 005, 
Flurst. 78/28, 79/28 

5.795 Anlage einer 
Blühfläche 

3 

  Blick von Nordwesten   
 

12 Höheweg  
Ihringshausen 

Gemarkung Ihringshausen, 
Flur 017, 
Flurst. 79/21 

1.279 Anlage eines 
Blühstreifens 

1 - 2 

  

Blick von Südosten  
 

13 Parkvorfeld 
Wilhelmshöhe 

Gemarkung Wahlershausen,  
Flur 001,  
Flurst. 1/2 tlw. 

4.009 Anlage eines 
Blühstreifens 

3 - 4 

  

Blick von Osten  
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NrNrNrNr
. . . .     

BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung    FlurstückFlurstückFlurstückFlurstück    
GrGrGrGröööößeßeßeße    
[m²][m²][m²][m²]    

MaßnahmeMaßnahmeMaßnahmeMaßnahme    
AufwertungspotenzAufwertungspotenzAufwertungspotenzAufwertungspotenziiiialalalal    
für die Feldlerche für die Feldlerche für die Feldlerche für die Feldlerche 
((((BrutreviereBrutreviereBrutreviereBrutreviere))))    

14 Fuldaschleife 
Hafen 

Gemarkung Kasseö,  
Flur 032,  
Flurst. 20/1 tlw., 33/17 tlw. 

3.114 Anlage eines 
Blühstreifens 

3 

  

Blick von Süden  
 

15 Südrand 
Brasselsberg 

Gemarkung Nordshausen,  
Flur 010,  
Flurst. 118/5 tlw.  

1.834 Anlage eines 
Blühstreifens 

2 

  

Blick von Norden  
 

16 Untere Mor-
genbreite 
südlich 
Nordshausen 

Gemarkung Nordshausen,  
Flur 007,  
Flurst. 151/34 tlw. 

1.107 Anlage eines 
Blühstreifens 

1 

  

Blick von Osten  
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NrNrNrNr
. . . .     

BezeichnungBezeichnungBezeichnungBezeichnung    FlurstückFlurstückFlurstückFlurstück    
GrGrGrGröööößeßeßeße    
[m²][m²][m²][m²]    

MaßnahmeMaßnahmeMaßnahmeMaßnahme    
AufwertungspotenzAufwertungspotenzAufwertungspotenzAufwertungspotenziiiialalalal    
für die Feldlerche für die Feldlerche für die Feldlerche für die Feldlerche 
((((BrutreviereBrutreviereBrutreviereBrutreviere))))    

17 Erdwall III 
südlich 
Nordshausen 

Gemarkung Nordshausen,  
Flur 12,  
Flurst. 4/2 telw., 99 tlw., 75 tlw., 
78 tlw., 6, 76/3 tlw., 77, 58/1 tlw., 
58/2 tlw., 57/1 tlw., 7, 56/1 tlw., 8, 
9, 95/22 tlw., 55 tlw., 54/2 tlw., 
212/14 tlw. 

73.715 Entwicklung 
als Blühfläche 

> 5 

  

Blick vonNordwesten  
 

18 Im Hecken-
lande nord-
westlich Gux-
hagen 

Gemarkung Guxhagen, Flur 1,  
Flurst. 69/1 tlw. 

4.394 Anlage von 
2 Blühstreifen 
(Abstand: ca. 
100 m) 

4 

  

Blick von Süden  
 
Die Blühstreifen werden jährlich außerhalb der Brutzeiten möglichst im Herbst ge-
pflügt und geeggt, so dass ungestörte Bereiche mit lückenhafter Vegetationsde-
cke geschaffen werden, die sich als Brutplätze für Bodenbrüter eignen. Düngemit-
tel- und Herbizideinsatz sind nicht zulässig. 
 
Im Bereich des Erdwalles III hat sich vorübergehend eine hohe Siedlungsdichte 
der Feldlerche entwickelt (sieben Brutpaare64). Es ist allerdings künftig durch die 
Vegetationsentwicklung ein deutlicher Rückgang der Besiedlungsdichte auf die im 
Umfeld vorhandenen Werte zu erwarten. Durch die vorgesehenen Maßnahmen 
wird das vorhandene Potenzial nachhaltig gesichert. Die Anzahl der durch die 
Maßnahme nachhaltig gesicherten Brutreviere wird auf mindestens fünf geschätzt. 
 

                                              
64  Büro Klapp (2010): Kassel-Nordshausen – Bestandserfassung Vögel; im Auftrag der Stadt 

Kassel / Umwelt- und Gartenamt 
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Dazu wird jährlich etwa die Hälfte der Gesamtfläche (also ca. 3,8 ha) umgebro-
chen, wobei die zu bearbeitenden zusammenhängenden Teilflächen ca. 1 ha um-
fassen sollen. Die übrigen dazwischen liegenden Flächen werden nur gemäht. 
Somit würden jährlich mindestens drei Blühflächen mit ca. 1 ha geschaffen.  
 
Alle aufgelisteten Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Kassel. Sie wer-
den im Rahmen der Maßnahme eingemessen und markiert. 
 
5.3.3.8 Entwicklung einer Sukzessionsfläche am Waldrand 

(Maßnahmenbereich Nr. 19 im Plan) 
Wie im Kapitel 3.2.1.2 beschrieben, sind im Südosten des Langen Feldes Nadel-
holzbestände ohne Waldmantel vorhanden, die z. T. durch Windwurf geschädigt 
sind. Zur Sicherung der Waldränder und ökologischen Bereicherung wird vor den 
Nadelwaldbeständen eine bisher als Acker genutzte Fläche der natürlichen Suk-
zession überlassen, so dass sich dort längerfristig ein Waldmantel entwickeln 
wird. Der Randbereich zur verbleibenden Landwirtschaftsfläche wird als Kraut-
saum entwickelt und von Gehölzen frei gehalten. Das Grundsück ist im Eigentum 
der der Stadt Kassel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick von Westen auf den Waldrand des 
Nadelholzbestands 
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5.3.4 Übersicht und Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 
5.3.4.1 Maßnahmenübersicht 

In der folgenden Abbildung sind die im Kapitel 5.3. beschriebenen Maßnahmen-
flächen im Umfeld des Plangebiets außer den geplanten Blühstreifen und –flächen 
dargestellt und unterschieden hinsichtlich der Anrechenbarkeit als naturschutz-
rechtlicher Ausgleich. 
 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 26262626: : : :     Übersicht und Zuordnung der landschaftspflegerischen MaÜbersicht und Zuordnung der landschaftspflegerischen MaÜbersicht und Zuordnung der landschaftspflegerischen MaÜbersicht und Zuordnung der landschaftspflegerischen Maßßßßnahmennahmennahmennahmen    
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Innerhalb der in der Abbildung dargestellten Flächen sind folgende Maßnahmentypen vorgesehen (s. auch Plan 'Landschaftspflegerische 
Maßnahmen und Festsetzungen im Anhang):  
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 9999: : : :     MaßnahmentypenMaßnahmentypenMaßnahmentypenMaßnahmentypen    

Nr.Nr.Nr.Nr.    Maßnahmenbeschreibung, ZieleMaßnahmenbeschreibung, ZieleMaßnahmenbeschreibung, ZieleMaßnahmenbeschreibung, Ziele    erforderliche Pflegeerforderliche Pflegeerforderliche Pflegeerforderliche Pflege    Beobachtung, ErfolgskoBeobachtung, ErfolgskoBeobachtung, ErfolgskoBeobachtung, Erfolgskonnnntrolletrolletrolletrolle    FunktionFunktionFunktionFunktion    

S1 Erhaltung vorhandener Gehölzbestände und Säume Rückschnitt der Gehölze bei Be-
darf, jährliches Schlegeln der 
Säume 

--- Schutz-/ Erhaltungsmaßnahme, 
kein Ausgleich 

S2 Erhaltung von Feuchtvegetation und Kleingewässern / 
Stabilisierung des Wasserhaushaltes durch Einleitung 
von Quellwasser in die Teiche und Verlangsamung 
des Abflusses im Kraftwerksgraben 

Freihaltung der Uferbereiche und 
Röhrichtbestände von Gehölzauf-
wuchs; Rückschnitt der Gehölzbe-
stände bei Bedarf 

Überprüfung Funktionsfähig-
keit der Wassereinleitung von 
der Quelle in die Teiche bzw. 
zwischen den Teichen 

Verminderung der Eingriffswirkung, 
Schutz-/ Erhaltungsmaßnahme, 
kein Ausgleich 

S3 Erhaltung von Frischwiesen Mahd 2 x jährlich, 
Abtransport des Mähguts 

--- Schutz-/ Erhaltungsmaßnahme, 
kein Ausgleich 

S4 Erhaltung von Rainen und Krautfluren 1x jährlich Schlegeln zum Verhin-
dern von Gehölzaufwuchs 

--- Schutz-/ Erhaltungsmaßnahme, 
kein Ausgleich 

A1 Anlage von Feldgehölzen bzw. Waldmantelgebüsch 
einschließlich Saumzone (Gras- und Staudenfluren) 
auf bisherigen Ackerflächen; Bepflanzung von min-
destens 1/3 der Fläche mit standortgerechten Laub-
gehölzen 

Rückschnitt der Gehölze bei Be-
darf; 
1x jährlich Schlegeln der Säume 

--- naturschutzrechtlicher Ausgleich; 
im Waldrandbereiche auch Arten-
schutzmaßnahme (CEF) 

A2 wie A1, jedoch auf bisher als Grünland genutzten Flä-
chen 

wie A1 --- wie A1 

A3 Entwicklung von Feuchtvegetation (Röhricht, Hoch-
stauden, Feuchtbrachen) auf bisherigen Ackerflächen  

abschnittsweise Beseitigung von 
Gehölzaufwuchs in mehrjährigem 
Abstand 

--- naturschutzrechtlicher Ausgleich 
und  
Artenschutzmaßnahme (CEF) 

A4 wie A3, jedoch auf bisher als Grünland genutzten Flä-
chen  

wie A3 --- wie A3 

A5 Umwandlung von Nadelgehölzbeständen in naturnahe 
Laubgehölzbestände mit Saumzone 

wie A1 --- naturschutzrechtlicher Ausgleich 

A6 Umwandlung von Ackerflächen in Frischwiesen Mahd 2 x jährlich,  
Abtransport des Mähguts 

--- naturschutzrechtlicher Ausgleich; 
im Waldrandbereich und am 
Westhang des Langen Feldes 
auch Artenschutzmaßnahme (CEF) 
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Nr.Nr.Nr.Nr.    Maßnahmenbeschreibung, ZieleMaßnahmenbeschreibung, ZieleMaßnahmenbeschreibung, ZieleMaßnahmenbeschreibung, Ziele    erforderliche Pflegeerforderliche Pflegeerforderliche Pflegeerforderliche Pflege    Beobachtung, ErfolgskoBeobachtung, ErfolgskoBeobachtung, ErfolgskoBeobachtung, Erfolgskonnnntrolletrolletrolletrolle    FunktionFunktionFunktionFunktion    

A7 Anlage von öffentlichen Grünflächen mit Rasen / Wie-
sen und Gehölzpflanzungen 

regelmäßige Grünflächenpflege 
(Mahd) je nach Nutzungsintensität; 
Baum- und Gehölzpflege; 
Mahd 2.x jährlich und Abtransport 
des Schnittguts der als Frischwie-
sen festgesetzten Flächen im Be-
reich des Dorothea-Viehmann-
Parks und des Kranichholzes 

--- naturschutzrechtlicher Ausgleich 

A8 Umwandlung von ehemaligen Wegeparzellen in Blüh-
streifen 

1x jährlich Pflügen und Eggen  Zählung der Brutreviere der 
Feldlerche alle 5 Jahre  

naturschutzrechtlicher Ausgleich 
und Artenschutzmaßnahme (CEF) 

A9 naturnahe Gestaltung der Regenrückhaltebecken, 
Anlage von mindestens 500 m² naturnahe Kleinge-
wässer und mindestens 3.000 m² Feuchtbrachen 

Mahd der Frischwiesen 2x jährlich, 
Abtransport des Mähguts; 
Schlegeln der Feuchtbrachen 1x 
jährlich 

Erfassung des Zustandes der 
Kleingewässer und Röhricht-
flächen sowie der Amphibien-
vorkommen in den Kleinge-
wässern alle 5 Jahre 

naturschutzrechtlicher Ausgleich 
und Artenschutzmaßnahme (CEF) 

A10 Anpflanzung von Bäumen / Baumgruppen Überprüfung der Bäume im Rah-
men der Verkehrssicherungs-
pflicht; Pflegeschnitt jährlich in den 
ersten 5 Jahren 

--- naturschutzrechtlicher Ausgleich 

A11 Anlage von Blühstreifen und Blühflächen auf Landwirt-
schaftsflächen im Naturraum außerhalb des Langen 
Feldes (in Abbildung 25 nicht dargestellt) 

1x jährlich Pflügen und Eggen  Zählung der Brutreviere der 
Feldlerche alle 5 Jahre  

naturschutzrechtlicher Ausgleich 
und Artenschutzmaßnahme (CEF) 

G1 Entsiegelung und Begrünung entfallender Fahrbahn-
abschnitte im Bereich der Anschlussstelle Nie-
derzwehren (Gehölzpflanzung, Landschaftsrasen) 

Mahd der Rasenflächen 2 x jähr-
lich; Rückschnitt der Gehölze bei 
Bedarf 

--- Eingriffsminderung, Berücksichti-
gung bei der Eingriffsermittlung für 
die Verkehrsflächen 

G2 Böschungsbegrünung an der geplanten Erschlie-
ßungsstraße (Gehölzpflanzung, Landschaftsrasen) 

Mahd der Rasenflächen 2 x jähr-
lich; Rückschnitt der Gehölze bei 
Bedarf 

--- wie G1 
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5.3.4.2 Zuordnung der Maßnahmen 

Entsprechend den Ergebnissen der Biotopwertbilanz (s. Kap. 5.4.2) werden die 
Ausgleichsmaßnahmen folgendermaßen den Eingriffen zugeordnet: 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 10101010: : : :     EiEiEiEingriffsanteile öffentliche Erschließung / Baugrundstückengriffsanteile öffentliche Erschließung / Baugrundstückengriffsanteile öffentliche Erschließung / Baugrundstückengriffsanteile öffentliche Erschließung / Baugrundstücke    

EingriffsbewertungEingriffsbewertungEingriffsbewertungEingriffsbewertung    öffentliche Erschliöffentliche Erschliöffentliche Erschliöffentliche Erschlieeeeßungßungßungßung    Baugrundstücke Baugrundstücke Baugrundstücke Baugrundstücke     

Defizit (Biotopwertpunkte, gerundet) 1,4 Mio.  4,7 Mio.  

Anteil am Gesamtdefizit 23 % 77 % 

 
Funktional sind durch die geplante Verkehrserschließung vor allem die westlichen 
Hanglagen des Langen Feldes und die Eselsgrabenaue betroffen. Deshalb wer-
den der öffentlichen Erschließung die geplanten Ausgleichsmaßnahmen in den 
Maßnahmenbereichen Nr. 3, 5 und 8 sowie außerdem im Maßnahmenbereich 6 
(Waldrandbereich in der Gemarkung Fuldabrück) zugeordnet, deren Aufwer-
tungspotenzial ungefähr dem ermittelten Defizit von 1,4 Mio. Biotopwertpunkten 
entspricht.  
 
Alle anderen Ausgleichsmaßnahmen (in den Maßnahmenbereichen 1, 2, 4, 7, 9-
19) sowie die öffentlichen Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs und die 
Maßnahmen in den Regenrückhaltebecken werden den Eingriffen im Bereich der 
Baugrundstücke zugeordnet. Entsprechend werden die Kosten der Maßnahmen 
aufgeteilt (s. Tabelle 17 am Ende von Kapitel 7). 
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5.4 Verbleibende Beeinträchtigungen 

5.4.1 Verbleibende Beeinträchtigungen der Schutzgüter 

In der folgenden Tabelle werden zusammenfassend die durch das Vorhaben zu 
erwartenden Eingriffe und Beeinträchtigungen den vorgesehenen Vorkehrungen 
und Maßnahmen gegenübergestellt: 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 11111111: : : :     Gegenüberstellung Eingriffe / KompensationGegenüberstellung Eingriffe / KompensationGegenüberstellung Eingriffe / KompensationGegenüberstellung Eingriffe / Kompensation    

Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Pflanzen, Tiere, Lebensräume 

Verlust von ca. 95 ha strukturarmen Acker-
flächen durch Bebauung und Erschließung 
des geplanten Gewerbegebiets, Verlust 
von Lebensraum für Offenland bewohnen-
de Arten (insbesondere der Feldlerche), 
voraussichtlicher Verlust eines Kiebitz-
Brutplatz (mögliche Beeinträchtigung 
durch Nähe des Gewerbegebiets), Verlust 
eines regional bedeutsamen Zugvogel-
rastplatzes 

- Aufwertung verbleibender Landwirtschaftsflächen im 
Umfeld des Plangebiets durch Entwicklung von 
Grünland 

- Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Offen-
landarten (insbesondere der Feldlerche) durch Ent-
wicklung von Blühstreifen im Nordteil des Langen 
Feldes und in weiteren Offenlandbereichen im betrof-
fenen Naturraum 

Verminderung des Biotopwerts vorhande-
ner Feldgehölze durch Bebauung angren-
zender Offenlandflächen 

- Entwicklung neuer Feldgehölze mit umgebender 
Saumvegetation und Sukzessionsflächen, Vernet-
zung der Flurgehölze 

- Aufwertung des Waldrandbereichs im Ostteil des 
Planungsraumes  

mögliche Beeinträchtigung des Feuchtbio-
tops in der Kachenhohle durch Minderung 
der Wasserversorgung infolge der Flä-
chenversiegelung im Einzugsbereich 

- Stabilisierung der Wasserführung der Teiche durch 
Einleiten von Quellwasser, das bisher direkt über den 
Kraftwerksgraben abfließt 

- Verlangsamung des Abflusses und Vergrößerung der 
Feuchtzonen im Kraftwerksgraben durch Einbau von 
kleinen Abflusshindernissen 

- Entwicklung von Feuchtzonen entlang des Läuse-
grabens 

- Entwicklung von Feuchtbiotopen in den geplanten 
Rückhaltebecken 

Beeinträchtigung / Zerschneidung der  
Eselsgrabenaue und der Hanglagen des 
Sensenbergs durch die geplante Erschlie-
ßungsstraße 

- Offene Führung des Eselsgrabens unter geplantem 
Brückenbauwerk zusammen mit Wirtschaftsweg pa-
rallel zum Eselsgraben 

- Aufwertung der Eselsgrabenaue durch Entwicklung 
von Feuchtbrachen / Hochstaudenfluren im Uferbe-
reich auf bisherigen Ackerflächen 

- Umwandlung der Ackerflächen in den Hanglagen 
des Sensenbergs in Dauergrünland (Vermeiden der 
Erosion und des Nährstoffeintrags in das Gewässer) 

- naturnahe Gestaltung des geplanten Rückhaltebe-
ckens in der Eselsgrabenaue westlich des Keilsbergs 
(Anlage von Kleingewässern und Feuchtbrachen im 
Sohlenbereich) 

Kompensation der Eingriffe im Hinblick auf die Lebensräume und Arten der GKompensation der Eingriffe im Hinblick auf die Lebensräume und Arten der GKompensation der Eingriffe im Hinblick auf die Lebensräume und Arten der GKompensation der Eingriffe im Hinblick auf die Lebensräume und Arten der Geeeehölze, Säume, hölze, Säume, hölze, Säume, hölze, Säume, 
Feuchtbiotope und Grünland durch die vorgesehenen Maßnahmen Feuchtbiotope und Grünland durch die vorgesehenen Maßnahmen Feuchtbiotope und Grünland durch die vorgesehenen Maßnahmen Feuchtbiotope und Grünland durch die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb und im Nainnerhalb und im Nainnerhalb und im Nainnerhalb und im Nahhhhbereich bereich bereich bereich 
des Plangebiets des Plangebiets des Plangebiets des Plangebiets mömömömögggglich; lich; lich; lich; KompKompKompKompensation ensation ensation ensation der Beeinträchtigung von Offenlandarten der Beeinträchtigung von Offenlandarten der Beeinträchtigung von Offenlandarten der Beeinträchtigung von Offenlandarten durch Anlage von durch Anlage von durch Anlage von durch Anlage von 
Blühstreifen und Blühflächen in anderen Bereichen des  betroffenen NBlühstreifen und Blühflächen in anderen Bereichen des  betroffenen NBlühstreifen und Blühflächen in anderen Bereichen des  betroffenen NBlühstreifen und Blühflächen in anderen Bereichen des  betroffenen Naaaaturraumsturraumsturraumsturraums 
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Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

Bebauung in weithin einsehbarer Plateau-
lage, Sichtbarkeit insbesondere von den 
südwestlichen Stadtteilen von Kassel (Hel-
leböhn, Brasselsberg, Nordshausen) und 
teilweise von Rengershausen, stark einge-
schränkt auch von Dörnhagen und Alten-
bauna (Baunsberg) 
 

- Freihalten der besonders empfindlichen Randlagen 
der Hochfläche von Bebauung 

- Entwicklung eines zusammenhängen Grüngürtels 
um die geplante Bebauung durch Erhaltung und Er-
gänzung von Feldgehölzen 

- Begrenzung der Bauhöhen entsprechend den topo-
grafischen Verhältnissen und der möglichen Ab-
schirmung durch Gehölze / Wald 

- gestalterische Festsetzungen für die geplante Be-
bauung (Ausschluss von Fassadenbeleuchtung an 
den Außenrändern des Gewerbegebiets) 

Verlust des weiträumigen, durch Landwirt-
schaft geprägten Charakters der Land-
schaft im Bereich der Hochfläche  

- Freihaltung der Aussichtslagen im Randbereich der 
Hochfläche 

- Neugestaltung / Bereicherung des Landschaftsbildes 
durch Entwicklungsmaßnahmen im Randbereich des 
Gewerbegebiets, am Läusegraben, im Waldrandbe-
reich und in den westlichen Hanglagen 

Verlust von siedlungsnahen Erholungsflä-
chen 

- Erhaltung / Wiederherstellung bzw. Ergänzung des 
für die Naherholung nutzbaren Wegenetzes, insbe-
sondere Ausbau eines durchgehenden 'Panorama-
weges' entlang der Ränder der Hochfläche  

- durchlässige Gestaltung des geplanten Gewerbege-
biets, Verknüpfung mit dem vorhandenen Wegenetz 

- Entwicklung von 2 zentralen für die Erholung nutzba-
ren Grünachsen mit Fuß-/ Radwegeverbindungen in-
nerhalb des Gewerbegebiets 

- Anpflanzung von Obst- bzw. Alleebäumen entlang 
von Wegen (Sensenberg, Soldatenfriedhof) 

- Anlage neuer siedlungsnaher Grün- und Erholungs-
flächen in Niederzwehren (südliche Erweiterung des 
Dorothea-Viehmann-Parks, Kranichholz) 

Kompensation der zu erwartenden Eingriffe möglich, keine verbleibenden erheblichen BeeinträchtKompensation der zu erwartenden Eingriffe möglich, keine verbleibenden erheblichen BeeinträchtKompensation der zu erwartenden Eingriffe möglich, keine verbleibenden erheblichen BeeinträchtKompensation der zu erwartenden Eingriffe möglich, keine verbleibenden erheblichen Beeinträchti-i-i-i-
gungengungengungengungen    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Klima 

Verminderung der Kaltluftbildung und Er-
höhung der durchschnittlichen 
Oberflächentemperaturen durch 
Überbauung / Flächenversiegelung 
(ca. 80 ha) 

- Vermeidung von Eingriffen in Kaltluftentstehungs- 
und Abflussgebiete in der klimaökologisch wirksa-
men Frischluftleitbahn in den westlichen Hanglagen 
des Langen Feldes 

- Verminderung der Oberflächenaufheizung durch 
Dachbegrünung  
(60% der Dachflächen, ca. 26 ha) 

- Beschattung von versiegelten Flächen durch An-
pflanzung von Bäumen in den Erschließungsstraßen 
(576 Bäume), im Umfeld der Stellplätze und Hoffflä-
chen auf den Grundstücken (ca. 750 Bäume)  

Erhöhung der Oberflächenrauigkeit, Ver-
minderung der Ventilation durch die ge-
plante Bebauung 

- Minderung der Beeinträchtigung durch Entwicklung 
eines Grünzuges in Hauptwindrichtung im zentralen 
Teil des Baugebiets 

Vermeidung bzw. Minderung der Beeinträchtigungen durch geplante Maßnahmen möglich, VeräVermeidung bzw. Minderung der Beeinträchtigungen durch geplante Maßnahmen möglich, VeräVermeidung bzw. Minderung der Beeinträchtigungen durch geplante Maßnahmen möglich, VeräVermeidung bzw. Minderung der Beeinträchtigungen durch geplante Maßnahmen möglich, Verän-n-n-n-
derungen des Kleinklimas durch die geplante Bebauung beschränken sich auf das direkte Uderungen des Kleinklimas durch die geplante Bebauung beschränken sich auf das direkte Uderungen des Kleinklimas durch die geplante Bebauung beschränken sich auf das direkte Uderungen des Kleinklimas durch die geplante Bebauung beschränken sich auf das direkte Ummmmfeld feld feld feld 
des Vorhabdes Vorhabdes Vorhabdes Vorhabens und haben auf umliegende Siedlungsflächen keine oder nur unerhebliche Auswiens und haben auf umliegende Siedlungsflächen keine oder nur unerhebliche Auswiens und haben auf umliegende Siedlungsflächen keine oder nur unerhebliche Auswiens und haben auf umliegende Siedlungsflächen keine oder nur unerhebliche Auswir-r-r-r-
kungenkungenkungenkungen    

    

Immissionen 

Staub- und gasförmige Immissionen: 
- Zunahme der staub- und gasförmigen 
Immissionen an der Frankfurter Straße 
durch zusätzlichen Verkehr 

 
- zusätzliche Belastungen durch Gewerbe-
emissionen (Luftverunreinigungen, Ge-
ruchsbelästigungen) 

 
- Sicherung der Einhaltung der Grenzwerte durch 
Gliederung des Gewerbegebiets gemäß Abstandser-
lass NRW (s. auch Lärmimmission) 

Lärmimmissionen 
- mögliche Beeinträchtigungen nahe gele-
gener empfindlicher Bereiche (insbeson-
dere Wohngebiete, Klinik) durch Gewer-
belärm 

 
 
 
- mögliche Grenzwertüberschreitungen an 
wenigen Wohnhäusern im Bereich der 
Hauptzufahrtstraße 

 
- mögliche Überschreitung der Orientie-
rungswerte an Einzelgebäuden mit 
Wohn- und Büronutzung an der Haupter-
schließungsstraße innerhalb des geplan-
ten Gewerbegebiets 

 
- Sicherung der Einhaltung der Richtwerte für vorhan-
dene empfindliche Nutzungsbereiche durch Gliede-
rung des Gewerbegebiets gemäß Abstandserlass 
NRW, Nachweispflicht der immissionsschutzrechtli-
chen Verträglichkeit durch die ansiedelnden Betriebe 

- Passive Schallschutzmaßnahmen für betroffene 
Wohngebäude gemäß Schallschutzmaßnahmenver-
ordnung, 24. BImSchV auf Kosten der Stadt Kassel 

- Festsetzung von Bauschalldämmmaßnahmen nach 
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau für Büro- und 
Wohnnutzung in den betroffenen Bereichen 

Sicherung der Einhaltung der Grenzwerte für staubSicherung der Einhaltung der Grenzwerte für staubSicherung der Einhaltung der Grenzwerte für staubSicherung der Einhaltung der Grenzwerte für staub---- und gasförmige Immissionen, Sicherung der  und gasförmige Immissionen, Sicherung der  und gasförmige Immissionen, Sicherung der  und gasförmige Immissionen, Sicherung der 
Einhaltung der Richtwerte für LärmimmissionenEinhaltung der Richtwerte für LärmimmissionenEinhaltung der Richtwerte für LärmimmissionenEinhaltung der Richtwerte für Lärmimmissionen    
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Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Wasser 

Erhöhung und Beschleunigung des Ober-
flächenwasserabflusses, durch 
Neuversiegelung von ca. 80 ha; 
entsprechende Verminderung der 
Grundwasserneubildung und stoßweise 
Belastung des Fließgewässernetzes 

- Verminderung und Verzögerung des Oberflächen-
wasserabflusses durch Dachbegrünung (60% der 
Dachflächen, ca. 26 ha) und durchlässige Befesti-
gung der Stellplätze  

- getrennte Sammlung und Rückhaltung des Regen-
wassers in drei naturnah zu gestaltenden Erdbecken 

- Entlastung des Wasserhaushaltes von nutzungsbe-
dingten Stoffeinträgen und Verminderung des Ober-
flächenwasserabflusses im Bereich sämtlicher für 
landschaftspflegerische Maßnahmen vorgesehenen 
Flächen 

- Verlangsamung des Abflusses im Läusegraben und 
Kraftwerksgraben durch abschnittsweise Aufweitung 
des Bettes und Anheben der Gewässersohle 

Überbauung von Teilbereichen des Trink-
wasserschutzgebiets 'Neue Mühle / Trän-
keweg' 

- weitgehende Freihaltung der verschmutzungsemp-
findlicheren Bereiche im Südosten des Langen Fel-
des (durchlässigere Deckschichten) 

- Beachtung der Einschränkungen entsprechend der 
Verordnung zum Wasserschutzgebiet und der Rege-
lungen im Wasserrecht (Hessisches Wassergesetz, 
Wasserhaushaltsgesetz, Anlagenverordnung VAwS) 

Verringerung der Quellschüttung in der 
Kachenhohle durch Überbau-
ung/Versiegelung im Einzugsbereich der 
Quelle, Verminderung der Wasserversor-
gung der Teiche in der Kachenhohle 

- Einleiten eines Teils des Quellabflusses in die Teiche 
- Verlangsamung des Abflusses im Kraftwerksgraben 
durch abschnittsweise Aufweitung des Bettes und 
Anheben der Gewässersohle 

Kompensation der Eingriffe möglich; keine verbleibenden erheblichen BeeinträchtKompensation der Eingriffe möglich; keine verbleibenden erheblichen BeeinträchtKompensation der Eingriffe möglich; keine verbleibenden erheblichen BeeinträchtKompensation der Eingriffe möglich; keine verbleibenden erheblichen Beeinträchtiiiigungengungengungengungen    

 

Boden 

Verlust von ca. 80 ha hochwertigen Acker-
böden durch Überbauung / Versiegelung  
 

- Teilweise Wiederherstellung der Bodenfunktionen 
durch Dachbegrünung (ca. 26 ha) 

- Aufwertung / Entlastung der Böden von nutzungsbe-
dingten Belastungen im Bereich der geplanten Grün-
züge innerhalb und der Kompensationsflächen au-
ßerhalb des Baugebiets (zusammen ca. 69 ha ein-
schließlich der Anlage Blühstreifen und –flächen) 

- Verminderung der Erosionsgefährdung durch Um-
wandlung von Ackerflächen in den westlichen Hang-
lagen des Langen Feldes und am Grunnelbach (Kra-
nichholz) in Dauergrünland  

Inanspruchnahme und Veränderung (Mo-
dellierung) hochwertiger Ackerböden für 
die Anlage von Regenrückhaltebecken (ca. 
5,6 ha),  

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen nach Durchführung der Bauarbei-
ten 

Zu erwartende Eingriffe werden durch geplante VorkeZu erwartende Eingriffe werden durch geplante VorkeZu erwartende Eingriffe werden durch geplante VorkeZu erwartende Eingriffe werden durch geplante Vorkehrungen und Maßnahmen gemindert; Kohrungen und Maßnahmen gemindert; Kohrungen und Maßnahmen gemindert; Kohrungen und Maßnahmen gemindert; Kom-m-m-m-
pensatin pensatin pensatin pensatin des Bodenvdes Bodenvdes Bodenvdes Bodenverlustes infolge Versiegerlustes infolge Versiegerlustes infolge Versiegerlustes infolge Versiegelung/Überbauung nur indirekt durch Entlaelung/Überbauung nur indirekt durch Entlaelung/Überbauung nur indirekt durch Entlaelung/Überbauung nur indirekt durch Entlasssstung der tung der tung der tung der 
Böden von nutzungsbedingten Belastungen im Bereich der landschaftspflegerischen MaßnaBöden von nutzungsbedingten Belastungen im Bereich der landschaftspflegerischen MaßnaBöden von nutzungsbedingten Belastungen im Bereich der landschaftspflegerischen MaßnaBöden von nutzungsbedingten Belastungen im Bereich der landschaftspflegerischen Maßnahhhhmen men men men     
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Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Kultur- und Sachgüter 

Bebauung im näheren Umfeld der als 
Denkmal geschützten Gedenkstätte (Sol-
datenfriedhof) 

- Freihaltung einer Abstandszone zwischen Bebauung 
und Gedenkstätte (ca. 170 m) 

- Anpflanzung eines zusammenhängenden Gehölz-
streifens entlang dem Rand des Gewerbegebiets 

- Freihaltung der Sicht auf die Gedenkstätte durch An-
lage der von Nordost nach Südwest (auf die Ge-
denkstätte zulaufenden) Grünachse innerhalb des 
Gewerbegebiets 

Eingriffe / Beeinträchtigungen des KulturdenEingriffe / Beeinträchtigungen des KulturdenEingriffe / Beeinträchtigungen des KulturdenEingriffe / Beeinträchtigungen des Kulturdenkkkkmals werden vermiedenmals werden vermiedenmals werden vermiedenmals werden vermieden    

 
 
Die Gegenüberstellung der Eingriffe / Beeinträchtigungen und der vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen zeigt, dass unter Berücksichtigung aller dargestellten 
Vorkehrungen und Maßnahmen lediglich hinsichtlich der Schutzgüter Boden (Bo-
denverlust durch Überbauung / Flächenversiegelung) kein vollständiger Ausgleich 
möglich ist. 
 
 
5.4.2 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

In den folgenden Tabellen wird das geplante Vorhaben entsprechend der Kom-
pensationsverordnung bilanziert.  
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 12121212: : : :     Biotopwertbilanz innerhalb des GewerbegebietsBiotopwertbilanz innerhalb des GewerbegebietsBiotopwertbilanz innerhalb des GewerbegebietsBiotopwertbilanz innerhalb des Gewerbegebiets    

 Ausgleichsbedarf

Nettobauland 756.159

264.656 Acker 16 4.234.490 Gebäude, 60% Begrünung 13 3.440.523 -793.967

250.272 Acker 16 4.004.352 Befestigte Flächen 3 750.816 -3.253.536

36.100 Acker 16 577.600 versiegelte Stellplätze 11 397.100 -180.500

53.900 Acker 16 862.400 begrünte Stellplätze 13 700.700 -161.700

151.232 Acker 16 2.419.709 Sonstige Freiflächen 14 2.117.245 -302.464

Baumpflanzungen (250 St.) 31 23.250 23.250

Summe 756.159 12.098.551 7.429.635 -4.668.917

Grünflächen 99.871

interne Grünzüge 70.897 Acker 16 1.134.349 Rasenflächen 14 992.555 -141.794

19.974 Acker 16 319.587 Gehölzpflanzung 27 539.303 219.716

9.000 Feldwege, z.T. bewachsen 10 90.000 Wegebau 6 54.000 -36.000

Summe 99.871 1.543.936 1.585.859 41.923

Erschließung             äußere 6.775 Acker 16 108.400 befestigte Flächen 3 20.325 -88.075

7.303 Verkehrsgrün 14 102.242 befestigte Flächen 3 21.909 -80.333

2.351 befestigte Flächen 3 7.053 Verkehrsgrün 14 32.914 25.861

2.595 Acker 16 41.520 Verkehrsgrün 14 36.330 -5.190

innere 94.197 Acker 16 1.507.152 befestigte Flächen 3 282.591 -1.224.561

Baumpflanzungen (576 St.) 31 53.568 53.568

Neubau Randweg 30.419 Acker 16 486.704 befestigte Wege, Wegraine 13 395.447 -91.257

Summe 143.640 2.253.071 843.084 -1.409.987

182.712

55.794 Acker 16 892.710 Gehölzpflanzung 27 1.506.449 613.738

83.692 Acker 16 1.339.066 natürliche Sukzession 39 3.263.972 1.924.907

8.503 Acker 16 136.048 Wiese 21 178.563 42.515

2.956 Raine 45 133.020 Raine 45 133.020 0

31.767 Gehölze und Sukzession 56 1.778.952 Gehölze und Sukzession 56 1.778.952 0

Summe 182.712 4.279.796 6.860.956 2.581.160

Summe Gewerbegebiet 1.182.382 20.175.354 16.719.533 -3.455.821

Bestand Planung
Biotoptyp Bestand Defizit in Wertpunkten

Randgrünstreifen

Wertpunkte PlanungWert-

punkte/m²

Wert-

punkte/m²

Wertpunkte 

Bestand

Biotoptyp PlanungFläche in m²
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 13131313: : : :     BiotopwertbilanzBiotopwertbilanzBiotopwertbilanzBiotopwertbilanz der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans außerhalb des Gewerbegebiets der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans außerhalb des Gewerbegebiets der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans außerhalb des Gewerbegebiets der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans außerhalb des Gewerbegebiets    

in W ertpunkten

1 Kachenhohle, 28.432 Acker 16 454.912 28.432 Frischwiese 27 767.664 312.752

Steinbreite 12.734 Feuchtgebüsch, 

Röhrichte, Teich

50 636.700 12.734 degradiertes Feuchtgebiet 30 382.020 -254.680

Summe 41.166 1.091.612 1.149.684 58.072

2 W aldrandbereich, 52.475 Acker 16 839.600 52.475 Frischwiese 27 1.416.825 577.225

Läusegraben 5.117 Acker 16 81.872 5.117 Feuchtbrache 39 199.563 117.691

(ohne Flächen 4.222 Acker 16 67.552 4.222 W aldrand 39 164.658 97.106

in Privateigentum) 5.530 Frischwiese 27 149.310 5.530 Feuchtbrache 39 215.670 66.360

91.709 Frischwiese 27 2.476.143 91.709 Frischwiese 27 2.476.143 0

27.200 Feldgehölze, 36 979.200 27.200 Feldgehölze, Säume 36 979.200 0

903 Frischwiese 27 24.381 903 W aldrand 39 35.217 10.836

8.123 bewachsene W ege 21 170.583 8.123 bewachsene W ege 21 170.583 0

1.133 Gehölze, naturfern 23 26.059 1.133 Gehölze 27 30.591 4.532

Summe 196.412 4.814.700 5.688.450 873.750

3 Eselsgraben / 47.169 Acker 16 754.704 47.169 Frischwiese 27 1.273.563 518.859

Sensenberg (Nordteil) 3.438 Acker 16 55.008 3.438 Feuchtbrache 39 134.082 79.074

1.739 Feldgehölz 36 62.604 1.739 Feldgehölz 36 62.604 0

2.442 Ufergehölz 39 95.238 2.442 Ufergehölz 39 95.238 0

14.131 Frischwiese, ext. 44 621.764 14.131 Frischwiese, ext. 44 621.764 0

3.703 Brachfläche 39 144.417 3.703 Brachfläche 39 144.417 0

Baumpflanzungen (11 Stück) 31 1.023 1.023

Summe 72.622 1.733.735 2.332.691 598.956

4 Dorothea Viehmannpark 7.518 Acker 16 120.288 7.518 Frischwiese 27 202.986 82.698

Einzelbäume (12) 31 1.116 Einzelbäume vorh. (12, 3 m²) 31 1.116 0

Einzelbäume neu (41 St. 3 m²) 31 3.813 3.813

Baumgruppen (24 St., 3 m²) 33 2.376 2.376

3.972 Acker 16 63.552 3.972 Sukzession 32 127.104 63.552

Summe 11.490 184.956 (Angabe Um welt- u. Gartenam t) 337.395 152.439

ohne Nr. Regenrückhaltebecken 52.585 Acker 16 841.360 52.585 Rückhaltebecken, naturnah 21 1.104.285 262.925

3.000 Acker 16 48.000 3.000 Feuchtbrache 39 117.000 69.000

500 Acker 16 8.000 500 Kleingewässer, naturnah 29 14.500 6.500

Summe 56.085 897.360 1.235.785 338.425

Summe Aufwertungspotenzial durch Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs 2.021.642

Bestand PlanungNr. im Plan Maß nahme Fläche in m² Aufw ertung
Biotoptyp Bestand W ert-

punkte/m²

W ertpunkte 

Bestand

Biotoptyp Planung W ert-

punkt/m²

W ertpunkte 

Planung

Fläche in m²
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 14141414: : : :     Biotopwertbilanz der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb des GeltungBiotopwertbilanz der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb des GeltungBiotopwertbilanz der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb des GeltungBiotopwertbilanz der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb des Geltungssssbereichs debereichs debereichs debereichs des Bebauungsplanss Bebauungsplanss Bebauungsplanss Bebauungsplans    

in W ertpunkten

5 Eselgraben / Keilsberg 7.591 Acker 16 121.456 7.591 Feuchtbrache, Kleingewässer 96.815 96.815

(Bewertung durch Entwurfsbüro) 96.815

24.432 Acker 16 390.912 24.432 Frischwiese 27 659.664 268.752

10.011 Acker 16 160.176 10.011 W aldrand 39 390.429 230.253

5.605 Frischwiese 27 151.335 5.605 W aldrand 39 218.595 67.260

655 Feldgehölz 36 23.580 655 Feldgehölz 36 23.580 0

300 bewachsener W eg 21 6.300 300 bewachsener W eg 21 6.300 0

41.003 732.303 41.003 1.298.568 566.265

7 Blühstreifen im Nordteil 
des Langen Feldes

6.713 bewachsene W ege 21 140.973 6.713 Feldraine, junge Brachflächen 28 187.964 46.991

187.964 46.991

9.049 Acker 16 144.784 9.049 Frischwiese 27 244.323 99.539

2.372 Acker 16 37.952 2.372 Feuchtbrache 39 92.508 90.136

11.421 182.736 11.421 336.831 189.675

11.688 Acker 16 187.008 11.688 Frischwiese 27 315.576 128.568

2.622 Acker 16 41.952 2.622 Gehölze 26 68.172 26.220

300 Gehölze 26 7.800 300 Gehölze 26 7.800 0

Baumpflanzungen (25 St.) 31 2.325 2.325

14.610 236.760 14.610 393.873 157.113

950 Acker 16 15.200 950 Feldraine 32 30.400 15.200

30 Feldraine 32 960 30 Feldraine 32 960 0

Obstbaumpflanzung (14 St.) 31 1.302 1.302

980 16.160 980 32.662 16.502

7.750 Acker 16 124.000 7.750 Sukzession im/am W ald 32 248.000 124.000

7.750 124.000 7.750 248.000 124.000

Summe Aufwertungspotenzial durch Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 1.197.361

Gesamtbilanz ohne Blühstreifen außerhalb -236.818

Planung Aufw ertung
Biotoptyp Bestand W ert-

punkte/m²

W ertpunkte 

Bestand

Fläche in m² Biotoptyp Planung W ert-

punkt/m²

W ertpunkte 

Planung

Nr. im Plan Maß nahme Fläche in m² Bestand

8 Eselsgraben / 
Sensenberg (Südteil)

Summe

Summe

6 W aldrandbereich 
Gemarkung Fuldabrück 

(ohne Flächen in 

Privateigentum)

Summe

19 W aldrand / Sukzession 
Gemarkung Fuldabrück

Summe

Summe

9 Kranichholz- Umwandlung 

von Acker in Grünanlage

Summe

10 Obstbaumpflanzung / 
Feldrain am Zugang zum 

Soldatenfriedhof
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 15151515::::    Biotopwertbilanz der Artenschutzmaßnahmen außerhalb des Langen Feldes für OffenlandartenBiotopwertbilanz der Artenschutzmaßnahmen außerhalb des Langen Feldes für OffenlandartenBiotopwertbilanz der Artenschutzmaßnahmen außerhalb des Langen Feldes für OffenlandartenBiotopwertbilanz der Artenschutzmaßnahmen außerhalb des Langen Feldes für Offenlandarten    

 

in W ertpunkten

11 Hasenhecke 5.839 Acker 16 93.424 5.839 Blühstreifen / Blühfläche 28 163.492 70.068

163.492 70.068

12 Höhew eg Gemarkung 

Fuldatal-Ihringshausen

1.278 Acker 16 20.448 1.278 Blühstreifen 28 35.784 15.336

35.784 15.336

13 Parkvorfeld W ilhelmsh. 4.009 Acker 16 64.144 4.009 Blühstreifen 28 112.252 48.108

4.009 64.144 4.009 112.252 48.108

14 Fuldaschleife 3.114 Acker 16 49.824 3.114 Blühstreifen 28 87.192 37.368

37.368

15 Südrand Brasselsberg 1.834 Acker 16 29.344 1.834 Blühstreifen 28 51.352 22.008

1.834 29.344 1.834 51.352 22.008

16 Untere Morgenbreite  
(Nordshausen)

1.107 Acker 16 17.712 1.107 Blühstreifen 28 30.996 13.284

1.107 17.712 1.107 30.996 13.284

17 Erdw all III (Nordshausen) 73.183 junge Brache 28 2.049.124 73.183 Brache 28 2.049.124 0

14.610 2.049.124 73.183 2.049.124 0

18 Im Heckenlande 
Gemarkung Guxhagen

4.394 Intensivgrünland 21 92.274 4.394 Blühstreifen 28 123.032 30.758

4.394 92.274 4.394 123.032 30.758

Summe Aufwertungspotenzial durch Artenschutzmaßnahmen außerhalb des Langen Feldes 236.930

Gesamtbilanz 112

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Nr. im Plan Maß nahme Fläche in m² Bestand Planung Aufw ertung
Biotoptyp Bestand W ert-

punkte/m²

W ertpunkte 

Bestand

Fläche in m² Biotoptyp Planung W ert-

punkt/m²

W ertpunkte 

Planung
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6. Planungsalternativen 

Dem Bebauungsplan liegen die Voruntersuchungen im Rahmen der 'Machbar-
keitsstudie Gewerbestandort Langes Feld'65 zu Grunde. (vgl. Kap. 1 der Begrün-
dung des Bebauungsplans). Der Standort 'Langes Feld' verfügt über ein Flächen-
potenzial, das den Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel für einen längerfristi-
gen Planungshorizont decken kann. Vergleichbar geeignete Standorte einer ge-
werblichen Entwicklung sind im Stadtgebiet nicht vorhanden. 
 
Die Flächenauswahl und der städtebauliche Entwurf für das geplante Gewerbe-
gebiet im Langen Feld erfolgten insbesondere unter folgenden Aspekten: 
� Auswahl möglichst ebener Flächen 
� Berücksichtigung der vorhandenen Parzellenstruktur und des Wegenetzes 
� Beachtung der Immissionsschutzbelange benachbarter empfindlicher Nutzun-

gen (insbesondere Wohngebiete, Krankenhaus) 
� Erhaltung der höherwertigen Biotopstrukturen (insbesondere Feldgehölze, 

Brachflächen, Feuchtzonen, Waldränder in den Rand- und Hanglagen um das 
Lange Feld) 

� Einbindung des Gewerbegebiets in das Landschaftsbild unter Beachtung der 
Fernwirkung und der Nutzbarkeit der verbleibenden unbebauten Flächen für 
die Erholungsnutzung 

� Freihaltung bzw. möglichst geringe Einschränkung klimatisch besonders wich-
tiger Funktionsbereiche (Luftleitbahnen) 

� Berücksichtigung der hinsichtlich des Wasserhaushalts und des Trinkwasser-
schutzes besonders empfindlichen Zonen (Bereiche mit höherer Verschmut-
zungsempfindlichkeit des Grundwassers im Südosten des Langen Feldes und 
ufernahe Bereiche der Fließgewässer werden nicht in Anspruch genommen) 

� Einhaltung eines angemessenen Abstandes zur Gedenkstätte (Soldatenfried-
hof) am Keilsberg 

 
Hinsichtlich der Anbindung des geplanten Gewerbestandortes wurden drei Vari-
anten untersucht, die zunächst alle eine Anbindung an die A 44 (neue Anschluss-
stelle im Bereich des Dittershäuser Weges) und unterschiedliche Anbindungen an 
die A 49 bzw. das vorhandene städtische Straßennetz vorsahen: 
� Variante 1: Anbindung an die Mendelsohn-Bartholdy-Straße mit Anschluss an 

die A 49 im Bereich der vorhandenen Wirtschaftswegunterführung in Verlänge-
rung der Straße 'Wartekuppe' 

� Variante 2: Verlängerung der Mendelsohn-Bartholdy-Straße nordwestlich paral-
lel zur A 49 bis zur Überführung des Dittershäuser Weges über die A 49, Füh-
rung auf dem Dittershäuser Weg ohne Anbindung an die A 49 in das geplante 
Gewerbegebiet 

� Variante 3: Anbindung an die Frankfurter Straße, Umbau der Anschlussstelle 
Niederzwehren 

Variante 3 wurde als günstigste ausgewählt, da sie die geringsten Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft verursacht und am kostengünstigsten ist. 

                                              
65  Stadt Kassel (2005): Machbarkeitsstudie Gewerbestandort 'Langes Feld', bearbeitet von 

Planquadrat, Dortmund, mit Fachbeitrag ‚Natur und Landschaft’, bearbeitet von Büro Soll-
mann 
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7. Umsetzung der Maßnahmen, Kosten 
Alle im Kapitel 5.3 dargestellten Maßnahmen außerhalb der künftigen Gewerbe-
grundstücke werden durch die Stadt Kassel bzw. durch den Kasseler Entwässe-
rungsbetrieb (KEB) im Zuge des Baus der Regenrückhaltebecken realisiert. Die 
Finanzierung erfolgt über Kostenerstattungsbeträge bzw. Erschließungsbeiträge. 
Insgesamt sind für die grünordnerischen Maßnahmen Kosten von ca. 
3,12 Millionen Euro zu erwarten. 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 16161616::::    Zuordnung der Kosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb der GZuordnung der Kosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb der GZuordnung der Kosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb der GZuordnung der Kosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen außerhalb der Ge-e-e-e-
werbegrundstücke und der werbegrundstücke und der werbegrundstücke und der werbegrundstücke und der RegenrückhalRegenrückhalRegenrückhalRegenrückhaltebeckentebeckentebeckentebecken66666666    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die für die Maßnahmen erforderlichen Grundstücke werden durch die Stadt Kas-
sel erworben, soweit sie nicht bereits in deren Eigentum sind.  
 

Die dauerhafte Pflege der Maßnahmenflächen obliegt der Stadt Kassel. Maßnah-
menflächen, für die extensive landwirtschaftliche Nutzungsformen vorgesehen 
sind, können auch verpachtet werden. In diesem Fall ist die festgesetzte Nut-
zungsart bzw. -einschränkung in den Pachtvertrag zu übernehmen und die Einhal-
tung der Vorgaben durch die Stadt Kassel zu überwachen.  
 
Für die erforderliche Erfolgskontrolle (s. Kap. 8) ist mit jährlichen Kosten von ca. 
1.000 € zu rechnen. 
 

Im ungünstigsten Fall ist mit jährlichen Unterhaltungskosten von ca. 206.000 € zu-
rechnen. Bei einer weitgehenden Pflege durch Landwirte ist von jährlichen Kosten 
von ca. 180.000 € auszugehen.  
 
 
                                              
66  Kosten für die Regenrückhaltebecken sind nicht berücksichtigt. 

Herstellungskosten
öffentliche Erschließung

Straßenbäume 506.880 €

Maßnahmenbereich 3 49.348 €

Maßnahmenbereich 5 28.000 €

Maßnahmenbereich 6 185.004 €

Maßnahmenbereich 8 9.833 €

Anschlussstelle A 49 51.933 €

Summe 830.998 €

Gew erbegrundstücke
Grünachsen 1.259.183 €

Randgrünstreifen 613.762 €

Maßnahmenbereich 1 25.215 €

Maßnahmenbereich 2 193.759 €

Maßnahmenbereich 4 53.305 €

Maßnahmenbereich 7 1.423 €

Maßnahmenbereich 9 54.250 €

Maßnahmenbereich 10 8.168 €

Maßnahmenbereiche 11-18 13.583 €

Maßnahmenbereich 19 28.000 €

Summe 2.250.646 €

Summe 3.081.645 €
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8. Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 
In der Brutzeit vor Beginn der Bauarbeiten muss eine Kartierung der Brutreviere 
von Feldlerche, Kiebitz und Schafstelze erfolgen der Planung im Langen Feld er-
folgen. Um die angestrebte Erhöhung der Brutrevierdichte im Bereich der geplan-
ten Blühstreifen überprüfen zu können, muss auch dort vor Durchführung der 
Maßnahmen eine Bestandserfassung der Brutreviere erfolgen. Nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen muss die Brutrevierdichte mindestens alle 5 Jahre kontrol-
liert werden. 
 
Folgende weitere Bereiche sollten nach Fertigstellung längerfristig beobachtet 
werden, um zu überprüfen, ob die im Kapitel 5 beschriebenen angestrebten Ziele 
der Maßnahmen erreicht werden und um ggf. möglichen Fehlentwicklungen ent-
gegenwirken zu können: 
� Feuchtbiotop in der Kachenhohle: Überprüfung Funktionsfähigkeit der Was-

sereinleitung aus der Quelle in die Teiche und zwischen den Teichen alle 
5 Jahre 

� Regenrückhaltebecken: Überprüfung der Kleingewässer im Sohlenbereich auf 
Amphibienvorkommen; Überprüfung des Entwicklungszustands und der Aus-
dehnung der Röhrichtflächen im Hinblick auf die im Bebauungsplan festgeleg-
ten Flächengrößen; Erfassung der Amphibienvorkommen alle 5 Jahre 

 
 
 

9. Zusammenfassung 
Das Lange Feld hat hervorragende Bedeutung hinsichtlich aller hier zu behan-
delnden Schutzgüter, insbesondere  
� Lebensraum für Tiere (insbesondere Vögel) des Offenlandes und als Rastplatz 

für Zugvögel 
� Naherholungsgebiet 
� hochwertige Böden 
� Trinkwassergewinnung 
� klimaökologischer Funktionen 
 
Eine zusammenfassende Gegenüberstellung der zu erwartenden Eingriffe / Beein-
trächtigungen durch das geplante Vorhaben und der vorgesehenen Vorkehrungen 
und Maßnahmen befindet sich im Kapitel 5.4.1. Die zu erwartenden Auswirkungen 
können durch die dargestellten Vorkehrungen und Maßnahmen innerhalb und au-
ßerhalb des Eingriffsbereichs soweit gemindert oder kompensiert werden, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben, abgesehen vom Schutzgut Bo-
den.  
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Anhang 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

(zu Kap. 5.2.1.3) 
 
Der folgenden Liste liegen die Daten aus den Veröffentlichungen des Hessischen 
Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugrunde: 
� Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie in Hessen (Stand 08/2004) 
� Natura 2000 in Hessen – Artenschutz in Feld und Flur 
� Natura 2000 – Die Situation der Amphibien der Anhänge II und IV der FFH-

Richtlinie in Hessen 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 17171717: : : :     Mögliche Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFHMögliche Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFHMögliche Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFHMögliche Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH----RichtlinieRichtlinieRichtlinieRichtlinie    

 
Deutscher NameDeutscher NameDeutscher NameDeutscher Name    wissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Name    Vorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im Gebiet    Mögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche Beeinträchtiiiigugugugungngngng    
PflanzenPflanzenPflanzenPflanzen    
Frauenschuh Cypripedium calceolus keine geeignete Biotopstrukturen 

vorhanden (Kalkmagerstandorte) 
- 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (Sandmager-
standorte) 

- 

Säugetiere (ohne Fledermäuse)Säugetiere (ohne Fledermäuse)Säugetiere (ohne Fledermäuse)Säugetiere (ohne Fledermäuse) 
Biber Castor fiber keine geeigneten Biotopstruktu-

ren vorhanden (naturnahe Flüs-
se) 

- 

Feldhamster Cricetus cricetus Standorteignung gegeben; keine 
Nachweise bei landeweiter Er-
fassung  
(s. Kap. 3.2.1.3) 

- 

Luchs Felis lynx keine geeignete Biotopstrukturen 
vorhanden (unzerschnittene na-
turnahe Wälder) 

- 

Wildkatze Felis silvestris keine Nachweise im Gebiet, Vor-
kommen unwahrscheinlich (s. 
Kap. 3.2.1.3) 

- 

Fischotter Lutra lutra keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (naturnahe Flüs-
se) 

- 

Haselmaus Muscardinus avellanarius keine Nachweise im Gebiet; Vor-
kommen im Gebiet (Feldgehölze 
und Waldrandbereich) nicht aus-
zuschließen 

Feldgehölze und Waldrandbe-
reiche vom Vorhaben nicht be-
rührt; Aufwertung des Wald-
randbereichs und zusätzliche 
Gehölzpflanzungen vorgesehen 

FledFledFledFledermäuseermäuseermäuseermäuse    
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteini 
Große Bartfledermaus Myotis brandti 
Wasserfledermaus Myotis daubentoni 
Großes Mausohr Myotis myotis 
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 
Fransenfledermaus Myotis nattereri 
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 
Großer Abendsegler Nyctalus noctula 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
Braunes Langohr Plecotus auritus 
Zweifarbenfledermaus Vespertilio murinus 

Diese Fledermausarten wurden 
im Stadtgebiet von Kassel nach-
gewiesen (S. Schürmann et al., 
1996, Fledermausgutachten für 
das Stadtgebiet Kassel).  
Für das Lange Feld liegen keine 
Untersuchungen vor. Das Gebiet 
weist nur wenige für Fledermäu-
se geeignete Strukturelemente 
auf. Dennoch ist nicht auszu-
schließen, dass Teile des Ge-
biets von den genannten Arten 
als Jagdhabitat genutzt werden.  

Sommer- und Winterquartiere 
von Fledermäusen sind im Ein-
griffsbereich nicht vorhanden.  
Potenzielle Jagdhabitate und 
Leitstrukturen wie Waldränder, 
Feldgehölze, Ufergehölzstreifen 
werden erhalten und weitere 
zusammenhängende Gehölz-
strukturen neu entwickelt.  
Beeinträchtigungen von Leit-
elementen für Fledermäuse im 
Bereich des Eselsgrabens / 
(Querung der Erschließungs-
straße) nicht auszuschließen. 
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Deutscher NameDeutscher NameDeutscher NameDeutscher Name    wissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Name    Vorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im Gebiet    Mögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche Beeinträchtiiiigugugugungngngng    
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 
Nordfledermaus Eptesicus nilssoni 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 
Teichfledermaus Myotis dasycneme 
Mückenfledermaus Pipsistrellus mediterra-

neus/pygmaeus 
Graues Langohr Plecotus austriacus 
Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 

Vorkommen dieser Fledermaus-
arten wurden im Stadtgebiet 
Kassels nicht nachgewiesen 
(Fledermausgutachten, s.o.). Es 
ist daher äußerst unwahrschein-
lich, dass sie im Langen Feld 
vorkommen. 

Selbst wenn sie vorkämen, 
würden sie – wie für die oben 
beschriebenen Fledermausar-
ten dargestellt – durch die Pla-
nung nicht oder nur unerheblich 
berührt. 

AmphibienAmphibienAmphibienAmphibien 
Geburtshelferkröte Alytes obstetricans keine Vorkommen im Bereich 

des TK-Blattes erfasst 
- 

Gelbbauchunke Bombina variegata keine Vorkommen im Bereich 
des TK-Blattes erfasst 

- 

Kreuzkröte Bufo calamita keine geeigneten Biotopstruktu-
ren im Gebiet vorhanden (sonni-
ge temporäre Kleingewässer, 
vegetationsarme offene Flächen 
mit Versteckmöglichkeiten) 

- 

Wechselkröte Bufo viridis Plangebiet liegt nicht im Verbrei-
tungsgebiet der Wechselkröte 

- 

Laubfrosch Hyla arborea keine geeigneten Biotopstruktu-
ren im Gebiet vorhanden (gut 
besonnte Kleingewässer, grund-
wassernahe, feuchte Hecken, 
Waldränder, Schilfgebiete) 

- 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Planungsraum liegt nicht im 
Verbreitungsgebiet der Knob-
lauchskröte 

- 

Moorfrosch Rana arvalis Plangebiet liegt nicht im Verbrei-
tungsgebiet des Moorfrosches 

- 

Springfrosch Rana dalmatina Plangebiet liegt nicht im Verbrei-
tungsgebiet des Springfrosches 

- 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae keine geeigneten Biotopstruktu-
ren im Gebiet vorhanden (pflan-
zenreiche Moorgewässer, Flach-
wasserbereiche) 

- 

Kammmolch Triturus cristatus keine geeigneten Biotopstruktu-
ren im Gebiet vorhanden (mittlere 
bis größere und tiefere Gewäs-
ser, kleinstrukturreiche Laubge-
hölzbestände) 

- 

ReptilienReptilienReptilienReptilien 
Schlingnatter Coronella austriaca keine Nachweise im Gebiet; 

kaum geeignete Biotopstrukturen 
vorhanden (sonnige, strukturrei-
che Hanglagen) 

potenzielle Lebensräume in den 
Hanglagen und Waldrandberei-
chen werden durch die Planung 
nicht berührt; keine Beeinträch-
tigung zu erwarten 

Äskulappnatter Elaphe longissima Planungsraum liegt nicht im 
Verbreitungsgebiet der Äsku-
lappnatter 

- 

Europäische Sumpf-
schildkröte 

Emys orbicularis keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (warme Trocken-
standorte in Verbindung mit ste-
henden oder langsam fließenden 
Gewässern) 

- 

Zauneidechse Lacerta agilis keine Vorkommen im Gebiet 
nachgewiesen; potenzielle Le-
bensräume im Bereich des Wald-
randes und der Feldgehölze, ggf. 
auch im Sandgraben 

Potenzielle Lebensräume der 
Zauneidechse werden durch 
die Planung nicht berührt; Ent-
wicklung von neuen Gehölz-
säumen und Aufwertung des 
Waldrandbereichs geplant 

Mauereidechse Podarcis muralis Planungsraum liegt nicht im 
Verbreitungsgebiet der Mauer-
eidechse 

- 
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Deutscher NameDeutscher NameDeutscher NameDeutscher Name    wissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Name    Vorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im Gebiet    Mögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche Beeinträchtiiiigugugugungngngng    
FischeFischeFischeFische    
im Planungsraum nicht relevant, da keine geeigneten Gewässerbiotope vorhanden sind 
 
KäferKäferKäferKäfer    
Heldbock Cerambyx cerdo bevorzugt absterbende Eichen-

stämme in besonnter Lage; Vor-
kommen im Untersuchungsraum 
unwahrscheinlich 

Waldrand und alte Baumbe-
stände werden von der Planung 
nicht berührt; keine Beeinträch-
tigung zu erwarten 

Breitrand Dysticus latissimus keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (größere nähr-
stoffarme Gewässer mit Flach-
wasserzonen) 

- 

Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus  keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (größere nähr-
stoffarme Gewässer mit Flach-
wasserzonen) 

- 

Eremit Osmoderma eremita lebt in Baumhöhlen in Laubbäu-
men; kein Nachweis im Plange-
biet; Vorkommen in älteren Ge-
hölzbeständen nicht ausge-
schlossen 

Die Planung berührt keine älte-
ren Baumbestände; keine Be-
einträchtigung zu erwarten 

LibellenLibellenLibellenLibellen    
Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis keine geeigneten Biotopstruktu-

ren vorhanden (besonnte me-
sotrophe Stillgewässer mit Ver-
landungsvegetation) 

- 

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (Fließgewässer, 
Waldbäche, feinsandige Sedi-
mente) 

- 

SchmetterlingeSchmetterlingeSchmetterlingeSchmetterlinge    
Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero keine geeigneten Biotopstruktu-

ren vorhanden (Auwaldlichtun-
gen, Säume und Lichtungen in 
feuchten Wäldern und Nieder-
wäldern sowie Moorwiesen) 

- 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar kein Nachweis im Plangebiet, 
kaum geeignete Biotopstrukturen 
vorhanden (artenreiche und ex-
tensive Feuchtwiesen, Uferzonen 
und Grabenränder) 

Feuchtwiesen und Gräben wer-
den von der Planung nicht be-
rührt; keine Beeinträchtigung zu 
erwarten 

Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

Maculinea arion keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (Kalkmager- bzw. 
Sandtrockenrasen, Heiden) 

- 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling  

Maculinea nausithous kaum geeignete Biotopstrukturen 
vorhanden (mesophile bis feuch-
te Wiesen, Moorrandwiesen, 
junge Brachen); kein Nachweis 
im Plangebiet 

Feuchtwiesen werden von der 
Planung nicht berührt bzw. im 
Rahmen von Ausgleichsmaß-
nahmen neu geschaffen; keine 
Beeinträchtigung zu erwarten 

Heller Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling 

Maculinea teleius keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (Moorrandwiesen, 
Pfeifengraswiesen) 

- 

Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (Waldwiesen, 
feuchte Waldränder, braucht 
Lerchenspornbestände) 

- 

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina bewohnt besonnte Feuchtgebie-
te, Kiesgruben, Wiesengräben, 
Bachufer und Kahlschläge; kein 
Nachweis im Plangebiet 

Feuchtwiesen und Gräben wer-
den von der Planung nicht be-
rührt bzw. im Rahmen von Aus-
gleichsmaßnahmen neu ge-
schaffen; keine Beeinträchti-
gung zu erwarten 
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Deutscher NameDeutscher NameDeutscher NameDeutscher Name    wissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Namewissenschaftlicher Name    Vorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im GebietVorkommen im Gebiet    Mögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche BeeinträchtMögliche Beeinträchtiiiigugugugungngngng    
Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii lunata keine geeigneten Biotopstruktu-

ren vorhanden (Halbtrockenra-
sen und Blutstorchschnabelsäu-
me mit Vorkommen des Arzei-
Haarstrangs) 

- 

Blauschilllernder Feuer-
falter 

Lycaena helle keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (Quellmoore, 
Flachmoore, Zwischenmoore mit 
Vorkommen des Schlangenknö-
terichs) 

- 

WeiWeiWeiWeichtierechtierechtierechtiere    
Bachmuschel Unio crassus keine geeigneten Biotopstruktu-

ren vorhanden (oligotrophe Bä-
che und Flüsse mit schnell flie-
ßendem Wasser)über 
sandigem und kiesigem Substrat 

- 

Zierliche Telllerschnecke Anisus vorticulus keine geeigneten Biotopstruktu-
ren vorhanden (klare stehende 
Gewässer) 

- 
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II.  Textliche Festsetzungen 
 
Allgemeines 
Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. VIII/64 „Keilsberg“ vom 25.03.1986 wird in dem 
von diesem Bebauungsplan überlagerten Teilbereich entsprechend geändert.  
Der von diesem Bebauungsplan überlagerte Teilbereich des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. VIII/49 vom 12.04.1975 „Am Sandgraben“ wird entsprechend der Festsetzungen geändert.  
 
Festsetzungen (§ 9 BauGB i. V. mit der BauNVO) 
 
1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 

der BauNVO 
 
1.1. Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO (GE) 
 
1.1.1 In den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 - sind folgende Nutzungen nach § 8 Abs. 2 

BauNVO allgemein zulässig: 
− Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

 
1.1.2 In den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 - sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO folgende 

nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes: 
− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,  
− Vergnügungsstätten. 

In den Teilflächen GE 1 bis GE 5 sind zudem die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuläs-
sigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig. 
 

1.1.3 Ausschluss von Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO 
In den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 – sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO die gem. 
§ 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig und die 
gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen nur ausnahmsweise zulässig.  
Einzelhandel ist gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 – 
nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebe-
triebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von max. 10 %, insgesamt aber 
nicht mehr als 200 m² pro Betrieb, Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, 
weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Betriebe des Transport- und Speditionsgewerbes sind gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Gewerbe-
gebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 - allgemein nicht zulässig. Dies gilt nicht für innerbetriebliche 
Logistikfunktionen und -flächen von Gewerbebetrieben, sofern sie in unmittelbarem räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit einem Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen 
und der Betriebsfläche des Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebes untergeordnet 
sind. 
 

1.1.4 Bedingte und befristete Festsetzungen gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
Im Bereich der im Plan vermerkten in Aussicht genommenen Wasserschutzzone III (zukünftige Ab-
grenzung) sind in den Gewerbegebieten folgende Gewerbebetriebe und Nutzungen nicht zulässig, 

Anlage 4 



Stadt Kassel – Bebauungsplan Nr. VIII / 73 „Langes Feld“ 
 

 2 

solange die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzgebiet „Neue Mühle / Tränke-
weg“ im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist 
− Gewerbebetriebe, in welchen mit Wasser gefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Was-

serhaushaltsgesetz zum unmittelbaren Betriebszweck umgegangen wird.  
− Betriebe zur Entsorgung (Verwertung und Beseitigung), Lagerung, Behandlung sowie 

zum Umschlagen von Abfällen, Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch, soweit die 
Stoffe Wasser gefährdend sind. 

− Betriebe zur Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrott, Autowracks 
und Altreifen. 

 
1.2. Industriegebiete gem. § 9 BauNVO (GI) 

 
1.2.1 In den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 - sind folgende Nutzungen nach § 9 Abs. 

2 BauNVO allgemein zulässig: 
− Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe. 

 
1.2.2 In den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 - sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die nach 

§ 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes: 
− Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-

triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
 

1.2.3 Ausschluss von Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO 
In den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 – sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO die gem. 
§ 9 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen nur ausnahmsweise zulässig.  
Einzelhandel ist gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 – 
nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebe-
triebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von max. 10 %, insgesamt aber 
nicht mehr als 200 m² pro Betrieb, Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, 
weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Betriebe des Transport- und Speditionsgewerbes sind gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Industrie-
gebieten allgemein nicht zulässig. Dies gilt nicht für innerbetriebliche Logistikfunktionen und -
flächen von Gewerbebetrieben, sofern sie in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusam-
menhang mit einem Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen und der Betriebs-
fläche des Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb untergeordnet sind. 
 

1.2.4 Bedingte und befristete Festsetzungen gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
Im Bereich der im Plan vermerkten in Aussicht genommenen Wasserschutzzone III (zukünftige Ab-
grenzung) sind in den Industriegebieten folgende Gewerbebetriebe und Nutzungen nicht zulässig, 
solange die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzgebiet „Neue Mühle / Tränke-
weg“ im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist: 
− Gewerbebetriebe, in welchen mit Wasser gefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Was-

serhaushaltsgesetz zum unmittelbaren Betriebszweck umgegangen wird.  
− Betriebe zur Entsorgung (Verwertung und Beseitigung), Lagerung, Behandlung sowie 

zum Umschlagen von Abfällen, Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch, soweit die 
Stoffe Wasser gefährdend sind. 

− Betriebe zur Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrott, Autowracks 
und Altreifen. 
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1.3. Gliederung der Gewerbe- und Industrieflächen nach Abstandsklassen 

gem. § 1 Abs. 4 BauNVO 
 
Die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit ist von allen emittierenden Betrieben nachzuweisen. 
 
Die Gliederung des Gebietes erfolgt auf Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministeri-
ums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –V-3-8804.25.1 v. 
06.06.2007 des Landes NRW. 
 

1.3.1 Teilfläche GI 1: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 
bis 36) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Entsprechend dem Leitfaden der KAS 18 – Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens 
SFK/TAA-GS-1“ von November 2010 sind Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Stör-
fallpotential, bei denen die Stoffe  
- der Klasse IV (Abstandsempfehlung 1500m)  
Phosgen, Acrolein, Chlorwasserstoff und Chlor und 
- der Klasse III (Abstandsempfehlung 900m)  
Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Formaldehyd(>90%), Blausäure, HCN  
- der Klasse II (Abstandsempfehlung 500m)  
Oleum 65% (Schwefeltrioxid), Brom, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor 
- der Klasse I (Abstandsklasse 200m) 
Ethylenoxid, Acrylnitril, Methanol, Propan, Benzol 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle überschreiten, unzulässig. Das gilt auch für weitere Stoffe des Anhangs I der 
Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikalischen und toxischen Eigenschaften mit einem 
der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse III der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
Entsprechend können Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotential entspre-
chend dem Leitfaden der KAS 18 – Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“ 
von November 2010, bei denen die Stoffe  
- der Klasse I (Abstandsklasse 200m) 
Ethylenoxid, Acrylnitril, Methanol, Propan, Benzol 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle der Spalte IV überschreiten, ausnahmsweise zugelassen werden, wenn in einer 
Einzelfallprüfung die ausreichende Sicherheit in der Wohnnachbarschaft nachgewiesen ist. Das gilt 
auch für weitere Stoffe des Anhangs I der Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikali-
schen und toxischen Eigenschaften mit einem der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
 

1.3.2 Teilflächen GI 2: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 
bis 36) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Entsprechend dem Leitfaden KAS 18 – Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-
GS-1“ von November 2010  sind Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotenti-
al, bei denen die Stoffe  
- der Klasse IV (Abstandsempfehlung 1500m)  
Phosgen, Acrolein, Chlorwasserstoff und Chlor und 
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- der Klasse III (Abstandsempfehlung 900m)  
Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Formaldehyd(>90%), Blausäure, HCN  
- der Klasse II (Abstandsempfehlung 500m)  
Oleum 65% (Schwefeltrioxid), Brom, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle überschreiten, unzulässig. Das gilt auch für weitere Stoffe des Anhangs I der 
Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikalischen und toxischen Eigenschaften mit einem 
der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
Gem. § 3 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse III der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
Entsprechend können Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotential entspre-
chend dem Leitfaden der KAS 18 – Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“ 
von November 2010, bei denen die Stoffe  
- der Klasse II (Abstandsempfehlung 500m)  
Oleum 65% (Schwefeltrioxid), Brom, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle der Spalte IV überschreiten, ausnahmsweise zugelassen werden, wenn in einer 
Einzelfallprüfung die ausreichende Sicherheit in der Wohnnachbarschaft nachgewiesen ist. Das gilt 
auch für weitere Stoffe des Anhangs I der Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikali-
schen und toxischen Eigenschaften mit einem der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
 

1.3.3 Teilfläche GE 1: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 
bis 199) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Dies gilt nicht für Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI, soweit diese mit (*) gekennzeichnet 
sind und die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit gutachterlich nachgewiesen wird. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.4 Teilfläche GE 2: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 
bis 160) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Dies gilt nicht für Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V, soweit diese mit (*) gekennzeichnet 
sind und die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit gutachterlich nachgewiesen wird. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.5 Teilflächen GE 3: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis IV (lfd. Nr. 1 
bis 80) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Dies gilt nicht für Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V, soweit diese mit (*) gekennzeichnet 
sind und die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit gutachterlich nachgewiesen wird. 
Gem. § 31 Abs.1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
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verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.6 Teilflächen GE 4: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 
bis 36) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse III der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.7 Teilflächen GE 5: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis IV (lfd. Nr. 1 
bis 80) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.8 Teilflächen GE 6: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 
bis 160) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.9 Teilflächen GE 7: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 
bis 199) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. der 
BauNVO) 

 
2.1. Zulässige Höhe baulicher Anlagen (Ausnahmen gem. § 16 Abs. 6 BauNVO) 
  

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass innerhalb 
der mit GE 1 bis GE 7 gekennzeichneten Gewerbegebiete sowie innerhalb der mit GI 1 und GI 
2 gekennzeichneten Industriegebiete die zulässige Gebäudehöhe durch untergeordnete Ge-
bäudeteile und Nebenanlagen zur Aufrechterhaltung der zulässigen Nutzung wie Schornsteine, 
Aufzugschächte und Technikzentralen etc. um maximal 5 m überschritten werden darf. Dies gilt 
nicht für Werbeanlagen (vgl. Nr. 15.).  
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3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. der BauNVO) 
3.1. Überschreitung von Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO 

 
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass untergeordnete Gebäudeteile (z.B. Vordä-
cher, Windfang o.ä.) die Baugrenzen um maximal 3 m überschreiten dürfen. 
 

4. Stellplätze  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 

Der erforderliche Stellplatzbedarf ist in den GE- und GI-Gebieten auf den jeweiligen Grund-
stücksflächen unterzubringen. Stellplätze sind auf den Grundstücksflächen nur innerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen zulässig.  
Die Stellplätze sind wie folgt zu gestalten: 
- Bei der Herstellung sind für die Aufstellflächen wasserdurchlässige, begrünte Befestigungsar-

ten (Schotter- oder Pflasterrasen o. ä.) zu verwenden.  
- Ebenerdige, nichtunterkellerte Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind seitlich mit 

einem mindestens 1,50  m breiten Pflanzstreifen intensiv und dauerhaft zu begrünen.  
- Stellplatzanlagen mit mehr als 1.000 m² Fläche und mehreren parallelen Fahrbahnen sind 

zusätzlich durch Gehölzpflanzungen (Mindestbreite 1,5 m) zwischen den Stellplatzstreifen, 
die verschiedenen Fahrbahnen zugeordnet sind, zu unterteilen. 

- Je angefangene 6 Stellplätze ist zwischen diesen ein stadtklimafester, orts- und landschafts-
typischer Baum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

 
4.1 Bedingte und befristete Festsetzungen gem. § 9 Abs. 2, Satz 1, Nr. 2 

BauGB 
 
Die unter 4. getroffenen Festsetzungen zur Herstellung der Aufstellflächen der Stellplätze mit 
wasserdurchlässigen, begrünten Befestigungsarten (Schotter- oder Pflasterrasen) sind im Be-
reich der im Plan vermerkten in Aussicht genommenen Wasserschutzzone III (zukünftigen Ab-
grenzung) solange unzulässig, bis die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutz-
gebiet „Neue Mühle / Tränkeweg“ im Bereich der Schutzzone III außer Kraft ist.  
Solange die Wasserschutzzonenverordnung für das Wasserschutzgebiet „Neue Mühle / Trän-
keweg“ im Bereich der Schutzzone III in Kraft ist, sind in dem o. g. Bereich die Aufstellflächen 
der Stellplätze wasserdicht zu befestigen und an die städtische Kanalisation anzuschließen. 
Eine Befestigung der Aufstellflächen wie außerhalb der Wasserschutzzone III ist alternativ 
möglich, wenn aufgrund der konkret vorgesehenen Nutzung der Stellplätze und der örtlichen 
Bodenverhältnisse vorab fachbehördlich festgestellt wurde, dass auch bei einer wasserdurch-
lässigen Befestigung keine Grundwasserverunreinigung zu erwarten ist. Für die fachbehördli-
che Feststellung sind der zuständigen Wasserbehörde vorab entsprechende Nachweise über 
die Nutzung und die örtlichen Bodenverhältnisse zur Entscheidung vorzulegen. 
 
 

5. Anschlussstelle Niederzwehren (A 49) 
 
Die dargestellte Detailplanung des Autobahnanschlussknotens Niederzwehren ist Bestandteil 
der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. (S. auch II. Hinweise: Pkt. 4. Anschlussstelle 
Niederzwehren (A 49))  
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6. Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 

6.1. Erhaltung vorhandener Feldgehölze und Raine  
 
In den mit      1 gekennzeichneten Bereichen sind die vorhandenen Feldgehölze und Saumve-
getation dauerhaft zu erhalten.  

 
 

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Die Grundstücksfreiflächen zwischen der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie sind 
gärtnerisch zu gestalten. Davon ausgenommen sind notwendige Grundstückszufahrten.  
Lagerflächen innerhalb der GE- und GI-Flächen sind mit einem Baum pro 1.000 m² Fläche zu 
begrünen. Für die Baumpflanzungen sind Hochstämme standortgerechter Arten zu verwenden 
(s. unten aufgeführte Artenliste). 
 
 

7.1 Anpflanzen von Straßenbäumen 
Entlang der Haupterschließungsstraße (Planstraße A) sind – wie im Plan dargestellt – beidsei-
tig Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 15 m auf dem 
straßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 
Entlang der beiden den Grünzug begleitenden inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen B) 
sind Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste oder andere standortgerechte Groß-
bäume in einem Abstand von 15 m auf der der Bebauung zugewandten Seite auf dem stra-
ßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 
Entlang der übrigen inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen C) ist einseitig (auf der dem 
straßenbegleitenden Parkstreifen gegenüberliegenden Straßenseite) eine Baumreihe aus der 
unten aufgeführten Artenliste oder andere standortgerechte Großbäume in einem Abstand von 
10 m zu pflanzen. Auf dem straßenbegleitenden Parkstreifen sind Straßenbäume aus der un-
ten aufgeführten Artenliste oder andere standortgerechte Großbäume in einem Abstand von 45 
m zu pflanzen. 
 
 

7.2. Anpflanzen von Feldgehölzen 
 
Die mit            gekennzeichneten Flächen sind mindestens zu einem Drittel mit landschaftstypi-
schen Laubgehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die übrigen Flächen können der 
natürlichen Sukzession überlassen werden. Entlang der Außenränder sind Saumzonen von 
mindestens 2 m Breite als Gras- und Staudenfluren zu entwickeln. 
 
 

7.3. Anlage von Wiesen  
 
Die mit         gekennzeichneten Flächen sind als Wiesen zu entwickeln und für die Erholungs-
nutzung zu sichern. 
 

1 

2 

3 
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7.4. Dachbegrünung 

 
Gem. § 9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB wird für Gebäude im Bereich der Gewerbegebietsflächen 
(GE 1 bis GE 7) sowie der Industriegebietsflächen (GI 1 und GI 2) festgesetzt, dass mindes-
tens 60 % der Dachflächen flächenhaft zu begrünen sind. Dachflächen mehrerer Gebäude   
oder Gebäudeteile gelten als eine Dachfläche, wenn diese als ein Vorhaben genehmigt oder 
verwirklicht werden. Die Dachbegrünungen sind als extensive Gründächer herzustellen (Sub-
stratstärke der durchwurzelbaren Schicht: mindestens 5 cm). 
 
 

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

Maßnahmenbereich 1: Kachenhohle / Steinbreite 
 
Sicherung und Entwicklung der Feuchtbiotope und Kleingewässer durch Einleitung von Quell-
wasser in die Teiche und Verlangsamung des Abflusses im Kraftwerksgraben (Anheben der 
Grabensohle durch Einbau von Abflusshindernissen); 
Umwandlung angrenzender Ackerflächen in Grünland zur Verminderung des Nährstoffeintrags 
 
 

Maßnahmenbereich 2: Waldrandbereich Sommerberg, Läusegraben (tlw. 
CEF-Maßnahme) 
 
Ökologische Aufwertung des Waldrandbereiches durch Anlage von Feldgehölzen bzw. Wald-
mantelgebüsch einschließlich Saumvegetation vor dem Hochwald, Umwandlung der Ackerflä-
chen in Frischwiesen. 
Naturnahe Gestaltung des Läusegrabens (Anheben der Grabensohle durch kleine Abflusshin-
dernisse und abschnittsweise Aufweitung des Grabenbettes; Entwicklung von Feuchtvegetati-
on auf bisherigen Acker- und Grünlandflächen);  
Sicherung der Grünlandbiotope 
 
 

Maßnahmenbereich 3: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensen-
berg / Eselsgraben (tlw. CEF-Maßnahme) 
 
Entwicklung eines zusammenhängenden Grünlandkomplexes durch Umwandlung der Acker-
flächen in Hanglagen zu Grünland sowie Erhaltung der vorhandenen Wiesen, Hochstaudenflu-
ren und Feldgehölze. 
Aufwertung der Eselsgrabenaue durch Entwicklung eines ca. 20 m breiten Streifens entlang 
des Eselsgrabens zu Hochstaudenfluren. 
Erhaltung und Ergänzung der Alleebaumreihe nordöstlich der Zufahrtsstraße zu den Aussied-
lerhöfen am Keilsberg. 
 
 

Maßnahmenbereich 4: südliche Erweiterung Dorothea-Viehmann-Park 
 
Südliche Erweiterung der vorhandenen öffentlichen Grünfläche. Anlage von Wiesen, Baum- 
und Gehölzpflanzungen, Aufwertung der Flächen für Erholungsnutzung. 
 
 
Die Differenzierung und Verortung der Einzelmaßnahmen innerhalb der Maßnahmenbereiche 
einschließlich der Grundstücksverhältnisse (Sicherung durch Eigentum) sind dem Umweltbe-
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richt sowie dem Fachplan „Fachbeitrag Grün und Umwelt zum Bebauungsplan Nr. VIII/73 ‚Lan-
ges Feld’ – Landschaftspflegerische Festsetzungen und Maßnahmen“ zu entnehmen. 
 
 

Rahmen-Artenlisten für Begrünungsmaßnahmen im geplanten Gewerbe-
gebiet 'Langes Feld' 
 
Baumarten für die Begrünung von Straßen und Stellplätzen 
(Stammumfang mindestens 16-18 cm) 
-  Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
-  Spitzahorn (Acer platanoides) 
-  Esche (Fraxinus excelsior) 
-  Linde (Tilia cordata) 
 
Weitere Baumarten für die Begrünung der Grundstücksfreiflächen 
-  Ahorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) 
-  Esche (Fraxinus excelsior) 
-  Eiche (Quercus robur) 
-  Hainbuche (Carpinus betulus) 
-  Vogelkirsche (Prunus avium) 
 
Arten für flächenhafte Gehölzpflanzungen: 
Bäume 2. Ordnung, Großsträucher 
-  Hasel (Corylus avellana) 
-  Holunder (Sambucus nigra) 
-  Salweide (Salix caprea) 
-  Eberesche (Sorbus aucuparia) 
-  Feldahorn (Acer campestre) 
 
Sträucher: 
-  Hundsrose (Rosa canina)  
-  Weißdorn (Crataegus mongyna) 
-  Schlehe (Prunus spinosa) 
-  Hartriegel (Cornus sanguinea) 
 

 
9. Externe Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Erholungsfunk-
tion sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes  
(§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB) 
 
 

Maßnahmenbereich 5: Rückhaltebecken Keilsberg am Eselsgraben 
 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 15, Teile der Flurstücke 121/20 und 21/4; 
Gesamtgröße: 7.592 m² 
Entwicklung von Feuchtbiotopen im Sohlenbereich des geplanten Hochwasserrückhaltebe-
ckens durch Aufgabe der Ackernutzung, landschaftsgerechte Modellierung des Rückhaltebe-
ckens und Entwicklung von Röhricht/Hochstauden in den Feuchtzonen 
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Maßnahmenbereich 6: Waldrandbereich Sommerberg (tlw. CEF-
Maßnahme) 
Gemarkung Fuldabrück-Dennhausen, Flur 6, Flurstücke: 12/1, 25/13, 26/14, 27/15, 16, 17, 18; 
19 tlw. 
Gesamtgröße: 47.130 m² 
wie Maßnahmenbereich 2, jedoch außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
 

Maßnahmenbereich 7: Nordteil des Langen Feldes (CEF-Maßnahme) 
 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 9, Flurstücke 74/2 und 80, Flur 10, Flurstücke 75 und 
92/74  
Gesamtgröße: 4.989 m² 
Entwicklung ehemaliger Wegetrassen zu Blühstreifen zur Verbesserung der Lebensraumver-
hältnisse für Bodenbrüter und andere Offenlandarten 
 
 

Maßnahmenbereich 8: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensen-
berg / Eselsgraben 
 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 15, Flurstücke 93/4, 243/5, 181/5, 97/6 und 99/7 
Gesamtgröße: 11.421 m² 
 
wie Maßnahmenbereich 3, jedoch außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
 

Maßnahmenbereich 9: Kranichholz 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 23, Teile des Flurstücks 40; 
Gesamtgröße: 14.613 m² 
Aufwertung für Erholungsnutzung, Umwandlung der Ackerfläche in Frischwiesen; Anpflanzen 
von Baum- und Gehölzgruppen 
 
 

Maßnahmenbereich 10: Östlich des Soldatenfriedhofs 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 25, Teile der Flurstücke 177/12 und 111/71 
Gesamtgröße: 980 m² 
Anlage eines Wegraines mit Obstbaumpflanzungen 
 
 

Maßnahmenbereich 11: Nördliche Hasenhecke (CEF-Maßnahme) 
Gemarkung Wolfsanger, Flur 005,, Flurstücke 78/28, 79/28 
Gesamtgröße: 5.795 m² 
Anlage einer Blühfläche zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 

 
 
Maßnahmenbereich 12: Höhenweg Ihringshausen (CEF-Maßnahme) 
Gemarkung Ihringshausen, Flur 017, Flurstück 79/21 
Gesamtgröße: 1.279 m² 
Anlage eines Blühstreifens zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 
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Maßnahmenbereich 13: Parkvorfeld Wilhelmshöhe (CEF-Maßnahme) 
Gemarkung Wahlershausen, Flur 001, Teile des Flurstücks 1/2 
Gesamtgröße: 4.009 m² 
Anlage eines Blühstreifens zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 

 
 
Maßnahmenbereich 14: Fuldaschleife Hafen (CEF-Maßnahme)  
Gemarkung Kassel, Flur 032, Teile der Flurstücke 20/1 und33/17 
Gesamtgröße: 3.114 m² 
Anlage eines Blühstreifens zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 

 
 
Maßnahmenbereich 15: Südrand Brasselsberg (CEF-Maßnahme) 
Gemarkung Nordshausen, Flur 010, Teile des Flurstücks 118/5 
Gesamtgröße: 1.834 m² 
Anlage eines Blühstreifens zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 

 
 
Maßnahmenbereich 16: Untere Morgenbreite, südlich Nordshausen (CEF-
Maßnahme) 
Gemarkung Nordshausen, Flur 007, Teile des Flurstücks 151/34 
Gesamtgröße: 1.107 m²  
Anlage eines Blühstreifens zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 

 
 
Maßnahmenbereich 17: Erdwall III, südlich Nordshausen (CEF-Maßnahme) 
Gemarkung Nordshausen, Flur 12, Flurstücke 6, 7, 8, 9, 77 sowie Teile der Flurstücke 4/2, 99, 
75, 78, 76/3, 58/1, 58/2, 57/1, 56/1, 95/22, 54/2, 212/14 
Gesamtgröße: 73.715 m² 
Entwicklung als Blühfläche zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und 
andere Offenlandarten 

 
 
Maßnahmenbereich 18: Im Heckenlande, nordwestlich Guxhagen (CEF-
Maßnahme) 
Gemarkung Guxhagen, Flur 1, Teile des Flurstücks 69/1 
Gesamtgröße: 4.394 m²  
Anlage von 2 Blühstreifen (Abstand ca. 100 m) zur Verbesserung der Lebensraumverhältnisse 
für Bodenbrüter und andere Offenlandarten 

 
Maßnahmenbereich 19: Waldrandbereich an der A 44 
Gemarkung Fuldabrück-Dennhausen, Flur 1, Teile des Flurstücks 1/20 
Gesamtgröße: 7.753 m² 
Entwicklung eines Waldrandes durch natürliche Sukzession, Sicherung eines Krautsaums an 
der Grenze zur angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung. 
 
Die Differenzierung und Verortung der Einzelmaßnahmen innerhalb der Maßnahmenbereiche 
einschließlich der Grundstücksverhältnisse (Sicherung durch Eigentum) sind dem Umweltbe-
richt sowie dem Fachplan „Fachbeitrag Grün und Umwelt zum Bebauungsplan Nr. VIII/73 ‚Lan-
ges Feld’ – Landschaftspflegerische Festsetzungen und Maßnahmen“ zu entnehmen. 
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10. Zuordnung der Maßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 
Den Eingriffen für die öffentlichen Erschließungsstraßen und Wege werden die naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in den Maßnahmenbereichen Nr. 3, 5, 6 und 8 zugeordnet; 
die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen in allen anderen Maßnahmebereichen (Nr. 
1,2,4,7,9,10, 11-18, 19) sowie die öffentlichen Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs 
und die Ausgleichsmaßnahmen in den Regenrückhaltebecken dienen dem Ausgleich der Ein-
griffe auf den Baugrundstücken.  
 
 

11. Festsetzungen zu den Regenrückhaltebecken (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB) (tlw. CEF-Maßnahme) 
 
Die Regenrückhaltebecken sind als naturnah gestaltete Erdbecken mit möglichst flachen Ufer-
böschungen anzulegen und zu begrünen. Innerhalb der im Plan dargestellten Flächen sind 
mindestens 500 m² naturnahe Kleingewässer und mindestens 3.000 m² Feuchtbrachlandflä-
chen (Röhricht, Hochstauden) anzulegen.  
 
 

12. Umgang mit Regenwasser in Wasserschutzzone III 
 
Auf den Flächen, die innerhalb der im Plan vermerkten in Aussicht genommenen Wasser-
schutzzone III (zukünftige Abgrenzung) des Wasserschutzgebietes Neue Mühle / Tränkeweg 
liegen, ist eine Versickerung von Regenwasser nicht zulässig.  
Zum Ausschluss von Schadstoffbelastungen im Niederschlagswasser wird unter Bezugnahme 
auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB festgesetzt, dass Dacheindeckungen mit Zink, Kupfer und Blei in 
den Gewerbe- und Industriegebieten unzulässig sind.  
 
 

13. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Flächen sind für die Ableitung der 
Niederschlagswässer mit einem Leistungsrecht zugunsten des Kasseler Entwässerungsbetrie-
bes zu belasten. 
 
 

14. Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB) 
 
Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäudefassaden 
erforderlich, die in der Lärmschutzzone A liegen. Sofern nicht durch Grundrissanordnung und 
Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht 
wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen mindestens die in der Tabelle aufge-
führten Bau-Schalldämm-Maße aufweisen.  
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Lärm-

schutzzone 
Bau-Schalldämm-Maße für 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä. Büroräume1 u. ä. 
 Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 

A 40 35 
1   An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur 

einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

Im gesamten Planungsgebiet sind für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme festge-
setzt, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassade nicht verschlechtern. 
Im Rahmen der Ausführungsplanung der Anschlussstelle Niederzwehren ist die Prüfung be-
züglich einer Anspruchsberechtigung auf passiven Schallschutz für die Gebäude im Bereich 
Wintertalstraße / Frankfurter Straße durchzuführen. Zusätzlich ist die 49 dB(A)-Isophone für die 
Nacht und die 59 dB(A)-Isophone für den Tag zu berechnen. Liegen auf Grundlage der Ausfüh-
rungsplanung zusätzliche Gebäude innerhalb der 49 dB(A)- bzw. 59-dB(A)-Isophonen, ist auch 
für diese Gebäude zu prüfen, ob Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen besteht. Sich ggf. er-
gebende Schallschutzmaßnahmen sind auf Kosten der Stadt Kassel umzusetzen. 
 
 

15.  Festsetzungen von örtlichen Bauvorschriften – Werbeanlagen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Hessische Bauordnung (HBO)) 
 
Als Werbeanlagen gelten die in § 13 Abs. 1 HBO aufgeführten Werbeanlagen.  
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.  
Werbeanlagen im Bereich der Gewerbegebietsflächen (GE 1 bis GE 7) sowie der Industriege-
bietsflächen (GI 1 und GI 2) dürfen die jeweils zulässige Gebäudehöhe nicht überschreiten. Die 
unter Pkt. 2.1 festgesetzte zulässige Überschreitung der Gebäudehöhe für untergeordnete Ge-
bäudeteile und Nebenanlage gilt nicht für Werbeanlagen.  
 

 
16. Lichtimmissionen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung nachtaktiver Tierarten und störender optischer Fernwir-
kung sind Fassadenbeleuchtungen an den Außenrändern des Baugebiets nicht zulässig. 
 
 

III. Hinweise 
 

1. Anschlussstelle Niederzwehren (A 49) 
Die dargestellte Detailplanung des Autobahnanschlussknotens Niederzwehren enthält Erweite-
rungsmöglichkeiten für die Zukunft: Es gibt einen breiten Mittelstreifen auf der Verlängerung 
der Frankfurter Straße in Richtung Gewerbegebiet, so dass vom Platz her eine abschnittsweise 
Dreistreifigkeit zur Erleichterung des Einfädelns auf die A 49 nachträglich möglich ist, wenn der 
Verkehr in Zukunft zunehmen würde. Im Plan selbst wurde daher der gesamte Zubringer als 
Verkehrsfläche – ohne Gliederung durch Verkehrsgrün wie im Detailplan – festgesetzt, so dass 
für einen solchen Ausbau keine Änderung des Bebauungsplans erforderlich wäre. 

 
2. Baumschutzsatzung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in 
der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung. 
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3. Bodendenkmalschutz 

Hinweis auf § 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz: Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler 
bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologische 
und Paläontologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. 
 

4. Brandschutz 
Anforderungen bezüglich des Brandschutzes aus den einschlägigen Bauvorschriften (wie Mus-
ter-Richtlinie über den baulichen Brandschutz in Industriebauten) und der Feuerwehr sind im 
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
 

5. Kampfmittel 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet. Vor 
Beginn geplanter Bauarbeiten mit bodeneingreifenden Maßnahmen wird daher eine Sondie-
rung auf Kampfmittel empfohlen. 
 

6. Stellplatzsatzung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und Ge-
staltung von Stellplätzen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder vom für das Ge-
biet der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung. 
 

7. Wasserschutzgebiet 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich teilweise innerhalb der Schutzzone III 
des amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes „Neue Mühle / Tränkeweg“.  
 

8. Werbeanlagen in Autobahnnähe 
Werbeanlagen sind gem. § 9 (6) FStrG Hochbauten gleichgestellt und dürfen innerhalb der 40 
m-Bauverbotszone entlang der A 44 und A 49 nicht errichtet werden. Zudem bedürfen gem. § 9 
(2) FStrG Werbeanlagen in einer Entfernung von mehr als 40 m bis 100 m der Zustimmung der 
Straßenverwaltung. Werbung ist in diesem Abstandsbereich ausschließlich auf das jeweilige 
Betriebsgrundstück zu beschränken. Die Höhe von Werbetürmen und Pylonen ist dort auf max. 
20 m zu beschränken. Blendungen und Irritationen der Verkehrsteilnehmer dürfen nicht eintre-
ten. Prismenwerbeanlagen, Rollbänder, Filmwände, Licht- und Laserkanonen sind dort nicht 
zulässig. Bei Anlagen in Abständen von mehr als 100 m zur A 44 und A 49 sind die Anforde-
rungen des § 33 StVO zu beachten und ggf. ist die zuständige Straßenverkehrsbehörde zu hö-
ren. . 
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Vorlage Nr. 101.17.486  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C "Sondergebiet-Läden 
Wolfhager Straße / Angersbachstraße" 
(Beschluss über die Durchführungsverträge, Behandlung der Anregungen aus der Offenlage 
und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) zur Vorhaben- 
und Erschließungsplanung auf dem Grundstück Wolfhager Straße 19 zwischen dem 
Vorhabenträger Fa. Edeka und der Stadt Kassel sowie dem Abschluss des 
Durchführungsvertrages nach § 12 BauGB zur Vorhaben- und Erschließungsplanung auf dem 
Grundstück Wolfhager Straße 201 zwischen dem Vorhabenträger Fa. Lidl und der Stadt Kassel 
wird zugestimmt. 

 
2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB der Stadt Kassel Nr. 

V/12 C ‚Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße‘ wird zugestimmt. 
 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 4 wird zugestimmt. 
 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C ‚Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / 
Angersbachstraße‘ wird nach § 10 BauGB als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Rothenditmold wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 22. März  2012 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 3. Mai 2012 und 
21. Mai 2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Durchführungsverträge Edeka und Lidl (Anlagen 2 und 3), 
die Behandlung der Anregungen (Anlage 4), die Begründung (Anlage 5), die Festsetzungen durch Text 
und die Planlegende (Anlage 6) sowie eine Verkleinerung der Planzeichnung (Anlage 7) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.494  Kassel, 4. Juni 2012 
 
 
 
Hessisches Kommunales Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG) 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
  
  
  
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „Der Antrag auf Entschuldungshilfe nach § 1 Abs. 1 und die Anträge auf Zinsdiensthilfen, 
nach § 1 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 des Schutzschirmgesetzes werden gestellt. 

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, bis zum Ablauf der vom Land Hessen vorgesehenen Frist 

(29. Juni 2012) entsprechende Anträge zu stellen, antragsbegründende Unterlagen 
beizufügen und die Verhandlungen mit dem Land Hessen über die abzuschließende 
Vereinbarung zu führen. 

 
3. Der Magistrat wird beauftragt Optionen für die Realisierbarkeit eines tragfähigen 

Konsoliderungskonzeptes zu prüfen, um mittelfristig ein ausgeglichenes ordentliches 
Jahresergebnis zu ermöglichen. 

 
4. Der Stadtverordnetenversammlung wird die Vereinbarung mit Land Hessen über die 

Inanspruchnahme der Entschuldungshilfe zur Beschlussfassung vorgelegt.“ 
 
 

Begründung: 
 
1. Angebot des Landes nach dem Schutzschirmgesetz und Antragsverfahren 
 
Das Land Hessen hat mit den Kommunalen Spitzenverbänden eine Rahmenvereinbarung über einen 
Kommunalen Schutzschirm in Hessen abgeschlossen. Zur Umsetzung dieser Regelungen der 
Rahmenvereinbarung hat das Land Hessen am 10.05.2012 ein Hessisches Kommunales 
Schutzschirmgesetz (Schutzschirmgesetz - SchuSG) verabschiedet. 
 
Angesichts der Haushaltslage kann die Stadt Kassel Leistungen aus dem SchuSG erhalten, sofern sie 
sich für eine Teilnahme entscheidet.  
 
Die vom Land Hessen beschlossene Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs um 350 Millionen 
Euro bedeutet für die Stadt Kassel eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 15 – 20 Millionen 
Euro. Die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm kann diese Verschlechterung der 
Finanzzuweisung nicht kompensieren. 
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Das Land Hessen beabsichtigt nach § 1 Abs. 1 und 2 des SchuSG über die Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen (WI Bank) bis zu 2,8 Mrd. € Kredite hessischer Gemeinden abzulösen. Die 
Ablösungsbeträge werden über einen Zeitraum von 30 Jahren refinanziert. Nach der Anlage zu den §§ 
1 und 2 kann die Stadt Kassel als Höchstbetrag 260.461.751 € erhalten. 
 
Die von der WI Bank zu zahlenden Zinsen sind von den Kommunen zu übernehmen. Das Land Hessen 
gibt den betreffenden Kommunen eine Zinsdiensthilfe von 1 Prozentpunkt für die gesamte Laufzeit. Auf 
Antrag wird aus dem Landesausgleichsstock eine zusätzliche Zinsdiensthilfe von 1 Prozentpunkt für die 
ersten 15 Jahre der Laufzeit und von 0,5 % ab dem 16. Jahr der Laufzeit gewährt. Somit beträgt die 
Zinsdiensthilfe für die ersten 15 Jahre 2 % und für die nachfolgenden 15 Jahre 1,5 Prozentpunkte.  
 
Da das Land die Tilgung der Kredite komplett übernimmt, sind mit Ablauf des 30jährigen 
Refinanzierungszeitraums damit Verbindlichkeiten der Stadt Kassel in Höhe von 260.461.751,00 € 
getilgt. 
 
Das Verfahren will das Land Hessen zweistufig gestalten. Im ersten Schritt muss ein Antrag auf 
Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum 29. Juni 2012 
gestellt werden. Damit wird die Möglichkeit gewahrt, sich der Entschuldungshilfe des Landes Hessen zu 
bedienen. Diese fristwahrende Antragstellung ist Gegenstand des vorliegenden Beschlusses.  
 
Gegenstand des Antragsverfahrens sind insbesondere die Festlegungen, 
 

 über das Konsolidierungsziel (Abbaupfad für die Haushaltsfehlbedarfe) und der 
Konsolidierungsmaßnahmen sowie  

 der Kredite, die konkret abgelöst werden.  
 
Im zweiten Schritt macht das Land Hessen seine Entscheidung über die Gewährung einer 
Entschuldungshilfe und einer Zinsdiensthilfe von dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem 
Land Hessen und den einzelnen Kommunen abhängig. Die Entschuldungshilfe und die Zinsdiensthilfe 
werden nur gewährt, wenn sich die Kommune verpflichtet, die Haushaltswirtschat so zu führen, dass 
der Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt und danach jahresbezogen dauerhaft ausgeglichen ist. 
Die dazu notwendigen Maßnahmen sind in der mit dem Land Hessen abzuschließenden Vereinbarung 
zu beschreiben und dauerhaft einzuhalten. Diese Vereinbarung ist von der 
Stadtverordnetenversammlung mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder zu beschließen. 
 
Eine komplette Antragstellung zum Stichtag ist unumgänglich. Unvollständig eingereichte oder 
verspätet eingehende Anträge müssen zurückgewiesen werden. Das bedeutet aber nicht, dass bereits 
zum 29.06.2012 eine letztverbindliche Entscheidung getroffen wird. Bei rechtzeitiger Antragsstellung 
besteht danach im zweiten Halbjahr die Möglichkeit, weitere Details zu erörtern und zu fixieren.  
 
Im November/Dezember 2012 ist ein endgültiger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die 
Vereinbarung mit dem Land zu fassen. 
 
2. Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung und Annahmen über die weitere Entwicklung 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der ordentlichen Rechnungsergebnisse 
der vergangenen Jahre: 
 

Haushaltsentwicklung

2007 2008 2009 2010

Erträge 637.984.992 €-    650.112.679 €-    622.856.860 €-    634.539.773 €-    

Aufwendungen 620.387.242 €       631.313.846 €       634.076.949 €       644.804.777 €       

Ergebnis gesamt 17.597.750 €-         18.798.833 €-         11.220.089 €         10.265.004 €          
 
Ein negatives Ergebnis bedeutet einen Überschuss; das positive Ergebnis ein Defizit.  
 



 
 

 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.494 Seite 3 

Lässt man die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen, Auflösung 
von Sonderposten, Rückstellungen) unberücksichtigt, ergibt sich ein durchgängiger Überschuss: 
 

2007 2008 2009 2010

Erträge zahlungswirksam 608.237.596 €-       617.193.398 €-       595.911.593 €-       607.613.625 €-       

Aufwendungen zahlungswirksam 561.529.830 €       569.460.507 €       569.219.175 €       596.170.432 €       

Ergebnis zahlungswirksam 46.707.766 €-         47.732.891 €-         26.692.418 €-         11.443.193 €-          
 
Unter doppischen Gesichtspunkten sind jedoch Abschreibungen zu erwirtschaften.  
 
Mittelfristige Perspektive zur Haushaltsentwicklung 
 
In der mittelfristigen Perspektive gehen wir im Zeithorizont bis 2020 davon aus, dass der Haushalt im 
ordentlichen Ergebnis einschließlich der zahlungsunwirksamen Positionen ausgeglichen sein wird. Auf 
der Ertragsseite werden dabei die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung und die 
Orientierungsdaten des Landes Hessen zugrunde gelegt. Diese Annahmen werden bei Beibehaltung 
der jetzigen Grundstrukturen zu einer stetigen Erhöhung der Erträge bei der Einkommensteuer, der 
Umsatzsteuer und im Kommunalen Finanzausgleich führen. Bei der Gewerbesteuer wird die aktive 
Standortpolitik der Stadt Kassel zu einer Stabilisierung auf hohem Niveau führen. Das Ergebnis bei der 
Gewerbesteuer hat sich in den letzten zehn Jahren von 60 Mio. € auf 160 Mio. € entwickelt. Mit der 
Entwicklung weiterer Gewerbeflächen und der weiterhin prognostizierten stabilen Entwicklung der 
nordhessischen Region wird bis 2020 ein um etwa 25 Mio. € erhöhtes Gewerbesteueraufkommen 
erwartet. 
 
Perspektivisch wird auch bei unserem Unternehmen der Wohnungswirtschaft mit einer jährlichen 
Ausschüttung von 0,7 Mio. € zu rechnen sein. Auch die angedachte Erhöhung der Steuersätze bei der 
Spielapparatesteuer wird zu einer weiteren Verbesserung um 0,5 Mio. € jährlich führen. Weiterhin 
werden wir - wie bisher - sämtliche Gebühren und Entgelte permanent auf einen Anpassungsbedarf hin 
prüfen. 
 
In der Addition dieser teils sehr konkreten teils noch zu konkretisierenden Maßnahmen wird dies zu 
einer stetigen Verbesserung unserer Ertragssituation führen. 
 
Auf der Aufwandsseite werden Gehaltssteigerungen und die Inflationierung der Sachkosten zu 
Erhöhungen führen, da nicht alle Erhöhungen durch Einsparungen kompensiert werden können. 
Andererseits wird die von der Bundesregierung zugesagte schrittweise vollständige Kostenübernahme 
bei der Grundsicherung im Alter dazu führen, dass der Sozialbereich nicht zu Kostenerhöhungen führt. 
 
Bei der Kinderbetreuung wird ein Anstieg von Kosten nur dann zu verhindern sein, wenn das Land die 
Finanzierung der zusätzlichen Leistungen sicherstellt. 
 
Bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe wird von einer Stagnation auf hohem Niveau ausgegangen. Die 
Fallzahlen sollten sich auf dem hohen Niveau von heute stabilisieren und mittelfristig zurückgeführt 
werden. Gleichzeitig soll das konsequent verbesserte Fallmanagement sich korrigierend auf 
Kostensteigerungen auswirken. 
 
Darüber hinaus können und müssen weitere, über das bisherige Haushaltssicherungskonzept 
hinausgehende Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zusätzliche freiwillige Leistungen 
können nicht übernommen werden. Allerdings ist dies auch durch die geltende Rechtslage und die 
Haushaltsverfügungen der Kommunalaufsicht ausgeschlossen. 
 
In der Gesamtschau gehen wir mittelfristig davon aus, dass unter den vorgenannten Voraussetzungen 
die Stadt Kassel in der Mittelfristplanung bis 2020 einen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis 
darstellen kann. Die zentralen Punkte auf der Aufwands- und Ertragsseite sind seriös nach dem 
Vorsichtsprinzip eingeschätzt worden und daher ist die dargestellte Haushaltsperspektive in sich 
schlüssig. 
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In der abzuschließenden Vereinbarung mit dem Land Hessen ist zu berücksichtigen, dass von der 
Stadt nicht zu beeinflussende Faktoren wie die von der konjunkturellen Entwicklung abhängigen 
Steuereinnahmen sowie zusätzliche gesetzliche Aufgaben oder Standards nicht von der Stadt zu 
verantworten und zu kompensieren sind. 
 
Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren außerordentlich positiv entwickelt und auch die 
ökonomische Krise im Vergleich zu anderen Kommunen erfolgreich bewältigt. Es kommt deshalb 
darauf an, wirtschaftliches Wachstum und Attraktivitätssteigerung mit der Konsolidierung des 
Haushaltes positiv zu verbinden. Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen müssen deshalb so 
ausgewählt werden, dass sie Wachstum und Attraktivität nicht gefährden. 
 
3. Darstellung der Entwicklung der Verschuldung der Stadt  
 
Die Verschuldung der Stadt entwickelte sich von 2006 bis 2011 wie folgt: 
 

Zeitpunkt langfristig kurzfristig Gesamt Gesamt ohne 
  

 
€ 

 
 
€ 

 
 
€ 

Sonderinvestitions- 
Programm 
€ 

31.12.2006 307.864.581,33 419.335.416,82 727.199.998,15  

31.12.2007 354.161.650,56 309.736.384,93 663.898.035,49  

31.12.2008 325.980.661,11 285.389.690,50 611.370.351,61  

31.12.2009 309.551.400,32 311.677.158,89 621.228.559,21 616.228.559,21 

31.12.2010 312.716.055,40 359.529.164,19 672.245.219,59 636.166.697,26 

31.12.2011 288.968.688,18 432.762.579,10 721.731.267,28 677.019.548,96 

 
Die Ablösung der Kredite durch den Entschuldungsfonds in Höhe von ca. 260,46 Mio. € soll im 
Zeitraum 2013 bis 2016 erfolgen. Wir haben daher in den letzten Monaten bereits langfristige Kredite in 
kurzfristige Kredite umgewandelt, damit bei einer Teilnahme am Entschuldungsfonds kurzfristig 
ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Da das Zinsniveau im kurzfristigen Bereich in den 
letzten Jahren erheblich niedriger war als für langfristige Zinsbindungen bestand ein kalkulierbares 
Risiko und es konnten Einsparungen im Zinsaufwand erreicht werden. 
 
In den Jahren 2013 bis 2016 werden 303,9 Mio. € kurzfristige Verbindlichkeiten und  
50,3 Mio. € langfristige Verbindlichkeiten fällig, sodass ausreichend Mittel zur Ablösung durch den 
Entschuldungsfonds zur Verfügung stehen. 
 
Die Teilnahme am Entschuldungsfonds führt im Vergleich zur der sehr niedrigen Zinsbelastung zurzeit 
zu keinen Einsparungen. Auf den Zeitraum von 30 Jahren können Entlastungen durch die Zinsbeihilfen 
von 2,0 % in den ersten 15 Jahren und 1,5 % in den folgenden 15 Jahren von ca. 136,0 Mio. € oder 4,5 
Mio. € jährlich entstehen. Außerdem erhält die Stadt über die zehnjährige Zinsfestschreibung 
langfristige Planungssicherheit. 
 
4. Auswirkung des Beschlusses 
 
Mit dem vorliegenden Beschluss wird die grundsätzliche Möglichkeit wahrgenommen, dem 
Entschuldungsfonds im Rahmen der Antragsfrist beizutreten und die Verwaltung in die Lage versetzt, 
Vorschläge zu notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, um die Vereinbarung mit dem 
Land Hessen vorzubereiten. Sobald ein Entwurf dieser Vereinbarung vorliegt, werden die Beschlüsse 
des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung herbeigeführt. 
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5. Anlagen 
 
Zur weiteren Information werden die Rahmenvereinbarung zwischen Kommunalen Spitzenverbänden 
und Landesregierung über einen Kommunalen Schutzschirm in Hessen (Anlage 1) und das 
beschlossene Schutzschirmgesetz (Anlage 2) beigefügt. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04.06.2012 beschlossen. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.473  Kassel, 11. Mai 2012 
 
 
 
Kommunaler Schutzschirm 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird zwecks zügiger Schuldenreduzierung aufgefordert, das 
„Hessische Kommunale Schutzschirmgesetz“ in Anspruch zu nehmen. 
 
Hierzu hat der Magistrat unverzüglich in Verhandlungen mit der Hessischen 
Landesregierung einzutreten, um die notwendigen Haushaltssanierungskonzepte mit klaren 
und nachhaltigen Konsolidierungszielen abzustimmen und festzulegen. 
 
Über das Ergebnis der Konsolidierungsverhandlungen ist im Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.491  Kassel, 22. Mai 2012 
 
 
Inhalt und Auswirken des Kommunalen Schutzschirms diskutieren 
 
 

Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Über welche Einsparvorschläge verhandelt der Magistrat mit der Landesregierung? 
 

2. Welches Finanzvolumen haben diese Vorschläge im Jahr? 
 

3. Wie lange gilt die Bindung an diese Vorschläge, wenn die 260 Millionen Euro 
Schutzschirm für Kassel aus der Landeskasse angenommen würden? 
 

4. Wann soll die Stadtverordnetenversammlung in die inhaltlichen Beratung und 
Entscheidungsfindung über den Schutzschirm und die Auflagen einbezogen 
werden? 
 

5. Wird die Landesregierung die erhebliche Reduzierung der Finanzierung der 
Hessischen Kommunen beim Kommunalen Finanzausgleich, bei den 
Regionalisierungsgeldern des ÖPNV und der angekündigten Abzweigung von 
Anteilen für das Land aus der Erstattung der Grundsicherungszahlungen beenden? 
 

6. Wie viel zusätzliches Geld hätte Kassel durch eine Rücknahme dieser Kürzungen? 
 

7. Um welchen Betrag würde die Stadtkasse durch die Übernahme eines Drittels der 
Kinderbetreuungskosten durch das Land entlastet, welche immer noch nicht 
umgesetzt worden ist? 
 

8. Wird sich der Magistrat für die Rücknahme der zahlreichen Steuergeschenke der 
Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte für Unternehmen und Großverdiener 
zulasten der Kommunen einsetzen? 
 

9. Welche Ideen für Verbesserungen der Einnahmen der Stadt hat der Magistrat?  
 

10. Wie wirkt sich der Beitritt der Stadt Kassel zum Rettungsschirm auf die 
Handlungsspielräume bei der Aufstellung zum Haushalt aus? 

 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.416  Kassel, 26. März 2012 
 
 
 
Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt die Fußgängerunterführung unter der Tulpenallee am 
Eingang des Schloßparks Wilhelmshöhe zu erhalten, unabhängig von den 
Umbauplanungen für einen Aufgang von der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 zum 
Parkplatz und Bushalt für den Bergparkbus. 

 
 

Begründung: 
 
Für die Parkbesucher, die die Straßenbahn nutzen, stellt die Unterführung einen komfortablen und 
autofreien Zugang zum Bergpark dar. Dies gilt insbesondere für Gruppen mit Kindern und 
Jugendlichen, im Winter Schlittenfahrer und Schlittschuhläufer. Sie bewährt sich gerade bei 
größeren und großen Veranstaltungen im Schloßpark – Lichterfest, Museumsfest, Sängerfest, 
Oldtimer-Rallye, Konzerten, Neujahrsfeier etc. – wenn viele Passanten und viele Kraftfahrzeuge 
zur gleichen Zeit diesen Bereich passieren müssen. Ein Überweg auf Straßenniveau würde auch 
dann, wenn er durch eine Ampel oder Verkehrspolizisten gesichert würde, einen höheren 
Unsicherheitsfaktor mit sich bringen.  
Die Planung eines neuen behindertenfreundlichen und steigungsärmeren Aufweges vom Niveau 
des Straßenbahnausstiegs zu den Parkplätzen und zur Haltestelle des Bergparkbuses steht zum 
Erhalt der Unterführung in keinem zwingenden Widerspruch. Eine Reduzierung der Steigung aus 
der Unterführung in Richtung Bergpark wäre wünschenswert und mit geringem technischen 
Aufwand auch möglich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.440  Kassel, 13. April 2012 
 
 
 
Modellversuch - Zusammenlegung von innerer und äußerer Schulverwaltung auf 
kommunaler Ebene 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Magistrat der Stadt Kassel wird beauftragt, bei der Hessischen Landesregierung 
einen auf fünf Jahre angelegten Modellversuch zu beantragen, der es ermöglicht, in 
einem der 26 Kasseler Grundschulbezirke die innere und äußere Schulverwaltung 
in kommunaler Verantwortung zu erproben. 
 

2. Der Modellversuch soll klären: 
 

2.1. Wie vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahre der Übergang vom Kindergarten 
in die Grundschule besser gestaltet werden kann. 

2.2. Welche Vorteile sich bei der Bündelung von innerer und äußerer 
Schulverwaltung auf der kommunalen Ebene organisatorisch und finanziell 
ergeben. 

2.3. Welche rechtlichen und strukturellen Bedingungen geschaffen werden 
müssen, um die Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Grundschulen 
dauerhaft in einem integrativen Prozess wahrzunehmen. 

 
3. Eine Evaluation soll dabei angestrebt werden. 

 
 

Begründung: 
 
Grundschulen und die Kindertageseinrichtungen sind rechtlich unterschiedlichen staatlichen 
Ebenen zugeordnet. Bei den Grundschulen ist die Landesebene für die Inhalte schulischen 
Lernens und die Beschäftigung des Lehrpersonals verantwortlich, während der kommunale 
Schulträger die schulorganisatorischen Belange zu gewährleisten hat (Schulentwicklungsplanung, 
Gebäudemanagement, Schulsekretariate u.ä.). Bei den Einrichtungen der Tagesbetreuung richtet 
sich der Rechtsanspruch an die Kommune als den öffentlichen Jugendhilfeträger. Die Stadt Kassel 
erfüllt diesen Anspruch etwa zu 40 % selbst, für die Mehrzahl der Plätze bedient sie sich der 
Inanspruchnahme von freien Trägern der Jugendhilfe. In der inhaltlichen Gestaltung der 
Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote sind die jeweiligen Träger den eher allgemeinen 
Vorgaben des SGB VIII verpflichtet, ansonsten aber frei bei der Ausgestaltung ihrer Konzepte und 
deren Umsetzung. 
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Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 wird seit dem Kindergarten-
/Schuljahr 2008/2009 auf freiwilliger Basis durch entsprechende Vereinbarungen zwischen 
Grundschulen und Kindertagesstätten vor Ort umgesetzt. 
Vermutlich wegen des Konnexitätsprinzips hat das Land Hessen für den gesamten Komplex des 
Bildungs- und Erziehungsplans lediglich Empfehlungen und Handlungsanleitungen formuliert. 
Im Bildungs- und Erziehungsplan dazu u.a: “Eine verbindliche Klärung der jeweiligen 
Zuständigkeiten und Steuerungsaufgaben ist Voraussetzung für eine gelingende Umsetzung 
innovativer Vorhaben (wie z.B. die Einführung eines neuen Bildungsprogramms, Entwicklung und 
Verabschiedung eines Fortbildungsplans. Dabei kommt dem Rechtsträger (Vorstand) und den 
Leitungskräften in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen bei der Einführung 
prozessorientierter Innovationen eine Schlüsselrolle zu. Sie initiieren und verantworten 
gesamtbetriebliche Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse. Diese Leitungsaufgaben 
liegen im Verantwortungsbereich sowohl der Einrichtungsträger und Aufsichtsbehörden (Staatliche 
Schulämter) als auch der Kita- bzw. Schulleitung“. 
 
Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen wollen, dass die Zusammenarbeit der 
Akteure in den Kindertagesstätten und in den Grundschulen unter Mitwirkung der Eltern regelhaft 
verzahnt, organisiert und gestaltet wird. 
Wir wollen damit einen nachhaltigen Beitrag zur Optimierung von Bildungschancen von Kindern in 
unserer Stadt leisten. 
Der Modellversuch soll dafür neue Wege weisen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anke Bergmann 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz  
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.478  Kassel, 15. Mai 2012 
 
 
 
Nahversorgung sichern, nicht-integrierte Standorte stoppen 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert bis zum April 2013 für das Gebiet der Stadt Kassel ein 
Konzept zur Sicherung der Zentralen Versorgungsbereiche der Innenstadt und der 
Stadtteile im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr vorzustellen. 
 
Das Konzept soll qualitativ ausreichend sein, um die Zentralen Versorgungsbereiche 
flächenscharf auszuweisen und zu sichern. Die Ausweisung von Einzelhandelsflächen an 
nicht-integrierten Standorten, die negative Auswirkungen auf die Zentralen 
Versorgungsbereiche haben, soll damit ausgeschlossen werden. 

 
 

Begründung: 
 
An vielen Stellen in der Stadt sind in den letzten 40 Jahren Einzelhandelsflächen außerhalb der 
gewachsen Stadtteilzentren entstanden und zugelassen worden. Die fußläufigen und mit dem 
Öffentlichen Nahverkehr gut erreichbaren Einzelhandelsgeschäfte in den Stadtteilzentren sind 
massiv im Rückzug oder schon verschwunden. Stattdessen gibt es an gut mit dem Auto 
erreichbaren Stellen immer neue und immer größere Einzelhandelsläden, oft am Rand der 
Stadtteile hinter riesigen, öden Parkplätzen gelegen und in schlechter Architektur. 
 
Die Stadtverordneten und der Magistrat können mit der Ausweisung Zentraler 
Versorgungsbereiche die Möglichkeit des Baugesetzbuches nutzen, um die Nahversorgung zu 
sichern und wiederherzustellen. 
 
Parallel dazu ist es notwendig, Initiativen zu ergreifen, um die Sicherung und Entwicklung der 
Zentralen Versorgungsbereiche im Zweckverband Raum Kassel flächendeckend und flächenscharf 
abzustimmen und vorzunehmen. 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de
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Mehr Informationen: 
BUNZEL A., JANNING H., KRUSE S., KÜHN G.(2009): Erhaltung und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche  Difu-Arbeitshilfen, 260 S., ISBN: 978-3-88118-462-5 
 
http://www.difu.de/publikationen/2009/erhaltung-und-entwicklung-zentraler-
versorgungsbereiche.html 
 
Hinweis auf den rechtlichen Rahmen: 
 
BauGB §1 (6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile 
sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 
 
BauGB § 9 (2a) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) kann zur Erhaltung oder 
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse einer verbrauchernahen 
Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden, in einem Bebauungsplan 
festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen 
Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können; 
die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
unterschiedlich getroffen werden. Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes städtebauliches 
Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 zu berücksichtigen, das Aussagen über die 
zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines 
Gemeindeteils enthält. In den zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen 
Versorgungsbereichen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Vorhaben, die diesen 
Versorgungsbereichen dienen, nach § 30 oder § 34 vorhanden oder durch einen Bebauungsplan, 
dessen Aufstellung förmlich eingeleitet ist, vorgesehen sein. 
 
BauGB § 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
 
(3) Von Vorhaben nach Absatz 1 oder 2 dürfen keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

http://www.difu.de/publikationen/difu-arbeitshilfen.html


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.489  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
 
Reformschule für alle ermöglichen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung appelliert an die Hessische Landesregierung, das 
pädagogische Konzept der Offenen Schule Waldau und der Reformschule Kassel 
dauerhaft fortzuführen. Die in 20 Jahren Reformstatus der Reformschule Kassel und der 
Offenen Schule Waldau gewonnen positiven Erfahrungen zum pädagogischem Konzept 
sollen in die Landesplanung aufgenommen werden. Zur Umsetzung des pädagogischen 
Konzeptes sind für alle umsetzungswilligen Schulen entsprechende ausreichende Mittel 
bereit zu stellen. 
 
Die Stadt Kassel stellt ergänzend die notwendigen Mittel für das nichtpädagogische 
Personal und die bauliche Ausstattung z.B. mit Mensen verlässlich bereit. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.492  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
 
Transparenz in den Eigenbetrieben KasselWasser und Stadtreiniger erhöhen 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Alle Sitzungen sind öffentlich. Bei einem Tagesordnungspunkt dessen öffentliche 
Beratung die Rechte Dritter unzulässig beeinträchtigen könnte, kann auf Antrag in der 
Sitzung die Öffentlichkeit für diesen einen Punkt ausgeschlossen werden. 

2. Alle Stadtverordneten können an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. 
3. Die von der Stadtverordnetenversammlung zu besetzenden Sitze in den 

Betriebskommissionen werden auf 15 erhöht. 
4. Die beiden Betriebssatzungen werden entsprechend angepasst, die Regelungen sollen 

zeitnah wirksam werden. 
 
 

Begründung: 
 
Zur Erhöhung der Transparenz sollten die Betriebskommissionen öffentlich tagen. In dem Prozess 
um das Abfallkonzept 2013 ermöglichte die öffentliche Diskussion des komplexen Themas eine 
intensivere Suche nach den besten Lösungen. Die Behandlung in der 
Stadtverordnetenversammlung bietet die Möglichkeit der Einbeziehung vieler Interessierter und 
den zeitlichen und inhaltlichen Tiefgang der Diskussion in der Regel nicht. Mit der öffentlichen 
Behandlung können die Mitglieder und Teilnehmenden der Betriebskommissionen die Inhalte 
öffentlich kommunizieren und diskutieren. 
In der bestehenden Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Die Stadtreiniger Kassel sind 11 
Mitglieder und in der Betriebskommission von KasselWasser sind 7 Mitglieder von der 
Stadtverordnentenversammlung zu entsenden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.493  Kassel, 25. Mai 2012 
 
 
 
Arbeitslehre-Räume der Heinrich-Schütz-Schule 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt noch in diesem Jahr eine Planung für die Sanierung der 
Arbeitslehre-Räume in der Heinrich-Schütz-Schule vorzunehmen und die Sanierung in 
2013 sicher zu stellen. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel sind in den Haushaltsplan 
2013 einzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Donald Strube 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.506  Kassel, 5. Juni 2012 
 
 
 
Marketingmaßnahmen der Stadtreiniger 
 
 
 

Anfrage 
 

 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Sponsorenverträge und sonstige vergleichbare Marketingmaßnahmen mit welchen 
Kosten und welcher Effizienz wurden von der Stadt Kassel und dem Eigenbetrieb „Die 
Stadtreiniger“ in den letzten 3 Jahren betrieben? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.401  Kassel, 19. März 2012 
 
 
 
Mitgliedschaft im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel schließt sich dem bundesweiten Bündnis „Kommunen für biologische 
Vielfalt“ an und wird Mitglied im gleichnamigen Verein. 

 
 

Begründung: 
 
Oberstes Ziel des Bündnisses, dem bisher 60 deutsche Städte und Gemeinden angehören, ist der 
Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt in Städten und Gemeinden. Zu 
diesem Zweck soll es den Informationsaustausch zwischen den Kommunen unterstützen und 
gemeinsame Projekte koordinieren. Zudem soll der Verein Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben. Gegründet wurde das Bündnis am 1. Februar in Frankfurt am Main. 
Der Verein will Einfluss nehmen auf Gesetze, Fördertitel und Normen von EU- oder Bundesebene, 
die entscheidende Rahmenbedingungen für den kommunalen Naturschutz setzen. Praxiserfolge 
von engagierten Kommunen wird das Bündnis über Broschüren und Pressearbeit in deren eigenen 
Bürgerschaft und Verwaltung sowie überregional sichtbar machen. Auch Fortbildungsangebote 
stehen auf der Agenda. 
Das Bündnis bietet die Möglichkeit,  Kräfte zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu bündeln und 
sich zu vernetzen. Bis 2014 wird die Deutsche Umwelthilfe die Aufbauarbeit des Vereins 
unterstützen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.413  Kassel, 22. März 2012 
 
Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion in der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr am 20.06.2012 zurückgezogen. 
 
Lärmschutz an der A44 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in Abstimmung mit der Denkmalpflege dafür Sorge zu 
tragen, dass aus Gründen des Schutzes vor Verkehrslärm geeignete bauliche 
Maßnahmen an der A44 bis zur Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe realisiert werden 
können. 

 
 

Begründung: 
 
Ziel der Erdaufschüttungen im genannten Bereich ist der Lärmschutz. Ohne den nachgewiesenen 
Bedarf wäre dieses Projekt niemals begonnen worden. Es ist den betroffenen Menschen in den 
Stadteilen Brasselsberg und in Teilen Nordshausen nicht zuzumuten, dass der Bau auf „halber 
Strecke“ stehen bleibt. Nicht nur der Denkmalschutz sondern auch die Bedürfnisse der heute 
lebenden Menschen müssen beachtet werden. Deswegen soll der Magistrat mit allen Beteiligten 
nach einer Lösung suchen, die den Lärmschutz für die Betroffenen Bürger ermöglicht. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.439  Kassel, 16. April 2012 
 
 
 
Projekt 50 plus 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, das Projektes 50 plus - Beschäftigungspakt Nordhessen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in einer der nächsten Sitzungen des Ausschuss 
für Soziales, Gesundheit und Sport vorzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Mit dem Beschäftigungspakt „Nordhessen" sollten von 2008 bis 2010 insgesamt rund 8.400 
Personen aktiviert und rund 1.900 Personen in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Beide 
Zielgrößen wurden deutlich überschritten, was auch darauf zurückzuführen ist, dass sich die 
Situation auf dem nordhessischen Arbeitsmarkt gegenüber den beiden Vorjahren deutlich 
verbessert hat. Auch im Jahr 2011 ist die Zielgröße deutlich überschritten worden. Dennoch 
werden auch trotz dieser Erfolge ältere Arbeitnehmer immer noch als schwieriger zu vermitteln 
eingestuft. Um sich ein Bild über die Erfolge des Projektes und die Situation älterer Arbeitnehmer 
in Kassel machen zu können, wäre eine Vorstellung des Projektes im Ausschuss hilfreich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Monika Sprafke 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 

 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.443  Kassel, 23. April 2012 
 
 
 
Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Am Kasseler Rathaus werden so bald wie möglich im Jahr 2012 weitere überdachte 
Fahrradstellplätze mit Anschließmöglichkeit geschaffen. 

 
 

Begründung: 
 
Der Anteil des Radverkehrs soll als günstige und umweltschonende Verkehrsart ausgebaut 
werden. 
Durch die Innenhofumgestaltung des Kasseler Rathauses sind im erheblichen Umfang überdachte 
Fahrradparkplätze beseitigt worden. 
Schon zu Beginn der Frühjahrssaison stehen jetzt nicht genügend überdachte Parkplätze zur 
Verfügung. 
Vor dem Umbau reichten in den Sommermonaten die vorhandenen überdachten 
Abstellmöglichkeiten nur knapp aus, sodass für die Steigerung der Attraktivität und Förderung des 
Radverkehrs ein Kapazitätsausbau eh ansteht. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.444  Kassel, 24. April 2012 
 
 
 
Konzept Sportlerball 2013 
 
 
 

Geänderter Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, das Konzept für den Sportlerball 2013 dem Ausschuss 
vorzustellen. 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.452  Kassel, 23. April 2012 
 
 
 
Ausstellungskonzeption Neue Galerie 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
Dorothee Gerckens, die neue Leiterin der Neuen Galerie, in eine der nächsten Sitzungen 
des Ausschusses einzuladen, um das Ausstellungskonzept für die Zeit nach der 
documenta vorzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Helga Weber 
 
 
 
Anke Bergmann Gernot Rönz  
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.453  Kassel, 27. April 2012 
 
 
 
Bericht Staatstheater Kassel 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
die/den Intendanten des Kasseler Staatstheaters einzuladen, einmal im Jahr im Ausschuss 
für Kultur über die Ergebnisse der letzten Spielzeit zu berichten und sowohl den nächsten 
Spielplan vorzustellen wie auch die weiteren Überlegungen zur Präsentation des Theaters 
in der Öffentlichkeit darzulegen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Helga Weber 
 
 
 
Anke Bergmann Gernot Rönz  
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
   
   
   
   
   
   
   

 



 

-III-/Die Stadtreiniger Kassel 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.471  Kassel, 8. Mai 2012 
 
 
 
Frauenförderplan für den Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" 
 
 
Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von dem beiliegenden Bericht zum 
Frauenförderplan für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“ für die Zeit vom 01.07.2010 
bis zum 30.06.2012 (Anlage 1) Kenntnis und stimmt den beigefügten Zielvorgaben zum 
Frauenförderplan für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“ für die Zeit vom 01.07.2012 
bis zum 31.12.2013/30062014 (Anlage 2) zu. 

 
 

Begründung: 
 
Der Personalrat und die Frauenbeauftragte des Eigenbetriebes haben den Zielvorgaben zugestimmt. 
 
Die Betriebskommission hat dieser Vorlage am 17.04.2012 zugestimmt. 
 
Der Magistrat hat dieser Vorlage am 07.05.2012 zugestimmt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



ANLAGE 1  März 2012 

 

 
 

 

Bericht zum Frauenförderplan  

für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“  

für die Zeit vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2012 

 
 
 
 
Nach dem Hessischen Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung 
(Hessisches Gleichberechtigungsgesetz - HGlG - vom 31.08.2007 – derzeit befristet 
bis zum 31.12.2013) hat die Betriebskommission der Stadtverordnetenversammlung 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Entwicklung des Frauenanteiles der Gesamt-
beschäftigten sowie über sonstige Maßnahmen aufgrund des Frauenförderplanes 
und des HGlG (§ 6 Abs. 6 HGlG) vorzulegen. 
 
Der aktuelle Bericht basiert auf der Grundlage des mit Wirkung vom 01.07.2008 in 
Kraft getretenen Frauenförderplans und umfasst: 
 

- die Entwicklung des Frauenanteils für den Zeitraum 01.01.2010 bis 
31.12.2011 und  

- die Prognose für die Zeit vom 01.01.2012 bis 30.06.2012. Die prognostische 
Entwicklung wird in dem Bericht ab 01.07.2012 mit tatsächlichen Zahlen 
berücksichtigt. 

 
 
Entwicklung vom 01.01.2010 bis 31.12.2011 
 
In dem o. g. Zeitraum ergeben sich folgende positive Entwicklungen des Anteils 
weiblicher Beschäftigter: 
 
Gesamtbeschäftigte  19,79%  (+   1,75%) 
 
Ausbildung   66,67%  (+ 33,34%) 
 
Straßenreinigung, Müllabfuhr 
und sonstige gewerbliche Bereiche:     8,92%  (+   0,73%) 
 
Verwaltung (ohne Beamte):   57,75%  (+   1,87%) 
 
 
Obwohl bei den Zielvorgaben von einem Rückgang des Anteils an weiblichen 
Beschäftigten ausgegangen wurde, ist der Frauenanteil in allen Bereichen gestiegen. 
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Die positive Entwicklung erklärt sich insbesondere durch folgende Faktoren: 
 

• Trotz erheblichen Rückgangs der Bewerbernachfrage im Bereich Ausbildung 
konnten vier neue weibliche Auszubildende für vier vakante Ausbildungsstel-
len gewonnen werden. Die Besetzung erfolgte in den Berufen Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Kauffrau/-mann für Bürokommunikation und 
Koch/Köchin. In den Ausbildungsberufen Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft und Koch/Köchin werden im Eigenbetrieb erstmalig Frauen für 
diesen Beruf ausgebildet. 

 
• Es wurden zwei Auszubildende des Ausbildungsberufes „Kauffrau für 

Bürokommunikation“ in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen. 
 

• Im gewerblichen Bereich ist es gelungen, im Rahmen von Beschäftigungspro-
grammen zwei Bewerberinnen zu beschäftigen, die neben den Anforderungen 
des Eigenbetriebs auch die entsprechenden Fördervoraussetzungen erfüllt 
haben. 

 
• In der Verwaltung haben zwei Frauen nach ihrer Elternzeit die Arbeit wieder 

aufgenommen.  
 

• Befristet für die Dauer der Elternzeit einer Kollegin wurde für die Kantine eine 
Beschäftigte zur Vertretung eingestellt. 

 
 
Verlängerung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetztes (HGlG) 
Das HGlG wurde ohne relevante Änderungen über den 31.12.2011 hinaus bis zum 
31.12.2013 verlängert. Das Hessische Sozialministerium beabsichtigt bis Ende 2013 
eine Novellierung des Gesetzes. Umfang und Auswirkungen der Novellierung 
können aus heutiger Sicht noch nicht beurteilt werden. 
 
 
Beschäftigungsprogramme 
Die Zahl der geförderten Beschäftigungsverhältnisse ist seit 2011 um die Hälfte 
gesunken. Dies ist auf Gesetzesänderungen, Mittelkürzungen des Bundes und der 
veränderten Situation auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. Darüber hinaus ist das 
befristete Projekt Kommunal Kombi zum 31.10.2011 ausgelaufen. In dem neuen 
Projekt Bürgerarbeit bestehen nur eingeschränkte Fördermöglichkeiten durch 
Eingrenzung der genehmigungsfähigen Arbeiten. Im Rahmen von Bürgerarbeit sind 
seit Ende 2011 daher lediglich zwei Beschäftigte im Eigenbetrieb eingesetzt. 
 
 
Personalentwicklungsmaßnahmen  
In 2011 erfolgte im Bereich Personalentwicklung eine Interessensabfrage zur 
Übernahme für Aufgaben mit Führungsverantwortung bzw. mit neuen fachlichen 
Schwerpunkten. Insgesamt sind 38 Beschäftigte zur Übernahme entsprechender 
Aufgaben bereit. Davon haben erfreulicherweise 21 Frauen ihr Interesse bekundet. 
Im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat eine Beschäftigte innerhalb 
der Elternzeit an mehreren Fortbildungsmaßnahmen hinsichtlich des beruflichen 
Wiedereinstiegs teilgenommen. 
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Prognose für die Zeit vom 01.01.2012 bis 30.06.2012 
 
Im Wirtschaftsplan 2012 wurde das betriebliche Stellensoll um 8 Stellen angehoben. 
Dieser Bedarf orientiert sich daran, dass die Arbeiten des sogenannten Putz-Munter-
Teams trotz der nicht mehr zu erwartenden Unterstützung durch die Arbeitsförderung 
fortgeführt werden. Weiterhin sind jeweils 2 Stellen für den Standplatzservice und die 
Altglassammlung zu berücksichtigen, sofern der Eigenbetrieb mit diesen Leistungen 
beauftragt wird. 
 
Im Frühjahr 2012 werden insgesamt 15 befristet Beschäftigte in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen werden (14 männlich, 1 weiblich). Insgesamt 13 
Arbeitsverträge (12 männlich,  1 weiblich) werden befristet verlängert. 
 
Für die im Rahmen des Beschäftigungsprogrammes 20 Plus eingesetzten 
Beschäftigten (8 Personen) endet das Arbeitsverhältnis im April 2012. Hinsichtlich 
einer möglichen Neubesetzung in diesem Projekt sind in den kommenden Monaten 
Gespräche mit dem Jobcenter vorgesehen. Zurzeit kann noch nicht beurteilt werden, 
in welchem Umfang und zu welchen Rahmenbedingungen 20 Plus fortgeführt wird. 
 
In dem Prozess Personalentwicklung sind einzelne – insbesondere personen-
bezogene Maßnahmen – in Vorbereitung. Die Gesamtsteuerung erfolgt im Rahmen 
des Personalentwicklungskonzepts, das im Herbst 2012 fertiggestellt wird. Mit 
diesem Personalentwicklungskonzept werden neben den laufenden Prozessen 
mittel- und langfristige Planungen sowie Maßnahmen beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage Bericht zum Frauenförderplan

am 31.12.2011
Anzahl davon weib-

lich in %

Anzahl davon weib-

lich in %
Veränderung

in %

Gesamtbeschäftigte 388 379

davon männlich 318 304
davon weiblich 70 18,04 75 19,79 + 1,75

auszugsweise aus den Bereichen:

Straßenreinigung, Müllabfuhr und 281 269

 sonstige gewerbliche Bereiche
davon männlich 258 247
davon weiblich 23 8,19 24 8,92 + 0,73

Verwaltung (ohne Beamte) 68 71

davon männlich 30 30
davon weiblich 38 55,88 41 57,75 + 1,87

Ausbildung 6 6
davon männlich 4 2
davon weiblich 2 33,33 4 66,67 + 33,34

Veränderung des Anteils weiblicher Beschäftiger (Kopfzahlen)

am 31.12.2009
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Zielvorgaben zum Frauenförderplan für den Eigenbetrieb 

„Die Stadtreiniger Kassel“ gemäß § 5 HGlG für die Zeit vom 

01.07.2012 bis zum 31.12.2013 - längstens bis 30.06.2014 

 
 
 
 
In der Zeit vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2014 sind Stellenbesetzungen davon abhän-
gig, ob Die Stadtreiniger Kassel mit Leistungen für den Standplatzservice beauftragt 
und ab 2013 Vertragspartner der Dualen Systeme Deutschland für die Altglassammlung 
werden. 
 
Der Vertrag für die Einsammlung von Leichtverpackungen ist bis zum 31.12.2014 be-
fristet und wird die Zielvorgaben in den kommenden zwei Jahren nicht beeinflussen. 
 
Die Zustimmung des Bundestages zum Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschus-
ses im Zusammenhang mit den Vorgaben zum neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz unter-
stützt die Wettbewerbsposition öffentlicher Entsorgungsbetriebe. Trotzdem können ne-
gative Auswirkungen durch die möglichen strukturellen Veränderungen in der Abfallwirt-
schaft Kassel für den Eigenbetrieb nicht ausgeschlossen werden. Die weitere Entwick-
lung bleibt abzuwarten. 
 
Frauenförderung ist weiterhin durch die Befristung des Hessischen Gleichberechti-
gungsgesetzes (HGlG) bis zum 31.12.2013 und die bis dahin geplante Novellierung des 
Gesetzes geprägt. Die Auswirkungen sind abhängig von den Änderungen und können 
zurzeit noch nicht beurteilt werden. 
 
Bei Verlängerung des HGlG über den 31.12.2013 hinaus, ist für den Eigenbetrieb mit 
Wirkung vom 01.07.2014 ein neuer Frauenförderplan aufzustellen. 
 
Unabhängig davon wird für die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2014 Frauenförderung 
durch folgende Maßnahmen vollzogen: 
 
 

• Sensibilisierung der Führungskräfte im Hinblick auf Frauenförderung - insbeson-
dere Förderung von Maßnahmen zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von 
Frauen in Leitungsfunktionen im Rahmen von Personalentwicklung. 

 
• Mindestens der Erhalt des Frauenanteils durch Fluktuationsausgleich. 

 
• Unterstützung und Mitorganisation von Kinderbetreuung bei Fortbildungs-

veranstaltungen (bei Bedarf). 
 

• Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden weiterhin flexible Arbeitszeitmo-
delle im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten angeboten. 



Anlage zu den Zielvorgaben zum Frauenförderplan für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger Kassel“ für die Zeit vom 01.07.2012 bis zum 31.12.2013/30.06.2014 

 

Berufsfeld/Berufsgruppe 

Beschäftigungsstruktur  
(Stand 31.12.2011) 

Festlegung der Zielvorgaben bis 12/2013 
 

gesamt w m 
Frauenan- 

teil in % 
davon Teilzeit 

Abgänge
1
 

 
Abgänge

2
 

 
Fluktu- 

ation
3
 

Stellen
4
 Rückkehr

5
 Ziele

6
 

w m 

Verwaltung  

(alle Bereiche, Kantine, Büro-
bote, Kleiderkammer) 

Bea. 3 0 3 0,0 0 0 

4 3 1 4 1 1 Besch.* 71 41 30 57,75 25 1 

Besch.** 8 4 4 50,0 5 1 

Abteilung Betrieb  
 

Straßenreinigung 

 
 

Besch.** 
122 21 101 17,21 3 2 11 0 4 4 0 1 

Müllabfuhr Besch.** 73 0 73 0,0 0 0 3 2 1 3 0 0 

Kraftfahrer Besch.** 50 1 49 2,0 0 0 0 2 0 2 0 1 

Recyclinghöfe Besch.** 11 0 11 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Werkstatt Besch.** 18 0 18 0,0 0 0 0 1 1 2 0 0 

Beschäftigungsprogramme 
(20plus, Bürgerarbeit) 

Besch.** 13 2 11 15,4 0 2 0 0 8 8 0 0 

 
*   ehemalige Angestellte 
**  ehemalige Arbeiter 

                                            
1
 Vorübergehender Mehrbedarf (wird nicht ersetzt) 

2
 voraussichtliche Altersabgänge (einschließlich Beginn Freizeitphase bei Altersteilzeit) 

3
 Annahme Fluktuation gem. Durchschnitt der letzten 3 Jahre ohne Altersabgänge 

4
 Schätzung der zu besetzenden Stellen in den nächsten 2 Jahren 

5
 voraussichtliche Rückkehrfälle nach Elternzeit/Sonderurlaub 

6
 Zielvorgabe zur Erhöhung des Frauenanteils 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.472  Kassel, 8. Mai 2012 
 
 
 
Bericht über rechtsextreme Aktivitäten 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung halbjährlich schriftlich 
Bericht über rechtsextreme Aktivitäten im Stadtgebiet zu erstatten und diesen in der 
Stadtverordnetenversammlung vorzustellen.  
Der Bericht soll politisch motivierte Straftaten von Rechts sowie Straftaten von 
Rechtsextremen allgemein, Aktivitäten, Aufmärsche, Verteilungen, Veranstaltungen usw. 
umfassen.  

 
 

Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat im Zusammenhang mit dem Mord an Halit Yozgat 
einstimmig beschlossen, in Zukunft noch wachsamer als bisher gegenüber Rechtsextremismus 
sein zu wollen. Dieses von unserer Fraktion ausdrücklich begrüßte Vorhaben muss auch 
praktische Konsequenzen haben. Das bedeutet, dass die Stadtverordnetenversammlung über 
Aktivitäten von rechts stets im Bilde sein muss, um so eine öffentliche Debatte anstoßen zu 
können. Die Notwendigkeit liegt auf der Hand: Die Nazigruppe „Sturm 18“ drangsaliert weiterhin 
die Bevölkerung in der Nordstadt, der „Freie Widerstand Kassel“ verteilt seine Propaganda in die 
Briefkästen und im Internet. Wer dagegen nichts unternimmt, nimmt in Kauf, dass Faschisten ihre 
menschenverachtende Propaganda in die Kasseler Bevölkerung tragen können. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.474  Kassel, 5. Juni 2012 
 
 
 
Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen der Stadt Kassel an freie Träger von 
Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen 
Hier: dritte Änderung 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der dritten Änderung der „Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen der Stadt 
Kassel an freie Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- und 
Ausstattungsmaßnahmen“ in der aus der Anlage ersichtlichen Form wird zugestimmt.“ 

 
 

Begründung: 
 
Um den weiteren Platzausbau zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs unter dreijähriger Kinder 
auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege ab 2013 erfolgreich umsetzen zu 
können, müssen die freien Kindertagesstättenträger auch weiterhin in der Lage sein, Bauvorhaben zu 
realisieren und zu finanzieren.  
 
Konnten Bauvorhaben freier Träger bislang mit einer Förderung des Bundes von bis zu  
150.000 € inkl. Ausstattung und einer ergänzenden Förderung mit städtischen Mitteln von  
bis zu 50.000 € pro Gruppe realisiert werden, so verbleibt den freien Trägern zur Finanzierung von An- 
und Neubauten durch den Wegfall der Bundesmittel ausschließlich die bisher ergänzende Förderung 
mit städtischen Mitteln. Damit ist eine Realisierung von Bauvorhaben zukünftig nicht mehr möglich. 
 
Um den weiteren Platzausbau zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs unter dreijähriger Kinder 
auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege ab 2013 nicht zu gefährden, ist 
deshalb eine Änderung und Ergänzung der Ziffer 9 der Richtlinien für die Gewährung von 
Investitionszuschüssen der Stadt Kassel an freie Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- 
und Ausstattungsmaßnahmen notwendig. 
 
Werden im Rahmen des weiteren Platzausbaus zur Erfüllung des individuellen Rechtsanspruchs unter 
dreijähriger Kinder auf Förderung in einer Tageseinrichtung städtische Investitionszuschüsse zur 
Finanzierung von Neu- bzw. Anbauten oder Umbauten beantragt, können die zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten mehr als 50.000,00 € pro Vorhaben betragen. Die städtischen Zuschussmittel können, 
wenn und solange keine anderen Fördermöglichkeiten (Landesmittel, Bundesmittel etc.) gegeben sind, 
bis zu 14.000,00 € je Platz für die Schaffung neuen Raumes sowie bis zu 3.500,00 € pro Platz für den 
Umbau bei bestehenden Gebäuden betragen. Für eine notwendige Ausstattung in Ergänzung zu Neu- 
oder Umbau können bis zu 1.000,00 € pro Platz gewährt werden. Der Zuschuss darf 90 % der Kosten 
nicht überschreiten.



 
Im Haushalt 2012 wurden hierfür Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Nach Abzug 
bestehender Vorhaben verbleibt ein Rest von 818.245,00 €. Die Mittel stehen bei Sachkonto Nr. 510 44 
37 400 (Förderung von Kindertagesstätten) und 035 800 001 (Investitionszuschüsse) bei Kostenstelle 
510 00 141 (Förderung von Kindertagesstätten freier Träger) zur Verfügung. 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat am 08.05.2012 der Vorlage zugestimmt. Der Magistrat hat die Vorlage 
am 04.06.2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Richtl inien 
 

für die Gewährung von Investitionszuschüssen der Stadt Kassel 
an freie Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sanierungs- und 

Ausstattungsmaßnahmen 
 
 
Abweichend von den „Zuwendungsrichtlinien der Stadt Kassel vom 30.01.2003 sowie der ersten 
Änderung vom 08.11.2010 sowie der zweiten Änderung zum 01.11.2011 wird für die Gewährung 
von Investitionszuschüssen der Stadt Kassel an freie Träger von Kindertagesstätten für Bau-, Sa-
nierungs- und Ausstattungsmaßnahmen folgendes beschlossen: 
 
1. Die anerkannten freien Träger von Kindertagesstätten können im Rahmen verfügbarer Haus-

haltsmittel investive Zuschüsse der Stadt Kassel beantragen für 
 

 erforderliche Bau- oder Umbaumaßnahmen für neue oder bestehende Betreuungsgruppen 
oder Plätze sowie im Zusammenhang mit Gruppenumwandlungen (z. B. von einer Kiga-
Gruppe in eine geöffnete Kiga-Gruppe), 

 Funktionsverbesserungen, 

 Neuanschaffungen, Ersatz- oder Ergänzung der Ausstattung, 

 Verbesserung der Außenanlagen. 
 
Nicht gefördert werden Instandsetzungs-, Unterhaltungs- bzw. Renovierungsmaßnahmen. 

 
2. Diese investiven Zuschussmittel sind freiwillige Leistungen; aus der Veranschlagung der Mittel 

kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. 
 
3. Investive Zuschussmittel sind vom freien Kindertagesstätten-Träger bei der Stadt Kassel, Ju-

gendamt, zu beantragen. Dem Antrag ist neben einem Sachbericht ein Kosten- sowie ein Fi-
nanzierungsplan beizufügen. Sofern zur Prüfung erforderlich, können noch weitere Unterlagen 
beim Antragsteller angefordert werden. 
Die Anträge werden von der Stadt Kassel, Jugendamt, geprüft und - gegebenenfalls in einer 
Zusammenstellung - dem Jugendhilfeausschuss zur Entscheidung vorgelegt. 
Der Jugendhilfeausschuss entscheidet abschließend. 
Kindertagesstätten-Träger, die eine städtische Zuwendung von mehr als 5.000,00 € erhalten 
haben, können für die bezuschusste Einrichtung grundsätzlich erst nach Ablauf von zwei Ka-
lenderjahren nach erfolgter Bewilligung wieder berücksichtigt werden. 
Dabei kann eine bezuschusste Maßnahme erst nach Ablauf der Zweckbindung von mindes-
tens fünf Jahren wieder gefördert werden. 

 
Investive Zuschussmittel werden nur solchen Antragstellern gewährt, deren ordnungsgemäße 
Geschäftsführung gemäß Ziffer 2.1.1.3 der o. g. Zuwendungsrichtlinien der Stadt Kassel vom 
30.01.2003 außer Zweifel steht. 

 
4. Für Vorhaben, mit deren Verwirklichung vor Entscheidung über die Gewährung investiver Zu-

schussmittel bereits begonnen wurde, ist eine Förderung in der Regel ausgeschlossen. 
 
5. Die veranschlagten investiven Zuschüsse stehen vorrangig für die Betreuung unter Dreijähri-

ger zur Verfügung. Sofern sie für diesen Zweck nicht oder nicht in voller Höhe benötigt wer-
den, können sie auch für Vorhaben von freien Trägern im Kindergartenbereich oder im Be-
reich der Grundschulkindbetreuung gewährt werden. 

 
 
6. Die gewährten Zuschüsse sind anteilig zurückzuzahlen, soweit das bezuschusste Vorhaben 

nicht mindestens 5 Jahre nach Fertigstellung durchgängig als Kindertagesstätte 
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(o. ä.) genutzt wird (z. B. sind bei nur dreijähriger Nutzung als Kindertagesstätte 40 % der in-
vestiven Zuschussmittel zurückzuzahlen). 
Dies gilt nicht für Vorhaben nach Ziffer 9. a In diesen Fällen werden die Modalitäten jeweils mit 
der Bewilligung festgelegt. 

 
7. Alle möglichen sonstigen Förderungen (z. B. Landesmittel) sind vorrangig auszuschöpfen. 
 
8. Der Investitionszuschuss beträgt maximal 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; bei 

Inanspruchnahme sonstiger Fördermittel reduziert sich der städtische Investitionszuschuss auf 
maximal 50 % der ungedeckten Restkosten. 

 
9. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten einer beantragten Maßnahme müssen mindestens 

4.000,00 € betragen. Die Förderung eines Vorhabens kann höchstens 20.000,00 € betragen. 
Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten eines Vorhabens sollen 50.000,00 € nicht  
übersteigen. 

 
9.a Werden im Rahmen des weiteren Platzausbaus zur Erfüllung des individuellen Rechtsan-

spruchs unter dreijähriger Kinder auf Förderung in einer Tageseinrichtung städtische Investiti-
onszuschüsse zur Finanzierung von Neu- bzw. Anbauten oder Umbauten beantragt, können 
die zuwendungsfähigen Gesamtkosten mehr als 50.000,00 € pro Vorhaben betragen. Die 
städtischen Zuschussmittel können, wenn und solange keine anderen Fördermöglichkeiten 
gegeben sind, bis zu 14.000,00 € je Platz für die Schaffung neuen Raumes sowie bis zu 
3.500,00 € pro Platz für den Umbau bei bestehenden Gebäuden betragen. Für eine notwendi-
ge Ausstattung in Ergänzung zu Neu- oder Umbau können bis zu 1.000,00 € pro Platz ge-
währt werden. Der Zuschuss darf 90 % der Kosten nicht überschreiten. Für neue geöffnete 
Kindergartengruppen und reine Kindergartengruppen können Zuschüsse bis 100.000 € pro 
Gruppe gezahlt werden.  

 
10. Die Gewährung einer Zuwendung ist dem Empfänger schriftlich mitzuteilen. Der Zuwendungs-

bescheid wird erst dann wirksam, wenn der Zuwendungsempfänger ihn mit allen Nebenbe-
stimmungen schriftlich anerkannt hat. 

 
11. Die Zuwendung wird grundsätzlich in zwei Raten zu je 50 % ausgezahlt, die erste bei Baube-

ginn und die zweite nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises. 
 
12. Über die Verwendung des städtischen Investitionszuschusses ist ein Verwendungsnachweis 

bei der Stadt Kassel, Jugendamt, vorzulegen. 
Bei städtischen Investitionszuschüssen von mindestens 50.000,00 € für ein Bauvorhaben  
ist eine langfristige Nutzung als Kindertagesstätte in geeigneter Form sicher zu stellen. 
Eigenleistungen (wie geleistete Arbeitsstunden) können maximal bis zur Hälfte des Eigenan-
teils an den zuwendungsfähigen Gesamtkosten des Zuwendungsempfängers berücksichtigt 
werden. 
Die Einzelheiten dazu gehen aus dem Zuwendungsbescheid bzw. den dazugehörigen Neben-
bestimmungen hervor. Der Nachweis wird durch die Stadt Kassel, Jugendamt, geprüft, das 
Prüfungsergebnis wird dem Zuwendungsempfänger mitgeteilt. 
Ungeachtet davon steht dem Revisionsamt der Stadt Kassel immer ein eigenes Prüfungsrecht 
zu. 
Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, so ist der Verwen-
dungsnachweis vor Abgabe an die Stadt Kassel von dieser zu prüfen. Das Ergebnis dieser 
Prüfung ist auf dem Verwendungsnachweis zu bescheinigen. 

 
13. Ergibt die Prüfung des Verwendungsnachweises einen Rückforderungsanspruch, so ist dieser 

an die Stadt Kassel zurückzuerstatten. Darüber hinaus ist dieser Betrag mit 2 % über dem je-
weiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen, sofern nichts anderes geregelt ist. 

 
14. Die Richtlinien in der Fassung der zweiten Änderung treten am 01.10. 2012 in Kraft. 
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Vorlage Nr. 101.17.484  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/2 "Friedrich-Ebert-Straße - Ständeplatz bis Goethestraße" 
(Aufstellungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für den Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Ständeplatz und dem 
Einmündungsbereich der Goethestraße soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch 
(BauGB) aufgestellt werden. Das Bebauungsplan-Verfahren soll beschleunigt nach § 13a 
BauGB durchgeführt werden. Der Geltungsbereich umfasst die Straßenflächen von 
Ständeplatz, Friedrich-Ebert-Straße und Goethestraße, an die am östlichen Ende die 
Gebäude und Grundstücke Ständeplatz 19 und 23 sowie Friedrich-Ebert-Straße 1 und 2 
angrenzen. Am westlichen Ende grenzen die Gebäude und Grundstücke Friedrich-Ebert-
Straße 74 und 77 sowie Goethestraße 5 an den Geltungsbereich an. Im Norden liegt der 
Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Karthäuserstraße / Bürgermeister-Brunner-Straße 
im Geltungsbereich. 
 
Ziel der Planung ist es, für diesen Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße einen Ausbau zu 
ermöglichen. Der Ausbau soll die Straße in ihrer Funktion als Stadtteilzentrum stärken, indem 
die Situation für Fußgänger und Radfahrer sowie die Erreichbarkeit der Haltestellen 
verbessert wird, das Parken und die Flächen für den fließenden Verkehr neu geordnet und 
beidseitig Baumreihen gepflanzt werden. Die Friedrich-Ebert-Straße soll als attraktiver 
innerstädtischer Straßenraum entstehen, der hohe verkehrliche Nutzungsqualität mit hoher 
Aufenthaltsqualität verbindet.“ 

 
 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 03.05.2012 und 
21.05.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und ein Lageplan i. M. 1 : 5000 (Anlage 2) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.485  Kassel, 21. Mai 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/8 "Vogelsang" 
(Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufstellung und dem Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. VII/8 
„Vogelsang“ wird zugestimmt. Der Bebauungsplan soll gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufgestellt werden. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB durchgeführt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung für ein Wohngebiet.“ 
 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Bettenhausen wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 18. April 2012 zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 3. Mai 2012 und 
21. Mai 2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung zur Aufstellung (Anlage 2), die textlichen 
Festsetzungen (Anlage 3) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanes (Anlage 4) 
sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.500  Kassel, 29. Mai 2012 
 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über die vom Magistrat der Stadt Kassel als 
Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden Gebühren (Bauaufsichtsgebührensatzung) 
- Dritte Änderung - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die 
vom Magistrat der Stadt Kassel als Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden Gebühren 
(Bauaufsichtsgebührensatzung) - Dritte Änderung - in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage 
ersichtlichen Fassung.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die beabsichtigte Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung betrifft ausschließlich das 
Gebührenverzeichnis. 
 
Begründung zur Änderung der Ziffern 8.4 und 8.5: 
 
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis werden von Gerichten (in 
Zwangsversteigerungsangelegenheiten) sowie von Banken, Maklern und Eigentümern (bei 
Grundstücksgeschäften) beantragt. Die seit mehr als einem Jahrzehnt in unveränderter Höhe erhobene 
Gebühr für schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis in Höhe von 5,00 € liegt weit unter den 
Kosten für den Verwaltungsaufwand. Zudem ist der Verwaltungsaufwand unterschiedlich, je nachdem 
ob eine Baulast zu dem betreffenden Grundstück eingetragen ist oder nicht. Dies rechtfertigt, eine 
unterschiedliche Gebühr zu erheben. Die vorgesehene Höhe orientiert sich an dem in der 
Verwaltungskostensatzung der Stadt Kassel festgeschriebenen Satz von 12,25 € für die Tätigkeit eines 
Beamten des mittleren Dienstes oder gleich eingestuften Beschäftigten bei einem Zeitaufwand von 
einer Viertelstunde. 
 
Die Änderung der Bemessungsgrundlage von „Flurstück“ zu „Grundstück“ stellt eine Angleichung an die 
Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung dar. Damit 
soll eine unangemessene Vervielfachung der Gebühr vermieden werden, wenn Grundstücke aus 
mehreren kleineren Flurstücken bestehen. 
 
Zur Klarstellung: Mündliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis bleiben ebenso wie alle anderen 
einfachen Auskünfte der Verwaltung gebührenfrei. 
 
Zum Vergleich: 
In der ministeriellen Verwaltungskostenordnung, die auch vom Landkreis Kassel angewandt wird, ist 
sowohl für positive als auch negative Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis eine Gebühr von 20,00 
€ vorgesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Im Jahr 2011 wurden ca. 1.000 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis erteilt. Statistisch nicht erfasst 
wurde, in welchem Umfang es sich um positive oder negative Auskünfte gehandelt hat. Ca. 20% der 
Auskünfte erfolgen kostenfrei in Amtshilfe gegenüber Gerichten. Für die übrigen Auskünfte wird mit 
einer Mehreinnahme von 10.000 bis 12.000 € gerechnet. 
 
Begründung zur Streichung des Abschnitts 9: 
 
Im Zuge einer Novellierung der Hessischen Bauordnung zum 01.10.2002 ist die Genehmigung der 
Teilung bebauter Grundstücke durch die Bauaufsicht entfallen. Seit dem 20.07.2004 ist mit einer 
Änderung des Baugesetzbuches auch die planungsrechtliche Teilungsgenehmigung entfallen. Seitdem 
sind keine Gebühren mehr erhoben worden. Im Zuge der jetzigen Änderung des 
Gebührenverzeichnisses ist eine Bereinigung empfehlenswert. 
 
Finanzielle Auswirkung: keine. 
 
Begründung zur Änderung der Ziffer 13.3: 
 
Hier ist die Änderung einer überaus komplizierten Regelung beabsichtigt, die in Einzelfällen in der 
Vergangenheit zu Unsicherheiten in der praktischen Auslegung und unnötigen Diskussionen mit 
Bauherrschaften geführt hat. Mit der Reduzierung der Rohbaukosten um 40% bei eingeschossigen 
Hallenbauten, die in der ministeriellen Verwaltungskostenordnung vorgegeben wird (dies führt zu einer 
entsprechenden Gebührenreduzierung.), sind weitere Reduzierungen aus Billigkeitsgründen nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre praktisch ausgeschlossen. Auch dies ist lediglich eine Bereinigung, die 
sich bei einer anstehenden Änderung des Gebührenverzeichnisses anbietet. 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine. 
 
Als Anlage 2 ist dieser Vorlage eine Synopse beigefügt. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 21.05.2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Anlage 1 
            6.03.3 
 
 
 
 
 
 

SATZUNG 
 

zur Änderung der Satzung über die vom Magistrat der Stadt Kassel als Untere 
Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden Gebühren (Bauaufsichtsgebührensatzung) 

 
(Dritte Änderung) 

 
vom  

 
 
 
Aufgrund der §§ 5, 50, 51 Nr.6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 01.04.2005 (GVBl. I 2005 Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16.12.2011 (GVBl. I Seite 786) und § 1 Abs. 4 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes 
in der Fassung vom 12.01.2004 (GVBl. I Seite 36), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrens- und verwaltungskostenrechtlicher 
Vorschriften vom 09.07.2009 (GVBl. I Seite 253), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Kassel in ihrer Sitzung am        die nachstehende Satzung zur Änderung der Satzung 
über die vom Magistrat der Stadt Kassel als Untere Bauaufsichtsbehörde zu erhebenden 
Gebühren (Bauaufsichtsgebührensatzung) beschlossen: 
 
 
 
 

Artikel 1 
 
Das gemäß § 1 Satz 2 einen Bestandteil zur Bauaufsichtsgebührensatzung der Stadt Kassel 
bildende Gebührenverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 
1. Ziffer 8.4 wird durch folgende neue Ziffern 8.4 und 8.5 ersetzt: 
 
  

Nr. Gegenstand 
Bemessungsgr
undlage 

Gebühr EURO 

8.4 
 
 
 
8.5 
 

Erteilung von schriftlichen Auskünften aus 
dem Baulastenverzeichnis bei bestehenden 
Baulasten 
 
Erteilung von schriftlichen Auskünften aus 
dem Baulastenverzeichnis, sofern keine 
Baulast besteht (Negativzeugnis) 

je Grundstück 
 
 
 
je Grundstück 

30,00 
 
 
 

15,00 

 
2. Ziffer 9 wird gestrichen. 
 
3. In Ziffer 13.3 wird Satz 2 des zweiten Absatzes gestrichen. 
 
 

- 2 - 



- 2 - 
 

Artikel 2 
 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Kassel,  
 
Stadt Kassel - Magistrat 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Alt Neu 

Nr. Gegenstand 
Bemessungs-
grundlage 

Gebühr 
EURO 

Nr. Gegenstand 
Bemessungs-
grundlage 

Gebühr 
EURO 

8 
 
8.4 

Baulasten 
 
Einsichtnahme in das Baulastenver-
zeichnis sowie Erstellung und Versand 
von Auszügen aus dem Baulastenver-
zeichnis 

 
 
je Flurstück und 
Auszug 

 
 

5,00 

8 
 
8.4 
 
 
 
8.5 
 

Baulasten 
 
Erteilung von schriftlichen Auskünften 
aus dem Baulastenverzeichnis bei be-
stehenden Baulasten 
 
Erteilung von schriftlichen Auskünften 
aus dem Baulastenverzeichnis, sofern 
keine Baulast besteht (Negativzeugnis) 

 
 
je Grundstück 
 
 
 
je Grundstück 

 
 

30,00 
 
 
 

15,00 

9 Grundstücksteilung       

13 
 
13.3 

Ermäßigungen 
 
Ermäßigung unter Berücksichtigung des 
§ 17 Hess. Verwaltungskostengesetz 
aus Billigkeitsgründen (Mögliche weitere 
Ermessensentscheidungen auf Gebüh-
renermäßigung oder -verzicht bleiben 
von der nachfolgenden Regelung unbe-
rührt.) 
 
Betragen die tatsächlichen Rohbaukos-
ten einschließlich der Umsatzsteuer nicht 
mehr als 50 % der bekannt gegebenen 
Rohbaukosten, werden die Gebühren, 
die auf der Basis von Rohbaukosten 
berechnet werden, auf Antrag um die 
Hälfte des Prozentsatzes ermäßigt, um 
den die tatsächlichen die bekannt gege-
benen Kosten unterschreiten. Diese Re-
gelung gilt nicht für eingeschossige Hal-
lenbauten ohne oder mit geringen Ein-

  13. 
 
13.3 

Ermäßigungen 
 
Ermäßigung unter Berücksichtigung des 
§ 17 Hess. Verwaltungskostengesetz 
aus Billigkeitsgründen (Mögliche weitere 
Ermessensentscheidungen auf Gebüh-
renermäßigung oder -verzicht bleiben 
von der nachfolgenden Regelung unbe-
rührt.) 
 
Betragen die tatsächlichen Rohbaukos-
ten einschließlich der Umsatzsteuer 
nicht mehr als 50% der bekanntgegebe-
nen Rohbaukosten, werden die Gebüh-
ren, die auf der Basis von Rohbaukosten 
berechnet werden, auf Antrag um die 
Hälfte des Prozentsatzes ermäßigt, um 
den die tatsächlichen die bekanntgege-
benen Kosten unterschreiten. 
 
Die tatsächlichen Rohbaukosten sind 
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bauten, für die in der Anlage 1 zum Ver-
waltungskostenverzeichnis des Ministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung eine Reduzierung der 
Rohbaukosten vorgesehen ist. 
 
Die tatsächlichen Rohbaukosten sind auf 
der Grundlage des § 74 Abs. 1 Satz 2 
HBO zu ermitteln. Hiernach ist der Roh-
bau fertig gestellt, wenn die tragenden 
Teile, die Schornsteine, die Brandwände 
und die Dachkonstruktion vollendet sind. 
Zu den tatsächlichen Rohbaukosten ge-
hören insbesondere auch die Kosten für 
Erdarbeiten, Abdichtungen, Dachde-
ckungsarbeiten, Klempnerarbeiten, Ge-
rüste, Baugrubensicherungen, die 
Baustelleneinrichtungen sowie die Kos-
ten der Bauteile, die nicht bis zu einer 
Besichtigung des Rohbaues nach § 74 
HBO fertig zu stellen sind, für die jedoch 
ein Standsicherheitsnachweis erforder-
lich ist. Bei Umbauarbeiten sind auch die 
Kosten von Abbrucharbeiten zu berück-
sichtigen. 
 
Zu den tatsächlichen Rohbaukosten ge-
hören auch die Umsatzsteuer und die 
auf den Rohbau entfallenden Architek-
ten- und Ingenieurleistungen. 

auf der Grundlage des § 74 Abs. 1 Satz 
2 HBO zu ermitteln. Hiernach ist der 
Rohbau fertiggestellt, wenn die tragen-
den Teile, die Schornsteine, die Brand-
wände und die Dachkonstruktion vollen-
det sind. Zu den tatsächlichen Rohbau-
kosten gehören insbesondere auch die 
Kosten für Erdarbeiten, Abdichtungen, 
Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbei-
ten, Gerüste, Baugrubensicherungen, 
die Baustelleneinrichtungen sowie die 
Kosten der Bauteile, die nicht bis zu 
einer Besichtigung des Rohbaues nach 
§ 74 HBO fertig zu stellen sind, für die 
jedoch ein Standsicherheitsnachweis 
erforderlich ist. Bei Umbauarbeiten sind 
auch die Kosten von Abbrucharbeiten zu 
berücksichtigen. 
 
Zu den tatsächlichen Rohbaukosten 
gehören auch die Umsatzsteuer und die 
auf den Rohbau entfallenden Architek-
ten- und Ingenieurleistungen. 
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Vorlage Nr. 101.17.501  Kassel, 29. Mai 2012 
 
 
 
Neufassung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und 
-gebührensatzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 
 
Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 Oberbürgermeister Hilgen 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in der Anlage 1 zu dieser 
Vorlage beigefügte Neufassung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet 
der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) 

 
 

Begründung: 
 
Die EU-Abfallrahmenrichtlinie vom 19. November 2008 wurde durch öffentliche Bekanntmachung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes am 29.02.2012 im Bundesgesetzblatt in deutsches Recht umgesetzt. Das 
Gesetz tritt am 01.06.2012 in Kraft. 
Die sich hieraus ergebenden Veränderungen für die kommunale Abfallentsorgung sind durch die Städte 
und Landkreise in Satzungsrecht umzusetzen. 
 
Mit dem Abfallkonzept 2013 wurde für die Stadt Kassel u. a. unter Beteiligung der Öffentlichkeit und 
durch Begleitung eines Fachinstituts vom November 2011 bis März 2012 eine neue Abfallwirtschafts- 
und -gebührensatzung im Gebiet der Stadt Kassel erarbeitet.  
 
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz definiert die Abfallhierarchie in der Reihenfolge Vermeidung, 
Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung (insbesondere energetische 
Verwertung und Verfüllung), Beseitigung von Abfällen. Zur Förderung des Recyclings und sonstigen 
stofflichen Verwertung sind Bioabfall, Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle spätestens ab 
01.01.2015 getrennt zu sammeln. Durch eine Verordnungsermächtigung ist bis zum 01.01.2015 eine 
einheitliche Wertstofferfassung (Wertstofftonne) einzuführen. Ein Wertstoffgesetz wurde noch nicht 
erarbeitet und eine konkrete Zeitplanung ist nicht bekannt. 
 
Die Entsorgung der Restabfälle bleibt in jedem Falle im kommunalen Zuständigkeitsbereich. Die 
Verwertung von Abfällen wird für die private Entsorgungswirtschaft geöffnet. Die 
Gewerbeabfallsammlung ist jedoch nur zulässig, wenn sie qualitativ deutlich hochwertiger als 
bestehende kommunale Sammelsysteme bzw. durch die Kommunen konkret geplante und zur 
Einführung vorgesehene Erfassungs- und Verwertungskonzepte ist.  
 
Das Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH (INFA) hat die Stadt Kassel bei 
der Umsetzung der neuen rechtlichen Vorgaben unterstützt, Empfehlungen ausgesprochen und bei der 
Neuentwicklung der Satzung mitgewirkt.  
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Neben verschiedenen redaktionellen Anpassungen werden Eckdaten abfallwirtschaftlicher Angebote, 
wie z. B. die Einführung einer Wertstofftonne ab 01.01.2015, definiert.  
 
Darüber hinaus soll die Gebührenstruktur erheblich verändert werden; die Abfallgebühr teilt sich in eine 
Grund- und Leistungsgebühr auf. Diese neue Gebührenstruktur aus haushaltsbezogener Grund- und 
Leistungsgebühr bedeutet eine höhere Gebührengerechtigkeit, da die Vorhaltekosten über die 
Grundgebühr durch alle angeschlossenen Bürger und Gewerbebetriebe getragen werden. 
 
Die Grundgebühr wurde in der neuen Abfallsatzung der Stadt Kassel auf 30 Prozent festgesetzt (nach 
vorliegender Rechtsprechung ein akzeptierter Wert). Für die Leistungsgebühr wurde eine 
behältervolumenbezogene lineare Staffelung eingeführt. Eine lineare Leistungsgebühr ist nach heutiger 
Rechtsprechung ebenfalls anerkannt.  
 
In die Gebührenbedarfsrechnung wurden die aufgrund der neuen rechtlichen Vorgaben 
prognostizierten Abfallmengenveränderungen mit den zu erwartenden Änderungen der Behälteranzahl 
und Leerungsrhythmen eingerechnet. Der Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2013 bis 2015. 
 
Vorhandene Rücklagen in Höhe von 5 Mio. € wurden bei der Gebührenbedarfskalkulation 
berücksichtigt, sodass grundsätzlich von einer Senkung des Gebührenbedarfs ausgegangen werden 
kann. In Einzelfällen, die sich aufgrund der neuen Gebührenstruktur ergeben, können aber 
Gebührensteigerungen auftreten.   
 
Als Anlage 1 ist der Entwurf der neuen Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel 
(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) beigefügt. Eine Synopse der bestehenden mit dem Entwurf 
der neuen Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung ist als Anlage 2 beigefügt. Anlage 3 schildert die 
wesentlichen Veränderungen gegenüber der heutigen Situation. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
grundsätzlich Rest- und Bioabfallbehälter verpflichtend sind. In Anlage 4 wird die 
Gebührenbedarfsberechnung insgesamt dargestellt 
 
Nach Beschlussfassung über die neue Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung durch die städtischen 
Gremien werden alle Grundstückseigentümer angeschrieben, um unter Bezugnahme auf die neue 
Satzung alle Daten abzufragen, die zum vollständigen Nachweis der Gebührenbedarfsberechnung 
erforderlich sind. Eine mögliche, geringfügige Änderung der aktuellen Gebührensätze ist nach 
Auswertung der Daten nicht auszuschließen. 
 
Der Neufassung der Satzung wurde durch die Betriebskommission der Stadtreiniger Kassel in der 
Sitzung am 17.04.2012 zugestimmt. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 21.05.2012 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Anlage 1 

 
            7.10 
 
 
 

SATZUNG 
 

der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel  
(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) 

 
vom 

 
 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51, 93 Abs. 1 sowie 121 und 127 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I Seite 534), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I Seite 786), des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der 
Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I Seite 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.2011 (GVBl. I Seite 786, 800), in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 
24.02.2012 (BGBl. I Seite 212), der Verordnung über die Vermeidung von 
Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung) vom 12.06.1991 (BGBl. I Seite 1234), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 02.04.2008 (BGBl. I Seite 531), der 
Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 01.10.2002 (BGBl. I  Seite 3866 und BGBl. 2003 
I Seite 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (BGBl. I Seite 3044) und der §§ 1 
- 5 a, 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HeKAG) vom 17.03.1970 
(GVBl. I Seite 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.01.2005 (GVBl. I Seite 54), hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am … folgende Satzung 
über die Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -
gebührensatzung) beschlossen:  
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
 
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 1 Städtische Abfallentsorgung  
§ 2 Abfallwirtschaftliche Aufgaben/Zielsetzung  
§ 3 Umfang der Abfallvermeidung  
§ 4 Begriffsbestimmungen  
§ 5 Ausschluss von der Einsammlung  
§ 6 Abfallbehandlung, Getrennthaltungspflicht  
§ 7 Anschluss- und Benutzungszwang  
§ 8 Ausnahmen vom Benutzungszwang  
§ 9 Abfallentsorgung außerhalb des Anschluss- und Benutzungszwanges  
§ 10 Störungen bei der Abfallentsorgung  
 
Zweiter Abschnitt: Durchführung der Abfallentsorgung  
 
§ 11 Anfall der Abfälle  
§ 12 Auskunftspflicht, Betretungsrecht  
§ 13 Einsammlungssysteme, Volumina und Leerungsrhythmen  
§ 14 Sonderabfallsammlung  
§ 15 Abfalleinsammlung  
§ 16 Abfallbehälter  
 



- 2 - 
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§ 17 Schadenshaftung  
§ 18 Standorte von Abfallbehältern  
§ 19 Zeitpunkt der Abfuhr  
§ 20 Beeinträchtigung der Abfallentsorgung  
 
Dritter Abschnitt: Gebühren  
 
§ 21 Gebührenpflicht  
§ 22 Höhe des Gebührensatzes  
§ 23 Entgelt bei Abfallentsorgung außerhalb des Anschluss- und Benutzungszwanges  
§ 24 Festsetzung und Fälligkeit  
 
Vierter Abschnitt: Überwachungsbefugnisse, Rechtsbehelfe und 
Ordnungswidrigkeiten  
 
§ 25 Überwachungsbefugnisse  
§ 26 Rechtsbehelfe, Zwangsmittel  
§ 27 Ordnungswidrigkeiten  
 
Fünfter Abschnitt: Inkrafttreten  
 
§ 28 Inkrafttreten  
 
Anlage 1: Grundstücke, die nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegen  
Anlage 2: Gebühren  
Anlage 3: Lageplan  
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Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen  
 

§ 1 
Städtische Abfallentsorgung 

 
Die Stadt Kassel betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet sowie in den im anliegenden 
Lageplan (Anlage 3) eingezeichneten Gebieten der Gemeinde Fuldabrück und der 
Gemeinde Lohfelden gemäß § 8 der Interessenausgleichsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Fuldabrück, der Stadt Kassel, der Gemeinde Lohfelden, dem Landkreis Kassel 
und dem Zweckverband Raum Kassel vom 22.12.1997, 15.01.1998 und 26.01.1998 und den 
danach ergangenen Änderungen  nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 
24.02.2012 (BGBl. I Seite 212 ) durch den Eigenbetrieb Die Stadtreiniger Kassel, im 
Weiteren „Anstalt“ genannt.  
 

§ 2 
Abfallwirtschaftliche Aufgaben/Zielsetzung 

 
(1)  Die abfallwirtschaftlichen Aufgaben der Anstalt umfassen Maßnahmen zur Vermeidung 

von Abfällen, das Gewinnen von Stoffen und Energie (Abfallverwertung) sowie die 
Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und zur Beseitigung überlassener 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen (Abfallbeseitigung). Zu den Aufgaben der 
Anstalt gehören im Einzelnen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, das 
Sammeln, Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme, Befördern, Lagern, Ablagern und 
Behandeln von Abfällen sowie die Information und Beratung der Bürger. 

 
(2)  Für gefährliche Abfälle in kleinen Mengen (Sonderabfälle) aus privaten Haushaltungen, 

gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen oder aus öffentlichen 
Einrichtungen, die in besonderem Maße gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, 
explosiv oder entzündlich sind oder Erreger übertragbarer Krankheiten enthalten oder 
hervorbringen können, bietet die Anstalt getrennte Erfassungs- und Entsorgungswege 
an.  

 
(3)  Der Abfallwirtschaft im Satzungsgebiet liegt damit folgende Zielsetzung in der an-

geführten Reihenfolge zugrunde:  
 

a)  Vermeidung von Abfällen  
b)  Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen  
c)  Recycling von Abfällen  
d)  sonstige Verwertung von Abfällen, insbesondere energetische Verwertung und 

Bergversatz  
e)  Beseitigung von Abfällen 
 

(4) Die Anstalt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ganz oder teilweise Dritter bedienen.  
 

§ 3 
Umfang der Abfallvermeidung 

 
(1)  Private Haushalte, Industrie, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen und sonstige 

Institutionen sollen den Anfall von Abfällen durch entsprechende Entscheidungen bei der 
Produktion, dem Vertrieb, dem Einkauf und dem Gebrauch von Produkten vermeiden.  

 
(2)  Die Anstalt berät zur Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, zum Recycling, 

zur sonstigen Verwertung,  und zur Beseitigung von Abfällen.  
- 4 - 
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(3)  Alle öffentlichen Einrichtungen im Satzungsgebiet haben bei der Erreichung der Ziele 

der Abfallwirtschaft Vorbildfunktion. Sie haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, 
insbesondere bei Planungen, Baumaßnahmen und Beschaffungswesen so zu handeln, 
dass die Entstehung von Abfällen vermieden und die Wiederverwendung von 
Gegenständen sowie die Wiederverwertung gefördert wird. Um dies zu erreichen, haben 
sie finanzielle Mehrbelastungen und Minderungen der Gebrauchstauglichkeit in 
angemessenem Umfang hinzunehmen.  

 
Insbesondere sind Erzeugnisse zu wählen, die  
 
a)  sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder 

-verwertbarkeit auszeichnen,  
 
b)  im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu 

entsorgungsfreundlicheren Abfällen führen,  
 
c)  aus Reststoffen oder Abfällen hergestellt worden sind.  
 

Erzeugnisse, deren Produktion, Einsatz und Entsorgung aufgrund  
 

-  ihrer Zusammensetzung, 
 
- bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. FCKW), 
 
- ihrer Herkunft (z.B. nicht FSC-zertifiziertes Tropenholz) nicht umweltverträglich 

sind, sind von den öffentlichen Beschaffungs- und Auftragswesen und bei 
Bauvorhaben möglichst auszuschließen. 

 
(4)  Die öffentlichen Einrichtungen wirken auf Gesellschaften und Körperschaften, an denen 

sie beteiligt sind, dahingehend ein, dass diese die Ziele der Absätze 1 und 3 erfüllen.  
 
(5)  Bei Veranstaltungen, die auf öffentlichen Flächen, Grundstücken oder in Einrichtungen 

des Satzungsgebietes durchgeführt werden, sollen Speisen und Getränke nur in 
wiederverwendbaren/wiederverwertbaren, gegebenenfalls pfandpflichtigen 
Verpackungen und Behältnissen sowie Bestecken ausgegeben werden.  

 
(6)  Die öffentliche Verwaltung hat auf Veranstalter öffentlicher Feste auf privaten 

Grundstücken einzuwirken, damit Speisen und Getränke nur in wiederverwendbaren / 
wiederverwertbaren, gegebenenfalls pfandpflichtigen Verpackungen und Behältnissen 
sowie Bestecken ausgegeben werden. 

  
(7)  Handelsbetriebe, die  
 

a)  Lebensmittel, Wasch- und Reinigungsmittel, Haushaltswaren, Körperpflegemittel, 
b)  elektrische/elektronische Geräte, 
c)  Baustoffe/Handwerkerbedarf, 
d)  aufwendig verpackte Waren anderer Art, oder 
e)  Produktarten und -gruppen, die nach bestimmungsgemäßem Gebrauch als 

schadstoffhaltig zu entsorgen sind, an Endverbraucher abgeben, müssen in der 
Verkaufsstätte mit Informationsmaterial in geeigneter Form auf Sammelbehältnisse 
für Umverpackungen in ihren Geschäftsräumen sichtbar hinweisen.  

 
- 5 - 
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§ 4 
Begriffsbestimmungen 

 
(1)  Abfälle im Sinne dieser Satzung sind alle beweglichen Sachen, deren sich der Besitzer 

entledigt, entledigen will oder entledigen muss sowie diejenigen beweglichen Sachen, 
deren geordnete Entsorgung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 
des Schutzes der Umwelt, geboten ist. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet 
werden. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung.  

 
(2)  Abfälle werden eingeteilt in die nachfolgenden Fraktionen: 
 

a)  Abfall in haushaltsüblicher Menge wird in Relation zur Haushaltsgröße im Einzelfall 
definiert. Richtwert sind 5 Liter bzw. kg Abfall pro 3-Personenhaushalt bzw. täglicher 
Abgabe. 

 
b)  Altglas ist ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung getrennt eingesammelt 

wird; hierunter fallen Flaschen und Konservengläser, nicht aber Flachglas, Fen-
sterglas, optische Gläser oder Spiegel sowie sonstige, nicht verwertbare Glasarten.  

 
c)  Altkleider sind ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung getrennt 

eingesammelt wird; hierunter fallen Textilien und Schuhe.  
 
d)  Altpapier ist ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung getrennt eingesammelt 

wird; hierunter fallen u.a. Zeitungen, Schreibpapier, Pappe, Papierverpackungen, 
Prospekte und Kartonagen.  

 
e) Bauabfälle sind Abfälle, die bei der Durchführung von Baumaßnahmen, 

insbesondere beim Abbruch baulicher Anlagen, entstehen.  
 
ea) Bauschutt sind mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit geringfügigen 

Fremdanteilen.  
 
eb)  Baustellenabfälle sind nichtmineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit 

geringfügigen Fremdanteilen.  
 
ec)  Bodenaushub ist nicht kontaminiertes, natürlich gewachsenes oder bereits 

verwendetes Erd- oder Felsmaterial.  
 
ed)  Straßenaufbruch sind mineralische Stoffe, die mit Bitumen oder Teer gebunden  

oder ungebunden im Straßenbau verwendet werden.  
 
f)  Grünabfall ist Baum-, Strauch- und Grasschnitt sowie Laub und andere verrottbare 

Grünanteile aus dem Gartenbereich einschließlich Fassaden- und Hausbegrünung.  
 
g) Baum- und Heckenschnitt sind Abfälle aus dem Rückschnitt von Bäumen, Hecken 

und Sträuchern. 
 
h)  Bioabfall ist der organische Abfall tierischer oder pflanzlicher Herkunft, der in einem 

Haushalt oder Betrieb anfällt. 
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i) Elektro- und Elektronikgeräte  
 
ia)  Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte (z. B. Automaten für feste 

Produkte wie Süßwaren, Automaten für heiße oder kalte Dosen oder Flaschen, 
Geldautomaten, Heißgetränkeautomaten) 

 
ib) Kühlgeräte 
 
ic) Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik 
 
id) Gasentladungslampen 
 
ie) Haushaltskleingeräte, Beleuchtungskörper, elektrische und elektronische 

Werkzeuge, Spielzeug, Sport- und Freizeitgeräte, Medizinprodukte, Überwachungs- 
und Kontrollinstrumente 

 
j) Leichtverpackungen sind Verkaufsverpackungen, deren Rücknahme durch die 

Verpackungsverordnung geregelt ist, und die aus Aluminium, Kunststoffen, 
Verbundstoffen oder Weißblech bestehen.  

 
k) Restabfall ist der Abfall, der nicht verwertet wird. 
 
l) Sonderabfall ist gefährlicher Abfall in kleinen Mengen (d.h. kleiner 2.000 kg/Jahr) 

aus privaten Haushaltungen, gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmen oder aus öffentlichen Einrichtungen.  

 
m) Sperrmüll aus privaten Haushalten ist fester Abfall aus Haushaltungen, der wegen 

seiner sperrigen Beschaffenheit nicht in die ortsüblichen Abfallbehälter passt bzw. 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zerkleinert werden kann und deshalb 
separat eingesammelt werden muss. Es wird unterschieden zwischen Sperrmüll, 
der sich aus Wertstoffen zusammensetzt, und Sperrmüll aus dem Restabfallbereich. 
Sperrmüll ist gekennzeichnet dadurch, dass es sich um Abfall handelt, der sich aus 
nicht fest mit dem Gebäude oder Grundstück verbundenen privaten Einrich-
tungsgegenständen zusammensetzt, z. B. Gartenmöbeln, Teppichböden oder lose 
verlegten Bodenbelägen, Schränken, Tischen, Betten, Regalen, Stühlen und 
anderen Möbeln. Nicht unter den Begriff "Sperrmüll” fallen insbesondere Decken- 
und Wandverkleidungen, Türfassungen und Türen sowie Fenster.  

 
n)  Sonstiger Sperrmüll ist kostenpflichtiger Sperrmüll, der nicht in privaten 

Haushaltungen anfällt. Hierzu zählt Sperrmüll, der z.B. in Betrieben des Gewerbe- 
und Dienstleistungsbereiches sowie in sonstigen Institutionen wie Schulen, 
Vereinen etc. anfällt.  

 
o) Wertstoffe sind unter anderem stoffgleiche Nichtverpackungen, Metalle, CDs, 

Kunststoffe und Verbunde. 
 

(3)  Ist zweifelhaft, wie ein Abfall im Einzelfall nach Abs. 2 einzuordnen ist, so wird in 
Verbindung mit der Anstalt eine Abfalleinstufung vorgenommen. Im Streitfall entscheidet 
die zuständige Abfallbehörde (Regierungspräsidium Kassel).  
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(4)  Die angedienten Abfälle müssen den technischen Anforderungen der 

Entsorgungsanlage sowie den im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Einsammlung und 
Annahme durch die von der Anstalt festgelegten Anforderungen entsprechen. 

 
(5) Störstoffe sind dem Abfall zur Verwertung oder Beseitigung fälschlicherweise 

beigemengte Stoffe, die sich in ihrer Zusammensetzung vom übrigen Abfall derart 
unterscheiden, dass die vorgesehene Abfallentsorgung nicht oder nur mit erheblichem 
Sortieraufwand verbunden möglich ist.  

 
(6) Abfallentsorgungsanlagen sind Einrichtungen zum Behandeln, Zwischenlagern, 

Umladen, Ablagern und Entsorgen von Abfällen, die der abfallrechtlichen oder 
immissionsschutzrechtlichen Zulassung unterliegen (Deponien, 
Müllverbrennungsanlagen, Kompostwerke, u. ä.). 

 
(7) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die 

Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit im Sinne des § 70 Bewertungsgesetz bildet. Fällt das 
Eigentum an Grund und Boden und darauf befindlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen 
auseinander, so sind Grundstücke im Sinne dieser Satzung auch Gebäude oder 
Gebäudeteile auf fremdem Grund und Boden im Sinne des § 70 Abs. 3 
Bewertungsgesetz.  

 
(8)  Als Nutzungseinheit im Sinne dieser Satzung gilt 
 

a)  jede nach außen abgeschlossene Wohneinheit mit Küchenzeile und / oder  
Nasszelle, auch wenn diese nicht ständig bewohnt / genutzt wird. In 
zweckbestimmten Gemeinschaftswohnanlagen institutioneller Träger (z. B. 
Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen, Kinderheimen, Seniorenheimen, 
Obdachlosenunterkünften) gelten je 4 angefangene Wohnheimplätze als eine 
Wohneinheit, auch wenn diese nicht ständig bewohnt / genutzt werden; 

b)  jede andere Nutzung von in sich abgeschlossenen Einrichtungen mit einer 
Bürofläche von bis zu 200 qm, auch wenn diese nicht ständig bewohnt / genutzt 
wird; ab einer höheren Büroflächenquadratmeterzahl wird jede angefangene weitere 
200 qm Bürofläche als  weitere Nutzungseinheit betrachtet.  

 
(9) Als Bürofläche im Sinne dieser Satzung gelten Nutzflächen für die Erledigung 

schriftlicher oder geistiger Arbeiten oder auf solchen Arbeiten beruhende 
Dienstleistungen außerhalb von privaten Haushaltungen einschließlich zugehöriger 
Nebenflächen wie Empfangsbereiche, Flure, Toiletten, Teeküchen, Umkleideräume und 
Erste-Hilfe-Räume. Nicht zu Büroflächen im Sinne dieser Satzung zählen sonstige 
Sozialräume, Kantinen oder sonstige Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung. In 
sich abgeschlossene Einrichtungen wie zum Beispiel Läden, Handwerksbetriebe, 
Geschäftsräume, die nicht über Büroflächen verfügen, gelten als eine Nutzungseinheit. 

 
(10) Als Beschäftigte im Sinne dieser Satzung gelten alle in einem Betrieb tätigen Personen 

(z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) 
einschließlich der Zeitarbeitskräfte. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der 
branchenüblichen Arbeitszeit auf dem angeschlossenen Grundstück anwesend sind, 
werden bei der Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt. 
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§ 5 
Ausschluss von der Einsammlung 

 
(1)  Der Abfalleinsammlung unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht nach Maßgabe dieser 

Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.  
 
(2) Von der Einsammlung durch die Anstalt ausgeschlossen sind:  
 

a)  Abfälle und Stoffe, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften als dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen sind (z. B. Kampfstoffe, Stoffe, die der 
Bergaufsicht unterliegen etc.). 

  
b)  gefährliche Abfälle zur Beseitigung in großen Mengen (d. h. größer 2.000 kg/Jahr) 

aus privaten Haushaltungen, gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmen oder aus öffentlichen Einrichtungen.  

 
§ 9 Abs. 2 dieser Satzung bleibt unberührt. Die Anstalt verlangt einen Nachweis 
darüber, dass eine Verwertung durch den Abfallerzeuger oder -besitzer nicht 
möglich ist. 
  

c) Abfälle gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. i), soweit sie aufgrund einer anderen 
gesetzlichen Rücknahmeverpflichtung, insbesondere des ElektroG, entsorgt 
werden, 

 
d)  Altautos/Autowracks,  
 
e) Abfälle, die in Benzin-, Öl-, Stärke- und Fettabscheideanlagen anfallen,  
 
f) Schnee, Eis, Schlamm, Klärschlamm, heiße Asche und Schlacke, Flugasche, 

Stäube, Chemikalien und gefährliche (leicht entzündliche, explosive oder 
radioaktive) Stoffe,  

 
g) Abfälle, die mit ausgeschlossenen Abfällen der Buchstaben a - f vermischt sind. 
  

(3) Bestehen Zweifel, ob Abfälle zur Behandlung, Lagerung und Ablagerung auf 
Entsorgungsanlagen oder zur Entsorgung nach den gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen zugelassen sind, kann die Anstalt die Annahme verweigern, bis der 
Anlieferer die Unbedenklichkeit des Abfalles durch ein fachtechnisches Gutachten auf 
seine Kosten nachweist und/oder die zuständige Überwachungsbehörde über die 
Zulässigkeit der Entsorgung entscheidet.  

 
(4)  Die von der Einsammlung/Entsorgung ausgeschlossenen Abfälle sind von dem Besitzer 

oder Erzeuger dieser Abfälle nach den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. 
Insbesondere sind gefährliche Abfälle zur Beseitigung dem gesetzlich bestimmten 
zentralen Träger anzudienen und zurückzunehmende Abfälle dem 
Rücknahmepflichtigen zurückzugeben.  
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§ 6 
Abfallbehandlung, Getrennthaltungspflicht 

 
Abfälle gemäß § 4 dieser Satzung sind getrennt zu halten und zu überlassen, soweit das für 
ihre Verwertung oder Beseitigung erforderlich ist oder das rechtlich vorgeschrieben ist. Bei 
der Getrenntsammlung haben die Abfallerzeuger dafür Sorge zu tragen, dass 
Verunreinigungen durch Sonderabfall oder Störstoffe, welche eine spätere Verwertung 
beeinträchtigen können, ausgeschlossen sind.  
 

§ 7 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1)  Jeder Anschlusspflichtige (Eigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, 

Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher oder sonst zur Nutzung eines Grundstückes 
im Satzungsgebiet dinglich Berechtigte) ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht 
von der öffentlichen Abfallentsorgung gemäß dieser Satzung ausgeschlossen sind, der 
öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen, sich mit seinem Grundstück an die im 
Holsystem betriebene Abfalleinsammlung anzuschließen, wenn dieses Grundstück 
bewohnt oder gewerblich genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle 
anfallen und jeden, der das Grundstück nutzt, insbesondere Mieter, zur Einhaltung der 
Regelungen dieser Satzung anzuhalten. Soweit kein Benutzungszwang für das Hol-und 
Bringsystem besteht (vgl. Anlage 1), hat der Überlassungspflichtige seine Abfälle einer 
von der Anstalt bestimmten Entsorgungsanlage anzudienen.  

 
(2)  Die Anschlusspflicht besteht insbesondere für Restabfall, Bioabfall, Sperrmüll, 

Grünabfall, Sonderabfälle (Kleinmengen), Wertstoffe, Altkleider und Altpapier. Die 
Anschlusspflicht betreffend die Wertstofftonne tritt abweichend von § 28 zum 01.01.2015 
in Kraft. 

 
(3) Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass 

neben ihnen andere Berechtigte verpflichtet sind.  
 
(4) Jeder Wechsel in der Person des Anschlusspflichtigen ist der Anstalt von dem 

bisherigen und von dem neuen Pflichtigen unverzüglich anzuzeigen. 
 
(5) Jede Änderung betreffend die Anzahl der auf einem Grundstück befindlichen 

Wohneinheiten, Nutzungseinheiten und Einwohnergleichwerte ist der Anstalt von dem 
Grundstückseigentümer unverzüglich anzuzeigen. 

 
(6) Grundstücke, auf denen erstmalig Abfälle anfallen oder auf denen erstmalig wieder 

Abfälle anfallen, nachdem sie von der Abfuhr befreit waren, weil auf ihnen länger als 6 
Monate lang kein Abfall angefallen war, sind zur Erhebung der Leistungsgebühr zwei 
Wochen vorher zur Abfuhr anzumelden. Im Falle eines Leerstandes oder einer 
Umnutzung von bis zu 6 Monaten wird die Grundgebühr weiterhin fällig; die 
Leistungsgebühr wird in diesem Fall bis zu 3 Monate weiterhin fällig. 

 
(7)  Auf Antrag werden Abfallbehälter auch für vorübergehende Zwecke zur Verfügung 

gestellt, soweit der Betriebsablauf bei der Anstalt dies gestattet.  
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§ 8 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang besteht nicht für:  
 
a)  Anschlusspflichtige, bei denen die Abfuhr des Abfalls wegen der Lage der Grundstücke 

oder aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. Die entsprechenden Grundstücke des 
Satzungsgebietes sind in Anlage 1 aufgeführt, die Bestandteil dieser Satzung ist.  

 
b) Abfälle, die nach § 5 dieser Satzung von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind.  
 
c) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder Besitzer nachweisen, 

dass sie diese selbst auf dem an die städtische Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstück ordnungsgemäß und schadlos verwerten (Eigenverwertung). Die 
Eigenverwertung ist nachzuweisen; dies gilt insbesondere für Bioabfall bezüglich der 
Selbstkompostierung. 

 
d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 

sobald ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen Anlagen beseitigen und keine 
überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern.  

 
§ 9 

Abfallentsorgung außerhalb des Anschluss- und Benutzungszwanges 
 
(1)  Die Anstalt kann aufgrund besonderer öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen oder von 

sich aus die Abfuhr und Entsorgung der Grundstücke, für die kein Anschluss- und 
Benutzungszwang besteht, übernehmen.  

 
(2)  Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen 

können im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten zur weiteren Behandlung und 
Verwertung angenommen werden, auch wenn eine Verwertungspflicht für die Anstalt 
nicht besteht.  

 
(3)  Zur Erprobung neuer Abfallsammel- und Gebührensysteme können durch die Anstalt in 

begrenzten Gebieten der Stadt Kassel Modellversuche mit örtlich und / oder zeitlich 
beschränkter Wirkung durchgeführt werden. 

 
§ 10 

Störungen bei der Abfallentsorgung 
 

Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher oder gerichtlicher Verfügung, 
Betriebsstörung, betriebsnotwendiger Arbeiten oder sonstiger betrieblicher Gründe 
vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein 
Anspruch auf Entsorgung, Gebührenminderung oder Schadensersatz. Die Anstalt sorgt im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten für Übergangsregelungen, die erforderlichenfalls durch 
öffentliche Bekanntmachung den Betroffenen mitgeteilt werden.  
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Zweiter Abschnitt: Durchführung der Abfallentsorgung  
 
 

§ 11 
Anfall der Abfälle 

 
(1) Abfälle gelten für die Anstalt und etwaige von ihr beauftragte Dritte für die Verwertung 

bzw. Beseitigung als angefallen, wenn  
 

a)  ihre Einsammlung durch die Anstalt oder ihre beauftragten Dritten abgeschlossen ist 
oder  

b)  wenn sie in zulässiger Weise vom Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigten 
eines im Satzungsgebiet liegenden Grundstücks oder in dessen Auftrag zum 
Behandeln, Lagern oder Ablagern in eine zugelassene Entsorgungsanlage im 
Satzungsbereich verbracht worden sind.  

 
(2)  Abfälle gehen in das Eigentum der Anstalt über,  
 

a)  sobald sie in einen im Rahmen des Bringsystems bereitgestellten 
Wertstoffsammelbehälter der Anstalt eingefüllt werden; 

 
b) im Rahmen des Holsystems mit der Abfuhr durch die Anstalt;  
 
es sei denn, sie sind nach dieser Satzung von der Entsorgung ausgeschlossen.  
 

(3)  Unbefugten ist es nicht gestattet, zu zur Einsammlung bereitgestellten Abfällen eigene 
Abfälle hinzuzufügen.  

 
(4)  Inhabern von Gewerbebetrieben, die der Anschlusspflicht nicht unterliegen, ist es nicht 

gestattet, Wertstoffsammelcontainer im öffentlichen Raum zu nutzen, sofern die zu 
entsorgenden Abfälle nicht für ein Rücknahmesystem lizenziert sind. 

 
(5)  Es ist nicht gestattet, Abfälle im öffentlichen Raum (z. B. auf Straßen, Wegen, Plätzen, in 

Grünanlagen) außerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen zu 
entsorgen. 

 
§ 12 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
 

(1)  Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf welchen überlassungspflichtige Abfälle 
anfallen, sind verpflichtet, das Betreten der Grundstücke durch Beauftragte der Anstalt, 
die sich als solche ausweisen, zum Zwecke der Abfallüberwachung zu dulden.  

 
(2) Den Beauftragten der Anstalt ist zur Prüfung, inwieweit Vorschriften dieser Satzung 

eingehalten werden, ungehinderter Zugang zu Grundstücken und insbesondere zu 
solchen Betrieben zu gewähren, bei denen Abfälle anfallen; auf den Grundstücken 
vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck zugänglich sein.  

 
(3)  Den Beauftragten der Anstalt sind die für die Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen.  
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(4)  Für Abfälle, die im Rahmen der Entsorgung im Holsystem oder nach Auftragserteilung  

unangemeldet oder zum falschen Zeitpunkt zur Abholung bereitgestellt werden, trägt der 
Verursacher ggf. entstehende zusätzliche Entsorgungskosten. 

 
(5)  Abfälle, die satzungswidrig bereitgestellt werden, bleiben von der Einsammlung 

ausgeschlossen. Verunreinigungen des Stadtgebietes im Zusammenhang mit der 
Abfalleinsammlung hat der Anschlusspflichtige bzw. dessen Beauftragter zu beseitigen, 
soweit der Anschlusspflichtige sie zu vertreten hat. Die Anordnungen der Beauftragten 
der Anstalt sind zu befolgen.  

 
(6)  Wird einer Anordnung eines Beauftragten der Anstalt nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist entsprochen, ist die Anstalt berechtigt, die erforderlichen 
Maßnahmen auf Kosten des Anschlusspflichtigen selbst durchzuführen oder von 
anderen durchführen zu lassen.  

 
§ 13 

Einsammlungssysteme, Volumina und Leerungsrhythmen 
 

(1)  Die Anstalt führt die Einsammlung von Abfällen im Hol- und Bringsystem durch.  
 
(2)  Beim Holsystem werden die Abfälle auf dem Grundstück des Anschlusspflichtigen (vgl.  

§ 15 Abs. 1) abgeholt.  
 
(3) Beim Bringsystem hat der Anschlusspflichtige die Abfälle zu aufgestellten 

Sammelbehältern oder zu sonstigen Annahmestellen zu bringen.  
 
(4) Der Anschlusspflichtige hat grundsätzlich so viel Abfallbehältervolumen vorzuhalten, wie 

zur Aufnahme des auf dem Grundstück regelmäßig anfallenden Abfalls erforderlich ist. 
Folgende Regelleistungen sind vorgesehen: 

 
Zugelassene Abfallbehälter    Leerungsrhythmus 
 
für Restabfall 
 
80 l        14-tägig 
120 l        14-tägig 
240 l        14-tägig 
770 l        wöchentlich 
1.100 l        wöchentlich 
 
für Bioabfall 

 
80 l        14-tägig 
120 l        14-tägig 

 
für Altpapier 
 
240 l        4-wöchentlich 
1.100 l        4-wöchentlich 
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für Wertstoffe 

 
240 l       14-tägig / 4-wöchentlich 
1.100 l       14-tägig / 4-wöchentlich 
 
In Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Zustimmung der Anstalt der 
Leerungsrhythmus für Restabfall je nach Behältergröße auch wöchentlich (80, 120, 240 
l) bzw. 14-tägig (770, 1.100 l) erfolgen. 
 

(5)  Durch konsequente Nutzung der Abfallvermeidungs- und -verwertungsmöglichkeiten 
können die Anschluss- und Benutzungspflichtigen - soweit auf dem anschlusspflichtigen 
Grundstück eine Biotonne vorhanden ist - die Entleerungen des 80 l-Restabfallbehälters 
reduzieren. Auf Antrag erfolgt dann eine 4-wöchentliche Leerung. Dabei wird 
grundsätzlich als untere Grenze eine haushaltsübliche Restabfallmenge von 20 Litern je 
Person und Woche festgesetzt. Die insoweit anfallenden Leerungen gelten als 
Mindestleerungen, die erforderlich sind, um Hygieneproblemen und illegaler 
Abfallentsorgung vorzubeugen. 

 
(6) Die Anstalt ist in Einzelfällen im Interesse einer wirtschaftlichen Abfallentsorgung 

berechtigt, auf Antrag für direkt benachbarte Grundstücke einen gemeinsamen Behälter 
pro Abfallfraktion zuzulassen (Nachbarschaftstonne). Der Antrag muss einen 
verantwortlichen Ansprechpartner benennen. Das für Restabfall vorzuhaltende 
Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs.5 dieser Satzung. 

 
(7) Bei vollständiger Eigenkompostierung wird die Leistungsgebühr auf Antrag um 10 % 

reduziert. 
 
(8) Soweit Grundstücke  nur von einer Person bewohnt werden (Einzelhaushalte), kann die 

(Ursprungs-)Leistungsgebühr auf Antrag um 15 % reduziert werden. 
 
(9) Mit Zahlung der Leistungsgebühr hat der Anschlusspflichtige maximal Anspruch auf 

Stellung des 1,5-fachen Bioabfallvolumens in Bezug auf das gestellte 
Restabfallvolumen. Im Einzelfall entscheidet die Anstalt über das zur ordnungsgemäßen 
Abfallentsorgung erforderliche Behältervolumen. 

 
(10) Die Ausnahmetatbestände der Absätze 5 (vierwöchentliche Leerung 80 l-Restabfall) und 

8 (Reduzierung der Leistungsgebühr für Einzelhaushalte) dieses Paragraphen können 
nur alternativ, nicht aber in Kombination in Anspruch genommen werden. 

 
§ 14 

Sonderabfallsammlung 
 
(1)  Sonderabfälle (d. h. Mengen kleiner 2.000 kg/Jahr) sind aus privaten Haushaltungen 

vom Abfallerzeuger, -besitzer oder einer von ihm beauftragten Person unter Angabe der 
Abfallart und gegebenenfalls des Erzeugers an den Sammelstellen der Anstalt oder von 
ihr beauftragten Dritten zu übergeben. Die Sammeltermine und -stellen sowie 
Andienungsbedingungen werden regelmäßig in der örtlichen Tagespresse bekannt 
gegeben und sind zu berücksichtigen. Die Einsammlung erfolgt regelmäßig, mindestens 
aber zweimal jährlich. Näheres regelt die Anstalt.  

 
(2)  Sonderabfall aus gewerblichen Betrieben des Satzungsgebietes, bei denen jährlich 

weniger als 2.000 kg Sonderabfall anfallen, wird ebenfalls mindestens zweimal im Jahr 
an den durch die Presse bekannt gegebenen Stellen angenommen. Die näheren 
Anlieferbedingungen sind der Tagespresse zu entnehmen.  
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§ 15 
Abfalleinsammlung 

 
(1)  Abfälle, werden im Hol- und Bringsystem eingesammelt. Im Holsystem ist jeder durch 

die Anstalt gestellte Behälter einem oder mehreren bestimmten Grundstück(en) 
zuzuordnen. Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens der kleinste 
von der Anstalt zugelassene Behälter (vgl. § 16) für die verschiedenen Abfallfraktionen 
vorgehalten werden. Die Abfallbehälter, die dem Holsystem unterliegen,  werden von der 
Anstalt am Leerungstag vom Standort geholt und nach der Leerung wieder 
zurückgestellt. Ist der Standort der Abfallbehälter mehr als 15 Meter vom Ladeort des 
Müllwagens entfernt, so ist die Bereitstellung der Behälter durch den 
Anschlusspflichtigen mit der Anstalt abzustimmen.  

 
(2) Neben den in Anlage 2 dieser Satzung genannten Abfallgefäßen können von der Anstalt 

an den von ihr bestimmten Stellen Abfallsäcke, die mit amtlichem Aufdruck versehen 
sind, erworben und von den Anschlusspflichtigen verwendet werden. Die Abfallsäcke 
sind für einmaligen Mehranfall bestimmt und gehen mit der Einsammlung in das 
Eigentum der Anstalt über. Sie sind am Entleerungstag verschlossen unmittelbar neben 
den Restabfallgefäßen bereitzustellen.  

 
(3) In die Restabfallbehälter und die sonstigen speziellen Abfallbehälter (zum Beispiel 

Bioabfallbehälter, Altpapierbehälter, Wertstofftonne) dürfen nur die dafür vorgesehenen 
Abfälle eingegeben werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen berechtigen die 
Anstalt, die Abfuhr des Abfalles zu verweigern, bis diese Störstoffe aus dem 
Abfallbehälter entfernt worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit 
bleibt in diesem Fall unberührt.  

 
(4)  Loser Restabfall wird auf Antrag mittels eines durch die Anstalt zu bestimmenden 

Verfahrens eingesammelt und entsorgt. 
 
(5) Das Anbringen von Hilfsmitteln wie Spanngummis, Steinen zum Beschweren und 

Ähnliches an den Abfallbehältern ist verboten. 
 
(6) Schlüssel zum Öffnen von Haus- und / oder Keller- und anderen Türen nimmt die Anstalt 

grundsätzlich nicht an. 
 

§ 16 
Abfallbehälter 

 
(1) Die Anstalt stellt die im Einzelfall nach Zahl und Art notwendigen Abfallbehälter 

unterschiedlicher Größe den Anschlusspflichtigen leihweise zur Verfügung und hält sie 
instand.  

 
(2) Die Abfallbehälter sind pfleglich und sachgerecht zu behandeln. Die 

Anschlusspflichtigen haften für schuldhafte Beschädigungen und Verluste, das 
Markieren und Streichen von Abfallbehältern ist verboten.  

 
(3) Die Abfallbehälter dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden. Bei missbräuchlicher 

Nutzung oder wiederholter Nichtbeachtung der Trennung von Abfällen werden die zur  
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 Verfügung gestellten Abfallbehälter für die getrennte Einsammlung von Wertstoffen 

eingezogen, wenn eine vorausgegangene Beratung nicht zu einer Abstellung der 
missbräuchlichen Benutzung geführt hat. Zum Ausgleich kann nach Überprüfung ein 
größerer oder zusätzlicher gebührenpflichtiger Behälter für den Restabfall gestellt 
werden. Die Ausnahmeregelung gemäß § 13 Abs. 7 dieser Satzung greift in diesem Fall 
nicht. 

 
(4) Jeder Anschlusspflichtige hat wenigstens einen Restabfallbehälter von mindestens 80 l 

Volumen aufzustellen. Ist der Anschlusspflichtige Eigentümer eines 
Mietwohngrundstückes, so ist für je zwei angefangene Wohneinheiten ein Behälter von 
mindestens 80 l Volumen aufzustellen. 

 
(5) Die Anstalt stellt für das Einsammeln des Bioabfalls Behälter von 80 l und 120 l; es bleibt 

der Anstalt vorbehalten, zu schwere Tonnen einzuziehen. Die erforderliche 
Behältergröße bestimmt die Anstalt. Für saisonal bedingten Mehranfall von organischem 
Material, wie z. B. Laub, kann die Anstalt separate Sammelgefäße ausgeben oder 
zulassen. Soweit Anschlusspflichtige wegen Eigenkompostierung vom Anschlusszwang 
befreit sind, haben sie gegenüber der Anstalt den Nachweis der ordnungsgemäßen 
Verwertung des Bioabfalls zu erbringen.  

 
(6) Die Anstalt stellt für das Einsammeln des Altpapiers Behälter von 240 l und 1.100 l 

Volumen auf. 
 
(7) Die Anstalt stellt für das Einsammeln der Abfälle zur Verwertung, bestehend aus 

stoffgleichen Nichtverpackungen, Metallen, CDs, Kunststoffen, und Verbunden Behälter 
von 240 l und 1.100 l Volumen auf.  

 
(8) Es bleibt der Anstalt vorbehalten, nach den Erfordernissen des Einzelfalles unter 

Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung und der vertretbaren Wünsche 
des Anschlusspflichtigen Zahl, Art und Größe der Abfallbehälter zu bestimmen, die 
benötigt werden, um den auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallenden Abfall 
ordnungsgemäß abtransportieren zu können.  

 
(9) Die Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass der auf ihrem Grundstück 

anfallende Abfall in die oder den dem Grundstück zugewiesenen Abfallbehälter gefüllt 
und nicht daneben geworfen oder daneben abgelagert wird. Der auf einem Grundstück 
anfallende Abfall darf nur in den/die Abfallbehälter gefüllt werden, welche/r diesem 
Grundstück  zugeordnet ist/sind. Das Einfüllen von Abfall in einen Abfallbehälter, der 
einem anderen Grundstück zugeordnet ist, ist -mit Ausnahme des in § 13 Abs. 6 
geregelten Falles - unzulässig.  

 
(10) Grundstückseigentümer oder ihre Beauftragten haben dafür Sorge zu tragen, dass die 

Abfallbehälter den Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten jederzeit zugänglich 
sind. Sie haben ferner für eine geregelte und ordnungsgemäße Benutzung der Gefäße 
Sorge zu tragen und die regelmäßige Abholung sowie die freie Zugänglichkeit am 
Abfuhrtag zu ermöglichen; kommen sie diesen Verpflichtungen nicht nach, wird die 
Anstalt zusätzlich entstehende Abfuhrkosten über ihre Entgeltordnung abrechnen.  

 
(11) Die Abfallbehälter dürfen nur soweit befüllt werden, dass sich ihre Deckel schließen 

lassen. Bei Mehranfall von Abfall ist ein amtlicher Abfallsack zu verwenden. Es ist 
verboten, Abfall in den Abfallbehältern zu verbrennen, zu verdichten oder 
einzustampfen. Weiterhin ist es verboten, Abfall in den Abfallbehältern so zu verfüllen, 
dass er beim Entleeren 
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nicht herausfällt; insbesondere ist bei der Befüllung der Behälter darauf zu achten, dass 
der Abfall nicht festfrieren kann. Der Einsatz von nicht städtischen Abfallverdichtern und 
-pressen bedarf der Genehmigung durch die Anstalt; Abs. 13 bleibt hiervon unberührt. 
Aus technischen Gründen wird das Bruttohöchstgewicht für Abfallbehälter bis 120 l 
Volumen auf 60 kg, für Abfallbehälter von 240 l Volumen auf 80 kg,  für Abfallbehälter 
von 770 l Volumen auf 200 kg und für Abfallbehälter von 1.100 l Volumen auf 300 kg 
festgesetzt. Spitze, scharfkantige und auf sonstige Weise gefährliche Abfälle, 
insbesondere medizinische Abfälle, dürfen nur gesichert (z.B. in fester Umhüllung) in die 
Abfallbehälter eingebracht werden. Bei Zuwiderhandlungen behält die Anstalt sich vor, 
die Abfuhr zu verweigern oder ein zusätzliches Entgelt gemäß Entgeltordnung zu 
erheben.  
 

(12) Ein Wechsel der Anschlussart, der Behälteranzahl oder der Behältergröße ist 
gebührenpflichtig. Der einmalige Wechsel innerhalb eines Kalenderjahres und der 
erstmalige Anschluss eines Grundstückes an die Anstalt sind gebührenfrei.  

 
(13) Für Abfälle, die nicht in privaten Haushaltungen anfallen, können mobile Abfallpressen 

oder Mulden größer 1,1 cbm verwendet werden, sofern diese durch die Anstalt oder 
deren beauftragte Dritte abtransportiert und am Anlieferort separat verwogen werden. 
Abfälle aus privaten Haushaltungen sind Abfälle, die in Wohnungen oder in 
vergleichbaren Einrichtungen entstehen, unabhängig davon ob der Erzeuger der Abfälle 
bis zum Einsammeln durch die Anstalt auch Besitzer der Abfälle bleibt. Mobile 
Abfallpressen sowie Mulden, die nicht aufgrund besonderer oder einmaliger Anlässe 
benötigt werden, dürfen nicht im öffentlichen Bereich aufgestellt werden. Mobile 
Abfallpressen und Mulden müssen den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Bei Einsatz 
von Abfallverdichtern und  
-pressen für Behälter bis 1.100 l  erhöht sich die Gebühr auf das 1,6-Fache; das 
Verdichtungsverhältnis darf das Dreifache des unverdichteten Abfalls (ca. 0,1 t / cbm) 
nicht übersteigen. 

 
§ 17 

Schadenshaftung 
 

(1)  Schäden, die der Stadt/der Anstalt  
 

a)  durch unsachgemäße Behandlung oder durch Verlust der Behälter oder  
 
b) an den Fahrzeugen bei Entleerung der Behälter, die einen gemäß dieser Satzung 

unzulässigen Inhalt haben oder  
 
c) durch unsachgemäßes Füllen der Gefäße  
 
entstehen, hat der Anschlusspflichtige zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn 
der Anschlusspflichtige glaubhaft macht, dass das schadensstiftende Ereignis nicht 
durch ihn oder eine Person, für welche er haftungspflichtig ist, verschuldet worden ist 
oder der Schaden auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
entstanden wäre.  
 

(2)  Die Anstalt kann Abfallerzeuger und -besitzer befristet von der Benutzung städtischer 
Entsorgungseinrichtungen ausschließen bzw. Sondergebühren erheben, wenn sie 
wiederholt trotz Abmahnung in grober Weise gegen Bestimmungen dieser Satzung 
verstoßen. Die Vorschriften des § 27 der Satzung bleiben hiervon unberührt.  
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§ 18 
Standorte von Abfallbehältern 

 
(1)  Der Standplatz der Abfallgefäße wird - insbesondere im Rahmen von 

Grundstücksneuerschließungen - nach Anhörung des Anschlusspflichtigen von der 
Anstalt im Einvernehmen mit dem zuständigen Bauamt (Bauaufsicht) und dem 
Anschlusspflichtigen auf dem Grundstück des Anschlusspflichtigen festgelegt. Die 
Anstalt kann die Abholung der Abfallbehälter vom Grundstück des Anschlusspflichtigen 
verweigern oder zusätzliche Gebühren erheben, wenn die Anfahrtsmöglichkeit zum 
Grundstück dauernd oder vorübergehend gesperrt oder geändert ist und dadurch der 
Transport der Abfallgefäße in erheblicher Weise erschwert wird oder die Abholung 
aufgrund anderer Erschwernisse unzumutbar ist. Bauliche oder sonstige Veränderungen 
des Standplatzes müssen den Vorgaben dieser Satzung entsprechen. 

 
(2)  Für Standplätze von Abfallgefäßen gilt - unbeschadet der baurechtlichen Vorschriften - 

folgendes:  
 

a)  Der Abstellplatz für Abfallgefäße darf nicht mehr als 15 m von der Fahrbahn entfernt 
sein.  

b)  Standplätze in Höfen und Gärten sowie Transportwege müssen mit einem 
dauerhaften, festen Belag versehen sein. Die Standfläche muss grundsätzlich  auf 
gleicher Höhe mit dem Transportweg liegen und darf nicht durch Schwellen, 
Einfassungen, Rinnen und dergleichen unterbrochen sein. Stufenrampen dürfen 
max. eine Steigung von 1:20 haben. Weiterhin ist dafür zu sorgen, dass sich 
Oberflächenwasser auf den Standplätzen nicht ansammeln kann.  

c)  Die Standplätze und ihre Umgebung, insbesondere auch ihre Zugänge, müssen 
stets sauber, gut beleuchtet und in verkehrssicherem Zustand sein. Es dürfen keine 
Schwellen oder Absätze vorhanden sein. Die Anschlusspflichtigen sowie die 
Benutzer der Abfallbehältnisse haben außerdem Schnee, Eis und Glätte am 
Entsorgungstag bis 7.00 Uhr zu beseitigen bzw. ausreichend abzustumpfen. Die 
Behälter dürfen in den Behälterschränken nicht durch Hilfsmittel wie Seile oder 
Ketten gesichert werden. Die Behälter müssen mit den Griffen zur 
Behälterschranköffnung stehen.  

 
d)  Mindestabmessungen der Standplätze und der Transportwegbreiten auf Grundlage 

der Behältermaße gemäß DIN EN 840/1 und DIN EN 840/2:  
 
Abfallgefäße  Behälter-

breite  
Behältertiefe  Behälterhöhe  Transportwegbreite 

(Stanplatzmaße)  
80 l  480 mm (+/- 

5mm)  
555 mm  945 mm (+/- 

30 mm)  
1 m (1 m X 1 m)  

120 l  505 mm  555 mm  945 mm (+/- 
30 mm)  

1 m (1 m X 1 m)  

240 l  580 mm (+/- 
5 mm)  

740 mm  1100 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 
m)  

     
     
770 l  1370 mm 

(+/- 10 mm)  
870 mm  1370 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 

m)  
1,1 m³  1370 mm 

(+/- 10 mm)  
1190 mm  1470 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 

m )  
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e)  Als Standplätze gelten auch Abfallbehälterschränke. Die technische Einrichtung der 
Abfallbehälterschränke muss von der Anstalt vor der erstmaligen Inbetriebnahme 
zugelassen sein und auf einfache Weise unfallsicher benutzt werden können.  

f)  Die Bediensteten der Anstalt übernehmen den Transport von Abfallgefäßen über 
Treppen, durch Hausgänge oder auf Wegen, die nicht den Bestimmungen dieser 
Satzung entsprechen, nur in Einzelfällen; die Anstalt haftet für dabei auftretende 
Beschädigungen an den Treppen, Hausgängen, Türen oder Wegen nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten.  

 
(3)  Für mehrere Grundstücke kann ein gemeinsamer Standort für einen oder mehrere 

Abfallbehälter bestimmt oder zugelassen werden. Die Abfallbehälter sind einem oder 
mehreren bestimmten Grundstück(en) zuzuordnen. 

 
§ 19 

Zeitpunkt der Abfuhr 
 

(1)  Die Altpapier-, Restabfall-, Wertstoff- und Bioabfallgefäße werden gemäß der unter § 13 
Abs. 4 dieser Satzung aufgeführten Leerungsrhythmen entleert. Die Tage und den 
Zeitpunkt der Leerungen bestimmt die Anstalt. Die Bereitstellung der Abfallbehälter für 
Restabfall, Altpapier, Wertstoffe  und Bioabfall am Fahrbahnrand hat am Leerungstag 
bis 06.30 Uhr zu erfolgen, soweit der Standplatz der Abfallbehälter mehr als 15 Meter 
vom Halteplatz des Müllfahrzeuges entfernt ist oder etwas anderes nicht vereinbart ist. 
Eine Bereitstellung vor dem Entleerungstag ist unzulässig. Der Zugang zu den 
Standplätzen bzw. den Abfallbehältern muss am Entleerungstag ab 06.30 Uhr 
gewährleistet sein.  

 
(2) Wenn der Leerungstag aus besonderen Gründen verlegt werden muss, so wird dies 

nach Möglichkeit vorher bekannt gegeben. Aus der Unterlassung der Bekanntmachung 
können Ansprüche nicht hergeleitet werden.  

 
(3) Können die Abfallgefäße aus einem vom Grundstückseigentümer oder seinem 

Beauftragten zu vertretenden Grund nicht entleert werden, so kann eine Entleerung vor 
dem nächsten regelmäßigen Abfuhrtag nur gegen Entgeltung des zusätzlichen 
Aufwandes nach der Entgeltordnung der Anstalt erfolgen.  

 
§ 20 

Beeinträchtigung der Abfallentsorgung 
 

Die Anstalt kann zur Überwindung vorübergehender Einschränkungen der Abfuhr 
ausnahmsweise am folgenden Entleerungstag Beilagen mitnehmen.  
 
Dritter Abschnitt: Gebühren  
 

§ 21 
Gebührenpflicht 

 
(1)  Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt werden Gebühren erhoben. 

Gebührenpflichtig sind die gemäß § 7 Abs. 1 dieser Satzung Anschlusspflichtigen sowie 
die wirtschaftlichen Eigentümer gem. § 39 Abgabenordnung. In Fällen des § 70 Abs. 3 
Bewertungsgesetzes ist Gebührenpflichtiger auch der Eigentümer des aufstehenden 
Gebäudes. § 9 bleibt unberührt.  
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(2)  Treffen die Voraussetzungen des  Abs. 1 auf mehrere Personen zu, so haften diese für 

die Gebühren als Gesamtschuldner.  
 
(3)  Zusammenhängende oder benachbarte Grundstücke desselben Gebührenpflichtigen 

können einen gemeinschaftlichen Behälterstandort haben. In diesem Fall wird die 
Gesamtgebühr entsprechend des Behältervolumens zu gleichen Teilen auf die 
beteiligten Grundstücke umgelegt. 

 
(4)  Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des Grundstückes 

(Aufstellen des oder der Abfallbehälter) folgenden Monats; entsprechendes gilt bei 
einem Aufstellen weiterer Behälter (vergleiche § 16 Abs. 12); in allen anderen Fällen 
entsteht die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt.  

 
(5)  Bei einem Wechsel des Grundstückseigentümers geht die Gebührenpflicht mit dem 

Beginn des auf den Übergang des Nutzens und der Lasten folgenden Monats auf den 
Rechtsnachfolger über.  

 
(6)  Die Gebührenpflicht endet mit dem Ende des Monats, in dem kein Abfall mehr auf dem 

Grundstück anfällt, es sei denn, die Unterbrechung dauert weniger als 6 Monate. Sind 
auf einem Grundstück mehr als ein Abfallbehälter aufgestellt, und verringert sich die 
Anzahl der Abfallbehälter später, so gilt Satz 1 entsprechend.  

 
§ 22 

Höhe des Gebührensatzes 
 

(1)  Aus der Anlage 2, die Bestandteil dieser Satzung ist, ergeben sich die Gebühren für die 
Abfuhr und die Entsorgung des Abfalles.  

 
(2)  Es werden Grundgebühren und daneben zusätzliche Leistungsgebühren sowie weitere 

Gebühren erhoben. Mit den Grundgebühren und den zusätzlichen Leistungsgebühren 
sind die Teilleistungen der regelmäßigen Entsorgung von Sperrmüll und Grünabfall 
sowie die Teilleistungen der regelmäßigen Entsorgung im Hol- und Bringsystem von 
Rest- und Bioabfall, Wertstofftonne, Altpapier und die Leistungen der Recyclinghöfe, die 
Abfallberatung sowie die Schadstoffkleinmengensammlung (haushaltsübliche Mengen)  
abgegolten. Für Altpapier gilt dieses nur, soweit es nicht von den nach § 6 Abs. 3 
Verpackungsverordnung vorgesehenen Systembetreibern entsorgt wird. 

 
(3) Grundgebühr: 
 

Für jede an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Nutzungseinheit werden 
pauschalierte Beträge als Grundgebühr gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung festgesetzt. 
Soweit der Anschluss nicht für ein volles Abrechnungsjahr besteht, wird der Betrag 
monatlich anteilig gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung festgesetzt. Nutzungseinheit ist 
auf jedem angeschlossenen Grundstück jede Wohneinheit und jede andere Nutzung von 
in sich abgeschlossenen Einrichtungen bis zur Größe von 200 Quadratmetern 
Bürofläche. Ab einer größeren Bürofläche als 200 Quadratmetern je in sich 
abgeschlossene Nutzungseinheit wird für jede angefangene weitere 200 Quadratmeter 
große Bürofläche eine weitere Grundgebühr erhoben. 
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(4) Leistungsgebühr: 
 

Es wird für Restabfall und Bioabfall zusammen eine Leistungsgebühr für die Leerung der 
bereitgestellten Behälter gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung festgesetzt, die sich nach 
dem Restabfallbehältervolumen bemisst. Für Abweichungen von der 
Regelbehälterstellung und / oder -abfuhr gemäß § 7 Abs. 7 und § 13 dieser Satzung 
werden gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung Gebühren festgesetzt. 
 

(5)  Leistungsgebühr Gewerbe: 
 

Die Mindestbehälterkapazität für die Aufnahme von gewerblichen Siedlungsabfällen wird 
auf Grund folgender, branchenspezifischer Kennzahlen, die sich anhand 
unterschiedlicher Bezugsgrößen (zum Beispiel Anzahl der Beschäftigten, der Betten, der 
Schüler usw.) berechnen, ermittelt: 
 
a) Bei Beherbergungsbetrieben wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen 

von 4 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. 
b) Bei Schank- und Speisewirtschaften wird pro Beschäftigtem ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 30 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.  
c) Bei Industriebetrieben, Handwerksbetrieben und sonstigem Gewerbe wird pro 

Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 6 Litern pro Woche zur 
Verfügung gestellt. 

d) Bei Krankenhäusern und Pflegeheimen wird pro Bett ein 
Restabfallmindestbehältervolumen von 10 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. 

e) Bei Lebensmittelhandelsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein 
Restabfallmindestbehältervolumen von 15 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. 

f) Bei sonstigem Einzel- und Großhandel wird pro Beschäftigtem ein 
Restabfallmindestbehältervolumen von 7 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. 

g) Bei öffentlichen und privaten Verwaltungen, Geldinstituten, Versicherungen, 
Verbänden und sonstigen Dienstleistungsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein 
Restabfallmindestbehältervolumen von 2 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. 

h) Bei Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und 
ähnlichen Einrichtungen wird pro Schüler / Student / betreutem Kind ein 
Restabfallmindestbehältervolumen von 1 Liter pro Woche zur Verfügung gestellt. 

i) Bei Veranstaltungen (z. B. Messen, Rockkonzerten, Sportereignissen etc.), Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen (z. B. Theater, Kinos, Bäder, Sportstudios etc.) wird das 
Restabfallmindestbehältervolumen im Einzelfall durch die Anstalt festgelegt. Dies 
gilt ebenso für Fälle, für die die vorgenannte Aufzählung keine Regelung enthält. 

 
(6)  Die Gebühren werden als Jahresgebühren gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung 

festgesetzt. Für Abweichungen von der Regelbehälterstellung und / oder -abfuhr gemäß 
§ 7 Abs. 7 und § 13 dieser Satzung werden gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung 
Gebühren festgesetzt. 

 
(7) Bei Aufstellung eines gemeinsamen Abfallbehälters werden die Leistungsgebühren 

unter den verschiedenen Gebührenpflichtigen zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die 
Grundgebühr wird für jede Nutzungseinheit vom anschlusspflichtigen 
Grundstückseigentümer erhoben.  
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§ 23 
Entgelt bei Abfallentsorgung außerhalb  

des Anschluss- und Benutzungszwanges 
 

In den Fällen des § 9 der Satzung richtet sich das Entgelt nach Höhe, Festsetzung und 
Fälligkeit nach der Entgeltordnung  der Anstalt in ihrer jeweils gültigen Fassung, soweit nicht 
einzelvertragliche Vereinbarungen vorgehen.  
 

§ 24 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid durch die Stadt Kassel, Amt 

Kämmerei und Steuern, festgesetzt und angefordert.  
 

a)  Die Grund- und Leistungsgebühr wird zu je einem Viertel des Jahresbetrages am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig; bei einmaliger Zahlung 
am 01.07.. Der Bescheid gilt auch für die folgenden Kalenderjahre. Er hat so lange 
Gültigkeit, bis ein neuer Bescheid erteilt wird.  

 
b)  Bei Nachveranlagungen und der Veranlagung von Einzel- / Sonderabfuhren wird die 

Gebührenschuld 1 Monat nach Zugang des entsprechenden Bescheides fällig.  
 

(2)  Werden die Abfallgebühren zusammen mit anderen Gemeindeabgaben (z.B. 
Grundsteuer) in einem Bescheid festgesetzt, so werden sie zusammen mit den anderen 
Abgaben an den in dem betreffenden Abgabenbescheid genannten Terminen fällig.  

 
Vierter Abschnitt: Überwachungsbefugnisse, Rechtsbehelfe und 
Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 25 
Überwachungsbefugnisse 

 
Die Anstalt ist befugt, den Inhalt der Abfallbehälter und -säcke im Hinblick auf die 
Trennpflichten des § 6 zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen im Sinne dieses 
Satzungsabschnittes zu ergreifen.  
 

§ 26 
Rechtsbehelfe, Zwangsmittel 

 
(1)  Die Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung regeln sich nach den 

Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(2) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen 

Verwaltungsakte gelten die Vorschriften des Hessischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.  
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§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt insbesondere, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

a)  entgegen § 16 Abs. 9 Abfälle nicht in die eigene, sondern in fremde Abfallbehälter 
einfüllt,  

b)  entgegen § 16 Abs. 2 und 3 die zur Verfügung gestellten Abfallbehältnisse nicht 
sachgerecht und pfleglich behandelt, Abfälle einbringt, die nicht als Abfälle im Sinne 
der Satzung gelten,  

c)  entgegen § 16 Abs. 11 Abfallbehälter soweit befüllt, dass ihre Deckel nicht 
schließen oder hoch stehen, Abfallbehälter zweckwidrig verwendet, Abfälle darin 
verbrennt oder verpresst, brennende, glühende oder heiße Abfälle oder sperrige 
Gegenstände, Schnee und Eis oder Abfälle, die die Abfallbehälter, die 
Abfallsammelfahrzeuge oder die Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder 
außergewöhnlich verschmutzen können, in die Abfallbehälter einfüllt,  

d)  entgegen § 16 Abs. 10 Abfallbehälter nicht zur ordnungsgemäßen Benutzung 
bereithält,  

e)  entgegen § 18 Abs. 2 Abfallbehältnisse nicht an den dafür bestimmten Standplätzen 
duldet oder die Standplätze und ihre Zugänge nicht in verkehrssicherem Zustand 
hält sowie im Winter seiner Streu- und Räumpflicht nicht nachkommt,  

f)  entgegen § 16 Abs. 12 Änderungen im Bedarf an Müllbehältern der Stadt nicht 
unverzüglich mitteilt,  

g)  entgegen § 11 Abs. 3 eigene Abfälle rechtswidrigerweise zu zur Einsammlung 
bereitgestellten Abfällen hinzufügt,  

h)  entgegen § 7 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche Abfalleinsammlung 
anschließt,  

i )  entgegen § 7 Abs. 1 Abfälle, die er besitzt, nicht der öffentlichen Abfalleinsammlung 
überlässt,  

j) entgegen § 7 Abs. 4 den Wechsel im Grundeigentum der Stadt nicht mitteilt,  
k)  entgegen § 12 Abs. 3 zur Durchführung der Satzung erforderliche Auskünfte nicht 

erteilt,  
l)  entgegen § 7 Abs. 6 erstmalige Abfälle nicht schriftlich zur Abfuhr anmeldet,  
m)  entgegen § 7 Abs. 5 Änderungen der Anzahl der Wohneinheiten nicht mitteilt; 
n)  entgegen § 12 Abs. 1 und 2 sowie § 26 den Beauftragten der Stadt bzw. der Anstalt 

den Zutritt zum Grundstück verwehrt,  
o)  entgegen § 6, § 16 Abs. 3 Abfälle nicht getrennt hält oder in nicht dafür vorgesehene 

Behälter einbringt,  
p)  entgegen § 16 Abs. 13 Abfallverdichtungs-, Zerkleinerungs- und ihnen gleichzu-

setzende Anlagen ohne Genehmigung der Anstalt in Betrieb nimmt,  
q)  entgegen § 11 Abs. 4 Wertstoffsammelcontainer im öffentlichen Raum als 

Nichtberechtigter bzw. für nicht hierfür zugelassene Abfälle nutzt, 
r)  entgegen § 11 Abs. 5 Abfälle im öffentlichen Raum ablagert, 
s)  entgegen § 12 Abs. 4, § 19 Abs. 1 und 2  Abfälle unangemeldet oder zum falschen 

Zeitpunkt  zur Abholung bereit stellt oder Einzelfraktionen mit anderen 
Abfallfraktionen vermengt, 

t) entgegen § 18 Abs. 1 Abfallbehälter im öffentlichen Raum aufstellt.  
 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EURO geahndet werden, 
soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen eine höhere Geldbuße vorsehen. Die 
Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so 
kann es überschritten werden.  
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(3)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet 

Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1, Ziffer 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat der Stadt Kassel.  

 
Fünfter Abschnitt: Inkrafttreten  
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. Sie ersetzt die Abfallwirtschafts- und -gebühren-
satzung vom 05.11.2001 und die Änderungen 1 bis 5. 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat;  
 
 
 
Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister 



Anlage 1:  
 
zur Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung vom … 
 
Grundstücke, die nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegen:  
 
Bezeichnung des Grundstückes  
 
- Enkebergweg (alle Grundstück)  
- Habichtswald: Blauer See  
- Habichtswald: Gaststätte Elfbuchen  
- Gut Kragenhof  
- Zeche-Marie-Weg (ab Hausnr. 12 ff., insbesondere Hausnummern 30 und 32)  
- Ehlener Straße 17, 34131 Kassel (Herbsthäuschen) 
 



Anlage 2: zur Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung vom … 
 
I.  Grundgebühr 
 
1.1 Die Grundgebühr beträgt  62,76 € / Nutzungseinheit 
 
1.2 Behälterwechsel gemäß § 16 Abs. 12 40,00  € 
1.3  Verdichtungsfaktor 1,6 (§ 16 Abs. 13) 
 
 
II. Leistungsgebühr (Kombination Rest- und Bioabfall) 
 
Die Leistungsgebühr beträgt für die regelmäßige 14-tägige Leerung  
 
Liter pro Behälter    jährlich 
80      139,56 € 
120      209,40 € 
240      418,80 € 
770      1.343,52 € 
1.100      1.919,40 € 
 
Die Leistungsgebühr beträgt für die wöchentliche Entleerung 
 
Liter pro Behälter    jährlich 
80      279,12 € 
120      418,80 € 
240      837,60 € 
770      2.687,04 € 
1.100      3.838,80 € 
 
Die Leistungsgebühr beträgt für die vierwöchentliche Entleerung 
 
Liter pro Behälter    jährlich 
80      69,78 € 
 
Die Leistungsgebühr für die außerplanmäßige Entsorgung zugelassener Abfallbehälter 
beträgt für die einzelne Leerung:   
 
80      6,70 € 
120      10,00 € 
240      20,10 € 
770      64,60 € 
1.100      92,30 € 
 
Bei Mehrfachleerungen vervielfacht sich die Leistungsgebühr entsprechend. 
 
Eigenkompostierer erhalten ab dem Zeitpunkt ihrer Anerkennung einen Abschlag von der 
Leistungsgebühr für die Nutzung des Restabfallbehälters von 10 %. 
 
Bei Grundstücken, die nur von einer Person bewohnt werden (Einzelhaushalte), kann die 
(Ursprungs-)Leistungsgebühr auf Antrag um 15 % reduziert werden. 
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Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 5 m³ 
 Transportkosten  82,00 € 
 Monatsmiete   33,00 € 
 Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 7 m³ 
 Transportkosten  91,00 € 
 Monatsmiete   37,00 € 
 Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 10 m³ 
 Transportkosten  125,00 € 
 Monatsmiete   41,00 € 
 Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter größer 10 m³ 
 Transportkosten  130,00 € 
 Monatsmiete   95,00 € 
 
Monatsmieten beziehen sich auf Kalendermonate; bei angebrochenen / unvollständigen 
Monaten wird die Miete anteilig berechnet 
 

für die Beseitigung von Abfällen aus Großbehältern und Abfallpressbehältern 
daneben je angefangene 10 kg   2,48 € 
mindestens jedoch    24,80 € 
 
für die Beseitigung von Abfällen aus Großbehältern und Abfallpressbehältern, die 
nicht thermisch behandelt werden können 
 
daneben je angefangene 10 kg   1,75 € 
mindestens jedoch     17,50 € 

  
Zuschläge bei Gestellung von Abfallbehältern für eine einmalige bis einschließlich 
dreimalige Benutzung (vgl. § 7 Abs. 7, § 22 Abs. 5, § 24 Abs. 1 b)) 
 

 4 - 9,5 m³ Großbehälter  25,00 € 
 10 - 19,5 m³ Großbehälter  25,00 € 
 ab 20 m³ Großbehälter  25,00 € 
 
III. Abfuhr ohne Behälter 
 
1. Wird kein Abfallbehälter oder Abfallsack aufgestellt, beträgt die Gebühr für die 

Beseitigung von Abfällen je angefangenen halben m³  43,00 € 
 
2. Die Gebühr für die Abgabe und die Abfuhr eines Abfallsackes beträgt 5,80 €. 
 
3.1 Für den Transport von Sperrmüll gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. m) und n) sowie 

Grünabfall gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. f) wird eine Gebühr in Höhe von 40,00 € 
erhoben.  

 
3.2 Diese Gebühr reduziert sich bei Vorkasse oder Barzahlung vor Ort auf 35,00 €.  
 

3.3 Für die Elektrogeräteabfuhr wird eine Gebühr in Höhe von 20,00 € erhoben. 



ANLAGE 2 

 

S A T Z U N G  

der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- 

und  

–gebührensatzung)  

vom 05.11.2001  

in der Fassung vom 29.03.2004, 13.12.2004, 15.05.2006 und 

09.11.2009 

 

S A T Z U N G  

der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- 

und  

–gebührensatzung)  

vom 

 

 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51, 93 Abs. 1 sowie 121 und 127 der 

Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I 

Seite 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.02.1998 (GVBl. I 

Seite 34), des Eigenbetriebsgesetzes (Eigenbetriebsgesetz) in der 

Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I Seite 153), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 20.05.1992 (GVBl. I Seite 170), § 4 Abs. 6 und § 9 des 

Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetz (HAKA) vom 23.05.1997 (GVBl. I Seite 173), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 15.07.1997 (GVBl. I Seite 232), in 

Ausführung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 

vom 27.09.1994 (BGBl. I Seite 2705), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 12.09.1996 (BGBl. I Seite 1354), der Verordnung über die 

Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung) vom 

12.06.1991 (BGBl. I Seite 1234), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 21.08.1998 (BGBl. I Seite 2379) und der §§ 1 - 5 a, 10 des 

Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HeKAG) vom 

17.03.1970 (GVBl. I Seite 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.12.1997 (GVBl. I Seite 429) hat die Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am 05.11.2001 folgende Satzung über 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51, 93 Abs. 1 sowie 121 und 127 der 

Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I 

Seite 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I Seite 

786), des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 

09.06.1989 (GVBl. I Seite 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

16.12.2011 (GVBl. I Seite 786, 800), in Ausführung des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I Seite 212), der 

Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen 

(Verpackungsverordnung) vom 12.06.1991 (BGBl. I Seite 1234), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 02.04.2008 (BGBl. I Seite 531), der 

Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 1.10.2002 (BGBl. I  Seite 

3866 und BGBl. 2003 I Seite 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

22.12.2011 (BGBl. I Seite 3044) und der §§ 1 - 5 a, 10 des Hessischen 

Gesetzes über kommunale Abgaben (HeKAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I 

Seite 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.01.2005 (GVBl. I Seite 

54) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 

Sitzung am … folgende Satzung über die Abfallwirtschaft im Gebiet der 

Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) beschlossen:  



die Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und 

-gebührensatzung) beschlossen:  
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Erster Abschnitt, allgemeine Bestimmungen  

§ 1 

Städtische Abfallentsorgung 

 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 

Städtische Abfallentsorgung 

 

Die Stadt Kassel betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet sowie in 

den im anliegenden Lageplan (Anlage 3) eingezeichneten Gebieten der 

Gemeinde Fuldabrück und der Gemeinde Lohfelden gemäß § 8 der 

Interessenausgleichsvereinbarung zwischen der Gemeinde Fuldabrück, 

der Stadt Kassel, der Gemeinde Lohfelden, dem Landkreis Kassel und 

Die Stadt Kassel betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet sowie in 

den im anliegenden Lageplan (Anlage 3) eingezeichneten Gebieten der 

Gemeinde Fuldabrück und der Gemeinde Lohfelden gemäß § 8 der 

Interessenausgleichsvereinbarung zwischen der Gemeinde Fuldabrück, 

der Stadt Kassel, der Gemeinde Lohfelden, dem Landkreis Kassel und 



dem Zweckverband Raum Kassel vom 22.12.1997, 15.01.1998 und 

26.01.1998 nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 

vom 27.09.1994 (BGBl. I Seite 2705) und des Hessischen 

Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 

23.05.1997 (GVBl. I Seite 173) durch den Eigenbetrieb Die 

Stadtreiniger Kassel.  

 

dem Zweckverband Raum Kassel vom 22.12.1997, 15.01.1998 und 

26.01.1998 und den danach ergangenen Änderungen nach Maßgabe des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I Seite 212 ) durch 

den Eigenbetrieb Die Stadtreiniger Kassel, im Weiteren „Anstalt“ 

genannt.  

 

§ 2 

Abfallwirtschaftliche Aufgaben/Zielsetzung 

 

§ 2 

Abfallwirtschaftliche Aufgaben/Zielsetzung 

 

(1) Die abfallwirtschaftlichen Aufgaben der Stadtreiniger Kassel 

umfassen Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, das Gewinnen 

von Stoffen und Energie (Abfallverwertung) nach Maßgabe der §§ 4 - 7 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Beseitigung von 

Abfällen aus privaten Haushaltungen und zur Beseitigung überlassener 

Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen (Abfallbeseitigung) nach 

Maßgabe der §§ 10 - 12 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Die 

Stadtreiniger Kassel führen außerdem die Sammlung und den Transport 

der Abfälle durch. § 15 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetz bleiben unberührt.  

(2) Für besonders überwachungsbedürftige Abfälle in kleinen Mengen 

(Sonderabfälle) aus privaten Haushaltungen, gewerblichen oder 

sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen oder aus öffentlichen 

Einrichtungen, die in besonderem Maße gesundheits-, luft- oder 

wassergefährdend, explosiv oder entzündlich sind oder Erreger 

übertragbarer Krankheiten enthalten oder hervorbringen können, bieten 

die Stadtreiniger Kassel getrennte Erfassungs- und Entsorgungswege 

(1) Die abfallwirtschaftlichen Aufgaben der Anstalt umfassen Maßnah-

men zur Vermeidung von Abfällen, das Gewinnen von Stoffen und 

Energie (Abfallverwertung) sowie die Beseitigung von Abfällen aus 

privaten Haushaltungen und zur Beseitigung überlassener Abfälle aus 

anderen Herkunftsbereichen (Abfallbeseitigung). Zu den Aufgaben der 

Anstalt gehören im Einzelnen Maßnahmen des Bereitstellens, 

Überlassens, das Sammeln, Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme, 

Befördern, Lagern, Ablagern und Behandeln von Abfällen sowie die 

Information und Beratung der Bürger. 

 

(2) Für gefährliche Abfälle in kleinen Mengen (Sonderabfälle) aus 

privaten Haushaltungen, gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 

Unternehmen oder aus öffentlichen Einrichtungen, die in besonderem 

Maße gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv oder 

entzündlich sind oder Erreger übertragbarer Krankheiten enthalten oder 

hervorbringen können, bietet die Anstalt getrennte Erfassungs- und 



an.  

(3) Der Abfallwirtschaft im Satzungsgebiet liegt damit folgende 

Zielsetzung in der angeführten Reihenfolge zugrunde:  

a) Vermeidung von Abfällen;  

b) Separieren von Sonderabfällen;  

c) Verwertung von Abfällen;  

d) Beseitigung von Abfällen.  

 

 

 

(4) Die Stadtreiniger Kassel können sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

ganz oder teilweise Dritter bedienen.  

 

Entsorgungswege an.  

(3) Der Abfallwirtschaft im Satzungsgebiet liegt damit folgende 

Zielsetzung in der angeführten Reihenfolge zugrunde:  

a) Vermeidung von Abfällen  

b) Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen  

c) Recycling von Abfällen  

d) sonstige Verwertung von Abfällen, insbesondere energetische 

Verwertung und Bergversatz  

e) Beseitigung von Abfällen 

  

(4) Die Anstalt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ganz oder 

teilweise Dritter bedienen.  

 

§ 3 

Umfang der Abfallvermeidung 

 

§ 3  

Umfang der Abfallvermeidung 

 

(1) Private Haushalte, Industrie, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen 

und sonstige Institutionen sollen den Anfall von Abfällen durch 

entsprechende Entscheidungen bei der Produktion, dem Vertrieb, dem 

(1) Private Haushalte, Industrie, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen und 

sonstige Institutionen sollen den Anfall von Abfällen durch 

entsprechende Entscheidungen bei der Produktion, dem Vertrieb, dem 



Einkauf und dem Gebrauch von Produkten vermeiden.  

(2) Die Stadtreiniger Kassel beraten zur Vermeidung, Verwertung und 

Beseitigung von Abfällen.  

 

(3) Alle öffentlichen Einrichtungen im Satzungsgebiet haben bei der 

Erreichung der Ziele der Abfallwirtschaft Vorbildfunktion. Sie haben 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei Planungen, 

Baumaßnahmen und Beschaffungswesen so zu handeln, dass die 

Entstehung von Abfällen vermieden und die Wiederverwendung von 

Gegenständen sowie die Wiederverwertung gefördert wird. Um dies zu 

erreichen, haben sie finanzielle Mehrbelastungen und Minderungen der 

Gebrauchstauglichkeit in angemessenem Umfang hinzunehmen.  

 

Insbesondere sind Erzeugnisse zu wählen, die  

a) sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und 

Wiederverwendbarkeit oder - verwertbarkeit auszeichnen,  

b) im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu 

entsorgungsfreundlicheren Abfällen führen,  

c) aus Reststoffen oder Abfällen hergestellt worden sind.  

Erzeugnisse, deren Produktion, Einsatz und Entsorgung aufgrund  

-ihrer Zusammensetzung, 

Einkauf und dem Gebrauch von Produkten vermeiden.  

(2) Die Anstalt berät zur Vermeidung, Vorbereitung zur 

Wiederverwendung, zum Recycling, zur sonstigen Verwertung,  und zur 

Beseitigung von Abfällen.  

 

(3) Alle öffentlichen Einrichtungen im Satzungsgebiet haben bei der 

Erreichung der Ziele der Abfallwirtschaft Vorbildfunktion. Sie haben bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei Planungen, 

Baumaßnahmen und Beschaffungswesen so zu handeln, dass die 

Entstehung von Abfällen vermieden und die Wiederverwendung von 

Gegenständen sowie die Wiederverwertung gefördert wird. Um dies zu 

erreichen, haben sie finanzielle Mehrbelastungen und Minderungen der 

Gebrauchstauglichkeit in angemessenem Umfang hinzunehmen.  

Insbesondere sind Erzeugnisse zu wählen, die  

a) sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und 

Wiederverwendbarkeit oder  - verwertbarkeit auszeichnen,  

b) im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu 

entsorgungsfreundlicheren Abfällen führen,  

c) aus Reststoffen oder Abfällen hergestellt worden sind.  

Erzeugnisse, deren Produktion, Einsatz und Entsorgung aufgrund  

-ihrer Zusammensetzung, 

 



-bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. FCKW), 

-ihrer Herkunft (z.B. Tropenholz) 

nicht umweltverträglich sind, sind von den öffentlichen Beschaffungs- 

und Auftragswesen und bei Bauvorhaben möglichst auszuschließen. 

(4) Die öffentlichen Einrichtungen wirken auf Gesellschaften und 

Körperschaften, an denen sie beteiligt sind, dahingehend ein, dass diese 

die Ziele der Absätze 1 und 3 erfüllen.  

(5) Bei Veranstaltungen, die auf öffentlichen Flächen, Grundstücken 

oder in Einrichtungen des Satzungsgebietes durchgeführt werden, sollen 

Speisen und Getränke nur in wiederverwendbaren/wiederverwertbaren, 

gegebenenfalls pfandpflichtigen Verpackungen und Behältnissen sowie 

Bestecken ausgegeben werden.  

(6) Die öffentliche Verwaltung hat auf Veranstalter öffentlicher Feste 

auf privaten Grundstücken einzuwirken, damit Speisen und Getränke 

nur in wiederverwendbaren/wiederverwertbaren, gegebenenfalls 

pfandpflichtigen Verpackungen und Behältnissen sowie Bestecken 

ausgegeben werden.  

(7) Handelsbetriebe, die  

a) Lebensmittel, Wasch- und Reinigungsmittel, Haushaltswaren, 

Körperpflegemittel, 

b) elektrische/elektronische Geräte, 

c) Baustoffe/Handwerkerbedarf, 

-bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. FCKW), 

-ihrer Herkunft (z.B. nicht FSC-zertifiziertes Tropenholz) 

nicht umweltverträglich sind, sind von den öffentlichen Beschaffungs- 

und Auftragswesen und bei Bauvorhaben möglichst auszuschließen. 

(4) Die öffentlichen Einrichtungen wirken auf Gesellschaften und 

Körperschaften, an denen sie beteiligt sind, dahingehend ein, dass diese 

die Ziele der Absätze 1 und 3 erfüllen.  

(5) Bei Veranstaltungen, die auf öffentlichen Flächen, Grundstücken oder 

in Einrichtungen des Satzungsgebietes durchgeführt werden, sollen 

Speisen und Getränke nur in wiederverwendbaren/wiederverwertbaren, 

gegebenenfalls pfandpflichtigen Verpackungen und Behältnissen sowie 

Bestecken ausgegeben werden.  

(6) Die öffentliche Verwaltung hat auf Veranstalter öffentlicher Feste auf 

privaten Grundstücken einzuwirken, damit Speisen und Getränke nur in 

wiederverwendbaren/wiederverwertbaren, gegebenenfalls 

pfandpflichtigen Verpackungen und Behältnissen sowie Bestecken 

ausgegeben werden.  

(7) Handelsbetriebe, die  

a) Lebensmittel, Wasch- und Reinigungsmittel, Haushaltswaren, 

Körperpflegemittel, 

b) elektrische/elektronische Geräte, 

c) Baustoffe/Handwerkerbedarf, 



d) aufwendig verpackte Waren anderer Art, oder 

e) Produktarten und -gruppen, die nach bestimmungsgemäßem 

Gebrauch als schadstoffhaltig zu entsorgen sind, an Endverbraucher 

abgeben, müssen in der Verkaufsstätte mit Informationsmaterial in 

geeigneter Form auf Sammelbehältnisse für Umverpackungen in ihren 

Geschäftsräumen sichtbar hinweisen. 

 

d) aufwendig verpackte Waren anderer Art, oder 

e) Produktarten und -gruppen, die nach bestimmungsgemäßem Gebrauch 

als schadstoffhaltig zu entsorgen sind, an Endverbraucher abgeben, 

müssen in der Verkaufsstätte mit Informationsmaterial in geeigneter 

Form auf Sammelbehältnisse für Umverpackungen in ihren 

Geschäftsräumen sichtbar hinweisen.  

 

§ 4 * 

Begriffsbestimmungen 

 

§ 4  

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Abfälle im Sinne dieser Satzung und des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes sind alle beweglichen Sachen, die unter die in Anhang I 

des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes aufgeführten Gruppen fallen 

und deren sich der Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen 

muss sowie diejenigen beweglichen Sachen, deren geordnete 

Entsorgung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

des Schutzes der Umwelt, geboten ist. Abfälle zur Verwertung sind 

Abfälle, die verwertet werden. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind 

Abfälle zur Beseitigung.  

(2) Abfälle werden eingeteilt in:  

 

 

a) Altglas Altglas ist ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung 

getrennt eingesammelt wird; hierunter fallen Flaschen und 

(1) Abfälle im Sinne dieser Satzung sind alle beweglichen Sachen, deren 

sich der Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss sowie 

diejenigen beweglichen Sachen, deren geordnete Entsorgung zur 

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des Schutzes der 

Umwelt, geboten ist. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet 

werden. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur 

Beseitigung.  

 

(2) Abfälle werden eingeteilt in die nachfolgenden Fraktionen:  

a) Abfall in haushaltsüblicher Menge wird in Relation zur Haushaltsgröße 

im Einzelfall definiert. Richtwert sind 5 Liter bzw. kg Abfall pro 3-

Personenhaushalt bzw. täglicher Abgabe. 

b) Altglas ist ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung getrennt 

eingesammelt wird; hierunter fallen Flaschen und Konservengläser, nicht 



Konservengläser, nicht aber Flachglas, Fensterglas, optische Gläser 

oder Spiegel sowie sonstige, nicht verwertbare Glasarten.  

b) Altkleider Altkleider sind ein Wertstoff, der zum Zwecke der 

Verwertung getrennt eingesammelt wird; hierunter fallen Textilien und 

Schuhe.  

c) Altpapier Altpapier ist ein Wertstoff, der zum Zwecke der 

Verwertung getrennt eingesammelt wird; hierunter fallen u.a. 

Zeitungen, Schreibpapier, Pappe, Papierverpackungen, Prospekte und 

Kartonagen.  

d) Bauabfälle Bauabfälle sind Abfälle, die bei der Durchführung von 

Baumaßnahmen, insbesondere beim Abbruch baulicher Anlagen, 

entstehen.  

aa) Bauschutt sind mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit 

geringfügigen Fremdanteilen.  

bb) Baustellenabfälle sind nichtmineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, 

auch mit geringfügigen Fremdanteilen.  

cc) Bodenaushub ist nicht kontaminiertes, natürlich gewachsenes oder 

bereits verwendetes Erd- oder Felsmaterial.  

dd) Straßenaufbruch sind mineralische Stoffe, die mit Bitumen oder 

Teer gebunden oder ungebunden im Straßenbau verwendet werden.  

e) Grünabfall Grünabfäll aus privaten Haushaltungen ist biologisch 

abbaubarer Abfall aus Haushaltungen oder von privaten Grundstücken, 

der wegen seiner großen, sperrigen Abmessung nicht in die ortsüblichen 

Bioabfallbehälter paßt bzw. nur mit großem Aufwand zerkleinert 

aber Flachglas, Fensterglas, optische Gläser oder Spiegel sowie sonstige, 

nicht verwertbare Glasarten.  

c) Altkleider  sind ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung 

getrennt eingesammelt wird; hierunter fallen Textilien und Schuhe.  

d) Altpapier ist ein Wertstoff, der zum Zwecke der Verwertung getrennt 

eingesammelt wird; hierunter fallen u.a. Zeitungen, Schreibpapier, Pappe, 

Papierverpackungen, Prospekte und Kartonagen.  

 

e) Bauabfälle sind Abfälle, die bei der Durchführung von 

Baumaßnahmen, insbesondere beim Abbruch baulicher Anlagen, 

entstehen.  

ea) Bauschutt sind mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, auch mit 

geringfügigen Fremdanteilen.  

eb) Baustellenabfälle sind nichtmineralische Stoffe aus Bautätigkeiten, 

auch mit geringfügigen Fremdanteilen.  

ec) Bodenaushub ist nicht kontaminiertes, natürlich gewachsenes oder 

bereits verwendetes Erd- oder Felsmaterial.  

ed) Straßenaufbruch sind mineralische Stoffe, die mit Bitumen oder Teer 

gebunden oder ungebunden im Straßenbau verwendet werden.  

f) Grünabfall  ist Baum-, Strauch- und Grasschnitt sowie Laub und 

andere verrottbare Grünanteile aus dem Gartenbereich einschließlich 

Fassaden- und Hausbegrünung.  



werden kann und deshalb separat eingesammelt wird. Hierunter fallen 

zum Beispiel Baum- und Heckenschnitt aus Gärten sowie Grünschnitt 

aus Fassaden - und Hausbegrünungen. 

f) Bioabfall Bioabfall besteht aus biologisch abbaubaren organischen 

Abfallanteilen, d. h. unbelasteten Stoffen, die separat erfasst werden, z. 

B. Obst- und Gemüsereste, Tee- und Kaffeesatz, Blumenabfälle, 

Eierschalen, Garten- und Parkabfälle, Rasenschnitt, Laub etc.  

g) Elektro- und Elektronikgeräte  

aa) Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte 

 

bb) Kühlgeräte 

cc) Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der 

Unterhaltungselektronik 

dd) Gasentladungslampen 

ee) Haushaltskleingeräte, Beleuchtungskörper, elektrische und 

elektronische Werkzeuge, Spielzeug, Sport- und Freizeitgeräte, 

Medizinprodukte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente 

 

h) Leichtverpackungen 

Leichtverpackungen sind Verkaufsverpackungen, deren Rücknahme 

durch dieVerpackungsverordnung geregelt ist, und die aus Aluminium, 

Kunststoffen, Verbundstoffen oder Weißblech bestehen.  

g) Baum- und Heckenschnitt sind Abfälle aus dem Rückschnitt von 

Bäumen, Hecken und Sträuchern. 

 

 

h) Bioabfall  ist der organische Abfall tierischer oder pflanzlicher 

Herkunft, der in einem Haushalt oder Betrieb anfällt. 

 

i) Elektro- und Elektronikgeräte  

ia) Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte (z. B. Automaten 

für feste Produkte wie Süßwaren, Automaten für heiße oder kalte Dosen 

oder Flaschen, Geldautomaten, Heißgetränkeautomaten) 

ib) Kühlgeräte 

ic) Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der 

Unterhaltungselektronik 

id) Gasentladungslampen 

ie) Haushaltskleingeräte, Beleuchtungskörper, elektrische und 

elektronische Werkzeuge, Spielzeug, Sport- und Freizeitgeräte, 

Medizinprodukte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente 

 

j) Leichtverpackungen sind Verkaufsverpackungen, deren Rücknahme 

durch die Verpackungsverordnung geregelt ist, und die aus Aluminium, 

Kunststoffen, Verbundstoffen oder Weißblech bestehen.  



i) Restabfall 

Restabfall ist der Abfall, der nicht verwertet wird. 

 

j) Sonderabfall Sonderabfälle sind gefährliche Abfälle in kleinen 

Mengen (d.h. kleiner 2.000 kg/Jahr)aus privaten Haushaltungen, 

gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen oder aus 

öffentlichen Einrichtungen.  

k) Sperrmüll aus privaten Haushalten Sperrmüll aus privaten 

Haushalten ist fester Abfall aus Haushaltungen, der wegen seiner 

sperrigen Beschaffenheit nicht in die ortsüblichen Restabfallbehälter 

passt bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zerkleinert 

werden kann und deshalb separat eingesammelt werden muss. 

Sperrmüll ist gekennzeichnet dadurch, dass es sich um Abfall handelt, 

der sich aus nicht fest mit dem Gebäude oder Grundstück verbundenen 

privaten Einrichtungsgegenständen zusammensetzt, z. B. 

Gartenmöbeln, Teppichböden, Schränken, Tischen, Betten, Regalen, 

Stühlen und anderen Möbeln. Nicht unter den Begriff "Sperrmüll” 

fallen insbesondere Decken- und Wandverkleidungen, Türfassungen 

und Türen sowie Fenster.  

 

l) Sonstiger Sperrmüll Dies sind lose Abfälle sowie Sperrmüll, der nicht 

in privaten Haushaltungen anfällt. Hierzu zählt Sperrmüll, der z.B. in 

Betrieben des Gewerbe- und Dienstleistungsbereiches sowie in 

sonstigen Institutionen wie Schulen, Vereinen etc. anfällt.  

 

k) Restabfall ist der Abfall, der nicht verwertet wird. 

 

l) Sonderabfall  ist gefährlicher Abfall in kleinen Mengen (d.h. kleiner 

2.000 kg/Jahr) aus privaten Haushaltungen, gewerblichen oder sonstigen 

wirtschaftlichen Unternehmen oder aus öffentlichen Einrichtungen.  

 

m) Sperrmüll aus privaten Haushalten ist fester Abfall aus 

Haushaltungen, der wegen seiner sperrigen Beschaffenheit nicht in die 

ortsüblichen Abfallbehälter passt bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand zerkleinert werden kann und deshalb separat eingesammelt 

werden muss. Es wird unterschieden zwischen Sperrmüll, der sich aus 

Wertstoffen zusammensetzt, und Sperrmüll aus dem Restabfallbereich. 

Sperrmüll ist gekennzeichnet dadurch, dass es sich um Abfall handelt, der 

sich aus nicht fest mit dem Gebäude oder Grundstück verbundenen 

privaten Einrichtungsgegenständen zusammensetzt, z. B. Gartenmöbeln, 

Teppichböden oder lose verlegten Bodenbelägen, Schränken, Tischen, 

Betten, Regalen, Stühlen und anderen Möbeln. Nicht unter den Begriff 

"Sperrmüll” fallen insbesondere Decken- und Wandverkleidungen, 

Türfassungen und Türen sowie Fenster.  

n) Sonstiger Sperrmüll  ist kostenpflichtiger Sperrmüll, der nicht in 

privaten Haushaltungen anfällt. Hierzu zählt Sperrmüll, der z.B. in 

Betrieben des Gewerbe- und Dienstleistungsbereiches sowie in sonstigen 

Institutionen wie Schulen, Vereinen etc. anfällt.  

o) Wertstoffe sind unter anderem stoffgleiche Nichtverpackungen, 

Metalle, CDs, Kunststoffe und Verbunde. 



(3) Ist zweifelhaft, wie ein Abfall im Einzelfall nach Abs. 2 

einzuordnen ist, so wird in Verbindung mit der zuständigen 

Abfallbehörde eine Abfalleinstufung vorgenommen.  

 

(4) Die angedienten Abfälle müssen den technischen Anforderungen 

der Entsorgungsanlage sowie den im Hinblick auf eine 

ordnungsgemäße Einsammlung und Annahme durch die von den 

Stadtreinigern Kassel festgelegten Anforderungen entsprechen.  

(5) Störstoffe sind dem Abfall zur Verwertung oder Beseitigung 

fälschlicherweise beigemengte Stoffe, die sich in ihrer 

Zusammensetzung vom übrigen Abfall derart unterscheiden, dass die 

vorgesehene Abfallentsorgung nicht oder nur mit erheblichem 

Sortieraufwand verbunden möglich ist.  

(6) Abfallentsorgungsanlagen sind Einrichtungen zum Behandeln, 

Zwischenlagern, Umladen, Ablagern und Entsorgen von Abfällen, die 

der abfallrechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Zulassung 

unterliegen (Deponien, Müllverbrennungsanlagen, Kompostwerke, u. 

ä.).  

(7) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die 

Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz 

anzusehen, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Fällt das 

Eigentum an Grund und Boden und darauf befindlichen Gebäuden oder 

Gebäudeteilen auseinander, so sind Grundstücke im Sinne dieser 

Satzung auch Gebäude oder Gebäudeteile auf fremdem Grund und 

Boden im Sinne des § 70 Abs. 3 Bewertungsgesetz.  

* § 4 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 05.11.2001 in 

(3) Ist zweifelhaft, wie ein Abfall im Einzelfall nach Abs. 2 einzuordnen 

ist, so wird in Verbindung mit der Anstalt eine Abfalleinstufung 

vorgenommen. Im Streitfall entscheidet die zuständige Abfallbehörde 

(Regierungspräsidium Kassel).  

(4) Die angedienten Abfälle müssen den technischen Anforderungen der 

Entsorgungsanlage sowie den im Hinblick auf eine ordnungsgemäße 

Einsammlung und Annahme durch die von der Anstalt festgelegten 

Anforderungen entsprechen.  

(5) Störstoffe sind dem Abfall zur Verwertung oder Beseitigung 

fälschlicherweise beigemengte Stoffe, die sich in ihrer Zusammensetzung 

vom übrigen Abfall derart unterscheiden, dass die vorgesehene 

Abfallentsorgung nicht oder nur mit erheblichem Sortieraufwand 

verbunden möglich ist.  

(6) Abfallentsorgungsanlagen sind Einrichtungen zum Behandeln, 

Zwischenlagern, Umladen, Ablagern und Entsorgen von Abfällen, die der 

abfallrechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Zulassung 

unterliegen (Deponien, Müllverbrennungsanlagen, Kompostwerke, u. ä.).  

 

(7) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die 

Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz 

anzusehen, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit im Sinne des § 

70 Bewertungsgesetz bildet. Fällt das Eigentum an Grund und Boden und 

darauf befindlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen auseinander, so sind 

Grundstücke im Sinne dieser Satzung auch Gebäude oder Gebäudeteile 

auf fremdem Grund und Boden im Sinne des § 70 Abs. 3 

Bewertungsgesetz.  



der Fassung der Zweiten Änderung vom 13.12.2004 (Dritte Änderung vom 

15.05.2006), in Kraft seit 13.07.2006, und durch Satzung zur Änderung der Satzung 

der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –

gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der Fassung der Vierten Änderung vom 

08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 01.01.2010 

 

(8) Als Nutzungseinheit im Sinne dieser Satzung gilt 

a) jede nach außen abgeschlossene Wohneinheit mit Küchenzeile und 7 

oder  Nasszelle, auch wenn diese nicht ständig bewohnt / genutzt wird. 

In zweckbestimmten Gemeinschaftswohnanlagen institutioneller Träger 

(z. B. Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen, Kinderheimen, 

Seniorenheimen, Obdachlosenunterkünften) gelten je 4 angefangene 

Wohnheimplätze als eine Wohneinheit, auch wenn diese nicht ständig 

bewohnt / genutzt werden; 

b) jede andere Nutzung von in sich abgeschlossenen Einrichtungen mit 

einer Bürofläche von bis zu 200 qm, auch wenn diese nicht ständig 

bewohnt / genutzt wird; ab einer höheren Büroflächenquadratmeterzahl 

wird jede angefangene weitere 200 qm Bürofläche als  weitere 

Nutzungseinheit betrachtet. 

(9) Als Bürofläche im Sinne dieser Satzung gelten Nutzflächen für die 

Erledigung schriftlicher oder geistiger Arbeiten oder auf solchen Arbeiten 

beruhende Dienstleistungen außerhalb von privaten Haushaltungen 

einschließlich zugehöriger Nebenflächen wie Empfangsbereiche, Flure, 

Toiletten, Teeküchen, Umkleideräume und Erste-Hilfe-Räume. Nicht zu 

Büroflächen im Sinne dieser Satzung zählen sonstige Sozialräume, 

Kantinen oder sonstige Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung. In 

sich abgeschlossene Einrichtungen wie zum Beispiel Läden, 

Handwerksbetriebe, Geschäftsräume, die nicht über Büroflächen 

verfügen, gelten als eine Nutzungseinheit. 

(10) Als Beschäftigte im Sinne dieser Satzung gelten alle in einem 

Betrieb tätigen Personen (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende 

Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich der Zeitarbeitskräfte. 

Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 

auf dem angeschlossenen Grundstück anwesend sind, werden bei der 



Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt. 

  

§ 5* 

Ausschluss von der Einsammlung 

 

§ 5 

Ausschluss von der Einsammlung 

 

(1) Der Abfalleinsammlung unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht 

nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen 

sind.  

(2) Von der Einsammlung durch die Stadtreiniger Kassel 

ausgeschlossen sind:  

a) Abfälle und Stoffe im Sinne des § 2, Abs. 2 Kreislaufwirtschafts-

/Abfallgesetz,  

z.B. solche Abfälle und Stoffe, die nach anderen gesetzlichen 

Vorschriften als dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu 

entsorgen sind (Kampfstoffe, Stoffe, die der Bergaufsicht unterliegen 

etc.).  

b) gefährliche Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen 

als privaten Haushaltungen im Sinne des § 41, Abs. 1 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.  

c) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen, insbesondere gefährliche Abfälle im Sinne des § 41, 

Abs. 4 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, vorbehaltlich § 2 Abs. 2 

dieser Satzung.  

(1) Der Abfalleinsammlung unterliegen alle Abfälle, soweit sie nicht 

nach Maßgabe dieser Satzung von der Einsammlung ausgeschlossen sind.  

 

(2) Von der Einsammlung durch die Anstalt ausgeschlossen sind:  

a) Abfälle und Stoffe, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften als dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen sind (z. B. Kampfstoffe, Stoffe, 

die der Bergaufsicht unterliegen etc.).  

 

 

b) gefährliche Abfälle zur Beseitigung in großen Mengen (d. h. größer 

2.000 kg/Jahr) aus privaten Haushaltungen, gewerblichen oder sonstigen 

wirtschaftlichen Unternehmen oder aus öffentlichen Einrichtungen.  

 

 



§ 9 Abs. 2 dieser Satzung bleibt unberührt. Die Stadtreiniger Kassel 

können einen Nachweis darüber verlangen, dass eine Verwertung durch 

den Abfallerzeuger oder -besitzer nicht möglich ist.  

d) Abfälle gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. g), soweit sie aufgrund einer 

anderen gesetzlichen Rücknahmeverpflichtung, insbesondere des 

ElektroG, entsorgt werden, 

 

e) Altautos/Autowracks,  

f) Abfälle, die in Benzin-, Öl-, Stärke- und Fettabscheideanlagen 

anfallen,  

g) Schnee, Eis, Schlamm, Klärschlamm, heiße Asche und Schlacke, 

Flugasche, Stäube, Chemikalien und gefährliche (leicht entzündliche, 

explosive oder radioaktive) Stoffe,  

h) Abfälle, die mit ausgeschlossenen Abfällen der Buchstaben a - g 

vermischt sind.  

(3) Bestehen Zweifel, ob Abfälle zur Behandlung, Lagerung und 

Ablagerung auf Entsorgungsanlagen oder zur Entsorgung nach den 

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zugelassen sind, können 

die Stadtreiniger Kassel die Annahme verweigern, bis der Anlieferer die 

Unbedenklichkeit des Abfalles durch ein fachtechnisches Gutachten auf 

seine Kosten nachweist und/oder die zuständige Überwachungsbehörde 

über die Zulässigkeit der Entsorgung entscheidet.  

(4) Die von der Einsammlung/Entsorgung ausgeschlossenen Abfälle 

sind von dem Besitzer oder Erzeuger dieser Abfälle nach den 

 

§ 9 Abs. 2 dieser Satzung bleibt unberührt. Die Anstalt verlangt einen 

Nachweis darüber, dass eine Verwertung durch den Abfallerzeuger oder -

besitzer nicht möglich ist.  

c) Abfälle gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. i), soweit sie aufgrund einer 

anderen gesetzlichen Rücknahmeverpflichtung, insbesondere des 

ElektroG, entsorgt werden, 

d) Altautos/Autowracks,  

e) Abfälle, die in Benzin-, Öl-, Stärke- und Fettabscheideanlagen 

anfallen,  

f) Schnee, Eis, Schlamm, Klärschlamm, heiße Asche und Schlacke, 

Flugasche, Stäube, Chemikalien und gefährliche (leicht entzündliche, 

explosive oder radioaktive) Stoffe,  

g) Abfälle, die mit ausgeschlossenen Abfällen der Buchstaben a - f 

vermischt sind.  

(3) Bestehen Zweifel, ob Abfälle zur Behandlung, Lagerung und 

Ablagerung auf Entsorgungsanlagen oder zur Entsorgung nach den 

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zugelassen sind, kann die 

Anstalt die Annahme verweigern, bis der Anlieferer die Unbedenklichkeit 

des Abfalles durch ein fachtechnisches Gutachten auf seine Kosten 

nachweist und/oder die zuständige Überwachungsbehörde über die 

Zulässigkeit der Entsorgung entscheidet.  

 

(4) Die von der Einsammlung/Entsorgung ausgeschlossenen Abfälle sind 



gesetzlichen Vorschriften, z.B. den Vorschriften des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, des Hessischen 

Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und 

der Verpackungsverordnung zu entsorgen. Insbesondere sind besonders 

überwachungsbedürftige Abfälle zur Beseitigung dem in der 

Verordnung nach § 11 Abs. 1 Hessisches Ausführungsgesetz zum 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz bestimmten zentralen Träger 

anzudienen und zurückzunehmende Abfälle dem Rücknahmepflichtigen 

zurückzugeben.  

* § 5 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung) vom 05.11.2001 in 

der Fassung der Vierten Änderung vom 08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 

01.01.2010 

 

von dem Besitzer oder Erzeuger dieser Abfälle nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu entsorgen. Insbesondere sind gefährliche Abfälle zur 

Beseitigung dem gesetzlich bestimmten zentralen Träger anzudienen und 

zurückzunehmende Abfälle dem Rücknahmepflichtigen zurückzugeben. 

§ 6 

Abfallbehandlung, Getrennthaltungspflicht 

 

§ 6 

Abfallbehandlung, Getrennthaltungspflicht 

 

Abfälle gemäß § 4 dieser Satzung sind getrennt zu halten und zu 

überlassen, soweit das für ihre Verwertung oder Beseitigung 

erforderlich ist oder das in einer Rechtsverordnung gem. § 24 Abs. 2 

Nr. 3 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vorgeschrieben ist. Bei der 

Getrenntsammlung haben die Abfallerzeuger dafür Sorge zu tragen, 

dass Verunreinigungen durch Sonderabfall oder Störstoffe, welche eine 

spätere Verwertung beeinträchtigen können, ausgeschlossen sind.  

 

Abfälle gemäß § 4 dieser Satzung sind getrennt zu halten und zu 

überlassen, soweit das für ihre Verwertung oder Beseitigung erforderlich 

ist oder das rechtlich vorgeschrieben ist. Bei der Getrenntsammlung 

haben die Abfallerzeuger dafür Sorge zu tragen, dass Verunreinigungen 

durch Sonderabfall oder Störstoffe, welche eine spätere Verwertung 

beeinträchtigen können, ausgeschlossen sind.  

 

§ 7 § 7 



Anschluß- und Benutzungszwang 

 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Jeder Überlassungspflichtige im Sinne des § 13 Abs. 1 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Eigentümer, Erbbauberechtigte, 

Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher oder 

sonst zur Nutzung eines Grundstückes im Satzungsgebiet dinglich 

Berechtigte) ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der 

öffentlichen Abfallentsorgung gemäß dieser Satzung ausgeschlossen 

sind, der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen und sich mit 

seinem Grundstück an die im Holsystem betriebene Abfalleinsammlung 

anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder gewerblich 

genutzt wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen. Soweit 

kein Benutzungszwang für das Hol-und Bringsystem besteht (vgl. 

Anlage 1), hat der Überlassungspflichtige seine Abfälle einer von der 

Stadt Kassel bestimmten Entsorgungsanlage anzudienen.  

 

 

 

(2) Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht 

dadurch befreit, dass neben ihnen andere Berechtigte verpflichtet sind.  

(3) Jeder Wechsel in der Person des Anschlusspflichtigen ist den 

Stadtreinigern Kassel von dem bisherigen und von dem neuen 

Pflichtigen unverzüglich anzuzeigen.  

 

(1) Jeder Anschlusspflichtige (Eigentümer, Erbbauberechtigte, 

Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher oder 

sonst zur Nutzung eines Grundstückes im Satzungsgebiet dinglich 

Berechtigte) ist verpflichtet, seine Abfälle, soweit sie nicht von der 

öffentlichen Abfallentsorgung gemäß dieser Satzung ausgeschlossen sind, 

der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen, sich mit seinem 

Grundstück an die im Holsystem betriebene Abfalleinsammlung 

anzuschließen, wenn dieses Grundstück bewohnt oder gewerblich genutzt 

wird oder hierauf aus anderen Gründen Abfälle anfallen und jeden, der 

das Grundstück nutzt, insbesondere Mieter, zur Einhaltung der 

Regelungen dieser Satzung anzuhalten. Soweit kein Benutzungszwang 

für das Hol-und Bringsystem besteht (vgl. Anlage 1), hat der 

Überlassungspflichtige seine Abfälle einer von der Anstalt bestimmten 

Entsorgungsanlage anzudienen.  

(2) Die Anschlusspflicht besteht insbesondere für Restabfall, Bioabfall, 

Sperrmüll, Grünabfall, Sonderabfälle (Kleinmengen), Wertstoffe , 

Altkleider und Altpapier. Die Anschlusspflicht betreffend die 

Wertstofftonne tritt abweichend von § 28 zum 01.01.2015 in Kraft. 

(3) Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht 

dadurch befreit, dass neben ihnen andere Berechtigte verpflichtet sind.  

(4) Jeder Wechsel in der Person des Anschlusspflichtigen ist der Anstalt 

von dem bisherigen und von dem neuen Pflichtigen unverzüglich anzu-

zeigen.  

 

(5) Jede Änderung betreffend die Anzahl der auf einem Grundstück 



 

 

(4) Grundstücke, auf denen erstmalig Abfälle anfallen oder auf denen 

erstmalig wieder Abfälle anfallen, nachdem sie von der Abfuhr befreit 

waren, weil auf ihnen länger als 90 Tage lang kein Abfall angefallen 

war, sind zwei Wochen vorher zur Abfuhr anzumelden.  

 

(5) Auf Antrag werden Abfallbehälter auch für vorübergehende Zwecke 

zur Verfügung gestellt, soweit der Betriebsablauf bei den Stadtreinigern 

Kassel dies gestattet.  

 

befindlichen Wohneinheiten, Nutzungseinheiten und 

Einwohnergleichwerte ist der Anstalt von dem Grundstückseigentümer 

unverzüglich anzuzeigen. 

(6) Grundstücke, auf denen erstmalig Abfälle anfallen oder auf denen 

erstmalig wieder Abfälle anfallen, nachdem sie von der Abfuhr befreit 

waren, weil auf ihnen länger als 6 Monate lang kein Abfall angefallen 

war, sind zur Erhebung der Leistungsgebühr zwei Wochen vorher zur 

Abfuhr anzumelden. Im Falle eines Leerstandes oder einer Umnutzung 

von bis zu 6 Monaten wird die Grundgebühr weiterhin fällig; die 

Leistungsgebühr wird in diesem Fall bis zu 3 Monate weiterhin fällig.   

(7) Auf Antrag werden Abfallbehälter auch für vorübergehende Zwecke 

zur Verfügung gestellt, soweit der Betriebsablauf bei der Anstalt dies ge-

stattet.  

 

§ 8 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 

§ 8 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 

Ein Benutzungszwang besteht nicht für:  

a) Anschlusspflichtige, bei denen die Abfuhr des Abfalls wegen der 

Lage der Grundstücke oder aus technischen oder 

betriebswirtschaftlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet 

oder besondere Maßnahmen erfordert. Die entsprechenden Grundstücke 

des Satzungsgebietes sind in Anlage 1 aufgeführt, die Bestandteil dieser 

Satzung ist.  

b) Abfälle, die nach § 5 dieser Satzung von der Abfallentsorgung 

Ein Benutzungszwang besteht nicht für:  

a) Anschlusspflichtige, bei denen die Abfuhr des Abfalls wegen der Lage 

der Grundstücke oder aus technischen oder betriebswirtschaftlichen 

Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 

erfordert. Die entsprechenden Grundstücke des Satzungsgebietes sind in 

Anlage 1 aufgeführt, die Bestandteil dieser Satzung ist.  

 



ausgeschlossen sind.  

c) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder 

Besitzer nachweisen, daß sie diese selbst auf dem an die städtische 

Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß und 

schadlos verwerten (Eigenverwertung).  

 

 

d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen, sobald ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen 

Anlagen beseitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen 

eine Überlassung erfordern.  

 

b) Abfälle, die nach § 5 dieser Satzung von der Abfallentsorgung 

ausgeschlossen sind.  

c) Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit ihre Erzeuger oder 

Besitzer nachweisen, dass sie diese selbst auf dem an die städtische 

Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß und 

schadlos verwerten (Eigenverwertung). Die Eigenverwertung ist 

nachzuweisen; dies gilt insbesondere für Bioabfall bezüglich der 

Selbstkompostierung. 

d) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen, sobald ihre Erzeuger oder Besitzer diese in eigenen 

Anlagen beseitigen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine 

Überlassung erfordern.  

 

§ 9 

Abfallentsorgung außerhalb des Anschluss- und 

Benutzungszwanges 

 

§ 9 

Abfallentsorgung außerhalb des Anschluss- und Benutzungszwanges 

 

(1) Die Stadtreiniger Kassel können aufgrund besonderer öffentlich-

rechtlicher Vereinbarungen oder von sich aus die Abfuhr und 

Entsorgung der Grundstücke, für die kein Anschluss- und 

Benutzungszwang besteht, übernehmen.  

(2) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als 

privaten Haushaltungen können im Rahmen der vorhandenen 

Kapazitäten zur weiteren Behandlung und Verwertung angenommen 

werden, auch wenn eine Verwertungspflicht für die Stadtreiniger Kassel 

(1) Die Anstalt kann aufgrund besonderer öffentlich-rechtlicher 

Vereinbarungen oder von sich aus die Abfuhr und Entsorgung der 

Grundstücke, für die kein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, 

übernehmen.  

(2) Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen können im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten zur 

weiteren Behandlung und Verwertung angenommen werden, auch wenn 



nicht besteht.  

 

eine Verwertungspflicht für die Anstalt nicht besteht.  

(3) Zur Erprobung neuer Abfallsammel- und Gebührensysteme können 

durch die Anstalt in begrenzten Gebieten der Stadt Kassel 

Modellversuche mit örtlich und / oder zeitlich beschränkter Wirkung 

durchgeführt werden. 

 

§ 10 

Störungen auf den Abfallentsorgungsanlagen 

 

§ 10 

Störungen bei der Abfallentsorgung 

 

Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher oder 

gerichtlicher Verfügung, Betriebsstörung, betriebsnotwendiger Arbeiten 

oder sonstiger betrieblicher Gründe vorübergehend eingeschränkt, 

unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein Anspruch auf 

Entsorgung, Gebührenminderung oder Schadensersatz. Die 

Stadtreiniger Kassel sorgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für 

Übergangsregelungen, die erforderlichenfalls durch öffentliche 

Bekanntmachung den Betroffenen mitgeteilt werden.  

 

Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher oder 

gerichtlicher Verfügung, Betriebsstörung, betriebsnotwendiger Arbeiten 

oder sonstiger betrieblicher Gründe vorübergehend eingeschränkt, 

unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein Anspruch auf 

Entsorgung, Gebührenminderung oder Schadensersatz. Die Anstalt sorgt 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Übergangsregelungen, die 

erforderlichenfalls durch öffentliche Bekanntmachung den Betroffenen 

mitgeteilt werden.  

 

Zweiter Abschnitt, Durchführung der Abfallentsorgung  

 

§ 11 

 

Anfall der Abfälle 
 

Zweiter Abschnitt: Durchführung der Abfallentsorgung  

 

§ 11 

 

Anfall der Abfälle 
 

(1) Abfälle gelten für die Stadtreiniger Kassel und etwaige von ihr 

beauftragte Dritte für die Verwertung bzw. Beseitigung als angefallen, 

(1) Abfälle gelten für die Anstalt und etwaige von ihr beauftragte Dritte 



wenn  

a) ihre Einsammlung durch die Stadtreiniger Kassel oder ihre 

beauftragten Dritten abgeschlossen ist oder  

b) wenn sie in zulässiger Weise vom Eigentümer, Besitzer oder 

Nutzungsberechtigten eines im Satzungsgebiet liegenden Grundstücks 

oder in dessen Auftrag zum Behandeln, Lagern oder Ablagern in eine 

zugelassene Entsorgungsanlage im Satzungsbereich verbracht worden 

sind.  

(2) Abfälle gehen in das Eigentum der Stadtreiniger Kassel über,  

a) sobald sie in einen im Rahmen des Bringsystems bereitgestellten 

Wertstoffsammelbehälter der Stadtreiniger Kassel eingefüllt werden; 

b) im Rahmen des Holsystems mit der Abfuhr durch die Stadtreiniger 

Kassel;  

es sei denn, sie sind nach dieser Satzung von der Entsorgung 

ausgeschlossen.  

(3) Unbefugten ist es nicht gestattet, zu zur Einsammlung 

bereitgestellten Abfällen eigene Abfälle hinzuzufügen.  

(4) Inhabern von Gewerbebetrieben, die der Anschlusspflicht nicht 

unterliegen, ist es nicht gestattet, Wertstoffsammelcontainer im 

öffentlichen Raum zu nutzen, sofern die zu entsorgenden Abfälle nicht 

für ein Rücknahmesystem lizenziert sind.  

 

für die Verwertung bzw. Beseitigung als angefallen, wenn  

a) ihre Einsammlung durch die Anstalt oder ihre beauftragten Dritten 

abgeschlossen ist oder  

 

b) wenn sie in zulässiger Weise vom Eigentümer, Besitzer oder 

Nutzungsberechtigten eines im Satzungsgebiet liegenden Grundstücks 

oder in dessen Auftrag zum Behandeln, Lagern oder Ablagern in eine 

zugelassene Entsorgungsanlage im Satzungsbereich verbracht worden 

sind.  

(2) Abfälle gehen in das Eigentum der Anstalt über,  

a) sobald sie in einen im Rahmen des Bringsystems bereitgestellten 

Wertstoffsammelbehälter der Anstalt eingefüllt werden; 

b) im Rahmen des Holsystems mit der Abfuhr durch die Anstalt;  

es sei denn, sie sind nach dieser Satzung von der Entsorgung 

ausgeschlossen.  

(3) Unbefugten ist es nicht gestattet, zu zur Einsammlung bereitgestellten 

Abfällen eigene Abfälle hinzuzufügen.  

(4) Inhabern von Gewerbebetrieben, die der Anschlusspflicht nicht 

unterliegen, ist es nicht gestattet, Wertstoffsammelcontainer im 

öffentlichen Raum zu nutzen, sofern die zu entsorgenden Abfälle nicht 

für ein Rücknahmesystem lizenziert sind. 



 

(5) Es ist nicht gestattet, Abfälle im öffentlichen Raum (z. B. auf Straßen, 

Wegen, Plätzen, in Grünanlagen) außerhalb der dafür vorgesehenen 

Anlagen und Einrichtungen zu entsorgen. 

 

§ 12 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 

§ 12 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 

(1) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf welchen 

überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind verpflichtet, das Betreten 

der Grundstücke durch Beauftragte der Stadtreiniger Kassel, die sich als 

solche ausweisen, zum Zwecke der Abfallüberwachung zu dulden.  

(2) Den Beauftragten der Stadtreiniger Kassel ist zur Prüfung, 

inwieweit Vorschriften dieser Satzung eingehalten werden, 

ungehinderter Zugang zu Grundstücken und insbesondere zu solchen 

Betrieben zu gewähren, bei denen Abfälle anfallen; auf den 

Grundstücken vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem 

Zweck zugänglich sein.  

(3) Den Beauftragten der Stadtreiniger Kassel sind die für die 

Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 

 

(1) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf welchen 

überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind verpflichtet, das Betreten 

der Grundstücke durch Beauftragte der Anstalt, die sich als solche 

ausweisen, zum Zwecke der Abfallüberwachung zu dulden.  

(2) Den Beauftragten der Anstalt ist zur Prüfung, inwieweit Vorschriften 

dieser Satzung eingehalten werden, ungehinderter Zugang zu 

Grundstücken und insbesondere zu solchen Betrieben zu gewähren, bei 

denen Abfälle anfallen; auf den Grundstücken vorhandene Sammelstellen 

für Abfälle müssen zu diesem Zweck zugänglich sein.  

 

(3) Den Beauftragten der Anstalt sind die für die Abfallentsorgung 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(4) Für Abfälle, die im Rahmen der Entsorgung im Holsystem oder nach 

Auftragserteilung  unangemeldet oder zum falschen Zeitpunkt zur 

Abholung bereitgestellt werden, trägt der Verursacher ggf. entstehende 



 

(4) Abfälle, die satzungswidrig bereitgestellt werden, bleiben von der 

Einsammlung ausgeschlossen. Verunreinigungen des Stadtgebietes im 

Zusammenhang mit der Abfalleinsammlung hat der Anschlusspflichtige 

bzw. dessen Beauftragter zu beseitigen, soweit der Anschlusspflichtige 

sie zu vertreten hat. Die Anordnungen der Beauftragten der 

Stadtreiniger Kassel sind zu befolgen.  

(5) Wird einer Anordnung eines Beauftragten der Stadtreiniger Kassel 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, sind die 

Stadtreiniger Kassel berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf 

Kosten des Anschlusspflichtigen selbst durchzuführen oder von anderen 

durchführen zu lassen.  

 

zusätzliche Entsorgungskosten. 

(5) Abfälle, die satzungswidrig bereitgestellt werden, bleiben von der 

Einsammlung ausgeschlossen. Verunreinigungen des Stadtgebietes im 

Zusammenhang mit der Abfalleinsammlung hat der Anschlusspflichtige 

bzw. dessen Beauftragter zu beseitigen, soweit der Anschlusspflichtige 

sie zu vertreten hat. Die Anordnungen der Beauftragten der Anstalt sind 

zu befolgen.  

(6) Wird einer Anordnung eines Beauftragten der Anstalt nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist entsprochen, ist die Anstalt berechtigt, die 

erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlusspflichtigen selbst 

durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen.  

 

§ 13 

Einsammlungssysteme 

 

§ 13 

Einsammlungssysteme, Volumina und Leerungsrhythmen 

 

(1) Die Stadtreiniger Kassel führen die Einsammlung von Abfällen im 

Hol- und Bringsystem durch.  

(2) Beim Holsystem werden die Abfälle am Grundstück des 

Abfallbesitzers abgeholt.  

(3) Beim Bringsystem hat der Abfallbesitzer die Abfälle zu 

aufgestellten Sammelbehältern oder zu sonstigen Annahmestellen zu 

bringen.  

(1) Die Anstalt führt die Einsammlung von Abfällen im Hol- und 

Bringsystem durch.  

(2) Beim Holsystem werden die Abfälle auf dem Grundstück des 

Anschlusspflichtigen (vgl. § 15 Abs. 1) abgeholt.  

(3) Beim Bringsystem hat der Anschlusspflichtige die Abfälle zu 

aufgestellten Sammelbehältern oder zu sonstigen Annahmestellen zu 

bringen.  



(4) Näheres bestimmen die Stadtreiniger Kassel.  

 

 

(4) Der Anschlusspflichtige hat grundsätzlich soviel 

Abfallbehältervolumen vorzuhalten, wie zur Aufnahme des auf dem 

Grundstück regelmäßig anfallenden Abfalls erforderlich ist. Folgende 

Regelleistungen sind vorgesehen: 

Zugelassene Abfallbehälter    Leerungsrhythmus 

für Restabfall 

80 l        14-tägig 

120 l        14-tägig 

240 l        14-tägig 

770 l        wöchentlich 

1.100 l        wöchentlich 

für Bioabfall 

80 l        14-tägig 

120 l        14-tägig 

 

für Altpapier 



240 l       4-wöchentlich 

1.100 l       4-wöchentlich 

für Wertstoffe 

240 l      14-tägig / 4-wöchentlich 

1.100 l      14-tägig / 4-wöchentlich 

In Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Zustimmung der Anstalt 

der Leerungsrhythmus für Restabfall je nach Behältergröße auch 

wöchentlich (80, 120, 240 l) bzw. 14-tägig (770, 1.100 l) erfolgen. 

(5) Durch konsequente Nutzung der Abfallvermeidungs- und –

verwertungsmöglichkeiten können die Anschluss- und 

Benutzungspflichtigen –soweit auf dem anschlusspflichtigen Grundstück 

eine Biotonne vorhanden ist- die Entleerungen des 80l- 

Restabfallbehälters reduzieren. Auf Antrag erfolgt dann eine 4-

wöchentliche Leerung. Dabei wird grundsätzlich als untere Grenze eine 

haushaltsübliche Restabfallmenge von 20 Litern je Person und Woche 

festgesetzt. Die insoweit anfallenden Leerungen gelten als 

Mindestleerungen, die erforderlich sind, um Hygieneproblemen und 

illegaler Abfallentsorgung vorzubeugen. 

 (6) Die Anstalt ist in Einzelfällen im Interesse einer wirtschaftlichen 

Abfallentsorgung berechtigt, auf Antrag für direkt benachbarte 

Grundstücke einen gemeinsamen Behälter pro Abfallfraktion zuzulassen 

(Nachbarschaftstonne). Der Antrag muss einen verantwortlichen 

Ansprechpartner benennen. Das für Restabfall vorzuhaltende 

Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs.5 dieser Satzung. 



(7) Bei vollständiger Eigenkompostierung wird die Leistungsgebühr auf 

Antrag um 10 % reduziert. 

(8) Soweit Grundstücke  nur von einer Person bewohnt werden 

(Einzelhaushalte), kann die (Ursprungs-)Leistungsgebühr auf Antrag um 

15 % reduziert werden. 

(9) Mit Zahlung der Leistungsgebühr hat der Anschlusspflichtige 

maximal Anspruch auf Stellung des 1,5-fachen Bioabfallvolumens in 

Bezug auf das gestellte Restabfallvolumen. Im Einzelfall entscheidet die 

Anstalt über das zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erforderliche 

Behältervolumen. 

(10) Die Ausnahmetatbestände der Absätze 5 (vierwöchentliche Leerung 

80l-Restabfall) und 8 (Reduzierung der Leistungsgebühr für 

Einzelhaushalte) dieses Paragraphen können nur alternativ, nicht aber in 

Kombination in Anspruch genommen werden. 

 

§ 14 

Sonderabfallsammlung 

 

§ 14 

Sonderabfallsammlung 

 

(1) Sonderabfälle sind aus privaten Haushaltungen vom Abfallerzeuger, 

-besitzer oder einer von ihm beauftragten Person unter Angabe der 

Abfallart und gegebenenfalls des Erzeugers an den Sammelstellen der 

Stadtreiniger Kassel oder von ihr beauftragten Dritten zu übergeben. 

Die Sammeltermine und -stellen sowie Andienungsbedingungen 

werden regelmäßig in der örtlichen Tagespresse bekannt gegeben und 

sind zu berücksichtigen. Die Einsammlung erfolgt in der Regel am 

(1) Sonderabfälle (d. h. Mengen kleiner 2.000 kg/Jahr) sind aus privaten 

Haushaltungen vom Abfallerzeuger, -besitzer oder einer von ihm 

beauftragten Person unter Angabe der Abfallart und gegebenenfalls des 

Erzeugers an den Sammelstellen der Anstalt oder von ihr beauftragten 

Dritten zu übergeben. Die Sammeltermine und -stellen sowie 

Andienungsbedingungen werden regelmäßig in der örtlichen Tagespresse 

bekannt gegeben und sind zu berücksichtigen. Die Einsammlung erfolgt 



ersten Samstag eines jeden Monates, mindestens aber zweimal jährlich.  

(2) Sonderabfall aus gewerblichen Betrieben des Satzungsgebietes, bei 

denen jährlich weniger als 2.000 kg Sonderabfall anfallen, wird 

ebenfalls mindestens zweimal im Jahr an den durch die Presse bekannt 

gegebenen Stellen angenommen. Die näheren Anlieferbedingungen sind 

der Tagespresse zu entnehmen.  

 

regelmäßig, mindestens aber zweimal jährlich. Näheres regelt die Anstalt.  

(2) Sonderabfall aus gewerblichen Betrieben des Satzungsgebietes, bei 

denen jährlich weniger als 2.000 kg Sonderabfall anfallen, wird ebenfalls 

mindestens zweimal im Jahr an den durch die Presse bekannt gegebenen 

Stellen angenommen. Die näheren Anlieferbedingungen sind der 

Tagespresse zu entnehmen.  

 

§ 15 

Einsammlung des Restabfalles 

 

§ 15 

Abfalleinsammlung 

 

(1) Abfälle, die nicht der stofflichen Verwertung zugeführt werden 

(Restabfall), werden im Holsystem eingesammelt. Auf jedem 

anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens der kleinste von den 

Stadtreinigern Kassel zugelassene Behälter (vgl. § 16 Abs. 4) für den 

Restabfall vorgehalten werden. Die Restabfallbehälter werden von den 

Stadtreinigern Kassel am Leerungstag vom Standort geholt und nach 

der Leerung wieder zurückgestellt. Ist der Standort der Restabfall-

behälter mehr als 15 Meter vom Ladeort des Müllwagens entfernt, so 

hat die Bereitstellung der Behälter durch die Anschlusspflichtigen zu 

erfolgen.  

(2) Neben den in Anlage 2 dieser Satzung genannten Abfallgefäßen 

können von den Stadtreinigern Kassel an den von ihnen bestimmten 

Stellen Abfallsäcke, die mit amtlichem Aufdruck versehen sind, 

erworben und von den Anschlusspflichtigen verwendet werden. Die 

Abfallsäcke sind für einmaligen Mehranfall bestimmt und gehen mit der 

Einsammlung in das Eigentum der Stadtreiniger Kassel über. Sie sind 

am Entleerungstag verschlossen unmittelbar neben den 

(1) Abfälle, werden im Hol- und Bringsystem eingesammelt. Im 

Holsystem ist jeder durch die Anstalt gestellte Behälter einem oder 

mehreren bestimmten Grundstück(en) zuzuordnen.   Auf jedem 

anschlusspflichtigen Grundstück muss mindestens der kleinste von der 

Anstalt  zugelassene Behälter (vgl. § 16) für die verschiedenen 

Abfallfraktionen vorgehalten werden. Die Abfallbehälter, die dem 

Holsystem unterliegen,  werden von der Anstalt am Leerungstag vom 

Standort geholt und nach der Leerung wieder zurückgestellt. Ist der 

Standort der Abfallbehälter mehr als 15 Meter vom Ladeort des 

Müllwagens entfernt, so ist die Bereitstellung der Behälter durch den 

Anschlusspflichtigen mit der Anstalt abzustimmen.  

(2) Neben den in Anlage 2 dieser Satzung genannten Abfallgefäßen 

können von der Anstalt an den von ihr bestimmten Stellen Abfallsäcke, 

die mit amtlichem Aufdruck versehen sind, erworben und von den 

Anschlusspflichtigen verwendet werden. Die Abfallsäcke sind für 

einmaligen Mehranfall bestimmt und gehen mit der Einsammlung in das 

Eigentum der Anstalt über. Sie sind am Entleerungstag verschlossen 



Restabfallgefäßen bereitzustellen.  

(3) In den Restabfallbehälter dürfen keine Abfälle eingegeben werden, 

die nach dieser Satzung sowie den Bestimmungen des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des Hessischen 

Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

getrennt zu sammeln sind. Verstöße gegen diese Bestimmungen be-

rechtigen die Stadtreiniger Kassel, die Abfuhr des Restabfalles zu 

verweigern, bis diese Abfälle aus dem Restabfallbehälter entfernt 

worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit bleibt 

in diesem Fall unberührt.  

(4) Loser Restabfall wird auf Antrag mittels eines durch die 

Stadtreiniger Kassel zu bestimmenden Verfahrens eingesammelt und 

entsorgt.  

 

unmittelbar neben den Restabfallgefäßen bereitzustellen.  

(3) In die Restabfallbehälter und die sonstigen speziellen Abfallbehälter 

(zum Beispiel Bioabfallbehälter, Altpapierbehälter, Wertstofftonne) 

dürfen nur die dafür vorgesehenen Abfälle eingegeben werden. Verstöße 

gegen diese Bestimmungen berechtigen die Anstalt, die Abfuhr des 

Abfalles zu verweigern, bis diese Störstoffe aus dem Abfallbehälter 

entfernt worden sind. Die Ahndungsmöglichkeit als Ordnungswidrigkeit 

bleibt in diesem Fall unberührt.  

 

 

(4) Loser Restabfall wird auf Antrag mittels eines durch die Anstalt zu 

bestimmenden Verfahrens eingesammelt und entsorgt.  

 

(5) Das Anbringen von Hilfsmitteln wie Spanngummis, Steinen zum 

Beschweren und Ähnliches an den Abfallbehältern ist verboten. 

 

(6) Schlüssel zum Öffnen von Haus- und / oder Keller- und anderen 

Türen nimmt die Anstalt grundsätzlich nicht an. 

 

§ 16* 

Abfallbehälter 

 

§ 16 

Abfallbehälter 

 

(1) Die Stadtreiniger Kassel stellen die im Einzelfall nach Zahl und Art (1) Die Anstalt stellt die im Einzelfall nach Zahl und Art notwendigen 



notwendigen Abfallbehälter unterschiedlicher Größe den 

Anschlusspflichtigen leihweise zur Verfügung und halten sie instand.  

(2) Die Abfallbehälter sind pfleglich und sachgerecht zu behandeln. Die 

Anschlusspflichtigen haften für schuldhafte Beschädigungen und 

Verluste. Das Markieren und Streichen von Abfallbehältern ist 

verboten.  

(3) Die Abfallbehälter dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden. Bei 

missbräuchlicher Nutzung oder wiederholter Nichtbeachtung der 

Trennung von Abfällen werden die zur Verfügung gestellten 

Abfallbehälter für die getrennte Einsammlung von Wertstoffen 

eingezogen, wenn eine vorausgegangene Beratung nicht zu einer 

Abstellung der missbräuchlichen Benutzung geführt hat. Zum 

Ausgleich kann nach Überprüfung ein größerer oder zusätzlicher 

gebührenpflichtiger Behälter für den Restabfall gestellt werden.  

 

(4) Jeder Anschlusspflichtige hat wenigstens einen Restabfallbehälter 

von mindestens 80 l Volumen aufzustellen. Ist der Anschlusspflichtige 

Eigentümer eines Mietwohngrundstückes, so ist für je zwei 

angefangene Wohneinheiten ein Behälter von mindestens 80 l Volumen 

aufzustellen.  

(5) Die Stadtreiniger Kassel stellen für das Einsammeln des Bioabfalls 

Behälter von 80 l und 120 l, ausnahmsweise von 240 l Volumen auf; es 

bleibt den Stadtreinigern Kassel vorbehalten, andere Behältergrößen zu 

verwenden oder zu schwere Tonnen einzuziehen. Die erforderliche 

Behältergröße bestimmen die Stadtreiniger Kassel. Für saisonal 

bedingten Mehranfall von organischem Material, wie z. B. Laub, 

können die Stadtreiniger Kassel separate Sammelgefäße ausgeben oder 

Abfallbehälter unterschiedlicher Größe den Anschlusspflichtigen 

leihweise zur Verfügung und hält sie instand.  

(2) Die Abfallbehälter sind pfleglich und sachgerecht zu behandeln. Die 

Anschlusspflichtigen haften für schuldhafte Beschädigungen und 

Verluste, das Markieren und Streichen von Abfallbehältern ist verboten.  

(3) Die Abfallbehälter dürfen nicht zweckwidrig verwendet werden. Bei 

missbräuchlicher Nutzung oder wiederholter Nichtbeachtung der 

Trennung von Abfällen werden die zur Verfügung gestellten 

Abfallbehälter für die getrennte Einsammlung von Wertstoffen 

eingezogen, wenn eine vorausgegangene Beratung nicht zu einer 

Abstellung der missbräuchlichen Benutzung geführt hat. Zum Ausgleich 

kann nach Überprüfung ein größerer oder zusätzlicher 

gebührenpflichtiger Behälter für den Restabfall gestellt werden. Die 

Ausnahmeregelung gemäß § 13 Abs. 7 dieser Satzung greift in diesem 

Fall nicht. 

(4) Jeder Anschlusspflichtige hat wenigstens einen Restabfallbehälter von 

mindestens 80 l Volumen aufzustellen. Ist der Anschlusspflichtige 

Eigentümer eines Mietwohngrundstückes, so ist für je zwei angefangene 

Wohneinheiten ein Behälter von mindestens 80 l Volumen aufzustellen. 

 

(5) Die Anstalt stellt für das Einsammeln des Bioabfalls Behälter von 80 l 

und 120 l; es bleibt der Anstalt  vorbehalten, zu schwere Tonnen 

einzuziehen. Die erforderliche Behältergröße bestimmt die Anstalt. Für 

saisonal bedingten Mehranfall von organischem Material, wie z. B. Laub, 

kann die Anstalt separate Sammelgefäße ausgeben oder zulassen. Soweit 

Anschlusspflichtige wegen Eigenkompostierung vom Anschlusszwang 

befreit sind, haben sie gegenüber der Anstalt den Nachweis der 



zulassen. Soweit Anschlusspflichtige wegen Eigenkompostierung 

gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG vom Anschlußzwang befreit 

sind, haben sie gegenüber den Stadtreinigern Kassel den Nachweis der 

ordnungsgemäßen Verwertung des Bioabfalls zu erbringen.  

(6) Auf Antrag stellen die Stadtreiniger Kassel für das Einsammeln des 

Altpapiers Behälter von 240 l und 1.100 l Volumen auf. Die Leerung 

erfolgt monatlich und ist kostenfrei. 

 

 

 

(7) Es bleibt den Stadtreinigern Kassel vorbehalten, nach den 

Erfordernissen des Einzelfalles unter Berücksichtigung einer 

wirtschaftlichen Betriebsführung und der vertretbaren Wünsche des 

Anschlusspflichtigen Zahl, Art und Größe der Abfallbehälter zu 

bestimmen, die benötigt werden, um den auf den anschlusspflichtigen 

Grundstücken anfallenden Abfall ordnungsgemäß abtransportieren zu 

können.  

(8) Die Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass der auf ihrem 

Grundstück anfallende Abfall in die oder den dem Grundstück 

zugewiesenen Abfallbehälter gefüllt und nicht daneben geworfen oder 

daneben abgelagert wird. Der auf einem Grundstück anfallende Abfall 

darf nur in den/die Abfallbehälter gefüllt werden, welche/r diesem 

Grundstück nach Abs. 4 zugeordnet ist/sind. Das Einfüllen von Abfall 

in einen Abfallbehälter, der einem anderen Grundstück zugeordnet ist, 

ist -mit Ausnahme des in § 16 Abs. 11 geregelten Falles - unzulässig.  

ordnungsgemäßen Verwertung des Bioabfalls zu erbringen.  

 

 

(6) Die Anstalt stellt für das Einsammeln des Altpapiers Behälter von 240 

l und 1.100 l Volumen auf. 

(7) Die Anstalt stellt für das Einsammeln der Abfälle zur Verwertung, 

bestehend aus stoffgleichen Nichtverpackungen, Metallen, CDs, 

Kunststoffen, und Verbunden Behälter von 240 l und 1.100 l Volumen 

auf.  

 

(8) Es bleibt der Anstalt vorbehalten, nach den Erfordernissen des 

Einzelfalles unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen 

Betriebsführung und der vertretbaren Wünsche des Anschlusspflichtigen 

Zahl, Art und Größe der Abfallbehälter zu bestimmen, die benötigt 

werden, um den auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallenden 

Abfall ordnungsgemäß abtransportieren zu können.  

(9) Die Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass der auf ihrem 

Grundstück anfallende Abfall in die oder den dem Grundstück 

zugewiesenen Abfallbehälter gefüllt und nicht daneben geworfen oder 

daneben abgelagert wird. Der auf einem Grundstück anfallende Abfall 

darf nur in den/die Abfallbehälter gefüllt werden, welche/r diesem 

Grundstück  zugeordnet ist/sind. Das Einfüllen von Abfall in einen 

Abfallbehälter, der einem anderen Grundstück zugeordnet ist, ist -mit 

Ausnahme des in § 13 Abs. 6 geregelten Falles - unzulässig.  



(9) Grundstückseigentümer oder ihre Beauftragten haben dafür Sorge 

zu tragen, dass die Abfallbehälter den Mietern und sonstigen 

Nutzungsberechtigten jederzeit zugänglich sind. Sie haben ferner für 

eine geregelte und ordnungsgemäße Benutzung der Gefäße Sorge zu 

tragen und die regelmäßige Abholung sowie die freie Zugänglichkeit 

am Abfuhrtag zu ermöglichen; kommen sie diesen Verpflichtungen 

nicht nach, können die Stadtreiniger Kassel die Abfuhr verweigern.  

 

(10) Die Abfallbehälter dürfen nur soweit befüllt werden, dass sich ihre 

Deckel noch gut schließen lassen. Bei Mehranfall von Abfall ist ein 

amtlicher Abfallsack zu verwenden. Es ist verboten, Abfall in den 

Abfallbehältern zu verbrennen, zu verdichten oder einzustampfen. 

Weiterhin ist es verboten, Abfall in den Abfallbehältern so zu verfüllen, 

dass er beim Entleeren nicht herausfällt; insbesondere ist bei der 

Befüllung der Behälter darauf zu achten, dass der Abfall nicht 

festfrieren kann. Der Einsatz von nicht städtischen Abfallverdichtern 

und -pressen bedarf der Genehmigung durch die Stadtreiniger Kassel; 

Abs. 12 bleibt hiervon unberührt. Aus technischen Gründen wird das 

Bruttohöchstgewicht für Abfallbehälter bis 120 l Volumen auf 60 kg, 

für Abfallbehälter von 240 l Volumen auf 80 kg, für Abfallbehälter von 

360 l Volumen auf 250 kg, für Abfallbehälter von 660 l und 770 l 

Volumen auf 300 kg und für Abfallbehälter von 1.100 l Volumen auf 

500 kg festgesetzt. Spitze, scharfkantige und auf sonstige Weise 

gefährliche Abfälle, insbesondere medizinische Abfälle, dürfen nur 

gesichert (z.B. in fester Umhüllung) in die Abfallbehälter eingebracht 

werden. Bei Zuwiderhandlungen behalten die Stadtreiniger Kassel sich 

vor, die Abfuhr zu verweigern oder ein zusätzliches Entgelt zu erheben.  

(11) Anschlusspflichtige haben die Möglichkeit, per Antrag abweichend 

von Abs. 4 das Mindestvolumen von 80 l pro Wohneinheit zu 

(10) Grundstückseigentümer oder ihre Beauftragten haben dafür Sorge zu 

tragen, dass die Abfallbehälter den Mietern und sonstigen 

Nutzungsberechtigten jederzeit zugänglich sind. Sie haben ferner für eine 

geregelte und ordnungsgemäße Benutzung der Gefäße Sorge zu tragen 

und die regelmäßige Abholung sowie die freie Zugänglichkeit am 

Abfuhrtag zu ermöglichen; kommen sie diesen Verpflichtungen nicht 

nach, wird die Anstalt zusätzlich entstehende Abfuhrkosten über ihre 

Entgeltordnung abrechnen.  

(11) Die Abfallbehälter dürfen nur soweit befüllt werden, dass sich ihre 

Deckel schließen lassen. Bei Mehranfall von Abfall ist ein amtlicher 

Abfallsack zu verwenden. Es ist verboten, Abfall in den Abfallbehältern 

zu verbrennen, zu verdichten oder einzustampfen. Weiterhin ist es 

verboten, Abfall in den Abfallbehältern so zu verfüllen, dass er beim 

Entleeren nicht herausfällt; insbesondere ist bei der Befüllung der 

Behälter darauf zu achten, dass der Abfall nicht festfrieren kann. Der 

Einsatz von nicht städtischen Abfallverdichtern und -pressen bedarf der 

Genehmigung durch die Anstalt; Abs. 13 bleibt hiervon unberührt. Aus 

technischen Gründen wird das Bruttohöchstgewicht für Abfallbehälter bis 

120 l Volumen auf 60 kg, für Abfallbehälter von 240 l Volumen auf 80 

kg,  für Abfallbehälter von  770 l Volumen auf 200 kg und für 

Abfallbehälter von 1.100 l Volumen auf 300 kg festgesetzt. Spitze, 

scharfkantige und auf sonstige Weise gefährliche Abfälle, insbesondere 

medizinische Abfälle, dürfen nur gesichert (z.B. in fester Umhüllung) in 

die Abfallbehälter eingebracht werden. Bei Zuwiderhandlungen behält 

die Anstalt sich vor, die Abfuhr zu verweigern oder ein zusätzliches 

Entgelt gemäß Entgeltordnung zu erheben.  

  

 



verringern, indem die Eigentümer zweier benachbarter Grundstücke 

gemeinsam einen Restabfallbehälter beantragen, wenn glaubhaft 

gemacht wird, dass alle Abfallvermeidungsmaßnahmen ergriffen 

werden, Wertstoffe getrennt gesammelt werden und der Restabfall nicht 

verdichtet (gepresst) wird. Die endgültige Entscheidung treffen die 

Stadtreiniger Kassel.  

(12) Ein Wechsel der Anschlussart, der Behälteranzahl oder der 

Behältergröße ist gebührenpflichtig. Der einmalige Wechsel innerhalb 

eines Kalenderjahres und der erstmalige Anschluss eines Grundstückes 

an die Anstalt sind gebührenfrei.  

(13) Für Abfälle, die nicht in privaten Haushaltungen anfallen, können 

mobile Abfallpressen oder Mulden größer 1,1 cbm verwendet werden, 

sofern diese durch die Stadtreiniger Kassel oder deren beauftragte Dritte 

abtransportiert und am Anlieferort separat verwogen werden. Abfälle 

aus privaten Haushaltungen sind Abfälle, die in Wohnungen oder in 

vergleichbaren Einrichtungen entstehen, unabhängig davon ob der 

Erzeuger der Abfälle bis zum Einsammeln durch die Stadtreiniger 

Kassel auch Besitzer der Abfälle bleibt. Mobile Abfallpressen sowie 

Mulden, die nicht aufgrund besonderer oder einmaliger Anlässe 

benötigt werden, dürfen nicht im öffentlichen Bereich aufgestellt 

werden. Mobile Abfallpressen und Mulden müssen den Vorschriften 

der Straßenverkehrsordnung entsprechen.  

* § 16 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 05.11.2001, 

Erste Änderung vom 29.03.2004, in Kraft seit 07.05.2004, und Satzung zur Änderung 

der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –

gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der Fassung der Vierten Änderung vom 

08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 01.01.2010 

 

 

 

 

(12) Ein Wechsel der Anschlussart, der Behälteranzahl oder der 

Behältergröße ist gebührenpflichtig. Der einmalige Wechsel innerhalb 

eines Kalenderjahres und der erstmalige Anschluss eines Grundstückes 

an die Anstalt sind gebührenfrei.  

(13) Für Abfälle, die nicht in privaten Haushaltungen anfallen, können 

mobile Abfallpressen oder Mulden größer 1,1 cbm verwendet werden, 

sofern diese durch die Anstalt oder deren beauftragte Dritte 

abtransportiert und am Anlieferort separat verwogen werden. Abfälle aus 

privaten Haushaltungen sind Abfälle, die in Wohnungen oder in 

vergleichbaren Einrichtungen entstehen, unabhängig davon ob der 

Erzeuger der Abfälle bis zum Einsammeln durch die Anstalt auch 

Besitzer der Abfälle bleibt. Mobile Abfallpressen sowie Mulden, die 

nicht aufgrund besonderer oder einmaliger Anlässe benötigt werden, 

dürfen nicht im öffentlichen Bereich aufgestellt werden. Mobile 

Abfallpressen und Mulden müssen den rechtlichen Vorgaben 

entsprechen. Bei Einsatz von Abfallverdichtern und –pressen für Behälter 

bis 1.100 l  erhöht sich die Gebühr auf das 1,6-Fache; das 

Verdichtungsverhältnis darf das Dreifache des unverdichteten Abfalls 

(ca. 0,1 t / cbm) nicht übersteigen. 

 



§ 17 

Schadenshaftung 

 

§ 17 

Schadenshaftung 

 

(1) Schäden, die der Stadt/den Stadtreinigern Kassel  

a) durch unsachgemäße Behandlung oder durch Verlust der Behälter 

oder  

b) an den Fahrzeugen bei Entleerung der Behälter, die einen gemäß 

dieser Satzung unzulässigen Inhalt haben oder  

c) durch unsachgemäßes Füllen der Gefäße  

entstehen, hat der Anschlusspflichtige zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt 

nicht ein, wenn der Anschlusspflichtige glaubhaft macht, dass das 

schadensstiftende Ereignis nicht durch ihn oder eine Person, für welche 

er haftungspflichtig ist, verschuldet worden ist oder der Schaden auch 

bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entstanden 

wäre.  

(2) Die Stadtreiniger Kassel können Abfallerzeuger und -besitzer 

befristet von der Benutzung städtischer Entsorgungseinrichtungen 

ausschließen bzw. Sondergebühren erheben, wenn sie wiederholt trotz 

Abmahnung in grober Weise gegen Bestimmungen dieser Satzung 

verstoßen. Die Vorschriften des § 27 der Satzung bleiben hiervon 

unberührt.  

(1) Schäden, die der Stadt/der Anstalt  

a) durch unsachgemäße Behandlung oder durch Verlust der Behälter oder  

b) an den Fahrzeugen bei Entleerung der Behälter, die einen gemäß dieser 

Satzung unzulässigen Inhalt haben oder  

c) durch unsachgemäßes Füllen der Gefäße  

entstehen, hat der Anschlusspflichtige zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt 

nicht ein, wenn der Anschlusspflichtige glaubhaft macht, dass das 

schadensstiftende Ereignis nicht durch ihn oder eine Person, für welche er 

haftungspflichtig ist, verschuldet worden ist oder der Schaden auch bei 

Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entstanden wäre.  

 

 

(2) Die Anstalt kann Abfallerzeuger und -besitzer befristet von der 

Benutzung städtischer Entsorgungseinrichtungen ausschließen bzw. 

Sondergebühren erheben, wenn sie wiederholt trotz Abmahnung in 

grober Weise gegen Bestimmungen dieser Satzung verstoßen. Die 

Vorschriften des § 27 der Satzung bleiben hiervon unberührt. 

§ 18 

Standorte von Abfallbehältern 

§ 18 

Standorte von Abfallbehältern 



 

(1) Der Standplatz der Abfallgefäße wird -insbesondere im Rahmen von 

Grundstücksneuerschließungen- nach Anhörung des 

Anschlusspflichtigen von den Stadtreinigern Kassel im Einvernehmen 

mit dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege (Bauaufsicht) und 

dem Anschlusspflichtigen festgelegt. Die Stadtreiniger Kassel können 

die Abholung der Abfallbehälter vom Grundstück des 

Anschlusspflichtigen verweigern oder zusätzliche Gebühren erheben, 

wenn die Anfahrtsmöglichkeit zum Grundstück dauernd oder 

vorübergehend gesperrt oder geändert ist und dadurch der Transport der 

Abfallgefäße in erheblicher Weise erschwert wird oder die Abholung 

aufgrund anderer Erschwernisse unzumutbar ist.  

 

(2) Für Standplätze von Abfallgefäßen gilt - unbeschadet der 

baurechtlichen Vorschriften - folgendes:  

a) Der Abstellplatz für Abfallgefäße darf nicht mehr als 15 m von der 

Fahrbahn entfernt sein.  

b) Standplätze in Höfen und Gärten sowie Transportwege müssen mit 

einem dauerhaften, festen Belag (Platten, Beton) versehen sein. Die 

Standfläche soll auf gleicher Höhe mit dem Transportweg liegen und 

nicht durch Schwellen, Einfassungen, Rinnen und dergleichen 

unterbrochen sein. Höhenunterschiede sind durch Rampen mit einer 

maximalen Steigung von 1:20 auszugleichen.  

Gleiches gilt für Stufenrampen. Weiterhin ist dafür zu sorgen, dass sich 

Oberflächenwasser auf den Standplätzen nicht ansammeln kann.  

c) Die Standplätze und ihre Umgebung, insbesondere auch ihre 

(1) Der Standplatz der Abfallgefäße wird -insbesondere im Rahmen von 

Grundstücksneuerschließungen- nach Anhörung des Anschlusspflichtigen 

von der Anstalt im Einvernehmen mit dem zuständigen Bauamt 

(Bauaufsicht) und dem Anschlusspflichtigen auf dem Grundstück des 

Anschlusspflichtigen festgelegt. Die Anstalt kann die Abholung der 

Abfallbehälter vom Grundstück des Anschlusspflichtigen verweigern 

oder zusätzliche Gebühren erheben, wenn die Anfahrtsmöglichkeit zum 

Grundstück dauernd oder vorübergehend gesperrt oder geändert ist und 

dadurch der Transport der Abfallgefäße in erheblicher Weise erschwert 

wird oder die Abholung aufgrund anderer Erschwernisse unzumutbar ist. 

Bauliche oder sonstige Veränderungen des Standplatzes müssen den 

Vorgaben dieser Satzung entsprechen. 

(2) Für Standplätze von Abfallgefäßen gilt - unbeschadet der 

baurechtlichen Vorschriften - folgendes:  

a) Der Abstellplatz für Abfallgefäße darf nicht mehr als 15 m von der 

Fahrbahn entfernt sein.  

b) Standplätze in Höfen und Gärten sowie Transportwege müssen mit 

einem dauerhaften, festen Belag versehen sein. Die Standfläche muss 

grundsätzlich  auf gleicher Höhe mit dem Transportweg liegen und darf 

nicht durch Schwellen, Einfassungen, Rinnen und dergleichen 

unterbrochen sein. Stufenrampen dürfen max. eine Steigung von 1:20 

haben. Weiterhin ist dafür zu sorgen, dass sich Oberflächenwasser auf 

den Standplätzen nicht ansammeln kann.  

 

c) Die Standplätze und ihre Umgebung, insbesondere auch ihre Zugänge, 

müssen stets sauber, gut beleuchtet und in verkehrssicherem Zustand 



Zugänge, müssen stets sauber, gut beleuchtet und in verkehrssicherem 

Zustand sein. Die Anschlusspflichtigen sowie die Benutzer der 

Abfallbehältnisse haben außerdem Schnee, Eis und Glätte zu beseitigen 

bzw. ausreichend abzustumpfen.  

 

 

d) Mindestabmessungen der Standplätze und der Transportwegbreiten 

auf Grundlage der Behältermaße gemäß DIN EN 840/1 und DIN EN 

840/2:  

Abfallgefäße  Behälterbreite  Behältertiefe  Behälterhöhe  
Transportwegbreite 

(Stanplatzmaße)  

80 l  
480 mm (+/- 

5mm)  
555 mm  

945 mm (+/- 30 

mm)  
1 m (1 m X 1 m)  

120 l  505 mm  555 mm  
945 mm (+/- 30 

mm)  
1 m (1 m X 1 m)  

240 l  
580 mm (+/- 

5 mm)  
740 mm  1100 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 m)  

360 l  665 mm  
590 mm (+/- 20 

mm)  

1100 mm (+/- 

15 mm)  
1,5 m (1,5 m X 1,5 m)  

660 l  
1370 mm (+/- 

10 mm)  
780 mm  1250 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 m)  

770 l  
1370 mm (+/- 

10 mm)  
870 mm  1370 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 m)  

1,1 m³  
1370 mm (+/- 

10 mm)  
1190 mm  1470 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 m )  

e) Als Standplätze gelten auch Abfallbehälterschränke. Die technische 

sein. Es dürfen keine Schwellen oder Absätze vorhanden sein. Die 

Anschlusspflichtigen sowie die Benutzer der Abfallbehältnisse haben 

außerdem Schnee, Eis und Glätte am Entsorgungstag bis 7.00 Uhr zu 

beseitigen bzw. ausreichend abzustumpfen. Die Behälter dürfen in den 

Behälterschränken nicht durch Hilfsmittel wie Seile oder Ketten gesichert 

werden. Die Behälter müssen mit den Griffen zur 

Behälterschranköffnung stehen.  

d) Mindestabmessungen der Standplätze und der Transportwegbreiten auf 

Grundlage der Behältermaße gemäß DIN EN 840/1 und DIN EN 840/2:  

 

Abfallgefäße  Behälter-

breite  

Behältertiefe  Behälterhöhe  Transportwegbreite 

(Stanplatzmaße)  

80 l  480 mm 

(+/- 5mm)  

555 mm  945 mm (+/- 

30 mm)  

1 m (1 m X 1 m)  

120 l  505 mm  555 mm  945 mm (+/- 

30 mm)  

1 m (1 m X 1 m)  

240 l  580 mm 

(+/- 5 mm)  

740 mm  1100 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 

m)  

     

     

770 l  1370 mm 

(+/- 10 mm)  

870 mm  1370 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 

m)  

1,1 m³  1370 mm 

(+/- 10 mm)  

1190 mm  1470 mm  1,5 m (1,5 m X 1,5 

m )  

e) Als Standplätze gelten auch Abfallbehälterschränke. Die technische 

Einrichtung der Abfallbehälterschränke muss von der Anstalt vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme zugelassen sein und auf einfache Weise 



Einrichtung der Abfallbehälterschränke muss von den Stadtreinigern 

Kassel zugelassen sein und auf einfache Weise unfallsicher benutzt 

werden können.  

f) In Kellern dürfen Abfallgefäße nur aufgestellt werden, wenn andere 

Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind und ein maschinell 

betriebener Aufzug eingebaut ist oder die Anschlusspflichtigen auf 

andere Art und Weise den Transport der Abfallbehälter zum 

Abfuhrplatz sicherstellen können (Eigentransport). Die Bediensteten der 

Stadtreiniger Kassel übernehmen den Transport von Abfallgefäßen über 

Treppen, durch Hausgänge oder auf Wegen, die nicht den 

Bestimmungen dieser Satzung entsprechen, nur in Einzelfällen und 

gegen zusätzliche Entgeltung; die Stadtreiniger Kassel haften für dabei 

auftretende Beschädigungen an den Treppen, Hausgängen, Türen oder 

Wegen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten.  

(3) Für mehrere Grundstücke kann ein gemeinsamer Standort für einen 

oder mehrere Abfallbehälter bestimmt oder zugelassen werden. 

 

unfallsicher benutzt werden können.  

 

 

f) Die Bediensteten der Anstalt übernehmen den Transport von 

Abfallgefäßen über Treppen, durch Hausgänge oder auf Wegen, die nicht 

den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen, nur in Einzelfällen; die 

Anstalt haftet für dabei auftretende Beschädigungen an den Treppen, 

Hausgängen, Türen oder Wegen nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten.  

 

 

(3) Für mehrere Grundstücke kann ein gemeinsamer Standort für einen 

oder mehrere Abfallbehälter bestimmt oder zugelassen werden. Die 

Abfallbehälter sind einem oder mehreren bestimmten Grundstück(en) 

zuzuordnen. 

 

§ 19* 

Zeitpunkt der Abfuhr 

 

§ 19 

Zeitpunkt der Abfuhr 

 

(1) Die Restabfall- und Bioabfallgefäße werden grundsätzlich 14-tägig 

entleert. Die Altpapierbehälter werden monatlich entleert. Die Tage und 

den Zeitpunkt der Leerungen bestimmen die Stadtreiniger Kassel. Die 

Bereitstellung der Abfallbehälter für Restabfall und Bioabfall am 

(1) Die Altpapier-, Restabfall-, Wertstoff- und Bioabfallgefäße werden 

gemäß der unter § 13 Abs. 4 dieser Satzung aufgeführten 

Leerungsrhythmen entleert. Die Tage und den Zeitpunkt der Leerungen 

bestimmt die Anstalt. Die Bereitstellung der Abfallbehälter für 



Fahrbahnrand hat am Leerungstag bis 06.30 Uhr zu erfolgen, soweit der 

Standplatz der Abfallbehälter mehr als 15 Meter vom Halteplatz des 

Müllfahrzeuges entfernt ist oder etwas anderes nicht vereinbart ist. Der 

Zugang zu den Standplätzen bzw. den Abfallbehältern muss am 

Entleerungstag ab 6.30 Uhr gewährleistet sein.  

(2) Die gelben Säcke mit Verpackungsabfällen werden alle 14 Tage 

eingesammelt. Die Bereitstellung der Säcke hat am Abfuhrtag bis 06.30 

Uhr  zu erfolgen.  

(3) Wenn der Leerungstag aus besonderen Gründen verlegt werden 

muss, so wird dies nach Möglichkeit vorher bekannt gegeben. Aus der 

Unterlassung der Bekanntmachung können Ansprüche nicht hergeleitet 

werden.  

(4) Können die Abfallgefäße aus einem vom Grundstückseigentümer 

oder seinem Beauftragten zu vertretenden Grund nicht entleert werden, 

so kann eine Entleerung vor dem nächsten regelmäßigen Abfuhrtag nur 

gegen Entgeltung des zusätzlichen Aufwandes (Anfuhrpauschale gemäß 

dem Tarif für Leistungen der Stadtreiniger Kassel in seiner jeweils 

gültigen Fassung) erfolgen.  

* § 19 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 05.11.2001 in 

der Fassung der Zweiten Änderung vom 13.12.2004 (Dritte Änderung vom 

15.05.2006), in Kraft seit 13.07.2006, und Satzung zur Änderung der Satzung der 

Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –

gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der Fassung der Vierten Änderung vom 

08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 01.01.2010 

 

Restabfall, Altpapier, Wertstoffe  und Bioabfall am Fahrbahnrand hat am 

Leerungstag bis 06.30 Uhr zu erfolgen, soweit der Standplatz der 

Abfallbehälter mehr als 15 Meter vom Halteplatz des Müllfahrzeuges 

entfernt ist oder etwas anderes nicht vereinbart ist. Eine Bereitstellung 

vor dem Entleerungstag ist unzulässig. Der Zugang zu den Standplätzen 

bzw. den Abfallbehältern muss am Entleerungstag ab 06.30 Uhr 

gewährleistet sein.  

 

(2) Wenn der Leerungstag aus besonderen Gründen verlegt werden muss, 

so wird dies nach Möglichkeit vorher bekannt gegeben. Aus der 

Unterlassung der Bekanntmachung können Ansprüche nicht hergeleitet 

werden.  

(3) Können die Abfallgefäße aus einem vom Grundstückseigentümer 

oder seinem Beauftragten zu vertretenden Grund nicht entleert werden, so 

kann eine Entleerung vor dem nächsten regelmäßigen Abfuhrtag nur 

gegen Entgeltung des zusätzlichen Aufwandes nach der Entgeltordnung 

der Anstalt erfolgen.  

 

§ 20 § 20 



Beeinträchtigung der Abfallentsorgung 

 

Beeinträchtigung der Abfallentsorgung 

 

Die Stadtreiniger Kassel können zur Überwindung vorübergehender 

Einschränkungen der Abfuhr ausnahmsweise am folgenden 

Entleerungstag Beilagen mitnehmen.  

 

Die Anstalt kann zur Überwindung vorübergehender Einschränkungen 

der Abfuhr ausnahmsweise am folgenden Entleerungstag Beilagen 

mitnehmen.  

 

Dritter Abschnitt, Gebühren  

 

§ 21 * 

Gebührenpflicht 

 

Dritter Abschnitt: Gebühren  

 

§ 21  

Gebührenpflicht 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Stadtreiniger Kassel 

werden Gebühren erhoben. Gebührenpflichtig sind die gemäß § 7 Abs. 

1 dieser Satzung Anschlußpflichtigen sowie die wirtschaftlichen 

Eigentümer gem. § 39 Abgabenordnung. In Fällen des § 70 Abs. 3 

Bewertungsgesetzes ist Gebührenpflichtiger auch der Eigentümer des 

aufstehenden Gebäudes. § 9 bleibt unberührt.  

(2) Treffen die Voraussetzungen des  Abs. 1 auf mehrere Personen zu, 

so haften diese für die Gebühren als Gesamtschuldner.  

(3) Zusammenhängende oder benachbarte Grundstücke desselben 

Gebührenpflichtigen können zusammen veranlagt werden, wenn die 

Abfallbehälter für diese Grundstücke an einem gemeinschaftlichen 

Standort aufgestellt werden.  

(1) Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt werden 

Gebühren erhoben. Gebührenpflichtig sind die gemäß § 7 Abs. 1 dieser 

Satzung Anschlußpflichtigen sowie die wirtschaftlichen Eigentümer gem. 

§ 39 Abgabenordnung. In Fällen des § 70 Abs. 3 Bewertungsgesetzes ist 

Gebührenpflichtiger auch der Eigentümer des aufstehenden Gebäudes. § 

9 bleibt unberührt.  

(2) Treffen die Voraussetzungen des  Abs. 1 auf mehrere Personen zu, so 

haften diese für die Gebühren als Gesamtschuldner.  

(3) Zusammenhängende oder benachbarte Grundstücke desselben 

Gebührenpflichtigen können einen gemeinschaftlichen Behälterstandort 

haben. In diesem Fall wird die Gesamtgebühr entsprechend des 

Behältervolumens zu gleichen Teilen auf die beteiligten Grundstücke 



(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des 

Grundstückes (Aufstellen des oder der Abfallbehälter) folgenden 

Monates; entsprechendes gilt bei einem Aufstellen weiterer Behälter 

(vergleiche § 16 Abs. 12); in allen anderen Fällen entsteht die 

Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistungen der 

Stadtreiniger Kassel.  

(5) Bei einem Wechsel des Grundstückseigentümers geht die 

Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf den Übergang des Nutzens 

und der Lasten folgenden Monates auf den Rechtsnachfolger über.  

(6) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ende des Monates, in dem kein 

Abfall mehr auf dem Grundstück anfällt, es sei denn, die Unterbrechung 

dauert weniger als 90 Tage. Sind auf einem Grundstück mehr als ein 

Abfallbehälter aufgestellt, und verringert sich die Anzahl der 

Abfallbehälter später, so gilt Satz 1 entsprechend.  

* § 21 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 05.11.2001 in 

der Fassung der Zweiten Änderung vom 13.12.2004 (Dritte Änderung vom 

15.05.2006), in Kraft seit 13.07.2006, und Satzung zur Änderung der Satzung der 

Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –

gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der Fassung der Vierten Änderung vom 

08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 01.01.2010 

 

umgelegt. 

(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des 

Grundstückes (Aufstellen des oder der Abfallbehälter) folgenden Monats; 

entsprechendes gilt bei einem Aufstellen weiterer Behälter (vergleiche § 

16 Abs. 12); in allen anderen Fällen entsteht die Gebührenpflicht mit der 

Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt.  

(5) Bei einem Wechsel des Grundstückseigentümers geht die 

Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf den Übergang des Nutzens und 

der Lasten folgenden Monats auf den Rechtsnachfolger über.  

(6) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ende des Monats, in dem kein 

Abfall mehr auf dem Grundstück anfällt, es sei denn, die Unterbrechung 

dauert weniger als 6 Monate. Sind auf einem Grundstück mehr als ein 

Abfallbehälter aufgestellt, und verringert sich die Anzahl der 

Abfallbehälter später, so gilt Satz 1 entsprechend.  

 

§ 22* 

Höhe des Gebührensatzes 

 

§ 22 

Höhe des Gebührensatzes  

 

(1) Aus der Anlage 2, die Bestandteil dieser Satzung ist, ergeben sich 

die Gebühren für die Abfuhr und die Entsorgung des Abfalles. Die 

(1) Aus der Anlage 2, die Bestandteil dieser Satzung ist, ergeben sich die 



Gebühren werden  

a) in den Fällen des § 16 (Gestellung von Behältern der Stadtreiniger 

Kassel) einheitlich für die Abfuhr und die Entsorgung erhoben als  

aa) Jahresgebühren, soweit es sich um regelmäßig wiederkehrende 

Anzahlen von Abfuhren handelt,  

bb) Gebühren pro Einzelfall, soweit es sich um unregelmäßig 

wiederkehrende  

Anzahlen von Abfuhren handelt;  

b) In den Fällen der Inanspruchnahme der Stadtreiniger Kassel ohne 

Gestellung von Behältern der Stadtreiniger Kassel gemäß § 16 Abs. 13 

werden Gebühren pro Einzelfall erhoben.  

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe a) aa) kein volles Jahr 

hindurch regelmäßig wiederkehrend Abfall abgefahren, so wird die 

Gebühr nach Zwölfteln der Jahresgebühr berechnet. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn sich während eines Jahres bei regelmäßig 

wiederkehrender Abfallentsorgung die Art oder Anzahl der Behälter 

oder die Anzahl der Abfuhren ändert.  

(3) Bei Aufstellung eines gemeinsamen Abfallbehälters wird die 

Gebühr unter den verschiedenen Gebührenpflichtigen anteilsmäßig 

aufgeteilt.  

§ 22 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet 

der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der 

Fassung der Vierten Änderung vom 08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 

01.01.2010 

Gebühren für die Abfuhr und die Entsorgung des Abfalles.  

(2) Es werden Grundgebühren und daneben zusätzliche 

Leistungsgebühren sowie weitere Gebühren erhoben. Mit den 

Grundgebühren und den zusätzlichen Leistungsgebühren sind die 

Teilleistungen der regelmäßigen Entsorgung von Sperrmüll und 

Grünabfall sowie die Teilleistungen der regelmäßigen Entsorgung im 

Hol- und Bringsystem von Rest- und Bioabfall, Wertstofftonne, Altpapier 

und die Leistungen der Recyclinghöfe, die Abfallberatung sowie die 

Schadstoffkleinmengensammlung (haushaltsübliche Mengen)  

abgegolten. Für Altpapier gilt dieses nur, soweit es nicht von den nach § 

6 Abs. 3 Verpackungsverordnung vorgesehenen Systembetreibern 

entsorgt wird. 

(3) Grundgebühr: 

Für jede an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene 

Nutzungseinheit  werden pauschalierte Beträge als Grundgebühr gemäß 

Anlage 2 zu dieser Satzung festgesetzt. Soweit der Anschluss nicht für 

ein volles Abrechnungsjahr besteht, wird der Betrag monatlich anteilig 

gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung festgesetzt. Nutzungseinheit ist auf 

jedem angeschlossenen Grundstück jede Wohneinheit und jede andere 

Nutzung von in sich abgeschlossenen Einrichtungen bis zur Größe von 

200 Quadratmetern Bürofläche. Ab einer größeren Bürofläche als 200 

Quadratmetern je in sich abgeschlossener Nutzungseinheit wird für jede 

angefangene weitere 200 Quadratmeter große Bürofläche eine weitere 

Grundgebühr erhoben. 

(4) Leistungsgebühr: 

Es wird für Restabfall und Bioabfall zusammen eine Leistungsgebühr für 

die Leerung der bereitgestellten Behälter gemäß Anlage 2 zu dieser 

Satzung festgesetzt, die sich nach dem Restabfallbehältervolumen 



 bemisst. Für Abweichungen von der Regelbehälterstellung und / oder –

abfuhr gemäß § 7 Abs. 7 und § 13 dieser Satzung werden gemäß Anlage 

2 zu dieser Satzung Gebühren festgesetzt. 

(5) Leistungsgebühr Gewerbe: 

Die Mindestbehälterkapazität für die Aufnahme von gewerblichen 

Siedlungsabfällen wird auf Grund folgender, branchenspezifischer 

Kennzahlen, die sich anhand unterschiedlicher Bezugsgrößen (zum 

Beispiel Anzahl der Beschäftigten, der Betten, der Schüler usw.)  

berechnen, ermittelt: 

a) Bei Beherbergungsbetrieben wird pro Bett ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 4 Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 

b) Bei Schank- und Speisewirtschaften wird pro Beschäftigtem ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 30 Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt.  

c) Bei Industriebetrieben, Handwerksbetrieben und sonstigem 

Gewerbe wird pro Beschäftigtem ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 6 Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 

d) Bei Krankenhäusern und Pflegeheimen wird pro Bett ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 10 Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 

e) Bei Lebensmittelhandelsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 15 Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 

f) Bei sonstigem Einzel- und Großhandel wird pro Beschäftigtem 

ein Restabfallmindestbehältervolumen von 7 Litern pro Woche 

zur Verfügung gestellt. 

g) Bei öffentlichen und privaten Verwaltungen, Geldinstituten, 



Versicherungen, Verbänden und sonstigen 

Dienstleistungsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 2 Litern pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 

h) Bei Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen, 

Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen wird 

pro Schüler / Student / betreutem Kind ein 

Restabfallmindestbehältervolumen von 1 Liter pro Woche zur 

Verfügung gestellt. 

Bei Veranstaltungen (z. B. Messen, Rockkonzerten, Sportereignissen 

etc.), Kultur- und Freizeiteinrichtungen (z. B. Theater, Kinos, Bäder, 

Sportstudios etc.) wird das Restabfallmindestbehältervolumen im 

Einzelfall durch die Anstalt festgelegt. Dies gilt ebenso für Fälle, für 

die die vorgenannte Aufzählung keine Regelung enthält. 

(6) Die Gebühren werden als Jahresgebühren gemäß Anlage 2 zu dieser 

Satzung festgesetzt. Für Abweichungen von der Regelbehälterstellung 

und / oder –abfuhr gemäß § 7 Abs. 7 und § 13 dieser Satzung werden 

gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung Gebühren festgesetzt. 

(7) Bei Aufstellung eines gemeinsamen Abfallbehälters werden die 

Leistungsgebühren unter den verschiedenen Gebührenpflichtigen zu 

gleichen Teilen aufgeteilt. Die Grundgebühr wird für jede 

Nutzungseinheit vom anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer 

erhoben.   

 

§ 23 

Entgelt bei Abfallentsorgung außerhalb 

§ 23 

Entgelt bei Abfallentsorgung außerhalb 



des Anschluss- und Benutzungszwanges 

 

des Anschluss- und Benutzungszwanges 

 

In den Fällen des § 9 der Satzung richtet sich das Entgelt nach Höhe, 

Festsetzung und Fälligkeit nach dem Tarif für Leistungen der 

Stadtreiniger Kassel in seiner jeweils gültigen Fassung, soweit nicht 

einzelvertragliche Vereinbarungen vorgehen.  

 

In den Fällen des § 9 der Satzung richtet sich das Entgelt nach Höhe, 

Festsetzung und Fälligkeit nach der Entgeltordnung  der Anstalt in ihrer 

jeweils gültigen Fassung, soweit nicht einzelvertragliche Vereinbarungen 

vorgehen.  

 

§ 24 

Festsetzung und Fälligkeit 

 

§ 24 

Festsetzung und Fälligkeit 

 

(1) Die Gebühr wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 

angefordert.  

a) Die gemäß §§ 21, 22 Abs. 1 a) aa) dieser Satzung zu entrichtende 

Jahresgebühr wird zu je einem Viertel des Jahresbetrages am 15.02., 

15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig; bei einmaliger 

Zahlung am 01.07.. Der Bescheid gilt auch für die folgenden 

Kalenderjahre. Er hat so lange Gültigkeit, bis ein neuer Bescheid erteilt 

wird.  

b) Die gemäß § 21, 22 Abs. 1 a) bb) und Buchstabe b) zu entrichtende 

Gebühr wird 14 Tage nach Zugang des jeweiligen Bescheides fällig. 

Bei Nachveranlagungen wird die Gebührenschuld ebenfalls 14 Tage 

nach Zugang des entsprechenden Bescheides fällig.  

(2) Wird die Gebühr nach Abs. 1 a) zusammen mit anderen 

Gemeindeabgaben (z.B. Grundsteuer) in einem Bescheid festgesetzt, so 

wird sie zusammen mit den anderen Abgaben an den in dem 

(1) Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid durch die Stadt 

Kassel, Amt  Kämmerei und Steuern, festgesetzt und angefordert.  

a) Die Grund- und Leistungsgebühr wird zu je einem Viertel des 

Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres 

fällig; bei einmaliger Zahlung am 01.07.. Der Bescheid gilt auch für die 

folgenden Kalenderjahre. Er hat so lange Gültigkeit, bis ein neuer 

Bescheid erteilt wird.  

 

b) Bei Nachveranlagungen und der Veranlagung von Einzel- / 

Sonderabfuhren wird die Gebührenschuld 1 Monat nach Zugang des 

entsprechenden Bescheides fällig.  

(2) Werden die Abfallgebühren zusammen mit anderen 

Gemeindeabgaben (z.B. Grundsteuer) in einem Bescheid festgesetzt, so 

werden sie zusammen mit den anderen Abgaben an den in dem 



betreffenden Abgabenbescheid genannten Terminen fällig.  

 

betreffenden Abgabenbescheid genannten Terminen fällig. 

Vierter Abschnitt, Überwachungsbefugnisse, Rechtsbehelfe und 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 25 

Überwachungsbefugnisse 

 

Vierter Abschnitt: Überwachungsbefugnisse, Rechtsbehelfe und 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 25 

Überwachungsbefugnisse 

 

Die Stadtreiniger Kassel sind befugt, den Inhalt der Abfallbehälter und -

säcke im Hinblick auf die Trennpflichten des § 6 zu kontrollieren und 

gegebenenfalls Maßnahmen im Sinne dieses Satzungsabschnittes zu 

ergreifen.  

 

Die Anstalt ist befugt, den Inhalt der Abfallbehälter und -säcke im 

Hinblick auf die Trennpflichten des § 6 zu kontrollieren und 

gegebenenfalls Maßnahmen im Sinne dieses Satzungsabschnittes zu 

ergreifen.  

 

§ 26 

Rechtsbehelfe, Zwangsmittel 

 

§ 26  

Rechtsbehelfe, Zwangsmittel 

 

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung 

regeln sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in 

der jeweils gültigen Fassung.  

(2) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung 

erlassenen Verwaltungsakte gelten die Vorschriften des Hessischen 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.  

 

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung regeln 

sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in der 

jeweils gültigen Fassung.  

(2) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung 

erlassenen Verwaltungsakte gelten die Vorschriften des Hessischen 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.  

 



§ 27* 

Ordnungswidrigkeiten * 

 

§ 27 

Ordnungswidrigkeiten  

 

(1) Ordnungswidrig handelt insbesondere, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig  

a) entgegen § 16 Abs. 8 Abfälle nicht in die eigene, sondern in fremde 

Abfallbehälter einfüllt,  

b) entgegen § 16 Abs. 2 und 3 die zur Verfügung gestellten 

Abfallbehältnisse nicht sachgerecht und pfleglich behandelt, Abfälle 

einbringt, die nicht als Abfälle im Sinne der Satzung gelten,  

 

c) entgegen § 16 Abs. 10 Abfallbehälter soweit befüllt, dass ihre Deckel 

nicht schließen, Abfallbehälter zweckwidrig verwendet, Abfälle darin 

verbrennt oder verpresst, brennende, glühende oder heiße Abfälle oder 

sperrige Gegenstände, Schnee und Eis oder Abfälle, die die 

Abfallbehälter, die Abfallsammelfahrzeuge oder die 

Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder außergewöhnlich 

verschmutzen können, in die Abfallbehälter einfüllt,  

d) entgegen § 16 Abs. 9 Abfallbehälter nicht zur ordnungsgemäßen 

Benutzung bereithält,  

e) entgegen § 18 Abs. 2 Abfallbehältnisse nicht an den dafür 

bestimmten Standplätzen duldet oder die Standplätze und ihre Zugänge 

nicht in verkehrssicherem Zustand hält sowie im Winter seiner Streu- 

(1) Ordnungswidrig handelt insbesondere, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

a) entgegen § 16 Abs. 9 Abfälle nicht in die eigene, sondern in fremde 

Abfallbehälter einfüllt,  

b) entgegen § 16 Abs. 2 und 3 die zur Verfügung gestellten 

Abfallbehältnisse nicht sachgerecht und pfleglich behandelt, Abfälle 

einbringt, die nicht als Abfälle im Sinne der Satzung gelten,  

c) entgegen § 16 Abs. 11 Abfallbehälter soweit befüllt, dass ihre Deckel 

nicht schließen oder hoch stehen, Abfallbehälter zweckwidrig verwendet, 

Abfälle darin verbrennt oder verpresst, brennende, glühende oder heiße 

Abfälle oder sperrige Gegenstände, Schnee und Eis oder Abfälle, die die 

Abfallbehälter, die Abfallsammelfahrzeuge oder die 

Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder außergewöhnlich 

verschmutzen können, in die Abfallbehälter einfüllt,  

d) entgegen § 16 Abs. 10 Abfallbehälter nicht zur ordnungsgemäßen 

Benutzung bereithält,  

e) entgegen § 18 Abs. 2 Abfallbehältnisse nicht an den dafür bestimmten 

Standplätzen duldet oder die Standplätze und ihre Zugänge nicht in 

verkehrssicherem Zustand hält sowie im Winter seiner Streu- und 

Räumpflicht nicht nachkommt,  



und Räumpflicht nicht nachkommt,  

f) entgegen § 16 Abs. 12 Änderungen im Bedarf an Müllbehältern der 

Stadt nicht unverzüglich mitteilt,  

g) entgegen § 11 Abs. 3 eigene Abfälle rechtswidrigerweise zu zur 

Einsammlung bereitgestellten Abfällen hinzufügt,  

 

h) entgegen § 7 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche 

Abfalleinsammlung anschließt,  

i ) entgegen § 7 Abs. 1 Abfälle, die er besitzt, nicht der öffentlichen 

Abfalleinsammlung überläßt,  

j) entgegen § 7 Abs. 3 den Wechsel im Grundeigentum der Stadt nicht 

mitteilt,  

 

k) entgegen § 12 Abs. 3 zur Durchführung der Satzung erforderliche 

Auskünfte nicht erteilt,  

l) entgegen § 7 Abs. 4 erstmalige Abfälle nicht schriftlich zur Abfuhr 

anmeldet,  

 

m) entgegen § 12 Abs. 1 und 2 sowie § 26 den Beauftragten der Stadt 

bzw. der Stadtreiniger Kassel den Zutritt zum Grundstück verwehrt,  

 

f) entgegen § 16 Abs. 12 Änderungen im Bedarf an Müllbehältern der 

Stadt nicht unverzüglich mitteilt,  

g) entgegen § 11 Abs. 3 eigene Abfälle rechtswidrigerweise zu zur 

Einsammlung bereitgestellten Abfällen hinzufügt,  

h) entgegen § 7 Abs. 1 sein Grundstück nicht an die öffentliche 

Abfalleinsammlung anschließt,  

i ) entgegen § 7 Abs. 1 Abfälle, die er besitzt, nicht der öffentlichen 

Abfalleinsammlung überläßt,  

j) entgegen § 7 Abs. 4 den Wechsel im Grundeigentum der Stadt nicht 

mitteilt,  

 

k) entgegen § 12 Abs. 3 zur Durchführung der Satzung erforderliche 

Auskünfte nicht erteilt,  

l) entgegen § 7 Abs. 6 erstmalige Abfälle nicht schriftlich zur Abfuhr 

anmeldet,  

m) entgegen § 7 Abs. 5 Änderungen der Anzahl der Wohneinheiten nicht 

mitteilt; 

n) entgegen § 12 Abs. 1 und 2 sowie § 26 den Beauftragten der Stadt 

bzw. der Anstalt den Zutritt zum Grundstück verwehrt,  



n) entgegen § 12 Abs. 4 Verunreinigungen nicht beseitigt,  

o) entgegen § 6, § 16 Abs. 3 Abfälle nicht getrennt hält oder in nicht 

dafür vorgesehene Behälter einbringt,  

p) entgegen § 16 Abs. 10 Abfallverdichtungs-, Zerkleinerungs- und 

ihnen gleichzusetzende Anlagen ohne Genehmigung der Stadtreiniger 

Kassel in Betrieb nimmt,  

q) entgegen § 11 Abs. 4 Wertstoffsammelcontainer im öffentlichen 

Raum als Nichtberechtigter bzw. für nicht hierfür zugelassene Abfälle 

nutzt.  

 

 

 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 

EURO geahndet werden, soweit nicht andere gesetzliche 

Bestimmungen eine höhere Geldbuße vorsehen. Die Geldbuße soll den 

wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 

gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu 

nicht aus, so kann es überschritten werden.  

(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils 

gültigen Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde 

im Sinne des § 36 Abs. 1, Ziffer 1 des Gesetzes über 

 

o) entgegen § 6, § 16 Abs. 3 Abfälle nicht getrennt hält oder in nicht 

dafür vorgesehene Behälter einbringt,  

p) entgegen § 16 Abs. 13 Abfallverdichtungs-, Zerkleinerungs- und ihnen 

gleichzusetzende Anlagen ohne Genehmigung der Anstalt in Betrieb 

nimmt,  

q) entgegen § 11 Abs. 4 Wertstoffsammelcontainer im öffentlichen Raum 

als Nichtberechtigter bzw. für nicht hierfür zugelassene Abfälle nutzt, 

r) entgegen § 11 Abs. 5 Abfälle im öffentlichen Raum ablagert, 

s) entgegen § 12 Abs. 4, § 19 Abs. 1 und 2  Abfälle unangemeldet oder 

zum falschen Zeitpunkt  zur Abholung bereit stellt oder Einzelfraktionen 

mit anderen Abfallfraktionen vermengt, 

 

t) entgegen § 18 Abs. 1 Abfallbehälter im öffentlichen Raum aufstellt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EURO 

geahndet werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen eine 

höhere Geldbuße vorsehen. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen 

Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 

übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so 

kann es überschritten werden.  

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen 

Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 

des § 36 Abs. 1, Ziffer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der 



Ordnungswidrigkeiten ist der Magistrat / das Ordnungsamt.  

* § 27 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 05.11.2001 , 

Erste Änderung vom 29.03.2004, in Kraft seit 07.05.2004, und Satzung zur Änderung 

der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –

gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der Fassung der Vierten Änderung vom 

08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 01.01.2010 

 

Magistrat der Stadt Kassel.  

 

Fünfter Abschnitt, Inkrafttreten  

§ 28*  

Inkrafttreten 

 

Fünfter Abschnitt: Inkrafttreten  

§ 28  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.  

Sie ergänzt die Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung vom 

05.11.2001 und die Änderungen 1 bis 3 und ersetzt die Änderung 4. 

§ 28 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet 

der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung) vom 05.11.2001 in der 

Fassung der Vierten Änderung vom 08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 

01.01.2010 

 

Kassel, den 23.11.2001  

Stadt Kassel - Der Magistrat 

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. Sie ersetzt die 

Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung vom 05.11.2001 und die 

Änderungen 1 bis 5. 

 

 

 

 

Kassel, den  

Stadt Kassel - Der Magistrat 



gez. Georg Lewandowski 

Oberbürgermeister 

 

 

gez. Bertram Hilgen  

Oberbürgermeister 

 

Anlage 1:  

zur Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung vom 05.11.2001  

 

Anlage 1:  

zur Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung vom … 

 

Grundstücke, die nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang 

unterliegen:  

Bezeichnung des Grundstückes  

Enkebergweg (alle Grundstück) Habichtswald: Blauer See 

Habichtswald: Gaststätte Elfbuchen Gut Kragenhof Zeche-Marie-Weg 

(Hausnr. 30, 32, 34)  

 

Grundstücke, die nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang 

unterliegen:  

Bezeichnung des Grundstückes  

- Enkebergweg (alle Grundstück)  

- Habichtswald: Blauer See  

- Habichtswald: Gaststätte Elfbuchen  

- Gut Kragenhof  

- Zeche-Marie-Weg (ab Hausnr. 12 ff., insbesondere Hausnummern 

30 und 32)  

- Ehlener Straße 17, 34131 Kassel (Herbsthäuschen) 

 

Anlage 2: zur Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung (§ 22 Abs. 

1) vom 05.11.2001 * 

 

Anlage 2: zur Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung vom … 

I. Abfallbehälter  I.  Grundgebühr 



Die Jahresgebühren gemäß § 22 Abs. 1 Buchstabe a) aa) betragen bei  

1.1 der einmaligen  

1.10 14-tägigen Entleerung Bioabfall 80 l Behälter 88,89 €  

1.11 14-tägigen Entleerung Bioabfall 120 l Behälter 118,00 €  

1.12 14-tägigen Entleerung Bioabfall 240 l Behälter 217,12 €  

1.13 14-tägigen Entleerung Restabfall 80 l Behälter 220,80 €  

1.14 14-tägigen Entleerung Restabfall 120 l Behälter 289,79 €  

1.15 14-tägigen Entleerung Restabfall 240 l Behälter 568,55 €  

1.16 14-tägigen Entleerung Restabfall 770 l Rollbehälter 1.717,84 €  

1.17 14-tägigen Entleerung Restabfall 1100 l Rollbehälter 2.454,06 €  

1.18 wöchentl. Entleerung Restabfall 80 l Behälter 454,85 €  

1.19 wöchentl. Entleerung Restabfall 120 l Behälter 596,97 €  

1.20 wöchentl. Entleerung Restabfall 240 l Behälter 1.171,21 €  

1.21 wöchentl. Entleerung Restabfall 770 l Rollbehälter 3.435,68 €  

1.22 wöchentl. Entleerung Restabfall 1100 l Rollbehälter 4.908,11 €  

 

1.3 wöchentlich zwei- oder mehrfacher wiederkehrender Abfuhr der 

1.1 Die Grundgebühr beträgt  62,76 € / Nutzungseinheit 

 

1.2 Behälterwechsel gemäß § 16 Abs. 12    

 40,00  € 

1.3       Verdichtungsfaktor 1,6 (§ 16 Abs. 13) 

 

II. Leistungsgebühr (Kombination Rest- und Bioabfall) 

Die Leistungsgebühr beträgt für die regelmäßige 14-tägige 

Leerung  

Liter pro Behälter    jährlich 

80      139,56 € 

120      209,40 € 

240      418,80 € 

770      1.343,52 € 

1.100      1.919,40 € 

Die Leistungsgebühr beträgt für die wöchentliche Entleerung 

Liter pro Behälter    jährlich 

80      279,12 € 

120      418,80 € 

240      837,60 € 

770      2.687,04 € 

1.100      3.838,80 € 

Die Leistungsgebühr beträgt für die vierwöchentliche Entleerung: 

Liter pro Behälter                                          jährlich 



unter 1.18 - 1.22 aufgeführten Behälter ein entsprechend Vielfaches der 

unter Ziffer 1.18 – 1.22 aufgeführten Sätze.  

1.4 Bei Einsatz von Abfallverdichtern und –pressen für Behälter bis 1,1 

cbm erhöht sich die jeweilige Gebühr um das 1,6-fache. Dabei darf das 

Verdichtungsverhältnis nicht das Dreifache des unverdichteten Abfalls 

(ca. 0,1 t/cbm) übersteigen. 

2. Die Gebühr pro Einzelfall gemäß § 22 Abs. 1 Buchstabe a) bb) 

beträgt 

2.1 bei einem Abfallbehälter von 

2.10 einmalige Leerung 80 l Bioabfall  8,50 € 

2.11 einmalige Leerung 120 l Bioabfall  9,60 € 

2.12 einmalige Leerung 240 l Bioabfall  13,40 € 

2.13 einmalige Leerung 80 l Restabfall  13,80 € 

2.14 einmalige Leerung 120 l Restabfall  16,50 € 

2.15 einmalige Leerung 240 l Restabfall 27,50 € 

2.16 einmalige Leerung 770 l Restabfall  71,00 € 

2.17 einmalige Leerung 1100 l Restabfall 95,40 € 

 

2.2 Zuschläge bei Gestellung von Abfallbehälter für eine einmalige 

bis einschließlich dreimalige Benutzung (vgl. § 7 Abs. 5): 

2.21 bei Pos. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 und 2.15   8,50 

€ 

2.22 bei Pos. 2.16 und 2.17     13,00 

€ 

2.3 Behälterwechsel gemäß § 16 Abs. 12   40,00  

80                                                                   69,78 € 

 

 

 

 

 

Die Leistungsgebühr für die außerplanmäßige Entsorgung 

zugelassener Abfallbehälter beträgt für die einzelne Leerung:  

80                                                                   6,70 € 

120                                                                 10,00 € 

240                                                                 20,10 € 

770                                                                 64,60 € 

1.100                                                              92,30 € 

 

Bei Mehrfachleerungen vervielfacht sich die Leistungsgebühr 

entsprechend. 

Eigenkompostierer erhalten ab dem Zeitpunkt ihrer Anerkennung 

einen Abschlag von der Leistungsgebühr für die Nutzung des 

Restabfallbehälters von 10%. 

Bei Grundstücken, die nur von einer Person bewohnt werden 

(Einzelhaushalte), kann die (Ursprungs-)Leistungsgebühr auf 

Antrag um 15 % reduziert werden. 

 

 

 



€ 

 

II. Großbehälter und Abfallpressbehälter 

Die Gebühr pro Einzelfall gemäß § 22 Abs. 1 a) bb) sowie § 22 

Abs. 1 b)  

beträgt für 

1.1 Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 5 m³ 

1.11 Transportkosten  78,00 € 

1.12 Monatsmiete   31,00 € 

1.2 Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 7 m³ 

1.21 Transportkosten  86,00 € 

1.22 Monatsmiete   35,00 € 

1.3 Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 10 m³ 

1.31 Transportkosten  118,70 € 

1.32 Monatsmiete   39,00 € 

1.4 Großbehälter und Abfallpressbehälter größer 10 m³ 

1.41 Transportkosten  123,00 € 

1.42 Monatsmiete   90,00 € 

Monatsmieten beziehen sich auf Kalendermonate; bei angebrochenen / 

unvollständigen Monaten wird die Miete anteilig berechnet 

2.1 für die Beseitigung von Abfällen aus Großbehältern und 

Abfallpressbehältern daneben je angefangene 10 kg 

  2,48 € 

mindestens jedoch   24,80 € 

2.2 für die Beseitigung von Abfällen aus Großbehältern und 

Abfallpressbehältern, die nicht thermisch behandelt werden 

 

 

 

 

 

 

Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 5 

m³ 

 Transportkosten  82,00 € 

 Monatsmiete   33,00 € 

 Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 7 

m³ 

 Transportkosten  91,00 € 

 Monatsmiete   37,00 € 

 Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter bis 10 

m³ 

 Transportkosten  125,00 € 

 Monatsmiete   41,00 € 

 Leistungsgebühr für Großbehälter und Abfallpressbehälter größer 

10 m³ 

 Transportkosten  130,00 € 

 Monatsmiete   95,00 € 

Monatsmieten beziehen sich auf Kalendermonate; bei angebrochenen / 

unvollständigen Monaten wird die Miete anteilig berechnet 

 für die Beseitigung von Abfällen aus Großbehältern und 



können 

daneben je angefangene 10 kg   1,75 € 

mindestens jedoch     17,50 € 

3. Zuschläge bei Gestellung von Abfallbehältern für eine einmalige 

bis einschließlich dreimalige Benutzung (vgl. § 19 Abs. 3) 

3.1 4 - 9,5 m³ Großbehälter  15,00 € 

3.2 10 - 19,5 m³ Großbehälter  20,00 € 

3.3 ab 20 m³ Großbehälter  31,00 € 

 

 

 

 

 

III. Abfuhr ohne Behälter 

1. Wird kein Abfallbehälter oder Abfallsack aufgestellt, beträgt die 

Gebühr für die Beseitigung von Abfällen je angefangenen 

halben m³  43,00 € 

2. Die Gebühr für die Abgabe und die Abfuhr eines Abfallsackes 

beträgt 5,80 €. 

 

3.1 Für den Transport von Sperrmüll gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. k) 

und l) sowie Grünabfall gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. e) wird eine 

Gebühr in Höhe von 40,00 € erhoben (Zahlung auf Rechnung).  

3.2 Diese Gebühr reduziert sich bei Vorkasse oder Barzahlung vor 

Ort auf 35,00 €.“  

Anlage 2 geändert durch Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im 

Abfallpressbehältern daneben je angefangene 10 kg  

 2,48 € 

mindestens jedoch   24,80 € 

 für die Beseitigung von Abfällen aus Großbehältern und 

Abfallpressbehältern, die nicht thermisch behandelt werden 

können 

daneben je angefangene 10 kg   1,75 € 

mindestens jedoch     17,50 € 

 Zuschläge bei Gestellung von Abfallbehältern für eine einmalige 

bis einschließlich dreimalige Benutzung (vgl. § 7 Abs. 7, § 22 

Abs. 5, § 24 Abs. 1 b)) 

 4 - 9,5 m³ Großbehälter  25,00 € 

 10 - 19,5 m³ Großbehälter  25,00 € 

 ab 20 m³ Großbehälter  25,00 € 

 

III. Abfuhr ohne Behälter 

1. Wird kein Abfallbehälter oder Abfallsack aufgestellt, beträgt die 

Gebühr für die Beseitigung von Abfällen je angefangenen halben 

m³  43,00 € 

2. Die Gebühr für die Abgabe und die Abfuhr eines Abfallsackes          

            beträgt 5,80 €. 

3.1 Für den Transport von Sperrmüll gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. m)  

            und n) sowie Grünabfall gem. § 4 Abs. (2) Buchstb. f) wird eine  

            Gebühr in Höhe von 40,00 € erhoben.  

3.2 Diese Gebühr reduziert sich bei Vorkasse oder Barzahlung vor Ort 

auf 35,00 €.“  

3.3 Für die  Elektrogeräteabfuhr wird eine Gebühr in Höhe von 20,00 

€ erhoben. 



Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung) vom 05.11.2001 in 

der Fassung der Vierten Änderung vom 08.12.2008 (Fünfte Änderung), in Kraft seit 

01.01.2010 

 

 

 

 

Öffentliche Auslegung eines Lageplanes (Anlage 3) zur Satzung der 

Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und 

-gebührensatzung)  

 

 

 

Öffentliche Auslegung eines Lageplanes (Anlage 3) zur Satzung der 

Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -

gebührensatzung) 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung 

am 05.11.2001 die Satzung über die Abfallwirtschaft im Gebiet der 

Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) beschlossen. 

Gem. § 1 dieser Satzung ist der Lageplan (Anlage 3) wesentlicher 

Bestandteil dieser Satzung.  

Die Lageplan und der damit verbundene Text der Satzung 

einschließlich der Anlagen 1 + 2 werden zum Zwecke der 

Inkraftsetzung der Satzung gemäß § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung der 

Stadt Kassel in der derzeit gültigen Fassung auf die Dauer eines Monats 

öffentlich ausgelegt.  

Hiermit wird durch Abdruck in der Hessischen/Niedersächsischen 

Allgemeinen als dem amtlichen Verkündungsorgan der Stadt Kassel 

öffentlich bekannt gemacht, dass  

1 es sich bei dem ausgelegten Lageplan um eine Karte des 

Vereinbarungsgebietes Interessenausgleich im Format Din 3 (Anlage 1 

zur Interessenausgleichsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel, den 

Gemeinden Fuldabrück und Lohfelden und dem Landkreis Kassel) 

handelt, ausgefertigt vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel am 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung 

am … die Satzung über die Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel 

(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) beschlossen. Gem. § 1 dieser 

Satzung ist der Lageplan (Anlage 3) wesentlicher Bestandteil dieser 

Satzung.  

Der Lageplan und der damit verbundene Text der Satzung einschließlich 

der Anlagen 1 + 2 werden zum Zwecke der Inkraftsetzung der Satzung 

gemäß § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Kassel in der derzeit 

gültigen Fassung auf die Dauer eines Monats öffentlich ausgehangen.  

Hiermit wird durch Abdruck in der Hessischen/Niedersächsischen 

Allgemeinen als dem amtlichen Verkündungsorgan der Stadt Kassel 

öffentlich bekannt gemacht, dass  

1. es sich bei dem ausgelegten Lageplan um eine Karte des 

Vereinbarungsgebietes Interessenausgleich im Format Din 3 (Anlage 1 

zur Interessenausgleichsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel, den 

Gemeinden Fuldabrück und Lohfelden und dem Landkreis Kassel) 

handelt, ausgefertigt vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel am ...  



23.11.2001.  

2 die Auslegung im Zimmer Z 103 des Rathauses in Kassel, Obere 

Königsstraße 8, Zwischenbau 1.Stock, stattfindet;  

3 der Ort der Auslegung der Karte täglich, montags bis donnerstags in 

der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr, und freitags von 9.00 Uhr bis 

12.30 Uhr geöffnet ist;  

4 die Auslegung am Freitag, den 30. November 2001 beginnt und mit 

Ablauf des Montag, den 31. Dezember 2001 endet.  

Gemäß § 28 der Satzung tritt diese am 01.01.2002 in Kraft  

Stadt Kassel - Der Magistrat  

gez. Georg Lewandowski  

Oberbürgermeister  

 

2. der Aushang im Zwischenbau des Rathauses in Kassel, Obere 

Königsstraße 8, 1.Stock, im Schaukasten neben Zimmer Z 103 stattfindet;  

3. der Ort des Aushanges der Karte täglich, montags bis donnerstags in 

der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr, und freitags von 9.00 Uhr bis 12.30 

Uhr geöffnet ist;  

4. der Aushang am Samstag, 01.09.2012 beginnt und mit Ablauf des 

Sonntags, 30.09.2012 endet.  

Gemäß § 28 der Satzung tritt diese am 01.01.2013 in Kraft.  

Stadt Kassel - Der Magistrat  

gez. Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister  

 

 





Die Stadtreiniger Kassel ANLAGE 3 Kassel, 04.04.2012

Grundgebühr 30% (haushaltsbezogen), Leistungsgebühr linear

Gebührenschuldner heutige 

Bioabfall Grund- Leistungs- Gesamt- Gebühr 

Haushalte Behälter Leerungs- Behälter* gebühr gebühr gebühr (Rest- und Bio-

intervall abfallgebühr)

Anz. Art €/a €/a €/a €/a % €/(Hh*mon.)

1 MGB 80 14tägig MGB 80 62,76 139,56 202,32 309,69 -34,67 -8,95

1 MGB 80 wöchentl. MGB 80 62,76 279,12 341,88 543,74 -37,12 -16,82

2 MGB 120 14tägig MGB 80 125,52 209,40 334,92 378,68 -11,56 -3,65

2 MGB 120 wöchentl. MGB 80 125,52 418,80 544,32 685,86 -20,64 -11,80

3 MGB 240 14tägig MGB 120 188,28 418,80 607,08 686,55 -11,58 -6,62

7 MGB 240 wöchentl. MGB 120 439,32 837,60 1.276,92 1.289,21 -0,95 -1,02

7 MGB 770 14tägig MGB 240 439,32 1.343,52 1.782,84 1.934,96 -7,86 -12,68

11 MGB 770 wöchentl. MGB 240 690,36 2.687,04 3.377,40 3.652,80 -7,54 -22,95

9 MGB 1.100 14tägig MGB 240 564,84 1.919,40 2.484,24 2.671,18 -7,00 -15,58

16 MGB 1.100 wöchentl. MGB 240 1.004,16 3.838,80 4.842,96 5.125,23 -5,51 -23,52

1 MGB 80 14tägig 62,76 125,60 188,36 220,80 -14,69 -2,70

1 MGB 80 wöchentl. 62,76 251,21 313,97 454,85 -30,97 -11,74

2 MGB 120 14tägig 125,52 188,46 313,98 289,79 8,35 2,02

2 MGB 120 wöchentl. 125,52 376,92 502,44 596,97 -15,83 -7,88

3 MGB 240 14tägig 188,28 376,92 565,20 568,55 -0,59 -0,28

7 MGB 240 wöchentl. 439,32 753,84 1.193,16 1.171,21 1,87 1,83

7 MGB 770 14tägig 439,32 1.209,17 1.648,49 1.717,84 -4,04 -5,78

11 MGB 770 wöchentl. 690,36 2.418,34 3.108,70 3.435,68 -9,52 -27,25

9 MGB 1.100 14tägig 564,84 1.727,46 2.292,30 2.454,06 -6,59 -13,48

16 MGB 1.100 wöchentl. 1.004,16 3.454,92 4.459,08 4.908,11 -9,15 -37,42

Grundgebühr 62,76 ▼

Eigenkompostierer = 10% Abschlag von der Leistungsgebühr

*Leerungsintervall Bioabfall immer 14tägig

Restabfall - Ek

zukünftige Einheitsgebühr Veränderung
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Die Stadtreiniger Kassel Kassel, 04.04.2012

Grundgebühr 30% (haushaltsbezogen), Leistungsgebühr linear

Gebührenschuldner heutige 

Bioabfall Grund- Leistungs- Gesamt- Gebühr 

Haushalte Behälter Leerungs- Behälter* gebühr gebühr gebühr (Rest- und Bio-

intervall abfallgebühr)

Anz. Art €/a €/a €/a €/a % €/(Hh*mon.)

1 MGB 80 14tägig MGB 80 67,32 149,64 216,96 309,69 -29,94 -7,73

1 MGB 80 wöchentl. MGB 80 67,32 299,28 366,60 543,74 -32,58 -14,76

2 MGB 120 14tägig MGB 80 134,64 224,52 359,16 378,68 -5,15 -1,63

2 MGB 120 wöchentl. MGB 80 134,64 449,04 583,68 685,86 -14,90 -8,52

3 MGB 240 14tägig MGB 120 201,96 449,04 651,00 686,55 -5,18 -2,96

7 MGB 240 wöchentl. MGB 120 471,24 898,08 1.369,32 1.289,21 6,21 6,68

7 MGB 770 14tägig MGB 240 471,24 1.440,84 1.912,08 1.934,96 -1,18 -1,91

11 MGB 770 wöchentl. MGB 240 740,52 2.881,68 3.622,20 3.652,80 -0,84 -2,55

9 MGB 1.100 14tägig MGB 240 605,88 2.058,36 2.664,24 2.671,18 -0,26 -0,58

16 MGB 1.100 wöchentl. MGB 240 1.077,12 3.838,80 4.915,92 5.125,23 -4,08 -17,44

1 MGB 80 14tägig 67,32 134,68 202,00 220,80 -8,52 -1,57

1 MGB 80 wöchentl. 67,32 269,35 336,67 454,85 -25,98 -9,85

2 MGB 120 14tägig 134,64 202,07 336,71 289,79 16,19 3,91

2 MGB 120 wöchentl. 134,64 404,14 538,78 596,97 -9,75 -4,85

3 MGB 240 14tägig 201,96 404,14 606,10 568,55 6,60 3,13

7 MGB 240 wöchentl. 471,24 808,27 1.279,51 1.171,21 9,25 9,03

7 MGB 770 14tägig 471,24 1.296,76 1.768,00 1.717,84 2,92 4,18

11 MGB 770 wöchentl. 740,52 2.593,51 3.334,03 3.435,68 -2,96 -8,47

9 MGB 1.100 14tägig 605,88 1.852,52 2.458,40 2.454,06 0,18 0,36

16 MGB 1.100 wöchentl. 1.077,12 3.454,92 4.532,04 4.908,11 -7,66 -31,34

Grundgebühr 67,32 ▼

Berechnung hier ohne Rückgabe der Rücklagen Eigenkompostierer = 10% Abschlag von der Leistungsgebühr

*Leerungsintervall Bioabfall immer 14tägig

zukünftige Einheitsgebühr Veränderung
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ANLAGE 4

Entwicklung der Behälteranzahl für die Abfallentsorgung 2012 bis 2015
Stand: 27.04.2012

Anzahl
Istbestand 2013-2015 2013-2015

Behälterart 03/2012 2013 2014 2015

Anzahl/
Mittelwert 03/2012 2013 2014 2015

Volumen/
Mittelwert

80 Liter Bioabfall bei 14 tägiger Entleerung 8.211 8.000 8.000 8.400 8.133 17.077.840 16.640.000 16.640.000 17.472.000 16.916.640

120 Liter Bioabfall bei 14tägiger Entleerung 6.159 6.175 6.175 6.350 6.233 19.216.423 19.266.000 19.266.000 19.812.000 19.446.960
240 Liter Bioabfall bei 14tägiger Entleerung 2.362 2.350 2.350 2.550 2.417 14.736.571 14.664.000 14.664.000 15.912.000 15.082.080

Gesamtanzahl / Volumen Bioabfall 16.731,24 16.525 16.525 17.300 16.783 51.030.834,40  50.570.000,00  50.570.000,00  53.196.000,00  51.445.680,00  

80 Liter Restabfall bei 14tägiger Entleerung 13.230 13.035 13.035 13.035 13.035 27.519.086 27.112.800 27.112.800 27.112.800 27.112.800

120 Liter Restabfall bei 14tägiger Entleerung 10.526 10.190 10.190 10.190 10.190 32.841.650 31.792.800 31.792.800 31.792.800 31.792.800

240 Liter Restabfall bei 14 tägiger Entleerung 9.976 9.980 9.980 9.980 9.980 62.248.181 62.275.200 62.275.200 62.275.200 62.275.200

770 Liter Restabfall bei 14tägiger Entleerung 629 600 600 600 600 12.592.580 12.012.000 12.012.000 12.012.000 12.012.000

1.100 Liter Restabfall bei 14tägiger Entleerung 449 390 390 390 390 12.827.100 11.154.000 11.154.000 11.154.000 11.154.000

80 Liter Restabfall bei wöchentlicher Entleerung 28 30 30 30 30 116.480 124.800 124.800 124.800 124.800

120 Liter Restabfall bei wöchentlicher 
Entleerung 277 270 270 270 270 1.730.040 1.684.800 1.684.800 1.684.800 1.684.800

240 Liter Restabfall bei wöchentlicher 
Entleerung 787 680 680 680 680 9.819.014 8.486.400 8.486.400 8.486.400 8.486.400

770 Liter Restabfall bei wöchentlicher 
Entleerung 1.187 1.100 1.100 1.100 1.100 47.540.693 44.044.000 44.044.000 44.044.000 44.044.000

1.100 Liter Restabfall bei wöchentlicher 
Entleerung 1.007 920 920 920 920 57.587.244 52.624.000 52.624.000 52.624.000 52.624.000

Gesamtanzahl / Volumen Restabfall 38.095,80  37.195,00  37.195,00  37.195,00  37.195,00  264.822.069,20  251.310.800,00  251.310.800,00  251.310.800,00  251.310.800,00  

Planung
Volumen in Litern

Planung

Prognose INFA 21.03.2012
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Entwicklung der Aufwendungen und der abzusetzenden Erträge

gemäß Wirtschaftsplan und Finanzplanung
Stand: 27.04.2012

Teilbereich Restabfallentsorgung

Bezeichnung
2015

Planung in €
2014

Planung in €
2013

Planung in €
2012

Planung in €

Aufwand
Materialaufwand

Aufwendungen für RHB 2.070.715,00 2.051.596,00 2.032.476,00 1.837.513,00

Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.429.679,00 18.150.550,00 17.869.550,00 18.279.646,00

Kürzung

Personalaufwand 11.207.874,00 10.956.487,00 10.725.841,00 9.578.756,00

Kapitalkosten

Abschreibungen 1.800.963,00 1.800.963,00 1.800.963,00 1.636.535,00

Zinsen 418.476,00 418.476,00 418.476,00 406.299,00

Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.475.249,00 2.467.507,00 2.461.009,00 2.262.387,00

Verwaltungsaufwand

Sonstige

Steuern 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Gesamtsumme Kosten : 35.430.956,00 35.873.579,00 35.336.315,00 34.029.136,00

Erträge Gesamtrücklage: 5.000.000,00 0,00

Auflösung Rücklage 1.666.666,67 1.666.666,67 1.666.666,67 0,00

Sonstige Umsatzerlöse 1.538.000,00 1.558.000,00 1.558.000,00 1.570.000,00

Logistikentgelt 234.998,00 234.999,00 235.000,00 235.000,00

Sonderabfuhren, Recyclinghof 1.725.002,00 1.725.001,001.725.000,00 1.580.000,00

BGA Abfallentsorgung 7.254.080,00 7.182.080,00 7.082.580,00 6.973.600,00

Sonstige Erträge, 
Zinsen, Verechnungen 182.426,00 181.426,00 180.426,00 168.553,00

Summe der absetzb. Erträge 12.601.172,67 12.548.172,67 12.447.672,67 10.527.153,00

Gebührenbedarf -22.829.783,33 -23.325.406,33 -22.888.642,33 -23.501.983,00

Gebühren Wirtschaftsplanung 22.400.000,00 22.600.000,00 23.300.000,00 23.596.000,00

abz .Deckung durch Rücklage -1.666.666,67 -1.666.666,67 -1.666.666,67 0,00 

zuz. Verlustabd. abz. Überschuss 2.096.450,00 2.392.073,00 1.255.309,00 -94.017,00

Gebührenbedarf 22.829.783,33 23.325.406,33 22.888.642,33 23.501.983,00 

Summe der Gesamterträge 33.334.506,00 33.481.506,00 34.081.006,00 34.123.153,00

Ergebnis Wirtschaftsplanung -2.096.450,00 -2.392.073,00 -1.255.309,00 94.017,00 

Mittelwert Gebührenbedarf -23.014.610,67

70ABFALLGEB2013_20120402.xlsxEin_Aus 2012-2015 (RESTabfall)
HF - 200 - /27.04.2012



Gebührenbedarfsberechnung für die 
Abfallentsorgung Mittelwert 2013 - 2015

Restabfall
Stand: 27.04.2012

 Nr. Bezeichnung €
1. Aufwand (Durchschnitt 3 Jahre)

1.1. Materialaufwand

Aufwendungen für RHB 2.051.596,00

Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.816.593,00

Kürzung 0,00
1.2. Personalaufwand 10.963.401,00

1.3. Kapitalkosten
Abschreibungen 1.800.963,00
Zinsen 418.476,00

1.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Betriebsaufwand 2.467.922,00
Verwaltungsaufwand 0,00
Sonstige 0,00

Steuern 28.000,00

Summe Aufwand : 35.546.951,00

2. Abzusetzenden Erträge
Gebühren und Entgelte Gewerbe 1.551.333,00

Auflösung Rücklage 1.666.667,00

Sonderabfuhren, Recyclinghof 1.725.001,00
Logistikgebühr 234.999,00
BgA Abfallentsorgung 7.172.913,00
Sonstige Erträge 181.426,00

Summe Erträge 12.532.339,00

3. Defizitvortrag 0,00

Gebührenbedarf 23.014.612,00

Einnahmen Grundgebühr 30% 6.904.383,60110.000 WE 62,767124

Auf Gebührenpflichtige umzulegen 16.110.228,40 10% 1.611.022,84

Zuzüglich Mehrbedarf Ermäßigung 16.866.409,94 30% 483.306,85

4. Gesamtliter der Behälter 251.310.800,00

Gebühr für 1 Liter in € 0,067110

Abschlag Eigenkompostierung
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Bisher
Restabfall

Bisher
Bioabfall

Bisher
Gesamtgebühr

Neu!
Literpreis*Liter

*Entleerunganzahl

Wohnein-
heiten

Grund-
gebühr

Beispiele

Neue
Gesamtgebühr

Prozentuale 
Veränderung

€ € € € € € %

5. GEBÜHRENSTRUKTUR

80 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 220,80 88,89 309,69 139,56 1 62,76 202,32 -34,67%

80 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 454,85 88,89 543,74 279,12 1 62,76 341,88 -37,12%

120 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 289,79 88,89 378,68 209,40 2 125,52 334,92 -11,56%

120 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 596,97 88,89 685,86 418,80 2 125,52 544,32 -20,64%

240 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 568,55 118,00 686,55 418,80 3 188,28 607,08 -11,58%

240 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 1.171,21 118,00 1.289,21 837,60 7 439,32 1.276,92 -0,95%

770 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 1.717,84 217,12 1.934,96 1.343,52 7 439,32 1.782,84 -7,86%

770 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 3.435,68 217,12 3.652,80 2.687,04 11 690,36 3.377,40 -7,54%

1100 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 2.454,06 217,12 2.671,18 1.919,40 9 564,84 2.484,24 -7,00%

1100 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 4.908,11 217,12 5.125,23 3.838,80 16 1.004,16 4.842,96 -5,51%

70ABFALLGEB2013_20120402.xlsxMittelwert2013_2015 (Restabf)
HF - 200 - /27.04.2012



6. GEBÜHRENEINNAHMEN

Anzahl Art
Einzelpreis neu

€
Anzahl der 
Behälter

Einnahme neu
€

Leistungs-
gebühr

Einnahme neu
€

Grund-
gebühr

Abschlag für eine Person auf Grundstück

80 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 139,56 13.035 1.819.164,60 818.076,60 15% 272.874,69

80 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 279,12 30 8.373,60 1.882,80

120 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 209,40 10.190 2.133.786,00 1.279.048,80

120 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 418,80 270 113.076,00 33.890,40

240 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 418,80 9.980 4.179.624,00 1.879.034,40

240 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 837,60 680 569.568,00 298.737,60

770 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 1.343,52 600 806.112,00 263.592,00

770 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 2.687,04 1.100 2.955.744,00 759.396,00

1100 Liter 14 tägige Entleerung Restabfall 1.919,40 390 748.566,00 220.287,60

1100 Liter wöchentliche Entleerung Restabfall 3.838,80 920 3.531.696,00 923.827,20

Abweichung Grundgebühr 426.610,20

Abzüglich Ermäßigungen -756.181,54 

Summe der Gebühreneinnahmen 37.195 16.109.528,66

Summe Grundgebühren 6.904.383,60 6.904.383,60

Summe des Gebührenbedarfs laut Wirtschaftsplan 23.013.912,26

zulässige Kostenüberschreitung 3% 23.704.329,63

-699,74Kostenüberschreitung
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.507  Kassel, 4. Juni 2012 
 
 
 
Rücknahme der Strafanzeige gegen UmbenennungsunterstützerInnen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen die 
Personen, die an der symbolischen Umbenennung der Holländischen Straße in Halit 
Yozgat Straße beteiligt waren, zurück zu ziehen. 

 
 

Begründung: 
 
Engagement von KasselerInnen für die Benennung der faschistischen Verbrechen der NSU und 
für das Gedenken an den ermordeten Bürger Halit Yozgat ist zu begrüßen. 
Ein Schaden ist der Stadt Kassel mit dieser Aktion kaum entstanden, da die ursprünglichen 
Schilder nach der Beseitigung des aufgeklebten Straßennamens weiter am Standort den Weg 
weisen. 
Da Sachbeschädigung nur auf Antrag verfolgt wird, kann durch die Rücknahme der Anzeige die 
politische Auseinandersetzung weitergeführt werden, ohne dass Beteiligte von einer 
Strafverfolgung bedroht sind. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de
http://www.stern.de/politik/halit-yozgat-91433798t.html
http://www.stern.de/politik/halit-yozgat-91433798t.html


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.508  Kassel, 5. Juni 2012 
 
 
 
Rechtsextreme Gruppierungen und Straftaten 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration 
und Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, Vertreterinnen/Vertreter des Polizeipräsidiums Nordhessen 
zu einer der kommenden Ausschusssitzungen einzuladen, um über den Stand zu 
rechtsextremistischen Straftaten und Aktivitäten rechtsextremer Gruppierungen in 
Nordhessen zu berichten. 

 
 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Boris Mijatovic 
 
 
 
Christian Geselle Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 

 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.512  Kassel, 11. Juni 2012 
 
 
 
Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses 
Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr über die Optimierungsmöglichkeiten zu 
berichten. 
Insbesondere interessieren: 

 Aktuelle Projekte zur Optimierung der Verkehrsführung 

 Die gegenwärtigen Taktungen und Steuerungsmöglichkeiten 
 
 

Begründung: 
 
Sicherlich nicht nur unsere Fraktion erreichen häufig Bürgeranfragen bezüglich 
unverhältnismäßiger Wartezeiten für FußgängerInnen, AutofahrerInnen und RadlerInnen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL  Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.513  Kassel, 12. Juni 2012 
 
 
 
Bike & Business 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um am Projekt 
„bike + business“ teilzunehmen. Als erster Schritt soll ein Gutachten in Auftrag gegeben 
werden, um zu ermitteln, welche Schritte notwendig sind, um das Rathaus und seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Programm aufzunehmen. Bei allen zukünftigen 
Umzugs-, Umbau- oder Neubauplanungen städtischer Ämter und Einrichtungen wird das 
Projekt „bike + business“ automatisch implementiert.  

 
 

Begründung: 
 
Zunächst werden in einer Pilotphase exemplarisch für das Rathaus die fahrradbezogene 
Infrastruktur (Abstellmöglichkeiten, Umkleide- und Duschmöglichkeiten) erhoben sowie 
Anregungen und Optimierungsvorschläge mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
den für die Liegenschaften Verantwortlichen erörtert. Darüber hinaus sollen Vorschläge zur 
Optimierung der Einbindung der Standorte in das Radverkehrsnetz der Stadt erarbeitet werden. 
Damit „bike + business“ zukünftig zu einem grundsätzlichen Baustein des betrieblichen 
Mobilitätsmanagements der städtischen Ämter und Betriebe wird, ist es generell geboten, die 
hierfür notwendigen Mittel bei Umzugs-, Umbau- oder Neubauplanungen als festen Bestandteil der 
Maßnahme zu betrachten und mit den Gesamtkosten der Maßnahme zu veranschlagen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@gruene-kassel.de
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